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Vorwort 

Mit  dem vorliegenden Neunten Bericht an den National rat gibt die Volks
anwaltschaft Aufsch luß  über ihre Tätigkeit in der Zeit vom I. Jänner b i s  
3 1 .  Dezember 1 98 5 .  Der bisherigen Gl iederung fo lgend, besteht der Bericht 
aus drei Te i len, dem Allgemeinen, dem Besonderen und dem Statistischen 
Teil .  

Im  Allgemeinen Tei l  werden d i e  Inanspruchnahme de r  Volksanwaltschaft 
und i hre Tätigkeit sowie strukturel l e  Prob leme dargeste l lt ,  d ie  im gesamten 
Verwaltungsbereich auftreten oder d ie  nach Ans icht der Volksanwaltschaft 
einer Lösung auf der Ebene der Gesetzgebung bedürfen, wei l  d ie  im 
Bereich der Vol lziehung auftretenden Härten im Hinb lick auf den die Ver
waltung dominierenden Legal itätsgrundsatz von dieser selbst nicht beseitigt 
werden können. 

Der Besondere Teil enthält wieder d ie  Berichte der  drei  Volksanwälte über 
ihre Aufgabenbereiche mit e iner Darstellung exemplarischer Einzel fä l le  aus 
den Ressortbereichen und - im Detai l  - jene Anregungen zur  Vermei
dung aufgezeigter Härtefä l le ,  d ie  der Volksanwaltschaft be i  den einze lnen 
Ressorts angezeigt erscheinen. 

Der Statistische Tei l  e rfaßt wieder a l le jene Beschwerden unter Anführung 
ihres Gegenstandes, die dem Bereich der Bundesverwaltung zuzuordnen 
waren ; sonstige an die Volksanwaltschaft herangetragene Anl iegen, für d ie  
d ie  Volksanwaltschaft nicht zuständig war, wurden in  diese Statistik nicht 
aufgenommen. 

Die Volksanwälte nehmen auch d iesen Bericht zum Anlaß, i h ren M itarbei
tern für die ge leistete Unterstützung ihren Dank auszusprechen. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kol l egialen S itzung der Volksan
waltschaft am 27 .  Ma i  1 98 6  e instimmig beschlossen. 

Wien, im Ma i  1 986 
Dipl . -Vw. Helmuth Josseck 

Franziska Fast 
Dr. Franz Bauer 
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1 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

1 . 1  Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Berichtszeitraum vom 1 .  Jänner bis 3 1 .  Dezember 1 98 5  wurden an d ie 
VA insgesamt 4 92 1 Beschwerden und sonstige Anliegen herangetragen 
( 1 98 4 :  4 2 1 0) .  

Von den insgesamt 4 92 1 Beschwerden i m  Berichtsj ahr wurden 2 2 1 5  an
läßl ich eines Sprechtages persönlich an einen Volksanwalt herangetragen. 

Von der Möglichkeit e iner telefonischen Auskunftsertei lung haben im Be
richtszeitraum insgesamt 8 520  Personen Gebrauch gemacht, wozu noch 
kommt, daß der Auskunftsd ienst im Berichtszeitraum auch durch 1 347 
persönlich vorgebrachte Auskunftsersuchen in Anspruch genommen wurde. 

T rotz des gestiegenen Beschwerdeanfalles hat s ich auch im Berichtszeit
raum die Tendenz einer gezielten Inanspruchnahme der VA fortgesetzt, 
wobei der Antei l  an Beschwerden, d ie  unzuständigerweise bei der VA ein
gebracht wurden, weiterhin unter 25 vH l iegt. 

Von den im Berichtszeitraum angefallenen 4 92 1 Beschwerden entfielen 
3 7 1 3  auf den Bereich der unmittelbaren und m ittelbaren B undesverwal
tung. Die Schwerpunkte der Beschwerdeführung l iegen nach wie vor be i  
den Ressorts Justiz, Soziales und Finanzen. 

1 . 2 Sprechtage 

Im Berichtszeitraum wurden 1 95 ( 1 9 84: 1 8 8)  Sprechtage abgehalten, davon 
82 ( 1 98 4 :  75)  außerhalb von Wien. 

Neben den regelmäßig in den Landeshauptstädten abgehaltenen Sprechta
gen wurden der rechtssuchenden Bevölkerung wie auch b isher V orsprache
mögl ichke iten in den pol itischen Bezirken, aber auch in größeren Gemein
den geboten. Bei der Erstel lung der Sprechtagspläne wurde auch im Be
richtszeitraum h insichtlich der regionalen Auf teilung eine mögl ichst gleich
mäßige Berücks ichtigung der e inzelnen Bundesländer angestrebt. 

Bei den 1 1 3 ( 1 9 8 4 :  1 1 3) Sprechtagen in Wien haben 540 ( 1 9 84: 5 54) Perso
nen vorgesprochen, be i  den 82 Sprechtagen außerhalb Wiens 1 675 ( 1 98 4 :  
1 476) . 

Insgesamt wurden somit von der VA 1 95 Sprechtage abgehalten, bei  denen 
2 2 1 5  Rechtssuchende vorgesprochen haben. 

Auch im Berichtszeitraum wurde die Z usammenarbeit mit den Rechtsan
waltskammern fortgesetzt, d ie  im Rahmen der kostenlosen erstmaligen 
Rechtsauskunft am Sprechtagsort für d ie. D�uer des Spre�htages j eweils ei
nen Anwalt zur Verfügung stellen, der 10 Jenen Fällen, 10 denen der VA 
keine Zuständigkeit zukommt, Auskunft und Hi lfestellung b ieten kann. 
Die über Initiative der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und 
das Burgenland e ingerichtete erste kostenlose Bauberatung durch Architek-
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ten und Diplomingenieure ist zwar n icht mit den Sprechtagen der VA syn
chronis iert, bei der VA auf d iesem Gebiet rats uchende Personen können 
aber hins ichtl ich der von ihnen benötigten Auskünfte an die regelmäßig in 
den Bezirksstädten stattfindenden Sprechtage der Ingenieur- und Architek
tenkammer hingewiesen werden. 

1 .3  Prüfungsvedahren und Erledigungen 

Von ?er VA wurden .im Berichtszeitrau� insgesamt 5 1 37 Bes�hwerdefälle 
erledigt; 4 375  Erledlgungen betrafen Im Jahre 1 98 5  anhängig gemachte 
Beschwerden. Ohne Berücks ichtigung der nicht in  den Verwaltungsbereich 
fallenden Beschwerdefäl le wurden von der VA 3 9 83  Beschwerden erle.� igt, 
wobei in 746 Fällen der Beschwerdegrund behoben werden konnte . Uber 
d iese für die Beschwerdeführer pos itiven Erledigungen hinaus, denen zu 
mehr als zwei Drittel berechtigte Beschwerden zugrunde lagen, wurde in 
rund 1 200 Fällen dem Anliegen des Beschwerdeführers dadurch entspro
chen, daß ihm durch die VA jene Auskünfte gegeben werden konnten, die 
er von den zuständigen Verwaltungsträgern n icht erhalten hatte. Die ver
bleibenden, in einem Prüfungsverfahren der VA getroffenen Erledigungen 
betrafen Beschwerden, die sich als nicht berechtigt erwiesen oder anhän
gige Verwaltungsverfahren zum Gegenstand hatten u nd in denen keine 
weiteren Maßnahmen der VA erforderlich waren. 

1 .4 Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte 

8 

Die im Jahre 1 979 begonnene wöchentliche TV -Sendung "Ein Fall für den 
Volksanwalt?" wurde auch im Berichtsze itraum fortgesetzt und insgesamt 
42  Sendungen ausgestrahlt. 

Auch die Hörfunksendereihe "Singerstraße 1 7" wurde im Berichtszeitraum 
fortgeführt und insgesamt 1 0 Sendungen in der Dauer v.<?n  45 Minuten je
weils am erste Samstag des Monats von 1 0 .05  Uhr auf O-Regional ausge
strahlt. 

Darüber hinaus wurde auch in diesem Berichtszeitraum die Vortrags- und 
Publikationstätigkeit der VA im In- und Ausland fortgesetzt. 

Im Rahmen der internationalen Kontakte ist besonders hervorzuheben, daß 
i n  der Zeit vom 3 .  bis 5 .  Juni 1 9 85  ein Sympos ium der europäischen Om
budsmänner in  Madrid stattfand, an dem die Volksanwälte Dipl .-Vw. Hel
muth Josseck und Dr. Franz Bauer tei lnahmen. Im Rahmen d ieser Konfe
renz wurden maßgebende Vorarbeiten, vor allem hinsichtlich der Themen
steIlungen, für den ersten Europäischen Ombuds mann-Kongreß 1 986  i n  
Wien geleistet. 

Auf bi lateraler Ebene wurde der Gedankenaustausch mit dem Petitionsaus
schuß des deutschen Bundestages fortgesetzt, von dem eine Delegation in 
der Zeit vom 20 .  bis 25 .  August 1 98 5  die VA in Wien besuchte. 
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2 Allgemeine Anmerkungen, Hinweise und Schlußfolgerungen 
der VA 

2 . 1  Nachteile durch Informationsmängel 

Wie bereits im Achten Bericht der VA an den Nationalrat dargelegt, stel len 
auch im Berichtszeitraum N achteile des einzelnen durch Informatio nsmän
gel u nd durch mangelnde Servicebereitschaft der Verwaltung einen wesent
lichen Schwerpunkt der Beschwerdeführung dar. 

In erster Linie betrifft d ies das Gebiet der Sozialvers icherung, da sich im 
Z uge der von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren immer wieder er
weist, daß die Informationstätigkeit, wie sie derzeit von den Trägern der 
Sozialvers icherung durchgeführt wird, unzureichend ist . Daran vermag 
auch die Auflage allgemeiner Informationsbroschüren nichts zu ändern, die 
den ratsuchenden Personen irgendwann in die Hände kommen, da diese 
zwar generelle Informationen bieten, aber keineswegs geeignet s ind, das in 
einem konkreten Anlaßfal l  gegebene Aufklärungsbedürfnis zu befriedigen .  
Es erscheint daher geboten, den durch die Kompliziertheit der Gesetzes 
lage überforderten Vers icherten im Einzelfall konkret aufzuklären und zu 
beraten, wobei eine solche Beratungstätigkeit al lerd ings nur dann s innvol l  
erscheint, wenn s ie  mi t  der  gebotenen Sorgfalt und Sachkunde vorgenom
men wird. Dies schon deshalb, um nicht - wie dies von der VA auch ver
e inzelt festgestellt werden muß - das bestehende Informationsdefizit in 
negativer Hins icht noch durch Fehlinformationen zu verstärken. 

Ein ebenfalls sehr starkes I nformationsbedürfnis besteht im Bereich der öf
fentlichen Planung, wobei dieses Interesse nicht materienspezifisch orien
tiert ist, sondern die gesamte Bandbreite der öffentlichen Verwaltung er
faßt. Die Schwerpunkte der Beschwerdeführung liegen in d iesem Bereich 
auf dem Gebiet der Bundesstraßenplanung, wobei die Beschwerdeführer re
gelmäßig die über eine informelle Koordination n icht hinausgehende Mit
wirkungsmöglichkeit am Planungsprozeß in Beschwerde ziehen, aber auch 
den Umstand, daß häufig Planungsprozesse überhaupt nicht transparent 
gemacht würden, sodaß eine zielführende und sachliche Auseinanderset
zung über einzelne mögliche Planungsvarianten erschwert werde oder 
überhaupt n icht möglich sei .  Im einzelnen wird in  den Beschwerden dazu 
ausgeführt, daß zwar bei nahezu al len größeren Bundesstraßenbauvorha
ben punktuelle Informatio nen gegeben würden ,  im Laufe des längeren Pla
nungszeitraumes aber es immer schwieriger würde, s ich als einzelner poten
tiell Betroffener aktuel le I nformationen über den Planungsstand zu be
schaffen .  Nur ein so lcher Informatio nsfluß würde es aber gewährleisten, 
mögliche Dispositionen zu  treffen ,  um den allfälligen Nachtei len vorzubeu
gen, die bei der Realis ierung eines geplanten Projektes in der Sphäre des 
einzelnen Betroffenen eintreten können. Die VA ste llte in ihren Prüfungs
verfahren wiederho lt fest, daß es erst aufgrund ihres Einschreitens möglich 
war, den aktuellen Planungsstand und weitere Planungstendenzen festzu
s tel len, womit die Beschwerdeführer in  die Lage versetzt wurden, ihre Dis
pos itionen darauf auszurichten. 

Dazu kommt noch, daß bei nicht wenigen Bundesstraßenbauvorhaben Pla
nungen bis Zur Projektserste l lung durchgeführt werden, in die im Rahmen 

9 
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1 0  

der informellen Koordinationsinstrumentarien des Bundesstraßengesetzes 
die Betroffenen miteingebunden werden, die Realisierung des Bauvorha
bens in  der Folge aber auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird, wo
durch ein für die wirtschaftliche Verwertbarkeit e ines Grundstückes oder 
einer Baulichkeit negativer Schwebezustand geschaffen wird, d urch den 
eine nach den gesetzlichen Bestimmungen n icht entschädigungsfähige 
Wertminderung bei e iner al lfäl l igen Verwertung von Objekten eintritt. 

Darüber hinaus ist eine erhöhte Beschwerdesensibil ität bei nahezu allen 
Großbauvorhaben festzustellen, die in  nachhaltiger Weise in die natürli
chen Lebensbedingungen eingreifen und für die im Regelfall kumulative 
Bewil l igungstatbestände auf verschiedenen Gebieten des Verwaltungsrech
tes gegeben sind . I st es schon schwierig - wie am Beispiel der Bundesstra
ßenplanung gezeigt wurde -, in einem Sachbereich als Betroffener die zur 
Wahrnehmung seiner Interessen erforderlichen Planungsvorstel lungen zu 
erfahren, so potenziert sich diese Schwierigkeit bei Projekten, die der Be
wil l igung durch mehrere Verwaltungsbehörden bedürfen und deren Pla
nung mit verschiedenen Gebieten des Verwaltungsrechtes abzustimmen ist. 
Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob das Vorhaben selbst im Rahmen der 
öffentlichen Verwaltung projektiert und ausgeführt werden soll oder ob ein 
privater Planungsträger in  Erscheinung tritt. Das Informationsbedürfnis des 
einzelnen Betroffenen kann nämlich nur dann in geeigneter Weise befrie
digt werden, wenn die bei der Planung eines solchen materienübergreifen
den Projektes zu erarbeitenden Zielvorste l lungen, die mit dem Projekt ver
bundenen Eingriffe und die nachteil igen Auswirkungen auf die Umwelt 
und auf betroffene Anrainer im Hinblick auf die jeweil s  dafür notwendigen 
verwaltungsrechtlichen Bewil l igungen zeitgerecht koordiniert werden kön
nen und das Ergebnis dieses Prozesses ebenfalls zeitgerecht den Betroffe
nen zugänglich gemacht wird .  Obwohl in den einzelnen besonderen Ver
waltungsvorschriften, wie beispielsweise im Wasserechtsgesetz oder im 
Forstgesetz, aber auch in den baurechtl ichen und naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen, Regelungen über die Verfahrenskonzentration enthalten 
s ind, zeigt sich i .n der Praxis, daß d iese vom Gesetz her aus verwaltungs
ökonomischen Uberlegungen geforderte Verfahrenskonzentration in der 
Praxis häufig an der Aufspl itterung der Zuständigkeiten auf verschiedene 
Behörden versch iedener Organisationsstufen und am System des Amtssach
verständigenwesens scheitert. Wen n  nun der an sich in  den gesetz lichen Be
stimmungen vorgesehene Koordinations- und Abstimmungsmechanismus 
bereits im Bereich der Verwaltung auf nahezu unüberwindl iche Hemmnisse 
stößt, so sind d iese für den einzelnen Betroffenen umso größer, wenn er die 
möglichen nachtei l igen Auswirkungen eines derartigen Großprojektes auf 
seine Interessenssphäre einer Bewertung u nterz iehen wil l .  

Die VA stell t  im . Rahme� ih�er Prüfungstätigkeit ab.er auch immer öfter 
fest, daß Nachtede für die eInzelnen Betroffenen n Icht nur d urch man
gelnde Information oder d urch Fehlinformation eintreten, sondern durch 
n icht serv iceorientierte Verhaltensweisen der öffentlichen Verwaltung be
d ingte, aber noch nachträglich behebbare Fehlleistungen von der Behörde 
auch dann n icht behoben werden, wenn sie so zeitgerecht davon Kenntnis 
erlangt, daß sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine solche Be
hebung vornehmen könnte. Die Verwaltungsbehörden berufen sich in die
sen Fällen in  der Regel darauf, daß dem einzelnen kein Rechtsanspruch auf 
eine derartige Maßnahme zustehe, wenn ein Verfahren - und sei es auch 
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bei Unterlaufen eines Fehlverhaltens der Behörde - rechtskräftig abge
schlossen sei. Bei einer solchen Betrachtungsweise wird übersehen, daß es 
dem Grundsatz des Legalitätsprinzips entspricht, n icht nur zu Lasten eines 
Betroffenen, sondern auch zu seinen Gunsten das den Verwaltungsbehör
den e ingeräumte Instrumentarium der amtswegigen Abänderung oder Auf
hebung von Bescheiden sowie zur amtswegigen Wiederaufnahme von Ver
fahren einzusetzen, auch wenn dies dem e inzelnen selbst nicht mehr mög
l ich ist. 

Die VA hält aber nicht nur in diesen Fäl len ein Einschreiten der Behörde 
für geboten, sie versteht das Gebot einer servicefreundl ichen Verwaltung 
auch dahin gehend, daß Betroffene von der zuständigen Behörde auf alle 
ihnen aufgrund der Rechts lage zustehenden Möglichkeiten aufmerksam zu  
machen sind, um für s i e  sonst e intretende wirtschaftl iche Nachteile abzu
wehren oder doch zu mindern. So vertritt d ie VA die Auffassung, daß etwa 
ein Betroffener von den Finanzbehörden darauf hingewiesen werden 
müßte, daß aufgrund der Gesetzeslage eintretende Härten durch Gewäh
rung einer Nachsicht gemindert werden können, wenn vom Betroffenen ein 
d iesbezüglicher Antrag gestellt wird . Weiters hat die VA im Zuge zahlrei
cher Prüfungsverfahren festgestel lt, daß viele Steuerzahler nicht über die 
Erstattungsmöglichkeiten nach den Bestimmungen der Bundesabgabenord
nung informiert s ind, aber von der Finanzbehörde auch n icht auf ihre 
rechtlichen Möglichkeiten hingewiesen werden, sodaß sie oftmals unver
schuldet finanziellen Schaden erleiden . 

2.2  Beeinträchtigung des Rechtsschutzes im Bereich der mittelbaren Bundesver
waltung 

Wie die VA im Berichtszeitraum mehrfach festste l len mußte, kann es bei 
Gesetzesverletzungen durch Unterbehörden im Vollziehungsbereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung für den Betroffenen dann zu einem Rechts
schutzdefizit kommen, wenn er zwar mit seiner Rechtsansicht beim zustän
digen obersten Organ durchdringt, die Unterbehörde jedoch n icht bereit 
ist, die Weisungen des sachlich zuständigen Bundesministers zu befolgen. 
In d iesen Fällen kann zwar über den Umweg eines zeit- und kostenaufwen
digen Amtshaftungs- bzw.  Organhaftpflichtverfahrens die Abgeltung des 
dem Betroffenen erwachsenen Schadens erwirkt werden, keinesfal ls aber 
wird durch derartige Verfahren der gesetzmäßige Zustand wiederherge
stellt, um dessen Restitution es sich regelmäßig beim Anliegen des Betroffe
nen handelt. 

Auch das in Art. 1 42 B-VG vorgesehene staatsrechtl iche Verfahren bietet in 
dieser Hinsicht keinen Ansatz für eine vollständige Klaglosste l lung des Be
troffenen, da damit nur die verfassungsrechtliche Verantwortl ichkeit des 
mit der Führung der Geschäfte der mittelbaren Bundesverwaltung in den 
Ländern betrauten Organs aktualis iert wird. 

Wenn daher etwa, wie im gegenständl ichen Bericht im Besonderen Teil un
ter 2 . 1 ausgeführt, gesetzwidrig e in  T ierarzt a l s  Fleischuntersuchungsorgan 
abberufen wird oder wenn - wie im Fall 2 . 8  im Besonderen Teil darge
stellt - im Rahmen der Auftragsverwaltung eine Projektskorrektur beim 
Bundesstraßenbau entgegen der Weisung des Bundesministers für Bauten 
und Technik n icht vorgenommen wird, so steht dem Betroffenen nach der 
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derzeitigen Gesetzes lage kein Instrument zur Verfügung, das es ihm er
laubt, auf die Herstell ung des rechtmäßigen Zustandes zu dringen. Die ge
genständl iche Problematik tritt auch bei Prüfungsverfahren der VA im Be
reich des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie in Er
scheinung. 

N ach Ans icht der VA erscheint daher die Anregung geboten, dieses im Be
reich der mittelbaren Bundesverwaltung auftretende Rechtsschutzdefizit 
für den einzelnen durch geeignete Maßnahmen auf der Ebene der Gesetz
gebung zu beheben. 

2 . 3  Säumige Durchführung von Vedahren 

1 2  

Die VA hat in ihren Berichten an den Natio nalrat bereits mehrmals darge
legt, daß Verfahren ohne sachliche Notwendigkeit über l ängere Zeiträume 
hin versch leppt würden, wodurch den Verfahrensparteien wirtschaftl iche 
Nachteile entstehen können. Diese grundsätzl ichen Ausführungen treffen 
auch für den Berichtszeitraum zu, in dem aufgrund von Prüfungsverfahren 
ebenfalls festzuhalten ist, daß sowohl  Gerichtsverfahren als auch Verwal
tungsverfahren über Gebühr lange dauern. Neben den in früheren Berich
ten der VA aufgezeigten Ursachen, die für eine lange Verfahrensdauer 
maßgebend sein können, zeigt es s ich, d aß sowohl im Bereich der Gerichts
barkeit als auch im Bereich der Verwaltung Verfahren zunehmend deshalb 
über Gebühr verzögert werden, weil die in  Verfahren herangezogenen 
Sachverständigen mit der Gutachtenserstel lung säumig bleiben. Da die Be
stel lung eines anderen Sachverständigen erfahrungsgemäß annähernd 
gleich zeitaufwendig ist wie das Abwarten der Erfül lung des ersten Auftra
ges bzw. in manchen Bereichen wegen der begrenzten Zahl der Sachver
ständigen kaum mögl ich ist, bedarf es anderer Maßnahmen organis atori
scher Art bzw. Maßnahmen der Gesetzgebung, um Verfahrensverzögerun
gen durch die Säumnis der im Verfahren bestellten Sachverständigen h int
anzuhalten. Von diesen Fällen zu trennen s ind jene, in  denen die Verfah
rensverzögerung einer mangelnden Verhandlungsvorbereitung zuzuschrei
ben ist. Wie die VA mehrfach feststellen mußte, bestehen b isweilen bei dem 
mit der Durchführung eines Verfahrens betrauten Verwaltungs organ auch 
Unkl arheiten darüber, welche Sachvers tändigen diesem Verfahren beizu
ziehen bzw. um eine Gutachten�erstel lung zu  ersuchen sind. Hän�t � iese 
Frage von anderen SachverständIgengutachten ab, so müssen - bel zeItge
rechter Gutachtenserstel lung - die damit verbundenen Nachteile, daß ein
zelne Sachverständige erst zu einem späteren Zeitpunkt in das Verfahren 
eingebunden werden, in Kauf genommen werden. Es gibt aber auch Fälle, 
in denen nach der Natur des Verhandlungsgegenstandes j edenfalls beizu
z iehende Sachverständige infolge mangelhafter Verhandlungsvorbereitung 
erst zu einem wesentl ich späteren Zeitpunkt beigezogen werden, wodurch 
ebenfalls zeitliche Verschiebungen im Verfahrensablauf eintreten können. 
In diesen Fällen fällt die Versäumnis aber der Verwaltungsbehörde zur 
Last. Um daher Verfahrensverzögerungen dieser Art vo n vornherein auszu
schalten, scheint es der VA angezeigt, die gegenständliche Problematik im 
Wege eines Runderlasses aufzuzeigen und auf das Erfordernis einer gewis 
senhaften Verhandlungsvorbereitung mit Nachdruck hinzuweisen.  

Ein Gebiet, auf dem ebenfalls Verfahrensverzögerungen auftreten, ist jenes 
des Dienst- und Besoldungsrechtes der öffentlich Bediensteten. Bedingt 
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durch Mitkompetenzen des Bundeskanzleramtes und des Bundesministe
riums für Finanzen kommt es in d iesem Bereich des öfteren zu Verfahrens
abläufen, die von ihrer Dauer her gesehen dem Betroffenen n icht zugemu
tet werden können.  Auch widerspricht es der dem öffentlichen Dienstgeber 
auferlegten Fürsorgepflicht etwa Anträge auf Festsetzung von Nebenge
bühren erst nach zehn oder mehr Jahren zu entscheiden oder für die Mitbe
fassung des Bundeskanzleramtes in  einer dienstrechtlichen Angelegenheit 
einen Zeitraum von fünfzehn Monaten in Anspruch zu nehmen. Im Hin
blick darauf, daß in weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung die An
gelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes unter Heranziehung 
elektronischer Datenverarbeitungsan lag.�n  erfolgt und der VA immer wie
der Fälle bekannt werden, in  denen Ubergenüsse sofort hereingebracht 
werden, erscheint es der VA nicht vertretbar, daß bei den einem einzelnen 
Bediensteten zustehenden Ansprüchen Verfahren b isweilen solange anhän
gig sind, daß deren Erledigung erst zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem der 
Beamte bereits in  den Ruhestand getreten ist. Die VA regt daher an, durch 
verwaltungsorganisatorische Maßnahmen auf eine zumutbare Dauer derar
tiger Verfahren hinzuwirken .  

Wie in  den vergangenen Berichten wurde auch im Berichtszeitraum wieder
holt der Umstand in  Beschwerde gezogen, daß aufgrund von Anzeigen Be
troffener an die zuständigen Verwaltungs behörden dargelegte Mißstände 
entweder verzögert oder überhaupt nicht behandelt werden und seitens der 
Behörde auch dann keine Maßnahmen zur Herstel lung des gesetzmäßigen 
Zustandes in  die Wege geleitet werden, wenn dies aufgrund der Gesetzes
lage zu dem von Amts wegen wahrzunehmenden Pflichtenkreis der Behör
den gehört. Die VA hat s ich bereits in  ihrem Achten Bericht an den Natio
nalrat sehr ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und vor allem jene 
nachteiligen Wirkungen angeführt, die dem einzelnen Betroffenen entste
hen können. Sie sieht sich im Hinblick darauf, daß auch im Berichtszeit
raum nicht wenige der Beschwerden eine derartige Behördensäumnis zum 
Gegenstand hatte, veran laßt, nochmals auf die im verfassungsrechtlich ver
ankerten Legalitätsprinzip begründete Verpflichtung der Verwaltungsbe
hörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinzuweisen.  Dazu gehört auch, 
daß die in  einem rechtskräftig abgesch.los�enen V �rwaltungsverfahren ver
fügten Bedmgungen und Auflagen penodlsch dahmgehend überprüft wer
den, ob ihre Einhaltung durch den Verpfl ichteten erfolgt. Eine derartige 
periodische Kontrolle erscheint umso notwendiger, a ls der in den einzelnen 
Verwaltungsvorschriften regelmäßig für die Nichteinhaltung derartiger 
Auflagen vo�gesehene Strafrahmen Strafsätze vors ieht, die bei den wirt
schaftl ichen Uberlegungen eines Unternehmens häufig bereits einkalkuliert 
werden, sodaß beim einzelnen Betroffenen nicht zu Unrecht der Eindruck 
entstehen kann, daß Rechtsverletzungen und die Unterlassung der Herstel
lung des rechtmäßigen Zustandes durch Einsatz finanzieller Mitte l "legali
s iert" werden könnten .  

2.4 Eingeschränkte Empfehlungsmöglichkeiten Im Bereich der Selbstverwal
tung 

Wie die VA bereits in ihrem Achten Bericht an den Nationalrat ausgeführt 
hat, ist die Möglichkeit, bei der Festste l lung von Mißständen im Bereich 
der Verwaltung Empfehlungen an die obersten Organe zu erteilen, im Be
reich der Selbstverwaltung durch das Aufs ichtsrecht begrenzt, da s innvoll-
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erweise Empfehlungen an die obersten Organe der Verwaltung, die auch 
die Aufs icht über die Selbstverwaltungseinrichtungen ausüben, nur in  jenen 
Fällen zu geben sind, in denen mit den Mitteln des Aufsichtsrechtes durch 
die Aufsichtsbehörde Abhi lfe geschaffen werden kann. Im Bereich der 
Selbstvervv"altung kommt es daher - wie d ies auch der Verfassungsdienst 
des Bundeskanzleramtes in einer von der VA e ingeholten Stellungnahme 
zum Ausdruck gebracht hat - zu einer Divergenz zwischen der Prüfungs
und Empfehlungsmöglichkeit der VA. Während nämlich die VA auch im 
Bereich der Selbstverwaltung hins ichtlich ihrer Prüfungskompetenz keinen 
Einschränkungen unterl iegt, kann die von Verfassungs wegen gegenüber 
den obersten Organen der Verwaltung begründete Empfehlungsmöglich
keit nur dort eingesetzt werden, wo diesen obersten Organen Aufsichtsbe
fugnisse hins ichtlich der Selbstverwaltung eingeräumt sind. Eine unmittel
bare Empfehlungsmöglichkeit an Organe der Selbstverwaltung besteht 
nach der derzeitigen Gesetzes lage n icht. 

Die bestehende Rechts lage führt daher dazu, daß im Bereich der Sozialver
s icherung, aber auch bei der Wahrnehmung der den Gemeinden vom Bund 
in den eigenen Wirkungsbereich übertragenen Aufgaben der VA zwar eine 
Prüfungsbefugnis zusteht, die sie auch zur Feststel lung von Mißständen le
gitimiert, daß ihr aber in  diesen Fällen selbst das ohnedies nicht mit Ein
griffscharakter ausgestattete Instrumentarium der Empfehlung nicht von 
vornherein zukommt, sondern nur über das Aufsichtsrecht der staatlichen 
Verwaltung aktualisiert werden kann .  Die VA regt daher nochmals an, die 
Frage e iner unmittelbaren Empfehlungsmöglichkeit gegenüber den Orga
nen der Selbstverwaltung zu überlegen, zumal nach dem Vorarlberger Lan
des-Verfassungsgesetz vom 3 1 .  Mai 1 98 5 ,  LG-Nr. 29, dem Vorarlberger 
Landesvolksanwalt eine unmittelbare Empfehlungsmöglichkeit gegenüber 
den obersten Organen der Gemeinde in Angelegenheiten des eigenen Wir
kungsbereiches eingeräumt ist. 

2.5 Mangelnde Behebbarkeit rechtswidriger Verwaltungsstraferkenntnisse 

1 4  

Die VA hat bereits in mehreren Berichten an den Nationalrat, zuletzt in ih
rem Achten Bericht, darauf hingewiesen, daß § 24  VStG eine Anwendung 
des § 68  A VG über die Aufhebung, Abänderung oder Nichtigerklärung von 
im Verwaltungsstrafverfahren erlassenen Straferkenntnissen ausschl ießt 
und diese somit auch dann, wenn sie rechtswidrig s ind,  n icht aufgehoben 
werden können, vollstreckbar sind und auch bei der Strafbemessung im 
Wiederholungsfall heranzuziehen wären.  

Auch die nunmehr in parlamentarischer Behandlung stehende Regierungs
vorlage zum VStG, 6 1 7  der Beilagen zu .�en Stenographischen Protokollen 
des Nr. GP, sieht diesbezüglich keine Anderung vor, wobei von der VA 
darauf h ingewiesen wird ,  daß auch eine andere Möglichkeit für eine Kom
pensation der  durch d ie  Nichtanwendbarkeit der  Regelungen des § 68  
A VG im Verwaltungsstrafverfahren gegebenen Rechtss ituation derzeit 
nicht besteht, weil es auch an Bestimmungen über das Gnadenrecht in  Ver
waltungsstrafsachen mangelt. 

Ähnl ich wie im Bereich der Selbstverwaltung tritt daher auch im Bereich 
des Verwaltungsstrafrechtes eine Divergenz zwischen der Prüfungsbefug
n is der VA und ihrer grundsätzl ich in Art. 1 4 8 c B-VG normierten Empfeh-
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lungsmäglichkeit auf, da in d iesen Fällen ebenfal ls eine vo lle Prüfungsbe
fugnis der VA besteht, ihr auch die Kompetenz zur Festste l lung von Miß
ständen zukommt, die zur Behebung festgestel lter Mißstände aber sonst ge
gebene Empfehlungsmäglichkeit aufgrund der bestehenden Rechtslage 
nicht zum Einsatz gelangt .  Die VA regt daher neuerlich an, durch entspre
chende legislative Maßnahmen eine Behebbarkeit rechtswidrig erlassener 
Strafkenntnisse zu  ermäglichen. 

2.6 Legislative Anregungen der VA 

Im Anschluß an die Ausführungen der VA im Achten Bericht an den Natio
nalrat wird berichtet ,  daß in der Zwischenzeit die in den bisherigen Berich
ten der VA enthaltenen legislativen Anregungen erfaßt und vo m Kanzler
amtsmin ister Dr. Läschnak den einzelnen Ressorts zur Stel lungnahme 
übermit telt wurden .  Aufgrund der RessortsteI lungnahmen wurde sodann 
im Bundeskanzleramt eine Auflistung der legis lativen Anregungen der VA 
mit einer Zuweisung i n  die Gruppen A, B oder C vorgenommen. In der 
Gruppe A wurden jene Anregungen erfaßt, denen bereits Rechnung getra
gen wurde, in 9.er Gruppe B jene Anregungen, hinsichtl ich deren Realisie
rung derzeit Uberlegungen angestellt würden, und in der Gruppe C 
schließlich jene Anregungen, bezüglich derer derzeit keine legistischen 
oder sonstigen Maßnahmen in Aussicht genommen s ind .  Diese Grundlage 
wurde der VA am 30 .  April 1 986  zur Verfügung gestellt u nd vere inbart, 
daß hinsichtlich der in den Gruppen B und C erfaßten Anregung;en weitere 
Gespräche ZWischen der VA und dem Bundeskanzleramt stattfinden wer
den, aufgrund derer dann ein abschließender Bericht erarbeitet werden 
kann .  Die Vorlage dieser zusammenfassenden Auswertung ist für den 
nächsten Bericht der VA an den Nationalrat in  Aussicht genommen. 

1 5  
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BESONDERER TEIL 
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Aufgabenbereich der Volksanwältin Franziska Fast: 

Der Volksanwältin Franziska Fast oblagen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs
bereich nachstehender Bundesministerien fallen: 

Bundeskanzleramt ;  

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz ; 

Bundesministerium für soziale Verwaltung ; 

Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 

Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz. 

1 Bundeskanzleramt 

Allgemeines 

Im Jahre 1 98 5  wurden bei der VA 25 Beschwerden vorgebracht, die dem 
Vollziehungsbereich des Bundeskanz leramtes zugeordnet wurden .  

Wie schon bisher standen Beschwerden über grundsätzl iche Angelegenhei
ten des Dienst- und Besoldungsrechtes der Bundesbediensteten im Vorder
grund .  Auch das Datenschutzgesetz betreffend kam es zu Beschwerden 
bzw. Anfragen . 

Wiederholt stel lte die VA im Prüfungsverfahren fest, daß - siehe zB Ein
zelfa l l  1 . 2 - die Entscheidungspflicht verletzt wurde, oder bei der Abgabe 
von gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen des Bundeskanzleramtes bei 
dienst- oder besoldungsrechtlichen Entscheidungen anderer Ressorts unge
rechtfertigte Verzögerungen auftraten . So führten drei Beamte der Post
und Telegraphenverwaltung Beschwerde bei der VA, daß von ihrer Dienst
behörde über ihre Anträge auf Gewährung e iner Zulage gemäß § 20 d Ge
haltsgesetz 1 956 nicht entschieden werde. Diese im Bereich des Bundesmi
n isteriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr behandelten Beschwer
den mußten insofern als berechtigt angesehen werden ,  als die von der Ge
neraldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung erbetene Stellung
nahme des Bundeskanzleramtes erst nach ca. 1 5  Monaten - nach Ein 
schreiten der VA - erging.  Wie vom damaligen Staatssekretär und jetzi
gen B undesmin ister im Bun deskanzleramt, Dr. Franz Löschnak, dazu aus
geführt wurde, sei die lange Dauer auf die grundsätzliche Bedeutung der 
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Anlaßfä lle und die erforderliche Koordination mit der Kärntner Landesre
gierung zurückzuführen. Da von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung nach Vorliegen der Stellungnahme des B undes
kanzleramtes unverzüglich entschieden wurde, konnte der Beschwerde
grund als behoben betrachtet werden. 

Einzelfälle 

1 . 1  Vertrieb von außer Kraft getretenen Formularen - Ablehnung des Umtau
sches 
VA 6 - BKA/8 5  

H .  P. aus Göstl ing führte bei der VA Beschwerde darüber, daß die Formu
lare für die Anmeldu ng von Kraftfahrzeugen kurzfristig neu aufgelegt wor
den seien. Da er als Versicherungsvert reter kurz vorher eine größere An
zahl der nun nicht me.�r geltenden Formulare gekauft habe, und auch der 
Umtausch durch die Osterreichische Staatsdruckerei abgelehnt werde, sei 
ihm ein finanzieller Schaden erwachsen .  

Wie d i e  Prüfung durch die VA ergab, waren mit der 1 5 . Novelle zu r  Kraft 
fahrgesetz-Durchführungsverordnung, BGBI. N r .  69/ 1 9 8 5, neue Antrags
formulare eingeführt worden, ohne gleichzeitig eine Ubergangsfrist für den 
Aufbrauch der a lten Formulare festzusetze� . Laut Ste llungnahme des Bun
deskanzleramtes sei dieses Fehlen .. einer Ubergangsbestimmung offenbar 
darauf zurückzuführen, daß das Osterreichische Stat ist ische Zentralamt 
sich geweigert hatte, eine parallele Verarbeitung alter und neuer Formulare 
zu veranlassen. Nunmehr habe man den - allerdings zeitlich l imiti erten -
Aufbrauch der alten Formu lare zugesichert .  D as B undesministerium für öf
fent liche Wirtschaft und Verkehr habe d iese Entscheidung mittels Rund
schreiben al len L andeshauptmännern mitgetei lt und es den L andeshaupt
männern an heim gestel lt, den Aufbrauch der alten Formulare bis 1 .  Juli 
1 98 5  zuzulassen . 

Durch d iese Maßnahme wurde dem betroffenen Personenkreis die Mög
lichkeit eröffnet, die vom Verlag gekauften Formulare aufzubrauchen . Da 
der  "Grund für die - berechtigte - Beschwerde somit behoben war, waren 
weitere Veranlassungen d urch die VA nicht notwendig. 

1 .2 Datenschutzkommission - Jahrelange Nichtbehandlung einer Beschwerde 
VA 1 5  - BKA/85  

20 

J. P. aus Wien führte in  seiner bei der VA vorgebrachten Beschwerde aus, 
daß er anläßlich der Geburt seines Kindes im Jahre 1 98 1  eine Reihe von 
schrift lichen und telefonischen Glückwünschen und verschiedene Angebote 
von Versicherungsunternehmungen sowie Vermögensberatungen erhalten 
habe. Dies, obwohl er keiner dieser Inst it utionen sei ne Adresse oder die 
Geheimnummer seines Telefonanschlusses bekanntgegeben habe. Aufgrund 
einer Anfrage habe er von einem der Versicherungsunternehmen die Aus
kunft erhalten, daß die D aten hinsicht l ich seiner Person vom zuständigen 
Standesamt bezogen worden seien .  Jedenfalls habe er sich in seinem 
Grundrecht auf Datenschutz verletzt gefühlt, sodaß er am 27. Mai 1 982  
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Beschwerde bei der Datenschutzkommission erhoben habe. Nunmehr 
schreibe man den 1 0 .  Juli 1 985 ,  und die Datenschutzkommission habe in 
dieser Angelegenheit noch immer keine Entscheidung getroffen . In der 
Säumigkeit der Datenschutzkommission sehe er einen Mißstand in der 
Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. Der im Prüfungsverfahren der VA um Stel lung
nahme gebetene Staatsse�etär (nunmehr Bun�esminister). im Bundeskanz
leramt führte zu der vorliegenden Säumnis bel der Erledigung der gegen
ständl ichen Beschwerde aus, daß die Verzögerung durch ein bedauerliches 
Versehen im Datenschutzbüro entstanden sei . Im Zuge der Aufhebung der 
Dienstzutei lung einer Bediensteten sei die gegenständliche Beschwerde kei
nem neuen Bediensteten zugewiesen worden . Aufgrund des Einschreitens 
der VA sei man auf dieses Versehen aufmerksam geworden ; nunmehr habe 
die Datenschutzkomm!ssion in i�rer Sitzung vom 25. September 1 98 5  die 
Beschwerde des J. P. emer Erledigung zugeführt. 

Von der VA war der bei ihr eingebrachten Beschwerde jedenfalls die Be
rechtigung zuzuerkennen .  Mit der noch im Zuge des Prüfungsverfahrens 
erfolgten Erledigung war auch der Beschwerdegrund behoben . 

2 Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

Allgemeines 

3 1  Beschwerden betrafen im Jahr 1 98 5  den Vollziehungsbereich des Bun
desministers für Gesundheit und Umweltschutz.  

Ein Schwerpunkt der Beschwerdeführung lag - wie auch schon in  frühe
ren Berichtszeiträumen - bei den Problemen im Zusammenhang mit der 
Erteilung bzw. Nichtertei lung von Apothekenkonzessionen.  Zum einen 
wandten sich die Konzessionswerber selbst, die in einer allfä lligen Ableh
nung ihres Antrages einen Mißstand in der V erwaltu�g sahen, an die VA, 
zum anderen waren es die hausapothekenführenden Arzte, welche sich im 
Falle der Errichtung bzw. Bewilligung einer öffentlichen Apotheke benach
teiligt fühlten .  Im Zuge des Prüfungsverfahrens ste llte s ich j edoch in  al len 
Fäl len heraus, daß die in Beschwerde gezogenen Entscheidungen der Ge
setzeslage entsprachen, auch wenn die durch die Konzessionsertei lungen 
veränderten Verhältn isse - hier spielen besonders Wettbewerbsüberlegun
gen eine Rolle - subjektiv als Härte empfunden werden können. Die g lei
che Problemat ik besteht auch in  jenen Fällen, in denen bei der Schaffung 
einer neuen Arztpraxis die Bewilligung einer - von den Gemeindevertre
tern meist versprochenen - ärzt lichen Hausapotheke abgelehnt wird. 
Wenn, wie es in ländlichen Gebieten häufig der Fall ist ,  die anderen im Ge
biet n iedergelassenen Arzte über Hausapotheken verfügen, ist eine be
t rächtliche Wettbewerbsverzerrung evident. Daß d iese Wettbewerbsverzer
rung die Startbedingungen erheblich erschwert und für den neu niederge
lassenen Arzt sogar eine Existenzgefährdung darstellen kann, steht außer 
Zweifel. I st es doch naheliegend, daß die Bevölkerung lieber einen Arzt 
aufsucht, bei dem die verschriebenen Medikamente gleich mitgenommen 
werden können und der zusätzliche Weg zur Apotheke erspart bleibt. 

2 1  
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Besonders h inzuweisen ist auf jenen Beschwerdefal l  (siehe auch Einzel
fall 2 . 1 ) , der eine gesetzwidrige Abberufung eines Tierarztes als Fleischun
tersuchungsorgan in V orarlberg zum Gegenstand hat. Der Fall zeigt, daß 
bei Gesetzesverletzungen durch Unterbehörden im Bereich der mittelbaren 
Bundesverwaltung für den Betroffenen ein Rechtsschutzdefizit eintreten 
kann .  Eine Verschlechterung der Rechtsverfolgungsposition ist nämlich si
cher gegeben, wenn der Betroffene zwar mit seiner Rechtsansicht beim zu
ständigen obersten Organ (Bundesminister) durchdringt, die Unterbehörde 
jedoch nicht bereit ist, die Weisungen der Oberbehörde zu befolgen. Der in 
e inem Rechtsstaat gebührende Rechtsschutz kann diesfalls nur über den 
komplizierten Umweg eines Amtshaftungs- bzw. Organhaftpflichtverfah
rens verwirklicht werden ; wobei noch zu  berücksichtigen ist ,  daß durch 
derartige Verfahren keinesfalls der gesetzmäßige Zustand wiederhergestellt 
wird - ein an sich legitimes An liegen des Betroffenen - ,  sondern lediglich 
eine Ersatzlösung ( Schadenersatz) zu erreichen ist. Da die gegenständliche 
Problematik bei Prüfungsverfahren der VA, insbesondere im Bereich des 
Bundesministeriums für Handel ,  Gewerbe und Industrie, häufiger in  Er
scheinung tritt, sieht sich die VA veranlaßt, den Gesetzgeber darauf auf
merksam zu machen. 

Einzelfälle 

2.1 Gesetzwidriger Widerruf der Bestellung eines Tierarztes zum fleischunter
suchungsorgan 

22 

VA 26 - GU/85  

Dr. B .  F .  aus Höchst brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Mit Verfügung des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 20 .  Dezember 
1 983  sei er gemäß §§ 4 Abs. 2 und 6 Abs .  1 Fleischuntersuchungsgesetz, 
BGBI .  Nr. 522/ 1 982 ,  mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 98 4  bis auf j ederzeitigen 
Widerruf zum Fleischuntersuchungsorgan für den Bereich der Gemeinde L.  
bestel lt worden. Da eine Bestel lung "auf jederzeitigen Widerruf" im 
Fleischuntersuchungsgesetz nicht  vorgesehen se i ,  habe er diesen Zusatz mit  
Schreiben vom 20 .  Mai  1 98 4  beeinsprucht und d ie ordnungsgemäße Bestel
lung im Sinne des Fleischuntersuchungsgesetzes beantragt. Da d ieses 
Schreiben u�beantwortet geblieben sei, habe er sich mit Schre iben vom 
9 .  Juli 1 98 4  an das Bundesmin isterium für Gesundheit und Umweltschutz 
gewandt. Das Bundesministerium habe die Rechtsauffassung vertreten, die 
Bestellung eines Tierarztes zum Fleischuntersuchungsorgan stel le einen pri
vatrechtlichen Vertrag su i  generis dar. Das Schreiben des Amtes der V or
arlberger Landesregierung vom 20 .  Dezember 1 983  sei daher nicht als Be
scheid zu werten. Da die maßgebliche Bestimmung des Fleischuntersu
chungsgesetzes eine befristete Beste l lung von Fleischuntersuchungsorganen 
n icht vorsehe, sei die Verfügung des Landeshauptmannes von Vorarlberg 
vom 20 .  Dezember 1 983  insoweit als gesetzwidrig aufgehoben worden, als 
die Bestel lung lediglich auf jederzeitigen Widerruf erfolgte. Trotz der nach 
Vorliegen des Schreibens des Bundesmin isteriums für Gesundheit und Um
weltschutz vom 1 0 . Oktober 1 98 4  eindeutigen Rechts lage habe das Amt 
der Vorarlberger Landesregierung weiterhin das ursprüngliche Ziel ver
folgt, i hn seiner Aufgabe zu entheben und an seiner Stelle Dr. R. K. zum 
Fleischuntersuchungstierarzt zu bestellen, der  seine ; ,,·derlassung in der 
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Gemeinde L. von dieser Bestel lung abhängig gemacht hatte. Mit Bescheid 
des Amtes der Vorarlberger Landesregierung vom 2 1 .  Dezember 1 98 4  sei 
seine (des Beschwerdeführers) Bestel lung widerrufen worden. Gegen die
sen Bescheid habe er fristgerecht Berufung erhoben und nach Ablauf von 
rund fünf Monaten anläßlich eines Telefonates mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz erfahren, daß das Ministerium n icht d ie  
Absicht habe, über d iese Beru fung zu entscheiden, da - wie schon seiner
zeit ausgeführt - bei der Bestel lung zum Fleischuntersuchungsorgan ein 
privatrechtl icher Vertrag su i  generis vorliege, der nicht mit Bescheid wider
rufen werden könne. Während also die Vorarlberger Landesregierung die 
verbindliche Rechtsauffassung der Oberbehörde mißachtet habe und entge
gen den ein�eutigen Bestimmungen des Fleisch�n�ers�chungsgesetzes vo�
gegangen sei, stelle das Verhalten des Bundesmlll lstenums für Gesundheit 
und Umweltschutz, das e ine Berufungsentscheidung schl ichtweg ablehne, 
eine Rechtsverweigerung dar. Darin erbl icke er einen Mißstand, gegen wel
chen die VA mit den im Gesetz vorgesehenen Empfehlungen vorgehen 
möge. 

Zu d iesem Beschwerdevorbringen nahm der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz im Prüfungsverfahren der VA wie folgt Stel lung: 

Aufgrund einer vom Beschwerdeführer e ingebrachten Aufsichtsbeschwerde 
sei vom B undesministerium für Gesundheit und Umweltschutz die Verfü
gung des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 20 .  Dezember 1 98 3, so
weit demnach der Beschwerdeführer die Schlachttier- und Fleischuntersu 
chung mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 98 4  im Bereich der Gemeinde L .  "bis 
auf jederzeitigen Widerruf" durchzuführen habe, als gesetzwidrig aufgeho
ben und der Landeshauptmann von Vorarlberg angewiesen worden, die ge
troffene Verfügung dahin gehend abzuändern, daß die Worte "bis auf je
derzeitigen Widerruf" zu entfallen haben. Entgegen der erteilten Weisung 
sei mit Bescheid des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 1 7. Dezem
ber 1 98 4  die Bestel lung des Beschwerdeführers zum Fleischuntersuchungs
tierarzt in der Gemeinde L .  mit Wirkung vom 3 1 .  Dezember 1 98 4  widerru
fen worden. In  der Begründung sei ausgeführt worden, daß s ich der Be
schwerdeführer damit einverstanden erklärt habe, daß seine Bestel lung bei 
N iederlassung des Tierarztes Dr. K.  in L .  widerrufen werde, und d iese Er
klärung einem Verzicht auf die Ausübung der Fleischuntersuchung im 
Sinne des § 6 Abs. 3 Zif. 2 des Fleischuntersuchungsgesetzes gleichkomme. 
Wie aus der Aktenlage hervorgehe, habe der Beschwerdeführer n iemals 
eine derartige schriftliche Einverständnis- bzw. Verzichtserklärung abgege
ben. Da die Empfehlung von Fleischuntersuchungsorganen nur aus den im 
§ 6 Abs .  3 des Fleischuntersuchungsgesetzes taxativ aufgezählten Gründen 
erfolgen könne, sei der zitierte Bescheid des Landeshauptmannes von V or
arlberg gesetzwidrig. Die gleichzeitig mit diesem Bescheid erfolgte Bestel
lung von Tierarzt Dr. K. als Fleischuntersuchungstierarzt in  der Gemeinde 
L. ab 1 .  Jänner 1 98 5  auf die Dauer von fünf Jahren sei ebenfalls gesetzwid
rig. Dies ergebe sich aus den Bestimmungen der §§ 4 Abs. 2 und 6 Abs. 3 
des Fleischuntersuchungsgesetzes, die weder eine befristete noch eine Ent
hebung von Fleischuntersuchungsorganen aus anderen als im § 6 Abs. 3 ta
xativ aufgezählten Gründen vorsehen. Da es sich beim gegenständli chen 
Verwaltungsakt des "Amtlichen Beauftragten" dem Inhalt nach um einen 
privatrechtlichen Vertrag handle, sei auch die Vornahme der Bestel lung 
durch Bescheid nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz ver
fehlt. 

23 
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In Erledigung der genannten Aufsichtsb�schwerde sei der. �and�shaupt
mann von Vorarlberg über die nach Ansicht des B undesmInIstenums für 
Gesundheit und Umweltschutz bestehende Rechtslage in Kenntnis gesetzt, 
in der Folge jedoch weisungswidrig eine andere Entscheidung getroffen 
worden. Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz habe 
daher zu den in der gleichen Angelegenheit vom Beschwerdeführer gegen
über der FInanzprokuratur geltend gemachten Ersatzanspruch nach dem 
Amtshaftungsgesetz festgestellt, der Ersatzanspruch möge dem Grunde 
nach anerkannt und gemäß § 3 Abs .  1 des Amtshaftungsgesetzes vom 
schuldtragenden Beamten der Vorarlberger Landesregierung, der (wie aus 
der Aktenlage hervorgeht, mit voller Absicht) die Rechtsverletzung began
gen habe, der  Rückersatz des  entstandenen Schadens begehrt werden . Je
denfall s  sei es n icht zutreffend ,  wenn der Beschwerdeführer gegen das B un
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz den Vorwurf einer 
Rechtsverweigerung erhebe. 

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage mußte die VA das gegenständli 
che Prüfungsverfahren mit einer entsprechenden Mittei lung an den Be
schwerdeführer abschließen, da eine Veran lassung im Sinne des Beschwer
deführers, das heißt Realisierung der vom Beschwerdeführer angesproche
nen Empfehlung an das zuständige oberste Organ (Bundesminister für Ge
sundheit und Umweltschutz) , offensichtlich ins Leere gehen muß. Wie 
nämlich der Stel lungnahme des B undesministers für Gesundheit und Um
weltschutz im Prüfungsverfahren der VA zu entnehmen war, wurden vom 
Bundesminister die ihm gesetzlich eingeräumten Möglichkeiten zur Her
stel lung des gesetzmäßigen Z ustandes, nämlich entsprechende Weisungen 
an die Unterbehörde, ausgeschöpft und darüber hinaus der vom Beschwer
deführer geltend gemachte Amtshaftungsanspruch anerkannt. Die Tatsa
che, daß die untergeordnete Behörde, im  konkreten Fall der Landeshaupt
mann von Vorarlberg, die erteilten Weisungen nicht befolgt, ist nicht vom 
zuständigen Bundesminister zu verantworten .  Vielmehr handelt es sich hier 
um eine spezifische Problematik  der mittelbaren Bundesverwaltung, welche 
für die Betroffenen ein bedauerliches Rechtsschutzdefizit nach sich zieht 
(siehe auch allgemeine Ausführungen zu diesem Ressort). 

2.2 Lebensmittelkontrolle - Entschädigungsanspruch für Probeentnahmen 
VA 37 - GU/8 5  

24 

1 .  K. aus St. Veit/Glan, Pächterin einer Cafe-Konditorei , brachte bei der 
VA vor, daß anläßlich einer Lebensmittelkontrolle Proben von vier Speise
eissorten entnommen worden seien, wobei der Gestehungswert für je eine 
Probe mit 2 5  S beziffert worden sei. Sie habe daraufhin, in der Absicht, ei
nen Antrag auf Entschädigung für die gegenständlichen Probeentnahmen 
zu stellen, bei .der zuständigen B�zi rkshauptmannschaft vorgesprochen . 
Dort habe man Ihr erklärt, daß für einen entsprechenden Antrag Gebühren
pflicht in der Höhe von 1 20 S bestehe. Davon habe sie natürlich Abstand 
genommen, da der Entschädigungsanspruch lediglich 1 00 S betragen habe. 
Darin ,  daß für derartige Entschädigungsanträge Gebührenpflicht bestehe, 
sehe sie einen Mißstand in der Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß das Vorbringen der Be
schwerdeführerin  den Tatsachen entsprach. Tatsächlich ist n ach der Be-
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stimmung des § 39 Abs. 5 des Lebensmittelgesetzes 1 975 "für die entnom
mene Probe auf Verlangen der Partei eine von der zuständigen Behörde zu 
bestimmende Entschädigung in der Höhe des E instandspreises vom Bund 
zu le isten". (Die Entschädigung entfäl lt, wenn aufgrund dieser Probe ent
weder eine bestimmte Person bestraft, verurteilt oder auf den Verfall der 
betreffenden Ware erkannt worden ist.) 

Die im Gesetz vorgesehene Entschädigung war bisher durch einen im nach
hinein bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu stellenden schriftlichen Ent
schädigungsantrag geltend zu  machen. Da für d iese schriftlichen Entschä
d igungsanträge Gebührenpflicht besteht, konnte es - wie im vorliegenden 
Fall - zu dem Ergebnis kommen, daß die Gebührenpfl icht höher als die zu 
beantragende Entschädigungssumme war. 

In  der von der VA im Prüfungsverfahren eingeholten Stel lungnahme 
(Z1. IV-445. 826/2-2185) führte der Bundesmin ister für Gesundheit und 
Umweltschutz aus, daß das vorliegende Problem an ihn auch bereits vom 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung herangetragen worden 
sei, sodaß er bereits im Z uge des Prüfungsverfahrens der VA mittels Erlaß 
alle Landeshauptmänner ersucht habe, die Aufs ichtsorgane im Sinn� des 
Lebensmittelgesetzes bzw. die Gemeinden, denen auch Aufgaben der Uber
wachung des Verkehrs mit den durch das Lebensmittelgesetz erfaßten Wa
ren übertragen sind, anzuweisen, münd lich gestellte Anträge auf Entschädi
gung bereits bei Probenentnahme entgegenzunehmen. Solcherart einge
brachte Anträge sind von den probenehmenden Organen durch einen 
Amtsvermerk festzuhalten. Durch d iese Vorgangsweise sollen später z u  
stellende schriftl iche Entschädigungsanträge samt der damit verbundenen 
G�b.ührenpfl icht vermi�den werden. Der diesbezügliche Erlaß des Bundes
ministers für Gesundheit und Umweltschutz vom 9. Dezember 1 98 5  wurde 
der VA im Prüfungsverfahren vorgelegt. 

Weiters teilte der Bundesminister mit, daß se itens seines Ministeriums in 
Aussicht genommen sei, das durch die gegenwärtige Rechtslage bedingte, 
in der vorliegenden Beschwerde aufgezeigte Problem auf gesetzl icher 
Ebene im Rahmen einer derzeit in Vorbereitung stehenden Novel l ierung 
des Lebensmittelgesetzes endgültig zu bereinigen .  

Wenn auch i m  konkreten Beschwerdefall der Grund für die Beschwerde
führung im Hinblick auf die derzeit bestehende Gesetzeslage nicht behoben 
werden konnte, so erscheint nach Auffassung der VA zur Vermeidung zu
künftiger H ärtefäl le entsprechende Vorsorge getroffen zu  sein. 

3 Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 735 Beschwerden betreffend die B undesvoll 
ziehung bzw. -gesetzgebung im Sozialbereich an die VA herangetragen. 
Dies bedeutet gegenüber dem Achten Tätigkeitsbericht eine Steigerung um 
1 49 Beschwerden und zeigt, daß bezüglich der  Inanspruchnahme der  VA 
der Sozialbereich wieder an der Spitze l iegt. 
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Traditionsgemäß ist es  das  Gebiet der Sozialversicherung, das in  erster Li
nie bei der Beschwerdeführung angesprochen wird. Die VA hat schon im 
Achten Tät igkeitsbericht für das Jahr 1 98 4  - aber auch schon früher -
eindringlich darauf h ingewiesen, daß es immer wieder die t atsächlichen 
oder vermuteten Benachtei l igungen, herbeigeführt durch krasse Informa
tionsmängel oder sogar Fehlinformationen, s ind, welche Anlaß zur Be
schwerdeführung bei der VA geben. Wie vie le der nachfolgend darzustel
lenden Einzelfä lle zeigen, �!tt sich an d ieser Situat ion auch im vorliegenden 
Berichtszeitraum keinerlei Anderung ergeben .  Es ist für die VA eine festste
hende Tatsache, daß die Informationstät igkeit, wie sie derzeit von den Trä
gern der  Sozialversicherung - im übrigen auf  freiwi l l iger Basis, das  heißt 
ohne gesetzliche Verpflichtung - durchgeführt wird, offensicht l ich völlig 
unzureichend ist .  Allgemeine I nformationsbroschüren, die den ratsuchen
den Personen irgendwann in die Hände kommen, s ind keineswegs geeig
net ,  das in einem konkreten Anlaßfall gegebene Aufklärungsbedürfn is zu 
befriedigen. Es scheint vielmehr vordergründig geboten, den durch die 
Kompliziertheit der Gesetzeslage überforderten Versicherten im Einzelfal l  
konkret aufzuklären und zu beraten .  Nach Ansicht der VA bedarf es auch 
einer verstärkten Schulung und Anhaltung zu größerer Aufmerksamkeit 
der Sachbearbeiter in den Sozialvers icherungsträgern, damit dann - wenn 
ihnen bei der Bearbeitung eines Aktes Irrtümer bzw. Informat ionsmängel 
der Antragsteller auffallen müßten - entsprechend reagieren können. Wie 
der nachfolgend unter 3 . 1 2  dargestellte Einzelfal l  zeigt, kann davon derzeit 
keine Rede sein . Diese gesamte Problematik gewinnt noch - in negativer 
Richtung - zusätzliche Bedeutung, wenn - wie bei der Prüfung eines 
Einzelfalles festgestellt werden mußte - nicht nur die gebotene Informa
t ionstätigkeit vernachlässigt ,  sondern der Versicherte  in  dem von der be
treffenden Versicherungsanstalt verwendeten Formular sogar noch aufge
fordert wird, von Anfragen und Vorsprachen Abstand zu nehmen. In weite
rer Folge stellte sich bei der Prüfung eines anderen Beschwerdefalles her
aus, daß derart ige Formulare bzw. Formulieru ngen nicht nur von einem 
Krankenversicherungsträger im Zusammenhang mit der Gewährung von 
Wochengeld verwendet wurden, sondern auch von einem Pensionsversiche
rungsträger bei Mittei lungen an die Versicherten über die Ablehnung eines 
Kurheilverfahrens .  Durch das Einschreiten der VA wurden in beiden Fäl len 
von den zuständigen Anstalten die "mißglückten" Formulare unverzüglich 
aus dem Verkehr gezogen .  

Schon i n  mehreren früheren Berichten hat d i e  VA auf  d i e  Problemat ik hin
gewiesen, daß insbesondere bei sozialversicherungsrecht l ichen Gesetzesno
vell ierungen d ie Zeitpunkte der Beschlußfassung im Nationalrat und deren 
Wirksamkeitsbeginn so eng beieinanderliegen, daß dem Vers icherten keine 
D isposit ionsmöglichkeit für die Inanspruchnahme der Leistungen b leibt ,  
auf die vor Inkrafttreten der entsprechenden Novelle Anspruch bestanden 
hätte .  Auch im vorl iegenden Berichtszeitraum wurden Beschwerdefä lle, die 
mit d ieser Problemat ik zusammenhängen, an die VA herangetragen. In 
einem Fall hatte die Beschwerdeführerin aufgrund einer von der Pensions
versicherungsanstalt der Arbeiter Ende April 1 980  ertei lten Auskunft be
züglich des günst igsten Zeitpunktes zur Einreichung ihres Pensionsantrages 
ihre Alterspension am 2. Dezember 1 980 beantragt ,  und zwar im Hinblick 
darauf, daß die Alterspension mit Vollendung ihres 60. Lebensjahres, das 
war der 3 1 .  Oktober 1 9 80 ,  anfal len würde. In der Zwischenzeit war jedoch 
die 35. ASVG-Novelle beschlossen worden, wonach die Pension erst ab dem 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 27 von 213

www.parlament.gv.at



Tage der Antragstellung gebührte. Der Beschwerdeführerin ist dadurch die 
Pension fü r den Monat November 1 9 80 verlorengegangen .  Nach Ansicht 
der VA müßte gerade im Sozialbereich darauf Bedacht genommen werden, 
daß nach Mögl ichkeit größere Intervalle zwischen Beschlußfassung und In
krafttreten von Gesetzen vorgesehen werden, um auf diese Weise eine bes
sere Information und Vorbereitung der Normadressaten zu gewährleisten 
oder zumindest entsprechende Übergangsbestimmungen vorzukehren . 

Aufzuzeigen ist auch jener Beschwerdefall ,  der für die Versicherten nach· 
teilige Kollisionen zwischen der 33. und 40 .  Novelle zum ASVG zum Ge
genstand hat . Dieser Fall scheint nach Ansicht der VA symptomatisch dafür 
zu sein, daß die bisweilen als "stürmisch" zu bezeichnende Entwicklung 
auf dem Gebiet des Sozialrechtes nicht nur zur allse its beklagten Unüber
sichtlichkeit, sondern auch zu Widersprüchl ichkeiten führt, die bei den Be
troffenen auf ein hohes Maß an Unverständnis stoßen müssen .  Konkret 
handelt es sich darum, daß die Beschwerdeführerin von dem ihr aufgrund 
der Bestimmungen der 33 .  ASVG-Novelle eingeräumten Recht auf nach
träglichen Einkauf von Versicherungszeiten für Zeiten der Kinder
erziehung Gebrauch gemacht und dafür einen nicht unerheblichen Betrag 
mühsam aufgebracht hatte . Die vollständige Zahlung der Beiträge war ihr 
nur in Raten möglich. Gerade als sie die letzten Zahlungen für den nach
träglichen Einkauf von Versicherungszeiten geleistet hatte, gelangte ihr zur 
Kenntnis, daß mit der Regelung des Kinderzuschlages in der 40.  Novelle 
zum ASVG dieser Einkauf weitestgehend h infäll ig geworden ist, weil die 
Gewährung des Kinderzuschlages für die Beschwerdeführerin den gleichen 
Effekt haben wird wie der für sie mühsame nachträgliche Einkauf von Ver
sicherungszeiten. Daß, die Beträge für den nachträglichen Einkauf allenfalls 
nicht vollStändig verloren sind, sondern mi� . der Höherversicherung wirk
sam werden können, ist kein vollständiges Aquivalent für die von der Be
schwerdeführerin geforderten Opfer für den nachträglichen Einkauf. Der 
VA ist es ein Anl iegen, den Gesetzgeber darauf hinzuweisen, daß sich 
durch ein derartiges "Umspringen" bei legislativen Maßnahmen viele Bür
ger vor den Kopf gestoßen fühlen. 

Unzufrieden mit der derzeitigen Rechtslage sind, wie mehrere Beschwer
den beweisen, Kleingewerbetreibende im Hinblick auf eine Art Kranken
geld- bzw. Sozialhi l feanspruch im Falle ihrer Erkrankung. Kleingewerbe
treibende, die ihren Betrieb zusammen mit der Ehegattin führen und durch 
eine schwere Erkrankung erwerbsunfähig werden, besitzen keinen An
spruch auf irgendeine Entschädigung für die Dauer der Erwerbsunfähig
keit, auch wenn der Betrieb vorübergehend geschlossen werden muß, weil 
die Gattin allein nicht in  der Lage ist, ihn weiterzuführen . Es besteht zwar 
für Gewerbetreibende die Möglichkeit, auf freiwil l iger Basis eine Zusatz
versicherung auf Taggeld bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft abzuschl ießen ; darüber scheinen jedoch die Betroffenen 
kaum informiert zu sein. Günstiger wäre es jedenfal ls ,  wenn auch für Ge
werbetreibende von vornherein eine Versicherung mit Entschädigungsan
spruch für den Fall der Krankheit bestünde, al lerdings mit einer Befreiungs
möglichkeit für diejenigen, die im Krankheitsfall auf ein Taggeld nicht an
gewiesen sind. Derzeit ist die Situation gerade umgekehrt, sodaß derjenige, 
der ein Taggeld in Anspruch nehmen möchte, von sich aus einen diesbezüg
l ichen Antrag auf Abschluß dieser Zusatzversicherung stellen muß .  Da dies
bezüglich mehrere Beschwerden bei der VA vorliegen, erscheint es ange
zeigt, den Gesetzgeber davon in Kenntnis zu setzen. 
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Eine Gruppe von Beschwerdeführern kritis ierte in ihrer Eingabe bei der  VA 
die mangelhafte Teuerungsabgeltung bei den jährlichen Pensionsanpassun
gen f�r die �iedri�pen.sionen .  Na�h Ansicht d ieser Beschwerdeführer sollte 
für die Bezieher nledngerer PensIOnen statt der prozentuellen Anpassung 
ein Sockelbetrag eingeführt werden . Dieser Sockelbetrag sol l  von Mindest
pensionen an bis zu jenen Bezügen zur Auszahlung gelangen, bei denen die 
Höhe des Sockel betrages mit dem Prozentsatz der Pensionsanpassung zu
sammenfällt .  Die VA bringt dem Gesetzgeber auch d iese Anregung zur 
Kenntnis .  

Die VA hat bereits wiederholt in  ihren Berichten auf die Härten hingewie
sen, die in der gesetzlichen Pensionsversicherung in Ausgleichszulagenfäl
len d urch d ie derzeitige Gesetzeslage entstehen, wenn Einkünfte aus ehe
mals selbstgeführten landwirtschaftlichen Bet rieben pauschal auf den Aus
gleichszulagenanspruch anzurechnen sind .  Da der Gesetzgeber die Anrech
nung von Einkünften auf den Ausgleichszulagenanspruch aus dem Ein
heitswert der übergebenen, verkauften oder auf andere Weise verwerteten 
Liegenschaft ohne Rücksicht auf die tatsächlich erzielten oder erzielbaren 
Einkünft�.vorsieht, kommt es zu oft u nverschuldeten"Notlagen dann ,  wenn 
etwa die Ubernehmer von Liegenschaften, bei deren Ubergabe Ausgedinge
leistungen vereinbart worden si nd, diese Liegenschaften infolge eines Kon
kursverfahrens verlieren und nicht mehr in der Lage sind ,  die ausbedunge
nen Lei stungen zu erbri ngen. Nach Ansicht der VA wäre es angebracht, so
bald wie möglich ei ne flexiblere gesetzliche Regelung herbeizu führen. 

Als "selbstverständl ich" muß es fast schon bezeichnet werden, daß auch im 
vorliegenden Berichtszeitraum wieder zahlreiche Beschwerden über Sach
verständige bei den Schiedsgerichten der Sozialversicherung vorliegen .  Die 
V. A ist der Auffo�derung einzelner A.bge<?rdne�er anläßI ich der Diskussion 
dieser Problemauk zu früheren TäugkeltSbenchten de�. VA nachgekom
men ; derzeit sind Gespräche und Verhandlungen mit Arztekammer, Ge
sundheitsministerium, Justizministerium usw. im Gange, um Lösungsvor
schläge gerade im Hinblick auf die mit 1 .  Jänner 1 98 7  in Kraft tretende So
zialgerichtsbarkeit zu erarbeiten. Die VA wird im nächsten Tätigkeitsbe
richt darauf zurückkommen. 

Bei den die Arbeitsmarktverwaltung betreffenden Beschwerden standen -
wie schon bisher - solche über Verfahren nach dem Insolvenz-Entgeltsi
cherungsgesetz im Vordergrund ; am häufigsten wurden dabei Verluste 
durch Versäumung der Antragsfri st bzw. eine lange Verfahrensdauer bean
standet .  Allerdings ist auch im Bereich der Arbeitsmarktverwaltu ng die Tat
sache, daß durch die Arbeitsämter mangel- oder fehlerhafte Auskünfte er
tei lt werden und es dadurch zu Anspruchsverlusten kommt, sehr oft der 
Anlaß zur Beschwerdeführung bei der VA. 

Ein ebenfalls immer wiederkehrender Beschwerdegegenstand betrifft die 
Ablehnung der Gewährung einer Leistung nach dem Arbeits losenversiche
rungsgesetz aufgrund eines Nebeneinkommens. Nach den Bestimmungen 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes setzt der Anspruch auf Arbeitslosen
geld insbesondere das Vorliegen von Arbeitslosigkeit voraus. Arbeits losig
keit liegt dann nicht vor, wenn jemand eine unselbständige Beschäft igung 
ausübt und daraus ein Einkommen erzielt, das über der sogenannten "Ge
ri ngfügigkeitsgrenze" nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
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liegt. Der von der VA d iesbezüglich angesprochene Bundesminister für so
zi ale Verwaltung rechtfertigte die bestehende Gesetzeslage damit, daß auch 
Personen, welche lediglich ein Einkommen knapp über der Geringfügig
keitsgrenze beziehen, dadurch der Arbeitslosenversicherungspflicht unter
liegen und somit ebenfalls im Falle der Arbeitslosigkeit in den Genuß einer 
Arbei tslosenunterstützung kommen können . Diese Argumentation des 
Bundesministers ist keineswegs von der Hand zu weisen .  Auf der anderen 
Seite bedarf jedoch auch die Tatsache, daß eine Familie von einem Ein
kommen, welches knapp über dieser Geringfügigkeitsgrenze liegt, nicht le
ben kann, sicherlich keiner längeren Ausführung .  Eine auf den ersten Blick 
naheliegend erscheinende Lösung des Problems dadurch, daß der oder die 
Betreffende auch seine Nebenbeschäftigung aufgibt, ist bei näherer Be
trachtung nicht zielführend .  Daß der Betroffene keinen Anspruch auf eine 
Leistung nach dem Arbei tslosenversicherungsgesetz hat, erfährt er meistens 
erst durch den ablehnenden Bescheid des Arbeitsamtes. Sollte er dann die 
Nebenbeschäftigung beenden, so würde dies bedeuten, daß er aufgrund der 
selbst vorgenommenen Beendigung d ieses Beschäftigungsverhältnisses für 
vier Wochen vom Bezug des Arbeitslosengeldes ausgeschlossen wäre . Wei
ters kann es dann dazu kommen,  daß die Bemessung des Arbeits losengeldes 
aufgrund seines letzten Verdienstes, eben in dieser Nebenbeschäftigung, er
folgt, wodurch der Arbeitslose einen noch geringeren Betrag erhält .  Der 
VA erscheint diese Rechtslage als unbefriedigend, da  es zweifelsohne nie
mandem zuzumuten ist, seinen Lebensunterhalt von einem Einkommen, 
welches knapp über der Geringfügigkeitsgrenze - jedoch um rund 1 000 S 
unter dem Existenzminimum des Lohnpfändungsgesetzes - liegt, zu be
streiten . Die VA regt daher eine entsprechende Anderung der Gesetzeslage 
an, wobei eine Lösungsmöglichkeit auch darin bestünde, auf die seinerzei 
tige Gesetzeslage - Anrechnung des Nebeneinkommens auf den Lei
stuI!gsanspruch nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz - zurückzu
greifen . 

Eine weitere gesetzesbedingte Härte ist im  Z usammenhang mit der Un
gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Arbei tslosen bei der Ge
währung von Notstandshi l fe aufzuzeigen. Eine der Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Notstandshilfe ist nach den Bestimmungen des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes das Vorliegen einer Notlage. Nach der derzeiti
gen Regelung l iegt eine Notlage dann vor, wenn dem Arbeits losen die Be
friedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse unmöglich ist. Bei der Beur
teilung der Notlage sind die gesamten wirtschaftlichen Verhä ltnisse des Ar
bei ts losen selbst sowie seiner Angehörigen zu berücksichtigen, die zur ge
setzlichen Unterhaltsleistung verpflichtet sind .  Bei der Bemessung der Not
stands hilfe ist somit  jedes Einkommen der im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Arbeitslosen lebenden Angehörigen heranzuziehen . Wird der Antrag 
auf Notstandshi l fe von einem männlichen Arbeitslosen geste llt, so wird er
mittelt, ob überhaupt Notlage vorliegt bzw. ob bei der Bemessung der 
Höhe der Notstandshilfe andere Einkommen anzurechnen sind .  Weibliche 
Arbeitslose s ind j edoch in der gleichen Situation aufgrund der derzeitigen 
gesetzlichen Regelung grundsätzlich vom Bezug der Notstandshi l fe ausge
schlossen .  Es wird nämlich angenommen, daß Notlage nicht vorliegt, wenn 
der Ehegatte (Lebensgefährte) einer Arbeitslosen im Vol lverdienst steht 
oder selbständig erwerbstätig ist. Während somit bei männl ichen Arbeitslo
sen der Anspruch auf Notstandshilfe von der Höhe des oder der Einkom
men der im Haushalt lebenden Angehörigen abhängig ist, wird dieser An-
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spruch bei weiblichen Arbeitslosen von vornherein ausgeschlossen, wenn 
der Ehegatte oder Lebensgefährte im Vollverdienst steht, ungeachtet der 
Höhe dieses Einkommens. Nur für den Fall, daß besonders berücksichti
gungswürdige Umstände vorl iegen, kann auch einer weiblichen Arbeitslo
sen Notstandshilfe gewährt werden.  Diese Regelung führt aber in der Pra
xis dazu, daß ein Antrag einer weiblichen Arbeits losen auf Notstandshilfe, 
deren Ehegatte oder Lebensgefährte im Vollverdienst steht, zunächst mit 
dieser Begründung vom Arbeitsamt abgewiesen wird und die Antragste lle
rin somit im Berufungsverfahren versuchen muß, durch entsprechende Un
ter lagen eine Anspruchsberechtigung aufgrund besonderer berücksichti
gungswürdiger Umstände nachzuweisen. Die Bemühungen, zu einer Not
stands hilfe zu gelangen, gestalten sich daher für eine weibliche Arbeitslose 
im Vergleich zu einem männlichen Arbe'itslosen weitaus schwieriger und 
aufwendiger. Der VA erscheint es dr ingend geboten, d iese geschlechtsspe
zifische Benachteil igung d�r weiblichen Arbeitslosen in der derzeitigen Ge
se �zeslage, welche einer. Ube.rpr�fung durch den Ver fassungsgerichtshof 
mIt größter Wahrschell1 ! IchkeIt I1lcht standhalten würde, durch den Gesetz
geber zu bereinigen. 

Einzelfälle 

3 . 1  Beschäftigungszeiten im Dienste der Republik Österreich - Nichtberuck
sichtigung bei der Pensions bemessung 

30 

VA 1 1 3 B - 3/82  

M. A .  au s  Schiefl ing brachte be i  der  VA folgende Beschwerde vor: 

Sie wende sich an die VA, weil ihr im Zusammenhang mit der Bemessung 
der Alterspension verschiedene Ungerechtigkeiten widerfahren seien. Na
tür lich habe si e schon \" ieles versucht, um eine Pens ionserhöhung zu erlan
gen, doch seien al le ihre diesbezüglichen Eingaben erfolglos geblieben.  
Zum ersten würden ihr fünf Jahre Dienst als Sekretärin an den österreichi
schen Gesandtschaften Budapest und Bern von 1 933  bis 1 93 8  nicht ange
rechnet, weil zu dieser Zeit, so unglaublich dies klingen mag, österreichi
sche Auslandsbedienstete von der Sozialvers icherung ausgeschlossen gewe
sen seien. Weiters gehe es noch um die Anrechnung von Schulzeiten, in ih
rem Fall Oberrealgymnasium mit Matura und anschließend Abiturienten
kurs der Handelsakademie, also fünf Schuljahre, die bei ihrer Pensionsbe
messung ebenfalls keine Berücksichtigung gefunden hätten .  Es sei ihr be
kannt, daß es für die Anrechnung von Schulzeiten diverse Einschränkungen 
gebe. In  ihrem Fall sei ausschlaggebend, daß man für die Anrechnung von 
Schulzeiten innerhalb von drei Jahren nach der Schulausbi ldung eine versi
cherungspflichtige Anstel lung haben müsse. Diese Bedingung sei bei ihr 
deshalb nicht erfüllt, weil i hre Beschäftigung als Angestel lte des österreichi
schen Außenministeriums bei den österreichischen Gesandtschaften in Bu
dapest und in Bern nicht der Versicherungspflicht unter legen gewesen sei . 
Aufgrund des Umstandes, daß sie - obwohl Maturantin - besoldungs
rechtlich als Schreibkraft eingestuft gewesen sei und darüber hinaus die sei
nerzeit bezogenen Auslandsdienstzulagen bei der Pensionsbemessung keine 
Berücksichtigung fänden, beziehe sie nunmehr eine Pension, die weit unter 
dem Ausgleichszu lagenrichtsatz l iege .  Sie könne nicht verstehen, wie die 
von ihr erfahrene Benachtei l igung mit dem vielgerühmten österreichischen 
Sozialstaat in Einklang zu br ingen sei. 
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Im Prüfungsverfahren der VA nahm die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten zum Beschwerdevorbringen dahingehend Stel lung, daß der 
Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 5. März 1 973 über ihren Antrag 
vom 2 1 .  Februar 1 972 auf Gewährung der Alterspension zum Stichtag 
1 .  März 1 972 abgesprochen worden sei. Bei der Pensionsberechnung seien 
277 Versicherungsmonate berücksichtigt worden. Aufgrund der zum Stich
tag 1 .  März 1 972 in Geltung gestandenen gesetzlichen Bestimmungen hät
ten die Zeiten eines Schu lbesuches nur als Ersatzzeit Berücksichtigung fin
den können, sofern innerhalb dreier Jahre nach dem Verlassen der Schule 
eine sonstige Vers icherungszeit oder eine neutrale Zeit gemäß § 234 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vorgelegen sei . Die fünf Jahre des 
Schulbesuches der Beschwerdeführerin ( 1 926- 1 930 Realgymnasium mit 
Matura, 1 930- 1 93 1  Abiturientenkurs an der Handelsakademie) können 
nicht als Ersatzzeit gelten, da der erste festgestel l te Versicherungsmonat im 
Jahre 1 93 8 ,  also mehr als drei Jahre nach Beendigung des Schulbesuches, 
liege. Auch stelle die Beschäft igung in den österreich ischen Gesandtschaf
ten in Budapest bzw. in Bern in der Zeit vom 1 .  April 1 93 3  bis 1 2 .  März 
1 93 8  weder eine Beitragszeit noch eine Ersatzzeit gemäß § 229 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialvers icherungsgesetzes dar, weil diese Tätigkeit die 
Pflichtversicherung in der Angestellten(Pensions-)vers icherung nicht be
gründet habe. Durch das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz sei die 
Versicherungspflicht von Angestellten, wie bei den diplomatischen oder be
rufskonsularischen Vertretungen oder sonst igen Amtsstellen des Bundes im 
Ausland von einer Verordnung der Bundesregierung abhängig gemacht 
worden, die bis zum 3 1 .  Dezember 1 93 8  nicht erlassen worden sei. Ab
schließend werde gegenüber der VA angeregt , im Hinblick auf die sicher
lich vorhandene menschliche Dimension dieses Falles gleichgelagerten Här
tefällen durch entsprechende gesetzliche Maßnahmen in Z ukunft vorzu
beugen. 

In der vom Bundesmin isterium für soziale Verwaltung übermittelten Stel
lungnahme wurden die Ausführungen der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten im großen und ganzen beStätigt .  Ergänzend wurde ausgeführt, 
daß die 29. Novelle zum ASVG wohl auf das Kriterium, daß eine vorherge
hende oder nachfolgende Versicherungszeit (neutrale Zeit) innerhalb von 
drei Jahren vorliegen muß, damit eine Ersatzzeit auch als solche berück
sichtigt wird, verzichtet und es nur auf das Nachfolgen einer Versiche
rungszeit abgestellt habe ;  diese Bestimmung sei aber nur auf Versiche
rungsfä� �e anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 3 1 . Dezember 
1 97 2  liege. 

Die VA mußte daher als Prüfungsergebnis feststel len, daß die Pensionsbe
messung im Fall der Beschwerdeführerin keinen Mißstand in der Verwal
tung darstellt, da sie aufgrund der gesetz lichen Bestimmungen erfolgt ist. 
Nach Auffassung der VA liegt hier jedoch ein ausgesprochener Härtefall 
vor. Es erscheint j edenfalls als u nzumutbar, daß im österreich ischen Staats
d ienst verbrachte Beschäftigungszeiten - im Fal l  der Beschwerdeführerin 
fünf Jahre - bei der Pensionsbemessung keine Berücksichtigung finden 
und als Folge davon auch noch - grundsätzlich anrechenbarc - Schul be
suchszeiten (im Fall der Beschwerdeführerin rund drei Jahre) verlorenge
hen. Der VA erscheint daher eine entsprechende Bereinigung auf gesetzl i
cher Ebene dringend  geboten,  die insofern leicht zu bewerkstell igen wäre, 
als lediglich der Ersatzzeitenkatalog entsprechend ergänzt ( mit Übergangs
bestimmung !) werden müßte. 

3 1  
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3 . 2  Langwieriger Kampf um eine Versehrtenrente infolge Berufserkrankung 
VA 208  W - 3 / 8 3  

3 2  

E.  K. aus Krottendorf wandte sich bereits im Jahre 1 98 3  an d i e  VA, nach
dem sein Antrag auf Gewährung einer Versehrtenrente aus der gesetzlichen 
Unfal lversicherung abgelehnt worden war. 

Im Prüfungsverfahren stellte die VA folgendes fest: 

Der Beschwerdeführer war in  der Zeit von 1 94 8  bis 1 96 8  - nahezu ohne 
Unterbrechung - in Bergbaubetrieben als Hauer beschäftigt. Bereits 1 975 
machte er Leistungsansprüche aus der gesetzlichen Unfallversicherung we
gen Si l ikose geltend. Da eine Si likose nach dem der Entscheidung der All
gemeinen Unfallversicherungsanstalt zugrundeliegenden ärztlichen Gut
achten nicht feststellbar war, wurde der Antrag mit Bescheid vom 2 8 .  Okto
ber 1 975 abgewiesen . Gegen d iese Feststellung brachte der Beschwerdefüh
rer Klage beim Schiedsgericht der Sozialversicherung ein .  Auch die im ge
richtlichen Verfahren beigezogenen Sachverständigen diagnostizierten 
seine Lungenerkrankung als eine nicht s il ikotischer Art ; die festgestellte be
rufsbedingte Einwirkung n icht quarzhältiger Stäube auf die Entwicklung 
seines Leidens mußte damals unbeachtet b leiben, da  keine entschädigungs
pflichtige Berufskrankheit im Sinne der taxativen AufZählung in der öster
reichischen Liste der Berufskrankheiten vorlag. Ein Anfang 1 98 0  einge
brachter Antrag des Beschwerdeführers führte nach Erschöpfung des 
Rechtsmittelzuges im Leistungsstreitverfahren zu denselben Ergebnissen. 
Daraufhin wandte s ich der Beschwerdeführer an die VA. 

Zwar konnten die Entscheidungen, die vom Schiedsgericht der Sozialversi
cherung bzw. vom Oberlandesgericht Wien im Laufe des gesamten Verfah
rens getroffen worden waren, von der VA nicht beurteilt werden, weil ge
richtliche Entscheidungen n icht der Prüfung durch die VA unterliegen .  Da 
aber bereits mehrere zu den gerichtlichen Sachverständigengutachten diver
gente ärztliche Stellungnahmen vorlagen, wurde seitens der VA ein Sach
verständiger für Pulmologie der Universität Wien für eine neuerliche Un
tersuchung des Beschwerdeführers bestellt. Im dem daraufhin erstellten 
Gutachten wurde im wesentlichen ausgeführt, daß die Lugenerkrankung 
des Beschwerdeführers keine typischen Zeichen einer Sil ikose in seinem 
Röntgenbild aufweise, was aber nach den Regeln der klinischen Medizin 
die Existenz der Si l ikose keineswegs ausschließe. Es sei den modernen 
Lehrbüchern der Pulmologie zu entnehmen, daß gerade bei geringen ,  soge
nannten "unterkritischen Quarzstaubbelastungen" , sofern eine Si likose 
trotzdem entstehe, mit dem Auftreten einer atypischen Form der Sil ikose 
zu rechnen sei . Daher bedeute die Formulierung des schiedsgerichtl ichen 
Sachverständigengutachtens, daß das Arbeitsplatzrisiko für E .  K. als sehr 
gering anzusetzen sei, keinesfal ls , daß eine Erkrankung an Sil ikose auszu
schließen sei . Es bedeute lediglich, daß d iese Erkrankung selten auftrete ; 
aber gerade wenn sie auftrete, sei nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 
der Pulmologie mit dem Auftreten einer atypischen Si l ikose zu rechnen. 

Aufgrund einer im Jahre 1 98 4  - durch den von der VA beauftragten Sach
verständigen - durchgeführten Lungenbiopsie wurde schließlich eindeutig 
festgestellt, daß die Lungenerkrankung des Beschwerdeführers durch die 
Inhalation sil ikathältiger Stäube verursacht worden ist, deren Ablagerungen 
in der Lunge in der Literatur als "complicated si l icosis" bezeichnet werden. 
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D:t :tlso :tufgrund dieses Gut:tchtens die berufliche Verurs:tchung des Lun
gen leidens des Beschwerdeführers festst:tnd, stimmte das Bundesministe
ri um für sozi:tle Verw:tltung über Antrag der Allgemeinen Unhllversiche
rungs:tnst:tlt dem Vorliegen einer Berufskr:tnkheit im Sinne der Gener:tl
kbusel des § 1 77 Abs. 2 des Allgemeinen Sozi:tlversicherungsgesetzes zu .  
Infolgedessen wurde dem Beschwerdeführer rückwirkend :tb dem 1 .  Fe
bru:tr 1 98 0  eine Versehrtenrente gewährt. Der Zeitpunkt für den Leistungs
beginn ergab sich aus der Bestimmung in der 32 .  Novelle zum Allgemeinen 
Sozi:tlversicherungsgesetz,  won:tch die Leistungen aus der gesetzlichen Un
fal lversicherung im Falle einer Berufskrankheit, die erst mit Zust immung 
des Bundesministeriums für soziale Verw:tltung als solche :tnerkannt wird, 
frühestens :tb dem 1 .  Jänner 1 977 zu gewähren sind, für den F:tll einer spä
teren Antragstellung die Leistungen jedoch erst ab dem auf die Antragste I
lung folgenden Monatsersten gebühren .  M:tßgebend für den Leistungsbe
ginn war d:ther das :tm 2. Jänner 1 9 80 eingelangte "Ansuchen auf eine Un
hllrente" , bei dem es sich um das erste Leistungsbegehren in der Zeit seit 
1 .  Jänner 1 977 handelte .  Die Rechtskraft der schiedsgerichtl ichen Entschei
dungen stand der Bestimmung des Leistungsbeginnes auf Grundbge dieses 
Antr:tges nicht entgegen, weil dort nur geprüft worden war, ob das Klage
begehren aus dem Rechtsgrund einer Berufskrankheit im Sinne der taxati
ven Aufzählung aus der Liste der Berufskrankheiten begründet sei. Für die 
Zeit vom 1 .  Februar 1 98 0  bis 3 1 .  März 1 986 ergab sich daher ein Nachzah
lungsbetrag von 507 775 ,80  S. 

Die Beschwerde erwies sich als zur Gänze berechtigt, da  die Lungenerkran
kung des Beschwerdeführers von der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt stets nur unter dem Gesichtspunkt, ob eine Sil ikose vorliege, beurteilt 
worden war, der Antrag auf Feststel lung des Vorliegens einer Berufskrank
heit im Sinne der Generalklausel beim Bundesministerium für soziale Ver
w:tltung aber erst nach dem Einschreiten der VA eingebracht worden war. 

Zusammenhssend ist zu bemerken, daß die gegenwärtige gesetzliche Nor
mierung des Begriffes Berufskrankheit ,  insbesondere bei der Sil ikose, offen
b:tr unzureichend ist. Da gerade heute, aufgrund der modernen Arbeits
schutzbestimmungen, die Schadstoffbelastung bei entsprechend exponier
ten Personen immer geringer wird, ist dann, wenn trotzdem eine Si l ikose 
auftritt, mit dem Auftreten einer atypischen Sil ikose zu rechnen, die in der 
Liter:ttur als "compl icated si l icosis" bezeichnet wird. Nach den gegenwärti
gen gesetzlichen Bestimmungen würden alle betroffenen Personen eben nur 
über die bereits ef\vähnte Zustimmung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung die Möglichkeit haben, ihre berufsbedingte Erkrankung als Be
rufskrankheit anerkannt zu erhalten.  Die Grundlage der gegenwärtigen,  im 
Gesetz festgehaltenen taxativen Aufzählung von Röntgenmerkmalen, die 
die Anerkennung als Berufskrankheit zulassen, ist ca. 50 Jahre alt und be
darf - nach Auffassung der VA - offensicht lich einer Revidierung, um 
:tuch Einzelfällen mit atypischen Krankheitszeichen, wie im Falle des Be
schwerdeführers, gerecht zu werden .  

33  
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3 .3 Verletzung des Amtsgeheimnisses bzw. Datenschutzes durch Landesinvali
denamt 

34  

VA 446 - SV/ 84  

A. H .  aus Horn führte i n  seiner Beschwerde an die VA aus, er  erblicke 
darin, daß das Landesinval idenamt einem privaten Vers icherungsunterneh
men Unterlagen über seinen Gesundhei tszustand übermittelt habe, eine 
Verletzung des Amtsgeheimnisses bzw.  Datenschutzes und somit e inen 
Mißstand in der Verwaltung. 

Die VA stellte im Prüfungsverfahren fest, daß das Landesi nvalidenamt für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland tatsächlich über Ersuchen des Ver
sicherungsunternehmens vom 1 1 . Jänner 1 98 4  diesem eine Kopie eines 
Schlußberi chtes und eines ärztl ichen Sachverständigengutachtens am 
1 9 . Jänner 1 98 4  übermittelt hatte . Das Versicherungsunternehmen hatte 
dem Ersuchen e ine Kopie des Vers icherungsantrages beigelegt, aus dem 
hervorging, daß der Versicherer befugt ist, über den Versicherungsnehmer 
alle erforderlichen Erkundigungen bei Dritten ei nzuziehen. Der Versiche
rungsantrag, der einen Passus mit eben dieser Ermächtigung für den Versi
cherer enthält, war vom Beschwerdeführer am 20 .  November 1 979 unter
fertigt worden. Diese Ermächtigung befi ndet sich im sogenannten "Klein
gedruckten" des Versicherungsantrages und lautet : "Ferner ertei le ich der 
Anstalt die Befugnis, für mich und meine  von mi r gesetzlich vertretenen Fa
mil ienangehörigen .. über bestehende oder frühere Krankheiten und Gebre
chen bei Dritten (Arzten, Versicherungsanstalten, Behörden usw.) alle für 
erforderlich erachteten Erkundigungen einzuziehen ; ich entbinde die Be
fragten hiemit im voraus für jeden Fall von der ärztl ichen oder sonstigen 
berufl ichen Schweigepflicht." 

Der im Prüfungsverfahren der VA um Stellungnahme ersuchte Bundesmi
ni ster für Familie, Jugend und Konsumentenschutz führte dazu aus, daß 
die von der VA bemängelten Klauseln bei Versicheru ngs anträgen ,  mit de
nen der Konsument veranlaßt werde, al le diejenigen Personen, d ie an s ich 
in  seinem Interesse zur Ei nhaltung des Beru fsgeheimnisses und zum Daten
schutz verpflichtet sind, von diesen Verpflichtungen zu entbinden, zweifel
los aus konsumentenpolitischer S icht fragwürd ig seien. Die Versicherungs
wirtschaft begründe ihr Vorgehen damit, daß ohne  entsprechende Kon
trollmöglichkeiten der mißbräuchlichen Verwendung von Vers icherungs
verträgen Vorschub geleistet würde. So könnte eine Obliegenheitsverlet
zung durch den Antragsteller und späteren Versicherungsnehmer (zB die 
Verschweigung einer bei Vertragsabschluß lange bestehenden Krankheit) ,  
die für den Versicherer ei n weitaus höheres Risiko entstehen läßt, a l s  es 
aufgrund der Angaben des Versicherungsnehmers zu erwarten wäre, nicht 
unmittelbar durch die Versicherung festgestellt werden . Insofern schei ne 
die Haltung der Versicherungswirtschaft verständl ich .  Auf der anderen 
Seite dürfe nicht vergessen werden, daß für j ede andere Institution oder 
Person ein gerichtliches Verfahren unumgänglich ist, um zu den entspre
chenden Informationen zu gelangen . Hier habe sich - offenbar bedingt 
durch das Massengeschäft in der Praxis - ein besonderes Vorrecht der 
Versicherungswirtschaft herausgebildet, das ihr einen bedeutenden Infor
mationsvorsprung verschaffe und damit vielfach den Gang zu Gericht er
spare oder doch jedenfal ls in besonderer Weise erleichtere. Vor allem 
scheine es notwendig, den Umfang der Vol lmachten einzuschränken. Die 
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mrliegende Formulierung "Ich erteile der Anstalt die Befugnis . . .  , alle für 
erforderlich erachteten Erkundigungen einzuziehen . . .  ", bedeute, daß die 
Beurteilung dessen, was "erforderlich" ist, im alleinigen Ermessen der Ver
sicherungsanstalt l iege . Dies erscheine, bei allem Verständnis auch für den 
Versicherer, eindeutig über das notwendige Maß h inauszugehen . Dabei 
dürfe aber nicht übersehen werden, daß die Versicherungswirtschaft ein 
aufgrund geänderter Regelungen höheres Maß yon Mißbräuchen und da
du reh eintretende höhere Risiko bei solchen Versicherungsverträgen als Ar
gument für Prämienerhöhungen ins Treffen führen würde. 

Die VA vertritt, über die Überlegungen des Bundesministers hinausgehend, 
den folgenden Standpunkt : Problematisch erscheint vor allem der Um
stand, daß die vom Versicherungsnehmer im Versicherungsantrag zu ertei
lende Ermächtigung praktisch für e inen unbegrenzten Zeitraum gilt .  Da
durch wird ermöglicht, daß durch Jahrzehnte hindurch ohne Wissen des 
Versicherungsnehmers von den jewei l igen Behörden und sonst igen Institu 
tionen personenbezogene Daten weitergegeben werden, was be i  der  gege
benen internationalen Verquickung der Versicherungswirtschaft zweifels
ohne zu n icht unkritischen Konsequenzen führen kann. Nach Auffassung 
der VA wäre dem von der Versicherungswirtschaft behaupteten Schutzin
teresse auch dadurch Rechnung getragen, wenn im jeweiligen Einzelfall 
vor Einholung der benöt igten Auskünfte von den Behörden eine entspre
chende Zustimmungserklärung des Vers icherungsnehmers eingeholt wird .  
Sollte der betreffende Vers icherungsnehmer die Zustimmung n icht erteilen, 
steht es dem Versicherungsunternehmen ohnehin frei, die angesprochene 
Versicherungs leistung zu verweigern, sodaß der Versicherungsnehmer auf 
den gerichtlichen Klagsweg angewiesen wäre. Im gerichtlichen Verfahren 
können dann  die benötigten Unterlagen auf jeden Fall e ingesehen werden. 

Der von der VA ebenfalls kontaktierte Qsterreichische Versicherungsver
band reagierte dahin gehend, daß eine Anderung der Formulare für die 
Vers icherungs anträge vorgenommen wurde. Nunmehr steht der H inweis 
auf die mit der Unterschrift auf dem Versicherungsantrag erteilte Ermäch
tigung zur Datenweitergabe an den Versicherer nicht mehr unter dem 
"Kleingedruckten", ��ndern wurde drucktechnisch entsprechend hervorge
hoben, sodaß e in "Ubersehen" durch den Versicherungsnehmer weitge
hend vermieden wird .  

Unter Mitwirkung des Verfassungsdienstes des B undeskanzleramtes wurde 
schließlich beim zuständigen Landesinvalidenamt erreicht, daß in H inkunft 
vor der Weitergabe von personenbezogenen Daten an V ersicherungsunter
nehmen jewei ls  schriftlich oder n iederschriftlich die Zustimmung des Be
troffenen eingeholt wird . Damit wurde im konkreten Fal l  dem Beschwerde
vorbringen Rechnung getragen ; es erschiene jedoch wünschenswert, daß 
durch einen entsprechenden Erlaß des Bundeskanzleramtes eine einheitl i
che Vorgangsweise bei allen Bundesdienststel len sichergestellt wird .  
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3 .4 Diskriminierende Schreibweise der Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten 

36 

VA 487 - SV/84  

H.  G .  aus Italien, vertreten durch Dr. A .  K. ,  führte in  seiner Beschwerde an 
die VA aus, dag sich die Pensions�·er.sich:rungsanstalt der Angestellten in 
der Im Rahmen des Verfahrens hmslchtltch Begünstigungen für Geschä
d igte aus pol itischen oder rel igiösen Gründen oder aus Gründen der Ab
stammung nach § 500 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes abge
gebenen Stel lungnahme einer ausgesprochen diskriminierenden Schreib
weise bedient habe. Bereits in einem ähnlich gelagerten Fall habe die Pen
sionsversicherungsanstalt die Ansicht vertreten ,  daß Personen, die nur tei l
weise "nichtarischer Herkunft" waren, nicht verfolgt gewesen waren. Die 
Behauptung, daß Personen, die nach der NS-Terminologie "jüdische 
Mischlinge" bezeichnet w urden, nicht verfolgt waren, sei unrichtig. Die 
Schreibweise der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten stelle einen 
Mißstand in der Verwaltung dar. 

Die  VA stellte im Prüfungsverfahren, in dessen Rahmen auch eine Stel lung
nahme des Bundesministers für soziale Verwaltung eingeholt wurde, fol
gendes fest: 

Tatsäch lich wurde bereits in der Stellungnahme der Pensionsversicherungs
anstalt vom 1 5 .  April 1 98 1 in einem - wie in der Beschwerde ausgeführt 
- ähnlich gelagerten Fal l ,  nämlich im Begünstigungsverfahren betreffend 
H .  S . ,  ausgeführt, es sei "amtsbebnnt, daß nicht einmal Halbjuden Verfol
gungsmaßnahmen aus rassischen Gründen ausgesetzt waren" .  Weitere dis
krimin ierende Behauptungen finden sich auch in der von der Pensionsversi
cherungsanstalt der Angestellten im Begünstigungsverfahren betreffend 
H .  G. abgegebenen Stel lungnahme vom 20 .  Juni 1 98 4 .  Dort heißt es, daß 
" . . .  die Einspruchswerberin . . .  äußerstenfalls als jüdischer Mischling an
zusehen war. In diesem Zusammenhang kann als amtsbekannt vorausge
setzt werden, daß Mischlinge jüdischer Abstammung keinen Verfolgungs
maßnahmen ausgesetzt waren" . 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde vom Bundesminister für so
ziale Verwaltung eine Stellungnahme der Pens ionsversicherungsanstalt der 
Angestel l ten eingeholt. Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
vertrat den Standpunkt, daß zum Nachweis der rechtlichen Schlechterstei
lung bestimmter Personengruppen die Heranziehung der gesetzlichen Un
terlagen aus dem streitgegenständlichen Zeitraum erforderlich se i .  Aus die
sem Grund sei auch der Ausdruck "jüdischer Mischling" den damal igen 
Rechtsgrundlagen entnommen worden und als "terminus technicus" zur 
Unterstützung der Rechtsauffassung der Pensionsvers icherungsanstalt ge
braucht worden.  Im übrigen könne die Ausdrucksweise des damaligen Ge
setzgebers durchaus als "terminus technicus" Anwendung finden, wobei in 
der Stel lungnahme vom 20 .  Juli 1 984  damit zum Ausdruck gebracht wer
den sollte, daß für Personen mit einer "geringen rassischen Belastu ng" -
wie sie bei der Begünstigungswerberin gegeben gewesen ist - die Gefahr 
einer Verfolgung aus rass ischen Gründen nicht glaubwürdig sei .  

Wenn auch anzunehmnen ist , daß die Wortwah l  der Pensionsversiche
rungsanstalt nicht in diskriminierender Absicht getroffen wurde, muß von 
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der VA doch festgestellt werden, daß Ausdrücke, welche eindeutig der NS
Term inologie entstammen, in Verfahren - wie dem vorliegenden - nicht 
zu verwenden s ind. Uberdies dann, wenn - wie bereits zitiert (es sei 
"amtsbekannt, daß nicht einmal Halbjuden Verfolgungsmaßnahmen aus 
rass ischen Gründen ausgesetzt waren") - von der Pensionsversicherungs
anstalt im Zusammenhang mit diesen Ausdrücken historisch schl ichtweg 
falsche Aussagen getroffen werden.  Es geht nicht an, daß gerade im Zu
sammenhalt mit  den bekannten h i stori schen Ereignissen d iskrimin ierende 
Bezeichnungen wie "jüdischer Misch l ing" den damal igen Rechtsgrundla
gen entnommen und unter der Benennung als "terminus technicus" weiter
hin festgeschrieben werden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß 
keiner der beiden Ste l lungnahmen der Pens ionsversicherungsanstalt der 
Angeste l lten klar zu entnehmen war, daß es sich bei den genannten Be
zeichnungen um entlehnte Begriffe aus den Nürnberger Gesetzen handelt .  
E in entsprechender Hinweis oder wenigstens das Setzen von Anführungs
zeichen ist unterbl ieben. 

Der Bundesmin ister für soziale Verwaltung teilte der VA in seiner Ste l lung
nahme mit, daß ihm eine Einflußnahme auf das Verfahren bzw. die Ent
scheidung des zuständigen Pensionskörpers nicht zukomme, er aber der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestel lten gegenüber zum Ausdruck 
bringen werde, daß er unverfänglichere Formul ierungen vorziehen würde. 

Da der VA im Bereich der Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger 
aufgrund der derzeitigen Verfassungs lage das Instrument der Empfeh lung 
nicht zur Verfügung steht, mußte von weiteren Veranlassungen Abstand 
genommen werden .  

3 . 5  Verlust von Leistungsansprüchen aus der Arbeitslosenversicherung durch 
Fehlinformation 
VA 527  - SV / 8 4  ZI .  332 . 8 23/9-3 a/85  

Dr. L .  G .  aus  Hal lstatt beschwerte sich bei der  VA, daß ihm aufgrund man
gelnder Informationen durch das Arbeitsamt e in erhebl icher fi nanziel ler 
Verlust zugefügt worden sei .  Nach Absch luß seines Studiums habe er sich 
im Sommer des Jahres 1 98 2  an die Arbeitsamts-Zweigstel le Bad Ischl ge
wendet und sich bezüglich der Mögl ichkeit einer Arbeitsplatzvermittlung 
bzw. des Bezuges von Arbeitslosengeld erkundigt .  Auf beide Anfragen habe 
er eine negati\·e Antwort erhalten. Erst viel später, nachdem er inzwischen 
auch seinen Präsenzdienst abgeleistet habe, sei er durch eine Fernsehsen
dung über d ie Einrichtung des Akademikertrain ings i n  Kenntnis gesetzt 
worden. Bei der daraufhin erfolgten Vorsprache am Landesarbeitsamt in 
L inz habe er erfahren , daß er bereits zum Zeitpunkt seiner ersten Vorspra
ehe am Arbeitsamt sowohl Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt hätte als 
auch d ie Mögl ichkeit , am Akademikertraining tei lzunehmen. 

Im Prüfungsverfahren der VA tei l te der um Ste l lungnahme ersuchte Bun
desminister für soziale Verwaltung mit, es hätten für die Vorsprache des 
Beschwerdeführers im Jahre 1 982  beim Arbeitsamt keinerlei Nachweise er
m itte l t  werden können. Mangels einer nachweislich erfolgten AntragsteI
lung sei es daher nicht möglich, das Arbeitslosengeld ab 1 982  zuzuerken
nen. Weiters hätten die Ermittlungen ergeben, daß der Beschwerdeführer 
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am 29.  November 1 98 4  einen Antrag auf Arbeits losengeld gestellt hat. Da 
es dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sei, innerhalb der letzten 
beiden Jahre vor Geltendmachung des Anspruches 52 Wochen einer vers i
cherungspflichtigen Be.schäft igung nachzuweisen, habe der At:mag mangels 
Erfül lung der gesetzlIch geforderten Anwartschaft abgewIesen werden 
müssen. Gleichzeitig habe aber das Landesarbeitsamt Oberösterreich mitge
t�ilt , daß der �eschwerdeführer öfters beim Arbeitsamt um die Vermitt lung 
eIner Beschäftigung vorgesprochen habe. Er habe daher angeordnet, daß 
die Fehlzeiten von 1 982  bis zur AntragsteI lung als Zeiten der Arbeitssuche 
zu werten seien . Da diesen Zeiten rahmenfristerstreckende Wirkung zu
komme, sei nach deren Berücksichtigung die Anwartschaft am 29. Novem
ber 1 984  erfü l lt .  Die Nachzahlung des nunmehr gebührenden Arbeitslosen
geldes sei veranlaßt worden. 

Diese Stel lungnahme erschien der VA jedoch im Hinblick auf den darin 
enthaltenen Widerspruch, daß einerseits für die vom Beschwerdeführer an
geführte Vorsprache im Jahre 1 982  keine Unterlagen aufl iegen sol len, an
dererseits aber bekannt war, daß der Beschwerdeführer öfters beim Arbeits
amt um die Vermitt lung einer Beschäft igung vorgesprochen hat, nicht zu
friedensteIlend. Die VA trat daher d iesbezüglich nochmals an den Bundes
minister für soziale Verwaltung heran. Die daraufhin angestellten Ermitt
lungen haben ergeben, daß der Beschwerdeführer erstmals  etwa am 1 5 .  Jul i 
1 982  bei der Arbeitsamt-Zweigstelle Bad Ischl vorgesprochen hat .  Anläß
l ich d ieser Kontaktaufnahme wurde ihm ein Beschäftigungsangebot u nter
breitet. Die Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld dürften daher 
auch nur am Rande erörtert worden sein. Warum es weder zu einer Be
schäftigungsaufnahme noch zu einer AntragsteI lung auf Arbeitslosengeld 
gekommen ist, l ieß sich j edoch n icht mehr feststel len. 

Aufgrund des Einschreitens der VA ordnete der Bundesmin ister für soziale 
Verwaltung - über die bereits erfolgten Maßnahmen hinausgehend -
nunmehr an, daß d ieses Versäumnis nicht zu Lasten des Beschwerdeführers 
gehen dürfe und ihm daher die Leistungen der Arbeitslosenvers icherung ab 
1 5 . Jul i  1 982  nachzuzahlen s ind. 

Zusammenfassend war von der VA daher festzustel len, daß der Be
schwerde Berechtigung zukam. Da j edoch vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung im  Zuge der Prüfung alles unternommen wurde, um den Be
schwerdegrund zu beheben, waren weitere Veranlassungen durch die VA 
nicht notwendig. 

3 .6 Anspruch auf Leistung aus dem Nationalfonds zur besonderen Hilfe für Be
hinderte - Ablehnung infolge Schreibfehlers im ärztlichen Gutachten 

38  

VA 5 84  - SV/84  

K .  S .  aus Wien führte  in  seiner Beschwerde an die VA aus, i hm  s e i  nach di
versen Gefäßrekonstruktionsoperationen das rechte Bein abgenommen 
worden. Es handle sich um eine Oberschenkelamputation ,  und da das Tra
gen einer Prothese medizinisch n icht in Frage komme, sei ihm die Benüt
zung öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich. Im Mai 1 98 4  habe er einen 
Kombinationskraftwagen, Marke Mazda, erworben und habe beim Lan
desinvalidenamt für Wien, Niederösterreich und Burgen land um Refundie-
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rung der erhöhten Umsatzsteuer sowie um Gewährung eines Zuschusses 
zum Ankauf des Kraft fahrzeuges angesucht. In der Ablehnung beider An
suchen sehe er e inen Mißstand in der Verwaltung. 

Die VA stel lte im  Prüfungsverfahren,  in dessen Rahmen auch eine Stellung
nahme des Bundesministers für soziale Verwaltung eingeholt wurde, fol
gendes fest : 

Der Beschwerdeführer erwarb am 2 8 .  Mai 1 98 4  einen Kombinationskraft
wagen,  Marke �azda, zum Kaufpreis von 1 1 5 . 487  S (einschließlich 32% 
Umsatzsteuer) .  Uber den Kriegsopfer- und Behindertenverband für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ersuchte er beim Landesinvalidenamt für 
Wien, Niederösterreich und B urgenland um Refundierung der erhöhten 
Umsatzsteuer und um Gewährung eines Zuschusses zum Ankauf des Kraft 
hhrzeuges. Der  Beschwerdeführer war  zum Zeitpunkt der AntragsteI lung 
bereits Pensionist . Beide Ansuchen wurden vom Landesinvalidenamt abge
wiesen. 

Nach den Best immungen des Nationalfondsgesetzes sollen Leistungen aus 
dem Nationalfonds zur besonderen Hi lfe für Behinderte für besondere 
Maßnahmen der medizinischen, beru fl ichen oder sozialen Rehabi l itat ion 
gewährt werden, . sofern keine and.eren Förderungsmöglichkeiten bestehen 
und dadurch soziale Härten beseitigt werden .  Außerdem können unter be
st immten Voraussetzungen Zuwendungen aus dem Fonds auch bei der Lie
ferung von Kraftfahrzeugen für Behinderte zur Abgeltung der Mehrbela
stung gewährt werden, die s ich durch den erhöhten Umsatzsteuersatz ge
genüber dem Normalsteuersatz ergibt. 

Eine d ieser Voraussetzungen ist der Nachweis der dauernd starken Gehbe
hinderung durch einen Ausweis gemäß § 29 b der Straßenverkehrsordnung 
1 960 oder die Festste l lung der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher 
Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung aufgrund eines 
Gutachtens des Arztes des zuständigen Landesinvalidenamtes. 

Der Beschwerdeführer besaß zum Zeitpunkt der gegenständlichen Antrag
ste I lung kemen AusweiS gemäß § 29 b der Straßenverkehrsordnung ; das 
d.iesbezügliche Verfahren war zu  d ieser Zeit anhängig. Es war daher vom 
Arzt l ichen Dienst des Landesinvalidenamtes für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland die Frage der Z umutbarkeit der Benützung öffent licher 
Verkehrsmitte l  zu prüfen . Aufgrund eines polizeiärztl ichen Gutachtens 
vom 4. März 1 98 4  im Betreuungsakt, in  dem als Gesundheitsschädigung 
"Verlust re . OE und re . Auge" angeführt war, wobei im medizin ischen 
Sprachgebrauch unter der Abkürzung OE - obere Extremität (Arm) zu 
verstehen ist ,  wurde diese Frage bejaht. Daher wurde keine posit ive Ent
scheidung über den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückvergütung der 
erhöhten Umsatzsteuer get roffen.  

Dem Bundesminister für soziale Verwaltung wurde im  Zuge des Prüfungs
verfahrens der VA ein vom Beschwerdeführer vorgelegtes ärzt l iches Attest 
vom 1 3 . Dezember 1 9 8 4  bekannt, wonach es sich bei der Behinderung des 
Beschwerdeführers um eine Oberschenkela!!Jputation rechts handelte .  Auf
grund dieser I nformation wurde nun vom Arzt l ichen Dienst des Landesin
val idenamtes festgestel lt, daß die Benützung öffent licher Verkehrsmittel 
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n icht  zumutbar ist .  Das Landesinva l idenamt fü r Wien ,  Niederösterre ich 
und Burgenland wurde vom Bundesmin ister fü r soziale Verwaltung ange
wiesen , d ie i n folgc des erhöhten Umsatzsteuersatzes e ingetretene Mehrbe
lastung Jbzugelten. 

Die \'A erkannte der Besch\verde i n  d i esem Punkt Berechtigung zu. Die 
VA ste l l te fest, dJg d ie Jufgrund e i nes mangelhaften GutJchtens (wobei es 
sich dJbei um einen Schreibfeh ler  gehandelt IlJiJen d ürfte, näml ich "Verlust 
re . OE" statt "UF") getroffene abweisende Entscheidung bei  genauerer 
Prüfung des betreffenden Aktes du rch dJS  LJndesinval i denamt für Wien,  
Niederösterreich und Burgenland vermieden hätte werden können. Da  der 
Fehler jedoch bereits im Zuge des Prüfu ngsverfahrens der VA behoben 
w u rde ,  wurde  von weiteren Veranlassungen Abstand genommen. 

Dem zweiten Te i l  der  Beschwerde kommt jedoch keine  Berecht igung zu .  
]\Jch den Best immungen des landes inval ideneinste l lungsgesetzes 1 969 
können zwar noch im Erwerbsleben stehende Inval ide Zuschüsse zu  den 
Anschaffungskosten eines PersonenkraftwJgens erhJ l ten .  DJ der  Be
schwerdeführer jedoch von der  Post- und Telegraphend i rekt ion Wien 
einen Ru hegenug bezieht und nicht in Beschäft igung steht, wurde  sein An
suchen um Zuschug zum Ankauf  eines Personenkraftwagens vom landes
i nvJl idenamt für Wien, N iederösterreich und Burgen land zu Recht abge
wiesen .  In d iesem /'usammenhang wurde  der Beschwerdefüh rer  jedoch auf 
die Mögl ichkeit  h ingewiesen,  beim zuständ igen KrJnkefl \'ers icheru ngsträ
ger e inen Antrag auf Ersatz der AutomJtik-Kosten zu  ste l le !1 .  

3 . 7  Anspruch auf Arbeitslosengeld - Nichtbehandlung eines Antrages 
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VA 1 1 5 - SV / 8 5  Z I .  3 3 3  35613 -3a/85  

G .  Sch .  au s  I I lmitz brJchte be i  der  V"\ fo lgende Beschwerde vor :  Er  se i  J ls  
\Jebenerwerbsbauer b i s  März 1 98 3  bei e inem verstntlichten Betrieb be
schäftigt gewesen. NJch Verl ust  se ines Arbeitsplatzes hJbe er s i ch beim zu
ständ igen ArbeitsJmt Jrbe i ts l os gemeldet und e inen Antrag Juf  Arbeits lo
sengeld geste l l t. DJS von ihm ausgefü l l te AntrJgsformular  sei  jedoch vom 
Beamten unter H i fl\\ eis :tuf d ie in  seinem FJmi l ienbesitz befind l iche Land
w i rtsch aft zerrissen und in  den  Papierkorb geworfen worden .  I n  der Folge 
sei  es ihm gelungen,  wieder eine Beschäftigung zu  bekommen ; Jm I .  No
vember 1 984 hJbe e r  s i ch jedoch wieder Jrbeits los me lden m üssen .  E r  h:tbe 
auch d iesmal  beim zuständ igen Arbeitsamt e inen Antrag auf Arbeits losen
geld gestel lt ,  welchem auch stattgegeben worden se i .  Da  s ich jedoch Jm 
Sachverhalt gegenüber 1 98 3  n ichts geändert habe, müsse er davon ausge
hen, daß die se inerzeitige Form der "Ablehnung" (Papierkorb � )  se ines An
trages auf  einem M igstJnd in  der  Verwaltung beruhe .  

Im Prü fungsyerhhren der  VA nahm der Bundesmin ister für soziale Ver
wJltung zum Beschwerclevorbringen dJh in  gehend Ste l l ung ,  d :tß die Vor
gänge Jn läg J ich der AntrJgste l lung im März 1 983  n icht  mehr e i ndeut ig zu 
k lären gewesen seien. Es se i  jedenfa l l s  unbestritten, daß der Beschwerde
fü hrer n :tch Beendigung se ines Beschäftigungsverhä ltnisses bei den Ver
e in igten Metalhverken RJnshofen -Berndorf Jm 2 1 .  März 1 9 8 3  be im Ar
be i ts:tmt vorgesprochen hJbe. Im  Zuge d ieser Vorsprache se i  ihm auch e in  
Antragsformular Juf  Leistungen nach  dem Arbeits losenvers icherungsgesetz 
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ausgehänd igt worden u nd von d iesem auch innerhalb der gesetzten Rück
gabcfrist dem Arbeitsamt retourn iert worden .  Der Verble ib des Antragsior
mula rn bzw. d i e  Frage , warum e, zu keiner Bearbe i tung gekommen se i ,  
könne - wie schon ausgefü h rt - nicht  mehr geklärt werden .  Da d ie i m  
gemeinsamen Bes i tz d e r  Fami l ie  Sch .  befi nd l iche Liegenschaft auch 1 98 3  
nur  von d e r  Gatt in a l l e in  bew i rtschaftet worden se i ,  wiren auch schon z u  
diesem Icitpun kt a l le  Anspruchsvoraussetzungen erfü l l t  gewesen u n d  dem 
Beschwerdeführer hitte Arbeits losengeld gebührt .  Aufgrund d i eses Sach
\l 'rhaltes habe er angeordnet, daß dem Beschwerdeführer d ie  Leistung ab 
2 1 .  März 1 98 3  nachzuzah len i s t .  

Aufgrund d ieses Prüfungsergebn isses erkannte d ie VA der Beschwerde Be
recht igung zu .  Da noch im Zuge des Prü fungsverfahrens  der Beschwerde
grund durch den Bundes m i ni ster behoben wurde,  waren weitere Veran las 
�ungen durch  d i e  VA n icht  not\vend ig .  

3 . 8  Witwenpension - Ablehnung (der "übersinnliche" Unterhaltsanspruch) 
VA 2 8 3  - SV / 85  

N .  O.  au s  Zams  brachte be i  d e r  VA folgende Beschwerde vor :  S i e  bez i ehe  
seit 7 .  Mirz 1 98 3  e ine  Inval id i titspens ion von  der  Pensionswrsicherungs
anst:dt der Arbeiter, wobei d ie von ihr beantragte Ausgle ich .szu lage be
scheidmißig abgelehnt worden se i ,  und zwar mit  der Begründung, daß ge
mig § 294 des Al lgemei nen  Soz ialvers icherungsgesetzes e ine Unterhalts le i 
'> tung des gesch iedenen Ehegatten i n  der Höhe \'on monat l i ch  1 022 ,70  S 
anz urechnen se i ,  \\'odurch d i e  Summe der maGgebenden E i nkü nfte im  Aus
maß von 4 908 ,90 S die Höhe des Richtsatze, ( 1 9 8 3 :  4 1 7 3 S )  überste ige .  
Aufgrund des Bescheides der Pens io l1 Sversid1l'rungsanstalt der  Arbeiter 
über  die Ablehnung des Ausgle ichszu lagenanspruches se i  sie mit H i l fe e ines 
Rechtsanwaltes an ihren gesch iedenen Gatten zwecks Lei s tung des V O ll  der  
Pens ionS\ersicherungsanstalt der Arbeiter berechneten bzw.  angenomme
nen Unterhaltes herangetreten .  Der gesch iedene GJ.tte haben auf e in  ent
sprechendes Schreiben des Rechtsanwaltes posi t iv reagiert und i n  der rolge 
- nachweisbar - 1 500 S monatl ich an Unterhaltszah lungen gele istet . 
(An läßl ich der Sche idung sei  eine Unterha ltswreinbarung im H inbl ick auf  
das e igene Erwerbseinkommen der Gatt in  n icht  geschlossen worden . )  Am 
1 3 . Ju l i  1 98 4  s e i  d e r  gesch iedene Ehegatte verstorben ,  worauf s i e  b e i  d e r  
Pens ionsvers icherungsanstalt d e r  Arbeiter e inen Antrag au f  Zu erkennung 
e iner  Witwenpemion gestel l t  habe .  M it Besch e id  vom 1 4 . September 1 9:-1 4  
s e i  d ieser Antrag mit d e r  Begründung  abgelehnt worden,  d a ß  zum Zeit
punkt des Todes des Vers icherten eine gerichtl i che U nrerhalts\ erpfl ichtung  
n icht  bestanden habe. Diese Entsche idung se i  für s ie  vo l lkommen unver
sünd l ich ,  da es doch n icht  sein könne, daß die Pemionsvers icherungsan
stalt  der Arbeiter i n  e inem Bescheid ( über den Anspruch aus Ausgle i ch szu
lage zur I nYal i d iütspens ion) ausdrückl ich von der E x istenz e ines  Lnter
haltsanspruches ausgehe, im anderen Bescheid ( über den Anspruch auf Wit
wenpens ion)  aber die Ex i stenz eben d ieses Unterhaltsanspruches in Abrede 
stel le .  

D a  d ie  gegenstind l iche Beschwerde  an läß l ich e i nes Sprechtages der  VA i n  
Tiro l  persön l ich  vorgetragen wurde, hatte d i e  VA Gelegenhe i t ,  d ie Be
schwerdeführeri n gle ich an  Ort und Ste l le darauf  h inzuweisen,  daß d i e  
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E ntscheidu ngen der  Pens ionsversicherungsansult der Arbeiter keinen M iß
stand in  der Verwaltung darste l l en ,  wei l  s ie der derzeit igen Gesetzeslage 
entsprechen.  

Nach Auffassung der VA handelt  es s ich h ier  j edoch um e ine gesetzesbe
d i ngte H ärte für die Betroffenen .  Eine nochmal ige Darste l lung der Prob le
mat ik scheint i m  Hinbl ick auf  d ie Ausform ul ierung  im  Beschwerdevorbrin
gen n icht erforderl ich .  Der Bundesmin i ster für soz ia le  Verwaltung sagte i n  
e inem persön l ichen Gespräch mi t  der VA Bemühungen se ines Ressorts um 
e ine  brauchbare Lösung der  zweife lsohne gegebenen H ärtesi tuat ion zu .  
Der VA ist es  jedoch e in Anliegen, auch den  Gesetzgeber darauf  aufmerk
sam zu machen. 

3.9 Unterschiedliche Bemessung des Arbeitslosengeldes - Mangelnde Aufklä-

42 

rung 
VA 332 - SV 1 8 5  ZI .  333  9 1 1 /2-3a/ 85  

An läß l ich e ines Sprechtages i n  Vi l lach führte W. E .  au s  H immelberg über 
die unterschiedl iche Höhe der  Leistungen nach dem Arbeits losenversiche
rungsgesetz Beschwerde bei der VA. Er habe vom zuständigen Arbeitsamt 
d iverse Computermittei l u ngen erhalten, in welchen der Arbeits losenan
spruch e inmal  mi t  257,- S/Tag, e inmal  mit  2 5 8 ,- S/Tag, dann mit 
1 74 , 86  S /Tag und letzt l ich m i t  1 9 1 ,90 S /Tag ausgewiesen \'- orden se i .  Eine 
Begründung für d iese Unterschiede im  Anspruch  sei  n i cht gegehen worden.  
E r  ersuche daher d ie VA um Prüfung, ob d ie  Vorgang., \\ e isc des Arbeits
amtes korrekt se i .  

Im  Prüfungsverfahren der VA wurde anhand e iner  Stel lu ngnahme des Bun
desmin isters für soz ia le  Verwaltung zum Beschwerde\'orbringen fo lgendes 
fes tgeste l l t :  

Der  Beschwerdeführer stand unter anderem vom 1 8 . Oktober 1 98 3  b i s  
1 6 . Apri l  1 984 ,  von  k le ineren Unterbrechungen abgesehen,  im  Bezug des 
Arbeits losenge ldes .  Im Anschluß war er  wiederum b i s  30.  November 1 98 4  
in  Beschäftigung, und a m  3 .  D ezember 1 98 4  erfolgte be im Arbeitsamt Feld
k i rchen e ine neuer l iche Antragste I lung auf  Arbe its losenge ld .  Da \"Gm \'or
genannten Arbeits losengeldbezug noch e i n  Restanspruch von 38 Tagen 
aushaftete, wurde vorerst d iese Leistung zur Anweisung gebracht und im  
Anschluß ab  1 0 . Jänner 1 98 5  de r  betragsmäßig n ied rigere Neuanspr�ch 
zuerkannt .  Die auf der M itte i lung vom 27. Dezember 1 98 4  ers icht l iche An
derung der Leistungshöhe ist  d arauf  zurückzuführen,  daß zum Jahreswech
sel  d ie  i n  d iesem Betrag e ntha ltenen Fam i l ienzusch läge für die Gatt in und  
den Sohn  erhöht wurden. 

Mit der  neuerl ichen Mitte i l ung vom 2 8 .  Jänner 1 9 8 5  wurde  der  Beschwer
defü hrer über die H öhe und  Dauer des ab 1 0 . Jänner 1 98 5  zuerkannten 
Neuanspruches i n formiert .  Aufgrund des zu letzt geringeren Bruttoverdien
stes verri ngerte s ich auch der  tägl iche Anspruch auf  Arbeitslosengeld von 
2 5 8 , - S auf 1 74 , 80  S. 

An läß l ich e iner persön l ichen Vorsprache beim Arbeitsamt Fe ldk irchen am 
2 1 .  Februar 1 98 5  ersuchte der  Beschwerdefüh rer  um  Zuerken nung e ines 
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weiteren Fami l ienzuschbges fü r e ine außerehel iche Tochter. G le ichzeitig 
bngte auch ein Antrag der Bezirkshauptman nschaft �t .  Veit/Gbn e in ,  in 
dem das Jugendamt ebenfa l l s  um Zuerkennung und Uberweisung des b
mi l ienzuschbges für d ie  außere hel iche Tochter ersuchte. Mit der Mittei
l u ng vom 22 .  Februar 1 9 8 5  wurde  er von der Zuerkennung des Fami l ienzu
schbges i nformiert .  D ieser w i rd im  Betrag von 1 7 , 1 0  S tägl ich n icht an den 
Beschwerdefü hrer, sondern d i rekt an das Jugendamt überwiesen, wofü r er 
auch se ine Zusti mmung erklärt hat. 

Aufgrund  der notwend igen An deru ngen der  l.e istungshöhe war d ie wieder
holte Zusendung von M itte i l ungen über d ie  Höhe des Arbeits losengeldes 
u nvermeid l ich .  Es  i st  jedoch d urchaus verständ l ich ,  wenn im  Hinb l ick auf 
d iese mehrmal igen AnderUI.l;gen der Leistungsbez ieher  den Wunsch hat, d ie  
konkreten Gründe für d ie  Anderungen i n  der  Höhe der Leistung zu e rfah
ren .  

Aufgrund de s  E inschre i tens  .�er  VA wu rde \'om Bundesmin i ster f ü  r sozia l e  
Ver,valtung zugesagt, e i n e  Uberprüfu ng d u rchzuführen ,  ob  n icht ohne  be
sonderen Mehraufwand eine bessere I n formation auf der Mitte i lung über 
den Lei stu ngsanspruch mögl ich ist .  Dabei müßte a l lerd i ngs s ichergestel l t  
se in ,  d aß es du rch den  Aufwand  be i  der  Bearbe itung, Ei ngabe und pro
grammtechnischer Veranbssung n icht zu e iner Verzögerung der  Anwei
sung kommt. 

Mi t  der Mi tte i lung des Prüfungsergebn isses, welches nunmehr d ie  vom Be
schwerdeführer verm i ßten aufk lärenden Auskünfte zum I n hal t  hatte, 
konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden .  

3 . 1 0  Pensionsverlust - Formalistische Handhabung des Antragsprinzips 
VA 352 - SV/8 5  

E .  G .  a u s  Pama w a r  se lbständige Landwirt in  u.nd  beabsichtigte, i hre Pen
sion ab 1 .  Apri l  1 98 4  in Anspruch Z U  nehmen .  Uber Empfeh lung des örtl i 
chen Gemeindeamtmannes ,  b e i  q�m s i e  den  Pens ionsantrag e inbringen 
wol l te ,  sandte s ie den notar ie l len Ubergabsvertrag am 22 .  Februar 1 98 4  an 
d ie ��zialvers icherungsanstalt  der Bauern ,  wei l  s ie  der  Auffassung war ,  m i t  
der  Ubergabe i hres l andwirtschaftl ichen Betriebes d ie Voraussetzu ngen für 
c.f.ie  I nanspruchnahme der Pens ion erfü l l t  zu haben. Die Anstalt nahm den 
Ubergabsvertrag jedoch nur im Hinb l ick auf  d ie  Beend igung der  Pfl ichtver
s icherung der Beschwerdeführerin zur  Kenntnis ,  der nahel iegende Sch luß,  
d i e  Beschwerdeführerin begehre wegen Vol lendung i h res 60 .  Lebensjahres 
am 30. März 1 9 8 4  die Alterspens ion,  w u rde n icht gezogen. E rs t  auf Nach
frage, wann mit e iner Erledigung i h rer  Pensionsangelegenhe i t  zu rechnen 
se i ,  tei l te d ie  Ansta l t  m i t, es sei  e in  Festste l l ungsverfah ren m ittel s  Antrag auf  
Gewährung der Alterspens ion n icht  anhängig gemacht worden .  E rs t  auf
g rund  des sofort geste l l ten  Antrages konnte d.\e Pension - al lerd ings erst 
mit 1 .  September 1 9 8 4  - zuerkannt werden .  Uber den dadurch entstande
nen  Pensionsverlust (ca .  1 9 000 S) füh rte s ie  bei der  VA Beschwerde. 

Die VA wies i m  Prüfu ngsverfahren die Anstalt darau f  h i n ,  daß es nach der  
e i nsch lägigen Jud ikatur des  Oberlandesgerichtes Wien n icht  u nbed ingt 
e iner  schrift l i chen  Antragste I lung auf  Gewährung e iner  Pens ion  bedürfe , 
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sondern daG auch der l\;achweis einer mündl ichef!. AntragsteI lung ��wie 
E iner sch lüssigEn Wi l lensiuGerung genüge. Mit der Ubersendung des Uber
gabsvertragEs knapp vor Vollendung des 60 .  Lebensjahres sei wohl e ine 
derart schlüssige Willensäußerung auf Pens ionsgewährung zum Ausdruck 
gekommen . Die Sozialversicheru ngsanstalt der Bauern führte i n  ihrer der 
VA überm i ttelten Stel lungmhmE aus, daG die Beschwer��führerin Ende 
Februar 1 9 84  der Ansult (LI ndEsstel le  Burgen!:lnd) e inen Ubergabsvertrag 
kommentarlos ei ngesandt habe , welcher von der Poststel le richtigerweise 
der o.rgani sationseinheit Beitragswesen zugeteilt worden sei. Einzig aus 
dem Ubergabsvertragstext wire zu entnehmen gewesen, daß die n unmeh
rige Beschwerddührerin am 30 .  März 1 924 geboren ist und somit 60 Jahre 
alt werde .  Daraus wire aber nicht unbedingt abzuleiten gewesen, daß sie 
e inen PEnsiol1Santrag stEllen wol lte - wie auch die gesetzlich verlangte 
WiI lenserklirung zur  AntragsteI lung gdehlt habE. Erst das Schreiben der 
Beschwerdeführerin vom 3 1 .  Ju l i  1 984 ,  bei der Landesstelle Burgenland am 
2. August 1 9 84  eingc!:lngt, sei als Pens ionsantrag zu werten gewesen .  Ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen habe sich daher der 1 .  Septem
ber 1 98 4  als Stichug und damit Pensionsanfallszeitpunkt ergeben. Im übri
gen habe das Sch iedsgericht der Sozialversicherung die Entscheidung der 
Anstalt bestätigt . In Anbetracht der besonderen vorl iegenden Umstände 
werde der Beschwerdeführerin eine Leistung aus dem Unterstützungsfonds 
der Anstalt im Ausmaß von 5 000  S gewährt. 

Da die Beschwerdeführerin darüber hinaus aufgrund des E inschreitens der 
VA von ihrer Gemeinde bzw. deren Haftpflichtvers icherung - für das 
Feh lverhalten des Amtmannes, der den von der Beschwerdeführerin im Ge
meindeamt mündlich gestel lten Pensionsantrag keiner ordnungsgemäßen 
Behandlung zugeführt hatte - einen Betrag von rund  1 4  000 S ausbezahlt 
erhielt, war der Beschwerdegrund letztlich behoben .  

Die VA vertritt auch im Zusammenhang mit diesem Beschwerdefal l  die 
Auffassung, daß das derzeit zu  streng bzw. zu formalistisch gehandhabte 
Ant ragspri nz ip  in der Anwendungsr..raxis der Sozialvers icherungsträger ge
lockert werden müßte. Finanziel le Uberlegungen können dabei doch wohl 
keine Rolle spielen, da  bei "rechtzeitiger" bzw. formell richtiger AntragsteI
lung d ie entsprechenden Leistungen ohnehin erbracht werden müßten .  Für 
die e i nzelnen Betroffenen bedeutet hingegen die Vorenthaltung der - an 
sich zustehenden - Leistungen eine empfindl iche finanziel le Einbuße. 
Selbstverstindl ich soll grundsätzlich "der Ordnung halber" am Antrags
prinzip festgehalten werden ; in jenen Einzelfäl len aber, in denen d urch ein 
Mißgeschick - wie im konkreten Fal l  - die formelle AntragsteI lung ver
spätet erfolgt, e ine stärkere Berücksichtigu ng des Antragwil lens durch kon
kludente Handlungen Platz greifen .  

3 . 1 1 Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld - Ablehnung trotz unverschuldeter 
verspäteter AntragsteIlung 
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VA 387 - SV/8 5  Z l .  3 3 4  0 1 9/4-3/ 8 5  

G .  K .  aus St. Marti n führte bei der VA darüber Beschwerde, daß sein An
trag auf Gewährung von I nsolvenz-Ausfallgeld vom Arbeitsamt Eisenstadt 
und in weiterer Folge vom Landesarbeitsamt als wrspätet zurückgewiesen 
wurde .  In  d ieser Entscheid ung erblickte er einen Mißstand in der Verwal-
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tung, da die verspätete Antragste I lung n icht auf seine Säumigkeit, sondern 
auf eine verspätete Z ustel lung seiner Forderungsanmeldung vom Landesge
richt Eisenstadt zurückzuführen sei. 

Wie im Prüfungsverfahren der VA festgeste llt wurde, war am 1 .  Oktober 
1 98 4  der Konkurs über das Vermögen des Arbeitgebers des Beschwerde
führers eröffnet worden. Am 22. Oktober 1 9 84  hat der Beschwerdeführer 
seine Forderungen beim Landesgericht Eisenstadt zeitgerecht angemeldet. 
Die Kopie dieser Anmeldung hat er a l lerdings erst am 24. März 1 9 8 5  vom 
Gericht mit der Aufforderung zurückerhalten, den Antrag auf Insolvenz
Ausfallgeld zu stel len. Im Hinblick auf diese Umstände, an denen der Be
schwerdeführer völlig unschuldig war, wies der Bundesminister für soziale 
Verwaltung, wie er in seiner Stel lungnahme an die VA ausführte, das Lan
desarbeitsamt Burgenland an, die ablehnende Berufungsentscheidung zu 
beheben und dem Arbeitsamt Eisenstadt aufzutragen,  unter Annahme 
rechtzeitiger Beantragung zu  entscheiden . In der Folge wurde vom Arbeits
amt Eisenstadt dem Beschwerdeführer Insolvenz-Ausfallgeld in Höhe von 
82 675 S zugesprochen .  

D a  somit noch i m  Zuge des Prüfungsverfahrens der VA der Beschwerde
grund behoben werden konnte, waren weitere Veranlassungen durch die 
VA nicht notwendig. 

3 . 1 2  Finanzielle Schädigung durch mangelnde Aufklärungsbereitschaft der Pen
sionsanstalt 
VA 468 - SV/ 85  

E. P.  aus  Wörgl brachte be i  der  VA folgende Beschwerde vor : 

Im Zusammenhang mit der Durchführung des steuerlichen Jahresausglei
ches für das Jahr 1 982  habe sie mehrere Freibeträge , nämlich Prämien für 
Lebensversicherung, den Kirchenbeitrag und eine Darlehensti lgung für 
Wohnraumbeschaffung, geltend machen wollen. Sie habe gewußt, daß der 
Freibetrag für Lebensversicherung vom Finanzamt in die Lohnsteuerkarte 
einzutragen sei, und es sei ihr auch bekannt gewesen, daß der Kirchenbei
trag beim Jahresausgleich ohne Eintragung in die Lohnsteuerkarte nur aus 
den Zahlungsabschn itten berücksichtigt werde. Bezüglich der Darlehens
rückzahlung sei sie von den gleichen Voraussetzungen ausgegangen wie für 
den Kirchenbeitrag. Dementsprechend h abe sie die Belege über die Darle
henstilgung zusammen mit den über die von ihr bezahlten Kirchenbeiträge 
mit der Bitte um Durchführung des Jahresausgleiches an die Pensionsversi
cherungsanstalt der Angestellten gesandt. Gleichzeitig habe sie darauf hin
gewiesen, daß sich ihre Lohnsteuerkarte zwecks Eintragung der Prämien 
zur Lebensversicherung beim Finanzamt befinde. Die Pensionsversiche
rungsanstalt habe allerdings mit der Durchführung des Jahresausgleiches 
solange zugewartet, bis ihr die Lohnsteuerkarte vom Finanzamt vorgelegen 
ist, was erst nach dem 3 1 .  März 1 983  der Fall gewesen sei. Bei der Durch
führung des Jahresausgleiches hätten sodann die Beträge für die Darlehens
rückzahlung nicht berücksichtigt werden können, weil sie in der Lohn
steuerkarte nicht eingetragen waren, und andererseits die Frist (3 1 .  März 
des Folgejahres) für den Antrag auf Berücksichtigung des Freibetrages für 
die Darlehensrückzahlung für das vorangegange Jahr verstrichen war. Da 
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es sich be i  dieser Darlehenstilgung um nicht unerhebliche Beträge gehan
delt habe, sei ihr dad urch ein beträchtlicher finanzieller Verlust entstanden. 
In der Vorgangsweise der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten er
bl icke sie einen MiGstand in der Verwaltung. 

In der im Prüfungsverfahren der VA ergangenen Stel lungnahme der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestel lten wurde der von der Beschwerde
führerin erhobene Vorwurf zurückgewiesen . Mit Schreiben vom 1 .  März 
1 9 8 3  habe die Beschwerdeführerin der Anstalt den Antrag auf Jahresaus
gleich für das Kalenderj ahr 1 98 2  übermittelt. Diesem Schreiben seien acht 
Zahlungsabschnitte über die Einzahlung von Beiträgen an die Kirchenbei
trags.telle sow!e ein �eleg über eine parlehensrückzahlung v0l! 28 0 1 0, 1 4  S 
an ell1e gemell1nütZlge Bau- und SIedlungsgenossenschaft beigelegen .  Be
reits mit Schreiben vom 1 3 . April 1 98 3  habe die Anstalt die Beschwerdefüh
rerin über die Durchführung des Jahresausgleiches informiert und die An
weisung des Steuerguthabens in  der Höhe von 274,90 S angekündigt .  Es sei 
dabei allerdings übersehen worden, mit diesem Schreiben die vorgelegten 
Belege an die Pensionistin zurückzusenden. Aus der Formulierung im An
suchen der Beschwerdeführerin " . . .  d iese erst am 2 8 .  Feber d ieses Jahres 
erhalten konnte und daher meine Freibetragseintragung bei meinem Fi
nanzamt zurückhalten muGte", habe der zuständige Sachbearb.c;iter der An
stalt schließen müssen, daß die Pensionistin bereits vor der Ubersendung 
des Antrages auf Durchführung des Jahresausgleiches bei ihrem Wohnsitz
finanzamt einen Antrag auf Eintragung eines Freibetrages für Sonderausga
ben gestellt hat. In Anbetracht der großen Zahl von j ährlich durchzufüh
renden Jahresausgleichen sei es aus organisatorischen Gründen nicht mög
lich, jeden einzelnen Fall sofort nach Ein langen der Schriftstücke dahin ge
hend zu untersuchen, ob aufgrund der vorgelegten Belege tatsäch lich die 
Zuständigkeit der Anstalt gegeben sei. Der einzige Vorwurf, der der An
stalt gemacht werden könne, l iege in  der Tatsache, daß die von der Pensio
nistin vorgelegten Belege verspätet an sie zurückgesandt wurden. 

Nach Auffassung der VA übersieht die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten bei der Darlegung ihres Standpunktes den Umstand, daG die 
Beschwerdeführerin in ihrem Antrag auf Durchführung des Jahresausglei
ches durch die Pensionsversicherungsanstalt - mit dem Hinweis, die 
Lohnsteuerkarte befinde s ich zur Eintragung der Lebensversicherungsprä
mie beim Finanzamt - ausdrücklich ersucht hatte, die Belege über ihren 
Kirchenbeitrag sowie die über die Darlehensrückzahlung beim Lohnsteuer
ausgleich zu berücks ichtigen. Einem durchschn ittl ich aufmerksamen Sach
bearbeiter hätte dabei auffallen müssen, daß die Pensionsanstalt bezüglich 
Darlehensrückzahlung nicht zuständig ist; demnach hätte er die d iesbezüg
l ichen Belege der Beschwerdeführerin unverzüglich zurücksenden und sie 
darauf aufmerksam machen können, daß für d ie Berücksichtigung der Dar
lehenstilgung wie bei der Lebensversicherung das Finanzamt zuständig ist. 

Nach Auffassung der VA kam der gegenständl ichen Beschwerde Berechti
gung zu, doch war eine Behebung des Beschwerdegrundes aufgrund der 
Gesetzeslage nicht mehr mögl ich. In d iesem Zusammenhang ist wiederum 
darauf hinzuweisen, daß es bei der Durchführung von Information, Aufklä
rung und Beratung durch die Sozialversicherungsträger n icht mit der Ver
sendung umfangreicher Broschürenmaterials abgetan sein kann, sondern 
daß Information, Aufklärung und Beratung gezielt im Einzelfall zu erteilen 
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wären. Dazu bedürfte es nach Auffassung der VA einer entsprechenden 
Schulung der Bediensteten der Sozialversicherungsträger und darüber hin
aus, wie schon in vorangegangenen Berichten aufgezeigt, e iner gesetzl ichen 
Normierung der Informations-, Aufklärungs- und Beratungspflicht der 
Verwaltungsste l ien im Sozia lversicherungsbereich. 

3 . 1 3 Anspruch auf Notstandshilfe für alleinstehende Mütter - Ungerechtfer
tigte Ablehnung 
VA 603 - SV/8 5  ZI . 334 62 1 / 1 -3a/86 

R.  Sch. aus  Gampern ersuchte die VA um Unterstützung bezügl ich der  Ge
währung von Karenzurlaubsgeld für ihr zweites Kind. Wie sie in ihrem 
Schreiben ausführte, habe sie an läßlich der Entbindung von ihrem ersten 
Kind Karenzurlaubsgeld bekommen. Ihr anschließend gestel lter Antrag auf 
Sondernotstandshilfe sei abgewiesen worden. Da sie nun ihr zweites Kind 
erwarte, hätte sie aufgrund d ieser Abweisung keinen Anspruch auf Karenz
urlaubsgeld bzw. auf Wochengeld. 

Im Prüfungsverfahren der VA teilte der Bundesmin ister für soziale Verwal
tung in seiner Stellungnahme mit, daß der Arbeitsmarktverwaltung die 
zweite Schwangerschaft der Beschwerdeführerin unbekannt gewesen sei .  
Dieser Umstand habe daher auch n icht im Verfahren über die Gewährung 
der Sondernotstandshilfe berücksichtigt werden können. Nachdem dies 
nun durch das Einschreiten der VA bekanntgeworden sei, habe man die 
Anspruchsvoraussetzungen neuerlich überprüft, wobei die Schwangerschaft 
als berücksichtigungswürdiger Grund zu werten sei. Dabei habe sich zwar 
ein geringfügiger, aber eine Krankenversicherung für Arbeitslose begrün
dender Anspruch auf Sondernotstandshilfe vor der Entbindung ergeben .  
D iese Sondernotstandshilfe sei in  sozialer Rechtsanwendung rückwirkend 
ab Zustellung des Bescheides über die Abweisung des Anspruches auf Son
dernotstandshilfe zuerkannt worden. Aus dieser Anweisung der Sondernot
standshilfe bestehe n unmehr auch ein Anspruch auf Wochengeld bzw. Ka
renzurlaubsgeld .  

Die vom Arbeitsamt erfolgte und vom Landesarbeitsamt bestätigte Abwei
sung des Antrages auf Gewährung von Sondernotstandshilfe war von der 
VA nicht zu beanstanden, da  sie aufgrund der Tatsache, daß die Beschwer
deführerin im gemeinsamen Haushalt mit ihren Eltern lebte und daher 
keine Notlage vorlag, der Rechtslage entsprach. Der Umstand einer neuer
l ichen Schwangerschaft wurde im Verfahren n icht bekannt. Nachdem 
durch die Beschwerdeführung auch d ieser Umstand berücksichtigt wurde, 
konnte eine dem Begehren der Beschwerdeführerin entsprechende Lösung 
erreicht werden. Weitere Veranlassungen durch die VA waren daher n icht 
notwendig. 

3 . 1 4  Anspruch auf Notstandshilfe bei Auslandsaufenthalt - Falsche Auskunft 
des Arbeitsamtes 
VA 6 3 1  - SV/8 5  ZI . 334 653/ 1 /3a/86  

R.  B .  aus  Pfaffendorf brachte be i  der  VA folgende Beschwerde vor : Auf
grund seiner schon lange andauernden Arbeits losigkeit stehe er im Bezug 
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der Notstandshi lfe . Da er von den Angehörigen seiner Gattin aus Ber/ in 
eine Urlaubseinladung erhalten habe, sei  er sich beim Arbeitsamt Holla
brunn erkundigen gegangen, inwieweit ein derartiger Auslandsaufenthalt 
sich auf den Bezug der Notstand sh ilfe auswirke. Am Arbeitsamt Holla
brunn habe man ihm mitgete ilt , daß er keinerlei Nachteil zu befürchten 
brauche, er müsse lediglich den Termin seines dreiwöchigen Urlaubes be
kanntgeben. D ies habe er auch getan, worauf er für die Dauer des Urlaubes 
keine Notstandshi lfe erhalten habe.  Daß er anläßlich seiner ersten Vorspra
che auf diesen Umstand nicht hingewiesen wurde, betrachte er als Miß
stand der Verwaltung, da  er sonst den Urlaub nicht angetreten hätte . 

Aus der im Prüfungsverfahren der VA eingeholten Stellungnahme des Bun
desm in isters für soziale Verwaltung ging hervor, daß das Vorbringen des 
Beschwerdeführers den Tatsachen entsprach, das heißt, daß er tatsächl ich 
anläßlich seiner Vorsprache beim Arbeitsamt vor Antritt seiner Auslands
re ise mangelhaft beraten worden war. Es ist ihm zwar erklärt worden, daß 
er sich bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ausland beim Arbeitsamt 
vom Leistungsbezug abmelden müsse, eine Erklärung darüber, daß er wäh
rend des Aufenthaltes im Ausland keine Leistungen erhal ten könne, weil 
der Anspruch nach den gesetzlichen Bestimmungen ruht, ist j edoch unter
blieben. Durch dieses Fehlverhalten des Arbeitsamtes ist dem Beschwerde
führer infolge unrichtiger Einschätzung der Sachlage ein Schaden entstan
den. Der Bundesmin i ster für soziale Verwaltung hat daher das Arbeitsamt 
angewiesen, dem Beschwerdeführer die Leistung für di� Zeit des Ausl ands
aufenthaltes nachzuzahlen. Außerdem wurde das Arbeitsamt zur größeren 
Sorgfalt bei der Beratung von Ratsuchenden angehalten. 

Im Hinbl ick auf d iese Maßnahme waren weitere Veranlassungen durch die 
VA nicht notwendig. Der Beschwerde war jedoch Berechtigung zuzuerken
nen. 

4 Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

48  

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 243 Beschwerden, die den Voliziehungsbe
reich des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betrafen, 
an die VA herangetragen .  

Die Schwerpunkte lagen - wie auch schon in den vorangegangenen Be
richten der VA an den Nationalrat - wieder im Bereich des Kraftfahrwe
sens sowie im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung. 

Im Bereich des Kraftfahrwesens standen wiederum die Entziehu ngen, Be
fristungen und sonstigen Einschränkungen von Lenkerberechtigungen im 
Vordergrund . Die bei der Prüfung dieser Beschwerden gemachten Erfah
rungen der VA l iefen bei einem erheblichen Anteil der Fälle darauf h inaus, 
daß die getroffenen Maßnahmen, insbesondere bei der Entziehung von 
Lenkerberechtigungen, dem Grund nach zwar angebracht waren, die 
durchgeführten Verfahren sich jedoch als mangelhaft herausstellten .  Wie 
die unten dargestel l ten Einzelfäl le zeigen, waren solche Mängel nicht nur 
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in erstinstanzl ichen Verfahren festzustellen, sondern auch im Zusammen
hang mit Entscheidungen der Berufungsbehörden (s iehe Einzelfall 4 . 3 ) .  
Von der VA wurden auch Fälle registriert, in denen Anträge von den  zu
ständigen Behörden überhaupt keiner Behandlung zugeführt wurden. So 
erhielt zB der Bewerber um eine Lenkerberechtigung (s iehe Einzelfall 4 . 4 )  
auf  seine wiederholten Anfragen über das  Schicksal seines Antrages auf  Er
teilung einer Lenkerberechtigung die wiederkehrende mündliche Auskunft :  
"Führerschein bekommen Sie keinen mehr." Diese Art der Erledigung 
eines Parteibegehrens mag zwar im Sinne der Verwaltungsvereinfachung 
s icherlich jene mit dem geringsten Aufwand sein, der Rechtsordnung ent
spricht sie jedoch n icht. 

Mängel mußten auch bei den im Berichtszeitraum von der VA durchge
führten Prüfungen von Verwaltungsstrafverfahren nach dem Kraftfahrge
setz 1 967 festgestellt werden. In einem Beschwerdefall (Einzelfall 4.5)  
konnte durch das Einschreiten der VA gerade noch verhindert werden, daß 
die über den Beschwerdeführer verhängte Ersatzarreststrafe vollzogen 
wurde, obwohl er n icht der Täter der ihm zur Last gelegten Verwaltungs
übertretungen war. Obgleich die im Verfahren vorgelegten Ermittlungser
gebnisse sicherlich nicht für eine Entscheidung ausgereicht hatten, wurde 
von der erkennenden Behörde das unentschuldigte Fernbleiben des Be
schwerdeführers von einer mündlichen Verhandlung Zum Anlaß genom
men, gegen ihn ein Straferkenntnis zu erlassen. 

Weiters möchte die VA auf eine hauptsächlich bei der Bundespolizeid irek
tion Wien festgestel lte Methode bei der Durchführung der Verwaltungs
strafverfahren aufmerksam machen. Offenbar aufgrund der zahlreichen 
Geschäftsfälle werden Anzeigen über Verwaltungsübertretungen im verein
fachten Verfahren mitte ls Strafverfügung geahndet ; und zwar auch in je
nen Fällen, in denen der Angezeigte aufgrund seiner zahlreichen einschlä
gigen Vormerkungen bereits ,amts bekannt ist, oder il! de� Anz�ige auf . er
schwerende Umstände für dIe Strafbemessung bereIts hIngewIesen WIrd . 
Erst im Falle der Einbringung eines Einspruches wird im ordentlichen Ver
fahren der Beschuldigte einer "gerechten" Strafe zugeführt, da nun bei der 
Strafbemessung alle Umstände berücksichtigt werden. Daß aufgrund d ieser 
Vorgangsweise in weiten Kreisen der Bevölkerung der Eindruck entsteht, 
für die Einbringung eines Rechtsmittels bestraft zu werden, ist daher nicht 
verwunderlich. 

Im Berichtszeitraum wurde die VA neuerlich mit einem Beschwerdefal l  be
treffend die Bestimmungen des § 99 Abs .  6 l it. a der Straßenverkehrsord
nung 1 960 konfrontiert. Im gegenständlichen Fall wurde über einen Mo
pedlenker, der einen Verkehrsunfal l  verursacht und sich dabei geringfügig 
verletzt hatte, eine Verwaltungsstrafe verhängt. Die Problematik dieser Be
stimmungen der Straßenverkehrsordnung hat die VA bereits in ihrem Sie
benten Bericht an den Nationalrat aufgezeigt. Die dabei ange.�tellten Über
legungen und Anregungen haben jedoch bisher zu keiner Anderung ge
führt. 

Den Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung betreffend waren 
hauptsächlich Beschwerden über die Höhe von Fernmeldegebührenrech
nungen oder Herstel lungskosten von Fernsprechanschlüssen zu verzeich
nen. In einer großen Anzahl von Beschwerden wurde auch kritisiert, daß 
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d ie \'on der Post erstel lten Rechnungen nicht kontro ll ierbar seien, da ke i
nerlei Aufschlüsselung des vorgeschriebenen Betrages erfolge , Von der VA 
konnte erreicht werden, daß bezüglich der Telefon-Herstellungskosten die 
Information der Betroffenen verbessert wurde, Den Kunden wird nunmehr 
von der Post zur Rechnung über die Herstellungskosten eine Aufgliede
rung in Form eines Beiblattes beigelegt, in dem die Tätigkeiten und Lei
stungen beschrieben werden, welche durch die J-Ierstel lungsgebühr abge
deckt sind. Außerdem ist in  d iesem Beiblatt eine Ubers icht über die am häu
figsten zur Anwendung gelangenden Durchschnittskostenbeträge enthal
ten. 

Die auf eine transparentere Form der Erstel lung der Fernmeldegebühren
rechnungen abzielenden Beschwerden konnten von der VA al lerdings kei
ner positiven Lösung zugeführt werden, Seitens der Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung wurde einer Entsprechung d ieser An
l iegen deren wirtschaftl iche Unvertretbarkeit entgegengehal ten . Da bereits 
mit der Instal l ierung des neuen d igitalen Fernwählsystems begonnen wor
den sei, komme im "Hinblick auf die damit verbundenen umfangreichen 
Umstellungen eine Anderung des derzeitigen Systems der Erste l lung der 
Fernmeldegebührenrechnungen nicht in  Betrachc 

Positiv reagierte die Postverwaltung dagegen auf eine Anregung der VA im 
Zusammenhang mit der Frage der Bewi l l igungspflicht von Rundfunk- und 
Fernsehgeräten in  Studentenheimen , Wie eine diesbezügliche Beschwerde 
zeigte, bestand Unklarheit darüber, ob der Betrieb von Rundfunk- und 
Fernsehgeräten durch Bewohner von Studentenheimen bewil ligungspfl ich
tig sei .  Vom Beschwerdeführer wurde dabei aufgezeigt, daß im Falle einer 
gegebenen Anmeldungspflicht die betroffenen Studenten doch wohl um die 
Gebührenbefreiung ansuchen könnten,  Dies hätte zur Folge, daß einerseits 
Bewil l igungen vergeben würden, für die keine Gebühr eingehoben werden 
könne, andererseits jedoch aufgrund der Notwendigkeit der Vergebührung 
der Eingaben pro Studentenheim Kosten in  der Höhe zwischen 40 000 S 
und 50 000 S anfielen. Aufgrund des Einschreitens der VA hat die General
direktion für die Post- und Telegraphenverwaltung mit Erlaß vom 22. Jän
ner 1 986  e ine KlarsteI lung dahin gehend vorgenommen, daß es sich bei der 
Benützung eines Studentenheimes nur um einen vorübergehenden Aufent
halt handelt und daher bei Vorhandensein einer Bewill igung am Haupt
wohnsitz des Studenten eine weitere Bewil l igung nicht nötig isc 

Ein pos itives Ergebnis zeitigten auch die Anregungen der VA bezüglich 
J;; inführung einer - bisher fehlenden - Fahrpreisermäßigung bei den 
üBB- und Postl inien für in  Ausbildung stehende Behinderte, Im Zuge der 
Prüfung eines konkreten Beschwerdefalles tei lte der Bundesminister für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr der VA mit, daß die Verhandlungen eine 
positive Lösung gebracht hätten .  J\� 1 .  Mai 1 9 85  sind auf den von der Post 
und .ger Kraftwagendirektion der üBB betriebenen Kraftfahrlinien und auf 
der üBB-Schiene behinderte Jugendliche, die zur Erlernung einer Tätigkeit 
in  einer von Trägern der örtlichen Sozialhi lfe geführten Institution ausge
bi ldet werden, für Fahrten zwischen diesen Ausbildungsstätten und ihrem 
Wohnort Lehrl ingen gle ichgestel l t  und können somit zum halben Fahrpreis 
befördert werden, 
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Eine ebenfalls die Postverwaltung betreffende Beschwerde übte Kritik an 
der - offensichtlich gesetzlich gedeckten - Benachteiligung von Benüt
zern von Freistempelmaschinen. Während mit üblichen Postwertzeichen 
(Briefmarken)  freigemachte Poststücke von jedermann in be liebiger Menge 
in j eden Briefkasten eingeworfen werden können, verlangt die Post die Ein
lieferung freigestempelter (durch Frankiermaschinen frankierte) Poststücke 
in größerer Menge direkt beim Postamt. Diese Benachteiligung erscheine 
besonders ungerechtfertigt, da für die Freistempelung die gleichen Porti zu 
entrichten seien wie für Briefmarken, die Benützer von Freistempelmaschi
nen aber gezwungen seien, nicht unerhebliche Vorauszahlungen in Form 
von Wertmarken zu leisten .  Da die Post unter Berufung auf die Postord
nung einer Beseitigung dieser Benachteil igung nicht z ugänglich erscheint, 
sieht sich die VA veranlaßt, de!1 Gesetzgeber auf die Problematik aufmerk
sam zu machen . 

Gleiches gilt auch für j en.� Beschwerden, welche die - als ungerechtfertigt 
empfundene - nur  in Osterreich vorkommende Gebührenbelastung der 
Teilnehmer für nicht zustande gekommene Telefongespräche zum Gegen
stand hatte . Auch hier beruft sich die Post auf die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen und vertröstet im übrigen auf die in Gang befindl iche Um
stellung des derze itigen Wählsystems auf das künftige digitale Telefonsy
stem, bei welchem der "Verbindungsaufbau" dann kostenlos angeboten 
werde .  

Einzelfälle 

4. 1 Übertragung eIDes Telefonanschlusses - Unverhältnismäßige Kostenvor
schreibung 
VA 1 7 1  - V/84  Pr. 21 .  59 1 7/44- 1 -8 4  

M. S .  aus Puch bes�hwerte sich bei der VA über die von der Post verlang
ten Kosten für die Ubertragung eines bereits bestehenden Telefonanschlus
ses .  Wie die Beschwerdeführerin angab, sei ihr Gatte - bei der Post als An
schlußtei lnehmer geführt - aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen, 
habe al lerdings weiterh in den Telefonanschluß benützt, ohne jedoch für die 
Telefonkosten aufzukommen. Sie habe sich daher entschlossen, bei der 
Post einen Übertragungsantrag einzubringen, wobei ihr zugesagt worden 
sei ,  daß dafür Kosten in der Höhe von ca. 400 S auflaufen werden. Da sie 
schließlich eine Rechnung von 4 000 S erhalten habe, erbl icke sie darin 
einen Mißstand in der Verwaltung. 

In der ersten von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenver
waltung an die VA ergangenen Stellungna�.me wurde ausgeführt, daß es 
sich im vorliegenden Fall nicht um eine Ubertragung eines T elefonan
schlusses u nter Ehegatten ,  sondern um eine Neuherstellung des Anschlusses 
handle, weil der Ehegatte den unter seinem Namen laufenden Anschluß in
zwischen abgemeldet habe. Die Herstel lungskosten mit 4 000 S seien kor
rekt vorgeschrieben worden, da sie den d iesbezüglichen Bestimmungen 
bzw. den erwachsenen Kosten entsprächen. 

Diese Ausführungen er.schienen der VA nicht akzeptabel ,  da  es evident 
war, daß hier nur eine Anderung im Teilnehmer eingetreten, die technische 
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Einrichtung bereits vorhanden und die kostenmäßig weitaus günstigere 
Umschreibung unter Ehegatten nur aufgrund der Differenzen der Be
��hwerdeführerin mit dem getrennt lebenden Ehegatten gescheitert war. 
Uber dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr wurde 
die Post daher um neuerliche Stel lungnahme ersucht. Aufgrund dieses aber
mal igen Einschreitens der V 1\. wurde von der Post schließlich die Herste
lungskosten auf die üblichen Ubertragungsgebühren u nter Ehegatten redu
ziert. Weiters wurde im Hinbl ick auf die finanziell u ngünstige S ituation der 
Beschwerdeführerin eine Teilzahlungsvereinbarung angeboten .  Mit dieser 
Lösung erklärte sich die Beschwerdeführerin einverstanden, sodaß der Be
schwerdegrund als behoben betrachtet werden konnte. Weitere Veranlas
sungen waren somit nicht erforderlich .  

4. 2 Taxilenkerausweis und Lenkerberechtigung - Gesetzwidrige Verfahrens-

52 

verwIrrung 
VA 202 - V/84 Pr .  Z! .  59 1 8 /69- 1 - 1 98 4  

P .  C .  aus Mödling brachte bei der VA folgende Beschwerde vor : 

Er habe am 7. Juli 1 98 3  bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling um Aus
stel lung eines Taxilenkerausweises angesucht. Bei der daraufh in  erfolgten 
amtsärztlichen Untersuchung sei ihm eine verkehrspsychologische Eig
nungsuntersuchung aufgetragen worden .  Da diese Untersuchung negativ 
verlaufen sei ,  habe er nicht nur den Taxilenkerausweiß nicht erhalten, son
dern sei ihm auch die Lenkerberechtigung entzogen worden. 

Wie die VA bei der Prüfung feststellte, war der Beschwerdeführer aufgrund 
seines Antrages auf Ausstel lung e ines Taxilenkerausweises amtsärztlich un
tersucht worden, wobei ihm eine verkehrspsychologische Eignungsuntersu
chung aufgetragen wurde. Zuweisungsgrund war ein Zweifel an den kraft
fahrspezifisch-psychischen Voraussetzungen des Beschwerdeführers . Nach 
Durchführung der Untersuchung wurde der Beschwerdeführer als "aus 
verkehrspsychologischer Sicht zum Lenken von Taxis derzeit nicht geeig
nd' beurteilt. Im Hinblick auf d ieses Untersuchungsergebnis verneinte der 
Amtsarzt in  seinem Gutachten vom 1 7 . November 1 98 3  die Eignung zum 
Erwerb eines Taxilenkerausweises wegen starker Beeinträchtigung der Be
obachtungsfähigkeit und extrem verlängerter Reaktionszeit. Von der Be
zirkshauptmannschaft Mödling wurde mit Bescheid vom 1 1 .  Jänner 1 98 4  
der Antrag gemäß § 3 4  Abs. I Z 2 der Betriebsordnung für d e n  nicht l in ien
mäßigen Personenverkehr, BGB!. Nr. 289/55 ,  abgewiesen . 

Im Hinblick auf die in diesem Verfahren bekanntgewordenen Mängel beim 
Beschwerdefüh rer wurde ein Verfahren zur Entziehung der Lenkerberech
tigung eingeleitet. Im Zuge d ieses Verfahrens wurde dem Beschwerdefüh
rer die Beibringung eines Befundes eines Facharztes für Psychiatrie und 
Neurologie bescheidmäßig vorgeschrieben. Da er d ieser Aufforderung 
nicht nachkam, wurde die Lenkerberechtigung entzogen .  

Die VA gelangte be i  der Prüfung zu der Ansicht, daß diese Vorgangsweise 
der Bezirkshauptmannschaft Mödling nicht mit den Bestimmungen der Be
triebsordnung für den nicht l inienmäßigen Personenverkehr in  Einklang zu 
bringen ist .  Unter anderen zu erbringenden Voraussetzungen wird vom 
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Antragsteller im § 34  Abs. 1 Z 2 verlangt, daß er körperlich so leistungsfä
hig ist, daß er den sich aus der Eigenart des Gewerbes für ihn allenfalls er
gebenden Verpflichtungen, wie zB das Verladen von Gepäck, Unterstüt
zung körperlich behinderter Fahrgäste usw., nachkommen kann .  Eine dar
über hinausgehende Prüfung der körperlichen und geistigen Eigenschaften 
wurde vom Gesetzgeber jedoch n icht vorgesehen. Dies scheint auch durch
aus verständlich, da für die Ausstellung des Taxilenkerausweises auch der 
Besitz einer entsprechenden Lenkerberechtigung Voraussetzung ist . 

Nach Ansicht der VA wäre im gegenständlichen Fall in der Weise vorzuge
hen gewesen, daß aufgrund der im Verfahren zur Ausstel lung des Taxilen
kerausweises entstandene Bedenken bezüglich der geistigen oder körperli
chen Eignung des Antragstellers zum Lenken von Fahrzeugen ein Verfah
ren auf Entziehung der Lenkerberechtigung einzuleiten gewesen wäre. In  
diesem Verfahren wäre zu prüfen gewesen, ob  d ie  Voraussetzungen für 
den Besitz der Lenkerberechtigung noch gegeben s ind. Das Verfahren zur 
Ausstel lung des Taxilenkerausweises wäre bis zur Klärung d ieser Frage 
auszusetzen und der Antrag nach erfolgter Entziehung der Lenkerberechti
gung gemäß § 34 Abs. 1 Z i der Betriebsordnung für n icht l inienmäßigen 
Personenverkehr abzuweisen gewesen. Der von der Bezirkshauptmann
schaft Mödling im Bescheid vom 1 1 .  Jänner 1 98 4  angeführte Abweisungs
grund ist in  den Bestimmungen der Betriebsordnung nicht enthalten, sodaß 
der Bescheid als rech tswidrig anzusehen ist .  

Der mit d ieser Ansicht konfrontierte Bundesmin ister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr übermittelte daraufhin einen weiteren Bericht des Am
tes der Niederösterreichischen Landesregierung, in welchem lediglich aus
geführt wurde, daß auch bei Durchführung des Verfahrens nach dem von 
der VA vertretenen Standpu�kt das Ergebni� nicht .anders hätte ausfallen 
können. Das BundesmInlstenum für öffenthche Wirtschaft und Verkehr 
stel lte dazu fest, daß man sich zwar grundsätzlich der Meinung der VA an
schließe, dem Beschwerdeführer jedoch beim gegebenen Sachverhalt offen
s ichtlich keine materielle Beschwerde erwachsen sei .  

Zu  diesen Ausführungen ist seitens der VA zu bemerken, daß - unbeacht
l ieh des gleichbleibenden Resultates - die Behörden verpfl ichtet s ind, ein 
Verfahren entsprechend den dafür maßgebenden gesetzlichen Bestimmun -
gen durchzuführen und auch die Entscheidungen mit d iesen gesetzlichen 
Bestimmungen in Einklang zu  stehen haben. Ein Abweichen von d iesem 
rechtsstaatlichen Prinzip kann jedenfalls nicht damit gerechtfertigt werden,  
daß daraus dem Betroffenen kein Nachteil erwachsen sei .  

4.3 Entziehung einer bereits entzogenen Lenkerberechtigung 
VA 1 - V/8 5  Pr. Z l .  59 1 8 / 1 2/ 1 /8 5  

J .  K .  aus Aschlberg führte bei der VA darüber Beschwerde, daß ihm seine 
Lenkerberechtigung für die Dauer von 1 8  Monaten entzogen worden sei. 
In dieser langen Entziehungsdauer erblicke er einen Mißstand in  der Ver
waltung. 
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Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einsichtnahme i n  die Verwal
tungsakten festgestel lt , daß dem Beschwerdeführer mit Bescheid der Be
zirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung vom 22. Februar 1 98 3  die Len
kerberechtigung für die Gruppen A, B, C ,  F und G gemäß § 75  Abs. 2 des 
Kraftfahrgesetzes 1 967 unbefristet entzogen und d iese Entscheidung mit 
Berufungsbescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 
1 0 .  Mai 1 9 8 3  bestätigt worden war. In der Folge hatte der Beschwerdefüh
rer am 30 .  November, 2. Dezember und 5. Dezember 1 98 3  sowie am 
1 7 . Jänner, 8 . Februar und 5. März 1 98 4  um Wiederausfolgung des Führer
scheins angesucht. Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wurde 
über d iese Anträge von der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung mit 
Bescheid vom 2 1 .  März 1 98 4  dahin gehend entschieden, daß die Anträge 
auf Wiederausfolgung des Führerscheines abgewiesen und die dem Be
schwerdeführer am 3 .  September 1 965 von der Bezirkshauptmannschaft 
Urfahr-Umgebung für die Gruppen A, B, C, F und G erteilte Lenkerbe
rechtigung mangels derzeitiger körperlicher und geistiger Eignung gemäß 
§ 74  Abs.  1 des Kraftfahrgesetzes 1 967 entzogen und gemäß § 73 Abs. 2 
leg. cit. für die Dauer von 1 8  Monaten, gerechnet ab Zustel lung d ieses Be
scheides, der Beschwerdeführer für unfähig erklärt wurde, eine Lenkerbe
rechtigung zu erlangen. 

Der gegen diesen Bescheid e ingebrachten Berufung wurde vom Landes
hauptmann von Oberösterreich mit Bescheid vom 26. April 1 9 8 4  n icht statt
gegeben und die erstinstanzliehe Entscheidung bestätigt. 

Bei der Prüfung ergab sich somit auch der im Bericht des Landeshauptman
nes von Oberösterreich zum Beschwerdevorbringen dargestel lte Sachver
halt, daß bei der Behörde aufgrund einer stationären Behandlung des Be
schwerdeführers im Wagner-Jauregg-Krankenhaus Bedenken hinsichtlich 
seiner Eignung zum Lenken von Kratfahrzeugen entstanden sind. Auf
grund eines Verlangens des Amtsarztes wurde der Beschwerdeführer auf
gefordert, einen neuro-psychiatrischen Befund vorzulegen . Da er d ieser 
Aufforderung nicht  nachgekommen ist, wurde ihm mit Bescheid der Be
z irkshauptmannschaft U rfahr-U mgebung vom 22. Februar 1 9 8 5  gemäß 
§ 75 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1 967 die Lenkerberechtigung entzogen 
und d iese Entscheidung im Berufungsverfahren bestätigt. Die dem Be
schwerdeführer am 3 .  September 1 965 erteilte Lenkerberechtigung war so
mit rechtskräftig entzogen. 

Der Beschwerdeführer stel lte in  der Folge mehrere Anträge auf Wiederaus
folgung des Führerscheines . Anstatt den Beschwerdeführer darauf hinzu
weisen, daß eine Wiederausfolgung des Führerscheines im  Hinbl ick auf die 
rechtskräftige Entziehung der Lenkerberechtigung n icht möglich ist, und er 
um die Ertei lung einer neuen Lenkerberechtigung anzusuchen hätte, führte 
die Bezirkshauptmannschaft U rfahr-Umgebung ein Ermittlungsverfahren 
durch, welches damit endete, daß dem Beschwerdeführer die bereits gemäß 
§ 75 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1 967 rechtskräftig entzogene Lenkerbe
rechtigung jetzt gemäß § 74 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1 967 vorüberge
hend entzogen wurde. Vom Landeshauptmann von Oberösterreich wurde 
diese Entziehung einer bereits entzogenen Lenkerberechtigung bestätigt. 

Durch die rechtskräftige Entziehung einer Lenkerberechtigung ist deren 
Existenz erloschen. Es ist daher auch nicht möglich, e i l' · rechtskräftig aus-
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gesprochene Entziehung in eine vorübergehende Entziehung u mZUW:ln
deIn .  "W'ie bereits erwähnt, hätte der Beschwerdeführer :lufgrund der von 
ihm eingebr:lchten Anträge d:lhin gehend informiert werden müssen, daß 
die Wieder:lusfolgung des Führerscheines im Hinblick auf die rechtskräftig 
ent zogene Lenkerberecht igung nicht möglich ist, er j edoch einen Antrag 
:luf [rte i lung einer neuen Lenkerberechtigung stellen könne .  

Aufgrund der d iesbezügl ichen Be:lnst:lndung d urch die VA verfügte das  
Bundesministerium für  öffentliche Wirtschaft u nd Verkehr die Aufhebung 
des die vorübergehende Entz iehung bestätigenden Berufu ngsbescheides des 
L:lndesh:luptmannes von Oberösterreich .  Diese Aufhebung erfolgte auch 
mit Bescheid vom L:lndeshauptmann von Oberösterreich vom 2 .  Oktober 
1 98 5 ,  wobei g leichze itig :luch der Bescheid der ersten Instanz behoben 
wurde .  

I nzwischen wurde vom Beschwerdeführer auch ein Antrag auf E rtei lung ei
ner Lenkerberechtigung eingebracht .  D:lS diesbezügliche Verbhren ist bei 
der Behörde erster Instanz noch anhängig, sod:lß sich darauf d ie Prüfu ngs
tätigkeit der VA nicht erstreckt. Die im Jahr 1 9 8 3  nach § 75  Abs. 2 des 
Kraftbhrgesetzes 1 967 erfolgte Entziehung der Lenkerberechtigung ent
sprach der Rechts lage und war von der VA nicht zu beanstanden.  D ie im 
J:lhr 1 984  erfo lgte vorübergehende Entziehung wurde du rch die Aufhe
bung der diesbezüglichen Bescheide beseitigt, sodaß weitere Veranlassun
gen du rch die VA nicht notwendig waren .  

4 . 4  Entziehung der Lenkerberechtigung ; Antrag auf Erteilung einer neuen Len
kerberechtigung - Verletzung der Entscheidungspflicht 
VA 9 - V/85  Pr .  21 .  59 1 8 / 3 / 1 / 8 5  

F.  W. :lUS Neukirchen brachte bei d e r  V A  a l s  Beschwerde vor, d a ß  i h m  vo r  

fünf Jahren d i e  Lenkerberechtigung aufgrund v o n  Alkoholdel i kten entzo
gen worden sei. Inzwischen habe er eine Entwöhnungskur gemacht und 
auch um die  Ertei lung e iner  neuen Lenkerberechtigung be i  der Bezirks
hauptmannschaft Vöcklabruck angesucht, welche ihm aber weiterhin den 
Führersche in vorenthalte. Dies sei e in Mißstand in der Verwaltung.  

Die VA leitete e ine Prüfung  ein und  stel lte folgendes fest : 

Dem Beschwerdeführer wurde mi t  M:lndatsbescheid der Bezirkshaupt
manns chaft Vöcklabruck vom 1 0 . Apri l 1 979 gemäß § 74 Abs . 1 des Kraft
fahrgesetzes 1 967 die Lenkerberechtigung für die Gruppe B vorübergehend 
entzogen und gleichzeitig gemäß § 75 a des Kraftfah rgesetzes 1 967 das 
Lenken von Motorbhrrädern verboten .  Der Beschwerdefüh rer erhob dage
gen nur  h insichtl ich des Verbotes des Lenkens von Motorfahrrädern Vor
ste l l ung ;  die Entz iehung der Lenkerberechtigung der Gruppe B wurde so
mit rechtskräftig. Mit Schreiben vom 2 8 .  Jänner 1 980  ersuchte der Be
schwerdefüh rer um Wiedererte i lung der Lenkerberechtigung u nd um Auf
hebung des Mopedlenkverbotes .  Hinsichtl ich der Lenkerberechtigung für 
die G ruppe B wurde über d ieses Ansuchen von der Bezirkshauptmann
schaft Vöcklabruck nicht entschieden, das Mopedlenkverbot aber :lufgrund 
des Ergebnisses der amtsärztlichen Untersuchung teilweise aufgehoben .  
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Im Hinblick auf d ieses Ergebnis  der Prüfung war daher zu beanstanden, 
daß von der Bezirkshauptmannschaft Vöck labruck die Lenkerberechtigung 
des Beschwerdeführers vorübergehend entzogen worden ist, ohne über die 
Dauer der vorübergehenden E ntziehung abzusprechen.  Auch der Antrag 
vom 2 8 .  Jänner 1 980  war unerled igt geblieben. Da noch im Zuge der Prü
fu ng durch die VA d ie Behandlung dieses Antrages durch die Bezirkshaupt
mannschaft Vöcklabruck vom Amt der Oberösterreichischen Landesregie
rung veranlaßt wurde, der Beschwerdeführer nach Durchführung des Ver
fahrens auch d ie Lenkerberechtigung für die Gruppe B erhalten  hat, waren 
weitere Veran lassungen durch die VA nicht notwendig. 

4.5 Mangelhaftes Ermittlungsverfahren führt zur Bestrafung der falschen Per-

56 

son 
VA 1 3  - V/85  Pr .  Z l .  59 1 8 / 5 / 1 1 8 5  

R .  M .  aus Nenzing führte bei d e r  VA Beschwerde, d a ß  e r  von d e r  Bezirks
hauptmannschaft Salzburg-Umgebung wegen Lenkens eines Kraftfahrzeu
ges ohne Lenkerberechtigung und in  a lkohol is iertem Zustand bestraft wor
den sei, obwohl  er zum fragl ichen Zeitpunkt nicht der Lenker gewesen sei .  
Sein Pkw sei ohne sein E inverständnis von einem Bekannten, der sich bei 
der Beanstandung für ihn ausgegeben habe, in Betrieb genommen worden.  
Seine d iesbezügliche Verantwortung i m  Strafverfahren sei  unberücksichtigt 
geblieben ; i n  dieser Vorgangsweise erb licke er einen Mißstand in der Ver
wa�tung. Die VA leitete eine Prüfung ein und forderte die bezughabenden 
Verwaltungsakten an .  

Wie be i  der  Durchsicht der Unterlagen festzuste l len war, wurde der Be
schwerdeführer von der Bundespolizeidirektion Sa lzburg ,  Wachzimmer 
Gnigl ,  angezeigt, am 1 6 . Jänner 1 983  in Salzburg einen nach Marke und  
Kennzeichen bestimmten Pkw gelenkt zu haben, wobei er sich in  einem 
durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befand und auch keinen Führer
schein mit sich führte. Sowoh l  die daraufhin  erfolgte amtsärztliche Unter
suchung als auch der B luta lkoholbefund bestätigten die A lkoholbeeinträch
tigung. Gegen den Beschwerdeführer wurde daraufh in  von der Bezirks
h aup�.mannschaft Sa lzburg-Umgebung ein Verwaltungsstrafverfah ren we
gen Ubertretung des § 64 Abs. I des Kraftfahrgesetzes 1 967 und des § 5 
Abs. 2 l i t .  a der Straßenverkehrsordnung eingele itet. I n  d iesem Verfahren 
rechtfertigte sich der Beschwerdeführer dahin gehend, daß nicht er, son
dern ein Bekannter  der Lenker des Fahrzeuges zum fragl ichen Zeitpunkt 
gewesen sei .  Aufgrund dieser Angaben wurde von der Behörde d iese Per
son ebenfal ls einvernommen.  Da d iese Person die Täterschaft bestritt, 
wurde über den Beschwerdeführer mit  Straferkenntnis der Bezirkshaupt
mannschaft Salzburg-Umgebung vom 25 .  November 1 9 8 3  Geldstrafen von 
4 000 S und 1 0  000 S verhängt. Begründet wurde diese Entscheidung da
mit ,  daß die Begehung der Verwaltungsübertretungen durch die Anzeige 
und das durchgeführte Ermittlungsverfahren erwiesen sei .  Die dagegen ein
gebrachte Berufung wurde a ls  verspätet zurückgewiesen .  

D ieses i n  der Begründung angeführte Ermittlungsverfahren ste l l te s ich bei 
der Prüfung durch die VA so dar, daß die Angaben in  der Anzeige zur  Per
son des Täters auf dessen Aussagen und dem vorgewiesenen Zu lassungs
schein beruhen.  Nachdem der Beschwerdeführer zu seiner Rechtfertigung 
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im Verfahren angegeben hatte, daß n icht er, sondern ein Bekannter von 
ihm das Fahrzeug gelenkt habe, wurde d iese Person als Beschu ld igter vor
geladen und zum Sachverhalt  befragt, wobei sie d ie ihr zur Last gelegte Tat 
bestritt. Da der Beschwerdeführer einer weiteren Ladung keine Folge gelei
stet hatte, wurde das Verfahren m ittels  Straferkenntnis ohne weitere Anhö
rung abgesch lossen . 

Bei der erfolgten Beweiswürdigung b lieb jedoch völ l ig unbeachtet, daß 
auch die vom Beschwerdeführer angegebene Person als Beschu ld igter ein
vernommen wurde, und somit seinen Angaben keine höhere G laubwürdig
keit zukam, als jenen des Beschwerdeführers .  Außerdem hätte die Identität 
des Täters von der Behöde insofern einwandfrei festgeste l l t  werden kön
nen, da in dem nach der Beanstandung erstel lten amtsärztlichen Gutachten 
deta i l l ierte Beschreibungen zur  Person über besondere Kennzeichen - wie 
zB Operationsnarben, Schnittnarben am Unterarm nach einem Selbstmord
versuch, u sw. - festgehalten wurden.  Die Unterlassung der einwandfreien 
Identitätsfeststel lung ste l l t  nach Auffassung der VA einen gravierenden 
Verfahrensmangel du rch d ie Behörde dar. 

Diese Einwände wurden von der VA dem Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr zur Kenntnis gebracht und gleichzeitig angeregt, 
zur Klärung der Täterschaft den Beschwerdeführer einer amtsärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen, ob die im ärztlichen Gutachten festgestel lten 
Merkmale auf seine Person zutreffen .  Da d iese Untersuchung auch tatsäch
lich bestätigte, daß der Beschwerdefü hrer nicht der Täter sein konnte, 
wurde die amtswegige Wiederaufnahme des Verwaltungsstrafverfahrens 
und  d ie Einste l l ung  verfügt. Da somit noch im Zuge des Prüfungsverfah
rens der Beschwerdegrund beseitigt wurde, waren weitere Veran lassungen 
d u rch die VA nicht notwendig. 

4.6 Herstellung eines Telefonanschlusses - Ungerechtfertigte Kosten 
VA 39 - V/85  Pr .  Z1 .  59 1 7/ 8 - 1 - 8 5  

].  M. aus St. Veit füh rte b e i  d e r  V A  über seiner Meinung nach überhöhte 
Herste l lungsgebühren für einen Telefonansch luß Beschwerde. Der Vorbe
wohner seiner Liegenschaft habe bereits einen Fernsprechanschluß  beses
sen, diesen jedoch bei seinem Auszug aus dem Objekt abgemeldet. Ledig
lich für die Wiederanmeldung dieses Telefonansch lusses seien ihm von der 
Post 4 270 S als Kosten vorgeschrieben worden.  Im Hinblick auf die Tatsa
che, daß sämtliche technische E inrichtungen bereits vorhanden gewesen 
waren, erblicke er in der Höhe d ieser Kosten einen Mißstand in der Ver
wa�tung. 

I n  der vom Bundesminister im Prüfungsverfahren der VA übermittelten 
Ste l lu ngnahme der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal
tung wurde ausgeführt, daß die dem Beschwerdeführer genannten Kosten 
in der Höhe von 4 270 S entsprechend den einschl ägigen Bestimmungen er
m itte l t  worden seien. Als E rläuterung für diese im Verhä ltnis zu dem nur
mehr relativ geringen Aufwand, den die POSt zur  Erfü l lung d ieses An
sch lußwunsches hatte, hoch erscheinenden Kosten wurde bemerkt, daß bei 
der Festlegung der pauschalen Herste l lungsgebühren berücksichtigt werde, 
d aß Fernmeldeleitungen während i hres Bestandes im a l lgemeinen mehrmals 
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für Anschl ußherste l l ungen \'Crwendet werden können. Die den einzelnen 
Anschl ußwerbern angerechneten Gebührensätze ste l l en  also jewei l s  nur  
e inen  Tei l  der der Post aus der Errichtung der Leitungsanlagen tatsächlich 
e rwachsenden Kosten dar.  Nachfo lgende Ansch lußwerber, die Nutznießer 
einer bestimmten Leitungsanlage werden,  hätten somit ebenfa l l s  den ent
sprechenden Kostenantei l  der seinerzeitigen Errichtungskosten zu  entrich
ten .  Im Hinbl ick auf die im gegenständl ichen Fa l l  vorliegenden besonderen 
U mstände könnte j edoch die Herstel l ungsgebühr auf die tatsächl ichen Her
ste l lungskosten in der Höhe von ca. 1 600 S reduzie rt werden .  

Trotz dieser Herabsetzung der Ansch l ußkosten wurde vom Beschwerde
füh rer  d ie Anmeldung auf Herstel l ung seines Fernsprechanschlusses zu
rückgezogen . 

Von der Generaldirektion fü r die Post- und Telegraphenverwaltung wurde 
a l lerdings der gegenständ l iche Fal l  zum Anlaß genommen, d ie  Herste l 
l ungsgebühren für Telefonanschlüsse teilweise neu zu  rege ln .  Mit Wirk
samkeit vom I .  November 1 985  wird daher in  jenen Fäl l en ,  bei denen die 
Tei lnehmerste I l e  in Räumen zu errichten ist, in welchen bere its ein Telefon
ansch luß vorhanden war und für die I nbetriebnahme des Neuanschlusses 
nur  Schalt- und Rangierarbeiten an der bestehenden Außenleitung erfor
derl ich s ind,  eine e inheit l iche Herste l lungsgebühr von 1 000 S in Rechnung 
gestel l t .  

4 .7 Anmeldung von Rundfunkgeräten bzw. Zusatzbewilligung in Studentenhei
men - Widersprüchliche Auskünfte bzw. unzumutbare Gebühren 
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VA 4 1  - V/8 5  Pr. Z I . 5 9 1 7 /9- 1 -8 5  

R. St. aus Graz sah sich z u r  Beschwerdeführung bei d e r  VA veranl aßt, d a  
er  bezügl ich d e r  Notwendigkeit der Bewil ligungspflicht für d e n  Betrieb von 
Rundfunkgeräten in  Studentenheimen widersprüch l iche Auskünfte erhalten 
hatte. I n  seinem Schreiben zeigte der Beschwerdeführer  auch auf, daß für 
den Fal l  der Bewil l igungspflicht ein riesiger Verwaltungsaufwand und eine 
nicht unerhebl iche Kostenbelastung entstehen würde.  Es müßte jeder ein
zelne Student e inen Bewi l l igungsantrag ste l len ,  könnte j edoch gleichzeitig 
um Befreiung von der Gebühr ansuchen. Es wären daher sowohl  der Bewi l 
l igungsantrag a l s  auch der Befre iungsantrag z u  behandeln,  wobei die Be
wi l l igung s icherl ich z u  ertei len wäre, Betriebsgebühren dafür jedoch (mit 
Rücksicht auf die E inkommenssituation der Studenten) nicht e ingehoben 
werden könnten. Durch diese zweifachen Beantragu ngen würden j edoch 
aufgrund des Gebührengesetzes bei einem durchschnittl ichen Bewohner
stand von 400 Studenten p ro Heim ein Gebührenaufwand von 48 000 S 
entstehen.  Die VA möge im  Hinbl ick darauf, daß von den zuständigen Be
hörden keine eindeutigen Auskünfte ertei lt würden, eine Klärung der 
Rechtssituation herbeiführen .  

Im Prüfungsverfahren der VA führte die Generaldirektion für die Post
und Telegraphenve rwaltung in einer ersten Ste l l ungnahme aus,  daß j edes 
Z immer eines Studentenheimes a l s  Haushalt anzusehen sei .  Nach der gel
tenden Rechtslage seien für Rundfunk- bzw. Fernsehgeräte an Zweitwohn
s itzen dann eigene Bewi l l igungen erforderlich, wenn s ie dort ständig, das 
heißt länger als etwa für ein Wochenende, einen Urlaub u sw. ,  in  betriebsbe-
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reitern Zustand aufgestellt oder betrieben werden .  Für solche Bewi l l igungen 
seien Gebühren,  Entgelte und sonstige Abgaben in  gleicher Höhe w ie für 
Bewil l igungen am Hauptwohns itz zu bezah len .  Die Argumentation,  daß 
Heimpl ätze für dre i  Sommermonate geräumt werden,  könne nicht für die 
Begründung eines vorübergehenden Betriebes herangezogen werden .  

Diese Ste l lungnahme erschien d e r  V A  insofern nicht befriedigend, a l s  im 
Hinbl ick auf  d i e  E inrichtung der  Woh nräume und  der Tatsache, daß  d ie  
überwiegende Anzahl der Studenten nicht nur  im Sommer, sondern auch 
an Wochenenden, Semester-, Oster- und  Weihnachtsferien das Studenten
heim verlassen, die Qua l ifikation als Haushalt nicht angebracht ersch ien .  
Aufgrund einer diesbezüglichen nochmal igen Kontaktaufnahme mit der 
Generaldire ktion für d i e  Post- und  Telegraphenverwaltung konnte e ine 
Änderung in  deren Standpunkt erreicht werden .  Mit Er laß vom 22 .  Jänner 
1 9 86  wurde schl ießl ich eine Klarste l l ung i n  dieser Angelegenheit  i nsofern 
herbeigeführt, als Studentenheime, die ke ine eigene Hau shaltsführung er
möglichen, als nur  vorübergehender Aufenthaltsort anerkannt und  somit 
d ie  Errichtung von tragbaren Rundfun k- und Fernsehgeräten in  der Regel 
als vorübergehender Betrieb angenommen werden kann .  Die Bewil l igungs
pfl icht in  solchen Fäl len entfä l l t  somit. 

Im Hinb l ick auf diese Rege lung konnte d ie  VA den Beschwerdegrund als 
behoben betrachten .  Weitere Veran lassungen waren somit nicht notwendig. 

4.8 �eschädigung eines Pkw durch herabfallendes Taubenschutzg.i.tter einer 
OBB-Brücke - Ablehnung der Schadenersatzforderung durch OBB 
VA 95 - V/85  Pr .  Z l .  59 16/ 1 4- 1 -8 5  

Dr .  G .  E .  aus Wien beschwerte s ich �.e i  der VA über d i e  Ablehnung einer 
Schadenersatzforderung d urch die QBB. Bei Durchfahren  der Gunold
straße sei von der dort befindl ichen OBB-Brücke (Unterführung) e in  Tau
benschutzgitter auf se in  Fahrzeug gefa l l en  und  habe e ine  erheb l iche Be
schädigung am Pkw verursacht. Den ihm entstandenen Schaden bezifferte 
er mit 1 2 800 S .  

Der  zun:. Beschwerdevorbringen ergangenen Ste l l ung�ahme des Vorstan
des der OBB war zu entnehmen, daß man seitens der OBB unter Berufung  
auf d ie  Bestimmungen des  Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches nicht 
bereit sei ,  d ie  Schadenersatzforderung anzuerkennen .  Der Absturz des 
Taubenschutzgitters se i  offenbar durch einen u!?-bekannten Lkw-Lenker 
ausgelöst worden, we lcher versucht habe, trotz Uberschreitung der Min
desthöhe u nter der Brücke d urchzufahren .  Dabei sei  wahrschei nl ich das 
Taubenschutzgitter aus seiner Veran kerung gerissen worden, aber lose l ie
gengebl ieben und schl ießl ich abgestürzt. Die Taubenschutzgitter befänden 
s ich zwischen den e inze lnen Stahl trägern der Brücke und  seien so befestigt, 
daß sie 5 cm über der Unterkante des Anpra l l trägers l i egen.  

Diese Ste l lungnahme der  ÖBB  veran laßte die VA zu  einem Loka laugen
schein .  

Wie sich bei der Besichtigung der Brücke herausstellte, s ind die Tauben
schutzgitter zwar nach oben versetzt angebracht, die Befestigungen ragen 

59 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)60 von 213

www.parlament.gv.at



j edoch um ca. 5 cm unter der Unterkante des Tragwerkes hervor. Sollte 
nun tatsächl ich - wie von den ÖBB vermutet - ein zu hoher Lkw u nter 
dem Anpral lträger durchrutschen, so würden dabei als erstes diese Befesti
gungen der Taubenschutzgitter beschädigt . Diese Art der Befest igung  er
schien der VA daher nicht als optima le  Lösung.  I n  der Folge wurden von 
den ÖBB auch die zwischen Tragwerk und dem Anprall träger befind l ichen 
Taubenschutzgitter entfernt.  Eine bessere technische  Lösung für die Auf
hängung der Taubenschutzgitter wurde der VA ebenfa l l s  zugesagt. Weiters 
erklärte man sich zu e iner  vergleichsweisen Berein igung der Angelegenheit 
mit dem Beschwerd eführer bereit und wurde ihm ein Betrag von 1 0  000 S 
z ugesprochen.  

I m  H inbl ick auf d iesen Ausgang des Prüfungsverfahrens konnte d ie  VA 
den Beschwerdegrund a l s  behoben betrachten .  Weitere Veranlassungen 
waren daher nicht notwendig .  

4.9 Mangelnder Schadenersatz trotz erwiesenem Postverschulden bei säumiger 
Briefbeförderung 

60 

VA 1 1 6 - V/85  Pr. Z l .  59 1 7/27- 1 - 8 5  

H .  W .  a u s  Grieskirchen führte be i  de r  VA Beschwerde darüber, daß e in 
B rief von der Sparkasse G rieskirchen an die Postsparkasse offensichtl ich 
nicht beförde rt worden sei .  Der Brief habe Überweisungs aufträge der 
Bankkunden, mit welchen die Steuern an das Finanzamt im Wege der Post
sparkasse überwiesen werden soll ten, enthalten . Da dieser Brief nicht recht
zeit i� angekomm�n sei, habe das Fir:anzamt für. die e ingetretene ve!spätete 
E ntrIchtung der diversen Abgaben ell1en Säuml1lszuschlag für sämtlIChe Be
träge von über 4 000 S vorgeschrieben. Die Säumniszuschl äge seien von der 
Sparkasse bezahlt, e in Schadenersatz von der Post jedoch abgelehnt wor
den .  Er sei somit von einem Mißstand in  der Verwaltung betroffen .  

Die  vom Bundesminister für  öffentl iche Wirtschaft und  Verkehr im Prü
fungsverfahren der VA übermittelte S tel lungnahme der Generaldi rektion 
für die Post- und Telegraphenverwaltung bestätigte die Angaben des Be
schwerdeführers. Wie darin ausgeführt wurde, sei  der Leiterin des Postam
tes 47 1 0  G rieskirchen e inige Tage nach dem 1 0 . April 1 985  seitens der 
Sparkasse G ries ki rchen m itgetei lt worden, daß ein von der Sparkasse Gries
kirchen am 1 0 . Apri l  1 98 5  bein:. Postamt 47 1 0  G rieski rchen aufgegebener 
n ichtbescheinigter Brief an die Osterreichische Postsparkasse offenbar dort 
nicht eingelangt se i .  Am 25 .  April 1 98 5  se i  i m  Postamt G rieskirchen anläß
l ich der Nachschau in  abgelegten postamtl ichen Unterlagen der gegen
ständl iche Brief der Sparkasse G rieskirchen an die Postsparkasse aufgefun
den worden. Der B rief dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit während der 
Beförderung vom Briefschalter zur  Postabfertigung vom Briefkorb ge
rutscht und in  die damals auf dem Gang abgeste l l te Schachtel mit  den zur  
Ablage bestimmten Unterlagen gefal len se in ,  ohne  daß d ie s  bemerkt wor
den sei .  Der Brief sei im H inb lick auf d ie  besonderen Umstände noch am 
se lben Tag zusammen mit e iner Verständigung über  das Vorkommnis  der  
Sparkasse G rieskirchen zurückgegeben worden. Die von der Sparkasse ge l
tend gemachten Schadenersatzforderungen für die vorgeschriebenen Säum
niszusch läge müßten von der Post im Hinbl ick auf die Bestimmungen des 
Postgesetzes z urückgewiesen werden, da  eine Haftun g  der Post bei unbe
scheinigten Sendungen nicht bestehe .  
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Das Ergebnis der Prüfung  durch die VA hat somit die Berechtigung der Be
schwerde bestätigt. Ein Einschreiten zur Entsprechu ng der vom Beschwer
deführer geste l l ten Schadenersatzforderung konnte i m  H inbl ick auf die Be
stimmungen des Postgesetzes, in welchem keine H aftungsverpfl ichtung der 
Post für nichtbescheinigte Postsendungen enthalten ist, nicht erfolgen. Die 
VA verweist in d iesem Zusammenhang jedoch auf die Ausführungen im  
Achten Bericht an den  Nationalrat, in welchem schon aufgezeigt wurde, 
daß die derzeit geltenden gesetzl ichen Bestimmungen bezüglich Schadens
haftung der Post insofern eine Härte beinha lten, als Schadenersatz auch 
dann n icht gewährt wird, wenn das Verschulden der Post zweifelsfrei nach
gewiesen wird . 

Die VA regt daher nochmals  an, diesen immer wieder auftretenden Härte
fäl l en  durch legis lative Maßnahmen zu begegnen. 

4 . 1 0 Errichtung von öffentlichen Fernsprechzellen bei der Wiener Stadthalle 
VA 238 - V/85  Pr. Z I . 59 1 7/4- 1 - 86  

M .  R. au s  Wien wurde nach dem Verlassen einer Veranstaltung in  der Wie
ner Stadthal le  Zeuge eines Verkehrsunfal l e s .  Ihre daraufhin unternomme
nen Bemühungen, die Rettung  herbeizu rufen,  scheiterten an der Tatsache, 
daß sich vor dem H aupteingang der Wiener Stadtha l le  und auch in  unmit
telbarer Nähe im Inneren des Gebäudes keine Fernsprechzel le befindet. 
Der sch l ießlich im Gebäudeinneren vorgefundene Fernsprechautomat war 
durch eine steckengebl iebene Münze funktionsunfähig. Diese Umstände 
veranlaßten sie zur Beschwerdeführung bei der VA, da sie in diesem Man
gel an öffentl ichen Sprechzel len einen Mißstand in der Verwaltung er
b lickte . 

Der vom Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Prü
fungsverfahren der VA übermittelte Bericht der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung führte zum Beschwerdevorbringen aus ,  
daß zwar i m  Inneren der  Wiener Stadthal le die Versorgung mit Münzfern
sprechapparaten sicherlich ausreichend sei ,  die Notwendigkeit e ine!: zusätz
l ichen Versorgung im Bereich des Haupteinganges jedoch einer Uberprü
fung bedürfe . Die im Einsatz befind l ichen Münzfernsprechapparate seien 
zwar voll funktionsfähig, weisen jedoch keinen münzfreien Notruf auf. 
Aufgrund der Beschwerde sei die Post- und Telegraphendirektion Wien 
a ngewiesen worden, an m arkanten Standorten (zB H aupteingang) sowohl 
im Inneren der Wiener Stadtha l le  als auch im äußeren Bereich Münzfern
sprechapparate zu insta l lieren, die den münzfreien Notruf zulassen.  

Der Beschwerde kam s icherlich Berechtigung zu,  da es grundsätzl ich wün
schenswert wäre, wenn für Notrufe Fernsprechapparate zur  Verfügung ste
hen, die auch ohne Münzeinwurf verwendet werden können. Daß ein Aus
tausch a l l er  Münzfernsprechapparate auf Geräte neuerer Technik nur  
Schritt u m  Schritt erfo lgen kann, ist der VA durchaus bewußt. Im gegen
ständlichen Fa l l  war aufgrund der Bereitschaft der Post, dem Beschwerde
vorb ri ngen Rechnung zu tragen, ein weiteres Einschreiten der VA nicht 
notwendig . 

6 1  
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5 Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten
schutz 

62 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum waren insgesamt 39 Beschwerden dem Vol lz iehungs
bereich des Bundesministers für Fami l ie ,  Jugend und Konsumentenschutz 
zuzuordnen. 

Den Schwerpu nkt b i ldeten Beschwerden im  Zusammenhang mit der  Vol l
z iehung des Famil ienlastenausgleichsgesetzes .  Insbesondere stößt die Rege
lung, daß die erhöhten Famil ienbeihi lfen für behinderte Kinder frühestens 
ab Beginn des Monats der Antragste l lung gewährt werden ,  a l lgemein auf 
Unverständnis  der Betroffenen. Eine rückwirkende Zuerkenn ung, auch 
wenn die Antragstel l ung u nverschu ldet versäumt wurde, i st  hier - anders 
als bei der "normalen" Fami l ienbeihi lfe - nicht mögl ich.  Dies füh rt immer 
wieder zu  Härtefäl len,  so daß die VA anregt, auf gesetzl icher Ebene V or
sorge zu treffen , daß die erhöhte Famil ienbeihi l fe ab jenem Zeitpunkt ge
währt w�rden kann, ab dem d ie erhebliche �eh !nderung festgestellt wird, 
und somIt die Anspruchsvoraussetzungen obJektiv a l s  erfül l t  gelten.  

Wie schon i m  vorangegangenen ( 8 . )  Bericht aufgezeigt, besteht noch ein 
weiteres, a l lerdings ein verfahrensrechtl iches Fristenproblem bei der Vol l
ziehung des Fami lien lastenausgleichsgesetzes. Dabei handelt  es sich u m  die 
einjährige Verjährungsfrist gemäß § 302 Abs .  1 der Bundesabgabenord
nung .  Rechtskräftige Entscheidungen in Angelegenheiten des Fami l ien la
stenausgleichsgesetzes können demnach, auch wenn sie sich als eindeutig 
rechtswidrig erwiesen haben, nach Ablauf  eines Jahres durch d ie Oberbe
hörde nicht mehr aufgehoben oder abgeändert werden .  Die Anwendung 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes in Ange legenheiten des 
Famil ienlastenausgleichsgesetzes würde hier Abhi l fe schaffen können, da 
das Allgemeine Verwaltungsverfah rensgesetz (§ 68) im Unterschied zu  der 
genannten Bestimmung der Bundesabgabenordnung die einjährige Verjäh
rungsbestimmung n icht  kennt .  Gerade i n  Berücksichtigung des  Umstandes, 
daß es sich bei den Leistungen nach dem Fami l ien lastenausgleichsgesetz u m  
solche mit sozialem Charakter handelt, so l l te e s  nach Ansicht d e r  V A  keine 
formalistischen Beschränkungen der Beseitigung rechtswidriger Entschei
dungen geben.  Aus diesem Grund stel lte d ie VA bereits im Bericht des Vor
j ahres zur Erwägung, eine Regel ung  zu treffen, wonach bei der Vol l zie
h u ng des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes die Verfahren nach den Bestim
mungen des Al lgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzufü h ren 
s ind . Eine andere Variante, dem Problem beizukommen, wurde von der 
VA bereits in  den Vorjahren im Finanzressort aufgezeigt. Fest steht ,  daß 
d ie Bundesabgabenordnung nur  die Nachsicht fäl l iger Abgabenschu ld igkei
ten vorsieht, daher also eine Sanierung un richtiger Entscheidungen  nach 
Ablauf  der Jahresfrist auf diesem Weg nicht möglich ist, wenn es sich u m  
Begünstigungen wie etwa d i e  Heirats- ,  Famil ien- oder Geb u rtenbeihi lfe 
handelt, auf die der Betroffene nach dem Wil len des Gesetzgebers jedoch 
Anspruch gehabt hätte. Die VA vertritt die Ansicht,  daß wenigstens dahin 
gehend eine Regelung getroffen werden muß, daß i n  d iesen Fäl len im  Bi l 
l igke itswege die "zustehenden" Begünstigungen gewährt werden können.  
Eine Verbesserung könnte eventue l l  auch du rch die Erstreckung der Jah-
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5 . 1  

resfrist für d i e  Behebbarkeit rechtswidriger Bescheide au f  e inen längeren 
I':eitraum erreicht werden .  Die VA regt neuerl ich legislative Maßnahmen 
zur Lösu ng des aufgezeigten Problems an. 

Neben den Beschwerden i n  Angelegenheiten des Famil ienlastenausgleiches 
kommt der Inanspruchnahme der VA im  Zusammenhang mit finanziel len 
Notlagen von Famil ien in  zunehmendem Maße Bedeutung zu.  I n  erster Li
n ie  handelt es s ich dabei um Fälle, wo der Lebensstandard der Fami l i e  auf 
das Vorhandensein von E rwerbseinkommen beider Ehegatten ausgelegt 
wurde .  Fällt dann al lerd ings das Erwerbseinkommen e ines Fami l ienerhal
ters zB  durch Verlust des Arbeitsplatzes weg, entsteht häufig die S ituation, 
daß den eingegangenen Verpfl ichtungen be i  Kreditinstituten, Versandhäu
sern usw. n icht mehr nachgekommen werden kann. Durch Klagen,  Exeku
tionsführungen und dergleichen entstehen zusätzl iche Kosten ,  die den 
Schuldenberg in vie len Fällen - trotz laufender Rückzahlungen im Rah
rp.en der gegebenen Möglichkeiten - weiter anwachsen lassen .  Totaler 
Ubersichtsverlust, Panikreaktionen bis h i n  zum Selbstmord s ind nicht selten 
die Folge. 

Nach der b isherigen Befassung der VA mit dieser Problematik hat es den 
Anschein, daß der im B undesmi nisterium für Fami l i e ,  Jugend und Konsu
mentenschutz eingerichtete Fonds für H ilfeleistungen an in  Not geratene 
Famil ien keine optimale Konstruktion für ausre ichende Lös ungsmögl ich
keiten darstel lt .  Die VA wird in  einem späteren Bericht auf diese Thematik 
zurückkommen, möchte den Gesetzgeber  aber schon jetzt darauf aufmerk
sam machen, weil zwe ifelsohne auch auf legislativer Ebene Maßnahmen 
notwendig sein werden . 

Einzelfälle 

Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe - Nachteile durch mangelnde Aus
kunft der Behörde 
VA 1 4  - FJK/ 85  

Dr .  G .  S .  a u s  Stockerau brachte i n  seiner Beschwerde an die VA folgendes 
vor : 

Seine Tochter sei im  Herbst 1 9 8 1 p lötz l ich an Diabetes erkrankt. S ie sei im  
Krankenhaus Lainz behandelt worden,  wo man auch  sofort darauf  auf
merksam gemacht habe, daß mit Hei lung nicht zu rechnen sei  und die 
Tochter ihr  ganzes Leben lang von Insu l in- Injektionen abhängig sein 
werde.  Nach der Entlassung der Tochter aus dem Krankenhaus habe er un
m ittelbar vor Weihnachten 1 9 8 1  d ie  Beih ilfen- und Lohnsteuerste I le  des Fi
nan zamtes Korneubu rg aufgesucht, u m  sich darüber zu i nformieren, wel
che steuerlichen Erleichterungen bei Diabetes gewährt werden.  Be i  dieser 
Vorsprache habe er auch e in  Schreiben des Krankenhauses Lainz vom 
24 .  November 1 98 1 ,  aus welchem Umfang und Schwere der Erkrankung 
der Tochter zu entnehmen sind, vorgelegt. Der stel lvertretende Leiter der 
Be ih ilfen- und LohnsteuersteI l e  habe ihm daraufh in  zwei Möglichkeiten 
aufgezeigt, um zu einer steuerl ichen Erleichterung zu kommen : E ntweder 
die Tochter u nterziehe sich e iner amtsärztl ichen Untersuchung oder er 
bringe zu der bere its vorl iegenden ärztl ichen Mitte i lung vom 24. November 
1 9 8 1  noch einen Einkommensnachweis bei .  
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Diese Aussage sei  auch nach Einbringung seines Antrages noch mit Schrei
ben des Finanzamtes vom 2 5 .  März 1 98 2  wiederholt worden, und es sei 
wieder nicht darauf h ingewiesen worden,  daß bei beiden Varianten ver
schieden hohe Freibeträge gewährt werden bzw.  daß die Gewährung er
höhter Fami l ienbeihi lfe nach Untersuchung durch den Amtsarzt möglich 
wire und dies noch e inen  höheren pauschal ierten Steuerabsetzbetrag zur  
Folge hirte. Da er  über  d i e  Folgen der  verschiedenen Vorgangsweisen je 
doch nicht informiert worden se i ,  habe  er  s i ch  für  d ie  Beibringung des  E in
kommensnachweises entschlossen, da er  seiner Tochter Schu ldversäumnisse 
ersparen wol lte . Wie er später habe feststel len müssen, sei ihm der geringste 
Freibetrag zuerkannt worden .  

Erst im Frühjahr 1 98 4  sei  er  aufgrund e iner  Informationssendung des ORF 
für  jugendl iche Diabetiker i m  Rahmen der Fernsehserie "WIR" darauf auf
merksam geworden, daß j ugendliche Diabetes a ls  "erhebl iche Behinde
rung" gewertet werde und für diese Fäl le auch erhöhte Famil ienbeih i l fe zu
stehe. Bei einer darauffolgenden Anfrage beim Finanzamt Korneuburg sei 
ihm dies auch bestätigt worden .  Seit dieser Information sei  es für ihn klar 
gewesen, daß er  bei seiner Vorsprache beim Finanzamt im Dezember 1 98 1 
unvollstindig und u nrichtig i nformiert worden war. Dies,  obwohl zum Aus
kunftszeitpunkt keiner le i  Andrang am Finanzamt gewesen sei und er  mit 
dem Beamten ohne Zeitdruck sprechen habe können.  Auch für eine vol l 
ständige Information in lohnsteuerrechtl icher Hinsicht hätte auf d ie  Mög
l ichkeit  der Gewährung eines hohen pauschal ierten Absetzbetrages hinge
wiesen werden müssen, der nach Gewährung erhöhter  Fami l ienbeihi lfe zu
steht. 

Sein Antrag vom 1 6 .  Mirz 1 98 4  auf rückwirkende Zuerkennung der er
höhten Fami l ienbeihilfe und der damit verbundene lohnsteuerrechtl ichen 
Begünstigungen sei  i n  zwei Verwaltungsverfahren (Lohnsteuer- u nd Beih i l 
fensache) geführt und mit  e iner Berufungsentscheidung vom 5 .  Oktober 
1 9 84  abweisend abgeschlossen worden.  

Nunmehr sei zwar d ie  erhöhte Famil ienbeih i l fe - nach amtsärztl icher Un
tersuchung der Tochter - ab 1 .  März 1 98 4  gewährt worden.  Da medizi
nisch gesehen seit November 1 98 1  jedoch keine Änderung e ingetreten sei ,  
und der Anspruch auf  erhöhte Famil ienbeih i l fe nachweisl ich schon damals 
bestanden habe,  sehe er i n  der Abweisung se ines Antrages auf rückwir
kende Zuerkennung der erhöhten Famil ienbeihilfe e inen Mißstand in der 
Verwaltung. Dies i nsbesondere deshalb,  da er  einen Nachteil zu  tragen 
habe, den eindeutig das Finanzamt durch die mangelnde Auskunft veru r
sacht habe. 

Die VA stel l te nach durchgefü h rtem Prüfu ngsverfahren fest, daß das Vor
bringen des Beschwerdefüh rers im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 
Der im Prüfungsverfah ren der VA um Ste l lungnahme ersuchte Bundesmi
n ister für Familie,  Jugend und Konsumentenschutz tei lte der VA mit 
Schreiben vom 1 1 .  Ju l i  1 9 8 5  m it, daß d ie  Beru fungsentscheidung der  Fi
nanzlandesdi rektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 
5. Oktober 1 98 3  mit  Bescheid des Bundesmin isteriums für Fami l ie, Jugend 
und Konsumentenschutz vom 26. Juni 1 98 5  aufgehoben wurde und dem 
Beschwerdeführer  d ie  erhöhte Famil ienbe ih i l fe für seine Tochter Irene 
rückwirkend ab 1 .  Dezember 1 98 1  gewährt wurde. Der diesbezügliche Be-
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scheid wurde der VA vom Bundesministerium für Fami l ie, Jugend und 
Konsumentenschutz vorgelegt. Im wesentli�hen .wurd� in diesem Bescheid 
ausgeführt, daß aus dem Lohnsteuerakt erslcht!Jch seI, daß der Beschwer
deführer nach der von i hm  angeführten Vorsprache am 30.  Dezember 1 9 8 1  
e inen Antrag auf Berücksichtigung außergewöhnl icher Be lastungen be im 
Finanzamt Korneuburg eingebracht hat. Diesem Antrag war e ine  ärztliche 
Bestätigung, datiert mit 1 5 . Dezember 1 98 1 ,  beigeheftet, die eindeutig die 
Diabetes-Erkrankung seiner Tochter lrene nachweist. Weiters wurde be
tont, daß kein Zweifel bestehe, daß der Beschwerdeführer be i  erschöpfen
der Auskunft neben dem Antrag auf Berücksichtigung außergewöhn l icher 
Belastungen auch einen Antrag auf Gewährung der erhöhten Famil ienbei
h i l fe für seine Tochter gestel lt  hätte. So sei  der erstgenannte Antrag auch 
als  Antrag auf Gewährung der erhöhten  Famil ienbeihilfe anzusehen. Das 
für die Zuerkennung der erhöhten Famil ienbeihi lfe erforderliche ärztl iche 
Zeugnis sei  gemäß § 8 Abs. 6 des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes 1 967 
nachgereicht worden.  Danach bestünden keine Bedenken, daß die erheb l i 
che Beh inderung bereits i m  Jahre 1 9 8 1  vorgelegen sei .  

Da  der Bundesmin ister für Famil ie,  Jugend und Konsumentenschutz bereits 
im  Zuge des Prüfungsverfahrens der VA i n  Ausübung des Aufs ichtsrechtes 
die Berufungsentscheidung der Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder
österreich und Burgenland vom 5.  Oktober 1 984  aufhob und die erhöhte 
Famil ienbeihi lfe rückwirkend ab 1 .  Dezember 1 98 1  gewährte, somit also 
der Grund der Beschwerde behoben war, konnte die VA Abstand von wei
teren Veranlassungen nehmen. (Siehe auch grundsätz l iche Ausführu ngen 
zur gegenständ l ichen Problematik u nter "Allgemeines" .) 

5.2  Anspruch auf Familienbeihilfe - Ungerechtfertigte Ablehnung 
VA 30 - FJK/85  

M .  H.  aus Oberperfuss führte i n  ihrer Beschwerde an die VA aus ,  s i e  habe 
am 1 9 . März 1 98 4  beim Finanzamt I nnsbruck einen Antrag auf Gewährung 
von Famil ienbeih i l fe für s ich selbst ab dem frühest möglichen Ze itpunkt ge
stel lt .  In  diesem Antrag habe s ie ausgeführt, daß s ie  seit der Geburt körper
l ich u nd geistig behindert sei und i hre E l tern l ängst verstorben se ien .  Durch 
d ie  Behinderung sei  s ie  immer außerstande gewesen, s ich selbst den Unter
halt zu verschaffen .  Das Verfahren sei m it Berufu ngsentscheidu ng vom 
1 .  August 1 9 85  im abweisenden S inne mit der Begründung, der Nachweis, 
daß die Behinderung vor dem 2 1 .  Lebensjahr e ingetreten ist, sei  n icht er
bracht worden ,  abgeschlossen worden. Weiters sei  ausgeführt worden,  daß 
s ie  n icht dauernd außerstande gewesen sei ,  s ich selbst den Unterhalt zu ver
schaffen ,  da s ie a ls  Pächterin eines landwirtschaftl ichen Betriebes vom 
1 .  Jänner 1 970  bis 3 1 .  Dezember 1 974  e inen Pensionsanspruch erworben 
habe und nunmehr seit 1 .  September 1 975  e ine Pension samt Ausgleichszu
l age beziehe. Sie sei j edoch der Meinung, daß a l le in  d ie  Pacht des landwirt
schaftl ichen Betriebes zur Sicherung des Pensionsanspruches n icht schon 
für s ich al lein e in Verschaffen des eigenen Unterhaltes darste l le .  In der 
Nichtgewährung der Fami l ienbeih i l fe sehe s ie  e inen Mißstand in  der Ver
waltung.  

Die VA ste l l te im Prüfungsverfahren folgendes fest :  
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Die am 1 0 .  April 1 907 geborene Beschwerdeführerin stel lte am 1 9 . März 
1 98 4  einen Antrag auf Gewährung von Fami l ienbeihi lfe für s ich selbst ab 
dem frühest möglichen Zeitpunkt. Sie gab an, daß sie seit der Geburt kör
perl ich u nd geistig schwer behindert sei und  i hre Eltern l ängst verstorben 
seien.  Sie führte auch aus,  daß sie e ine E rwerbsunfähigkeitspension zuzüg
l ich Hilflosenzuschuß und Ausgleichszulage von der Sozialversicherungs
anstalt der Bauern beziehe. Vom Finanzamt Innsbruck wurde die Be
schwerdeführerin daraufh i n  - am 22. Mai 1 98 4  - aufgefordert, ein ärztli 
ches Zeugnis vorzulegen, aus dem hervorgeht, daß die Behinderung vor 
dem 2 1 .  Lebensjahr e ingetreten ist .  Dieser Aufforderung kam die Be
schwerdeführerin nach und l egte am 5. Jun i  1 98 4  zwei ärztl iche Gutachten 
vor, aus denen hervorgeht, daß s ie sowohl körperl ich als auch geistig behin
dert i st .  Hinsichtl ich des E intrittszeitpunktes der Behinderung  wurde ver
merkt, daß dieser im nachh ine in  schwer feststel lbar ist .  Es wurde j edoch 
ausgeführt, daß die Beschwerdeführerin in der elterlichen bzw. brüderl i 
chen Landwirtschaft nur  zeitweise l eichte Gelegenheitsarbeiten verrichtet 
hatte und daß sie aufgrund  ihres Gebrechens nie e ine  Schule besucht hatte 
und daher des Lesens und Schreibens u nkundig ist . 

Das Finanzamt Innsbruck wies den Antrag mit Bescheid vom 5. Juli 1 98 4  
a b  u n d  führte begründend i m  wesentl ichen aus, daß eine Behinderung, die 
bereits vor dem Inkrafttreten des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes 1 967  
e intrat, keinen Anspruch auf Famil ienbeih i lfe vermittle. Zudem könne der 
Zeitpunkt des Eintrittes der Behinderung  nicht zweife l sfrei nachgewiesen 
werden.  Gegen d iesen Bescheid richtete s ich die fristgerecht eingebrachte 
Berufung der Beschwerdeführerin.  Sie führte aus, daß sich aus dem Wort
l aut der Bestimmung des § 6 des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes 1 967 der 
Wille des Gesetzgebers n icht erkennen l asse, daß eine Behinderung, welche 
vor I nkrafttreten des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes 1 967 e ingetreten ist, 
e inen Fami l i enbeihi lfenanspruch nicht vermittle. Die Ansicht des Finanzam
tes, daß sich der Zeitpunkt des Entrittes der Behinderung n icht genau nach
weisen lasse, wurde mit dem Hinweis bekämpft, daß im zweiten Gutachten 
als festgestel ltes Leiden angegeben sei "Debi l ität seit der Geburt". Die Be
schwerdeführerin brachte im Schriftsatz vom 7 .  August 1 98 4  (Antrag auf 
Vorlage der Berufung an die Abgabenbehörde zweiter I nstanz) neuerl ich 
die in der Berufung erhobenen Einwendungen vor. S ie  gab auch weiters an, 
daß s ie eine Zeit lang den landwirtschaftl ichen Betrieb ihres Neffen gepach
tet hatte. Dieser Pachtvertrag war abgeschlossen worden ,  um ihr einen Pen 
sionsanspruch zu s ichern. A l s  Pächterin s e i  s i e  vers icherungspfl ichtig gewe
sen, eine Erwerbstätigkeit im geistigen oder manue ll en  S inn  sei  damit aber 
überhaupt nicht verbunden gewesen. Im übrigen wurde von der Beschwer
deführerin noch die E invernahme mehrerer Personen als Zeugen beantragt. 

Die  Finanzlandesdirektion für Tirol führte in der Berufungsentscheidung 
vom 1 .  August 1 985  aus, daß gemäß § 6 Abs.  2 l i t .  d des Fami l ienl astenaus
gleichsgesetzes 1 967 vol lj ährige Vollwaisen unter anderem Anspruch auf  
Famil ienbeihi lfe haben,  wenn s ie wegen e iner vor Vol lendung des  2 1 .  Le
bensjahres oder während e iner späteren Berufsausbi ldung, jedoch späte
stens vor Vol lendung des 27. Lebensjahres, eingetretenen körperlichen oder 
geistigen Behinderung voraussichtl ich dauernd außerstande s ind, sich selbst 
den Unterhalt zu verschaffen u nd sich in keiner Anstaltspflege befinden.  
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Die im erstinstanzl ichen Bescheid vertretene Ansicht, wonach eine Behin
derung, welche vor dem Inkrafttreten des Famil ienlastenausgleichsgesetzes 
1 967 e intrat, keinen Anspruch auf Famil ienbeihilfe vermittle, wurde im Be
scheid der Finanzlandesdirektion als n icht  haltbar erkannt. Ein derartiger 
Wi l le  des Gesetzgebers kann auch aus der angeführten Bestimmung nicht 
abgeleitet werden. Hinsicht l ich der neben anderen ,  h ier unbestri ttenen V or
a ussetzungen war, nachdem sich die Beschwerdeführerin in keiner Anstalts
pflege befand, zu prüfen,  ob s ie voraussichtl ich dauernd außerstande ist, 
s ich selbst den Unterhalt zu verschaffen ,  wobei d ieses Außerstandesein auf 
e ine Behinderung zurückzuführen se in m uß,  die vor Vol lendung des 
2 1 .  Lebensjahres oder während einer späteren Berufsausbi ldung, jedoch vor 
Vol lendung des 27. Lebensjahres, e ingetreten ist. 

Dazu führte die Finanzlandesdirektion im Berufungsbescheid aus,  es sei  un 
bestritten, daß  die Berufungswerberin e in  freies Wohnrecht hat  und eine 
monatliche Pension zuzügl ich H ilfiosenzuschuß und Ausgleichszul age be
zieht. Ebenso steht außer Streit, daß s ie diese Pension aufgrund von Vers i
cheru ngzeiten erhält, d ie  s ie durch  die Pacht e ines landwirtschaftl ichen Be
triebes erworben habe. Laut Auskunft der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern sei der Betrieb vom 1 .  Jänner 1 970 bis 3 1 .  Dezember 1 974 von der 
Beschwerdeführerin gepachtet gewesen. Somit stehe fest, daß die Be
schwerdeführerin n icht seit dem 2 1 .  bzw. 27. Lebensjahr dauernd außer
stande war, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen ,  denn als  Pächterin ei
nes landwirtschaft l ichen Betriebes hatte s ie sehr wohl d ie  Mögl ichke it, für 
i hren e igenen Unterhalt zu sorgen .  Die Pacht des landwirtschaftlichen Be
triebes für sich stellt schon e in Verschaffen des eigenen Unterhaltes dar, 
und es sei hiezu nicht erforderl ich, daß der Pächter geistig oder manue l l  tä
tig wird .  Weiters sei es auch im vorl iegenden Fall keineswegs sicher, daß 
d ie Behinderu ng der Beschwerdeführerin bereits vor dem 2 1 .  bzw. 27. Le
bensjahr e ingetreten ist. Der e inzige H inweis darauf, daß die Behinderung 
a l lenfal ls vor dem 2 1 .  Lebensj ahr e ingetreten ist, könne darin erblickt wer
den,  daß im zweiten Gutachten festgeste l l t  wurde, daß die Berufungswer
berin "aufgrund  ihres Gebrechens nie e ine  Schule besucht habe und daher 
weder Lesen und Schreiben kann". Dies wurde jedoch nicht als ausreichen
der Nachweis gewertet. Den Aussagen der von der Beschwerdeführerin 
namhaft gemachten Zeugen, die im Laufe des Berufu ngsverfahrens e inver
nommen wurden, wurde von der Finanzlandesdirektion "in Anbetracht der 
mangelnden ärztl ichen Qual i fi kation" keine entscheidungswesent l iche Be
deutung beigemessen. 

Der von der VA um Ste l lungnahme ersuchte Bundesminister für Famil ie ,  
Jugend und Konsumentenschutz hob bere its im Zuge des Prüfungsverfah
rens den Berufungsbescheid der Finanzlandesd irektion für Tirol i n  Aus
übung des Aufsichtsrechtes auf. 

Wie der ausfü hrl ichen Fal ldarste l lung zu  entnehmen ist, war gerade i n  die
sem Fall d ie  Beweis lage ausgesprochen schwierig. Der Bundesmin ister für 
Fami l ie ,  Jugend und Konsumentenschutz führte im Behebungsbescheid aus,  
daß eben gerade in  Anbetracht der schwierigen Beweis lage den Beweismit
tel n ,  die für das Vorl iegen der Voraussetzungen sprechen,  der Vorzug zu 
geben ist. Somit war der Nachweis, daß die dauernde Erwerbsu nfähigkeit 
der Beschwerdeführerin auf die vor Vol lendung des 2 1 .  Lebensjahres einge
tretene  Behinderu ng beruht, gegeben. Da somit der Beschwerdegrund be-
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reits im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA behoben wurde, waren wei
tere Veranlassungen nicht erforderlich .  

5 . 3  Zuwendung aus Familienhärteausgleichsfonds - Lange Vedahrensdauer 
VA 35  - FJK/85  

6 8  

H .  L aus Lienz führte i n  i hrer Beschwerde a n  d i e  VA aus,  daß s i e  bereits 
i m  November 1 98 4  e in Ansuchen auf Zuwendung aus dem Famil ienhärte
ausgleichsfonds an das Bundesministeriu m  für Fami l ie ,  Jugend und Konsu
mentenschutz gerichtet habe. Im  Dezember 1 98 4  habe s ie die für d ie  Bear
beitung des Ansuchens notwendigen Unterlagen nachgereicht. Seither sei 
bereits beinahe ein Jahr vergangen ;  eine Antwort auf ihr Ansuchen habe s ie 
jedoch bisher nicht erhalten .  Vor a l lem deshalb, da s ie i n  i hrer schwierigen 
sozialen Situation dringend Hi l fe brauche, sehe s ie in der langen Verfah
rensdauer e inen Mißstand in der Verwaltung.  

Der um Ste l l ungnahme gebetene Bundesminister für Famil ie ,  Jugend und 
Konsumentenschutz tei lte der VA bereits im  Zuge des Prüfungsverfahrens 
m it, daß der Beschwerdeführerin m i tt lerwei le eine finanzie l le  Zuwendung 
in  der Höhe von 60 000 S aus dem Fami l ienhärteausgleich gewäh rt werden 
konnte. Die Verzögerung in der Erledigung se i  auf die große Anzahl der 
vorliegenden Ansuchen und den Personalmangel zurückzuführen .  

Da das  Ansuchen der Beschwerdeführerin somit  positiv erledigt worden 
war, nahm die VA Abstand von weiteren Veranlassungen.  Die VA ist j e
doch der Auffassung, daß vom Bundesmin ister für Famil ie,  Jugend und 
Konsumentenschutz durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge getra
gen werden sol lte, Verfahrensverzögerungen der aufgezeigten Art zu ver
meiden.  Dies deshalb, da gerade Menschen, welche in e ine finanzie l le  Not
s i tuation geraten s ind,  zum einen möglichst rasch e iner Hi l fe bedürfen und 
zum anderen auch von einer negativen Entscheidung so bald wie mögl ich 
i n  Kenntnis gesetzt werden sol lten, um  notwendige andere Schritte u nter
nehmen zu können. 
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Aufgabenbereich 
Bauer: 

des Volksanwaltes Dr. Franz 

Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer ob l iegen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachl ichen I nhalt nach in den Wirkungs
bereich nachstehender Bundesmin isterien fa l len : 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ; 

Bundesministerium für Bauten und Technik ; 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ; 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport ; 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 

1 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesmini steriums für Auswärtige Angelegenhei
ten betreffend wurden im Berichtszeitraum 1 1  Beschwerden an die VA her
angetragen .  

D i e  Ei ngaben und Vorsprachen betrafen - wie auch i n  den vergangenen 
Berichtszeiträumen - zum Tei l  wieder Auskunfts- und  Hi l feersuchen, die 
nicht dem Begriff \"on Mißständen im technischen Sinn im Bereich des Bun
desmin i ster iums für Auswärtige Angelegenheiten zuzuord nen waren. Dabei 
handelte es s ich vor a l l em um Ersuchen um Aufklärung oder Hi lfeste l lung 
i n  zwischenstaatl ichen Angelegenheiten, aber  auch u m  die Aufklärung über  
die Rechts lage i n  anderen  Staaten und die Beste l lung e ines Vertrauensan
waltes .  

Weiters wurden im Berichtszeitraum aber auch wieder Beschwerden über 
die Tätigkeit österreichischer Vertretungs behörden im  Ausland vorge
bracht (vgl .  Fall 1 . 1 ) .  

Darüber h inaus hat d ie  VA von Amts wegen die umsatzsteuer
l iehe Belastung be i  Warenkäufen d urch Bedienstete von österre ich ischen 
V ertretungsbehörden i m  Ausland einer Prüfung u nterzogen .  Seit dem 
Erlaß des Bundesminister iums für Finanzen vom 1 7 . März 1 98 3  
(AÖFV N r .  1 34/ 1 9 83) werden näml ich Lieferungen österreichischer U n 
ternehmen a n  Angehörige österreichischer Vertretungsbehörden im Aus-
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bnd ,  d ie  i h ren in länd ischen Wohnsitz beibehalten haben, n icht mehr  als 
steuerfre ie Ausbndsl ieferungen anerkannt .  Die VA vertritt in  d iesem Zu
sammenhang die Auffassung, daß es fü r eine Steuerbefreiung zugunstell 
des eingangs gel13.nnten Personenkreises sprechen würde, daß jene Bedien
steten der österre ich ischell Vertretungsbehörden im  Ausbnd, d ie  Waren im 
In land erwerben ,  um sie im Ausland zu verwenden,  d iese Waren voraus
s ichtl ich nur anläßl ich einer ständ igen Übersied l ung nach Österreich -
wenn überhaupt - zurückbringen. Durch den Gebrauch und d ie Verwen
dung österreichischer Qual itätswaren im Ausland würde s icherl ich e ine po
sit ive Werbewi rkung für d ie  österreichische Wirtschaft entfaltet werden 
können .  Durch d ie  derzeit getroffene Rege lung geht hochwertige, aus 
österreichischen Steuergeldern gespeiste Kaufkraft ins  Ausland, obwohl die 
Angelegenheit für das Aufkommen an Mehrwertsteuer neutral erscheint .  
Darüber h inaus erscheint auch d ie  Anknüpfung an den in ländischen Wohn
sitz i m  Umsatzsteuergesetz bei den bei österre ich i schen Vertretungsbehör
den im Ausland beschäftigten Dienstnehmern n icht  zwingend ,  wei l  aus § 7 
Abs . I Ziff. 1 l i t .  a Umsatzsteuergesetz 1 972  auch abgeleitet werden 
könnte, daß es bei Vorl iegen e ines Doppe lwohnsitzes h insichtl ich der Qua
l if ikation "aus länd ischer" Abnehmer darauf ankommt, ob der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen im Ausbnd gelegen ist. Dazu kommt noch, d aß d ie  
Beibehaltung einer In landswohnmögl ichkeit für Bedienstete des Bundesmi
ni steriums für Auswärtige Angelegenheiten e inen wichtigen Bei trag zu ih
rer Flexibi l ität bei Versetzungen und Einberufungen i n  d ie  Zentrale dar
ste l l t ,  wobei d ie Inbndswohnmöglichkeiten oft j ahrebng effektiv nicht be
nützt werden können . Das Bu ndesmin ister ium für Finanzen vertritt in der 
gegenständl ichen Frage die Ansicht, daß ausländischer Abnehmer n u r  der 
sei ,  der überhaupt keinen Wohnsitz oder Sitz im I nbnd habe. Hat j edoch 
jemand - bei mehreren Wohnsitzen - einen Wohns itz im Inbnd ,  so ist 
d ieser für die Qual ifikation "ausländ ischer" Abnehmer auch dann schäd
l ich ,  wenn es sich nicht um den H auptwoh nsitz handelt .  Es sei d ah er auf 
dem Boden der geltenden Rechtslage eine Umsatzsteuerrückvergütung nur  
für  solche Bedienstete mögl ich, d ie  im In land keinen Wohnsitz oder keine 
Wohnmöglichkeit unterhielten, bzw. bestünde die Möglichkeit, Warenbe
züge von der Umsatzsteuer zu befreien,  wenn d iese fü r Repräsentations
zwecke verwendet werden .  Dies beziehe sich etwa auf Getränke ästerrei
chischer Provenienz,  nicht aber zB auf Kle idungsstücke. 

Die VA verkennt n icht, daß e ine Gesetzesänderung zugunsten des erwähn
ten Personenkreises e inen wesentl ichen Eingriff in  das derzeit bestehende 
System des Umsatzsteuerrechtes bedeuten würde. Aus dem Umsatzsteuer
g�setz ergibt sich näml ich das Zie l  des Gesetzgebers, grundsätz l ich j eden 
Endverbrauch von Waren von In l ändern , somit von Personen mit Wohnsi tz 
innerhalb des Bundesgebietes, zu  besteuern. Die Besonderheiten des aus
wärtigen Dienstes, d ie  eingangs bereits dargestel lt wurden ,  bssen es der VA 
aber angezeigt erscheinen,  den Gesetzgeber auf d ie gegenständ l iche Pro
b lematik h inzuweisen und eine entsprechende e indeutige Rege lung auf der  
Ebene der Gesetzgebung zu treffen ,  zumal l13.ch Ansicht der VA d ie  vom 
B undesminister ium für Finanzen im gegenständ l ichen Fal l  gepflogene Aus
legung des § 7 Umsatzsteue rgesetz nicht zwingend erscheint .  
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1 . 1  Mißstände bei österreich ischen konsularischen Vertretungen in Spanien 
VA 8 - :\:\/ S 5  

Dr. H .  K.  aus Wien fü hrte bei der VA darüber Beschwerde, daß s ie im  Juni  
1 98 5  nach e inem Handraschendiebstah l ,  durch welchen auch ihr  Reisepaß 
in  Verlust geraten sei ,  das österreichische Konsu ln in Sev i l la aufsuchen 
wollte, dieses jedoch nicht finden konnte.  Die von der Pol ize i  angegebene 
Adresse des Konsu lates sei  falsch gewesen ;  laut Auskunft des Portiers des 
Nebenhauses wäre das Konsulat ve rzogen. Nachdem s ich auch eine zwei te 
von ihr  ermittelte Adresse a ls  falsch herausgestellt hätte und das österreichi
sche Konsulat auch nicht i m  Telefonbuch verze ichnet gewesen sei ,  hätte sie 
d ie  richtige Adresse über das deutsche Konsu lat erfragen müssen.  Sch l ieß
lich hätte sie knapp vor Bürosch luß auf dem Konsu lat vorgesprochen, doch 
hätte dort an d iesem Tag keine  Grenzübertrittsbescheinigung mehr ausge
ste l l t  werden können .  Der Vizekonsul  hätte sie an das österreichische Kon
su lat i n  Valencia verwiesen und i hr geraten ,  dort i n  e inigen Tagen vorzu
sprechen, da dieses in günstiger Entfernung von ihrem Urlaubson gelegen 
seI . 

Das Konsulat in Valencia sei  a l lerdings, so hätte die Beschwerdeführerin ei
n ige Tage später festste l len m üssen, wegen Urlaubes geschlossen gewesen .  

I n  der schlechten Erreichbarkeit des österreichischen Konsu lates i n  Sevi l la 
und  i n  der Schl ießung des Konsu lates in Valencia während der Hauptreise
zeit erbl ickte die Beschwerdeführerin einen Mißstand im Bereich der Ver
waltung. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch,  und der um Ste l lungnahme er
suchte Bundesmin ister für Auswärtige Angelegenheiten  tei lte fo lgendes mit : 

Infolge u mfangreicher Bauarbeiten am Konsu latsgebäude i n  Sevi l l a  se i  es in  
den vergangenen Jahren tatsächl ich zu Unzukömml ichke iten gekommen, 
da d ie  laufende Amtstätigkeit während der Bauarbeiten nicht im Konsu lats
gebäude, sondern an der Privatadresse des Konsuls ausgeübt wurde .  Die 
Anschrift war i m  amtl ichen Telefonbuch von Sevi l la  unter "Consul  de Au
stria" verzeichnet. Nach Abschluß der Bauarbeiten nahm das Konsu lat 
seine Tätigkeit i m  Oktober 1 98 5  wieder unter der offiz ie l len Adresse auf, 
welche im Telefonbuch korrekt u nter "Consulado de Austria" verzeichnet 
1St. 

Bezügl ich des Konsulates in Valencia tei lte der Bundesmin ister für Auswär
tige Angelegenheiten mi t, daß d ieses zur fragl ichen Zeit n icht wegen U rlau
bes geschlossen war .  Der Konsu l  habe s ich zwar n icht  in  Valencia aufgehal
ten, das Konsu lat sei  jedoch durch den Vizekonsu l  besetzt gewesen.  Ver
mutl ich hätte sich die Beschwerdeführerin entweder nach dem Konsu l  und 
nicht nach dem Konsu lat erkundigt oder außerhalb der Dienststunden vor
gesprochen. 

Die VA hat dazu erwogen : 

Die österreichischen Konsu late i n  Sevi l l a  und  Valencia werden als Hono
rarkonsulate geführt. Honorarkonsu ln verrichten ihre Amtstätigkeit u nent
geltl ich und i nvestieren in der Regel auch eigene Geldmittel in den Betrieb 
des von ihnen geleiteten Konsu lates. Wenn auch bei Berücksichtigung d ie-
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ses Umstandes festzuste l l en  ist ,  daß an Honorarkonsu late naturgemäE 
nicht derselbe Maßstab angelegt werden kann wie an die berufsmäßigen 
ästerreichischen Vertretungsbehärden im Ausland, weist die VA dennoch 
darauf h in ,  daß österreichische Konsu late dazu eingerichtet s ind ,  um öster
reichi schen Staatsbürgern im  Ausland im Verkehr m i t  den Behörden  des 
Empfangsstaates behi lfl ich zu  se in .  Aus diesem Gru nd  wurde der Bundes
min ister fü r Auswärtige Angelegenheiten ersucht, der Tätigkeit  der Hono
rarkonsuln e in  erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und d i ese gegebenenfal l s  
an ihre Amtspfl ichten zu er innern, d ie  s ie auch als Honoramtsträger wahr
zunehmen haben. Weitere Veranlassungen in der gegenständl ichen Angele
genheit sch ienen anges ichts der Tatsache,  daß der Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten der VA mittei lte, daß sich sein Ressort um e in rei
bungsloses funktion ieren der Honorarkonsu late bemühen werde, entbehr
l ich . 

2 Bundesministerium für Bauten und Technik 

72 

Allgemeines 

Aus dem Ressortbereich des Bundesmin isteriums für Bauten und  Tech
nik wurden im Berichtszeitraum 1 09 Beschwerden an die VA herange
tragen .  Ein Schwerpunkt der Beschwerdeführung betraf auch im Be
richtszeitraum wieder d ie Herste l lung von Bundesstraßen und die da
durch bedi ngte I nanspruchnahme von Fremdgrundstücken für Zwecke des 
Bundesstraßenbaues .  Neben der Problematik der Entschädigungsbemes
sung, auf d ie bereits ausführl ich im Siebenten und Achten Bericht der VA 
an den Nationalrat Bezug genommen wurde, richteten s ich d ie  Beschwer
den  überwiegend gegen d i e  Trassenführung  von Bundesstraßen , d i e  Aus
wahl der Straßentrassen u nter mehreren Planungsvarianten und die bei der 
Abwägung im Zuge der Trassenoptimierung herangezogenen Kriterien .  
Die grundsätzl iche Problematik, d ie  sich in d iesen Fäl len für  d ie  VA ergibt, 
l i egt darin , daß durch die im Vorfeld der Herste l l ung e iner Bundesstraße 
l iegenden Planungsaktivitäten des Bundes zunächst noch nicht in  Rechte 
d er Betroffenen e ingegriffen wird , sodaß aufgrund  der verfassungsrechtl i
chen Kompetenzlage ein Einschreiten der VA aufgrund einer Ind iv idualbe
schwerde im Hinbl ick auf die in Art. 1 4 8 a Abs .  1 B-VG festgelegten Krite
rien problematisch erscheint .  Da das Bundesstraßengesetz in  se iner derzeit 
geltenden fassung aber kein ausreichendes Partizipationsmode l l  für eine 
M itwirkung der Betroffenen an der Bundesstraßenplanung vorsieht, neh
men potentiel le Betroffene entweder als E inzelp�rsonen oder a l s  organi
s ierte I nteressengemeinschaften die VA mit  der Uberlegung in  Anspruch, 
die fehlenden Mitwirkungsmöglichkeiten der e inzelnen potentie l len Betrof
fenen durch ein Prüfungsverfahren der VA zu ersetzen und i nsbesondere 
i m  Wege der VA jene I nformationen über d ie  aktuel len  Planungsabsichten 
zu erhalten, die i hnen von den Dienstste l len der Bundesstraßenverwaltung 
häufig nicht oder nicht vol lständig gegeben werden .  Die VA hat daher in 
d i esen Fäl len dem Informationsbedürfn i s  der Beschwerdeführer häufig da
du rch Rechnung getragen, daß s ie  i n  Ausübung ihrer amtswegigen Kompe
tenzen nach Art. 1 4 8 a Abs. 2 B-VG die den Betroffenen bis lang nicht oder 
nicht vol lständig zugängl ich gemachten Planungsgrund lagen erhoben hat. 
Die VA sieht sich aber veranlaßt, darauf h inzuweisen,  daß die Durchfüh-
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rung derartiger Prüfungsverfahren dann entbehrl ich wäre, wenn die mit 
Auskunftsersuchen befaßten Dienstste l len der Bundesstraßenverwaltung in 
a l len Fällen ihrer Verpfl ichtung zur vollständigen Information potent ie l ler 
Betroffener durch Bundesstraßenbauten nachkämen.  

Anders als  in  den vergangenen Berichtszeiträumen s ind im gegenständl i 
chen Berichtszeitraum keine neuen Beschwerden im Zusammenhang mit  
der Tei l rückforderung bere its geleisteter Entschädigungszah lungen bei 
Grundinanspruchnahmen für Bundesstraßenzwecke e ingebracht worden ,  
wobe i  dieser Umstand i m  Z usammenhang mit der Zusage des  Bundesmini
sters für Bauten und Tech�ik zu sehen ist ,  jeden einzelnen derartigen Fal l  
se lbst e iner individuel len Uberprüfung zu u nterziehen.  

Im übrigen wird abzuwarten sein ,  welche Auswirkungen die d.�rch die Bun
desstraßengesetz-Novel l e  1 986 ,  BG B I .  N r. 1 65 ,  getroffene Anderung des 
§ 20 Abs .  3 auf derartige Fäl le haben wird,  mit der d ie  Verkürzu ng der 
nachträg l ichen Anfechtungsfrist von e inem Jahr auf drei Monate verfügt 
wurde .  Durch diese Rege lung wurde den Vorste l lungen der VA insoweit 
entsprochen, als der Schwebezustand in  zeit l icher Hinsicht beträchtl ich ver
ringert wurde und zu erwarten i st, daß im Hinbl ick auf die für eine Anfech
tung notwendigen Verfahrensabläufe derartige Anfechtungen in Hinkunft 
nur  mehr e ine marginale Rolle spielen werden .  Dennoch wiederholt die VA 
i hre Auffassung, daß auch eine ersatzlose A�fhebun� der Best.immungen 
über  die Anfechtung festgesetzter Entschädigungsleistungen Im Außer
stre itverfahren vertretbar wäre, wei l  in den Fäl len,  die berechtigterweise 
Grund zu einer nachträgl ichen Anfechtung b ieten können, ohnedies der or
dentliche Rechtsweg zur Verfügung steht, worauf die VA bereits in ihrem 
Achten Bericht an den Nationa lrat h i ngewiesen hat. 

Durch die Bundesstraßengesetz-Nove l l e  1 9 86 wurde darüber hinaus auch 
in sehr wesentl ichem Umfang Anregungen der VA in  ihrem Siebenten und 
Achten Bericht an den Nationalrat entsprochen.  

So wurde etwa d urch die Best immung des § 7 a Abs .  3 ein Ein lösungsan
spruch für Grundstücke und Gru ndstückste i l e  auch dann normiert, wenn 
durch den zu erwartenden Verkehr auf der Bundesstraße d ie Benützung ei
nes auf diesem Grundstück oder Gru ndstückste i l  bestehenden Gebäudes 
unzumutbar beeinträchtigt wird und mit wirtschaftl ich vertretbarem Auf
wand nicht durch entsprechende andere Maßnahmen der Bundesstraßen
verwaltung Abh ilfe geschaffen werden kann .  Gle iches g i l t  nach dieser Be
st immung auch,  wenn d ie  unzumutbare Beeinträchtigung durch baul iche 
Anl3.gen im Zuge einer Bu ndesstraße, zB durch Beeinträchtigung des Licht
raumes, erfolgt. 

Durch die Anfügung des Abs. 5 in § 7 a wurde schl ießl ich festgelegt, daß i m  
Fal le sich Maßnahmen in  der Umgebung von Bundesstraßen für die Ab
wicklung des Verkehrs und seiner Auswirkungen auf die Umwelt als 
zweckmäßiger und wirtschaftl icher erweisen a ls  Baumaßnahmen an der 
Bundesstraße, auch solche anste l le  dieser Baumaßnahmen getroffen werden 
können. 

Schl ießl ich erfo lgte in  § 20 a auch e ine Stärkung des Rückübereignungsan
spruches be i  Verbleiben von n icht für Bundesstraßenzwecke benötigten, 
aber eingelösten Grundflächen. 
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Abs .  3 sieht nun \"or, daß d ie  d i ngl ich und  obl ignorisch Berechtigten am 
Enteignungsgegenstand, deren Rechte d urch d ie Enteignung erloschen 
sind, von der Ein le itung des Verfahrens zu versündigen s ind und ihnen die 
Möglichkeit eingeräumt w i rd ,  i nnerha lb von d re i  Monaten die Wiederher
ste l lung i h rer Rechte zu beantragen ,  wobei d iese auch h insichtl ich des 
Rückersatzes der empfangenen Entschädigung im Rückübereignungsbe
scheid zuzuerkennen s ind .  

Durch d ie Anfügung des Abs. 5 wurde normiert, daß bis  zum Erlöschen des  
Rückübereignungsanspruches d ie  Veräußerung des Enteignungsgegenstan
des unzu lässig ist, es sei denn ,  der Rückübereignungsberechtigte hätte auf 
se inen Anspruch verzichtet. Weiters wird festgeste l lt, daß eine entgegen 
d ieser Bestimmung vorgenommene Veräußerung n ichtig ist. Darüber h in
aus wurde der Bund verpfl ichtet, für Schäden, d ie  dem gutgläubigen Erwer
ber du rch e ine derartige Veräußerung entstehen, vol le  Genugtuung zu le i 
sten .  

E ine  Verbesserung für d i e  Eigentümer von  Anrainergrundstücken an Bun
desstraßen wurde schl ießl ich d urch d ie Bestimmung d es § 24  Abs .  5 ge
schaffen .  Zwar können die Eigentümer derartiger Grundstücke die beim 
Bau einer Bundesstraße von Grundstücken des B undes ausgehenden Ein
\virkungen nicht u ntersagen ,  doch besteht nunmehr e in  Schadenersatzan
spruch dann, wenn durch solche Einwirkungen die ortsüb l iche Benützung 
des Anrainergrundes wesent l ich beeinträchtigt wi rd und daran Organe des 
B undes ein Verschu lden trifft oder es s ich um den Ersatz von Sachschäden 
an Bauwerken oder um die n icht b loß vorübergehende oder u nerhebliche 
Beeinträchtigung einer rechtmäßigen Nutzung des Grundwassers oder 
Quel lwassers handelt .  

Darüber h inaus konnten im  Berichtsze itraum im Bereich des Bundesmin i
ster iums für Bauten und Technik durch entsprechende organisatorische 
Maßnahmen Verbesserungen im Zusammenhang mit der Entflechtung von 
Bundesstraßenverwaltung und Bundesstraßenrechtsbehörde, insbesondere 
auch im Zusammenhang mi t  der im Siebenten und  Achten Bericht der VA 
an den Nationalrat dargeste l l ten Amtssachverständ igenproblematik, erzie l t  
werden .  

Sch l ießl ich i s t  festzuhalten, daß du rch entsprechende organisatorische Vor
kehrungen im Bereich des B undesmin ister iums für Bauten und  Technik 
auch e ine wesent l iche Besch leunigung der Ste l l ungnahmeverfahren be i  
Durchführung von Prüfungsverfahren durch d ie  VA erreicht werden 
konnte .  

E ine  weitere Gruppe von Beschwerden betraf d ie d urch Bundesgesetz ver
fügte nachträgl iche Verzinsung von u rsprüngl ich u nverz ins l ich gewährten 
Darlehen aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds .  Diesen Beschwerdefäl
len l iegt zwar kein Mißstand im Bereich der Verwaltung zugrunde, die VA 
wird aber d ieser Problematik nach eingehender Prüfu ng e in besonderes 
Augenmerk zuwenden .  

E in  weiterer Schwerpu nkt der Beschwerdefü hrung lag bei der Tätigkeit  der 
Vermessungsämter, wobei  Vermessungsfeh ler, Mappenberichtigungen und 
d i e  Handhabung des Liegenschaftste i lungsgesetzes beanstandet wurden 
(vg l .  zB die Beschwerdefä l le  2 . 1 und 2 . 3 ) .  
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Soweit d ie Beschwerden ihre Ursache in der Amvendung der Sonderl)(:'
stimmungen für die Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisenbahn- und 
Wasserbauanlagen durch die §§ 1 5  ff Liegenschaftstei lungsgesetz hatten, 
sicht s ich die VA zu folgenden Bemerkungen veran laßt : 

Wurden Grundstücke zur Herstel lung, Umlegung oder Erweiterung und 
Erhaltung einer Straßen-, Weg- oder Eisenbahnanlage oder einer Anlage 
zur Leitung, Benützung, Reinhaltung oder Abwehr eines Gewässers ver
wendet, handelt es sich um Teile eines bei der Herstel lung einer solchen 
Anlage aufgebssenen Straßenkörpers, Weges oder Eisenbahngrundstückes 
oder eines freigewordenen Gewässerbettes oder um Grundstücksreste, die 
durch eine solche Anlage von den Stammgrundstücken abgeschnitten wor
den sind, so haben die Vermessungsbehörden die Aufgabe, auf einem An
meldungsbogen nach Maßgabe der tatsächlichen Verhältnisse zu bestäti
gen, daß es sich um eine Straßen-, Weg-, Eisenbahn- oder Wasserbauan
lage handelt. 

Aufgrund dieses Anmeldungsbogens kann der Grundbuchsstand von Amts 
wegen ohne Zustimmung der Eigentümer oder der Buchgläubiger geändert 
werden, wenn der Wert des i n  Anspruch genommenen Grenzstückes den 
Betrag von 30 000 S voraussichtlich nicht überschreitet. 

Der Beschluß über die bücherliche Durchführung der Veränderungen 1st 
dem Bauherrn, den Eigentümern der betroffenen Grundstücke und dem 
Buchberechtigten zuzustel len, wobei allfäll ige Ersatzansprüche der Eigen
tümer oder sonstiger Betei l igter längstens i nnerhalb von drei Jahren nach 
Erlassung des Grundbuchsbeschlusses geltend gemacht werden können.  

Eine Überprüfung des Rechtstitels für die rechtmäßige Inanspruchnahme 
für die eingangs erwähnten Einrichtungen findet anläßlich der Erste l lung 
der Anmeldungsbogen nicht statt. 

Bei der VA wurden in letzter Zeit gehäuft Beschwerden darüber einge
bracht, daß Personen, die sich nicht ständig am Ort der fü r die e ingangs ge
nannten öffentlichen Zwecke beanspruchten Grundstücke aufhalten, erst
mals durch den Grundbuchsbeschluß Kenntnis von Eigentumsveränderun
gen in ihrem Gutsbestand erlangen, weil die begünstigten Verwaltungs
träger es unterlassen haben, mit dem Eigentümer vor Inangriffnahme der 
Herstel lungsarbeiten einen Rechtstitel für die Grundinanspruchnahme zu 
schaffen.  Dies trifft vor a l lem dort zu ,  wo Gemeinden als Träger der Stra
ßenverwaltung auftreten .  Nun sieht zwar das Liegenschaftstei lungsgesetz 
die Möglichkeit der nachträgl ichen Geltendmachung e iner Entschädi
gungsforderung vor, worauf im Grundbuchsbeschluß auch ausdrücklich 
aufmerksam zu machen ist. In der Praxis  sind aber für die Betroffenen die 
v�rfügten grundbüc�erlichen Änderungen ohne .Rech.tskenntnisse und akri
bIsche Befassung mcht sofort feststel lbar, weil bel größeren Vorhaben 
Grundbuchsbeschlüsse auf fünfzig und mehr Seiten Zu- und Abschrei
bungsauflistungen enthalten, die es dem einzelnen ohne Beiziehung e i nes 
Rechtsvertreters nahezu unmöglich machen, die zur Wahrung seiner recht
lichen I nteressen erforderl ichen Schritte zu setzen. 

Dazu kommt noch, daß in vielen Fällen von den Betroffenen nicht primär 
eine Entschädigung angesprochen wird, sondern sie Beschwerde über die 
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"sti l lschweigende Enteignung" im Rahmen der verein fachten Bestimmun
gen des  Liegenschaftste i l ungsgesetzes füh ren .  

Auch d ie  Wertermittlung der in  Anspruch genommenen Trennstücke ist 
Gegenstand wiederholter Kritik, zumal nach den gesetz l ichen Bestimmun
gen der  Wert ohne förml iche Schätzung zu ermitteln ist, d ie Betroffenen an 
der Wertfestste l lung ni cht m itwirken u nd - wie bereits ausgeführt - in 
sehr vielen Fäl len davon auch ke ine Kenntnis haben. 

Die  VA ist zwar in  d ie  Lage versetzt, aufgrund i h res Prüfungsauftrages 
dann, wenn e ine Grundinanspruchnahme ohne Schaffung e ines Rechtstitels 
durch den Träger der Baumaßnahme erfo lgte, darin e inen Mißstand im Be
reich der Verwaltung festzuste l len .  Wird die Beschwerde noch innerhalb 
der D reijahresfri st ab Zuste l l ung des Grundbuchsbesch l usses vorgebracht, 
so kann der Beschwerdeführer  auf die Mögl ichkeit der Geltendmachung 
se iner Ersatzansprüche h ingewiesen werden . Häuf!g ist  a�er zun: Zeitpunkt 
der Durchführung des Prüfu ngsverfahrens auch diese Fnst bereits abgelau
fen, sodaß nach den gesetz l ichen Bestimmungen e ine E ntschädigungslei
stung nicht mehr angesprochen werden kann. 

Die VA verkennt n icht, daß es im I nteresse der Herste l lung öffent l icher 
Vorhaben bei Vielparteienverfahren e iner Verfahrenskonzentration bedarf, 
m i t  der auch Einschränkungen von Parteirechten verbunden sein können .  
S ie hä l t  aber gesetzl iche Regelungen für bedenklich, in  denen amtswegig 
grundbücherl iehe Veränderungen im  E igentumsbestand von Betroffenen 
d urchgeführt werden ,  von denen d iese vorher keine Kenntnis er langen, 
kei n.� Mögl ichkeit haben, entsprechende E inwendungen vorzub ri ngen und 
d ie  Anderung des Grundbuchsstandes durchgeführt wird, ohne in  einwand
freier  Weise den fü r die in  der Natu r erfolgte Anlagenherste l lung als Vor
aussetzung für die rechtl i ch e inwandfreie I nanspruchnah me zu sch affenden 
Rechts�i tel zu prüfen .  Die  VA regt daher an,  auf der Ebene der Gesetzge
bung Uberlegungen dahin gehend anzustel len, auf welche Weise unter  
Wahrung der  I nteressen der  öffentl ichen Verwal tung dem im vorliegenden 
Fall gegebenen Rechtsschutzdefizit des e inzelnen begegnet werden kann 
(vg l .  h iezu auch Fall 2 .  I ) .  

Einzelfälle 

2 . 1  Irrtümliche Zuschreibung eines i m  Zuge von Bodenreformmaßnahmen ge
bildeten Trennstückes 

76 

VA NÖ 220 B - 2/82  

S .  P .  aus  Wien brachte i n  i h rer  Beschwerde an d i e  VA folgendes vor :  

S ie  habe im Jahre 1 929 e in Grundstück im  Ausmaß von 99 ar und 36 m2 im 
Bereiche der Katastralgemeinde K.-L .  e rworben.  I m  Jahre 1 964 se i  im  Zuge 
von Maßnahmen der Bodenreform eine Straße angelegt worden, die quer 
durch d ieses Grundstück verlaufe .  Vom zuständigen Vermessungsamt P.  
habe s ie  zwar e ine Zuschrift erhalten,  aus der ers ichtl ich gewesen sei , daß 
zum Zwecke der grundbücherl ichen Einverle ibung der Straße ihre Parzelle 
in mehrere E inzelparze l le n  und Trennstücke aufgetei l t  worden sei . Dies 
habe s ie zur Kenntnis genommen,  da ihr versichert worden sei, d aß m it 
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Ausnahme der für d ie  Straße beanspruchten Grundflächen eine Änderung 
in i hrem Gutsbestand nicht e intrete. Jahre später habe sie festste l len müs
sen,  daß offenbar durch e inen I rrtum des Vermessungsamtes e in  Trenn
stück von etwa 900 m2 aus ihrem G utsbestand an e inen Dri tten, näml ich 
K. K. ,  überschrieben worden se i .  Durch Zeitablauf se i  ihr  aber die Mög
l ichkeit  genommen, gegen diesen Vorgang ein Rechtsmittel einzubringen. 
I n  der Vorgangsweise des Vermessungsamtes erb l icke s ie  daher einen Miß
stand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens e ine Ste l l ungnahme des 
Bundesmin isters für Bauten und Technik ein, aus der hervorgeht, daß das 
Beschwerdevorbringen den Tatsachen entspricht. Im e inzelnen hat die VA 
hiezu folgendes festgestel l t : 

Das der Beschwerdeführerin u rsprüngl ich gehörige Gesamtgrundstück war 
se inerzeit im Sprengel des Vermessungsamtes P. gelegen und wurde bei der 
im Jahre 1 969 vorgenommenen Auflösung des Vermessu ngsamtes P. in den 
Sprengel des Vermessungsamtes St. P ei ngegl iedert. 

Aufgrund des Anmeldungsbogens des Vermessungsamtes P. vom 8. Jänner 
1 964 ,  welcher d ie  durch die Ausscheidung e ines Weges für Zwecke der Bo
denreform herbe igeführten Besitzänderungen in  der Katastralgemeinde 
K.-L. zum Inhalt  hatte, wurde mit  Besch luß  des Bezirksgerichtes N.  vom 
1 0 . Dezember 1 964 u nter anderem eine Grundstückste i lung angeordnet 
und die Abschreibung e ines Trennstückes des der Beschwerdefü h rerin ge
hörigen Grundstückes im Ausmaß von 950 m2 und die Zuschre ibung zu ei
ner anderen E in lagezah l  unter Einbeziehung in  ein dem K. K. gehöriges 
Grundstück verfügt. 

Für diese Abschreibung l iegen beim Vermessungsamt St. P. keine Unterla
gen auf .  Auch eine bei der  Agrarbezirksbehörde diesbezügl ich durchge� 
führte Erhebung war e rfolglos, sodaß angenommen werden muß, daß bel 
der Anlegung des Anmeldungsbogens  ein Feh ler u nterlaufen ist .  

Noch i m  Zuge des Prüfungsverfahrens wurde e ine neuerl iche Verhandlung 
durch das zuständige Vermessungsamt anberaumt, zu der d ie  Beschwerde
führerin und der durch die irrtüml iche Zuschreibung nunmehr bücherl iche 
Eigentümer des Trennstückes K.  geladen wurden.  Aufgrund des Ergebnis
ses dieser Verhandlung wurde im  Einvernehmen mit  den Betei l igten die 
Richtigste l l ung des seinerzeitigen Anmeldungsbogens veranlaßt und i n  der 
Folge die Zu schreibung des durch einen Fehler des zuständ igen Vermes
s ungsamtes aus dem Gutsbestand der Beschwerdeführerin abgeschriebenen 
Grundstückes in ihr Eigentum durchgeführt. 

Damit war der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben und e ll1e 
weitere Veran lassung durch die VA entbehrl ich. 

2 . 2  Unzukömmlichkeiten bei der Endabrechnung und Schlußvermessung von 
Grundinanspruchnahmen für die S 1 6  - Arlherg-Schnellstraße 
VA 49 - BT/ 8 4  

].  K .  aus St. Anton, Tiro l ,  hat b e i  d e r  VA fo lgendes vorgebracht :  

77  
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Er sei seit 1 977  Al le ineigentümer der Grundbuchse in lage 24 I I ,  I\� . St .  An
ton,  und von der Grundparze l le  243 1 Wiese habe die Republ ik Osterreich, 
vertreten durch d ie Arlberg-Straßentunne l  AG, für den Bau der S 1 6  -
Arlberg-Schnel lstraße im Bereich der Gemeinde St .  Anton am Arlberg d re i 
mal ,  und zwar i m  Jahr 1 973  gegen eine Entschädigung von 44 S/ml ,  im  
Jahr. 1 976 zu 5 5  S/m2  und 1 98 3  zu 72 S/m2,  Teilflächen bescheidmäßig 
enteIgnet. 

Daraufhin habe die Bundesstraßenverwaltung gegen nachträgl iche Vermes
sung und Verrechnung im Jahr 1 97 3  ein Trennstück von 1 773  m2, im Jahr 
1 976 eine Tei l fläche von 308  m2 und im Jahr 1 98 3  e in  Trennstück von 
1 0 8 7  m2 i n  Anspruch genommen, wie sich aus der E ndvermessung der Ar
beitsgemeinschaft "Vermessung Tirol" ergeben habe. Abweichend d avon 
habe d ie  Schlußabrechnung der Arlberg-Straßentunnel  AG vom September 
1 9 83 2 287  m2 zu 4 4  S,  293  m2 zu 55 S und nur 5 8 8  m2  zu 75  S/m2 entschä
digt. 

Dagegen wendete sich der Beschwerdeführer mit Unterstützung der Be
z irkslandwirtschaftskammer L .  im Feber 1 98 4  und forderte die im  Bescheid 
aus 1 98 3  zuerkann te Entschädigung für die gesamte im  Jahr 1 98 3  für d ie  
Bundesstraße i n  Anspruch genommene Trennfläche, welche somit  u m  fast 
37 500 S höher abzufinden wäre. 

Die ASTAG verhie lt  s ich jedoch ablehnend, auch gegenüber der später e in
geschalteten Beratungs- und  Beschwerdeste l le  der Tiroler Landesregierung. 
Daraufhin richtete K. e ine Beschwerde an d ie  VA. 

Zunächst wurde  aus zusätzl ich eingeholten Unterlagen festgestel lt, daß im 
d ritten der durchgeführten Enteignungsverfahren nicht die von der AST AG 
entschäd igten 5 8 8  m2,  sondern 98 1 m2  a 7 5  S enteignet worden waren .  Dar
aufhin wurde ein Prüfungsverfahren e inge le i tet. 

Der Bundesmin ister für Bauten und Technik hat in se iner Stel l ungnahme 
zusammenfassend darauf h ingewiesen, daß mit den Bescheiden der  Tiroler 
Landesregierung als Straßenbehörde 
vom 22 .  1 1 . 1 973 ,  Z I .  II b l -2 1 8 6/2- 1 973 ,  2 2 8 7  m2 a 44 S ,  
vom 3 .  1 2 . 1 976, 7 1 .  I I  b l -B-30813-76, 293 m2 i 55  S und 
vom 8 .  3 . 1 983 ,  Z I .  I I  b l -B 8 8 3 /2- 1 983 ,  98 1 m2 i 75  S 
enteignet worden s ind .  Die im  Bescheid aus 1 973  enteignete Fläche sei für 
d i e  S 1 6  Arlberg-Schne l lstraße benötigt worden. Der Bescheid aus 1 976 
habe jene Fläche betroffen,  d ie für die Anlegung eines Wirtschaftsweges be
nötigt wurde, während s ich i n  der Folge herausgestel lt  habe, daß d ie  zw i
schen Bundesstraße und Wirtschaftsweg verb le ibende Grundfläche des Be
schwerdeführers nicht mehr selbständ ig bewirtschaftet werden konnte und 
daher  m ittels  des Enteignungsbescheides aus  1 98 3  abgelöst werden mußte. 

Diesem dritten Enteignungsantrag sei  bereits e in Vermessungsoperat zu
grunde ge legen, welches von der AST AG bei e inem Vermessungsunterneh
men i n  Auftrag gegeben worden war, das jedoch die e inzu lösende Fläche 
fälschl ich mit  98 1 m2 ausgewiesen habe, während sich erst im Sch lußver
messungsoperat der S 1 6  herausgeste l l t  habe, daß jene d ri tte ente ignete Flä
che nur 5 8 8  m2 umfaßte. 
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In Übereinstimmu!:g mi t  der Rechtslage wurde weiters darauf h ingewiesen, 
daß die Republik Osterreich mit der Rechtskraft der drei Grundeinlösungs
bescheide außerbücherl icher Eigentümer der ent sprechenden Teilflächen 
geworden se i  und die AST AG alle drei enteigneten Flächen zu den in den 
Bescheiden festgesetzten Quadratmeterpre isen entschädigt habe. Anderer
seits sei d ie AST AG auch bereit, d ie gesamte Fläche von 98 1 m2 ,  die im Ent
eignungsbescheid aus 1 9 83  angeführt wurde, und nicht nur  die tatsächl ich 
in Anspruch genommene Fläche von 588 m2 zu der bescheidmäßig festge
setzten Entschädigung von 75 S je m2  zur Gänze zu erwerben, könne je
d':Kh dem vom Beschwerdeführer geforderten Berechnungsmodus nicht zu
st immen. 

Da aus dem Beschwerdevorbringen und dem anschl ießenden Schriftver
kehr geschlossen werden m ußte, daß es dem Beschwerdeführer nicht um 
eine Veräußerung weiterer Grundflächen, sondern um eine höhere Ent
schädigung zu tun war, mußte er von der VA auf die Rechts lage und auf 
se in Rückübereignungsrecht h ingewiesen werden. Wenn e in für die Bun
desstraße enteignetes Grundstück n icht oder nicht ganz für den Eigen
zweck verwendet wird, dann hat der E nteignete laut § 20 a des Bundesstra
ßengesetzes das Recht, sobald drei Jahre nach der Rechtskraft des E nteig
nungsbescheides vergangen sind, für die n icht widmungsgemäß verwendete 
FLiehe die Rückübereignung zu beantragen. In der Entscheidung darüber 
hat dle Straßenrechtsbehörde u nter anderem auch dle Rückerstattung der 
empfangenen Entschädigung zu regel n  und inzwischen eingetretene Wert
m inderungen oder -erhöhungen zu berücks ichtigen. Der Beschwerdeführer 
hätte auch e inen Rechtsanspruch darauf, daß die gesamte im Enteignungs
bescheid rr:it 98 1 m1 angegebene Fläche zum Preis  von 7 5  S j e  m2  durch die 
Repub l ik  Osterreich, vertreten durch d ie  ASTAG, in  das Eigentum über
nommen und bezahlt wird ,  und es würde einem diesbezüglichen Verlangen 
entsprochen werden . 

Hiezu m u ß  vermerkt werden, daß dadurch zwar der gesetzmäßige Zustand 
herbeigefüh rt und der Grund der Beschwerde behoben wäre, jedoch l iegt 
die Problematik darin ,  daß nicht die zur Enteignung beabsichtigte FLiehe in 
der Natur von der ASTAG falsch beurte i l t  und ein FLiehenausmaß zur Ent
eignung beantragt wurde, welches nicht zur Gänze für Bundesstraßen
zwecke Verwendung fand, sondern daß ein in der Natur genau festgelegtes 
G ru ndstück d urch einen von Dritten verursachten Vermessungsirrtum 
fal sch beziffert war. Demnach hätte der Beschwerdeführer, um der Vor
schrift und dem Inhalt  des E nteignungsbescheides zu entsprechen, vorerst 
h iefür von keiner Seite Flächen in  das Eigentum der Repub l ik  Österreich 
übertragen müssen und anschl ießend, da ja im vorhinein bekannt war, daß 
diese nicht für Bundesstraßenzwecke verwendet würden, die Rückübereig
nung beantragen. Daraus würde sich sodann genau jene Abrechnung erge
ben müssen, die von der ASTAG bereits in  ihrer Schlußabrechnung vom 
September 1 98 3  angewendet wurde . 

E rwartungsgemäß hat der Beschwerdeführer diesen Weg nicht gewählt, 
sondern die Beschwerde zurückgezogen .  

Be i  der  Beurte i lung dieser Beschwerdesache durch d ie  VA war  darauf Be
dacht zu nehmen, daß d ie  auch mi t  der Verwaltung der Bundesstraße S 1 6  
i m  betroffenen Bauabschnitt beauftragte Arlberg-Straßentunnel  AG zwar 
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die gescrzl ichen Vorschriften nicht beachtet hat, i ndem dem Bescheid der 
Tiroler Ltndesregierung vom 8.  März 1 98 3 ,  Z 1 .  II  b l -B- 8 8 2 12- 1 98 3 ,  bezüg
l ich des dem Beschwerdeführer enteigneten Flächenausmaßes n icht ent
sprochen wurde, jedoch offens ichtl ich zu dem Zweck, dem von einem pri
vaten \' ermessungsbüro veru rsachten Ausmaßfehler d ie Auswirkung zu 
nehmen und dem Beschwerdefü hrer überflü ss ige Mü hewaltung und vor
aussichtl iche Vertretungskosten zur Herste l lung des richtigen Besitzstandes 
zu ersparen .  

Da ferner der AST AG zugeb i l l igt werden kann,  dem eigens für  die Enteig
n ungsbeantragung herangezogenen Vermessungsunternehmen Vertrauen 
zu schenken, erschienen weitere Maßnahmen der VA in dieser Beschwer
desache entbehrl ich . 

2 . 3  Verfahrensverzögerung bei  der Durchführung einer Mappenberichtigung 
VA K 56 - BT/ 8 4  

80  

H .  H . ,  E .  H .  und 1 .  G.  au s  Döbriach , Kärnten,  haben Anfang 1 98 3  an 
das Vermessungsamt S. den Antrag gestel lt ,  die Katastermappe der KG. Z .  
i m  Bereich der  Parzel len 1 8 8 /2 und  1 8 8 /3 e inerseits sowie 1 8 8 / 1  anderer
se its zu berichtigen .  Wie erst j etzt erkannt worden sei, wäre eine tausch
\,.ertragl iche Grenzberichtigung aus dem Jahr 1 953  durch eine unrichtige 
Ubertragung der Lagezeichnung des Tauschvertrages in den Anmeldungs
bogen durch das Vermessungsamt S .  in der Katastermappe fehlerhaft zur 
Darste l lung gekommen.  Nach einem ablehnenden Schreiben des Vermes
s ungsamtes, in wel chem die Einschre iter auf den Ziv i lrechtsweg verwiesen 
worden seien, hätten sie ihre Anträge Mitte Feber 1 9 8 3  mit zusätz l ichen 
Argumenten wiederholt und auf das Grundstück 1 9 8 Baufläche ausge
dehnt .  

Daraufh in  sei vom Vermessungsamt S .  der Bescheid vom 2 8 .  J u ni 1 98 3  er
lassen worden ,  mit welchem die Anträge gemäß § 1 3  Abs . 4 A VG zurück
gewiesen wu rden.  Danach se i  die Behörde n icht verpflichtet, Anbringen ,  
die s ich auf ke ine bestimmte Angelegenheit  beziehen, in  Behandlung zu 
nehmen.  Es  h andle s ich zwar um e inen konkreten Antrag, jedoch werde in 
der Bescheidbegründung ausgeführt, daß den E inschreitern im Gesetz kein 
Anspruch auf e ine amtswegige Berichtigung der Katasterunterlagen einge
räumt 1St. 

Am 8. Ju l i  1 98 3  hätten d ie  Beschwerdeführer e inen als Berufung betitelten 
Schriftsatz dahin gehend eingebracht, daß durch den Bescheid der Antrag 
n icht erled igt sei ,  da durch dessen Ablehnung der aufgezeigte Vermes
s ungsfehler nicht saniert werde .  Tatsäch lich hatte der Bescheid einen H in
weis, ob der beanstandete Anmeldungsbogen geprüft wurde, nicht enthal
ten. 

Nachdem zwei weitere, im  März 1 98 4  an das Vermessungsamt gesandte 
E ingaben mit ergänzenden Hinweisen nicht beantwortet wurden und auch 
keine Berufungsentscheidung vorlag, wendete s ich 1 .  G., auch im Namen 
der beiden Miteigentümer, am 4 .  Oktober 1 98 4  an die VA und zog i n  Be
schwerde, daß die Vermessungsbehörde mit  der Berufungsentscheid ung 
säumig sei und sich weiters n icht fachtechnisch mi t  den Bericht igungshin-
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weisen hefaßt habe. Dadurch el\\; achse den Beschwerdeführern ein emp
findl icher Schaden? da ihnen von Anrainern, gestützt auf die feh lerhafte 
Mappe, die ihrer Uberzeugung nach richtigen Grenzen streitig gemacht 
würden. 

Diese Sachlage beleuchtet die Problematik des Grundsteuerkatasters, weI
cher, wie schon der Name besagt, ursprüngl ich a l s  Steuerunter lage geschaf
fen wurde,  wobei die Mappe ledigl ich der Veranschau l ichu ng der Grund
stücke d ient  und nach Vorschrift und Jud ikatu r ke ine privatrechtl iche Be
weiskraft bezügl ich des tatsäch l ichen Verlaufes der Grundstücksgrenzen in 
der Natur aufweist. Daß dieser amtl ich geführten öffentl ichen Aufzeich
nung verbind l iche Wirkung nicht zukommt, ist dem verwaltungsrechtl ich 
nicht geschu lten Bürger u nbegre ifl ich .  E rweist es s ich doch oftmals ,  daß in 
nachbarl ichen Auseinandersetzungen sich die Gegenseite der Katasteranga
ben zur Erhärtung ihrer Ansprüche bedient. Dabei wird fre i l ich  übersehen,  
daß besonders bei älteren Mappenblättern der Maßstab 1 : 2 8 80 derart 
kle in ist, daß, wie im vorliegenden Beschwerdefa l l ,  e ine strittige Fbchen
d ifferenz von mehr als 400 m2 zeichnerisch nur in einer Linienverschiebung 
von ca .  e inem halben Mil l imeter zur  Darstel lung kommen müßte, was m it 
den Hilfsmitte ln ,  die dem Laien zur Verfügung stehen,  kau m  mehr u nter
scheidbar ist. Die im kle inen Maßstab noch zeichentechnisch verständl i 
chen Ungenau igkeiten können s ich a l lerdings beim häufig vorkommenden 
Umzeichnen i n  größere und metrische Maßstähe vervie lfachen .  Dessen un
geachtet wähnt s i ch  der  Bürger im  Recht, wenn er ,  obschon von der Ver
messungsbehörde ausdrücklich betont wird ,  daß die Katasterangaben un
verbürgt s ind,  bei e iner öffentl ich zugängl ichen amtl ichen Ausze ichnung 
deren Richtigkeit voraussetzt, und diese darf nach Ansicht der VA auch er
wartet werden .  Es verwundert daher nicht,  daß auch im privatrechtl ichen 
Bereich �en Aussagen,  d ie  s.ich auf den Katasterstand berufen können,  in  
der PraxIs das größere Gewicht beigemessen Wird ,  a ls  den ElI 1wendungen, 
die auf die zivi l  rechtl iche Unwirksamkeit der Mappe verweisen .  So be
durfte es denn auch e ines langwierigen und oftmal igen Schriftwechsels ,  um 
den Beschwerdeführern die rechtl ichen Gegebenheiten näherzubringen .  

Im  Prüfungsverfahren über  diese Beschwerde hat die VA e ine  ungewöhn
l ich l ange Dauer i m  H inb lick auf  den Rhythmus im Vermessu ngswesen in  
Kauf genommen, wo für  d ie  Vermessungstätigkeit im Gelände nur  eine 
verhältnismäßig kurze Periode mit  entsprechender Witterung zur Verfü
gung steht, sodaß die zeichnerische Auswertung oder Erm ittl ungen an hand 
der Unterlagen auf die Winterperiode verschoben werden müssen.  Eine 
weitere Verzögeru ng hat s ich dadurch ergeben, daß die Beschwerdeführer 
e in  Rechtsm ittel auch bei der dritten I nstanz, dem Bundesmin isterium für 
Bauten und Technik, eingebracht haben, sodaß in  der Zwischenzeit mit der 
Prüfung dieser Beschwerde wegen Anhängigkeit des Verfahrens ausgesetzt 
werden mußte. 

Im Prüfungsverfahren der VA hat s ich e ine beträchtl iche Säumnis des Bun
desamtes fü r Eich- und Vermessungswesen herausgeste l l t, indem über die 
Beru fungsschrift der Beschwerdeführer vom 8 .  Ju l i  1 98 3  erst mit  Bescheid 
vom 5. Juli 1 98 5  entschieden wurde. Andererseits muß berücksichtigt wer
den,  daß der Eingabe, die sich im wesentl ichen auf die Wiederholung der 
frü heren Anträge beschränkte, die meisten in  den Verwaltungsvorsch riften 
festgelegten wesentl ichen Voraussetzu ngen einer Berufu ng gefeh l t  hatten,  
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sodag es dem Bundesamt e in le ichtes gewesen wäre, au s  formel l en  Gründen 
e ine Zurückweisung auszusprechen bzw. s ich auf e ine Abänderu ng des 
erstinstanzl ichen Bescheides dahin gehend zu beschränken, dag der Antrag 
auf Richtigste l l ung der Katastermappe vom Vermessungsamt S. n icht we
gen § 1 3  Abs .  4 AVG (ke in  bestimmtes Vorbringen), sondern wegen Abs . 1 
dieser Vorschrift i m  Zusammenhalt  mi t  § 52  Z iff. 5 des Vermessungsgeset
zes (kein Parteien anspruch auf amtswegige Mappenberichtigung) zurück
gewiesen wird ,  wie es im Berufu ngsbescheid auch tatsäch l ich  erfo lgte. Dem 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen war es aber offensicht l ich 
n icht nur  um die formalrecht l iche Behandl u ng, sondern vie lmehr auch um 
d ie  materie l l e  Klarste I lung des Sachverhaltes zu  tun,  obwohl  das Parte ien
vorbringen nicht a ls  Aufsichtsbeschwerde deklariert war, wie s ich auch aus 
Rückfragen ergab . Hinsicht l ich der Verfahrensdauer kam daher der Be
schwerde Berechtigung zu .  

In d e r  Sache selbst s ieht s ich d i e  VA zu folgenden Festste l l ungen veran laßt : 

Wie in der Begründung des zweitinstanzl ichen Bescheides ausfü hr l ich dar
gel egt wurde, habe s ich kein Anha l tspunkt für d ie  E in le i tung einer amtswe
gigen Berichtigung der von den Beschwerdeführern beanstandeten Anmel
dungsbogen 1 1 /5 1  und 1 2/ 5 1 des Vermessungsamtes S .  e rgeben .  Die von 
den Grundeigentümern neu vereinbarten Grenzen seien im Fortführungs
handriß zum Abg. 1 1 /5 1 dargeste l l t  worden , worauf zur  E inarbeitung in  
die Katastralgemeinde grogflächig idente Punkte eingemessen worden wä
ren .  Der Grenzverlauf sei vor der Vermessu ng an Ort und Ste l le  e inver
nehml ich festgelegt und durch die Unterschriften der betei ligten Eigentü
mer auf den Anmeldungsbogen bestätigt worden.  Die  Flächenermitt lung 
der neu entstandenen Gru ndstücke sei graph isch durch Planimetrieren vor
genommen worden.  In e inem Sachverständigengutachten, . .  we lches die Be
schwerdefü hrer 1 982  be igebracht hatten, um die fa lsche Ubertragung des 
Vermessungsergebnisses in die Katastra lmappe und daraus folgend eine fa l 
sche  Flächeneintragung zu beweisen, wären nicht die Vermessungspunkte 
des ursprüngl ichen Lineamentes der Katastralmappe, sondern solche aus e i 
ner Straßenvermessung im Jahr 1 973  venvendet worden.  Neben e inigen 
weiteren i n  der Bescheidbegründung einzeln angeführten fach l ichen Beden
ken gegen die in dem Privatgutachten angewendeten Methoden wurde 
auch festgehalten,  daß eine falsche Koord inatenangabe für einen zur  FIä
chenberechnung maßgebl ichen Vermessungspunkt aufgedeckt worden sei .  
Das Entstehen einer neuen Baufläche, welches die Beschwerdeführer als 
Irrtum durch Ziffernverwechslu ng betrachtet hatten,  wurde dahin gehend 
aufgeklärt, daß e in  auf der Parzel le 1 89 vorgefundenes Scheunengebäude 
im Sinne der Vermessungsvorschri ften erstmalig eingemessen u nd als ei
gene neue Bauparzel le mit  der nächsten freien Bauflächennummer 1 98 e in
getragen worden se i .  

Das Bundesmin isterium für Bauten und Technik hat  l etztl ich mit  Bescheid 
vom 3 .  September 1 98 5  der neuerl ichen, auf das genannte Privatgutachten 
gestützten Berufung der Beschwerdeführer vom 2 1 .  Juni  1 98 5  n icht Folge 
gegeben und den Bescheid des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswe
sen bestätigt. Dabei hat auch das Bautenressort, wie in  der Bescheidbegrün 
d ung  angeführt wird, über d ie  formale Behandl ung de s  Berufungsantrages 
h inaus den Sachverhalt nochmals auch e iner materie l len Prüfu ng unterzo
gen .  
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Obwohl e ine gewisse U nsicherheit zurückbleibt, da ein mißglückter Gegen
beweis (du rch das Privatgutachten) noch nicht u nbedingt bedeuten muß, 
daß die bekämpfte Vermessung durch das Vermessungsamt S. tatsäch l ich 
richtig war,  erfolgten weitere, offens icht l ich unangemessen kostenaufwen
dige Maßnahmen der VA auch deshalb n icht, da s ie dem Beschwerdeanl ie
gen in  keiner Weise d ienen konnten ,  wei l  d ie Mappeneinte i lung bezügl ich 
des Grenzverlaufes als z iv i l rechtl ich i rrelevant und d ie Flächeneint ragung 
in  den Katasterunterlagen als unverbürgt gi l t .  

Dessen ist s ich jedoch, wie aus zah l reichen diesbezügl ichen Beschwerden 
an die VA geschlossen werden muß, ein .großer Tei l  der Grundeigentümer 
n icht bewußt, und es sche inen daher Uberlegungen empfehlenswert, ob 
n icht, gestützt auf die heutigen modernen Vermessungsmethoden,  den of
fensicht l ich bestehenden Envartungen auch bezügl ich des Grundsteuerka
tasters besser entgegengekommen werden könnte . 

2 . 4  Geröllablagerungen auf einem Grundstück als Folge der Herstellung eines 
Lawinenschutzbauwerkes - Ablehnung einer Räumungsentschädigung 
durch die Bundesstraßenverwaltung 
VA 7 - BT/tl 5  

H . ] .  aus Häselgehr, Tiro l ,  führte i n  se iner Beschwerde a n  die VA folgen
des aus : Er bes itze u nterhalb der Bundesstra(�e 1 8 8 S i lvretta Straße eine 
zweimähdige Wiese . l\;ach der Errichtung einer Lawinenschutzgalerie 
d urch die Bundesstraßenverwaltung se i  in  dem an s ich schneearmen Winter 
( l 9tl 3 / tl 4) die sogenannte Lahnerin-Lawine durch das hergestel lte Schutz
bauwerk abgelenkt worden und habe se in vorher  n icht in  der Lawinenbahn 
gelegenes Grundstück durch  Ablagerung von großen Mengen an Gerö l l ,  
Ste inblöcken und Bruchholz  venvüstet. 

Nachdem die Tirokr Landesregierung - Bundesstraßenverwaltung e inen 
E rsatz der  Aufräumungskosten in  Höhe von Cl.. 5 000 S mi t  der Begrün
dung abge lehnt  h atte, daß es s ich u m  e in Naturereignis  hand le ,  für  welches 
die Bundesstraßenverwaltung ebensowenig haftbar gemacht werden könne 
wie sie \'erpfl ichtet sei ,  fremde Grundstücke vor den Lawinenausw irkungen 
zu schützen, hat der Genannte be i  der VA Beschwerde erhoben. 

Im Ermitt lu ngwerfahren der VA wurde e ine von fünfzehn Zeugen unter
fertigte Erklärung beigebracht, daß das Grundstück vor der E rrichtung der 
Lawinenschutzgalerie durch die Bundesstraßenverwaltung n ie von der Lah
nerin-Lawine betroffen und dort Mater ia l  abgelagert oder die Trisanna 
aufgestaut worden wäre . Es mußte somit e in Zusammenhang mit  der Lawi
nenverbauung der Bundesstraßenverwaltung angenommen werden. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA beim Bundesmin ister ium fü r Bau
ten und Techn ik  wurde von diesem ein Gutachten des Forsttechnischen 
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbau ung eingeholt, aufgrund dessen 
der Bundesminister für Bauten und Techn ik  das Amt der Tiroler Landesre
gierung - Bundesstraßenverwaltung angewiesen hat, dem Beschwerdefüh
rer  e ine Entschädigung fü r d ie  notwendigen Aufräumungsarbeiten zu  be
zah len .  
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Da auf diese Weise der Grund der berechtigten Beschwerde behoben \ver
Jen konnte, waren weitere Maßnahmen der VA entbehr l ich .  

2.5 Unzweckmäßiger Verwaltungsaufwand bei der BUWOG 
VA 33 - BT/ 8 5  

eh .  T. aus Völs ,  Tirol ,  fü hrte bei der VA darüber Beschwerde, d a ß  die 
"Gemeinnützige Wohnungsgese l l schaft für Bundesbed ienstete - BU
WOG" trotz mehrmal iger Aufforderung du rch die Beschwerdeführerin 
und andere Genossenschafter, die bisher geübte Prax is zu :i ndern, den Ge
nossenschaftern Briefe grundS:itz l ich als "E i lsendungen" zusende. Die Be
schwerdefüh rerin erb l icke darin e ine Verschwendung von Genossenschafts
mitte ln ,  die im Widerspruch zum Gebot einer sparsamen Verwaltungsfüh
rung stünde. Darüber hinaus halte sie es fü r n icht tragbar, daß seitens der 
BUWOG auf die mehrfachen,  von ihr  und anderen Genossenschaftern ein
gebrachten Schreiben nicht einmal geantwortet werde.  

Im Prüfungsverfahren de r  VA ste l l te sich heraus ,  daß das Beschwerdevor
bringen den TltSachen entsprach.  Der als Aufsichtsbehörde um Stel l ung
nahme ersuchte Bundesmin ister fü r Bauten und Technik tei l te der VA mit, 
daß der Vertreter des Bundesmin isteriums  für Bauten und Technik die in 
Beschwerde gezogene Praxis bei e iner Aufsichtsratsitzung der BUWOG 
zur Sprache gebracht und darauf  gedrungen habe, daß künft ighin E i l sen
du ngen nur  i m  unu mg:ingl ich notwendigen Ausmaß versandt werden.  

Damit  war der Grund für d ie berechtigte Beschwerde behoben und weitere 
Veran lassungen durch die VA entbehrl ich .  

2 . 6  Beeinträchtigung einer Fischteichanlage durch Bundesstraßenbaumaßnah
men - Säumnis bei der Schadensabgeltung 

8 4 

VA 39 - LF/ 8 5  

F .  K .  aus Mattersbu rg, Burgenland, brachte bei der VA folgende Be
schwerde  vor:  

E r  besitze in  Mau einen Fischte ich, dessen Wasserzu lauf  seit der Errich
tung der oberhalb gelegenen Bundesstraße S 3 1  im  Jahr 1 9 8 1 / 82  stark be
e intr:ichtigt werde .  Für seinen früher bestandenen zweiten Fischteich reiche 
die Wassermenge zur  Dotierung überhaupt n icht mehr aus.  Außerdem 
seien bereits mehrmals  Fischsterben e ingetreten,  die auf den Einfluß  sch:id
l icher Oberfbchenw:isser von der Bundesstraße zurückzuführen seien.  Die 
Ursache für die an seiner An lage eingetretenen Nachtei le  l i ege i n  e iner un
zureichenden Wartung der im  Zusammenhang m i t  dem Bundesstraßenbau 
errichteten Rohrdu rchbsse und der Herste l l ung e ines Dammes, m i t  der 
e ine Vednderung der Abflußverh:i l tnisse verbunden se i .  Obwohl er  bei den 
zusünd igen Dienstste l len der Bundesstraßenverwaltung, aber auch bei der 
Bezirkshauptmannschaft M.  als Wasserrechtsbehörde mehrfach vorste l l ig 
geworden sei ,  seien weder Maßnahmen getroffen worden,  um die durch 
den Straßenbau hen·orgerufenen Nachtei le  abzLl\venden, noch se i  i hm  e ine 
Entsch:idigung zuerkannt \vorden .  
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D:1rin erbl icke er einen Mißst:1nd im Bereich der \·enn ltung. 

Die  YA ho lte im Zuge des PrüfungsYerhhrens Ste l l u ngmhmen des Bun
desmin isters fü r B:1uten und Technik sowie des Bundesmin isters für L:1nd
u nd Forstwirtsch:1ft e in ,  mhm E insicht in die Bezug h:1benden Aktentei le 
der zuständigen W:1sserrechtsbehörde und stel lte fest, d:1ß d:1S Beschwerde
vorbringen den T:1ts:1chen entspr:1ch .  

Im J:1hre 1 97'-) lutte d i e  Bundesstr:1ßenverw:1ltu ng um die w:1sserrechtl iche 
Bev, i l / igung für die Burgenbnd-Schnel l str:1 {k S 3 1  im  Abschn itt "An 
sch lußste l le  Forchtenstein" bis  "Anschlußste l le  Sc M:1rtin" :1ngesuchc In  
d iesem Bereich befinden s ich d ie  Anbgen des  Beschwerdeführers, der  ne
ben :1nderen Betroffenen in der  w:1sserrechtl ichen Bewi l l igungsverlundlung 
Einwendungen wegen ei ner qU:1l i t:1tiven und qU:1ntiutiven Beeinträchti
gung seiner W:1ssern utzu ngen . erhob. Im luge dieses �:1sserre�htl iche!l 
Verhhrens wurde vom geolog i schen S:1chverständlgen eme Beemträchtl 
gung der W:1sserrechte des Beschwerdeführers für möglich er:1chtec 

Mit E ing:1be vom 6. August 1 9 S0  schränkte die Bundesstf:1ßenwrw :1ltung 
ihr  Ansuchen :1uf Gerinnedurch lässe u nd Oberfl ächenwasserein le i tungen 
e in .  Im Oktober 1 98 1  meldete der Beschwerdeführer e in Absinken des 
W:1sserst:1ndes in seinem Fischteich.  I n  e iner \'erh:1nd lung :1m 6.  August 
1 9S 2  wu rde festgeste l l t ,  d:1ß die Rohrdurchlässe im Bereich des Beschwer
deführers zum Tei l  mit Sand und Schotterm:1terd :1ngefü l / t, die :1nschl ie
ßenden Wege :1usgeschwemmt und in  den fbchen Bereichen bis  zu einem 
Meter :1ngebndet W:1re l1 . Im Fischteich des Beschwerdeführers W:1r der 
W:1ssersund um C:1 .  70  cm gehl /en .  In  der Verlundlung :1m 24 .  August 
1 98 2  lehnte die Bundesstr:1ßenYenv:1ltung :1l 1e Frs:1tunsprüche des Be
schwerdefü hrers :1b, obwohl  der beigezogene Amtss:1chverständige qU:1nt i
utive und qU:1l it:1tiw Auswirkungen :1uf die A.nbge des Beschwerdeführers 
fü r wahrsche in l ich er:1chtete. 

Mit Bescheid vom 1 9 . November 1 98 2  erte i l te die Bezirksh:1uptmann
schaft M.  die w:1sserrechtl iche Bewi l l igung fü r unter :1nderem einen Rohr
durchlaß im Bereich der Anbge des Beschwerdefü hrers sowie die Able itung 
der Oberflächenwässer der Schnel lstraße. :\ufgrund der  unter :1nderem 
vom Beschwerdeführer erhobenen Berufung gegen d iesen Bescheid behob 
der Landeshauptm:1nn \'on Burgenbnd die erstinst:1nz l iche w:1sserrechtl iche 
Entscheidung und ver.vies die Angelegenheit :1n die Unter instanz zurück. 

In e i ner Verh:1ndlung der Bezirksh:1uptm:1nnsch:1ft 1\1 . vom 1 1 . Dezember 
1 9 S 3  wurde erneut eine Verlegung des Rohrdurchbsses beim fischteich des 
Beschwerdeführers festgeste l lt, jedoch \V:1r eine S:1chverständigenbeu rtei
lung m:1ngels hydr: w l i scher Grund bgen nicht mögl ich.  

Mit  Bescheid vom 21.  Jänner 1 98 5  bewi l l igte die Bezi rksluuptmann
sch:1ft M.  die Able itung der OberflächenwässeL Auch i n  dieser Verhand
lung wurde vom Amtss:1chversLändigen für Geologie d:1rauf  h ingewiesen, 
daß eine qU:1ntitative Beeinträchtigung der Fischteiche des Beschwerdefüh
rers nicht :1usgeschlossen werden könne .  

Am 3 L August  1 9 84 und am 6 .  Feber 1 98 5  meldete der Beschwerdeführer 
Fischsterben i n  seinem Teich,  wobei von der Gewässeraufsicht als U rsache 

8 5  
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die  extrem hohe organische Belastung d u rch Schlammablagerungen und 
die damit verbundene Sauerstoffzehrung festgeste l l t  wurde. 

Die vom Beschwerdefü hrer  auf Schadenersatz angesprochene Bundesstra
ßenverw::tltung lehnte auch diese Forderu ngen des Beschwerdefüh rers ab. 

Aus recht l icher Sicht ist dazu festzuste l len ,  daß Gerinneüberbauungen und 
Straßenwasserableitungen im Rege lfa l l  der wasserrecht l ichen Bewi l l igungs
pfl icht u nterl iegen. E ine solche wasserrechtl iche Bewi l l igung wurde im vor
l iegenden Fal l  aber erst nach den geltend gemachten Schadensereignissen 
ertei l t, sodaß davon auszugehen ist ,  daß die Bundesstraßenverwaltung die 
gegenständl ichen Maßnahmen konsenslos und aufgrund der im Zuge der 
Erhebungen der Wasserrechtsbehörde e ingeholten Gutachten in Kenntnis 
e iner wahrschein l ichen Beeinträchtigung der Wasserrechte des Beschwer
deführers vorgenommen hat. Durch die konsens losen Maßnahmen der 
Bundesstraßenverwaltung wurden aber auch ziel führende Auflagen aus 
wasserrecht licher Sicht unterbunden, die es ermögl icht hätten,  die Gefahr 
e iner quantitativen und qua l itativen Verunreinigung der Teichanlagen des 
Beschwerdeführers abzuwenden.  

Aufgrund des E rgebnisses des Prüfungsverfahrens hat d ie  VA daher der Be
schwerde Berechtigu ng zuerkannt. 

Eine weitere Maßnahme konnte a l lerd ings deshalb unterb l e iben, da  noch 
im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA der Bundesmin ister für Bauten 
und Technik die Anweisung des vom Beschwerdefü h rer  geltend gemachten 
Schadensabgeltungsbetrages von 270 000 S veran laßte. 

2.7 Unzureichende Entschädigung bei Grundabtretung für Bundesstraßen
zwecke 

H6  

VA 46 - BT/ H 5  

J .  M.  aus Haag a m  Hausruck, Oberösterreich, brachte bei  der VA vor, daß 
er  zur Abtretung von Grundstücken für den Ausbau der Innkreis Autobahn 
verpfl ichtet worden sei .  Die i n  Anspruch genommene Grundfliehe von ca.  
3 ,5  ha stel le rund 1 \  % seiner gesamten Betri ebsfläche dar. Darüber h inaus 
werde fü r den Autobahnbau e in  ca .  600 m2 großer Fischteich beansprucht 
und es müsse eine neue Wasserversorgungsanlage hergeste l l t  werden,  wo
bei Qual i tät, Menge und Wasserdruck e ines neu zu suchenden Vorkom
mens u ngewiß seien.  Die Autobahn se lbst verlaufe in nur 30  m Abstand zu 
den Wirtschaftsgebäuden.  Darüber h inaus würde auf e iner Länge von 
1 600 m beiderseits der Autobahn eine Beeinträchtigung des Bodens und 
der Bodenprodukte hervorgerufen werden.  Bei der  im b undesstraßenrecht
l ichen Verfahren fes tgesetzten En tschädigung von 42 SI m2 seien keine Zu
schläge berücksichtigt und Wirtschaftserschwernisse n ich t  anerkannt  wor
den . Auch seien Lärmschutzmaßnahmen nicht vorgesehen, wodu rch das 
Haus des Beschwerdeführers in Zukunft unbewohnbar werde. E ine Beur
tei l u ng der Wertminderung der ihm verb leibenden Restfl ächen sei nach sei
nen I nformationen deshalb nicht erfolgt, wei l  im  gegenständl ichen Raum 
ein Grundzusammenlegungsverfahren anhängig sei und es u ngewiß se i ,  ob 
er  dieselben Grundstücke wieder ins  Eigentum übertragen erhalten werde. 
Dies könne j edoch deshalb keine Rolle spie len,  \\c i l  l um Zeitpunkt der 
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Gru ndinanspruchnahme jedenfa l l s  er Eigentümer der Liegenschaften sei 
und es unzumutbar erscheine, b is  zum Abschluß des Zusammenlegungsver
fahrens, das erfahrungsgemäß zehn b i s  fünfzehn Jahre dauern könne, mit 
der Entschädigungsleistung zuzuwarten .  

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens e ine Stel l ungnahme des 
Bundesministers für Ballten und Technik ein und stel lte fest, daß das Be
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

D ie Liegenschaft des Beschwerdeführers l iegt im Abschnitt Wel s - Ried im 
lnnkre is der A 8 Innkreis Autobahn, die der Autobahnen- und Schne l l stra
ßen AG (ASAG) zur Planung und Errichtung übertragen wurde. Noch im 
Z uge des Prüfungsverfahrens veranlaßte der Bundesmin ister für Bauten 
und Technik i n  Zusammenarbeit mit der ASAG die E inho lung eines Gut
achtens über die vom Beschwerdeführer behaupteten Nachtei le ,  aufgrund 
dessen vom Bundesmin ister für Bauten u nd Techn ik  für die Hauswasser
versorgung und für Lärmschutzeinrichtungen ein Betrag von 930 000 S er
bracht wurde .  

Außerdem wurden dem Beschwerdefü hrer z usätzl iche Entschädigungssum
men als Spesen der E rsatzbeschaffung, Neuanlage e iner Schweineweide, 
Herste l l ung e ines Schwei ne-Weidezaunes, für Arrondierungsverlust sowie 
den Ersatz der Kosten für die Verlegung des Teiches und die Herste l l ung 
e ines Weide- bzw. Sicherhe itszaunes entlang der Böschung im Gesamtwert 
von 1 28 1 342 S zugesprochen .  

Damit war der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben und eme 
weitere Veran lassung durch die VA entbehrl ich .  

2 . 8  Weisungswidrige Ausführung eines Bundesstraßenprojektes durch Organe 
der Bundesstraßenverwaltung Niederösterreich 
VA 7 8  - BT/8 5  

lng. G .  P .  aus Purkersdorf, Niederösterre ich, hat s ich i m  Namen der Eigen
tümer e ines an der Ortsdurchfahrt Purkersdorf der Bundesstraße B 1 ge le
genen Hauses im Mai 1 979 mit  e iner Beschwerde an d ie  VA gewendet, in  
welcher neben anderen Be langen einer Gru ndein lösung für  Bundesstraßen
zwecke beanstandet wird,  daß das Straßen niveau nach einem vor etwa zehn 
Jahren erfo lgten Umbau neuerl ich angehoben werden sol l  und das Ge
bäude dadurch in  H inkunft noch weiter u nter dem Fahrbahnn iveau zu  l ie
gen käme. 

Das Prüfu ngsverfahren der VA konnte im März 1 9 8 1 m it dem Ergebnis ab
gesch lossen werden, daß der damalige Bundesmin ister für Bauten und 
Technik der Bundesstraßenverwaltung be im Amt der Niederösterreichi
schen Landesregierung den Auftrag erte i l te, das Projekt derart abzuändern, 
daß keine weitere Erhöhung der Fahrbahn erfolgt und eine knapp vor dem 
Haus befind liche Stützmauer durch e ine begrü nte Böschung ersetzt wird . 

In der Folge tei lte die Bundesstraßenverwaltung u nter Z I .  B I2-F-0.93 1 / 
55 - 1 98 3  vom 1 0 . Oktober 1 9 8 3  dem Beschwerdeführer den Umfang eines 
neuen Detai lprojektes "Purkersdorf" im Zuge des Ausbaues der Bundes-
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8 8  

straGe 1 mit, wonach der Fahrbahnrand um 4 6  cm abgesenkt werden könne 
und nur mehr 16 cm über dem Gehsteigniveau beim Hauseingang bzw. 
8 cm über dem E ingangsstufenn iveau , und zwar in  e iner Entfernung von 
3 , 85  m von der Hausflucht zu l iegen käme, sodaG abzügl ich der Gehsteig
breite von 1 ,5 m ein 2,35 breiter Grünstreifen angeordnet werden könne,  
der nach !"v1aGgabe einer Freihaltung aus Sichtgründen bepflanzt würde.  
Das Schreiben erhält zwar den Hinweis ,  daG d ie  Kreuzungslösung der  B I 
m it der Bundesstraße 44 noch nicht entschieden se i ,  j edoch fehlt  e ine Fest
ste l lung ,  daG davon die Möglichkeit abhinge, die bekanntgegebenen Stra
GenbaumaGnahmen proj ektgemäG herzustel l en .  

In  der  Folge wurden,  w ie  s ich nachträgl ich herausgeste l l t  hat, sowohl De
tai lprojekte über den weiterführenden StraGenveriauf der B I durch Pur
kersdorf e inerseits und bezüglich der Kreuzung mi t  der B 4 4  einschl ieß l ich 
UmbaumaGnahmen bei der Brücke über den WienfluG andererse its m in i ste
riell genehm igt. Im Hinb l ick auf den Kostenaufwand wurde später von 
dem Brückenumbau m it der vorgesehenen Niveausenkung Abstand  genom
men, sodaß ein höhenmäßiger AnschluG an das dem Beschwerdeführer 
schrift l ich zugesagte Deta i lproj ekt "Purkersdorf" n icht mehr mögl ich war. 
Das Projekt wurde daher kurzfristig an die neu e i ngetretenen Gegebenhei
ten angepaßt und mi t  den Bauarbeiten begonnen.  So mußte der Beschwer
deführer, der über die in der Zwischenzeit erfolgten Vorgänge nicht i n  
Kenntnis  gesetzt wurde, im  September 1 9 85  festste l len ,  daG in  der Bauaus
führung abweichend von der erte i l ten Zusage der BundesstraGenverwal
tung die StraGenherste l l ung auf höherem N iveau und näher am Haus 
durchgeführt wurde .  Er wendete s ich daher neuerl i ch an die VA. 

Weiters waren in der Zwischenzeit Meinungsverschiedenheiten über den 
Lärmschutz entstanden.  Dem vom Beschwerdeführer bevorzugten straGen
seitigen Lärmschutz durch eine G laswand wäre die Bundesstraßemerwal
tung u nter Beibehaltung der Stützmauer anstel le der beabsichtigten Bö
schung nähergetreten, a l lerd ings i n  einer von den Hauseigentümern a l s  un
zureichend betrachteten Länge und Ausführung. And ererseits unterb l ieb 
seit  August 1 98 5  seitens der Bundesstraßenverwaltung d ie  Auszahlung e i
ner Förderungsleistung für zwei Lärmschutztü ren,  welche der Beschwerde
füh rer aus �iner im März 1 9 8 5  geneh migten gebäudeseitigen Lärmschutz
maßnahme 1m Umfang von 1 2  Fenstern, 2 Türen und 3 Lüftungsan lagen 1m 
Hinbl ick auf die Lärmentwicklung beim Straßenbau bereits versetzen l ieß .  

Von der Bundesstraßenverwaltung laut e iner ersten Ste l l ungnahme des 
Bundesmin isters für Bauten und Techn ik  für 1 0 .  Dezember 1 98 5  und 
30 .  Jänner 1 9 86 vorgesehene Besprechungen darüber an Ort und Stelle 
seien nicht zustande gekommen ,  davon die erste laut E inwendung des Be
sch,verdcführers i nfolge e i ner zu knappen Verständigung und d ie  zweite, 
da er eine neuerl iche Wiederho lung bere i ts erörterter unvereinbarer Stand
punkte n icht  als z ie lführend ansehen könne .  Seitens der Behörde wiederum 
wird geltend gemacht, daG unter d iesen Umständen e ine einvernehml iche 
Entscheidung über den Lärmschutz nicht getroffen werden u nd auch ein 
vorbereiteter Verbesserungsvorsch lag bezüglich des Fahrbahnniveaus n icht 
unterbreitet werden könne .  

Im übrigen l egte d ie  Bundesstraßenverwaltung dar, daß anschl ießend an 
d ie  Fahrfläche noch e in  50  cm bre iter, straßenbaumäßig befestigter Seiten-
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'itreifen zu  errichten se i ,  der zur  Begrenzung der fahrbahn und zur  Anbrin
gung der weißen Randl in ie  d iene und daher  vom fließenden Verkehr nicht 
befahren wird .  Unter d iesem Gesichtspunkt könne davon ausgegangen 
werden,  daß der Straßenverkehr s i ch tatsächl ich in der zugesagten Entfer
nung von mindestens 3 , 85  m vom Haus bewegen wird, j edoch für d ie  
G rü nböschung nur  e ine Breite von 1 , 8 5  m und e ine Neigung von 1 8 % an
statt der  frü her angegebenen 1 2% verbleiben könne. 

Der Beschwerdefü hrer beharrt auf seinem Standpunkt eines Rechtsanspru 
ches auf d ie  Einhaltung der i h m  schrift l ich zugesagten Detai l s  der StraEen
ausführung sowohl h i ns icht l ich der Höhen lage a l s  auch des Abstandes vom 
Gebäude.  

Wenn auch anscheinend Rechte, d ie  dem Straßenanrainer im  Bundesstra
ßengesetz zugestanden werden ,  n icht verletzt word.en s ind,  wird d ie Prü
fung dieser Beschwerdesache von der VA aus der Uberlegung fortgesetzt, 
daß eine m in isterie l le Abs ichtserklärung als schwerwiegend genug, wenn 
n icht verbind l ich betrachtet werden m uE ,  sodaß e in  Fehlverhalten darin zu  
vermuten ist, wenn  von  der  nachgeordneten Behörde weisungswidrig und  
'?hne  Herste l lung des  Einvernehmens m it dem betroffenen Straßenanrainer 
Anderungen zu dessen Nachtei l  vorgenommen werden, mag d ies auch auf
gr.und  von neu e ingetretenen straßenbautechn ischen Erfordernissen erfolgt 
sem.  

3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesmini steriums  für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend wurden i m  Berichtszeitraum 1 5 8 Beschwerden an d ie  VA heran
getragen .  Die Beschwerden betrafen zum überwiegenden Tei l  Angelegen
heiten des Wasserrechtes, die auch in den vergangenen Berichtszeiträumen 
im Vordergrund standen.  

E in  n icht u nerhebl icher Tei l  d ieser Beschwerden bezog sich auch im Be
richtszeitrau m  auf die Untätigkeit der Wasserrechtsbehörden ,  wobei insbe
sondere die Unterlassung einer raschen Hi lfestel l ung durch die Wasser
rechtsbehörden gerügt wurde (vg l .  die Fäl le  3 . 3 ,  3 . 4  und  3 .6) .  Die d iesbe
zügl ichen Ausführungen im Achten Bericht der VA an den Nationalrat 
m üssen daher vol l i nhalt l ich aufrechterhalten werden .  

In  zunehmendem Maße wurden an die VA aber auch Beschwerden von in  
wasserrechtl ichen Verfahren übergangenen Parte ien erhoben (\'gl .  zB d ie  
Fäl le 3 .2  und 3 .8 ) ,  wobei s ich  in  diesem Zusammenhang die VA zu fo lgen
den Festste l l ungen veranlaßt s ieh t :  

§ 1 07 Abs. 2 WRG 1 959 i n  de r  geltenden Fassung s icht vor, daß  e ine Partei ,  
d ie e ine münd liche Verhandlung versäumt hat, wei l  s ie n icht persönl ich ver
ständ igt worden war, selbst dann,  wenn d ie  Anberaumung der münd l ichen 
Verhand lung öffentl ich bekanntgemacht worden ist ,  i hre E inwendungen 
auch nach Abschl uß der münd lichen Verhand lung und bis  zur rechtskräfti-

89 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)90 von 213

www.parlament.gv.at



90 

gen Entsche idung der Angelegenheit vorbringen kann .  Solche Einwendun
gen s ind b innen zwei Wochen von dem Zeitpunkt, in dem die Partei nach
weis l ich davon Kenntnis erhalten hat, daß i h re Rechte durch das Bauvorha
ben berührt werden,  bei der Behörde e inzubringen, die die münd liche Ver
handlung anberaumt hat und von d i eser oder von der Beru fungsbehörde in 
gle icher Weise zu  berücksichtigen, als wiren s ie  in  der münd l ichen Ver
handlung erhoben worden .  

Diese Rege lungen des  Wasserrechtsgesetzes über d ie  übergangene Parte i 
bieten - wie auch dem Motivenbericht zum Wasserrechtsgesetz entnom
men werden kann - die Möglichkeit ,  Verfah rensmingel h ins ichtl ich der 
Verständ igung von Parte ien nach Tunl ichke i t  noch im wasserrechtl ichen 
Verfahren selbst zu beheben .  Voraussetzung dafür i st  a l lerdings, daß der 
verfahrensgegenstindl iche wasserrechtl iche Bescheid  noch nicht i n  Rechts
kraft erwachsen ist .  Insbesondere treten in e inem solchen Fall keine Prik lu
s ionsfolgen i m  S inne  des  § 42 A VG 1 950 e in ,  sodaß e ine übergangene Par
tei während der Anhängigke i t  des wasserrechtl ichen Verfahrens in  jedem 
Stad ium d ieses Verfahrens i n  d ie  Lage versetzt ist, noch ihre E inwendun
gen  m it der  \\7irkung vorzubringen, daß s ie von  der Wasserrechtsbehörde 
e iner vol len Uberprüfung unterzogen werden müssen.  

In  welcher Form diese Einwendungen zu  erheben s ind ,  i s t  im  Wasserrechts
gesetz n icht ausdrückl ich geregelt .  Wenn daher derartige Einwendu ngen 
während der Anhängigkeit e ines Berufungsverfahrens vorgebracht werden,  
vertritt d ie  VA d ie  Auffassung, daß derartige E inwendungen auch dann 
n icht zurückgewiesen werden dürfen ,  wenn s ie  n icht i n  d ie  Form e iner Be
rufung gegen den erst instanzl ichen wasserrecht l ichen Bescheid gekleidet 
s i nd .  Es  ersche int  daher unzu liss ig, in derartigen Fäl len E inwend ungen 
deshalb zurückzuweisen, weil sie keinen begründeten Berufungsantrag ent
halten .  Viel m eh r  sol l  durch d ie Bestimmung des § 1 07 Abs .  2 WRG 1 959 s i 
chergestel lt werden,  daß jede E inwendung, d ie  in e inem noch anhingigen 
wasserrechtl ichen Verfahren vorgebracht wird, eine entsprechende Berück
s ichtigung erfährt, um dadurch den unterlaufenen Verfahrensmangel der 
persönl ichen Ladung zu  kompensieren .  

Ste l l t  s ich im Verfahren - wie es etwa das von der VA von Amts wegen 
durchgeführte Prüfungsverfahren in Fal l  3 . 7  zeigt - heraus, daß durch die 
gehiufte Unterlassung der  Be iz iehung von Parteien das erst instanzl iehe 
Verfahren so mangelhaft gebl ieben ist ,  daß auf der Grund lage d ieses Ver
fahrensergebnisses e ine e inwandfreie Sachentscheidung nicht getroffen 
werden kann ,  so hat nach Ansicht der VA d ie  Berufu ngsbehörde in d iesen 
Fäl len den erstbehörd l ichen Bescheid zu beheben und d ie  Angelegenheit  
zur  neuerl ichen Verhand lung und Erlassung e ines neuen Bescheides u nter 
Bei.z iehung der übergangenen Parteien an die Erstbehörde zurückzuver
weIsen .  

In d i esem Zusammenhang ste l l t  d ie  VA fest,  daß gemäß § 1 03 Abs .  1 l i t .  e 
es zwar Pfl icht des Konsenswerbers ist, a l l e  Wasserberechtigten und sonsti
gen Personen, deren Rechte durch das beabsichtigte Unternehmen berührt 
werden, m it i h ren a l lfä l l igen Erklärungen i m  Konsensgesuch vorzu legen,  
doch enthebt d ies nach Ansicht der VA d ie  Wasserrechtsbehörde n icht von 
ihrer Verpfl ichtung, im Rahmen der Prüfung der vorgelegten Projektsun
terlagen von Amts wegen d i e  Vol lständigkeit der vom Konsenswerber h in-
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s icht l ich der betroffenen PJ.rteien vorgelegten Unterbgen luchzurrüfen 
u nd erforderl ichenblls  deren Vervol l ständ igung J.ufzuuJ.gen oder \ on 
Amts wegen zu verJ.nbssen .  Andernblls  wäre es i n  dJ.s Bel ieben des Kon
senswerbers gestel lt, bestimmte Parte ien,  von denen von vornhere in  E in
wendungen zu erwarten s ind ,  d ie  e iner meritorischen Behand lung u nterzo
gen werden müssen, der Behörde n icht  bekanntzugeben,  um damit  zu  errei
chen, daß d ieser Personenkreis ,  wenn er nicht zufä l l ig von anderer Seite 
von der An hängigkeit e ines wJ.sserrecht l ichen Verfahrens erfäh rt, von der 
Rechtsverfolgungsmögl ichke i t  ausgeschlossen wird. Eine solche Vorgangs
weise wäre aber m it den Grundsätzen des Wasserrechtsgesetzes n icht ver
e inbar. 

Dazu kommt noch, daß d ie  Rechtsste l l ung der übergangenen Parte ien auf
gru nd der derzeit ge ltenden Rege lung des § 1 07 Abs. 2 WRG 1 959 nach 
rechtskräftigem Abschlu ß d ieses Verfahrens sch lechter i st, J. ls  bei jenen 
Verwaltungsmaterien, d ie  i n  der Materiengesetzgebu ng von e iner Rege
l ung der Rechtsste l l ung der übergangenen Partei überhaupt absehen .  Er
fährt eine in e inem wasserrechtl ichen Bewi l l igungsverfahren übergangene 
Partei näml ich erst nach rechtskräftigem Absch luß  des wasserrechtl ichen 
Verfahrens von e iner Beeinträchtigung ih rer  wasserrecht l ich geschützten 
Rechte, so kann s ie d iese im Verfahren selbst nicht mehr  e inwenden, son
dern s ich ledigl ich fü r a l lenfalls e intretende Nachte i le beim Konsens\verber 
im Rahmen der Schadenshaftung nach § 26 Abs .  3 WRG 1 959 im Gerichts
wege schadlos halten. 

Soweit aber i n  anderen Materiengesetzen keine Regelungen h ins icht l ich 
der Rechtsstel lung der übergangenen PJ.rtei enthalten s ind, ble ibt es d ieser 
unbenommen, nach Kenntnis der Berührung ihrer  subjektiven Rechte auch 
noch nach RechtskrJ.ft des das VerwJ.ltungsverfahren absch l ießenden Be
scheides dessen Zustel l u ng zu  begehren und in  e in  Rechtsmittelverbhren 
emzutreten .  

Die VA regt daher  an,  i m  Zusammenhang mi t  der beabsichtigten Novel I ie
rung des  Wasserrechtsgesetzes J.uch d ie  Rechtsste l lung der übergJ.ngencn 
Parteien neu zu  überdenken, zumal  in n icht wenigen derJ.rtigen Fäl len 
durch Vorschreibu ng zusätzl icher Auflagen gegenüber dem Konsenswer
ber die Beeinträchtigung behoben werden könnte, wodurch sich Scha
denersJ.tzforderungen gegenüber dem Konsenswerber erübrigen würden.  
Häufig geht es dem Betroffenen auch n icht um  d ie  Erlangung e iner Ent
schädigung, sondern um d ie  Verhinderung nJ.chte i l iger Auswirkungen auf 
se ine wasserrechtl ich geschützten Rechte von vornherei n .  Dazu kommt 
noch, daß d ie  Anrufung des Gerichtes m i t  e inem erheb l ichen Kostenri s iko 
verbunden ist  und  häufig  deshJ.lb unterb leibt. 

Darüber h inaus  wurden im Berichtszeitraum neuerlich Beschwerden im Zu
sJ.mmenhang mit der unzureichenden Absicherung der Ste l l ung des Fische
reiberechtigten,  der häufig unzure ichenden Sachverständ igenbegutachtung 
und der fischereife ind l ichen Handhabung der Best immung des § 1 05 WRG 
1 959 h ingewiesen. Aus Anlaß d i eser Beschwerden sieht s ich die VA daher 
veranbßt, i hre Anregung auf Abh ilfe im Wege der Gesetzgebung, die in be
gründeter Form bereits i m  Achten Bericht an den Nationalrat enthalten ist ,  
zu  wiederholen .  

9 1  
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Ein we iteres grundsätzl iches Prohlem , das zahlreiche kleinere Gemeinden 
betrifft und die Rechtsste l lung der Gemeinden bei Wasserschutzgebieten 
und Wassers�hongebieten betrifft, wurde ehen fal l s  \'on der VA zum Gegen
stand ihrer Uberlegungen gemacht. .pahei s ind es i nsbesondere folgende 
Probleme, mit denen s ich auch der Osterre ich ische Gemeindebund e in läß
l i ch auseinandergesetzt hat und d ie  es der VA angezeigt ersche inen lassen, 
entsprechende legis lat ive Maßnahmen anzuregen : 

Die  ausreichende und e inwandfre ie Versorgung der Bevölkerung mi t  
Trink- und Nutzwasser verl angt verschiedentl ich d ie  Errichtung von Was
serschutzgebieten und Grundwasserschongebieten bzw. Schongewässern 
im S inne des § 34 Abs . 1 und 34 Ahs. 2 WRG 1 95 9 ;  auch zur Sicherung der 
künftigen Wasserversorgung s ind nach § 35  WRG 1 959 Wassersch utz- und 
Wasserschongebiete mögl ich.  Die  damit  verbundenen Bebauungs- und 
Wirtschaftsbeschränkungen treffen zwar i n  erster L in ie  die E igentümer in 
den  Wassersch utz- bzw. Wasserschangeb ieten, darüber h inaus  aber auch 
d ie  Gemeinden, in denen s ich d iese Gebiete befinden,  in  ihrer wirtschaft l i 
chen Entwicklung und durch Kostenverteuerungen bei der Herste l l ung 
od er Erneuerung bzw. Erhaltung von kommunalen Infrastruktu re in rich
tungen,  insbesondere be i  Kanälen und Verkehrsflächen.  

Im Verfahren über d ie Festsetzung von Wasserschutz- und Wasserschonge
b ieten haben die betroffenen Grundeigentümer gemäß § 1 02 Abs . 1 l i t . b 
WRG 1 959 Parteiste I lung .  Den Gemeinden räumt  der Wasserrechtsgesetz
geber h insichtl ich der Festlegung von Wasserschutz- und Wasserschonge
bieten keine Parteiste I lung ein. Die Gemeinden können daher ihre Interes
sen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen kommunaler Infrastruktu re in
richtungen und zur  Verme idung von Hemmnissen i n  der wirtschaftl ichen 
Entwicklung rechtl ich n icht geltend machen.  

G emäß § 34  Ahs .  4 WRG 1 959 haben die Grundeigentümer für d ie  Grund
stücksbeeinträchtigung durch Wasserschutzgeb iete bzw. Wasserschonge
b iete einen Anspruch auf angemessene Entschädigung. Dagegen enthält das 
derzeit geltende Wasserrechtsgesetz keinen Entschädigungsanspruch der 
Gemeinden für die mit e inem Wasserschutz- bzw. Wasserschongebiet ver
bundenen Nachte i l e .  Den Gemeinden,  d ie  durch d ie  Errichtung von Was
serschutz- und Wasserschongebieten betroffen werden,  so l lte daher auch 
nach Ansicht der VA durch e ine Änderung des Wasserrechtsgesetzes e ine 
angemessene Entschäd ig.':l ng, insbesondere durch den Ersatz der Mehrko
sten für die Errichtung, Anderung und Erhaltung kommunaler E inrichtun
gen e ingeräumt werden .  

Schl ießl ich verpfl ichtet d ie Bestimmung des § 5 1  WRG 1 959 Wasserberech
t igte, d ie  aus dem Bestand oder Betrieb e iner fremden Wasserbenutzungs
anlage einen erhebl ichen Nutzen z iehen,  zu  e inem Erhaltungs- und Be
triebskostenbeitrag für d iese fremden Wasserbenutzungsanlagen. Wenn 
e ine Gemeinde aufgrund e ines Wasserschutzgebietes bzw. Wasserschonge
b ietes einen re lativ teu ren,  absolut  flüss igkeitsdi chten Kanal errichtet, 
kommt  sie damit  zwar ihrer Verpfl ichtung zur  Gewässerreinhaltung nach, 
doch hat darüber h inaus das berechtigte Wasserversorgungsunternehmen 
zweife l los e inen erhebl ichen N utzen, und es erhebt s ich daher d ie  Frage, in
wieweit von d iesem Wasserversorgungsunternehmen der Gemeinde als Ka
na lunternehmerin e in  Erhaltungs- und Betriebskostenbeitrag geleistet wer
den müßte . 
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Der Vortei l  des Wasservcrsorgungsunternehmens muG aber nicht unbe
d ingt aus einer Wasserbenutzungsan lage entstehen, sondern kann beispiels
weise auch e iner kostsp ie l igen Anlage e i ner Verkehrsfläche etwa mit einer 
flüss igkeitsd ichten Betonwanne entstehen .  

Die  VA regt daher an,  auch d iesen Fragenkomplex im Zusammenhang mit  
der Nove l l ierung des Wasserrechtsgesetzes zu  überdenken. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Beschwerdeführung bi ldeten im Berichts
zeitraum die Handhabung des Marktordnungsgesetzes, in sbesondere der 
Bestim mungen über die Mi lchkontingentierung und die Zuweisung von 
Einzugs- und Versorgu ngsgebieten durch Verordnung des Mi lchwirt
schaftsfonds .  

In  e inem Beschwerdefa l l  (vg l .  Fal l  3 . 1 )  tritt d ie  Problematik der kumulati
ven Anwendung der e inze lnen in  § 1 2  Marktordnungsgesetz festgelegten 
Kriterien bei der Zuweisung von E inzugs- und Versorgungsgeb ieten zu  
Tage, zuma l  der Gesetzgeber auch  h insichtl i ch der Wertigkeit der  e inzel
nen Kriterien keine Gewichtung vorni m mt.  Da bei der E inzugs- und Ver
sorgungsgebietsregelung i m  S inne des § 1 2  Marktordn ungsgesetz a l l e  Kri
ter ien erfü l l t  se in müssen,  um eine derartige Kundmachung des Mi lchwirt
schaftsfonds gesetzmäßig erscheinen zu  lassen, ergeben s ich i n  der Praxis 
- wie der konkrete Beschwerdefall zeigt - Schwierigkeiten bei der An
wendung der E inzugs- und Versorgungsgebietsregel ungen.  Im  konkreten 
Fa l l  hat die VA die Einzugs- und Versorgungskundmachung des Mi lch
wi rtschaftsfonds deswegen a l s  gesetzwidrig  erachtet und daher i n  i h rer Er
lassung e inen Mißstand i m  Bereich der Verwaltung festgeste l l t, wei l  im  ge
genständl ichen Fall nahezu a l le  Kriterien nach § 1 2  Marktordnungsgesetz 
gegen die letzt l ich getroffene Regelung sprechen .  Die  VA hat daher be
sch lossen, dem Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft zu empfeh
len, im Wege seines Aufsichtsrechtes für die Herste l lung des gesetzmäßigen 
Zustandes Sorge zu tragen.  

Obwoh l  der VA d ie  Mögl ichkeit  e ingeräumt ist ,  ihrer  Ansicht nach gesetz
widrige Verordnungen gemäß Art. 1 48 e B-VG beim Verhssungsgerichts
hof anzufechten, hat sie im gegenständ l ichen Fal l  den Weg beschritten,  zu
nächst  der Aufsichtsbehörde i m  Empfeh lu ngsweg d ie  Mögl ichkeit zu  ge
ben, die nach Ansicht der VA gesetzwidrige Verordn ung zu san ieren, um 

unzweckmäßigen Verhhrensaufwand zu vermeiden.  Die an ke ine Frist ge
bundene abstrakte Normenkontrol lmögl ichkeit der VA beim V crhssungs
gerichtshof ble ibt dadurch u nberührt. Aus grundsätzl ichen Erwägungen hat 
d i e  VA jedoch h ins icht l ich der von ihr gewäh l ten Vorgangsweise vorerst i n  
e inem g leichge lagerten Fa l l  e i ne  Ste l lungnahme des  Bundeskanzleramtes -
Verfassungsdienst e ingeholt, u m  aus verfass ungsrechtl icher Sicht abzu klä
ren, welche Kompetenzen der VA h insichtl ich von ihr  als gesetzwidrig 
erachteten Verordnungen zukommen.  Auch nach Ans icht des Verhssungs
dienstes ist der Begri ff des M ißstandes in Art. 1 48 a B-VG soweit zu  sehen, 
daß darunter  j eg l iches Verwaltungshandel n ,  somit  auch d ie  Erlassung ge
nerel ler Verwaltu ngsakte, erfaßt wird und auch in  diesen Fäl len das der VA 
sonst  be i  Festste l lung von M ißständen zur  Verfügung stehende I nstrumen
tarium eingesetzt werden kann .  Die zusätzl iche Mögl ichkeit ,  beim Verfas
s ungsgerichtshof d ie  E in le i tung e ines Verordnungsprü fungsverbhrens se i
tens der VA zu  veranlassen, trägt led ig l ich dem Umstand Rechnung, daß 
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die  Verordnungsprüfung be im Verfassungsgerichtshof monopol i s iert ist 
und es der VA verwehrt ist ,  3.bschl ießend mit rechtsverbindl icher Wirkung 
die Gesetzwidrigkeit e iner Verordnung festzuste l len .  Dies schl ießt 3.ber -
wie bereits erwähnt - nicht 3.US ,  aus Zweckmäßigkeitsgründen vor e iner  
Befassung des Verfassungsgerichtshofes der bebngten Behörde selbst d ie 
Mögl ichkeit e inzuräumen, den von der VA festgestel lten Mißst3.nd zu be
heben.  

E in  weiterer  Beschwerdepunkt bei  Entscheidungen nach dem Marktord
nungsgesetz betr3.f die m3.ngelnde Begründung von Entscheidungen du rch 
den Mi lchwirtschaftsfonds  gegenüber dem Betroffenen (vg l .  F3. l l  3 . 5  und 
d3.s dort 3.bgedruckte F3.ks im i le) . Der Beschwerdeführer hatte in  einer E in
gabe 3.n den Milchwirtschaftsfonds begehrt, se inen Landwirtsch3.ftsbetrieb 
3.US dem Einzugsgebiet e iner  Sennereigenossenschaft auszugl iedern u nd in  
9.as Einzugsgebiet e ines 3.nderen Versorgungsunternehmens e inzugl iedern. 
Uber d iesen Antrag wurde dem Beschwerdeführer  n3.ch mehrmaliger Ur
genz ledigl ich m itgetei lt ,  daß d ie  Verwaltungskommiss ion zu dem Besch luß 
gekommen se i ,  d ie  bestehenden E inzugs- und Versorgungsgebiets rege lun
gen n icht abzuändern.  Der von der VA 3.uf d i ese für den e inze lnen Betrof
fenen unbefried igende Erledigungspr3.xis h i ngewiesene Bundesminister für 
Land- und Forstwirtsch3.ft h3.t d3.raufhin den Mi lchwi rtschaftsfonds 3.nge
wiesen, in gle ichgebgerten Fäl len, i n  denen eine neg3.tive Erled igung mit 
Rücksicht auf d ie  gesetz l i chcn Bestim mungen ergehen muß,  e ine  3.usrc i 
chende und 3.uch für den Antragste l ler  n3.chvol lz iehbare Begründung vor
z usehen,  womit dem Interesse der Betroffenen Rechnung getr3.gen wurde. 

Weitere Beschwerden betrafen d ie  Verwaltung des öffentl ichen Wassergu
tes, Angelegenheiten des Forstrech.�es und der Wi ldb3.ch- und L3.wincnver
bauung sowic die Tätigkeit der Osterre ich ischen Bundesforste 3.ls Wirt
schaftsunternehmen.  

Einzelfälle 

3 . 1  Gesetzwidrige Einzugs- und Versorgungsgebietsregelung durch den Milch
wirtschaftsfonds 

94 

VA 4 B - 3 / 8 3  B M  Z I .  3 1 0 3./ 85  u n d  BM 4 1 0 / 8 3  

I n  i h rer Beschwerde 3.n d i e  V A  brachten zwölf durch Rechts 3.nwalt 
DDr. W.  B .  vertretene L3.ndwirte 3.US Thalg3.u, S3.lzburg,  vor, d3.ß der 
Milchwirtsch3.ftsfonds bei E rlassung der Verordnung über d ie  Zuweisung 
des E inzugs- und  Versorgungsgebietes der st i l lgelegtcn Käserei T. d ie  
zwingenden Bestimm ungen des § 12  Marktordnungsgesetz 3.ußer acht ge
bssen h3.be. § 12  Abs .  1 MOG enth3.lte Abgrenzungskriterien wie d i e  Be
st im m ung von E inzugs- und Versorgungsgebieten ,  die kumubtiv zu be
rücksichtigen se ien .  D iesem Erfordernis sei du rch den im vorl iegenden F3.11 
vorgenommenen Zus3.mmenschluß der E inzugs- und Versorgungsgebiete 
n icht Rechnung getr3.gen worden .  

So sei  das E inzugs- und Versorgungsgebiet der Käserei T. n icht e inem be
nachbarten Einzugsgebiet wie zum Beispiel dem des Mi lchhofes S .  e inver
leibt worden, sondern dem E inzugsgebiet e iner n icht  bellJ.chb3.rten Käsere i .  
Es sei  zu vermuten, d3.ß d iese Entsche idung des  M ilchwirtschaftsfonds o f-
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fensichtl ich deshalb getroffen worden se i ,  um  entgegen .. den marktord
nungsrechtl ichen Erfordernissen den priyatrechtl ichen Ubergabewrtrag 
zwischen dem ehemal igen Besitzer der Käserei T. an den nunmehrigen 
Übernehmer anzupassen .  

Weiters entspreche d ie  Auffassung des M i lchwirtschaftsfonds,  daß e in 
Mi lchtransport über zweimal  27  Ki lometer täg l ich güns t iger se i ,  a ls wenn 
der bereits i n  T. e ingesetzte Sammelwagen des Mi lchhofes S .  ledig l ich e i
nen Umweg von ca. sechs Ki lometern zu  fahren hätte, ebenfalls n icht den 
Anforderungen des § 1 2  Abs. I MOG. Im  übrigen würden durch den über
nehmenden Käsere ibetrieb partnerschaftl iche M itbestim mungen i n  a l len 
Fragen, d ie  das Lieferverhältnis zwischen den Bauern und dem Verarbei
tunl?sbetrieb betreffen ,  �usgeschlossen.  So sei entg�ge

.
n

. der u rsprüng l ichen 
ZUS icherung etner Wetterführung des Betnebes t n  1 .  die Betnebsstätte 
schon nach zwei Monaten st i l lgelegt worden,  laufende Fehlmessu.�gen am 
Zähl werk zu Lasten der Lieferanten hätten das Vertrauen in den Uberneh
merbetrieb schwinden lassen u nd es komme überdies  zwischen Überneh
merbetrieb und Mi lch l ieferanten zu  ständigen Differenzen h insichtl ich der 
Fettuntersuchungstermine ,  bezügl ich der Anfuhr  und der adm in istrativen 
Durchführung. 

Dadurch, daß s ie  aber aufgrund der i n  Beschwerde gezogenen Verordnung 
verpfl ichtet seien, dem Käsere ibetrieb W.  i n  A. zu  l iefern, bestünde fü r s ie 
ke ine  Mögl ichkeit ,  diese Unzukömml i ch ke i ten unm itte lbar abzustel len und 
habe zwar das Einschreiten des Mi lchwirtschaftsfonds ein ige Verbesserun
gen herbeigeführt ,  d ie  aber a l s  nicht ausreichend anzusehen se ien .  Die  Be
schwerdeführer a l s  Mi l ch l i eferanten für das nunmehr neubest immte Ein
zugs- und Versorgungsgebiet se ien daher durch d iese Maßnahme des 
M ilchwirtschaftsfonds u n mitte lbar betroffen ,  hätten aber im H inbl ick auf 
d ie  Rechts lage keine andere Möglichkeit, d ie  i n  Beschwerde gezogene 
Kundmachung zu  bekämpfen als durch eine Beschwerde bei der VA. 

Der um  Ste l lungnahme ersuchte Bundesmin i ster für Land- und  Forstwirt
schaft übermittelte der VA eine Stel l u ngnahme des Mi lchwirtschaftsfonds, 
i n  der folgendes ausgeführt w i rd : 

I m  Jahre 1 9 8 1 habe i m  Hinbl ick darauf, daß der Dampfkessel der Privatkä
serei  in T. n icht mehr betriebssicher gewesen sei, ein Disposit ionsauftrag 
fü r d ie  angel ieferten M ilchmengen ertei lt werden müssen, wonach d i e  ge
samte Anl ieferungsmenge der Käsert;i T. von der Käserei W. in A.  zu verar
beiten wäre. Nach durchgeführter Uberprüfung sei am 1 6 . Jun i  1 98 1  der 
b i l l igste Transportkostensatz von 1 6, 5  Groschen je Ki logramm Versand
mi lch errechnet und festgesetzt worden .  

In  der Folge se ien beim Fonds zwei Anträge auf Rege lung des E inzugsge
bietes e ingebracht worden ,  näml ich e in  Antrag auf Zuweisung des E inzugs
gebietes der Käserei T. zur Privatkäserei W. i n  A. und e in Antrag auf Zu
weisung des E inzugsgebietes der Käserei i n  T. z u m  Mi lchhof S .  

Da e ine e invernehml i che Regelung nicht mögl ich gewesen se i ,  habe sch l ieß
l ich am 29 .  Jun i  1 9 82  der geschäftsführende Ausschuß  des Mi lchwirt
schaftsfonds das E inzugsgebiet T. dem Einzugsgebiet der Käserei  W. i n  A. 
zugete i l t. Bei d ieser Entsche idung sei der Fonds davon ausgegangen, daß 
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das E inzugsgebiet des Mi lchhofes S .  flächenmäßig ungle ich größer ab die 
E inzugsgebiete der nörd lich  davon im Land Salzburg gelegenen Käsereien 
sei ,  weshalb das Begehren zur Zutei lung an den Mi lchhof S. einer optima
len Größe der i n  Betracht kommenden E inzugsgeb iete entgegengerichtet 
sei und die angestrebte Ausdehnung zu Lasten e ines kle inen Betriebes bzw. 
E inzugsgebietes ginge. 

Weiters habe der Fonds davon auszugehen gehabt, daß die Transportko
sten an einen anderen Käsereibetrieb n i cht höher se in dürfen als der b i l 
l igstmögl iche Transportkostenersatz. H ierauf se i  schon im  Jahre 1 98 1 Be
dacht genommen worden .  Dennoch sei eine nochmal ige Transportprüfung 
d urchgeführt worden, als deren Ergebnis  sich ein Anfu hrsatz von 1 6,7  Gro
schen je Ki logramm Versand m i lch von T. zum Mi lchhof S. ergeben habe, 
die tatsächl ichen eigenen Versandkosten von 1'. nach A. bei 22 ,96 j e  Ki lo
gramm l iegen,  sodaß d ie  D i fferenz auf d ie  festgesetzten 1 6 ,5 Groschen je 
K ilogramm bei der Reyis ion des Geschäftsjahres 1 9 8 1 n icht anzuerkennen 
gewesen seien.  Diese Uberprüfung habe weiters ergeben, daß d ie  Gesamt
kosten fü r den Mi lchtransport von T. nach A. 1 2 1  268 ,95 S betragen haben, 
wovon 34 1 20,90 S im Sinne der vorigen Ausführungen noch nicht anzuer
kennen gewesen se ien,  sodaß d ie  vom Fonds anzuerkennenden Transport
kosten 87  1 4 8 ,04  S betragen hätten .  Diese vom Fonds anerkan llten T rans
portkosten l ägen somit  n iedriger als die vom Frächter des M i lchhofes S .  be
gehrten Transportkosten in Höhe von 9 1  000 S. 

Im e inzelnen wird i n  der Ste l l ungnahme zu  den Beschwerdepunkten ausge
führt, daß es zutreffe, daß die Voraussetzungen des § 1 2  Abs . 1 MOG ku
m ulativ berücksichtigt werden müßten. Es sei auch richtig, daß z.unächst 
die Kriterien des § 1 2  Abs. 1 MOG für eine Zutei lung der Landwirte der 
st i l lge legten Käserei in  T. zu einem angrenzenden Einzugsgebiet sprechen 
würden .  Der Fonds habe j edoch auch für eine möglichst wirtschaftl iche An
l ieferung, Bearbeitung, Verarbeitung und Verte i lung von Mi lch und Er
zeugnissen aus Mi lch zu sorgen und könne Zuschüsse nur in dem Ausmaß 
gewähren, das zur  Erre ichung eines mögl ichst e inheit l ichen Auszah lungs
preises an d ie  Mi lchl ieferanten u nbedingt erforderlich se i .  Der Fonds habe 
daher entsprechend diesem Gesetzesauftrag bel der Stützungsberechnung 
nur von ratione l l  geführten Molkereien und Käsereien auszugehen, wobei 
ein Druck auf diese Betriebe bestehe, i h re Betriebsgrößen zu opt imieren. 
Die Entscheidung sei daher letztl ich damit zu  begründen, daß das E inzugs
gebiet des Mi lchhofes S .  groß se i  und demgegenüber d ie  E inzugsgebiete 
der nörd lich davon gelegenen Käsereien k le in .  

Eine Verletzung der sonstigen Bestimmungen des Marktordnungsgesetzes 
sei n icht erfolgt, i nsbesondere würden dem Fonds  ke ine höheren Trans
portkosten für Milchtransporte von T. zur  Käserei W. in A. entstehen,  a l s  
d ies bei Lieferung an den Mi lchhof S .  der Fal l  wäre. Beim Kriterium  der 
Art und Ausgestaltung der  Betriebsanlage und ihrer Leistungsfähigkeit in  
qua l itativer und quantitativer Beziehung sei  daher der Fonds im  Hinb l ick 
auf die von ihm beabsichtigte Optim ierungsmöglichkeit k leinerer Betriebe 
zu  m ittleren Betriebsgrößen zu einer Zuweisung der Landwirte aus T. zur 
Käserei in  A. gelangt. 

Was die verkehrs technischen Verhä ltn isse und die Lage zu gleichartigen 
benachbarten Betrieben und zu größeren Verbrauchsorten betreffe , so 
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se ien d iese dadurch berücksichtigt worden, daß der Fonds keine höheren 
Transportkosten anerkannt habe als bei Lieferung an den Milchhof S .  Die 
übrigen Kriterien gäben ke ine Präferenz für  eine der be iden Variationen,  
wobei  s ich unmittelbare Nachtei le für d i e  Landwirte ebenfa l l s  n icht ergä
ben, wei l  d ie  Übernahmegarantie für ihre M i lch zum gesetzl ichen Mi lch
pre i s  unverändert gewährl eistet  ble ibe.  

Es sei daher e ine Gesetzwidrigkeit der in Beschwerde gezogenen Kundma
chung nicht gegeben und habe auch der Bundesmini ster für Land- u nd 
Forstwirtschaft gegen den d iesbezügl ichen Besch luß kei nen E inspruch er
hoben. 

Die  VA ste l l te im Prüfungsverfahren nach Eins ichtnahme in  d ie  Verwal
tungsakten fest, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach 
und hat h ierüber erwogen : 

Gemäß § 1 2  Abs .  I Marktordnungsgesetz hat der Mi lchwirtschaftsfonds,  
soweit dies zur Erreichung der in § 3 Abs . I l it .  d und e genannten Ziele 
notwendig ist ,  unter Bedachtnahme auf d ie  übrigen Z ie l setzungen des § 3 
Abs. I Bearbeitungs- und  Verarbeitungsbetrieben und  deren wirtschaftl i 
chen  Zusammensch l üssen du rch a l lgemein verb ind liche Anordnungen 
(§ 50) Einzugs- und  Versorgungsgebiete zuzuweise n ;  für die Abgrenzung 
der E i nzugs- und Versorgungsgebiete s ind maßgebend 
a) d ie  Art und  Ausgestal tung der Betriebsanlage und i h rer  Leistungsfähig

keit in qualitativer und quantitativer Beziehung, 
b) d ie Mi lchergiebigkeit des Geb ietes, 
c) die verkeh rstechnischen Verhältnisse in den versch iedenen Tei len des 

Gebietes und die Kosten des Transportes von Mi lch und Erzeugnissen 
aus Mi lch,  

d)  die Lage zu  g lei chartigen benachbarten Betrieben und zu  größeren Ver
brauchsorten, 

e) die Bevölkerungsdichte und die ört l ichen Arbeitsverhältnisse und 
f) d ie  Qualität der erzeugten Produ kte. 

Unbestritten ist ,  daß die Abgrenzungskri terien des § 1 2  Abs . I MOG kumu
lativ zu berücksichtigen s ind .  

Nach den von der VA d urchgefüh rten Erhebungen i s t  e ine kumulative Be
rücksichtigung der i n  § 1 2  Abs . 1 l i t .  a bis f genannten Abgrenzungskrite
r ien im beschwerdegegenständ lichen Fall bei  Erlassung der als Rechtsver
ordnung anzusehenden Kundmachung des M i lchwirtschaftsfonds vom 
7 .  Dezember 1 982  aus folgenden Gründen n icht erfolgt :  

Hi nsicht l ich der Art und  Ausgestaltung der Betriebsanlage und i h rer  Le i 
stungsfähigkeit i n  qual itat�ver u n? quanti�ativer Bel:iehung i s� davon auszu
gehen, daß bel der BeurteI lung dIeses Kntenums d Ie  tatsächl Ichen Verhält
nisse zum Zeitpunkt der Zuweisung des E inzugs- und Versorgungsgebietes 
maßgeblich s ind .  Wie die VA festgeste l l t  hat, wurden im Käsere ibetrieb W. 
i n  A. erst nach der Einzugsgebietszutei lung Investitionen durchgeführt ,  um 
d ie  zusätzl iche Mi lch verarbeiten zu  können,  was be i  einer Zuweisung an 
den M ilchhof S .  n icht e rforder l ich gewesen wäre, da . .  d ieser  über d ie  nöti
gen Kapaz itäten verfügt. Daraus folgt aber, daß der Ubernehmerbetrieb i n  
A. zum Zeitpunkt de r  Entscheidung de s  Mi l chwirtSchaftsfonds nicht d ie  im 
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S inne des § 1 2  Abs . 1 l i t .  a MOG erforderl iche Qual ifi kation besessen hat 
und diese Voraussetzu ngen erst nachträgl ich geschaffen werden m ußten .  

Auch die in  der Ste l lungnahme getroffene Festste l lung, daß h insichtl ich der  
nach § 1 2  Abs .  1 l i t .  b MOG heranzuziehenden Mi lchergiebigkeit keine 
Präferenz für eines der beiden E inzugsgebiete festzuste l len gewesen sei ,  
entspricht nach den von der VA durchgefüh rten Erhebungen nicht den T at
sachen. Dies zeigt e ine Gegenüberste l lung der Mi lchanl ieferungen und des 
Milchaufkommens  bezogen auf die Gesamtfläche des j ewei l igen Einzugs
gebietes i n  Ki logram m  pro Hektar. 

Im Beurtei l ungsj ahr 1 98 1 wurden an d ie Käserei A. von 8 3  Lieferanten 
4 1 9 1  Tonnen Milch angeliefert, was einer Anlieferung je  Lieferant von 
50 500 K i logramm entspricht .  Für T. wurden von 25 Lieferanten 875 Ton 
nen  mit  e inem d urchschnitt l ichen Anlieferungskontingent von 3 5  000  Kilo
gramm je  Lieferant festgeste l l t, für den Mi lchhof S .  3 3 700 Tonnen von 
1 080 Lieferanten und einem Anl ieferungskontingent von durchschnitt l ich 
3 1  200 Kilogramm pro Lieferant. 

Hins ichtl ich des Mi lchaufkommens bezogen auf d ie  Gesamtfläche des je
wei l igen Einzugsgebietes ergibt sich für A. bei  e inem Einzugsgebiet von 
1 440 Hektar e ine Anl ieferung in  Ki logramm je  Hektarfläche von 2 9 1 0 , 
bei T. m it e inem Einzugsgebiet von 1 0 80  Hektar e ine Anl ieferung in Ki lo
gramm je  Hektarfläche von 8 1 0 und beim Mi lchhof S .  bei e inem Einzugs
gebiet von 62  400 Hektar eine Anl ieferung in  Kilogram m  je Hektarfläche 
von 540 .  

Die Unterschiede in der Mi lchergieb igkeit s ind auf den untersch iedl ichen 
Antei l  der landwirtschaft l ichen N utzfläche, der Milchviehhaltung sowie der 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Betriebe zurückzuführen .  Dies bedeute t  
aber i m  gegenständ lichen Fal l ,  daß  Mi l ch  aus e i nem Gebiet m i t  geringerer 
E rgiebigkeit in ein Gebiet mit deutl ich höherer Mi lchergiebigkeit zur Ver
arbeitung gebracht wird, dem außerdem a ls  aussch l ieß l icher Hartkäsereibe
trieb keine wesent l iche Versorgungsaufgabe zukommt, sodaß bei richtiger 
Würdigung des i n  § 1 2  Abs. 1 l i t .  b MOG enthaltenen Kriter iums eine 
Präferenz für die E inbeziehung des E inzugs- und Versorgungsgebietes i n  
jenes des Mi lchhofes S .  bestanden hat .  

Hinsichtl ich der i n  § 1 2  Abs. 1 l it .  c MOG dargelegten Kriterien kommt  
den  Transportkosten e i n e  vorrangige Bedeutung zu .  Diese dü rfen du rch 
die E inzugsgebietsregelung im Hinbl ick auf  § 7 Abs. 3 und § 52 MOG 
nicht höher sein,  als dies bei e iner Lieferung  an den Milchhof S .  der Fal l  
wäre. 

Die vom M ilchwirtschaftsfonds in  seiner Ste l lungnahme angefüh rten u nd 
geprüften Transportkosten für den Mi lchtransport von T. nach A. wurden 
mit 22 ,96 G roschen j e  Ki logramm angegeben .  Die Gesamtanfu hrkosten er
höhen sich jedoch um d ie  Kosten der Mi lcherfassung von den Mi lch liefe
ranten zur  Sammelste l l e  T. Diese  Kosten wurden in  der Berechnung des 
Mi lchwirtschaftsfonds nicht berücksichtigt, obwoh l  d iese vom Mi lchwirt
schaftsfonds anerkannt und auch bezahlt  wurden und s ich auf rund 
20  G roschen j e  Kilogramm angelieferte Milch belaufen .  
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Die geprüften Gesamtkosten für den Mi lchtransport von 1'. nach A. wer
den in der Stel l ungnahme betragsmäßig m it 1 2 1  268 ,95  S für eine Mi lch
menge von 528 1 70 Ki logramm angegeben .  Diese ausgewiesenen Kosten 
können s ich aber nur auf den Zeitraum vom 1 1 . Jun i  1 98 1  bis 3 1 .  Dezem
ber 1 9 8 1 beziehen, da d ie  Gesamtan l ieferung im gegenständl ichen E inzugs
gebiet T. im  Jahre 1 9 8 1  bei 875 000 Ki logramm gelegen ist .  

Um einen Kostenvergle ich mit e inem Transportkostenoffert vom Frächter 
des M ilchhofes S .  in Höhe von 9 1  000 S anste l l en zu können, h ätte daher 
vom Fonds  e in  Gesamtkostenvergleich bezogen auf  e in Jahr vorgenommen 
werden müssen.  Ste l l t  man d iesen Gesamtkostenvergle ich an,  so ergeben 
s ich aufgrund der festgestel lten geprüften Kosten für die Jahresl ieferung 
nach A. e in  Betrag von 200 900 S gegenüber e inem Betrag von 91 000 S 
nach dem Offen des Mi l chhoffrächters. Dabei ist nochmals  darauf h inzu
weisen, daß in  der Kostendarste I lung des Mi lchwirtschaftsfonds Zubringer
kosten bis zur Sammelste l le 1'. unberücksichtigt ble iben, während die Zu
bri ngerkosten aufgrund der Fahrtroute des Mi lchtankwagens des Mi l chho
fes S .  zum Großtei l berücks ichtigt s ind .  

Nach Ans icht der VA ist  aber bei e iner so lchen Transportkostendifferenz 
der Zie l setzu ng e iner mögl ichst wirtschaft l ichen Anl ieferung im S inne des 
§ 3 Abs. 1 l i t .  c MOG und einer nach den Gesichtspunkten der Wirtschaft
l ichkeit erfolgten Ermittlung von Transportkostenzu schüssen gemäß § 7 
Abs. 3 MOG i m  gegenständ l ichen Fa l l  nicht mehr d ie  Rede. Im  übrigen er
scheint es der VA nicht z ie lführend, wenn d urch die Zuweisung e ines E in
zugsgebietes die Verarbeitungskosten i n  einem Käsereibetrieb zwar günsti
ger gestaltet werden können,  gleichzeit ig aber durch zusätzl iche und ver
meidbare Transportkosten mögliche Kostenei nsparungen ganz oder tei l 
we i se  aufgehoben werden .  D ie  nach Darstel lung des Mi lchwirtschaftsfonds 
vom Käsereibetrieb W. i n  A. zu  tragenden zusätz l ichen Transportkosten ,  
d ie  vom Fonds n icht anerkannt s ind ,  vermindern d ie  Wirtschaft l ichkeit der 
Verarbeitung. Auch entspricht die aufgrund der darge legten E i nsparungs
mögl ichkeit  der Transportkosten auf das Ausgleichssystem entfa l lende Be
lastung weder dem § 7 Abs. 3 noch dem § 52  MOG, wonach der Mi lchwirt
schaftsfonds die verfügbaren Mittel m it der Sorgfalt e ines ordentl ichen 
Kaufmannes zu  verwenden hat. 

Wenn der M i lchwinschaftsfonds bei der Begründung der Entscheidung 
über d ie  E inzugsg�bietszu�eisung 1'. d�von ausgeht, daß e ine Zuw�isung 
an das flächenmäßIg ungleich größere E lI1zugs- und Versorgungsgebiet des 
Mi lchhofes S. e iner optimalen Größe der in Betracht kom menden E inzugs
gebiete entgegengerichtet se i ,  so ist dazu festzustel len, daß e ine solche Ab
grenzungsnorm weder in § 12 Abs. 1 MOG enthalten ist noch wäre ihr  bei 
Vorhandensein durch d ie  Entscheidung des Mi lchwirtschaftsfonds  entspro
chen worden .  In  d ieser Bestimmung wird ledigl ich auf die Kosten des 
Transportes von M i lch und auf die Lage zu gle ichartigen benachbarten Be
trieben neben anderen Abgrenzungskriterien hingewiesen. Daß es sich be i  
der Zute i lung des E inzugsgeb ietes 1'. an d ie  Käserei W.  i n  A. um  kein be
nachbartes E inzugsgebiet hande lt, steht außer Streit, sodaß die VA davon 
auszugehen hat ,  daß auch dem Erfordernis i n  § 1 2  Abs. 1 l i t .  d MOG nicht 
entsprochen worden ist .  
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Abgesehen davon entspricht d i e  i n  Beschwerde gezogene E inzugsgebietszu
weisung auch nicht der b isher geübten Prax i s  des Mi lchwirtschaftsfonds,  
wie s ie  etwa in  der Kundmachung vom 1 2 . März 1 979 zum Ausdruck 
kommt, mit  der der Mi lchwirtschaftsfonds d ie  Einzugsgebiete von zwei Kä
sereibetrieben an das in d i esem Fa l l  a l lerdings benachbarte E inzugsgebiet 
des Mi lchhofes S .  übertragen hat.  Auch zu d iesem Zeitpun kt war das G rö
ßenverhältnis zwischen dem Mi lchhof S .  und den nördl ich davon im Bun
des land Salzburg gelegenen Käsereien zue inander im  wesentl ichen g le ich 
wie zum Zeitpunkt der i n  Beschwerde gezogenen Einzugsgeb ietsübertra
gung T. an die Käserei W.  in A. Es erscheint daher die gegenständl iche 
Kundmachung auch im Hinbl ick auf  das gerade bei Monopole schaffenden 
gesetzl ichen Rege lungen strikte zu beachtende Gle ichheitsgebot bedenk
l ich .  

Klammert man aber den Mi lchhof S .  be i  den Überlegungen aus,  dann ist 
dadurch für den Mi lchwirtschaftsfonds i m  Hinb l ick auf das i n  § 1 2  Abs. 1 
l i t .  d festgelegte Abgrenzungskriteri um ebenfalls n ichts zu gewi nnen, da  -
wie den Aktenunterlagen zu  entnehmen ist - eine Reihe von E inzugsge
bieten gleichartiger Käsere ibetriebe deut l ich näher zu  T. l i egen als die Kä
sere i  i n  A. und d iese Käsereibetriebe ebenfa l l s  den Anforderungen des § 1 2  
Abs . 1 MOG entsprechen.  

Ledigl ich h ins icht l ich der Kriterien gemäß § 1 2  Abs.  1 l i t .  e und f MOG 
schl ießt s ich d ie  VA der Ansicht des Mi lchwirtschaftsfonds an, daß die 
Voraussetzungen h ins icht l ich der Käserei i n  A. und des Milchhofes S .  a ls 
gle ichartig zu  betrachten s ind, da beide Gemeinden mit  83 bzw. 84 Ein
wohner je Quadratki lometer nahezu d ieselbe Bevölkerungsd ichte aufwei
sen und das Kriter ium ört l icher Arbe itsverhältnisse vernachlässigt werden 
kann ,  weil h ied urch keine Arbe itsplätze geschaffen werden .  

Zusammenfassend gelangt d i e  VA daher zu der Auffassung, daß be i  Erlas
sung der Kundmachung vom 7 .  Dezember 1 9 82  der M i lchwirtschaftsfonds 
zwingende gesetzl iche Bestimmungen des Marktordn ungsgesetzes verletzt 
hat, worin die VA einen Mißstand im Bereich der Verwaltung nach 
Art. 1 4 8 a B-VG festgeste l l t  hat. 

Gemäß § 53  Abs. 2 MOG ist  der Bundesmin ister für Land- und Forstwirt
schaft verpfl ichtet, gegen Beschlüsse, d ie  den bestehenden Gesetzen und 
Verordnungen zuwiderlaufen ,  Einspruch zu  erheben.  Jeder E inspruch be
darf zu se iner G ül tigke i t  der Zustimmung der Bundesmin i ster für Handel ,  
Gewerbe und Industrie und - soweit es s ich um fi nanzie l le  Angelegenhei
ten handelt - für finanzen .  

Durch d ie  Erhebu ng e ines so lchen Einspruches wäre es daher i n  der Hand 
des Bundesmin isters für Land- u nd Forstwi rtschaft gelegen,  d i e  Erlassung 
der gesetzwidrigen Kundmachung des Mi lchwirtschaftsfonds vom 7 .  De
zember 1 9 82  zu verhindern. Wie s ich aus der Aktenlage ergibt, war das 
Bundesmin ister ium für Land- und Forstwirtschaft a l s  z uständige Aufsichts
behörde mit  der gegenständ lichen E inzugs- und Versorgungsgebietszuwei
sung befaßt und hat durch se ine Prüfungsabte i l ung nach e iner Besprechung 
unter dem Vors i tz von Bundesmin i ster Dipl . - Ing .  Günter Haiden am 
1 8 . Oktober 1 98 2  und Veranlassung einer neuerl ichen Transportüberprü
fung den i n  Beschwerde gezogenen Zuweisungsakt nochmals  geprüft ,  aber 
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ke ine Veran lassung fü r e ine Beeinspruchung des beschwerdegegenständ l i 
chen Besch lusses des  Mi lchwirtschaftsfonds gefunden.  

Im Hinbl ick auf das Ergebnis des Prüfu ngsverhhrens vertritt daher die VA 
d ie  Auffassung, daß auch d ie  mangelnde Ausschöpfung des der Aufs ichts
behörde e i ngeräumten E i nspruchsrechtes einen Mißstand im Bereich der 
\-erwaltung i m  S inne des Art. 1 4 8 a B-VG darste l l t .  

U m d ie  unterlaufene Rechtswidrigkeit e iner Sanierung im Verwaltungs
wege zuzufü hren,  hat daher die VA d ie  gegenständl iche Empfehlung an 
den Bundesmin i ster fü r Land- und ForstwirtSchaft als Aufs ichtsbehörde 
nach dem Marktordnungsgesetz beschlossen .  

Zwar vermag d ie  VA wegen des  Monopols de s  Verhssungsgerichtshofes 
zur  Prüfung von Gesetzen von Verordnungen n icht rechtsverb ind l ich d i e  
Gesetzwidrigkeit e iner  Verordnung festzustel len ,  doch  sch l ießt es keine Be
stimmung des S iebenten Hauptstückes des B-VG aus,  daß d ie  VA in  den 
Fä l len ,  i n  denen s ie  zur  Auffassung gelangt, e ine geltende Verordnung sei  
n icht gesetzmäßig,  hierin e inen Mißstand im  Bereich der Verwaltung fest
zustel len und eine entsprechende Empfeh lung auf Aufhebu ng oder Abän
derung einer Rechtsverordnung zu  beschl ießen.  Was Gegenstand einer 
E mpfehlung se in kann ,  wird näml ich durch Art .  1 4 8  c B-VG n icht e inge
schränkt, sodaß daraus geschlossen werden muß, daß sich Empfeh lungen 
grundsätzl ich auf a l le  Maßnahmen erstrecken können, d ie  d ie VA zur Be
seit igung eines von ihr festgeste l lten Mißstandes in  der Verwaltung für er
forderl ich erachtet. Diese Rechtsauffassung der VA wird auch durch den 
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes gete i lt ,  der hiezu um  gutächt l i 
ehe Ste l lungnahme ersucht worden war. 

Die VA ging daher bei Beurte i lung des gegenständl ichen Beschwerdefal les  
aus verwaltungsökonomischen Gründen davon aus ,  daß es zunächst zweck
mäßig erscheint, den in Beschwerde gezogenen Behörden selbst die Gele
genheit e inzuräu men, unbeschadet der i n  Art .  1 4 8  e B-VG gegebenen An
fechtungsmögl ichkeit den nach Ansicht der VA der Rechtsordnung ent
sprechenden Zustand herzuste l len .  

3 . 2  Nichtbeiziehung zu einer wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung trotz 
Parteistellung 
VA 52 - LF/ 84  BM Z l .  1 03 8 / 84 

J .  H .  aus Stad l ,  Steiermark, brachte i n  se iner Beschwerde an d ie  VA folgen
des vor:  

Er  besitze in  S .  e in  Anwesen mit  e iner Hausmühle ,  d ie  b is  1 973  in Betrieb 
gewesen se I .  

Vor etwa zwei  Jahren habe der oberhalb von i hm wohnende Schloßbesit
zer N.  eine Staumauer errichtet, sodaß das Waser nicht mehr zu  seiner 
Mühle  abgele itet werden könne. Damit werde ihm die Ausübung seines 
zum Antrieb der Mühle e ingeräumten Wasserbenutzungsrechtes mit e iner 
Konsensdauer bis zum Jahr 20 1 3  u nmögl ich gemacht. Se in Wasserrecht  sei  
im Wasserbuch e ingetragen und habe d iese Eintragung bisher auch keine 

1 0 1  

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)102 von 213

www.parlament.gv.at



Anderung erfahren .  I n  der Säumnis  der W:tsserrechtsbehörde be i  der Her
stel lung des se inem W:tsserrecht gemäßen Zusundes erblicke er e inen M iß
st:tnd im Bere ich der Verw:tltung. 

Die VA holte im Prüfungsverhhren e ine Ste l l ungn:thme des Bundesmin i 
sters für  L:tnd- und rorstwirtsch:tft e in  und stel lte folgendes fest :  

Der Beschwerdeführer i s t  Wasserberechtigter des unter Postz:thl 1 26 i m  
W:tsserbuch des Bezirkes M .  e ingetr:tgenen W:tsserbenutzungsrechtes zum 
Betrieb e iner  H:tusmühle .  

Mit  Bescheid des Bezirksh:tuptm:tnnes von M.  vom 2 .  Dezember 1 982  
wurde N .  d ie  w:tsserrechtl iche Bewi l l igung zur  Errichtung e iner W:tsser
kr:tft:tnbge :tm selben Bach e ingeräumt. Obwohl  d ie  W:tsserkraftan lage des 
Beschwerdeführers im Wasserbuch des Bezirkes M. e ingetragen war u nd 
der Beschwerdefüh rer daher i m  w:tsserrechtl ichen Bewil l igungsverfahren 
des N. :tls P:trtei beizuziehen gewesen wäre, wu rde er - wie s ich aus der 
Aktenlage ergibt - weder zur w:tsserrechtl ichen Verh:tndlung über d:ts 
Projekt N. gebden noch wurde ihm e in  d iesbezügl icher Bescheid zuge
ste l l t .  Dadurch i s t  der wasserrechtl iche Bewi l l igungsbescheid für N. am 
27 .  Dezember 1 982  i n  Rechtskraft e rw:tchsen, ohne d:tß dem Beschwerde
fü hrer als P:trtei die Mögl ichkeit  zur Wahrnehmung se iner wasserrechtl ich 
geschützten Rechte e i ngeräumt worden wäre. 

Im Unterble iben der Ladung des Beschwerdeführers zur  wasserrechtl ichen 
Bewi l l igungsverh:tndlung des N. u nd der Einräumung der Mögl ichkeit zur 
Ausübung der ParteisteI lung h:tt die VA e in  Fehlverh:tlten festgestel l t  und 
der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. 

Eine weitere Ver:tnbssung war der VA :tufgrund der Rechts lage n icht mög
l ich ,  da nach den Best immungen des Wasserrechtsgesetzes überg:tngene 
P:trteien ihre Ei nwendungen ledigl ich bis zum rechtskräftigen Absch luß  des 
wasserrechtl ichen Verfahrens vorzubringen vermögen ,  nach Rechtskraft 
:tber nach § 26 Abs.  3 WRG 1 959 led ig l ich e inen Entschädigungsanspruch 
gegenüber dem Konsenswerber besitzen, der im ordent l ichen Rechtswege 
ge l tend zu m:tchen ist .  

3 . 3  Schaden durch Wasseraustritt an  einer konsenswidrig errichteten Wasseran
lage - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 

1 02 

VA 4 3  - LF/ 8 5  B M  Z I .  1 8 2 1 / 8 5  

W. P.  a u s  Bruck/M u r, Steiermark, br:tchte i n  seiner Beschwerde an d i e  VA 
folgendes vor : 

Er  betreibe seit Herbst 1 98 4  e in  Gasthaus,  i n  dessen unmittelbarer Nähe d ie  
N achbarin H .  i m  Jahre 1 9 8 3  e ine Wasserversorgungsan lage errichtet habe. 
D iese Anlage sei  zwar mit Bescheid der Bezirksh:tuptm:tnnschaft B .  wasser
rechtl ich bewi l l igt worden, doch seien bei  Errichtung und Benützung der 
Anbge d ie  Auflagen des wasserrechtl ichen Bewil l igungsbescheides größ
tente i l s  n icht e ingehalten worden .  Dies habe zur Folge, daß seit etwa e inem 
Jahr aus dem Behälter der Wasserversorgungsan lage H .  ständig größere 
Wassermengen austreten,  d ie  den Zugang zum Gasthaus und den P:trk
pbtz überschwemmen und  im Winter zur  Eisb i ldung führen. 
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Obwohl er bereits unmittelbar nach Auftreten der Unzukömml ichkeiten 
eine Anzeige an die Wasserrechtsbehörde erstattet habe, sei erst mit Be
scheid vom 20 .  August 1 98 5  die konsenswidrige Ausführu ng festgeste l l t  
u nd der Konsensinhaberin H .  aufgetragen worden,  d ie  n icht  erfü l lten Auf
lagen bis 30 .  September 1 9 8 5  zu erfü l l en .  Auch diesem Auftrag sei H. nicht 
nachgekommen,  sodaß es zu  weiteren Schäden an der gegenständ l ichen 
Wasserversorgungsanlage gekommen sei und der Getränkekel ler seines 
Gasthauses überschwemmt  werde. Trotz Kenntnis dieses Umstandes seien 
wcitere Maßnahmen durch die Wasserrechtsbehörde unterb lieben .  

Die VA stel lte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Stel l ungnahme 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft fest, daß das Beschwer
devorbringen den Tatsachen entsprach. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurden gegen die Konsensinhabe
rin H. ein Verwaltungsstrafverfahren sowie Vol lstreckungsmaßnahmen zur 
Herste l lung des gesetzmäßigen Zustandes eingele itet, womit der Grund für 
die berechtigte Beschwerde behoben werden konntc. 

3 .4 Gewässerverunreinigung durch unzureichende Abwasserbeseitigung auf dem 
Nachbargrundstück - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 
VA 48 - LF/ 8 5  BM Z l .  90/85  

W.  D. au s  Wenns,  Tiro l ,  brachte in seiner Beschwerde an d i e  VA folgendes 
vor :  

Sein Anwesen sei d e m  d e s  F .  S .  benachbart, der d i e  Abwässer aus se inem 
landwirtschaftl ichen Betrieb nicht auf E igengru nd versickere, sondern, 
ohne h iefür im  Besitz e iner wasserrechtl ichen Bewil l igung zu sein,  auf  sein 
Grundstück ableite. 

Bereits im Jahre 1 950 seien Betonrohre von der Liegenschaft S. zu  seiner 
Liegenschaft verlegt worden .  Diese Rohrleitung habe seinerzeit in e in Ge
rinne gemündet, das aber später verlegt worden sei ,  sodaß nunmehr die aus 
dem Rohr kommenden Abwässer im Bereich se iner Liegenschaft vers ik
kern. Da es s ich um  Fäkalabwässer handle und überdies seine Wiese mehr 
und mehr versumpfe, habe er s ich wiederholt an d ie  Bezirkshauptmann
schaft I .  als zuständige Wasserrechtsbehörde gewendet, doch habe diese die 
Ansicht vertreten, daß e ine Genehm igung der Abwasseran lage S .  nach den 
Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes nicht mögl ich wäre und  daher 
nicht ertei lt  werden könne .  

I n  der Folge habe die Wasserrechtsbehörde jedoch aufgrund der Anzeigen 
des Beschwerdeführers ein wasserrechtl iches Verfahren eingeleitet und S. 
den Auftrag erte i l t, b innen e inem Monat ein Projekt, das die gesetzwidrige 
Situation beseitige, der Behörde vorzuschlagen und u m  eine entsprechende 
wasserrechtl iche Bewi l l igung einzukommen.  Diese Planvorlage sei bis  zum 
Zeitpun kt der Erhebung der Beschwerde am 1 4 . März 1 985  n icht  erfolgt. 
Der Beschwerdeführer  erb li cke e inen Mißstand im Bereich der Verwaltung 
darin, daß die gesundheitsgefährdende Ableitung der Fäkalwässer von der 
Wasserrechtsbehörde trotz Kenntnis geduldet werde und  das vom Wasser
rechtsgesetz her  gebotene Instrumentarium nicht entsprechend eingesetzt 
werde. 

1 03 
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I m  Prüfungsverfahren stellte die VA fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. Der um Stel l ungnahme ersuchte Bundesminister 
für Land- und Forstwi rtschaft veranlaßte noch im Zuge des Prüfungsver
fahrens  der VA die E in leitung eines Verfahrens gemäß § 1 3 8 WRG 1 959 
zur  Wiederherste l lung des gesetzmäßigen Zustandes durch d ie  säumige 
Wasserrechtsbehörde, Bezirkshauptmannschaft 1 . ,  das i n  der Folge durch
geführt und der gesetzmäßige Zustand hergeste l lt wurde.  

Damit war der Grund fü r d ie  berechtigte Beschwerde behoben .  

3 . 5  Ablehnung eines Antrages auf Zuweisung zu einem anderen Einzugsgebiet 
- mangelnde Begründung 

1 04 

VA 54 - LF/ 8 5  

J .  Sch. a u s  Weer, Tirol ,  brachte i n  se iner Beschwerde a n  d i e  V A  folgendes 
vor :  

E r  s e i  E igentü mer e ines landwirtschaft l ichen Betriebes, d e r  h insichtl ich der 
Abnahme der M i lchprodukte dem E inzugsgebiet der Sennereigenossen
schaft K. zugewiesen sei .  

Am 1 3 . August 1 9 8 4  habe er e ine Eingabe an den Mi lchwirtschaftsfonds 
gerichtet und ersucht, d ie  E inzugs- und Versorgungsgebietsregelung i n  der 
Weise abzuändern, daß die Anlieferung der Mi lchprodukte aus seinem 
landwirtschaft l ichen Betrieb n icht an d ie  Sennereigenossenschaft K. erfo l
gen sol le ,  sondern daß er  dem Einzugsgebiet des Mi lchhofes 1 .  zugeschla
gen werden sol le .  Über d iesen Antrag sei  zunächst keine Erledigung ergan
gen und d ie  Angelegenheit von einer Sitzu ng der Verwaltungskommiss ion 
des Mi lchwirtschaftsfonds zur  anderen verschoben worden .  

Mit  Schreiben vom 29 .  März 1 98 5  habe ihm sch l ieß l ich der M ilchwirt
schaftsfonds ohne weitere Begründung m itgete i l t, daß die Verwaltu ngs
kommiss ion zu  dem Besch luß gekommen sei, d ie  bestehenden E inzugs
und Versorgungsgebietsrege lungen n icht abzuändern (vg l .  das angeschlos
sene Faks imi le ) .  

I n  der Nichtberücks icht igung se ines  An liegens sowie i n  der mangelnden 
Begründung bei der Abwei sung seines Antrages erb l icke er einen M ißstand 
im Bereich der Verwaltung.  

Die  VA holte i m  Prüfungsverfahren e ine Stel lungnahme des Bundesmin i
sters für Land- und Forstwirtschaft e in und  stel lte in  der Sache se lbst  fest, 
daß d i e  Ablehnung des vom Beschwerdefüh rer gestel lten Antrages auf 
Neurege lung des E inzugs- und Versorgungsgebietes im E inklang mi t  der 
Gesetzesl age erfolgte, da die Sennereigenossenschaft K.  zur  E rfü l lung ihres 
Produktionsauftr:�ges ausschl ießl ich auf hartkäsetaugl iche Mi lch angewie
sen ist und j.ede Anderung der Zu lieferu.ngen d !e Prod�ktionsbed ingungen 
der SennereIgenossenschaft K. empfIndl Ich beeInträchtIgen würde. 

Wenngleich zwar die Zuweisung von E inzugs- und Versorgungsgebieten 
nach den Bestimmungen des Marktordnungsgesetzes durch eine Rechtsver
ordnung des M i lchwirtschaftsfonds erfolgt und  auf d i e  Zuordnung e ines 
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landwirtschaftl ichen Betriebes zu  e inem best immten E inzugsgebiet kein 
Rechtsanspruch des Betroffenen besteht, sodaG d iesbezügl ich Anträge auf 
.Änderung der Einzugs- und Versorgungsgeb ietsrege lungen ke iner be
scheidmäGigen Erled igung zugängl ich s ind, wurde von der VA dennoch 
das I nteresse des Beschwerdeführers fü r zutreffend erachtet, wenigstens in 
sachl icher Weise darüber inform iert z u  werden,  warum im konkreten Fal l  
nach Ansicht des Mi lchwirtschaftsfonds  e ine .Änderung der E inzugs- u nd 
Versorgungsgeb ietsregelungen, wie s ie  von ihm vorgeschlagen worden ist, 
n icht erfolgen könne .  

Noch im Zuge des Prüfu ngsverfahrens te i lte der Bundesmin i ster fü r Land
und Forstwirtschaft der VA m it, daG er  das Feh len  e iner näheren Begrü n
dung des M i lchwirtschaftsfonds für die Nichtänderung der ge ltenden Ver
ordnung ebenfa l l s  für u nbefriedigend erachte. E r  habe den M ilchwirt
schaftsfonds angewiesen ,  h i nkünftig in gleichge lagerten Fä l len,  in denen 
e ine negative Erledigung m it Rücks icht auf die gesetz l ichen Bestimmungen 
ergehen muG, eine ausreichende und auch für den Antragste l l er  nachvol l 
z iehbare Begründung vorzusehen. 

Da du rch d iese Weisung die bisher n icht an den Grundsätzen einer service
orientierten Verwaltung ausger ichtete Praxis des Mi lchwirtschaftsfonds für 
zukünftige Fälle behoben wurde, war eine wei tere Veranlassung der VA 
entbehrl ich .  

1 05 
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M I L C H W I  R T  S C H  A F T  S F O  N D  S 

Einschreiben! 
Herrn 
J S 
v lg.  S 

61 14 W e e r 

Ihr. Zeichen Ihr. Noc;htidll 1'01Z:l Un •• t z..lch.n 
lla/Kol 

Antrag auf ÜbersteI lung in das E i nzugsgebiet 
des M ilchhofes Innsbruck, reg.Gen. m.b.H., 
Innsb ruck, Valierga sse 15 

Sehr geehrter Herr S 

Wlen, olD 

1985-03-29 

Ihr Antrag vom D. August 1984 au f Herausnahme Ihres Landw irtschaftsbetriebes 
aus dem Einzugsgeb i et der Sennereigenossenschaft Kolsaß, reg.Gen. m. b.H., Kolsaß, 
und Eingli ederung in das E inzugsgebiet des Milchhofes Innsbruck, reg.Gen. m.b.H. , 
Innsbruck, Vali ergasse 15,  wurde der Verwaltungskommission des M ilchwi rtschafts
fonds i n  ihrer Si tzung am 20. März 1985 wieder vorgelegt. 

Die Verwal tungsk ommissi on ist zu dem Beschluß gekommen, die bes tehenden 
Verordnungen (Einzugs- und Versorgungsgebietsregelungen) nicht abzuändern. 

Mwr - I d  
19112 

1 06 

I DVR 0c0021J hrnn.ll 63 26 91 Dw. 
r.rnachlelb., CT1 .� 

T.I.QTommodJ • • • •  : 

�IILCHrONDS WIEN 
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3 . 6  Sanitäre Mißstände bei der Badesiedlung am Römersee ; Säumnis der Was
serrechtsbehörde 
VA 89 - LF/ 85  

E .  A. aus  Wien  brachte i n  i hrer Beschwerde an d ie  VA fo lgendes vor :  

S ie sei Haus- u n d  Eigentumsbesitzerin im  Wohnpark Römersee im  Ge
me indegebiet von Wiesen und Pöttsch ing im Burgen land .  Der See mi t  etwa 
44 000 m1 werde in verstärktem Maße nunmehr a l s  öffentl iches Schwimm
bad gegen E intrittsgeld i m  besonderen den Einwohnern von Wiesen zur  
Verfügung geste l l t .  D iese zusätz l iche Nutzung fü hre nun  Belastungen der  
Wasserqua lität herbe i ,  d ie  zu  Gesundhe itsgefährdungen führen könnten .  Es  
sei  näml ich d ie  Belastung durch d ie  ansässigen Seebenützer sowie durch die 
E igentümer von 390 Mobi lhe imen - wie wasserrechtsbehörd l i ch  festge
ste l l t  worden sei - gerade noch vertretbar. 

Im übrigen fehle es an sanitären Bau l ichkeiten, um eine derartige zusätzl i
che Nutzung in  hygien i sch e inwandfre ier Weise zu gewährleisten. 

Auch der Badebetrieb selbst werde n icht entsprechend überwacht und es 
bestehe nach i hrem Wissen auch keine Gewerbeberechtigung h iefür. Trotz 
mehrfacher Beschwerden an die zuständige Wasserrechtsbehörde se ien b is 
her keine z ielführenden Maßnahmen zur  Sanierung der san i tären Miß
stände am Römersee getroffen worden .  Hier in  erb l icke s ie e inen  M ißstand 
im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren e ine Ste l l ungnahme des Bundesmin i 
sters für  Land - und forstwi rtschaft e in und ste l l te fest, daß das  Beschwer
devorbringen den Tatsachen entsprach. 

Es  trifft zu ,  daß derzeit am Ostufer des Römersees e i n  konsensloser Bade
betrieb ausgeübt wird. H i ns ichtl ich der Abwasserbeseit igung wurde festge
ste l lt, daß am Römersee derzeit noch keine b io logische Kläran lage besteht, 
sondern nur  sogenannte Klärteiche vorhanden s ind ,  wobei nach den i m  
Prüfu ngsverfahren getroffenen Festste l l ungen d e r  V A  d iesbezügl ich eben
fal l s  Unzukömml ichkeiten nicht auszuschließen s ind .  

Noch i m  Zuge des Prüfu ngsverfahrens der VA wurde d ie  Eigentümerin  der 
Feriens ied lung Römersee veranlaßt, e in  entsprechendes Projekt der zustän
d igen Wasserrechtsbehörde vorzu legen ,  um d ie  Errichtung e iner voi lb io lo
gischen Rei n igungsanlage vorzusehen.  

Hins ichtl ich des Badebetriebes wurde \'on der zuständigen Bezirkshaupt
m annschaft M. d ie E in l ei tung der e rforderl ichen Verfahren veran laßt, so
daß noch vor Beginn der Badesaison 1 986  mi t  der E rrichtung der notwen
d igen Sanitär- und Nebenanlagen gerechnet werden kann ,  wobei u nver
zügl ich auch die entsprechenden Verfahren nach der Gewerbeordnung und  
dem Bäderhygienegesetz e ingele itet wurden .  

D urch d iese i m  Zuge des Prüfungsverfahrens getroffenen behördl ichen 
Maßnahmen erscheinen  weitere Veranlassungen der VA vorerst entbehr
l ich und es wurde damit der Grund der berechtigten Beschwerde behoben. 
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3 . 7  Wasserrechtliche Bewilligung zu umfangreichen Grundwasserentnahmen 
unter Außerachtlassung der ParteisteIlung von Trägern wasserrechtlich ge
schützter Rechte - amtswegiges Prüfungsverfahren 
VA NÖ 1 1 2 - LF/85  

1 0 8 

Der Bürgermeister der Gemeinde Z . ,  Niederästerreich,  tei lte der VA mit, er 
habe da\'on Kenntnis erlangt, daß im Gemeindegebiet von Z. sowie im Ge
biet der benachbarten Gemeinde K.  großräum ige Grundwasserentnahmen 
durch eine S iedlungswasserbaugesel lschaft geplant seien. Dem Vernehmen 
nach sei d ieses Proj ekt d u rch den Landeshauptmann von Niederästerreich 
bereits einer wasserrechtl ichen Verh:lI1d lung unterzogen worden, doch sei 
h iezu weder die Gemeinde Z. als Trägerin i h rer wasserrechtl ich geschütz
ten Rech te noch auch jene Grundeigentümer geladen worden,  deren land
wirtschaftliche Grundstücke du rch d ie angebl ich unverhältni smäßig hohe 
Wasserentnahme Bonitätsverlusten ausgesetzt se in würden.  Auch die Inha
ber bestehender Hausbrunnen, d ie  e in Absinken des G rundwasserspiegels 
und damit ein Vers iegen i h rer Brunnen zu  befürchten hätten, seien d iesem 
Verfah ren nicht beigezogen worden . Darüber h inaus habe es die Wasser
rechtsbehärde offenbar auch verabsäu mt, d ie  Inhaber von Wasserbenut
z ungsrechten , wie etwa zu r Feldbewässerung, dem Verfahren beizuziehen.  
Im übrigen se i  es nicht eruierbar gewesen, i n  welchem Stadium s ich das ge
genständl iche wasserrechtl iche Verfahren befinde.  

Im  Hinbl ick darauf, daß d ie  vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verfah
rensmängel offenbar einem anhängigen wasserrechtl ichen Verfahren zuzu
ordnen waren, hat  d ie  VA von Amts wegen e in Prüfungsverfahren e ingele i
tet und zunächst den Landeshauptmann von Niederösterreich um  e inen Be
richt über den derzeitigen Verfahrensstand und zu  den vorgebrachten Be
anstandungen ersucht. 

Da diesem Ersuchen der VA nicht entsprochen wurde, forderte d ie VA die 
gegenständl ichen Verw:tltungsakten an.  Aufgrund der Aktenanforderung 
der VA vom 3 0 .  Mai  1 98 5  tei lte der  Landeshauptmann von Niederöster
reich mit Schreiben vom 4. Juni 1 98 5  der VA mit, daß das gegenständliche 
wasserrechtl iche Verfahren in  erster Instanz abgeschlossen worden sei ,  daß 
dagegen jedoch eine Berufung der Marktgemeinde K .  e ingebracht worden 
se i .  Der Akt se i  daher dem Bundesmin isterium  für Land- und Forstwirt
schaft a l s  Berufungsbehörde zur  Entscheidung vorgelegt worden und es 
könne deshalb dem Ersuchen um Aktenvorlage n icht entsprochen werden . 

I n  der Folge ersuchte d ie VA um Vorlage des wasserrechtl ichen Bewi l l i 
gungsbescheides erster I nstanz, welchem Ersuchen der Landeshauptmann 
von Niederösterreich erst mit Vorlagebericht vom 20. September 1 98 5  ent
sprochen hat. 

Aus dem vorgelegten wasserrechtl ichen Bew i l l igungsbescheid des Landes
hauptmannes von Niederästerreich vom 1 1 . Feber 1 9 8 5  konnte entnommen 
werden, daß der Landeshauptmann von Niederästerreich der NÖSIWAG 
die wasserrechtl iche Bewi l l igung zur  Errichtung e ines 1 2  m tiefen Bohr
brunnens mit e inem Bohrdurchmesser von 1 500 m m  zur  Entnahme von 
maximal  1 800 I lm in .  aus dem G ru ndwasser eines im Gebiet der Katastral 
gemeinde K.  gelegenen Grundstückes ertei l t  hatte. Dem vorangegangenen 
wasserrechtl ichen Bewi l l igungsverfah ren waren ledigl ich d ie  Marktge-
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meinde K. sowie d ie  Grundeigentümer T. aus M.  und G .  aus K. beigezogen 
worden .  Das Vorbringen des Bürgermeisters der Gemeinde 7.  erwies sich 
somit als zutreffend und hat die VA veran laßt, i h r  amtswegiges Prüfungs
verfahren mit einer Beanstandung h ins ichtl ich der mangelhaften Verf:-th
rensdurchfü hrung abzuschl ießen.  

Darüber h inaus hat d ie  VA über den Bürgermeister der Gemeinde Z.  e ine 
umfangreiche I nformation der übergangenen Parteien veranlaßt, um  s ie  auf 
d ie  gesetz l iche Möglichke it des § 1 0 7  Abs .  2 WRG 1 959 h inzuweisen,  der 
es ermöglicht, ihre E inwendu ngen noch im  Berufungsverfahren vorzubrin
gen .  

Darüber h i naus nahm d ie  VA auch mi t  der Berufungsbehörde Kontakt auf, 
die i n  der Folge e ine gutächtl iche Beurte i l ung du rch ih ren  wasserbautechn i 
schen und hydrologischen Amtssachverständ igen veran laßte . Da d iese Be
gutachtung ergab, daß aufgrund der mangelhaften Verhandlungsvorbere i 
tung tatsäch l iche Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserhaus
halt n icht h inreichend beurte i l t  werden können und im übrigen das erstin
stanz l iehe Verfahren durch d ie  gehäufte Mißachtung der Parte istel lung 
von Trägern wasserrechtl ich geschützter Rechte i n  wesentl ichen Punkten 
mangel haft geblieben ist ,  behob der Bundesmin i ster für Land- und Forst
wirtSchaft mit  Bescheid vom 1 8 . Oktober 1 9 8 5  den Erstbescheid des Lan
deshaul'tmannes von N iederösterreich und verwies die Angelegenheit  zur  
neuerl ichen Verhandlung und  Entscheidung an d ie  Wasserrechtsbehörde 
erster I nstanz zurück, womit die u nterlaufenen Verfahrensmängel vorerst 
als saniert anzusehen s ind .  

Die  VA wird jedoch auch der  weiteren Verfahrensdurchführung ih r  Au
genmerk zuwenden und gegebenenfa l l s  h ierüber erneut dem Nationalrat 
berichten. 

3 .8 Verzögerung eines wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens 
VA 1 1 5 - LF/ 8 5  B M  Z l .  1 7 86/85  

I ng .  G .  K. au s  Moosbrunn,  Niederösterreich,  brachte in  seiner Beschwerde 
an die VA vor, er habe am 1 2 . Apri l 1 977 bei der Bez i rkshaul'tm annschaft 
w.-u. um Zuerkennung eines Wasserrechtes für d ie  I nbetriebnahme einer 
Feldberegnungsanlage angesucht. Nach diesem Projekt sol l ten vier Feld
brunnen auf Grundstücken i n  der Katastralgemeinde M.  errichtet werden .  
D ieses Projekt sei am 25 .  Ju l i  1 977 e iner  wasserrechtl ichen Verhandlung 
u nterzogen worden und  mit  Bescheid vom 25 .  Jänner  1 978  durch Erte i lung 
der wasserrechtl ichen Bewi l l igung abgeschlossen worden .  Dagegen habe je
doch die Wasserwerksgenossenschaft F . -D.  Berufung erhoben , weshalb der 
Bewi l l igungsbescheid n icht  in Rechtskraft erwachsen sei .  

Mit Antrag vom 30 .  März 1 9 80  habe er bei der Bezirkshaul'tmannschaft 
W.-U. e in Ansuchen u m  E rweiterung der i hm verl i ehenen wasserrechtl i 
chen Bewi l l igung zum Betrieb e iner Feldberegnungsan lage ohne Anderung 
der maximalen Entnahmemenge,  jedoch unter E rweiterung der Bereg
n ungsflächen e ingebrach t. Dieser Antrag se i  dem beim Landeshauptmann 
von Niederästerreich a l s  Berufungsbehörde vorgelegten Gesamtakt ange
schlossen worden.  

1 09 
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1 1 0 

Obwohl  bereits im Jah re 1 9 8 3  e in  umfassendes Gutachten aus sachverstän
diger Sicht eingeholt \yorden sei, in dem d ie Cnbedenkl ichkeit der bean
tragten Grundwasserentnahmen festgestel l t  worden sei ,  sei  bis zum Zeit
punkt der Erhebung der Beschwerde am 26. September 1 98 5  eine Beru
fungsentscheidung nicht erfo lgt .  

[ n  der ungerechtfertigten Verzägerung des Berufungsverfahrens erbl icke er 
e inen Mißsund im Bereich der Verwaltung. 

In der Folge wandte sich auch der Grundeigentümer K.  F. aus Moosbrunn,  
der ebenfal l s  zur  gleichen Zei t  wie der E rstbeschwerdefü h rer um e ine was
serrechtl iche Bewi l l igung für eine Feldberegnung angesucht hatte und  über 
dessen Bewil l igungsansuchen ebenfa l l s  aufgrund einer Berufung der Was
serwerksgenossenschaft F . -D.  noch keine Beru fu ngsentscheidung ergangen 
war, ebenfal l s  an die VA. 

Die VA hat d ie beiden Prüfungsverfahren zur  gemeinsamen Behandl ung 
verbunden, eine Stel l ungnahme des Bundesmin isters für Land- und  Forst
wirtschaft eingeholt und  festgestel lt, daß das Beschwerdevorbringen den 
Tatsachen entsprach .  

Der Landeshauptmann von Niederästerreich begründete se ine Säumnis  da
m it, daß die Berufungsbehörde zwar zugebe, es sei nach Vorlage des Sach
verständigengutachtens d ie Angelegenheit  entscheidungsreif gewesen, doch 
habe die Wasserrechtsbehörde auf  richtungsweisende Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtshofes zugewartet. Die beim Verwaltungsgerichtshof 
anhängigen Paral le lverfahren seien aber noch nicht abgeschlossen. 

Die VA verkennt nicht, daß es zur Vermeidung unzweckmäßiger Verfah
rensabläufe du rchaus s i nnvq! l  sein kann,  präj udiz ie l le Jud ikate des Verwal
tungsge.�ichtshofes in i hre Uberlegungen m itei nzubeziehen, doch können 
solche Uberlegungen im H inbl ick auf die in  § 73  AVG 1 950 festgelegte 
Entscheidungspflicht der Behörde nicht als Rechtfertigung fü r eine jahre
lange Säumnis bei der Entscheidung herangezogen werden,  zumal es ja  den 
Parteien des wasserrechtl ichen Verfahrens selbst offensteht, nach Abschluß 
des Administrativverfahrens eine Beschwerde an den Verwaltungs gerichts
hof zu  erheben . 

Die VA hat daher der Beschwerde h insichtl ich der Säumnis  des Landes
hauptmannes von N iederösterreich als Wasserrechtsbehörde zweiter I n 
stanz Berechtigung zuerkannt. 

Eine weitere Veran lassung war jedoch i n  beiden Fäl len deshalb nicht erfor
derl ich,  wei l noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA die  ausstehen
den Berufungsentscheidungen getroffen wurden und  dami t  der  Beschwer
degrund behoben war. 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 111 von 213

www.parlament.gv.at



3 . 9  Durchführung nachträglicher Verkaufsverhandlungen hinsichtlich eines be
reits dem Bestbieter zugeschlagenen Grundstückes 
VA 1 22 - LF/ 85  BM Z I .  1 78 7 / 8 5  

G .  H.  a u s  Wever, Oberösterreich, brachte i n  i h rer  Beschwerde a n  d i e  VA 
folgendes vor :

' 

S ie se i  Eigentümerin e ines Grundstückes i n  der Katastralgemeinde W. ,  das 
der Länge nach an eine Liegenschaft angrenze, d ie  vom Forsttechnischen 
D ienst der Wi ldbach- und Lawinenverbauu ng, Sekt ion Oberösterre ich,  
zum Verkauf ausgeschrieben worden se i .  

Am 29.  August  1 9 8 5  habe s ie  daher  zum Erwerb d ieses Grundstückes e in  
Anbot abgegeben, worauf ihr  mit  Schreiben des Forsttechnischen Dienstes 
der Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Oberösterreich, vom 
6 .  September 1 98 5  mitgetei l t  worden sei, daß s ie  als Bestbieterin den Zu
sch lag erhalten habe und ihr Anbot dem Bundesmin ister fü r Land- und 
Forstwirtschaft zwecks Eigentumsübertragu ng und Ausarbeitung eines 
Kaufvertrages übermittelt worden sei .  

Mit  Schreiben vom 4 .  Oktober 1 98 5  sei ihr  jedoch eine Einladung des Bun
?esminister iums für Finanz.en zugegangen, aus der h:rvorgehe, daß nebe.n 
Ihrem Anbot noch fünf  weitere Offerte emgelangt se len und  Ihr  daher die 
Möglichkeit gegeben werde, i h r  Angebot z u  überprüfen und gegebenenfa l l s  
zu  erhöhen . 

S ie erblicke e inen Mißstand i m  Bereich der Verwaltung dari n ,  daß vom 
Bundesmin isteri um  für Finanzen nachträgl ich Verkaufsverhand lungen e in
gelei tet worden se ien,  obwohl  i h r  das Grundstück als Bestbieterin vom Ei
gentümer bereits z ugesch l agen worden se i .  

Die VA stel lte im Prüfu ngsverfahren fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. 

Der um Ste l lungnahme ers uchte Bundesmin i ster fü r Land- und Forstwirt
schaft teilte der VA m it, daß die vom Forsttechnischen Dienst für Wi ld
bach- und  Lawinenverbauung, Sektion Oberösterre ich,  schrift l ich bekannt
gegebene Zuschlagserte i lung an die Beschwerdefüh rerin auf einem I rrtum 
d ieser D ienstste l l e  beruhte. 

Die  von der Sektion i rrtüml ich getroffene Regelung se i  erst nachträglich 
anläßl ich e iner vom Bundesministeri um  für Finanzen ordnungsgemäß 
d urchgefüh rten Verkaufsverhand lung bekanntgeworden und es habe sie 
der Vertreter des B undesmin ister iums für Finanzen schl ießl ich anerkannt, 
da das Anbot auch se inen  Vorste l lungen entsprochen habe. Damit konnte 
im Anlaßfa l l  der Beschwerdegrund behoben werden .  

Darüber h inaus hat  der Bundesmin i ster für Land- und  Forstwi rtschaft der 
Beschwerdeführerin das Bedauern über d ie  unterlaufene Fehl le istung zum 
Ausdruck gebracht und  a l le  Dienstste l len der Wildbach- und Lawinenver
bauung aus gegebenem Anlaß angewiesen, h inkünftig bei derartigen Ge
schäftsfäl len auf eine ordnungsgemäße Abwicklung zu  achten ,  sodaß eine 
weitere Veran lassung der VA entbehrl ich war.  

1 1 1  
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4 .  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

1 1 2 

Allgemeines 

Den Ressortbere ich des Bundesmin isteriums  für Unterricht, Kunst und  
Sport betreffend wurden i m  Berichtszeitraum 56 Beschwerden an d i e  VA 
herangetragen .  Im wesentl ichen betrafen diese Beschwerden im Berichts
zeitraum Angelegenheiten des Dienst- und Beso ldungsrechtes von Bu ndes
leh rern sowie von Bediensteten des Ressorts und se inen nachgeordneten 
Dienstste l len ,  schu lorgan isatorische Maßnahmen sowie die Ablehnung von 
Schul- bzw. Heimbe ih il fen .  

In  ihrem Achten Bericht an den Nationa lrat hat  s ich d ie  VA m it der Be
nachte i l igung v<;:?n Behinderten bei der Ausgabe von Opernkarten befaßt 
und Anlaß für Uberl egungen gegeben, d i e  Behinderten die Tei lnahme am 
Ku lturleben erle ichtern und  dami t  i h re gese l l schaft l iche Integration fördern 
könnten .  Der Bundesmin ister für Unterricht, Kunst und Sport tei lte der VA 
hiezu m it Schreiben vom 1 3 . Jänner 1 986  m it, daß er  a l s  ersten Sch ritt zu 
einer besseren Berücksichtigung d ieses Anl iegens veranlaßt habe, daß nun
mehr  versuchsweise e in  Kontingent Karten in der Ausgabestel le  Han usch
hof (Goethegasse) auch an Zivi lbehinderte mit Ausweis ausgegeben wird. 
Nach Maßgabe der dabei gesammelten Erfahrungen werde er sodann eine 
endgü ltige Rege lung veran lassen.  Die VA wird s ich d i eses Problems auch 
weiterhin annehmen und gegebenenfa l l s  über d ie  im weiteren getroffenen 
Regel ungen neuer l ich dem Nationalrat berichten . 

Auch i m  Berichtszeitraum wurde an d i e  VA e in  Probl em herangetragen, 
das Behinderte betrifft (vg l .  Fa l l  4 . 1 ) . Der Beschwerdefüh rer hatte im kon
kreten Fal l  angeregt, bei  schwerbehinderten Kindern den Notendurch
schn itt zur  Erlangung e ines Stipendi u ms abzuschaffen, wei l  e in  solches 
auch ohne weitere Voraussetzung dann gewährt werde, wenn e ine Erkran
kung so schwer sei, daß e ine  Nachtragsprü fung abgelegt werden müsse .  

Der Bundesmin i ster für Unterricht, Kunst und Sport wies i n  se iner Ste l 
lungnahme darauf h in ,  daß se i t  der Schü lerbe ih i l fengesetz-Novelle 1 98 4  i n  
§ 2 Abs . 3 gerege l t  se i ,  daß b l i nde und gehörlose Schü ler, d ie  hochgradig 
seh- bzw. hörbehindert s ind, sodaß ihre Beh inderung bezügl ich der schul i 
schen Leistungsfäh igkeit den Auswirkungen der B l i ndheit  bzw.  Gehörlosig
keit nahekommt, den günstigen Schulerfolg nicht nachzuweisen haben, so
fern sie keine  e insch lägige Sonderform besuchen. Diese Regelungen s ind 
aber  für andere Behinderungen, wie  beispie l sweise für E rkrankungen an 
schwerer Diabetes, n icht  anwendbar. 

Wie in der Ste l l ungnahme weiter ausgefü h rt wird, wäre grundsätz l ich eine 
Umschreibung des Personen kreises mit "erhebl ich behinderten Kindern" 
i m  S inne des Fami l ien lastenausgleichsgesetzes 1 967,  BGBI .  N r. 376,  an den 
auch § 1 2  Abs . 3 Schülerbe ih i l fengesetz 1 98 3  anknüpft, denkbar. Es ergä
ben s ich jedoch Probleme daraus, daß n icht j ede "erhebl iche Behinderung" 
Auswirkungen auf den Schu lerfol g  haben m üsse.  

Die VA verkennt n icht, daß es schwierig ist ,  sachgerechte al lgemein an
wendbare Abgrenzungskriterien zu  finden,  doch hält s ie  d ies n icht für aus-
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geschlossen. Sie regt daher an,  im  Hinb l ick auf den bere i ts durch ihre Be
h inderung von vornhere in  benachte i l igten Personen krei s  Uberlegungen auf 
legis lativer Ebene zur  Lösung des gegensündl ichen Problems anzuste l len .  

Einzelfälle 

4 . 1  Erfordernis des Leistungsnachweises bei Gewährung von Schülerbeihilfen 
bei behinderten Kindern 
VA 1 1  - UK/8 3  Z I .  27 609/7-I I I / 1 / 8 5  

I ng . J .  G .  a u s  Leonding, Oberösterreich, fü hrte anbßl ich e iner Vorsprache 
bei der VA aus, daß seine Tochter Herta unter schwerer Diabetes le ide.  Für 
d ie  Gewihrung e iner Schülerbe ih i l fe sei  nach der derzeit geltenden Rege
lung ein Notendurchschn itt von 2,8 erforderl ich .  Wenn aber die Erkran
kung so schwer sei ,  daß eine Nachtragsprüfung erforderl ich sei ,  bekomme 
man d ie  Bei h i l fe auch ohne weitere Voraussetzungen.  D iese Rege lung er
scheine ihm unb i l l ig, wesha lb er anrege, bei schwerstbeh i nderten Kindern 
das E rfordernis eines Leistungsnachweises abzuschaffen .  

D ie VA holte im Prüfungsverfahren eine Stel l ungnahme des Bundesm in i 
sters für  Unterricht, Kunst und Sport e in ,  i n  der  auf d ie im Al lgemeinen 
Tei l  d ieses Besrichtes bereits niher dargelegte Rechtslage Bezug genom
men wird und darauf h ingewiesen wird, daG fü r eine sachgerechte a l lge
mein anwendbare gesetz l iche Regelung eine Abgrenzung der Begriffs in
ha lte i m  vorl iegenden Sachzusammenhang kau m in  e iner fü r d ie  Vol l z ie
hung zweckmiGigen Weise mögl ich se i .  

Darüber h inaus wies der Bundesminister fü r Unterricht, Kunst und Sport 
darauf h in ,  daG fü r E inze lhl le  ohnedies e ine außerordentl iche Unterstüt
zung gewihrt werden könne. 

Die VA verkennt  - wie i m  Allgemeinen Tei l  bereits ausgeführt - nicht 
d ie  Schwierigkeiten, die e iner genere l len Lösung dieses vom Beschwerde
führer herangetragenen Problems entgegenstehen.  

S ie hilt aber d ie  derzeit geltende Rechtsl age für nicht ausreichend, um  dem 
Anliegen an einer schu l ischen Förderung schwerstbehinderter Kinder yo l l  
Rechnung zu tragen .  

4 . 2  Nichterledigung schriftlicher Eingaben im Zusammenhang mit der Verrech
nung von Dauersupplierstunden 
VA 1 2  - UK/ 8 3  

Prof. Mag. K .  W .  aus Wien brachte i n  se iner Besch\verde a n  d i e  VA folgen
des vor ; 

Er sei Lehrer an der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt fü r Text i l 
industrie in Wien.  

Im  Jahre 1 9 8 1 sei ihm eine Lehrhchervertei lung vorgelegt worden,  d ie  des
halb nicht seine Zustimmung gefu nden habe, wei l ihm eine Dauersupplier-

1 1 3 
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stunde nicht in entsprechender Form angerechnet worden se i .  Er habe da
her diesbezüglich am 1 8 . Mai  1 9 82  i m  Dienstwege e in Schreiben an da, 
Bundesmin i sterium für Unterricht und Kunst gerichtet, doch sei i hm eine 
schri ftl iche Erledigung b i s  zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung am 
3 .  November 1 9 8 3  nicht zugegangen. 

Die VA holte im Prüfu ngsverfahren Stel lungnahmen des Bundesmin isters 
für Unterricht, Kunst  und  Sport e in  und stel lte fest, daß das Beschwerde
vorbringen den Tatsachen entsprach .  

Zwar wurde aufgrund der E ingabe des Beschwerdefüh rers e ine Überprü
fung der Lehrfächervertei l ung vorgenommen u nd diese als den gesetzl ichen 
Bestimmungen entsprech end festgeste l l t, doch ist eine sch riftl iche Erledi
gung an den Beschwerdeführer unterb l ieben.  Die  vom Beschwerdeführer 
beanstandete N ichtberücks ichtigung einer Dauersuppl ierstunde wurde vom 
Bundesministerium  für Unterricht, Kunst und Sport i n  der Weise berück
sichtigt, daß der Direktion der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Texti l ind ustrie seitens des Min isteri ums fernm ündl ich bekanntgegeben 
wurde,  es sei be im Beschwerdeführer ab 1 5 . September 1 9 82  d iese Supplier
stunde zu berücksichtigen und entsprechend abzurechnen .  Eine sch rift l iche 
Erledigung gegenüber dem Beschwerdeführer  erfolgte aber auch aus An laß 
d ieser münd l ichen Mitte i lung nicht. 

In der Unterlassung der schrift l ichen Erledigung der vom Beschwerdefüh
rer  i m  D ienstwege eingebrachten Eingabe hat  daher d ie  VA e inen Umstand 
erb l ickt, der die Beschwerde gerechtfertigt erscheinen läßt. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der Bundesmin ister für Unter
richt, Kunst und  SPOrt d ie  Direktion der Höheren Bundes lehr- und Ver
suchsanstalt fü r Texti l i ndustrie anwies, in  künftig vom Routinebetrieb ab
weichenden Fä l len entsprechende schri ft l iche Erledigungen zu erlassen, 
war eine weitere Veranlassung durch d ie  VA entbehrl ich. 

4 .3 Ungerechtfertigte Verweigerung einer Abfertigung bei Auflösung eines Leh
rerdienstverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen 
VA NÖ 85 - UK/84  

1 1 4 

R. H .  aus Amstetten ,  Niederösterreich, brachte i n  i hrer Beschwerde an d ie  
VA folgendes vor :  

S ie se i  a ls Vertrags lehrer an der Hauptschule I i n  Amstetten ver,vendet 
worden .  Mit Schreiben vom 1 3 . Ju l i  1 9 8 3  habe s ie ihrer Dienstbehörde m it
getei lt, daß s ie aus gesundheit l ichen Gründen n icht in  der Lage sei, ihrem 
D ienst vol lwertig nachzukommen,  weshalb s ie  um  e inverständ l iche Auflö
sung des bestehenden Dienstverhältnisses zum ehestmöglichen Zeitpunkt 
ersuche. Diesem Antrag waren entsprechende mediz in ische Befunde beige
schlossen .  Mit  Schreiben vom 1 9 . Ju l i  1 9 8 3  habe ihr  der Landesschu l rat für 
Niederösterreich m itgetei l t, daß er seine E inverständnis  zur Lösung des 
vertragl ichen Dienstverhältnisses gebe und ihr Dienstverhältnis mit Ablauf 
des 3 1 .  August 1 98 3  ende.  Zu  d iesem Zeitpunkt erfolge auch d ie  E instel
lung ihres Entge ltes .  Weiters se i  ihr m itgetei lt  worden ,  daß über e ine Abfer
t igung gesondert entschieden werde. 
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Mit Schreiben vom 1 7 . November I n 3  habe ihr  der Landesschulrat fü r 
)Jiederösterreich zur Kenntnis gebracht, daß im Hinbl ick auf den Erlaß des 
Bundesmini steri ums fü r Unterricht und Kunst \"om 9 . November I n  3 
keine Möglichkeit bestehe, i h r  anläßl ich der Lösung ihres Dienstverhältn is
ses e ine Abfert igung zuzuerkennen. S ie halte d ie  Abweisung ihres Abfert i 
gungsansl'ruches deshalb fü r ungerechtfertigt, we i l  von ihr  immer e ine Auf
lösung des Dienst\'erhältn isses aus gesundheit l ichen G rü nden angestrebt 
worden sei und die Dienstbehörde dies auch ursl'rüngl ich zur Kenntnis ge
nommen habe. Dies komme schon darin zum Ausdruck, daß ursprüngl ich 
die A .. bfertigung e iner gesonderten Entscheidung vorbehalten worden se i .  
Erst nachträglich habe nun i hre Wil lenserklärung offenbar uminterpretiert 
und e ine ohne Vorl iegen e ines wichtigen Grundes e rfolgte e invernehml iche 
Auflösung des Dienstverhältn isses angenommen.  In  der ungerechtfe rtigten 
Vorenthaltung ihrer Abfertigung erbl icke sie e inen Mißstand im Bereich 
der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfu ngsverfahren Ste l lungnahmen des Bundesm ini sters 
für Unterricht und Kunst e in  und stel lte fest, daß das Beschwerdevorbrin
gen den Tatsachen entsprach.  Die im  Einvernehmen mit der VA durchge
füh rte Überprüfung der Angelegenheit  du rch die zuständ ige Geschäftsab
tei l ung des Bundesmin isteri ums  fü r Unterricht und Kunst ergab, daß der 
vorzeitige Austritt der Beschwerdefü hrerin aus gesu ndhei tl ichen G rü nden 
a l s  e in  wichtiger Grund i m  Sinne des § 35 Abs. 2 Ziffer 6 VBG 1 948  gewer
tet werden kann .  Im H inbl ick auf den Wortlaut der von der Beschwerde
führerin abgegebenen Erklärung vom 1 3 . Juli 1 98 3  und auf die fü rsorge
I'fl icht des D ienstgebers erschien der VA die Vorgangsweise der Dienstbe
hörde als gesetzwidrig, weil bei  vorzeitiger Auflösung e ines D ienstverhält
n i s ses aus wichtigen Gründen der Abfertigu ngsanspruch gewahrt ble ibt und 
dessen Nichtanerkennung sich daher als Feh lverhalten der Dienstbehörde 
darstellte. Die VA erkannte daher der Beschwerde Berechtigung zu .  

Da noch i m  Zuge des  Prüfungsverfahrens der  Bundesmin ister fü r 1.;nter
richt und Kunst den Landesschu l rat für N iederösterreich anwies,  der Be
schwerdeführerin die Abfert igung auszuzahlen und dieser Weisung durch 
Auszahlung der Abfert igung an d ie  Beschwerdeführerin am 1 1 . Jänner 
1 9 8 5  entsprochen wurde,  womit der Beschwerdegrund behoben war, erwies 
s ich wei tere Veranlassung der VA als entbehrl ich .  

4.4  Neufestsetzung von Nebenleistungen für die Tätigkeit als Werkstättenlei
ter; Verfahrensverzögerung 
VA 2 5  - UK/ H 5  Z l .  27  647/ 1 - I I I /9/86  

Dipl . - I ng. F P. aus Wattens ,  Tirol ,  brachte in se iner Beschwerde an d ie  VA 
folgendes vor : 

Er sei  Lehrer der Ersten Höheren technischen Bundes lehr- und  Versuchs
anstalt Innsbruck und finde dort auch a l s  Werkstätten le i ter für den Bereich 
"Maschi nenbau" Verwendung.  Für diese von i hm ausgeübte Tätigkeit habe 
er  i m  Jahre 1 972  im Wege seiner Dienstbehörde ein Verfahren zur Neu
festsetzung der Nebenleistungen e ingeleitet, das jedoch bis  zur  Erhebung 
der Beschwerde am 25 .  Apr i l  1 98 5  ke iner  Erledigung zugeführt worden se i .  

1 1 5 
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1 1 6 

I n  der Verfahrens\ erzögerung erblicke er einen M ißstand Im  Bereich der 
Verwaltung.  

Die VA holte im PrüfungsverfahreIl Ste l lungnahmen des Bundesmin i sters 
für Unterricht, Kunst und  Sport ein und stel lte fest, daß das Beschwerde
vorbringen den Tatsachen entsprach.  

Wie aus der Ste l lungnahme des Bundesmini sters für Unterricht, Kunst und 
Sport vom 1 4 . Jun i  1 9 8 5  hen orgeht, habe s ich die Entscheidung deshalb 
verzögert, wei l  das im Ei nvernehmensweg befaßte Bu ndeskanzleramt er
gänzende Ermittlungen für nonvendig erachtet habe. Der Bundesminister 
fü r Unterricht, Kunst und Sport habe sodann den Landesschu l rat fü r Tirol  
mi t  d iesen ergänzenden Ermitt lungen beauftragt, der jedoch säumig gebl ie
ben se i .  

I n  se iner weiteren Ste l lu ngnahme vom 1 0 . März 1 986  tei l te der Bundesmi
n ister der VA m it, daß m i t Bescheid vom 23.  Jänner 1 9 S6  nach Zust immung 
du rch das Bundeskanzleramt im  E invernehmen mit dem Bundesmin ister fü r 
Finanzen unter Auswei tung des seinerzeit  vorgegebenen Rahmens nun  dem 
Begehren des Beschwerdefü hrers stattgegeben worden se i ,  womit der Be
schwerdegrund als behoben ersche ine .  

Die  VA \e rkennt n icht,  daß im Einzelfal l ,  vor a l lem bed ingt durch d ie  ge
setz l ichen Rege lungen h i ns icht l ich der Herste l lung des E invernehmens mit 
dem Bu ndeskanzleramt und dem Bundesm in i sterium  für finanzen,  besol
d ungsrechtl iche Verfahren der gegenständ l i chen Art e ine längere Zeitdauer 
i n  Anspruch nehmen können,  als d ies § 73  A VG 1 950 vorsieht, wobei auch 
d ie  Durchführung u mfangreicher Erm ittlungen eine Verlängeru ng des Ver
fahrensablaufes i n  sach l icher Weise zu begrü nden wrmag. 

Im gegenständl ichen Beschwerdefa l l  ist a l lerd i ngs der dem einzelnen Be
troffenen zum utbare Zei trahmen fü r d ie Durchführung eines derartigen 
Verfahrens bei weitem überschritten worden .  Dazu kommt noch,  daß d ie  
vom Bundesmin i ste r fü r Cnterricht ,  Kunst und Sport angeführte Ste l lung
nahme des Bu ndeskanzleramtes, nach welcher ergänzende Ermittlungen 
verlangt worden seien, vom 3 1 .  Jänner 1 98 5  stammt und die Veranlassung 
d ieser Ermitt lungen durch den Landesschu l rat fü r Ti rol  am 1 9 .  April 1 98 5  
erfolgte. Für d i e  davorl iegenden Jahre i s t  der zu letzt abgegebenen Stel l ung
nahme des Bundesmini sters für Cnterricht, Kunst u nd Sport zu  entnehmen, 
daß eine Verzögeru ng e inerseits durch meh rfache Abänderungsanträge des 
Beschwerdefü hrers e ingetreten se i ,  andererse its aber d ie  erforderl ichen Er
m ittlungen durch den Landesschu l rat für Tirol  jußerst sch leppend und nur 
aufgrund zahlreicher Urgenzen \'orgenommen worden se ien .  

Diese ohne sachl iche Rechtfert igung erfolgte säumige Verfahrensdurchfüh
rung hat daher d ie  VA zum An laß genommen,  u m  der gegenständl ichen 
Beschwerde Berechtigung zuzuerkennen. 

Da der ausstehende Bescheid noch im  Zuge des Prüfungsverfahrens erlas
sen wurde und damit der Beschwerdegrund behoben war, erwies s i ch e ine 
weitere Veran lassung durch d ie  VA a ls  entbehrl ich .  
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4 . 5  Ablehnung des Schulbesuches wegen Nichterteilung eines Sichtvermerkes 
VA 27 - UK/ � 5  

1 .  .-\. aus Hard ,  Vorarlberg, brachte bei der \' ,\ folgende Beschwerde vor : 

Er se i  türkischer Staatsangehöriger, doch seien se ine Eltern und zwei se iner 
Kinder bereits in  Osterre ich ansäss ig ,  Im  Zuge e iner fami l i enzusammen
fü hrung habe ,er fü r d ie  beiden älteren Kinder um  Einre i sebewi l l igung für 
d ie Repub l ik  Osterreich angesucht und S ichtvermerke im Luge der fami
l i enzusammenführung erbeten ,  Die fü r d ie  Erte i l ung der S ichtvermerke zu
ständige Bezi rkshauptmannschaft B,  habe - trotz der entsprechenden An
tragste l lung - d ie dre i  Monate des sichtvermerksfre ien Aufenthaltes ab lau
fen lassen und dann e in Strafverhhren e ingele itet. 

:\ I s  ",'eitere Folgewirkung sei  se i nen Kindern der Besuch der Volksschule 
verwehrt worden, da s ie  über keinen S ichtve rmerk verfügten ,  E ine so lche 
Vorgangsweise sei  aber gesetzl ich  nicht gedeckt, \\Tshalb er  i n  der Ableh
nung des Schulbesuches se iner Kinder einen Mißstand im Bereich der Ver
waltung erb l icke .  

Die  VA stel lte im Prüfungsverhhren lUch E i nholu ng e iner Ste l l ungnahme 
des Bundesmin isters fü r U nterricht, Kunst und  Sport fest, lbß das  Be
schwerde\orbri ngen den Tatsachen entsprach . 

D ie  Regelungen des Schulpfl i chtgesetzes 1 9 8 5 ,  BGBI .  l\r.  76,  ste l len bei 
der Normierung jener Kriterien, die e ine  Sch ulpfl icht bzw, das Recht auf 
Schu lbesuch begrü nden, be i  aus länd ischen Staatsbü rgern und Staaten losen 
n icht auf das Vorl iegen oder Nichtvorl iegen eines S icht\ ermerkes oder an
dere fremdenpol ize i l iche Tatbestände ab. 

Gemäß § 1 des Schu.l.pfl ichtgesetzes besteht al lgemeine Schu lpfl icht fü r al le 
Kinder, d ie  sich i n  Osterreich dauernd aufhalten, Der Begriff des dauern
den Aufenthaltes i st  dabei so zu  verstehen,  daß e in  n icht nur  vorübergehen
der Aufenthalt sowie d ie  aus den Umständen erkennbare Absicht, s ich auf 
längere Zeit h in i n  Österreich aufzuhalten, Subsumtionsmerkmale s ind .  

Darüber h inaus s ind  aber a l l e  j ene  Kinder, d ie  s ich in  Österre ich nur  \ or
übergehend aufhalten, jedenhl ls  gemäß § 1 7  des Schu lpfl ichtgesetzes zum 
Schu lbesuch berechtigt . 

I m  gegenständ l ichen Beschwerdefal l  waren daher die Kinder des Beschwer
deführers zum Besuch jener öffentl i chen a l lgemeinb i ldenden Pfl ichtschule 
berechtigt, i n  deren Sprengel s ie Aufenthalt genommen haben, wobei im 
weiteren vorerst d ie Prüfung unterble iben konnt e ,  ob auch d ie  Vorausset
zungen für die Schu lpfl icht  im  gegenständl ichen Fall zutreffen .  Die Ableh
nung des Schu lbesuches der Kinder des Beschwerdeführers d urch d ie 
Volksschu le  Hard stel lt daher e inen Verstoß gegen d ie  Geseueslage dar 
und ist als Feh lverhalten im Bereich der Verwaltung zu  qual i f iz ieren , 

Da noch im Zuge des Prüfu ngsverhhrens der Schu lbesuch der Kinder des 
Beschwerdefü hrers ermögl icht wurde und damit der Beschwerdegrund be
hoben war, erwies s ich eine weitere Veranlassung der VA als entbeh rl ich .  
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S .  Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

1 1  H 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesmin i steri ums  fü r Wissensduft und For
schung betreffend wurden im Berichtszeitraum 37 Beschwerden an die VA 
herangetragen. 

Wie auch in  den vergangenen Berichtszeiträumen betraf der überwiegende 
Tei l  der Beschwerden den Bereich der Studienförderung,  wobei sowohl die 
materie l len Erledigungen der Stud ienbei h i lfenbehörden a l s  auch d ie  Ver
fah rensdauer den Gegenstand der Beschwerden b i ldeten. 

Eine weitere G ruppe von Beschwerden betraf d ie  Nostri fiz ierung von 1m 
Aus land absolv ierten Ausbi ldungen bzv, . erworbenen akademischen Gra
den, wobei d ie  damit  verbundene Problemati k bereits in e i ngehender Weise 
im Achten Bericht der VA an den Nationalrat dargeste l l t  wurde .  Schl ieß
l ich waren auch Angelegenhe iten des Denkmalschutzes sowie d ienst- und  
beso ldungsrechtl i che Angelegenheiten der Bediensteten des Bundesministe
r iums für Wissenschaft und Forschung und seiner nachgeordneten Dienst
ste l len Gegenstand von Beschwerden an die VA. 

Absch.l.ießend sei  auf ein Problem hi ngewiesen, dessen Lösung nur im Wege 
e iner Anderung der gesetzl ichen Bestimmungen über die Studienrichtu ngen 
der Bodenkultur und die technischen Studienrichtungen möglich erschei nt. 

Während die Ver le ihung des akademischen G rades " Magister" bzw. 
"Doktor" bei Absolvierung mehrfacher Studien mit e inem die jewei l ige 
Stud ienrichtung kennzeichnenden Beisatz auch mehrfach erfolgen kann, 
fehlt  e ine solche Möglichkeit fü r Absolventen mehrerer technischer Stu
d ienrichtungen. D ies füh rt dazu,  daß der akademische G rad "Diplom-In
genieur" nur  e inmal ,  und  zwar ohne Beisetzung der Stud ienrichtung, d ie  
erfolgreich abso lviert wurde, verl iehen werden kann (vg l .  Fa l l  5 . 3 ) .  

Die  VA vertritt d ie  Auffassung, daß  d i e  derzeit ige Rechts lage e i ne  unsachl i 
che D i fferenzierung bei d e r  Meh rfach\"er le ihung \ on akadem ischen Gra
den schafft und regt daher an, durch entsprechende Magnahmen auf der 
Ebene der Gesetzgebung d iese i n  der derzeitigen Gesetzeslage begründete 
Härte zu beheben, zumal  bei der Zurücklegung vergleichbarer Stud ien im 
Ausland die mehrfache \T erle ihung des akademischen G rades "Diplom-In
gen ieur" u nter Beisetzu ng der je \ve i l s  abs,?Ivierten Studienrichtung zu läss ig 
i st  und mit  der von der VA angeregten Anderung der Gesetzeslage auch 
den zwischenstaat l ichen Verflechtungen auf dem Gebiet des Hochschu l 
rechtes besser entsprochen werden könnte. 
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Einzelfälle 

5 . 1  Verfahrensverzögerung bei der Behandlung eines Studienbeihilfenantrages 
VA I - Wf/ � 5  Z l .  56 049/ 1 6 - 1 7 / 8 5  

C .  Sch.  aus St. Pölten, Niederösterreich,  brachte 1 D  se iner Beschwerde a n  
d i e  V A  fo lgendes vor : 

E r  habe i m  Wintersemester 1 98 2 / 8 3  aufgrund e iner positIven Erledigung 
seines Ansuchens um Stud ienbeih i l fe durch d ie  Studienbeih i lfenbehörde der 
Techn ischen Universität Wien eine Studienbeihi l fe bezogen .  

I nnerhalb der Berufungsfr ist habe er  gegen den Bewi l l igungsbescheid am 
9 .  Feber 1 98 3  e ine Vorste l lung e ingebracht, u m  e ine  Erhöhung nach § 9 
Abs .  1 Ziff. 2 l i t . c des damals  geltenden Studienförderungsgesetzes zu  er
re ichen.  Der Senat der Studienbeih i l fenbehörde an der Technischen Uni
\'ersiüt Wien sei  jedoch mit  se iner Entscheidung säumig geblieben und 
habe ohne zureichenden G rund trotz Vorl iegen a l ler  für e ine Sachentschei 
dung wesentl ichen Umstände se inen Antrag mehr  a l s  zwei Jahre h indurch 
nicht erledigt .  

In der Säumnis  der Studienbei h i lfenbehörde erb l icke er e inen Mißstand i m  
Bereich der Verwaltung. 

Der im Prüfungsverfahren der  VA um Ste l l ungnahme ersuchte Bundesmi
n i ster für Wissenschaft und Forschung te i l te i n  se iner Stel lungnahme mit ,  
daß er aufgrund e iner E ingabe des Beschwerdefüh rers den Senat der Stu
d ienbeih i l fenbehörde an der Techn ischen Universität Wien bereits zweimal  
angewiesen habe,  dem Studierenden e ine dem Gesetz entsprechende Stu
d ienbeih i l fe zuzuerkennen.  Der Senat sei  d ieser Weisung nicht nachgekom
m en ,  obwohl gemäß § 1 7  Abs. 5 über Anbringen in Studienbe ih i l fenangele
genhe iten ohne unnötigen Aufschub,  spätestens aber binnen drei Monaten, 
zu entscheiden ist .  Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung er
klärte s ich bereit, unverzügl ich eine Entscheidung in  der Sache selbst zu 
treffen,  fal l s  vom Beschwerdeführer  ein Devolutionsantrag beim Bundesmi
nister ium fü r Wissenschaft u nd Forschung e ingebracht würde. 

In d�r Folge brachte der Beschwerdefü hrer e inen entsprechenden Antrag 
auf Ubergang der Zuständigkeit beim Bundesmin isterium für Wissenschaft 
und Forschung e in ,  der noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA eine 
Erledigung herbeiführte, womit der Grund für d ie  berechtigte Beschwerde 
behoben und eine weitere Veranlassung der VA entbehrl ich war. 

5.2 Verzögerung eines Studienbeihilfenverfahrens - unzweckmäßige Verfah
rensgestaltung 
VA 3 - WF/ 85  

G .  Sch.  aus Fürsten fe ld ,  Steiermark, füh rte i n  i h rer  Beschwerde an d i e  VA 
folgendes aus :  

S ie  studiere i n  Wien Publ iz i s t ik  und  Ital ienisch .  Ih re Eltern se ien geschie
den, wobei ihr  Vater zur Unterhalts le istung verpfl ichtet se i .  Er  sei  se iner 
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Unterhaltsverpfl ichtung zeitwe i l ig  nachgekommen,  nunmehr werde Unter
hal tsvorschuß \ om Staat gewährt. Sie habe bei der zuständigen Studienbei
h i lfenbehörde unter Vorlage a l ler U nterlagen, der entsprechenden Ge
richtsbesch lüsse und einer lohnbestätigung des Vaters um  eine Studienbei
h i lfe angesucht, se i  aber von der Stud ienbeih i lfensteI l e  aufgefordert wor
den ,  von ihrem Vater auch eine Beschein igung des Arbeitslosenbezuges 
vom 1 .  Jänner bis  1 .  Mai 1 98 3  und vom 24. Dezember 1 9 8 3  bis 3 1 .  Dezem
ber 1 9 8 3  beizubringen. Ihr Vater habe jedoch diese Bestät igung n icht aus
gestel lt .  Die Stud ienbe ih i lfenbehörde habe ohne Vorlage d ieser Bestätigung 
eine Erledigung ih res Antrages abgelehnt ,  obwohl a l le entscheidungswe
sentl ichen Cmst.ände aus den von ihr beigebrachten Unterlagen bereits her
vorgegangen selen . 

Darin erbl icke s ie  einen M ißstand im  Bereich der Verwaltung.  

Die  VA holte im Prüfungsverfahren e ine Ste l lungnahme des Bundesmin i 
sters für Wissenschaft und Forschung e in  und ste l l te fest, daß das Be
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach .  Der um Ste l l ungnahme er
suchte Bundesm in ister für Wissenschaft und Forschung führte gegen über 
der VA aus,  daß d ie  Aufforderung zur  Vorlage einer zusätzl ichen Bestäti
gung durch die zuständige Sudienbe ih i l fenbehörde an der Universi tät Wien 
überflüss ig gewesen sei ,  da aus dem Besch luß  der Bezirkshauptmann
schaft F. ers ichtl ich gewesen se i ,  daß der le ib l iche Vater der Beschwerde
führeri n fü r a l le  se ine Kinder sorgepfl ichtig sei .  Die  VA hat daher der Be
schwerde Berecht igung zuerkannt, e ine we itere Veranlassung erwies s ich 
jedoch deshalb a l s  entbehrl ich,  da noch im Zuge des Prüfungsverfah rens 
der ausstehende Bescheid von der Stud ienbeihi lfenbehörde am 2 8 .  Feber 
1 9 8 5  erlassen und der Beschwerdefü hrerin e ine Jahresstud ienbei h i l fe von 
4 1  800  S zuerkannt wurde.  

5 . 3  Keine gesetzliche Grundlage für die mehrfache Verleihung des akademi
schen Grades eines "Diplom-Ingenieurs" 

1 20 

VA 4 - WF/ 8 5  Z I .  6 4  55212 - 1 5 / 8 5  

Dip l . - Ing .  Dr. H .  M .  aus Gänserndorf, N iederösterreich, brachte i n  se iner 
Beschwerde an die VA folgendes vor : 

Er  habe i m  Jahre 1 98 1  an der Hochschu le  fü r Bodenkultur das Stud i um  der 
Kulturtechn ik  und Wasserwirtschaft erfolgreich abgeschlossen und dafü r 
den akademischen Grad e ines Dip lom-Ingenieurs verl iehen erhalten. In den 
Jahren 1 978  bis  1 98 2  habe er  e in  zweites Stud ium an der Technischen Uni
versität Wien zurückgelegt .  Nach Ablegung der zweiten Diplomprüfung 
der Studien richtung Bauingenieunvesen im Mai 1 98 2  se i  ihm die Zu lassung 
zur Spons ion verwehrt worden und damit auch der Anspruch auf a l le 
Rechte und  Pfl ichten eines Absolventen e iner  Universität. Er  halte es für 
nicht vertretbar, daß bei  Absolvierung versch iedener Studien der akademi
sche G rad e ines Dip lom-Ingenieurs nur  e inmal verl iehen werden könne,  
während etwa e in  Doktorgrad mehrfach erworben werden könne. Auf 
se ine diesbezügl ichen Ausfü hrungen habe sich auch d ie  Professorenschaft 
der Fakultät für Baui ngenieurwesen für eine Zulassung zur  Sponsion aus
gesprochen, doch habe die Universitätsd i rektion d ies abgelehnt. Darin er
b l i cke er einen Mißstand im  Bereich der Verwaltung.  
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Die VA hol te im  Prüfungsverfahren e ine Ste l l ungnahme des Bundesmin i 
sters für Wissenschaft und  Forschung e in  und ste l lte fo lgendes fest : 

Gemäß § 3 4  Abs . 1 des Al lgemeinen Hochschu l-Srud iengesetzes 1 966 kann 
der gleiche akademische G rad nur e inmal  erworben werden, auch \venn der 
Kandidat d ie  Voraussetzungen mehrfach erfü l lt hat. Aus d iesem G rund er
wies s ich die Ablehnung der Zu lassung zur Sponsion im gegenständ l ichen 
Fa l l  a ls mit der Gesetzeslage übereinst immend, da der akademische Grad 
"Diplom- Ingen ieur" ohne Kennzeichnung e iner bestimmten Studienr ich
tung verl iehen \v i rd .  

Während be i  den  e inzelnen Magistergraden bzw .  Doktorgraden in den  be
sonderen Stud iengesetzen ein d ie  Stud ienr ichtung kennzeichnender Zusatz 
vorgesehen ist ,  zB  Magister iur is ,  kann  durch d ie  Stud ien ,  d i e  aufgrund der 
Bundesgesetze über Studienrichtungen der Bodenkultur, der Techn ik  und 
Montanist ik absolviert werden, nur der Grad Diplom- ingenieur ohne wei
teren Zusatz erworben werden .  Eine weitere Bezeichnung der Studienrich
rungen,  wie etwa "Diplom- I ngen ieur  fü r Kul tu rtechn ik  und Wasserwi rt
schaft" oder "Dip lom-Ingenieur für Bauingen ieurwesen" ist weder  im  Bun
desgesetz über  Stud ienrichtungen der Bodenku ltu r, BGBI .  Nr .  292/ 1 969 
i .  d. g .  F. ,  noch im Bundesgesetz über technische Stud ienrichtungen, BGB I .  
Nr .  290 1 1 969 i .  d .  g. F . ,  vorgesehen.  

In  se iner Ste l lungnahme brachte der Bundesmin ister fü r Wissenschaft und 
forschung se lbst  zum Ausdruck, daß diese Lös ung unbi l l ig erschei nt ,  wei l  
im gegenständ l ichen Fa l l  dem Beschwerdefü hrer auf Antrag led igl ich e ine 
Absch lußbescheinigung (Absolutorium) gemäß § 1 1  Abs.  2 des Al lgemeinen 
Hochschu l -Studiengesetzes ausgeste l l t  werden,  n icht  jedoch d ie  mehrfache 
Verle ihung eines akadem ischen Grades erfo lgen kann .  

D ie  VA vertritt d ie Auffassung, daß  d ie  derzeit ige Rechtslage e ine  unsach l i 
che Differenzierung bei  der Meh rfachverle ihung \'on akademischen Gra
den schafft und regt daher an, durch entsprechende Ma(�nahmen auf der 
Ebene der Gesetzgebung d iese in der derze itigen Gesetzeslage begründete 
Härte zu beheben, zumal bei  der Zurücklegung vergleichbarer Studien im  
Ausland d i e  mehrfache Verleihung de s  akademischen Grades "Dip lom-In
genieur" unter Beisetzung der jewei l �. absolvierten Stud ienrichtung zu läss ig 
ist und d ie  von der VA angeregte Anderung der Gesetzeslage auch den 
zwischenstaatlichen Verflechtungen auf dem Gebiet des Hochschu l rechtes 
besser entsprechen würde als die derzeit bestehende Rechts lage . 

5.4  Nichterledigung eines Studienbeihilfenantrages mangels rechtzeitiger Erlas
sung der Studiennachweisverordnung 
VA 6 - WF/85  7 1 .  56 04213 1 - 1 7/ � S  

P .  M .  aus Salzburg brachte i n  se iner Beschwerde a n  d ie  V A  folgendes vor :  

E r  se i  Student im dri tten abgeschlossenen Semester a n  der Wirtschaftsun i 
versität Wien, handelswissenschaft l iche Stud ienrichtungen, und habe fü r 
d ie  ersten zwei Semester e ine Studienbeih i l fe bezogen .  
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Da er auch für d ie  Weitergewäh rung der  Studienbe ih i l fe d ie gesetzl ichen 
E rfordernisse erfü l l t  habe,  habe e r  auch zu Beginn  des d ritten Semesters im 
September 1 98 4  e in Ansuchen um Gewährung e iner  Stud ienbei h i l fe ge
stel l t .  Die Stud ienbei h i lfenste i l e  habe i hm jedoch mitgeteilt, daß a l l e  Ansu
chen derzeit u nbearbeitet l iegenblciben, wei l  d ie  b i s  22.  August 1 98 4  gel
tende Durchführungsverord nung außer Kraft gesetzt worden sei  und  bis
her  e ine  neue Verord nung noch n icht er lassen worden se i .  Darüber h i naus 
sei ihm mitgete i l t  worden ,  daß der Nachweis  des Stud ienerfol ges mi t  St ich
tag 2.  Jänner 1 98 5  dergestalt wäre, daß ansuchende Studenten kei ne  Mög
l ichkeit hätten,  d i e  Termingestaltungsmögl ichkeit der abzu legenden Prü
fu ng zum Nachweis des Studienerfolges so zu steuern, daß ein Ansuchen 
positiv beurte i l t  werden könne .  Wäre d ie  Durchführungsverordnungen 
rechtzeitig erlassen worden ,  so hätten aber d i e  Studenten zumindest d ie  
e ine oder andere Prüfung vor d iesem Stichtag ablegen können .  Er  se lber 
habe zwei  Detai lprüfungen unmi ttelbar nach dem St ichtag abgelegt, d a  er 
ke ine  Kenntnis  von der  neuen Rechtsbge gehabt habe. Dies könnte un ter  
Umständen bedeuten, daß se lbs t  nach der  E rl assung der  ausstehenden Ver
ordnung eine positive Er led igung se ines Ansuchens rückwirkend n icht  
mehr erfolgen könne .  

In  der  Säumnis  be i  der  rechtzeitigen E rbssung der  Durchführungsverord
nu ngen erbl icke er  e inen Mißstand im Bereich der Verwal tung.  

Die  VA holte im Prüfungsverhhren e ine Ste l lungnahme des Bundesmini
sters für Wissenschaft und forschung ein und stel l te fest, daß das Be
schwerdevorbringen den  Tatsachen entsprach .  

Wie d i e  VA aus d e r  e ingeholten Stel l ungnahme des Bu�desmin isters für 
Wi ssenschaft und Forsch ung feststel l te ,  wurde durch die Anderung des § 8 
Abs. 1 des Studienförderungsgesetzes durch d i e  1 0 . Nove l l e  d ie  Neuerlas
sung von Stud iennachweisverordnungen d u rch die akadem ischen Behörden 
erforder l ich .  

Das Universitätskol leg ium der  Wirtschaftsu niversität Wien hat trotz mehr
fachen Drängens des  Bundesmin i sters fü r Wissenschaft und Forschung erst 
Anfang des Jah res 1 98 5  e ine  dem Gesetz entsprechende Studiennachweis
verord nung beschlossen. Diese wurde  am 1 5 . Feber  1 98 5  im Mitte i lungs
bbtt d ieser Univers i tät kundgemacht.  

Im  Anlaßfal l konnte der  Beschwerdegrund dadurch behoben werden ,  daß 
dem Beschwerdeführer aus der verspäteten Erlassung der  Studiennachweis
verordnung h i ns icht l ich seines Studienbe ih i l fenantrages kei n  Nachtei l  er
wachsen i st ,  sondern ihm nachträglich für das Stud ienj ahr  1 9 84/ 85  eine 
Studienbeih i lfe i n  der  Höhe von 4 1  800 S bewil l igt werden konnte. 

Die  VA hat in  der Säumnis  des Universi tätskol legiums der  Wirtschaftsun i 
versität Wien  e in  Fehlverh.�lten festgestel l t ,  da  es nach  Ansicht der  VA un
vertretbar ersche int, be i  Anderungen der  Gesetzeslage mit der auf der  
Ebene  der  Venvaltung notwendigen Durchfü hrungsmaßnahmen so  lange 
zuzuwarten ,  daß Nachtei le fü r die Studierenden nicht ausgesch lossen wer
den  können .  
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0:1 der Bundesm in ister für Wissenschaft und Forschung zur Vermeidung 
gleichartiger Unzukömml ichkeiten i n  der Zukunft in  d ie  Regierungsvor
lage zur 2. Novel le  zum Stud ienförderungsgesetz 1 9 � 3  eine Best immung 
:1u fgenommen h :1t, dag dann, wenn die zuständige akademische Behörde 
mit der Erlassung einer Studiennachweisverordnung säumig wird, nach e i 
ner bestimmten Frist d ie  Verordnungskompetenz auf das Bundesmin iste
rium für Wissenschaft und Forschung übergeht, erweist s ich aber eine wei
tere Veranlassung der VA derzeit als entbehr l ich .  

5 . 5  Unvereinbarkeit der Führung des Titels "Universitätsdozent" für einen Or
dentlichen Universitätsprofessor 
VA I I  - WF/8 5  Z I .  1 1 605/4- 1 5/ 8 5  

Univ . -Prof. Dr. H .  F .  aus Graz brachte i n  seiner Beschwerde a n  d i e  VA fol
gendes vor : 

Er habe im Jahre 1 953  d ie  Lehrbefugnis für das Fach Geologie aufgrund ei
nes Habi l itationsverfahrens erworben .  Seither habe er im Sinne der Bestim
mung des  § 25  Abs. 7 UOG den Titel "Universitätsdozent" geführt .  Das 
Fach Geologie umfasse verschiedene Tei l Licher, darunter auch die Histori
sche Geologie. Dazu kämen aber auch noch Eicher wie Regionale,  Allge
meine, Angewandte oder Montangeologie und dergleichen.  Eine Habi l i t:1-
t ion für das Gesamtfach umfasse somit  d ie Lehrbefugnis  für sämtl iche Tei l 
fächer. 

Im Jahre 1 963 sei er zum Augerordent l ichen Univers i tätsprofessor, e in ige 
Jahre später zum Ordent l ichen Universitätsprofessor für das Fach "Paläon
tologie und Historische Geologie" ernannt worden .  Mit Schreiben vom 
2 8 .  Jänner 1 98 5  habe i hm das Bundesmin i s terium für Wissensch:1ft u nd 
Forschung auf seine Anfrage h in ,  ob er den Titel Un iversi tätsdozent für das 
gesamte Fach auch weiterhin neben dem Titel e ines Ordentl ichen Un iversi
tätsprofessors für ein Tei l fach führen dürfe, mi tgete i l t  worden ,  dag der m it 
der Verleihung der Lehrbefugnis  verbundene Titel Univers itätsdozent kein 
Amtstitel sei ,  sodag die Führung d ieses Tite l s  bei e inem Ordentl ichen Uni
versitätsprofessor nur be i  Ausscheiden aus dem Dienstverhäl tn is  zur Uni
versität wieder aufleben würde .  

In  diesem Erlaß des  Bundesmin isteriums für  Wissenschaft und Forschung 
erb licke er e inen Mißstand im Bereich der Verwaltung, da nach § 30 Abs. I 
UOG seiner Meinung nach eine al lenfa l l s  vor der Ernennung zum Ordent
l ichen Universitätsprofessor erworbene andere oder wei tergefaGte Lehrbe
fugnis n icht berührt werde .  

Die VA holte i m  Prüfungsverfahren e ine Ste l l u ngnahme des  Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft e in u nd ste l l te fest, daß das Beschwer
devorbringen den Tatsachen entsprach .  

I n  de r  Sache selbst i s t  folgendes fes tzuhalten : 

I n  § 30 Abs. 1 UOG ist ausdrückl ich angeführt, daß e ine al lenfa l l s  vor der 
Ernennung zum Ordent l ichen Universitätsprofessor erworbene andere 
oder weitergefaßte Lehrbefugnis  n icht  berührt wird .  Durch d iese Bestim-
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rn ung �ol l  k l :t rgestc l l t  \verden, d:tß e ine vor der Ernennung schon erwor
bene :tndere oder weitergehlhe Lehrbefugnis  durch d ie  Ernennung zurn 
Ordentl ichen Universtiätsprofcssor nicht beseitigt oder e ingeschränkt wird . 

Der irn UOG \"orgesehene Titel "Un ivers i tätsdozent" ist ,  da er weder  e in 
Arnts- noch ein Berufstitcl i s t ,  :t ls  ein ak:tdern ischer Grad "su i  generis" an
zusehen .  

I rn  Bearnten-Dienstrechtsgesetz 1 979 ist in § 63  i n  Verbindung rni t  § 1 57 
e ine einheit l iche Rege lung der Arntst itel für al le  Bed iensteten, d i e  in e inern 
öffent l ich-rechtl ichen Dienstverhältnis zurn Bund stehen, getroffen wor
den .  Der Arntstitel "Ordentl icher Universitätsprofessor" ist der rn it der Be
kl e id ung des sta:ttl ichen Amtes als Hochschu l lehrer  untrennb:tr verbundene 
Tei l  und Bestandtei l der Ernennung auf eine best immte Planste l le .  Es wer
den also Amtstitel du rch d ie  verl iehene Pbnstel le best immt und wird d:tmit 
zum Ausdruck gebracht, daß d ie  Funktion eines Ordentl ichen Universitäts
professors ausgeübt wird. 

Der 6 .  Abschnitt des Be:tmten -Dienstrechtsgesetzes über die Sonderbestim
mungen für  Hochschu l lehrer enthä l t  j edoch ke ine Regelung über d ie  Füh
rung von Zusätzen zu  Amtstite l n .  Die dem Beschwerdeführer  zugegangene 
Erledigung des Bundesmin is teri ums für Wissenschaft und Forschung vom 
n. Jänner 1 98 5  st immt daher mit der geltenden Rechts l:tge nicht überein, 
da - \\ ie bereits ausgeführt - die  Führung des :tkademischen Gr:tdes 
"Universitätsdozent" durch d ie  Verle ihung einer bestimmten Planste l l e  und 
d ie  Führung des mit  erworbenen Arntstitels "Ordentl icher U n iversitätspro
fessor" n icht beeinträchtigt wird .  Da noch im Zuge des Prüfungsverhhrens 
der  VA eine entsprechende Kbrste l lung durch den Bundesminister für Wis
sensch:tft und Forschung gegenüber dem Beschwerdeführer erfolgte, war 
der G rund für die berechtigte Beschwerde behoben u nd e ine weitere Ver
:tnbssung durch d ie  VA entbeh rl ich .  

5 . 6  Kündigung eines Vertragsdienstverhältnisses zum Botanischen Garten der 
Universität Wien - behauptete Mißstände im Bereich der Gartenverwal
tung 

1 24 

VA 35  - WF/ 8 5  ZI .  2 1 6 794/ 1 7- 1 1 0  B / 8 6  

R .  P .  a u s  Wien führte i n  se iner Beschwerde a n  d ie VA folgendes :tus : 

Er  se i  vom I .  Ju l i  1 98 2  b i s  3 1 .  Dezember J 9 8 5  :tl s  Gärtner im Botanischen 
Garten der Universität Wien beschäftigt gewesen .  Im Zuge seiner Tätigkeit 
seien ihm zahlreiche Mißstände bekanntgeworden, insbesondere soweit s ie 
d ie  Einhaltung der Arbeitszeiten, d ie  Rege lungen von Nebeneinkommen, 
die Durchführung von Neben:trbeiten, d ie  H:tndhabung bei der Erhssung 
der Krankenstände und d ie  Leh rl i ngsausb i ldung betreffen .  Da er  seine Mei
nung über d ie  von ihm behaupteten Mißstände öffentl ich geäußert habe, 
h:tbe man ihn sch l ieß l ich gekündigt. Weiters h:tbe er auf eine ihm zuste
hende Geh:t ltsnachzah lung mehrere Monne warten müssen, sodaß er  d ie  
Bestreitung se ines  Lebensunterhaltes :tu f  d:ts Notwendigste habe beschrän
ken müssen .  
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Die VA hol te i m  Prüfungsverfahren e ine Stel lungnahme des Bundesmin i 
ste rs für  Wissenschaft und Forschung e in  und stel l te fest, daß s ich  d ie  Be
schwerde, soweit s ie behauptete Mißstände im Bereich der Führung des Bo
tanischen Gartens der Univers ität Wien zum Gegenstand hatte, nicht a l s  
berechtigt erwies .  

Soweit  der Beschwerdeführer  a l lerd i ngs  d ie  Wartezeit  auf e ine Gehalts
nachzahlung in  Beschwerde z ieht,  erwie, s ich aufgrund des Ergebn isses des 
Prüfungsverfahrens die Beschwerde als berechtigt. Wie s ich aus der  Ste l 
l ungnahme des Bundesmin isters fü r Wissenschaft und Forschung ergibt, 
wurde im Zusammenhang mit  e inem Krankenstand des Beschwerdeführers 
vom 8. August bis zum 1 5 . September 1 9 8 5  eine Bezugsrege lung getroffen 
und die E inste l l ung der  Bezüge und die Ausste l lung der Arbeits- u n d  Ent
geltbestätigung rechtzeitig du rchgeführt, die Wiederanweisung der  Bezüge 
erfo lgte jedoch erst verspätet mit 3 1 .  Oktober 1 98 5 .  

D i e  VA vertri tt d i e  Auffassung, d a ß  es im S inne d e r  Fürsorgepfl icht des 
Dienstgebers gelegen se in muß, derart lange Wartezeiten zu vermeiden u nd 
h iefü r  d ie  entsprechenden organisatorischen V-orsorgen zu treffen ,  da es 
\'o r  a l lem bei Beziehern n ied rigerer E inkommen unvertretbar erscheint ,  mit  
der  Flüss igmachung zustehender Entgelt le i stungen über Gebühr zuzuwar
ten .  

5.7  Verfahrensverzögerung bei der Behandlung eines Studienbeihilfenantrages 
VA 36 - WF/ 8 5  Z I .  56 040/9- 1 7/86  

B . K .  au s  Grn füh rte in  i hrer Beschwerde an d ie  VA folgendes aus : 

S ie habe bei der Studienbeihi lfenbehörde der  Un iversität Gral. d ie  Ge\väh
rung ei ner Studienbeih i l fe beantragt, d ie  jedoch mi t  Bescheid vom 1 2 . März 
1 98 5  mangels sozialer Bedürftigke i t  abgewiesen worden sei . Am 9 .  Apri l 
1 98 5  habe s ie gegen d iese Entsche idung Vorste l l ung an den Senat der Stu
d ienbeihi lfenbehörde erhoben, der  h ierüber bis zum Zeitpunkt der  Be
schwerdeerhebung am 4. Dezember 1 9 8 5  nicht entschieden habe. In d ieser 
Verfahrensverzögerung erbl icke s ie einen Mißstand im Bereich der Verwal
tung. 

Die VA holte im Prüfu ngsverfahren e ine Stel lungnahme des Bundesmin i
sters für Wissenschaft und Forschung e in  und ste l l te  fest, daß das Be
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach . 

Wie der  Bundesminister für Wissenschaft und Forschung mit se iner Ste l 
l ungnahme ausführte, bestünden die Senate der  Stud ienbe ih i l fenbehörde 
der e inzelnen Hochschu len aus d rei Univers itätsprofessoren und d rei Stu
denten. Die  Sitzungen d ieser Senate, i n  denen d ie  Vorste l lungen behandelt 
würden, fänden in manchen Fällen in verhältn ism äßig großen Ze itabstän
den s tatt. 

Dies sei u nter anderem darauf zurückzuführen, daß \vährend der  feria lze i
ten keine Sitzungen abgeha l ten werden könnten. Dies habe :l.Uch dazu ge
führt, daß d ie  Vorste l l ung der Beschwerdefüh rerin erst im November 1 9 8 5  
habe behandelt  werden können,  wobei d e r  d iesbezügl iche Bescheid dann 
erst am 27 .  Jänner 1 9 86  der Beschwerdeführerin ü bermittelt worden se i .  
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Die \crspätete Absendung des Senatsbescheides sei vor a l lem darauf  zu
rückzuführen,  daß d iese Außenste I le  der Stud ienbeih i l fenbehörde unterbe
,etzt gewesen se I .  

Die VA hat s i ch  mit der Problemat ik der langen Verfahrensdauer bei den 
Studienbeihi lfenbehörden bereits ausführl ich in  i h rem Achten Bericht an  
den Nationa lrat beschäft igt und regt nochmals an, du rch entsprechende or
gani satorische Maßnahmen genere l l  Abh i l fe zu  schaffen .  

Im  gegenstindl ichen Fal l  werden Verzägerungen bei der  Ausfertigung von 
Bescheiden der Studienbeihi l fenbehärde  in  Zukunft voraussicht l ich deshalb 
n icht mehr auftreten ,  da hiefür durch d ie  Schaffung eines neuen Dienstpo
stens entsprechende Vorsorge getroffen wurde .  

Die  genere l le  Problematik der Verfahrensverzögerungen durch d ie  langen 
zeit l ichen Abstände der Senatssitzungen wird dadurch aber - wie bereits 
erwähnt - n icht behoben und es erscheinen der VA daher  weite re Maß
nahmen auf d iesem Gebiet erforderl ich .  
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Aufgabenbereich des Volksanwaltes Dipl.-Vw. He1-
muth Josseck : 

Dem Volksanwalt D ip l . -Vw. Helmuth Josseck oblagen : 

Die Aufgaben der VA, d ie  i hrem sachl ichen Inha l t  nach in den Wi rkungs
bereich nachstehender Bundesministerien fal len : 

Bundesministerium für Finanzen ; 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ; 

Bundesministerium für Inneres ; 

Bundesministerium für Justiz ; 

Bundesministerium für Landesverteidigung. 

1 Bundesministerium für Finanzen 

Allgemeines 

Im vorliegenden Berichtszeitraum wurden 379 Beschwerden bei der VA 
ein gebracht, die den Ressortbereich des Bundesmin is ters für Fi nanzen  be
trafen,  was etwa der Anzahl der Beschwerden im vorangegangenen Be
richtszeitraum entspricht .  I n  zah lreichen Fäl len mußte festgeste l l t  werden,  
daß sowohl d ie  betroffenen Bürger a ls  auch d ie  befaßten Verwaltungsor
gane m it der Handhabung der Abgabenvorschriften überfordert s ind .  Dies 
i s t  insof�rn schwerwiegen?, wei l  zah lreiche Abgabenvorsch�iften un mitte l 
bar an V orgänge des  tägl Ichen Lebens anknüpfen und damit Jeder Staats
bürger betroffen sein kan n .  Andererseits haben aber auch in  Abgabenvor
schriften nicht geschu l te Verwaltungsorgane d iese anzuwenden,  etwa im 
Bereich der Stempel- und  Rechtsgebühren, was immer wieder zu Fehlent
scheidungen und u nrichtigen Auskünften fü hrt .  ;\leben dem Gefü hl  der Un
s icherheit entsteht für die Betroffenen dabei der Eind ruck, daß die Konse
quenzen der schwierigen Durchschaubarkeit und Vol lz iehbarkeit des Ab
gabenrechtes jedenfa l l s  der Bürger zu tragen hat .  

Einen klaren Schwerpunkt b i ldeten, wie auch schon i n  vorangegangenen 
Berichtszeiträumen,  Beschwerden, d ie  im Zusammenhang m it der Vor
schreibung der G runderwerbsteuer standen .  Den häufigsten Beschwerde
grund b i ldete dabei d ie In terp retation des Begriffes "Arbeiterwohnstätte" , 
der nicht nur  mangels gesetzl icher Defi nit ion oft a ls  undurchschaubar und 
n icht  abschätzbar empfu nden wurde, sondern auch a l s  den heutigen Gege
benheiten nicht mehr entsprechend.  In d iesem Zusammenhang wird auf d ie  
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Ausführungen im Siebenten und Achten Bericht der VA :ln den N:ltion:ll r:lt 
h ingewiesen, in welchen :lusführl ieh die Problem:ltik e iner größenmäßigen 
Begrenzung der Wohnfläche ohne Ansehung der Fam i l iengröße dargestel l t  
\\ urde,  wozu kommt, d:lß s i ch die Grenzwerte n icht  :lUS  dem Gesetz able
sen bssen, sondern ein Ergebnis der Judik:ltur des Verwal tungsgerichtsho
fes darstel len und somit fü r vie le Betroffene n icht zugängl ich sind. D:lrüber 
hinaus  trägt d ie  unterschiedl iche Regel ung der 0l"utzflächenbegrenzung in 
versch iedenen Rechtsbereichen zur Uns icherheit bei .  Während nach dem 
Wohnb:luförderungsgesetz bei einer grundsätzl i chen Begrenzung der 
Wohnn.utzfläche mi t  1 30 m1: . d i e  im übrige� im Gesetz fes tge legt ist ,  die 
Größe Je n:lch Anzahl der KIllder überschntten werden d:lrf oder 1m Be
re ich des Schenkungssteuerrechtes eine Begünstigung bei  Schaffung von E i 
gentum an e iner Ehewohnung b i s  1 5 0 m2 in  Anspruch genommen werden 
kann, legt das Grunderwerbsteuergesetz se lbst keine  Grenzen fest. Auf 
Grund der Jud ibtur w i rd :lber nur als Arbeiterwohnstätte :lnerkannt, wenn 
- bei Vorl iegen der übrigen Voraussetzungen - eine Größe von 1 30 m1 
n icht übersch ritten wird,  und zwar u nabhängig davon,  ob der Wohnungsin
haber Junggesel le i s t  oder mit  e iner sechsköpfigen Fam i l ie  d ie  Wohnung 
bewohnt .  D:l nach Auffassu ng der VA dies n icht  dem Sinn e iner  "Arbeiter
wohnstätte" entsprechen bnn,  regt s ie  zum wiederholten Mal e ine Ande
rung der gegenwärtigen Situation an. 

Im  Zusammenhang m it der Arbe i terwohnstätte i s t  aber auch auf e in  ande
res Problem hinzuweisen.  Durch das zunehmende und staatl ich geförderte 
Interesse der Bevölkerung, h ins icht l ich e iner gesunden Lebensführung Ak
tivitäten zu setzen ,  wird in  die Häuser immer häufiger e ine Sauna einge
b:lut .  Die Kosten einer solchen E inrichtung sind relativ gering und betragen 
zum Beispiel bei e iner - fü r e ine Gru nderwerbsteuerbefre iung grundsätz
lich zu lässigen - Bausumme von ca. drei Mi l l ionen Schi l l ing weniger als 
1 %. Dennoch geht - auch bei \'orl iegen sämtl i cher sonstiger Vorausset
zungen - die Eigenschaft als Arbeiterwohnstätte verloren,  sobald eine 
Sauna gepbnt oder ei ngebaut ist .  Die  Finanzverwaltung steht nämlich in  
d iesem Zusammenhang auf dem Standpunkt, d:lß der E inbau e iner Sauna 
fü r d ie  Ausstattung einer typ ischen Wohnstätte e ines Durchschnittsverd ie
ners nicht der Normalfa l l  se i .  Die VA vertritt dazu  d ie Auffassung, d:lß der 
Begriff e iner typischen Wohnstätte im L:lufe der Zeit gewissen Verände
rungen unterliegt und ger:lde d ie  Tatsache, d:lß der Gesetzgeber se lbst 
keine Defin it ion des Typus  gegeben hat, e inen Spielraum für die Anpas
sung an d ie Gegebenheiten eines veränderten Wohnbedürfnisses eröffnet .  
Den Ei nbau e iner Saun:l schlechth in  als Ausschl ießungsgrund für die Aner
kennung als Arbeiterwohnstätte zu sehen, scheint der VA jedenfa l l s  n icht 
mehr zeitgemäß, zum al auch der soziale Wohnbau e ine Sauna - wenn 
:luch :lls Gemeinschaftse inrichtu ng - im zunehmenden IVhß in d ie  Grund
ausstattung e iner Wohnan l age :lufnimmt.  

Auch im abge laufenen Berichtszeitraum wurde wiederholt e ine Härte darin 
festgestel lt ,  daß Grunderwerbsteuer vorgeschrieben wurde, we i l  d ie  gesetz
l iche Auflage, die Arbeiterwohnstätte innerhalb von acht Jahren zu errich
ten,  von den Betroffenen nicht eingehalten werden konnte. Die  Vorschre i 
bung trifft den Bauherrn i n  d i esem Fal l  gerade in  e iner Situation, in der er 
du rch seine finanzie l len Schwierigkeiten an der Baufertigstel lung gehindert 
ist .  Die VA gibt d :lher z u  überlegen, den  Zeitraum zur  Fertigste l lung e iner 
Arbeiterwohnstätte auf zehn Jahre zu  erstrecken. 
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Schl iegj ich sei noch auf jene Fäl le h ingewiesen,  in welchen trotz Rücktritts 
\'om Vertrag G runderwerbsteuer vorgesch rieben v. ird .  Dies führt insbeson
dere dann zu  Härten, wenn die Betroffenen infolge e ines Rücktri tts von ei
nem Kaufvertrag oder Anwartschaftsvertrag zufolge wirtschaft l icher 
Schwierigkeiten weder über d ie  erforderl ichen Mittel zur  Bestreitung der 
AbgabellYorsch reibung, noch über die angestrebte Wohnung verfügen. 
Dazu ist festzuste l len ,  daß das Gru nderwerbsteuergesetz zur Vermeidung 
von Steuerumgehungen e ine Frist  von zwei Wochen enthält ,  innerhalb der 
jeder dem Gesetz unterl iegende Vorgang der Finanzbehörde angezeigt 
werden muß. Wird diese Frist nicht e ingehalten, wird die Steuer auch bei 
Rückgängigmachung des I\�ufvertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes ,  
das den Anspruch auf d ie  Ubereignung eines Grundstückes oder G rund
stücbntei les begründet,  vorgeschrieben .  Die Ursache für das  Fristversäum
n is l iegt aber zu meist n icht  beim Betroffenen,  sondern bei den Baugese l l 
schaften, d ie zwar den Rücktritt der  Finanzbehörde anzeigen, nicht aber 
den ursprünglichen Rechtsvorgang, in  der Annahme, daß ohnehin e ine 
G runderv.:erbsteuerbefre iung zum Tragen kommen werde .  Die Baugese l l 
schaften s ichern s ich aber gegenüber den  Wohnungswerbern dadurch ab, 
daß in  die Verträge Vere inbarungen aufgenommen werden,  wonach al l fä l 
l ige Gebühren und G runderwerbsteuervorschreibungen jedenfa l l s  der 
Wohnu ngswerber zu tragen hat, obwoh l  nach dem Wil len des Gesetzge
bers alle an einem Rechtsgeschäft über ein in länd isches Grundstück bete i 
l igten Personen und berufsm äßigen Parteienvertreter zur  Anze ige des  dem 
G ru nderwerbsteuergesetz unterl iegenden Geschäftes verpfl ichtet s ind .  
Dazu i s t  anzumerken, daß jene Gesetzesste l le  des G runderwerbsteuergeset
zes, d ie in d iesen Fällen eine Ausnahme von der Steuerpfl icht nicht zu läßt, 
derzeit vom Verfassungsgerichtshof :\Uf i h re Verhssungsmäßigkeit geprüft 
wird .  

Aber auch wenn d ie Frist z u r  Anzeige des Rechtsgeschäftes e ingehalten 
wurde ,  kom mt es zu  besonderen H ärten bei der Vorschreibung von Grund
erwerbsteuer, niml ich dann ,  wenn der Rücktritt vom Vertrag nicht inner
halb der im Gesetz vorgesehenen Frist angezeigt wird .  Auch hier verlassen 
s ich die - rechtsunkund igen - Betroffenen darauf, daß von der Bauge
se l l schaft als Vertragspartner die notwendigen Formal i täten erfü l l t  werden, 
zu mal d iese im Regelhl l  durch einen Rechtsanwalt vetreten ist .  Wird so
dann die Frist versäumt, ist es für den Stntsbürger meist n icht e ins ichtig, 
für einen Vorgang Steuer bezahlen zu müssen,  der letztl ich - und d ies 
sehr oft infolge e iner wirtschaft l ichen Notlage - nicht zustande gekom
men 1St .  

Die VA regt daher an, d ie  Bestimmu ngen über d ie  Nichtfestsetzung oder 
Rückgängigmachung der  Steuer einer verfassungskonformen Neurege lung 
zu zuführen .  

In  den bisher von der VA an den Nationalrat erstatteten Berichten wurde 
immer wieder auf die Härten h ingewiesen,  d ie  sich aus kumu l ierten Abga
benvorsch reibungen im Wege des amtswegigen Jahresausgleichs ergeben. 
Auch in d iesem Berichtszeitraum bi ldeten d iesbezügl iche Beschwerden ei
nen Schwerpunkt. Da d ie  Ursache fü r d ie  Kumul ierung der Vorschre ibun
gen im Regelfa l l  i n  e iner  vorangegangenen Säumni s  der hnanzbehörde 
l iegt, scheinen der VA organisatorische Maßna hmen d ringendst geboten ,  
um e ine zeitgerechte und damit  s ich in zumutbarer Höhe haltende Steuer-
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\'orschreibungen zu gewährleisten.  Ergehen aber dennoch innerhalb kürze
ster Zeit Jahresausgleichsnachforderungen für mehrere Zeiträume (die bei 
manchen Betroffenen sogar bis zu  e inem halben Jahrese inkommen betra
gen), so kann e ine derartige Härte nach Ansicht der VA nur  du rch d ie  
großzügige Gewähru ng e iner Nachsicht gemindert werden .  Die VA vertritt 
in d iesem Zusammenhang d ie  Auffassu ng, daE der Betroffene von der fi
nanzbehörde selbst auf e ine derartige Antragste I lu ng h ingewiesen werden 
so l l te, um auf d iese Weise d ie  behörd l iche Feh l le istung wenigstens tei lweise 
gutzumachen. Auch bei der Gewähru ng von Ratenzah l ungen sol l te dabei 
mehr auf d ie  wirtschaft l ichen Möglichkeiten der Betroffenen e ingegangen 
werden .  

Im  Zusammenhang m it dem amtswegigen Jahresausgle ich ist auch auf e ine 
Beschwerdegruppe hinzuweisen,  die schon in den vorangegangenen Be
riclmzeiträumen festgeste l l t  wurde .  Beschwerde wurde darüber geführt, 
daß es nicht mögl ich sei ,  Pens.ionen, d ie  von verschieder:en Stel �en ausbe
zahlt werden, auf Antrag gemelOsam zu versteuern.  Auf dIese Welse könnte 
die Durchführung e ines amtswegigen Jahresausgleichsverfahrens vermie
den werden, was n icht nur zu einer Entlastung der Verwaltung, sondern 
auch zur Vermeidung von Härten bei den Betroffenen führen würde. Der
zeit wird eine solche gemeinsame Versteuerung nur  durchgeführt, wenn 
verschiedene Ansprüche von e in und derselben Pensionsvers icheru ngsan
stalt ausbezahlt  werden .  Die VA regt daher e ine Novel l ierung der e inschlä
gigen gesetzl ichen Best immungen an,  u m  auch bei verschiedenen Trägern 
der gesetzl ichen Pensionsversicherung eine gemeinsame Versteuerung der 
Pensionsbezüge zu  ermögl ichen .  

I m  Zuge zah lreicher Prüfungsverfahren wurde festgeste l l t ,  daß viele 
Steuerzahler n icht über d ie  Erstattungsmöglichkeiten nach den Bestimmun
gen der Bundesabgabenordnung i nformiert s ind ,  aber  auch von der Finanz
behörde nicht auf ihre rechtl ichen Mögl ichkeiten h ingewiesen werden,  5 0 -

daß s ie  oftmals unverschu ldet finanzie l len Schaden er le iden.  So wurden 
etwa in  e inem Fal l  d ie  U nterlagen einer Beschwerdeführerin im Zusammen
hang mit  der Berücksichtigung e ines Freibetrages vom zuständigen Finanz
amt zwar geprüft, ihr  j edoch nach Ab lauf der Jahresausgleichsfrist zu rück
gegeben, ohne s ie auf die Möglichkeit  eines Erstattungsantrages aufmerk
sam zu  machen. In einem anderen fal l  wurde das zuständige Finanzamt 
wiederholt von einem Beschwerdeführer  darauf h ingewiesen, daE se in Ar
beitgeber trotz V orl iegens der Voraussetzungen keinen Jahresausgleich 
du rchführe .  Auch hier hätte d ie  Behörde den Beschwerdeführer auf die 
Möglichkeit eines Erstattungsantrages h inweisen müssen,  was jedoch trotz 
mehrfacher Vorsprachen nicht geschehen war. Erst aufgrund des Prüfungs
verfahrens der VA wurde der Beschwerdegrund behoben. 

Die VA muß davon ausgehen, daß derartige Vorgangsweisen entweder in 
der U n kenntn i s  der gesetzl i chen Bestimmu ngen oder i n  einer mangelnden 
Servicebereitschaft begründet sind. In  jedem Fal l  mü ßten d iensraufsichtsbe
hördliche Maßnahmen dafür Sorge tragen, derartiges Feh lverhalten auf ein 
Mindestmaß e inzuschränken.  

Auch in  d iesem Berichtszeitraum wurde Beschwerde über ungerechtfertigt 
hohe Besteuerungen von Gehaltsnachzahlungen geführt. In e inem, im Be
sonderen Tei l  u nter 1 .4 .  näher ausgeführten Fa l l ,  kam es dadurch zu einer 
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besonderen Hirte, we i l  d ie Beschwerdefüh rerin i h r  D ienstverhiltn is  berei t, 
beendet lutte und e ine Geha ltsnachzah lung wie e in  laufender Monatsbe
zug behandelt \\ u rde .  Dies  e rgab e inen weit höheren Steuersatz, als er bei 
der laufenden Pensionsauszahlung beziehungsweise im letzten :\uszah
lungsmonat ihrer  Aktivzeit  zur  Anwendung gekom men war .  Da darüber 
hinaus d ie  F inanz\ erwalrung kau m bereit ist ,  derart ige Hirtefä l le  du rch 
Te i l nachsichten auszugle ichen,  regt d ie V.-\ an, die Best im mungen des E in 
kommensteuergesetzes über  d ie Besteuerung von Bezugsnachzahlungen zu  
überdenken. 

Im Lusammenhang mit  der  Berücks ichtigung von Fre ibetrigen ste l l te d ie  
VA fest, daß d i e  F inanzbehörde i h re Berechnung dem Steuerpfl icht igen 
n icht  bekanntgibt, sodaß fü r d iesen n icht festste l lbar ist ,  ob und wie  seinem 
Antrag Rechnung getragen wurde .  Der Bundesmin i ster für  finanzen te i l te 
daraufhin m i t, daß e ine D ienstanweisung an d ie  Fi nanzin1ter ergangen sei ,  
be i  auch nur te i lweisen Abv .. 'e i sungen im  Lohnsteut'rverhhren,  Vordrucke 
zu venvenden, aus welchen e i ne antragsbezogene Begründung hervorgehe. 
In al len anderen Fäl len könne der  Steuerzahler davon ausgehen, daß sei
nem Antrag vol l i n ha l t l i ch entsprochen \vorden sei .  Wenn auch be i  Abwei
s ungen der Beschwerdegrund der  mangelnden Begründung nunmehr beho
ben ist ,  vertr itt die VA doch die Ansicht,  daß auch bei  Stattgebung des An
trages die R ichtigkeit aufgru nd der Berechnung überprüfbar sein sol lte, 
wesha lb  auch in  d iesen Fi l len  eine Berech nungsdarste l l ung wü nschenswert 
wäre. 

Weitere Beschwerden im Lohnsteuerverfahren betrafen die Verordnung 
des Bundesmin i s ter iums für F inanzen über d i e  Aufste l lung von Durch 
schn ittssitzen f ü r  Werbungskosten von  Angehörigen best immter Berufs 
gruppen. In  d ieser Verordnung s ind unter  anderem pauschale Werbungsko
sten für Un i\'ers i täts -Hochschu l l ehrer, Un iversitäts- und Hochschu l perso
nal vorgesehen, doch kommt es selbst be i  g le icher Tätigkeit fü r die Gewäh
rung der entsprechenden Freibeträge darauf an, von welcher Stel le d ie  be
treffenden Bezüge ausgezahlt  werden. Dad urch entsteht insofern e ine un
e inhe i t l i che Praxis ,  a l s  j e  nach Auszah lung durch Un i \'ers i täten oder  andere 
Stel len bei  der  Ausübung der  g le ichen Tätigkeit unterschied l i che Wer
bungskosten dad urch berücks ichtigt werden, daß in e inern Fal l  d i e  pauscha
len Werbungskosten nach der  erwähnten Verordnung zu l äss ig s ind und im 
anderen du rch belegmißigen Nachweis e inzeln geltend gemacht werden 
m üssen . 

D ie  VA s ieht s ich aufgrund  der  zu  d i esem Prob lemkreis  vor a l lem \'on wis
senschaft l ichem Personal  vorgebrachten Beschw'erden \ eran l aßt, auf  d iese 
Ungle ichbehand lung h inzuwei sen und regt an,  die z i t ierte Verordnung ent
sprechend zu ändern. 

Einige Beschwerden betrafen d ie Vero rd nung des Bundesmin i sters fü r F i 
nanzen betreffend d ie energ iewirtschaft l iche Zweckmißigkeit und das Aus
maß des Wirmeschutzes, welche festlegt, welche Anlagen und Maßnahmen 
steuer l ich begünstigt z u  behandeln s ind .  D ie  VA vertritt dazu d i e  Auffas
sung, daß entsprechend der  Verord nungs-Ermächt igung im  E i n kommen
steuergesetz auf  den "jewe i l igen Stand der  Techn ik" abzusteJ.len ist ,  und 
d aher d i e  Verordnung aus  dem Jahre 1 9 80 ,  mit  geringfügigen Anderungen 
im  Jahr 1 9 82 ,  d ieser Forderung n icht mehr gerecht werden kann.  Darüber 

1 3 1  

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)132 von 213

www.parlament.gv.at



1 32 

h i ruus scheint überlegenswert, in d iesem Rahmen auch Aspekte des Um
weltschutze'> besonders zu berücks icht igen .  D ie  VA regt daher e i ne  I n it ia
t i \ e des Bundesmin i sters für Finanzen auf Nm e l l ierung der Energie-Ver
ordnung an, um d iese auf  e inen neueren ,  zukunftsorient ierten Stand zu  
br ingen.  

E ine Reihe von Beschwerden betraf d i e  Art der D urchfüh rung von finanz
behördl ichen Verfahren ,  \yobei sowohl  mange lnde Sorgfalt, Verfahrensver
zögerungen a ls  auch der Verstoß gegen V e rfah rensgru ndsätze behau ptet 
wurde .  Im Zusammen hang m i t  dem zu letzt angefü h rten Beschwerdepunkt 
scheint der VA vor a l lem e in  Beschwerdefa l l  bemerkenswert, wiewohl  h ier  
e in  Grundsatz verletzt wurde ,  der in  den e inschlägigen Bestimmu ngen 
n icht  express i s  \'erbis angefüh rt ist. Es geht h iebei  um den Grundsatz von 
Treu und G lauben.  Zwanzig Jahre war der Beschwerdeführer als Humorist 
und Al le inunterhalter tätig gewesen und hatte überd ies E inkünfte aus der 
Verwertung von Urheberrechten erzie lt .  Zwanzig Jahre l ang hatte d i e  f i
runzbehörde d iese E inkü nfte a l s  solche aus der se lbständ igen Arbeit e i nes 
Kü nstlers behandelt .  Diese Beurte i lung war auch bei den stattgefundenen 
Betriebsprüfungen n ie  i n  Zweife l  gezogen worden .  Im Apri l  1 9 8 4  hob die 
f in anzlandesdirektion für Steiermark fü r den Beschwerdefüh rer völ l ig  un
erwartet d ie  nach der Betriebsprüfung ergangenen Bescheide \'on 1 979 b i s  
1 9 82  auf und veran la f�te d i e  Neud urchführung der  abgabenbehörd l ichen 
Prüfu ng mit  der  Wei'>ung an das zuständige f inanzamt, daß d ie  E in künfte 
des  Beschwerdefü hrers n icht  als E inkünfte aus e iner  künst ler ischen Tätig
keit, sondern a ls  solche aus e inem Gewerbebetrieb zu qua l i fi z i eren s ind .  I n  
we iterer  Folge ergaben s i c h  d araus stC'uerl iche Nachforderungen von rund 
1 70 000 S.  Ein b i s  zum \' erwaltu ngsgerichtshof gefüh rtes Rechtsm ittdver
fahren b rachte keinen Frfo lg, weil d ieser die Auffassung vertrat, es müsse 
in j edem F. inze l fa l l  beurte i l t  werden, " ob e ine  zweife l los der Kunst  zuzu
rechnende Komöd ie im herkömmlIchen S inn  vorl i egt oder  b loß  e ine  jeden 
gehobenen Anspruches entbehrende Darbietung pr imit inter Art ,  der  jeder 
geistvol l e  Gehalt  abgeht .  Die Tätigkeit  e ines Humori sten i st  nur dann 
kü nstlerisch i m  S i nne der  abgabenrecht l ichen Vorschr iften ,  wenn s ie  e inen 
best immten Qual itätsstandard nicht unterschreitet ." 

Abgesehen da\ on ,  daß es nach Auffassung der  VA bedenkl ich ist ,  \venn der 
Juri s t  entsche idet, was a ls  Kunst  zu  qua l i f iz ieren ist ,  i s t  i n  der  rückwirken
den Aufhebung der Besche ide und der  daraus resu lt ierenden Steuernach
forderung e inen Verstoß gegen den G rundsatz von Treu und G lauben und 
eine Härte zu erbl icken, d ie jedenfal ls durch eine Abgabennachs icht zu 
beheben ist .  Der Bu ndesm in i ster für Finanzen hat dazu  d i e  Meinung vertre
ten,  die Langj ährigkeit e iner u nricht igen Vorgangsweise a l le in  stelle keinen 
besonderen U mstand dar, der  e in  Abgehen der Finanzverwaltung von der 
b is herigen Rechtsauffassung a ls  unb i l l i g  ersche inen l asse .  Fr berief s ich 
dabe i  auf  den Verwaltungsgerichtshof, welcher ausfü h re,  daß der  G rund
satz von Treu und Glauben n icht  darin bestehe ,  "a l lgemein das Vertrauen 
des Abgabepfl ichtigen auf die Rechtsbeständ igkei t  einer unr ichtigen abga
benrecht l ichcn Beurte i l ung für d ie  Vergangenheit  zu schützen" . Dabei 
berücksicht igt der Bundesm in i ster fü r Finanzen jedoch n icht,  daß das von 
i h m  z i tierte Erkenntni, im Bemessungs\'erhhren ergangen ist . Nach Aufhs
sung der  VA  kommt d iesem G rundsatz im E i nhebungsverhhren weit  grö
ßere Bedeutung zu, wesha lb ein Verstoß dagegen a l le in  schon geeignet ist, 
e ine  Unb i l l i gkc i t  zu begründen .  Im gegensünd l ichen Einze lhl l  konnte 
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dennoch im H inbl ick auf  d ie  w i rtsch:tft l iche S itu :tt ion de\ Besch\\ erdefüh
rers e ine  Tei l n :tchs icht erreicht werden .  Die  zugrunde l i egende Problematik 
\\u rde d :tmit : tber keiner Lösung  zugefü h rt .  

. 

Im lus:tmmenh:tng mit Beschwerden, d ie m :tnge lnde SorgbIt  oder \' erbh
rensverzögerungen betr:tfen ,  mußte d ie  VA festste l len,  (hß  s ich  d iese v ie l
heh :t l s  berechtigt her :tusgeste l l t  h :tben.  In  einem f:t l l  wu rden sog:tr Vol l 
streckungsm:tGmhmen durchgeführt ,  ohne d :tß d ie  gesetzl ichen Vor:tusset
zungen chzu gegeben w:t ren .  In :tnderen Fä l len \\ urde d ie SorghItspfl i cht 
dadurch \'erletzt, daß die Abgabenbehörden not\vend ige Ermitt lungsver
hhren unterl ießen oder d i e  nach der  Bundes:tbgabenord nung vorgesehe
nen Buchungen :\Ufgrund \'on Bescheiden oder Erkenntnissen des Verw:t l
tungsgericlmhofes n icht d u rchführten .  

Auch in  d i esen Fäl len trat dabei  d ie  schon wiederholt aufge7l' igte Prob le
matik zutage, daß auch e in offenbar un richt iger Abgabenbescheid nach den 
Best immungen der  Bundes:tbgabenordnung i n  Ausübung des Aufs ichtsrech
tes nur  innerhalb e i nes J :thres aufgehoben werden k:tnn .  In  E inze l fä l l en 
konnte d ie VA erre ichen,  d :tß  der  Bundesmin ister fü r F inanzen einer Abg:t 
benruchsicht, :t lso e iner B i l l igkeitsentsche idung zugest immt h :tt. So posit iv 
d ie  der:t rtige Er ledigung e i nes Beschwerdehl les  i s t ,  d :trf c hrüber doch n icht 
übersehen werden, d:tß der Beschwerdefü h rer, dem von seiten der  Behörde 
Unrecht geschehen W :lf ,  in d ie Rol le des B i ttste l lers \'e rsetzt \\ i rd ,  um den 
Folgen d i eses Unrechts entgehen zu können. D:tzu kommt n icht nur, d :tß 
e in  Antrag :tuf N:tchs icht gebü h renpfl icht ig ist, sondern :tuch, d:tß die posi
t ive Erled igung von der hn:tnzbehörde im  Regcl bl l  e inz ig  von winsch:t ft l i 
ehen Erwägungen :tbhängig gemacht wird .  Es erfolgt somi t  be i  g le ichem 
Unrecht e ine untersch ied l iche Beh:t l1l1 1ung der  St:tatsbü rger, w :t s  :t l le in 
schon dem G runds :t tz der Steuergerecht igkeit \\ idersrricht .  Die V A  regt 
d:thcr  neuerl i ch  e i ne .'\nderung der  gesetz l i chen Besti mmu ngell dah in  
gehend an ,  d:t {\ d ie  :\ufhebung  \"011 rechtsw id rigen Bescheiden auch  nach 
Ablauf  der  J:th re <,fr ist  ermögl i cht w i rd .  

E i n  :tnderer  Prob lemkreis betraf  d :ts  Kr:tftfä hrzeugsteuc rrecht .  VOll \ I e len 
K r:t ftbhrzeugbcsitzern w i rd der monat l iche Vorgang de) E inklebens e iner  
Stempelm:trke in d i e  K rafrbhrzeugsteuerbrtc im H inb l i ck auf d i e  i\lög
l ich keiten des bargeld losen Zah lungsverkehrs a ls  n icht ze i tgemäß empfun
den. H i nzu  kommt, d :tß der  Betroffene jedenhlb während des l :t u fenden 
Jahres d :ts R i s iko des \' er lustes der  Steuerkarte, j :t sogar das R i s iko des 
Verlorengehem auf  dem Postweg nach Abl :tuf eies Steuerzeitr:tumes zu tr:t
gen hat .  Auch hier zeigt s ich ,  daß alle N:tchte i le, d ie sich aus d ieser n icht  
ze i tgemäßen E inhcbungsform e iner Abgabe ergeben,  vol l  vom Steuerpfl ich
t igen zu tragen s ind.  Im Bereich der  Erhöhungen, d i e  wegen � ichtentrich
tung oder \'erspäteter E nt richtung der Kraftbhrzcugsteuer nach dem Ge
setz festgesetzt werden können, verweist d ie  VA :tuf die zu letzt ergangene 
Rechtsprechnung des Verbssungsgerichtshofes ,  womit  Bestimmungen über  
d i e  E rhöhungen von Gebüh ren nach dem Gebührengesetz aufgehoben 
wurden und regt :tn ,  auch die Besti mmungen über die Kr:tfrbhrzeugsteuer
erhöhungen einer \'erfassungskonformen NOH' l I i e rung zuzufü hren .  

Im  Zusammenhang mit  der  Krafthh rzeugsteuer wurde  \"on E l tern behin
derter K inder  darüber Beschwerde geführt ,  daß s ie  d i e  Steuerbefre iung für  
Fahrzeuge, d i e  zur  Fortbewegung gehbeh inderter Personen vorgesehen 
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s ind ,  n icht in Anspruch neh men kön nen, olnyoh l  s ie  i h r  FJhrzeug yornehm
l ieh \\ egen der Beförderung i h res beh inderten Kindes JnschJffen müssen.  
Der um Stel l ungl13.hme ersuchte Bundesmin i ster fü r F inJnzen hJt dJrin  in 
sofern ke ine  ProblemJt ik  erb l i ckt, J l s  Juch M inderj ährige Zu l3.ssungsbesit
zer ,e in und Juf d iese Weise die Befre iung i n  Anspruch nehmen könnten .  
D ie  VA s ieht s i ch  dennoch verJnl3.ßt, Ju f  d iese S ituat ion h inzuweisen,  um 
e i ne  Verbesserung der  LJge H)n Fami l ien m i t  beh inderten Kindern zu er
reichen .  

E inem BeschwerdebI l  l 3.g wieder d i e  mange lnde Gewährle i stu ngspfl icht  
der  Behörde be i  Versteigerungen zugrunde.  Der Beschwerdefüh rer  hJtte 
bei  der Finanzverwaltung e in  gepfändetes Auto e rsteigert, bei dem s ich  spä
ter herausste l l te ,  dJß kein NJchweis über die E in l13. ltung der  geltenden Ab
gasnormen erbracht werden konnte, so daß die Zu lassung zum Verkeh r  ab
gelehnt wurde .  Im Prü fungsverb hren der  VA wurde festgeste l l t, d aß d iese 
TJtsache \ om SJcl1\Trständigen,  der das Fahrzeug für d ie Behörde  ge
schätzt lutte, n icht berücks icht igt beziehungsweise n icht erkannt worden 
WJr. I n  v,eiterer Folge konnte ZWJr d ie  Lu l 3.ssung erreicht werden,  doch 
sche int  der VA d ie Beschwerde in sofern symptomJtisch,  Jls s ie das Ver
trauen der Bevöl kerung in  behördl iche Versteigeru ngen w iedergibt,  v. obei 
im  H inbl ick auf  den "stntl ichen Geschäftspartner" ein Ris iko subjektiv 
Jusgeschlossen w i rd , was jedoch nachte i l ige Folgen nach s ich z iehen kann .  

Aufgrund e iner  Bescll\yerde trJt  zutJge, daß be i  der  :'\usre i sc aus Ober
österreich oder Timl nach BJyern bei den G renzzol.l.ämtern häufig d i e  Vor
I Jge der Rundfunkbewi l l igung für dJS in  ein in Osterre ich zuge l3.ssenes 
FJh rzeug ei ngcbJutc RJdioge rät \'erl3.ngt w i rd ,  DJ eine derJrtige Kon
trolle, abgesehen von Fällen der Zol lbehJndlung bei der E infuh r, n icht zur  
Aufgabe der  Zol lorgJne gehört, vennl3.ßte der  Bundesmin ister für F i l1 3.n
zen Jufgrund  des .Prü fungsverbhrens der  VA e ine Anweisung an d ie  Zol l 
ämter ,  derJrtige Ubcrprüfungen in lukunft zu  unterhssen ,  

Aufgrund e iner  Beschwerde  s ieht  s ich d i e  V:\ \'erJnl3.lk Juf d i e  unter
schiedl iche Behandlung pr ivater E lektri z itätsversorgungsunternehmen so
wie solcher, d i e  in  Form von KapitJlgese l l schJften betrieben werden, im 
Bereich der E rbschJftssteuer h i nzuweisen.  Während letztere Jusd rückl ich 
vom Erbschaftssteueräquivalent befreit  s ind,  l13.t der E rbe ei nes privJten 
Elektriz i tätswerkes Jls E inze lunternehmen bez iehungsweise e i nes Unter
nehmensantei ls  e iner  Personengesel l sc l13.ft E rbschJftssteucr zu entr ichten. 
Ob\vohl  der Bundesm in i ster für  F inJnzen dar in keine Cngle ichbeh:l.I1d lung 
mangels Vergle ichbJrkeit e rb l ickt, weist  d i e  VA darJuf h in ,  lbß nach den 
Best immungen des E rbschJftssteueräqu iYalent-Gesetzes d ie  AbgJbe I13.ch  
d iesem Gesetz Jusdrückl ieh a ls  Ausgle ich für dJS feh len  e iner erbschafts
steuerl ichen Bebstung von j u rist ischen Personen erhoben wird ,  Wenn Juch 
Lehre und VerwJltungsprni s  zu dem Ergebnis  gebngen, daß h ier  eine ei
genständige Abgabe vorl iege, i s t  doch n icht zu übersehen ,  dJß Juch im  Be
reich der öffent l ichen E lektr izitätswirtschaft e ine E rbschaftssteuer n icht  
Juftreten kann ,  Dennoch ist  i n  d iesem Bere ich e in E rbschJftssteueräqu ivJ
lent nicht zu entr ichten ,  Es kommt dJher im Bereich der  ErbschJftssteuer 
beziehungsweise im Bereich des ErbschJftssteueräqu i \'J lents zu  unter
sch ied l ichen Steuerbelastu ngen, die s ich Jussch l ieEl ich al ls  dem Wesen der 
Jm Unternehmen bete i l i gten Personen e rgeben. 
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:\uch in d iesem Berichtsze itraum betrafen zahlreiche Beschwerden das Ge
bührengesetz . Die  VA hat bere i ts i n  i h ren vergangenen Berichten wieder
holt  Gesetzesänderungen angeregt, um e inerse its e ine  bessere Durch
schaubarkeit, andererse i ts d ie  Beseit igung von Härten zu erre ichen .  Vor a l 
lem Nachforderungsbesche ide unter g le ichzeit iger Festsetzung e iner Ge
bührenerhöhung i m  Ausmaß von m indestens 50% werden a ls  ungerechtfer
t igt und Strafe für etwas empfunden ,  das meist n icht  vom Betroffenen zu 
\·ertreten ist .  Nachdem der  Verfassungsgerichtshof bereits jene Best immun
gen des Gebührengesetzes (§ 9 Abs . 2) a l s  verfassungswidrig  aufgehoben 
hat,  i n  denen Gebüh renerhöhungen wegen nicht rechtzeit iger Erstattung 
oder völ l iger Unterlassung e iner Gebührenanzeige im Ausmaß zwischen 30 
bis 1 00S'J zwingend vorgesehen waren ,  weist die VA darauf  hin, d aß zum 
Zeitpunkt der Erste l l ung d ieses Berichtes auch  jene Bestimmung des Ge
bührengesetzes vom Verfassungsgerichtshof auf i h re Verfassungsmäßigkeit 
geprüft wird, d ie  d ie  Festsetzung von Gebühren und Gebührenerhöhungen 
betr ifft, wenn Stempelmarken n icht im gesetz l ich vorgeschriebenen Aus
maß verwendet worden s ind.  Auch aufgrund der  Bedenken des Verfas
s ungsgerichtshofes gegen die Bestimmung,  d i e  die Festsetzung von Gebüh 
ren und Gebührenerhöhungen be i  n i ch t  ordnungsmäßiger Entric�.tung von 
Gebühren in Stempe l marken betri fft, regt die VA neuerl ich e ine Anderung 
des Gebührengesetzes an .  D ies  schon j etzt, we i l  der Bundesmin i ster für F i 
nanzen der VA mitte i l te ,  d aß für a l lbl l ige Nowl l ierungen und  Überlegun
gen d azu nach Ansicht se ines Ressorts j edenfal l s  d as Ergebnis des Gesetzes
prüfungsverfahrens des Verfassungsgerichtshofes abgewartet werden sol lte. 

Die VA \veist neuerl ich darauf hin, daß die unvol l ständ ige Entrichtung von 
Gebühren in  Form vun Stempelmarken in  v ie len Fäl len darauf  zurückzu
führen i s t ,  daß den Betroffenen von F inanzbehörden und anderen Behör
den unrichtige Auskü nfte ü ber  die Gebührenpfl icht erte i l t  wurden.  Auch i m  
abgelaufenen Berichtszeitraum w a r  festzustel len, d aß bei e iner Gemeinde 
mi t  rund 3300 E inwohnern für e inen Zeitraum \"on fü nf Jahren 352  Fäl le  
von n icht ordnungsgemäßen Gebührenentrichtu ngen von der F inanzbe
hörde bei e iner Gebührennachschau fes tgestel l t  worden s ind. I n  a l len die
sen Fäl len i s t  für Gebühren im Gesamtausmaß von 30 535  S e ine Erhöhung 
\"on 508/: festgesetzt \vorden.  

Sch l i eß l ich sei  noch auf jene Beschwerden h ingewiesen, d i e  s ich gegen Ver
s icherungsunternehmen r ichteten oder aber d ie  schwere Durchschaubarkeit 
der vom Bundesmin ister für F inanzen genehmigten a l lgemeinen Vers iche
rungsbed ingungen zum Gegenstand hatten .  In besonderen Fäl len wurde  
der  Bundesm in i ster fü r Finanzen a l s  Vers icherungsaufs icht befaßt, was 
auch schon dazu führte,  daß ein Vers icherungsunternehmen seine Rechts
auffassung geändert hat .  In anderen Fällen konnte die Behebung des Be
schwerdegrundes durch E inschaltung des Verbandes des Vers icherungsun
ternehmen erre icht werden .  I n  den meisten Fä l len mußte s ich d i e  VA je
doch auf  e ine Rechtsaufklärung oder die Verweisung auf  den Ziv i lrechts
weg beschränken. 
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Einzelfälle 

1 . 1  Besondere Härte durch Vorschreibung einer Grunderwerbsteuer trotz 
Rücktrittes vom Vertrag ; Nichtanerkennung von Nachweisen 

1 .36 

VA 7 - Fl/ 8 5  BM Z I .  V -AP 2 8 / 8 5  

D i e  Ehe leute A .  u n d  H .  P . ,  Wien,  wandten s ich  an  d i e  VA, wei l  das F inanz
amt für Gebühren und Verkeh rsteuern in  Wien von i hnen e ine G runder
werbsteuer forderte, obwohl ein Kaufvertrag über die Anschaffung e iner 
E igentumswohnung n icht zustande gekommen se i  und d ies dem Finanzamt 
sowohl schrift l ich a ls  auch münd l ich bekanntgegeben worden war. Die  Be
schwerdefü hrer hitten led ig l i ch  e rre ichen können, daß das F inanzamt Mo
natsraten von 500 S bew i l l igt habe. In d ieser Abgabenvorschreibung und i n  
der Weigerung d e r  Behörde,  davon Absund z u  nehmen,  erbl ickten d i e  Be
schwerdefü hrer e inen M ißstand in  der öffent l ichen V e rwaltung.  

Aufgrund  d ieses Vorbri ngens füh rte die VA e in  Prüfungsverhhren du rch, 
in dem auch der Bundesm in i ster fü r F inanzen Ste l l ungnahmen abgegeben 
hat. Die VA g ing von fo lgendem Sachverlul t  aus : 

Herr und Frau P. hatten am 1 2 .  f\hi 1 97 8  e i nen Anwartscluftsvertrag auf 
e ine E igentumswohnung i n  der Form abgeschlossen, daß e in Anbot e iner  
Baugese l l schaft angenommen worden war. Dieser Rechtsvorgang wurde 
nach den Vorschr iften des Grunderwerbsteuergesetzes fri stgerecht am 
1 8 . Mai 1 97 8  der F i lunzbehörde angezeigt. Am 2 .  Oktober 1 97 8  r ichtete 
d ie  Baugese l l schaft e ine  Meldung an das F inanzamt für Gebühren und Ver
kehrs teuern, in der ausgeführt war, daß d ie Ehe leute P.  i hre Zah lungsver
pfl i chtungen, d i e  s i e  im  AIl\\'artschaftsvertrag ü bernommen hatten ,  n icht 
e ingehalten haben und die Baugesel lschaft daher wm Anbot zurückgetre
ten se i .  Mit d ieser Meldung  war das Ersuchen verbunden,  d i e  G runder
werbsteuer nicht e inzuheben.  

Der Bundesmin ister für F inanzen te i l te der VA m it, daß erst  be i  e iner Über
prüfung der Wohnhausan lage du rch die zustindigen Stel len der F inanzver
waltung d iese "Rücktr itts meld ung" , die am 2 .  Oktober 1 97 8  ersuttet 
wurde,  am .30 .  November 1 98 2  bekanntgegeben wurde .  Das Finanzamt für 
Gebühren und Verkehrsteuern habe d aher in der  Vorl age der  Kopie der 
Rücktrittsmeldung mit  Schr iftverkeh r  vom .30 .  November 1 9 8 2  keine frist
gerechte E inbr ingung e i nes Antrages auf N ichtfestsetzung der G runder
werbsteuer e rb l i cken können,  we i l  d as Orig ina lschr iftstück der Behörde 
n icht  vorgelegen se i . Es  kam daher zu  einer Vorschre ibung von G runder
werbsteuer in der Höhe von 28 1 8 8 S, wei l  d ie F i nanzbehörde das Vor l ie
gen der  Kopien der "Rücktrittsmeldu ng" n icht a l s  Bewei s  für das Absenden 
des A ntrages auf Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer  anerkannte. Der 
Bundesmin i ster für Finanzen te i l te der VA dazu  mit ,  d aß den Beschwerde
fü hrern auch i m  Wege der fre ien Beweiswürdigung n icht  geholfen werden 
könne, wei l  das Vorl iegen des Antrages und vor  al lem dessen E i n langen bei 
der Behörde  die G rundvoraussetzung fü r d ie Rückgingigmachung bezie
hungsweise Nichtfestsetzung der Grundef\\'erbsteuer  darste l le .  Aufgrund 
der  i n  d iesem Beschwerdehl l  gegebenen Sach- und Rechtslage aber ord
nete der Bundesmin i ster an, neuerl ich Nachforschungen über den Verble ib 
der  R ücktrittsme ldung (des Antrages auf  Nichtfestsetzung der G runder
werbsteuer) du rchzufü h ren .  Das E rgebnis d ieser Nachforschungen b l ieb 
aber ergebn is los .  
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Bei  d er Beurte i l ung d ieses Beschwerdehl les g ing dIe VA von fo lgenden 
recht l ichen Uberlegungen aus : 

Wie zah l re ichen anderen Betroffenen war den Eheleuten P. bei  der Cnter
schrift unter das Anbotschreiben der Wohnbaugesel lschaft nicht bewußt, 
daß mit d ieser Cnterschr ift ein Rechtsgeschäft abgeschlossen w u rde,  das 
den Rechtsanspruch auf  d ie  Übere ignung el l1es Liegenschaftsante i l es be
gründet und das daher  dem Grunderwerbsteuergesetz unterl iegt. Wenn 
überhaupt d ie  Frage einer G rundef\'< erbsteuer i n  solchen Fäl len Ef\'<'ähnung 
findet,  dann in  der  Weise, daß ohnehin e ine G rundef\'<"Crbste uerbefre iung 
i n  Anspruch genommen werden könne.  Daß a l lerd ings fü r d ie I nanspruch
nahme der Befre iung oder für e ine  a l lfä l l ige Nich tfestsetzung oder Herab
setzu ng der Steuer best immte gesetz l iche u n d  fo rmale Voraussetzungen er
fü l l t  se in m üssen, ist weder den Wohnungswerbern und oftmals  auch n icht 
den  Baugesel l schaften vol l  bewußt, sodaß in  solchen und ähn l ichen Fäl len 
wiederholt  bei der VA Beschwerde gefüh rt w i rd .  

f ü r  d i e  N ichtfestsetzung oder. Herabsetzung d e r  Grunderwerbsteuer 
kommt es unter anderem d arauf an,  daß der rückgängig gemachte Er
werbsvorgang fristgerecht ( innerhalb von zwei Wochen) der  F i nanzbe
hörde :lI1gezeigt wurde und  der Antrag auf Herabsetzung oder Nichtfest
setzung der Steuer bis zum Ablauf des Kalenderjahres gestellt w ird, das auf 
das Jahr folgt, in dem das den Anspruch auf N ichtfestsetzung oder Abände
rung der Steuer begründende E re ignis  e ingetreten i st .  

Im vorl iegenden Fal l  steht außer Zweife l ,  d aß das u rsprüngl iche Rechtsge
schäft (Annahme des Anbotes der Baugesel lsch aft) fristgerecht der Finanz
behörde angezeigt worden ist .  Wenn im vorl iegenden fal l  der Rücktritt 
vom Kauhnbot noch im Jahr 1 97 8  erfo lgt i s t ,  hätte der An trag auf Abände
rung bez iehungsweise N ichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer b i s  späte
stens 3 1 .  Dezember 1 979  bei der Finanzbehörde e ingebracht werden müs
sen .  E in  zweife l sfre ier  Nachweis l i egt aber  über die Einbnngung des Nicht
festsetzungsantrages n icht  vor. Dennoch vertri tt d ie  VA d ie  Ansicht, d aß 
mi t  der Vo rschreibung der  G runderwerbsteuer im  \'orl iegenden Fa l l  d ie  
Schwächsten, d i e  an den  maßgeb l ichen Vorgängen betei l igt waren, getro f
fen wurden.  Obwohl  d i e  Baugesel l schaften im Bereich der Grunderwerb
steuer wesentl ich mehr E rfahrungen aufzuweisen haben a ls  die Wohnungs
\verber, werden Anwartschaftsverträge und Kaufverträge über Eigentums
wohnungen übl icherweise so gestaltet, daß bezügl ich der Grunderwerb
steuer a l le  Pfl ichten auf  den schwächeren Vertragstei l  (den W ohnu ngswer
ber) überwälzt werden. D ies, obwohl nach dem Wi l len des Gesetzgebers 
zu r  Vorlage der fü r d ie  G runderwerbsteuerbemessung (bzw. -befre iung) 
wesentl ichen Abgabenerkläru ngen a l le an  E rwerbsvorgängen, d ie dem 
G runderwcrbsteuergesetz unterl iegen ,  bete i l igten Personen sO\vie die m i t
wirkenden Kotare, Rechtsanwä lte und  sonstigen Bevol lmäCht igten zur  un
gete i lten H and  verpfl ichtet s ind .  

Be i  der nachprüfenden, recht l ichen Kontrol le  d i eses Beschwerdefa l le� ist  
d ie  VA zu dem E rgebn i s  ge langt, daß zwar e in  Mißstand in  der  öffent l i 
chen Verwaltung nicht vorl iegt, jedoch d i e  Annahme, daß d ie  Meldung der 
Baugesel lschaft vom 2 .  O ktober 1 97 8  zur Post gegeben wurde,  du rchaus 
wahrsche i n li ch  ist .  Dazu kommt, daß d ie  Vorschr i ften über d ie  gemein
same Verpfl ichtung zur  Abgabe der für d ie  Grundef\'<"erbsteuervorschrei-
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bung maßgebl ichen Abgabenerklirungen vom Gesetzgeber a l len Bete i l igten 
JufgetrJgen wird und uberdies zu r  Sicherung des AbgabenJufkommens e in 
GesJmtschu ldverhältn is  im  Grunderwerbsteuergesetz normiert i s t ,  das so
woh l  den Veräußerer J l s  auch den E rwerber eines Gru ndstUckes treffen 
kann.  Dennoch zeigt d ie  Prax is ,  daß d iese vom Gesetzgeber gewo l l ten 
recht l ichen Konsequenzen stets jenen Venragspartner treffen,  der in der 
Abwicklung des Rechtsgeschäftes s icherl ich am wenigsten \'ers iert und w irt
schaft l ich gesehen der Schwächste i s t .  

Im Beschwerdefa l l  h at der Bundesmin i ster fUr  F inanzen sch l i eß l ich im H in 
b l i ck  auf  d ie Wahrschein l ichkeit, daß  der  Antrag auf  Nichtfestsetzung der  
G runderwerbsteuer auch zu r  Post gegeben wurde,  e i ne r  Abgabennachsicht 
im  Ausmaß der  noch aushaftenden Abgabenschuld zugest immt. DJmit war 
der  Beschwerdegrund im E inze l fa l l  weitestgehend behoben. 

1 . 2 Unterschiedliche Praxis der Verkehrsbehörden bei der Vergebührung im 
Zusammenhang mit der Neuausstellung von Führerscheinen 

1 3 8 

VA 63 - FI/85  BM Z l .  V-AP 33/85  

Dip l . - Ing.  W. T . ,  Wien,  wandte s i ch  wegen der  untersch ied l ichen Anforde
rung von Gebuh ren du rch d ie Verkeh rsbehörden in  Wien bez iehungsweise 
Niederösterreich an die VA. Anlaß fUr die Beschwerde  se i  d ie  Vorgangs
weise des Verkehrsamtes Wien, die sich nach den AusfUh rungen des Be
schwerdefu h rers auf RechtsauskUnfte des Bundesmin isteriums fU r F inanzen 
stUtz.�, wonach bei der  Neuausste l l ung e iner Lenkerberechtigung, d ie  we
gen Anderung der Photogr�phie i n  d iesem Dokument erforderl ich gewor
den ist, die E intrJgung von Anderungen ohne die Bezahlung von Gebuhren 
n icht mögl ich wäre .  Anläßl ich der NeuJusste l l ung seiner Lenkerberecht i 
gung wol l te der  Beschwerdefu hrer Juch se inen JkJ.demischen G rad "Dip lo
mingenieur" i n  das neue Dokument e intragen lassen .  Dabe i  sei i hm vom 
Verkehrsamt i n  Wien mitgete i l t  worden, dJß zweimJI 1 20 S an Bundes
stempelmarken fUr d iese E int ragu ng zu  bezahlen wären. D emgegenUber ,  so 
tei lte der Beschwerdefuhrer der VA mit,  werde vom zuständigen Referat 
der  Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung fUr e ine so lche Eintragung 
keine Gebuh r  verl angt. 

Aufgrund d ieses Beschwerdevorbringens fUhrte d ie VA im Bereich des Bun
desmin isters fü r Finanz.en e in  Prüfu ngsverfahren durch, wobei vor  a l lem 
d ie  Rechts lage nach dem Gebührengesetz u ntersucht wurde.  

Dabei war z.unächst festzustell en ,  daß das Bundesmin i ster ium für Öffent l i 
che Wi rtschaft und  Verkehr  d ie  Ans icht  vertrat, daß der Führerschein e in 
gebührenpfl ichtiges Zeugnis d arste l l e  und  nachträgl iche Änderungen derar
t iger Zeugnisse,  wie  beispie lsweise Namens- oder Adressenänderungen, 
nach der Ausku nft des Bundesmin i steriums für F inanzen der  Gebüh r  unter
l i egen. D iese Rechtsansicht,  die das Bundesminister ium für Öffent l iche 
Wi rtschaft und Verkeh r  dem Beschwerdefü h rer schrift l ich mi tgete i l t  h at, 
entspricht zwar grundsätz l ich dem Gebührengesetz, doch geht d ie  d i esbe
zügl iche Anfragebeantwortung an den Beschwerdefüh rer  nicht Juf  dessen 
e igent l iches Anl iegen e in ,  das j a  d ie  neue Ausste l lung der Lenkerberecht i 
gung und d ie  im Zuge d ieser Neuausstel lung vorzunehmende Anderung 
beziehungsweise E rgänzung der  Lenkerberecht igung zum I nhalt  hatte . 
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"\u fg rund des Prüfungs\erhhrens der YA tei lte der Bundesmin ister für h
lunzen mit, d:cß e ine  Klärung der  Rechtsbge im  Interesse e iner  gebühren
rechtl ichen Gleichbeh:cndlung i n  der Form erfolgen wird ,  d:cß d ie Rechts
:cnsicht des Bundesmin isteriums fü r hmnzen dazu :cuch dem Bundesmin i
,terium fü r Öffentl iche Wirtschaft und Yerkehr mi t  dem Ersuchen um In
formation der zuständigen Ste l len bekan ntgegeben wird .  Nach d ieser An
sicht des Bundesmin ister iums für Fimnzen ist i n  den Fil len, in denen ein 
neuer Führerschein auszuste l len ist, wei l  der :c lte führerschein beispiels
\\ eise d:cdurch ungü lt ig geworden ist, daß das Lichtbi ld der  Besitzer nicht 
mehr einw:cndfre i erkennen l äßt, neben der Gebühr fü r den Antrag auf 
Neuausste l lung des Führerscheines und der Gebühr fü r d ie  Beurkundung 
(Zeugnisgebühr) fü r d ie  neue Len kerberechtigung auch dann keine weitere 
Gebühr luch dem Gebührengesetz zu  entrichten, wenn im  luge der Aus
ste l lung des neuen Dokumentes gegenüber der früheren Urkunde mehrere 
darin bekundete Umstinde geindert oder erginzt werden.  

Damit konnte durch d:cs Prüfungsverhhren de\ .V"\ der Beschwerdegrund 
behoben werden .  Das Bundesmin isteri um für Offentl iche Wirtschaft und 
Yerkehr hat mit einem Erbß d ie  Recl1tSans icht des Bundesmin i ster iums für 
Fimnzen den für d ie Ausste l lung \ on Lenkerberechtigungen zustindigen 
Stel len zur Kenntnis gebracht. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berecht igung zu .  

Dazu  kommt, daß  - obwoh l  de r  Beschwer.dcfüh rer se in Anl iegen in  geeig
neter Form an das Bundesminister ium für Offentl iche Wi rtschaft und Ver
kehr herangetragen hat - von d iesem keine Maßnahmen gesetzt worden 
s ind ,  um eine e indeutige Klärung der hier anzuwend�nden Rechtsb�e her
beIzuführen . Erst d u rch das Prüfungsverhhren der VA wurde erne erndeu
t ige Klärung dieser Fragen erreicht und s ind auch in  der Zwischenzeit  d i e  
erforderl ichen Erlässe an  d ie  zustindigen Behörden erg:cngen. 

Nach Ansicht der VA zeigt auch d ieser Beschwerdefa l l  die schw ierige Yol l
z iehb:crkeit des Gebührengesetzes . Durch das Prüfungsverfahren der VA 
konnte zwar in d iesem Deta i lbereich d ie  zu enge Auslegung der gebühren
rechtl ichen Vorsch riften d urch d i e  Verkeh rsbehörden, d ie  noch dazu in 
verschiedenen Bundes ländern unterschiedl ich war, geindert und eine bun
deseinhe it l iche Regelung herbe igefü hrt werden,  doch zeigt s ich daran,  d:cß 
die Vol lz iehung der Vorschriften des Gebührengesetzes selbst bei  Amtern 
und Behörden,  die stindig mit  d i esen Yorsch riften des Gebührengesetzes 
behßt s ind,  zu  Schwierigkeiten führen kann .  Die YA sieht sich d:cher \·er
anbßt, :cuf d iese Situation besonders h inz uweisen und gibt zu bedenken, 
daß zufolge unrichtiger Behördenauskü nfte oftmals  n icht nur zu v ie l  :cn 
Gebühren e ingehoben und damit  der Betroffene benachtei l igt w i rd ,  son
dern durch u nr ichtige Auskünfte, d ie zu Nachforderungen führen, stets 
Gebührenerhöhungen i m  Ausmaß von m indestens 50% e ingehoben werden .  
Damit hat i n  jedem F:cl l  der Bürger, der in  Unkenntnis  der Rechtslage zu 
v ie l  oder zu  wenig an Gebühren entrichtet hat, die Folgen un richtiger Ge
bührenauskünfte zu tragen .  

\ 3 9 
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1 . 3 Vorschreibung von Gebühren und Gebührenerhöhungen wegen unrichtiger 
Auskunft der Gemeinde 

1 40 

VA 7 H  - F I/ 85  BM ZI .  V-AP 48/85  

L. D. au s  Enzesfeld,  N iederöstcrreich,  füh rte be i  de r  VA Beschwerde, weil 
er \'om Finanzamt für Gebühren u nd Verkehrsteuern i n  Wien Vorschrei
bu ngen über Gebühren nach dem Gebührengesetz m it einer Erhöhung von 
j ewei ls 5C% erha lten hatte. Nach den Beschwerdeausführungen habe sich 
D .  an die Auskünfte der Gemeinde Enzesfeld-Lindabrunn gehalten, wo
nach er fü r seine E ingaben keine Gebühren zu entrichten h atte. 

Ihm sei unwTständ l ich,  daG er fü r die Fehler der Gemeindebehörde mit den 
Gebüh renerhöh u ngen "bestraft" werde. Auch ein Schreiben an den Bun
desmin i ster für F inanzen habe nicht den gewünschten Erfolg (Aufhebung 
der Abgabenerhöhung) gebracht. 

Die VA fü hrte  aufgrund d ieses Vorbringens ein Prüfungsyerhhren du rch,  
i n  dem der Bu ndesmin i ,ter fü r Finanzen abermals zu der s ich aus dieser Be
schwerde ergebenden genere l l en  Problematik und zum Ergebnis  der Ge
bührennachschau beim Gemeindeamt Enzesfeld-L indabrunn um e ine Stel 
l ungn:thme ersucht wurde. Nach E ins ichtnahme in d ie  Cnterlagen des Be
schwerdeführers und aufgru nd der der VA vorl iegenden Ste l lungnahmen 
des Bundesmini sters fü r Finanzen stel lte d i e  VA im Prüfungsverhhren fo l 
gendes fest : 

Mit Schreiben vom 1 2 .  November 1 98 1  hatte s ich der Beschwerdeführer an 
d ie Gemeinde Enzesfeld-Lindabrunn gewandt und bekanntgegeben , daG er  
gegen d ie  Errichtung e i nes neuen Stal lgebäudes se iner  Nachbarn keine  E in
wendungen habe. E in  gleichlautendes Schreiben verlangte d ie Gemeinde 
auch für d ie  Ehegatt in des Beschwerdeführers . Am gleichen Tag wurde mit 
dem Beschwerdefüh rer auch eine Niederschr ift aufgenommen,  die den 
Bauplan anläGl ich der Errichtung einer Garage und eines Kle intiersta l les 
des Nachbarn zum Gegenstand hatte . Für d iese Vorgänge hat der  Be
schwerdefü hrer keine Gebü hren in  Stempelmarken entrichtet und wurde 
dazu auch von der Gemeinde nicht aufgefordert. Im  Jahr 1 9 84  fü hrte das 
Finanzamt Baden beim Gemeindeamt E nzesfeld -Lindabrunn eine Gebüh
rennachschau durch.  für den Zeitraum 1 979 bis 1 9 H4  wurden nach Mittei
lung des Bundesmin isters fü r Finanzen in 352  Fäl len Stempelgebrechen 
über Gebühren im GesamtausmaG von 30 535  S festgestel l t .  Bei der be
scheidmäGigen Vorschreibung  d ieser Gebühren hat das Finanzamt Gebüh
renerhöhungen im AusmaG von 50% festgesetzt .  

Lu r  al lgemeinen Problematik der E ingaben- und Protokol lgebühren \'ertrat 
der Bundesmini ster fü r Fin:tnzen die Ansicht, daG d iese Gebühren dem 
Grunde nach seit  1 946 unveränd ert bestehen und der Bevö l kerung un0 den 
Behörden bekannt seien . Dies ze ige d ie  große Anzahl  der j ähr l ich i n  Oster
re ich ausgestel lten gebührenpfl ichtigen Schriften. Die Anzahl  d ieser Sch rif
ten ( 1 0  Mil l ionen) stünde i n  keinem Verhä ltnis zu den wegen der bescheid
mäßigen Vorschre ibung von Stempelgebühren erhobenen Beschwerdehl
lcn .  Dennoch sei aber d ie  Finanz\ erwaltung ständig bemüht,  für e ine mög
l ichst reibungs lose Vol lz iehung des Gebührengesetzes zu  sorgen und an
läßl ich von Gebührennachschauen bei  den Gemeindeämtern und sonstigen 
Gebietskörperschaften nicht nur Stempelgebrechen festzustel len,  sondern 
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:lUch die mit  gebührenpfl i chtigen Sch riften befagten Bediensteten zu beLl
ten , Beispielsweise habe d ie  Finanzbncl esd irektion für Wien, N iederäster
reich und Burgenbnd zu letzt im Jahr 1 9 8 1 für die Gemeinden ihres Amts
bereiches eine Zusammenste l lung von gebü hrenpfl ichtigen, bei Gemeinden 
häufig anhllenden Sch riften aufgelegt und dem Amt der N iederösterre ichi
schen Landesregierung zur  Verfügung geste l l t .  

Zur  Aufhssung der VA, claG d i e  Bestimmung des § 9 Ab" I des Gebühren
gesetzes über d ie  zwingende Gebührenerhöhungen reformbed ürftig s ind ,  
gab der Bundes m in i ster fü r Finanzen zu bedenken, daG bei der Vie lzah l  der  
gebührenpfl ichtigen Sch riften die Bestimmungen über Gebührenerhöhun
gen  in  E inzelfä l len unb i l l i g  e rsche inen ,  Die Best immungen über  die Erhö
hungen seien aber a ls  Beg le itmagnahme für e in  geordnetes Gebührenauf
kommen erforder l ich ,  wobei du rch d ie  Erhöhung im  Einzelhll  nicht e inmal  
der  Verwa ltungsaufwand gedeckt werden könne, der durch d ie  bescheid
mäGige Vorschreibung verursacht w ird , Die Mögl ichkeit von vere inzelt 
auftretenden Härtefä l len  sei daher in Kauf zu nehmen,  

Dnu hat die VA erwogen : 

Die Vorsch riften über d ie  Gebührenerhöhungen s ind i n  § "} des Gebühren
gesetzes enthalten, Absatz 1 d ieser Gesetzesste l l e  bestimmt, daG eine Ge
bührenerhöhung im Ausmag von 50% der n icht entrichteten Gebühr zwin
gend festzusetzen ist ,  wenn e ine Gebühr  nicht vorsch riftsmägig in Stem
pelmarken entrichtet wurde und die Vorschreibung d ieser  Gebühr mit Be
scheid erfolgt, Zum Zeitpunkt der  Berichtserste l l ung \var be im Verhs
sungsgerichtshof zu dieser Gesetzesste l l e  e in Gesetzesprüfungsverhh ren 
anhängig, 

Den Absatz 2 des § 9 des Gebührengesetzes,  wonach Gebüh renerhöhungen 
im AusmaG von 30% bis  1 00% bei nicht rechtze it iger ErstJ.ttung einer Ge
bührenanzeige festgesetzt werden konnten, hat der  Verhssungsgerichtshof 
ab 3 1 ,  Juli bzw, 2 8 ,  November 1 9 8 5  als verhssungswidrig aufgehoben, Der 
Verfassu ngsgerichtshof i st dabei - wie d ie  VA bereits im /\chten Bericht 
an den National rat (Seite 1 20) dargeste l l t  hat - \'On der Uberlegung aus
gegangen , dag i m  Hinb l ick  auf d ie  ansonsten in der  ßundesabgabenord
nung vorgesehenen Säumn isfolgen die aufgehobenen Gebührenerhöhun
gen e ine "exzess ive Reaktion" auf d ie Unterbssung des  Abgabepfl icl lt igen 
darste l len ,  

Im  vorl iegenden Fal l  konnte d ie  VA dem Beschwerdefü hrer  nur  mi tte i len ,  
daG die e rgangenen Entsche idungen der  Finanzverwaltung der  geltenden 
Rechtslage entsprochen haben ,  Es zeigt s ich aber an d iesem Beschwerdehll 
besonders die Notwendigkeit  einer Reform des Gebührengesetzes. Die VA 
verweist dazu  auf die bisherigen Berichte ( S iebenter Bericht an den Natio
nal rat, Seite 1 2 1 ,  und Achter Bericht an den Nationa lrat, Seite 1 22) und auf 
d ie  a l lgemeinen Ausfü hrungen in diesem Berichtsabschn itt. 

1 4 1  
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1 .4 Steuerliche Benachteiligung durch verspätete Bezugsnachzahlung nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses 

1 42 

VA 8 1  - H/85  BM ZI .  V-Ar 1 03 / 85  

Di e  Vertragslehrerin M.  K . ,  OÖ. ,  führte bei de r  VA Beschwerde wegen ei
nes I1Jch ihrem Dafü rhalten zu  hohen Lohnsteuerabzuges bei e iner Ge
halts I1achzahlung .  S ie erbl ickte in  der Besteuerung der Nachzahlung als 
einheit l ichen Monatsbezug einen Mißstand, wei l  s ie der Meinung war, daß 
e ine Besteuerung im Ausmaß \"on nahezu 50% zu hoch se i .  D ieser verhält
nismäßig hohe Lohnsteuerabzug sei auch deshalb unrichtig, weil andere 
Vertragslehrer, die sich noch nicht im Ru hestand befanden,  von der Nach
zah lung nur  eine Steuer von etwa 30 bis  40% zu  bezahlen hatten .  

Die VA führte aufgrund d ieser  Beschwerde sowohl im Bereich des Bundes
m in isteriums für Unterricht, Kunst  und Sport als auch im Bereich des Bun
desministeriums für Finanzen ein Prüfungsverfahren du rch und ste l l te  fol 
gendes fes t :  

D ie  Beschwerdefüh rcrin war  im Bereich der  Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschu le Steyr a ls  Vertragslehrerin tätig. Aufgrund der Vorbi l 
dung der Beschwerdefüh rerin und der seinerzeitigen gesetzlichen Bestim
mungen erfolgte d ie  bezugsmäßige Einstufung in  d ie  Ent lohnungsgruppe 
L 3 .  Durch die 39.  Gehaltsgesetz- Novel le  aus  dem Jahr 1 98 2  war ab dem 
1 .  September 1 9 8 1  e ine )Jeu rege lung für d ie  Einre ihung von Lehrern mög
lich geworden. Aufgrund d ieser gesetzl ichen Bestimmungen und einer dazu 
ergangenen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes war der Absch luß 
e ines  Sondervertrages i m  Fa l le  der Beschwerdeführerin nicht mehr mögl ich,  
sondern es war ein befristeter Vertrag nach dem Entlohnungsschema I L 
abzuschl ießen.  Das Bundesministeri um fü r Unterricht, Kunst und Sport hat 
aufgrund dieser Rege lungen einen Erlaß herausgegeben,  wonach für d ie  
Zeit  zwischen 1 .  Mai 1 977  und 3 1 .  August 1 98 1  eine Einre ihung in d ie  e in
zelnen Entlohnu ngsgruppen je  nach der  D ienstverwend ung zu  erfolgen 
hatte. 

Aufgrund eines Ansuchens der Beschwerdeführerin vom 25 .  M ai 1 9 8 3  er
folgte die Einre ihung in  die Entlohnungsgruppe L 1 für den Zeitraum vom 
I .  Mai 1 977 bis 3 1 .  August 1 98 1 .  Aufgrund dieses Sachverhaltes erfo lgte 
mit Ende Dezember 1 9 8 3  eine entsprechende Nachzahlung der Bezüge. 

Anlägjich d ieser Bezugsauszahlung erkannte d ie Beschwerdeführerin, daß 
s ie einen höheren Lohnsteuerabzug hatte a ls  vergleichbare Vertragslehrer, 
die s ich noch nicht im Ruhestand befanden.  Sie bekämpfte daher die Vor
nahme des Lohnsteuerabzuges mit einem nach der Bundesabgabenordnung 
vorgesehenen Erstattungsantrag, der aber von den Abgabenbehörden erster 
und zweiter Instanz unter  H inweis auf die Bestimmungen des E inkom men
steuergesetzes abgelehnt wurde .  Die Finanzverwaltung führte dazu aus,  
daß e in  Erstattungsantrag wegen zu  Unrecht e inbehaltener Lohnsteuer nur 
dann positiv er ledigt werden könne, wenn tatsächl ich e ine zu vie l  e inbehal
tene Lohnsteuer vorliege. 

Die VA hat zu  diesem Beschwerdefall erwogen : 
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N 3eh den Vorschriften der Bu ndes3bg3benordnung bnn bis zum Abbuf 
des fü nften J3hres, d3s  3uf d3s J3hr der E inheh31tung \"On Lohnsteuer fo lgt, 
die Rückz3hlung eines 3 1 1hl l ig  zu  Unrecht einbeh31tenen Betr3ges be3n
tr3gt werden, wenn eine Erst3ttung 3uf eine 3ndere Weise (beispielsweise 
)3hres3usgleich oder Ver3nbgung zur  E inkommensteuer) n icht mögl ich 
Ist .  

Es W3r d3her im vorl iegenden F31 1  zu untersuchen,  ob t3tsichl ich e ine zu 
v ie l  einbeh3ltene Lohnsteuer vorbg. Die für  die Besteuerung \'on 1\'3chz3h
lungen 3nzuwendenden Bestim mungen des E i nkommensteuergesetzes 53-
gen fo lgendes 3US : 

N 3chnhlungen und n3chträg l ich  Z3hlungen von laufenden und sonstigen 
Bezügen für 3bgelaufene K3lenderj3hre ,  die neben bufendem Arbe its lohn 
von demselben Arbeitgeber oder i n  e inem Konkursverhhren gele istet wer
den,  und nicht auf e iner w i l lkürl ichen Verschiebung des Ausz3hlungszeit
punktes beruhen,  s ind m it dem Steuers3tz zu besteuern, der t3rifmäßig dem 
letzten bufenden Arbeits lohn entspricht. 

N 3Chz3h l ungen, die n icht unter d iese Begünstigungsbestimmung hl len ,  
s ind wie e in  bufender Bezug n3ch dem Lohnsteuertarif der Besteuerung zu  
�nterziehen, wobei e in  mon3tl icher Lohnz3hlungszeitraum zu unterste l len 
1 S t .  

Für d ie  Beschwerdefüh rer in wire es zweife l los  günstiger gewesen, wenn 
d ie  Besteuerung mit dem Steuersatz möglich gewesen wire ,  der urifmägig 
dem letzten laufenden Arbeits lohn ,  den s ie  31s Vertr3gs1ehrer�n erh31ten 
h3t,  ent sprochen hätte. 03 sie 3ber d i e  N 3chz3hlung erst I13ch Ubertritt in  
den Ruhest3nd erhalten 0.3t, war d iese begünstigende Vorschrift n icht 3n
wendb3r. Denn se i t  dem Ubertritt i n  den Ruhestand h3tte s ie  ke ine  Bezugs-
3usz3hlung im Wege des Bundesrechen3mtes sondern l aufende Pensions
z3h l ungen d urch d ie  Pensionsvers icherungsanstalt der Angeste l lten .  Die 
N 3chz3hlung wurde d3her wie  e in  bufender Bezug beh3nde l t  und mit dem 
Lohnsteuert3rif der Besteuerung unterzogen. D3bei bm es durch d ie 
Steuerprogress ion zu einer wesentl ich höheren Besteuerung 31s  i n  jenen 
Fäl len,  in denen d ie  Emphnger der N 3chz3hlungen noch 3 kti\ e Dienstneh
mer W3ren .  Dennoch stel l t  d ie  Vorg3ngsweise der Abg3benhehörde erster 
und zweiter I nstanz im vorl iegenden F31 1  keinen Mißst3nd im Bereich der 
Abg3benverwaltung des Bundes d3r. 

Wegen der enormen Mehrbebstung,  d ie  der Beschwerdeführerin durch 
den hohen Lohnsteuerabzug e rw3chsen ist und der unwrhiltn i smigig hoch 
im Vergleich zu  anderen fäl len gewesen ist ,  regte die VA beim Bundesmi 
n i s ter für  Fin3nzen 3ufgrund der besonders gel3gerten Umsünde d ieses 
E inzelhl les an, die Folgen der besonders ungünstigen Besteuerung der Be
züge der Beschwerdeführeri n im Wege e iner B i l l igkeitsm3gn3hme tei lweise 
3uszugle ichen.  Dazu te i lte der Bundesmin i ster für Fin3nzen ledigl ich mit ,  
d3g der Anregung der VA, die Folgen der e ingetretenen Besteuerung tei l 
weise zu beseit igen, im Hi nbl ick 3uf d ie erg3ngene Rechtsprechung zu den 
d i esbezügl ichen Bestim mungen der Bundes3bg3benordnung nicht entspro
chen werden könne. 

1 43 
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Die VA sieht sich aufgrund dieses Fa l les  daher veran laßt, eine Andcrung 
der hier anzuwendenden gesetz l ichen Best immungen dahi ngehend anzure
gen,  daß die Besteueru ng mit dem Prozentsatz, der dem zuletzt ausbezah l
ten Arbeits lohn entspricht, auch dann zu lissig ist ,  wenn das Dienstverfült
nis nicht mehr aufrecht ist und diese Besteuerung für den Steuerpflichtigen 
günstiger 1St .  

Die VA. vertritt die Ansicht, daß nur  auf d iese Weise e ine gerechtere Be
steuerung von Nachzah lungen herbeigeführt werden kann.  

1 . 5 Steuerliche Ungleichbehandlung bei der Geltendmachung von Reisekosten 

1 44 

VA 9H  - H I S S  B M  Z I .  V-AP 5 2 / 8 5  

Anlißl ich e ines Sprechtages d e r  V A  fü hrten Betriebsrite d e r  Firma S .  Be
schwerde über die Nichtberücksichtigung erhöhter Werbungskosten wegen 
der Nichtanerkennung von Dienstreisen, die Dienstnehmer dieses Betriebes 
du rchzuführen hatten . Die Finanzbehörde habe zu U nrecht die steuerl iche 
Berücksichtigung der Differenzbetrige zwischen den vom Dienstgeber aus
zuzah lenden Sitzen und den im  Einkommensteuergesetz festgelegten 
Höchstbetrigen, die zur Abgeltung von Reisekosten steuerfrei ausbezahlt 
werden können,  abgelehnt .  

Die VA prüfte aufgrund d ieser Beschwerde nicht nur den von den Betriebs
riten aufgezeigten Einzelfa l l ,  sondern auch die Gesamtproblematik, die 
s ich daraus e rgibt, und holte dazu eine Stel l ungnahme des Bundesmini sters 
für Finanzen e in .  

Der Bu ndesmin ister für Finanzen gab der VA dazu se ine Rechtsansicht be
kannt und verwies auf jene Erkenntn isse des  Verwaltu ngsgerichtshofes ,  auf 
d ie s ich d iese Rechtsansicht stützen kann . Demgemiß se ien für jene Dienst
nehmer, die ihre tatsichl ieh sündige Arbeitsste l l e  außerhalb des Betriebsor
tes haben, der Dienstort nicht mehr der Betriebsort ,  sondern jene rege lmi
ß ige Einsatzste l le .  Es  könnten daher die Taggelder an d iese Arbei tnehmer 
nach wie vor steuerfrei ausbezahlt werden, doch könnten darüber h inaus 
nur die rege lmißigen wöchentl ichen Famil ienheimfahrten a ls  Werbungsko
sten berücksichtigt werden .  Die  Differenzbeträge zwischen den vom 
Dienstgeber ausbezah lten Sitzen und den im Einkommensteuergesetz fest
ge legten Höchstbetrigen seien nicht im Rahmen der Werbungskosten zu 
berücksichtigen.  Im übrigen werde die Problematik der Werbungskosten 
für Fahrtaufwendungen wiederholt auch an das Bundesmini sterium  fü r Fi
nanzen herangetragen. Eine zufriedenstel lende Lösung für d ie  jewei ls  Be
troffenen,  die auch budgeür vertreten werden kann ,  sei a l lerdings bisher 
noch nicht gefu nden worden .  Die Mögl ichkeit für e in Lösung dieses Pro
blems werde aber weiter geprüft werden .  

Die VA hat  dazu erwogen : 

Nach den Bestimmungen des E inkommensteuergesetzes s ind Reisekosten 
für ausschl ießl ich berufl ich veranlaßte Reisen Werbungskosten .  Diese Auf
wendungen s ind ohne Nachweis ihrer Höhe a l s  Werbungskosten zu  be
rücksichtigen, wenn sie die im Gesetz angeführten Höchstbetrige nicht 
übersteigen .  
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I :  

Diese begünstigende gesetzl iche Vorsch rift bedeutet, daE  Reisekosten oh ne 
weiteren N:tchweis bis zu den gesetz l ichen Höchstbeträgen :t ls Werbungs
kosten :tnerk:tnnt werden können,  wenn eine :tusschl ießl ich berufl ich \ er:tn 
bEte "Reise" vorliegt. 

N:tch der Verw:t ltungspr:txis und der d ieser zugrundeliegenden Rechtspre
chung des \' erw:t l tungsgerichtshofes ist aber eine Reise d:tnn nicht :tnzu
nehmen,  wenn der Arbeitnehmer :tn e iner Arbeitsste l le ständig tät ig wird ,  
d i e  :tußerh:tlb des Betriebsortes l iegt. Jene rege lmäßige Eins:ttzste l l e  ist  
d :tnn luch der Verw:t l tungspraxis - wenn der Arbeitse ins:ttz länger :t ls  
e ine Woche dauert - als  Dienstort des Arbei tnehmers anzusehen und 
nicht mehr der Betriebsort .  

Die Steuerfre ihei t  der d iesen Arbeitnehmern :tusbezahlten Tagge lder ergibt 
sich aus der Bestimmung des E inkommensteuergesetzes, wonach solche Be
träge nicht zu den E inkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören ,  so
weit s ie die tatsächl ichen Aufwendungen nicht überste igen .  Im Sinne d ieser 
Vorschriften l i egt eine "Dienstrei se" vor, wenn ein Arbeitnehmer über Auf
trag se ines Arbe itgebers den D ienstort zur  Durchführung von D ienstver
richtungen verläßt oder so weit  von se inem ständ igen Wohnort (Fami l ien
wohnsitz) :trbeitet, d:tE ihm e ine tägl iche Rückkehr an diesen n icht zuge
mutet werden kann .  In der Regel s ind aber die an den betroffenen Perso
nenkreis auszuzah lenden Taggelder geringer a ls  die im  Gesetz genannten 
Höchstbeträge . 

Aus dem Umstand, d:tß d ie  Werbungskosten i m  Sinne des Einkommen
steuergesetzes in  der Form von Tages- u nd Nächtigungsgeldern in  der 
Höhe der im Gesetz genannten Sätze abzügl ich der vom Arbe itgeber gelei
steten Ersätze nur dann berücksichtigt werden können, wenn e ine berufl i 
che Reise (Voraussetzung : Zurü cklegung einer größeren Entfernung und 
Dauer der Reise über d rei Stunden, wobei  d ie  Reise m i t  der Rückkehr an 
den Ausgangspunkt abgesch lossen ist) vorl iegt, erge?e� s ich immer .wieder 
fü r d Ie  Betroffenen steuerrechtl rche Beurte t lungen,  d Ie  I hnen - wIe Im vor
l iegenden bl l  - nur  sehr schwer erklärt werden können.  

Auch der vorl iegende Beschwerdefa l l  konnte - wie :tndere gleichgebgerte 
Beschwerdefä l le  - nur damit  abgeschlossen werden ,  daß den Betroffenen 
und i hren Vertretern d ie  Rechts lage d:trgeste l l t  und seitens der VA :tls Prü
fungsergebnis bekanntgegeben wurde,  daß ein M ißstJ.nd deshalb nicht vor
l iege, weil die Finanzbehörden die in d iesem Bericht dargeste l l ten Grund
sätze bei  der Vol lz iehung des E inkommensteuergesetzes beachtet haben .  

Die VA s ieht s ich j edoch aufgru nd d ieses Beschwerdefa l les  veran laßt, auch 
auf andere Beispielsfä l le  h i nzuwei sen : 

Im Gegensatz zu den beschwerdeführenden Monteuren der Firma S . ,  d ie  
mehr a ls  e ine Woche auswärts an demse lben Einsatzort beschäftigt s ind 
und d ie  nach der derzeit igen Verwaltungspraxis ke ine berufl iche Reise ab
solvieren, s ind Arbei tnehmer, die an verschiedenen Einsatzorten tätig s ind , 
im  S inne der hier genannten steuerrechtl ichen Vorschriften begünstigt. 
Diese Abeitnehmer, d ie an versch iedenen Einsatzorten die gleiche Erwerb
stätigkeit ausüben wie jene Arbeitnehmer, d ie  mehr als e ine Woche aus
wärts am se lben Arbeitsort beschäftigt sind, können die Differenzbeträge 
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1 46 

zwischen den vom Dienstgeber steuerfrei ausbezahl ten Sätzen und  den im 
E i nkommensteuergesetz festgelegten Höchstbeträgen a ls  Werbungskosten 
geltend machen. Dies deshalb, weil sie Dienstreisen im S inne der e inkom
mensteuerrechtl ichen Vorsch riften antreten. 

Im vorl iegenden Beschwerdeverfahren wurde aber auch von den Betriebs
räten der Firma S .  e in weiteres Beispiel genannt : 

Ein Handelsvertreter, der  beispielsweise i n  Wien wohnt und den Bereich 
Linz bereist, kann Werbungskosten im Ausmaß der im Gesetz genannten 
Höchstbeträge dann geltend m achen, wenn er in e inem Hotel nächtigt .  
D iesfa l l s  wird das Hotel n icht a ls  Ausgangspunkt der Dienstre i se angese
hen, sondern der Dienstort der fi rma in Wien bzw.  der  jewei l ige Wohnsitz. 
D ieser Handel svertreter würde - wie d ie  Beschwerdefü hrer - die er
wähnten steuerl ichen Begünstigungen verl ieren,  wenn er - um beim gle i 
chen Beisp ie l  zu bleiben - i m  Raum Linz eine Wohnung mietet, um von 
dort seine berufl iche Tätigkeit auszuüben.  Auch in diesem fall würde bei 
Reisen von weniger von 25  km keine berufl iche Reise vorl iegen, we i l  der 
Steuerpfl ichtige länger a ls  eine Woche am sei ben Ort tätig ist. 

Zu diesem Problem kreis wäre noch anzumerken, daß der VA auch Be
schwerden von D ienstnehmern der Österre ichischen Bu ndesbahnen vorla
gen, welche die Dauer von Lohnsteuerverfahren zum Inha l t  hatten .  Die 
Verfahren d ieser D ienstnehmer \vu rden bei der f inanzverwaltung damit  
abgeschlossen, daß Freibeträge gewährt wurden, d i e  den im gegenständ l i 
chen Fal l  beschwerdefüh renden Dienstnehmern der F i rma S .  n icht  gewährt 
worden s ind ,  obwohl  beispielsweise d ie Lokfü hrer der  Österreich ischen 
Bundesbahnen ih ren Einsatzplatz im führerstand der Lokomotive grund
sätz l ich nicht verlassen. Wenn auch d iese Begünst igung nur i n  den Fäl len 
zum Tragen kommt, i n  denen das fahrende Personal  größere Entfernungen 
zu rücklegt (bei Regionalfahrten unter  25 km kommt d i e  Steuerbegünst i
gung nicht zum Tragen) ,  wäre doch zu  bedenken, d aß e ine "Reise" im 
Sinne der steuerrechtl ichen Vorschriften,  d ie hier zur Anwendung kom
men, grundsätzl ich zur Voraussetzung hätte, daß neben dem Zurücklegen 
einer größeren D istanz Dienstverrichtungen an versch iedenen Orten nach 
Absolvierung der Reise vorgenommen werden .  Denn nach der Rechtspre
eh ung des Verwaltungsgerichtshofes soll die steuerl iche Begünstigung der 
Reisekostenersätze (die Anerkennung von Werbu ngskosten i n  der im Ge
setz genannten Höhe kommt d ieser Begünstigung gleich) d ie  Verpfle
gungsmehrkosten abge lten, die dadurch entstehen, daß dem reisenden 
Steuerpflichtigen d ie  besonderen günstigen Verpflegungsmögl ichkeiten im 
j ewei l igen Aufentha ltsort n icht bekannt sind und wei l  se ine Disposit ions
mögl ichkeiten bezügl ich der  Einnahme der Hauptmahlzei ten fü r die Dauer 
der  Reisebewegung e ingeschränkt s ind.  Wenn al lerdings ein Steuerpfl icht i
ger l ängere Zeit denselben E insatzort hat,  so s ind ihm d ie  günstigen Ver
pflegungsmöglichkeiten genauso bekannt wie einem Arbeitnehmer, der  im
mer den gleichen Arbeitsplatz hat .  

Die VA gelangt daher aufgrund . .  des gegensündl ichen Beschwerdcfal les 
und aufgrund d ieser a l lgemeinen Uberlegungen zu  dem Ergebnis ,  daß die 
vom Bundesmin i ster für f inanzen im Prüfungsverfahren getroffene Aus
sage,  daß e ine Möglichkeit für e ine Lösung d ieses Prob lems weiter geprüft 
werde, nicht ausreicht, um die h ier  anstehende Problematik, d ie  e ine Vie l -
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zah l  \ on Arbeitneh mern betri fft, zu berei nigen.  Nach Ansicht der VA. be
(brf es in d iesem Bereich einer Novel l ierung der hier anzuwendenden e in
kommensteuerrechtl ichen Best immungen, die auf d ie  Tätigkeit der Arbeit
nehmer, ihre Entfernung von ihrem dauernden Wohns i tz bzw. dem Sitz ih
res Diens tgebers, aber i nsbesondere auch auf  d ie  Begünstigung der Mobi l i 
tät der  Arbeitnehmer Bedacht n immt.  

1 .6 Finanzieller Nachteil durch Einbringung eines Jahresausgleichsantrages bei 
der unzuständigen Stelle ; ungleiche steuerliche Behandlung von Präsenz
und Zivildienern 
VA 1 07 - F I I 8 5  BM Z 1 .  V -AP  55/ 85  

Der  Landesbed ienstete F .  K .  au s  Imst, Tirol ,  wandte s i c h  an  d ie  VA, wei l  
se in Antrag auf  Durchführung des Jahresausgleiches vom finanzamt Land
eck abge lehnt worden war. Das Finanzamt sei  davon ausgegangen, daß 
e ine yersrätcte Einbr ingung des Antrages auf  Durchführung des Jahresaus
gle ichsyerfahrens vorlag. Durch d iese Vorgangsweise des  Finanzamtes sei  
ihm e in großer f inanz ie l ler  Nachte i l  entstanden,  wesha lb  er  darin e inen 
Mißstand im Bereiche der  Abgabenverwaltung des Bu ndes erb l ickte. 

Die VA ste l l te im Prüfungs\'erfah ren d u rch Eins ichtnahme in die Unterla
gen des Beschwerdeführers und nach E inho lung einer Stel l ungnahme des 
Bundesmin isters fü r Finanzen fest : 

Der Beschwerdefü hrer hat von Feber bis  Sertember 1 98 2  den Zi\· i ld ienst 
gele i stet. fri stgerecht am 2 8 .  März 1 98 3  brachte der Beschwerdeführer  
beim Amt der Tiroler Landesregierung (seinem Arbeitgeber) e inen Antrag 
auf Durchführung des Jahresausgleiches für das Jahr 1 9 8 2  e in .  Dabei g ing 
der  Beschwerdeführer von der  n icht u nberechtigt scheinenden Ansicht aus, 
daG Präsenzdiener und Ziv i ld iener grundsätzl ich gleich zu behandeln wä
ren .  Da  auf dem Vordruck zur E inreichung des Jahresausgleiches beim Ar
beitgeber ausgeführt ist, d aß der Arbeitgeber für d ie  Durchfü hrung des Jah
resausg leiches auch dann zuständig i st, wenn der Arbeitnehmer infolge Pri
senzdienstes keinen Arbeits lohn erhalten hat, aber das Dienm'erhä l tn i s  
n icht unterbrochen war,  vermeinte er ,  daG dies auch für Z iv i ld iener zutref
fen m üsse, zumal  ja auch bei i hm  das D ienst\ erhältn is  n icht unterbrochen 
W :lr .  

Am 8 .  Arri l  1 9 8 3  erhielt er se inen Antrag auf Durchführung des Jahresaus
g le iches vom Arbeitgeber m it einem handschrift l ichen Vermerk zurück ,  
daG für d ie  Durchführung des  J ahresausgleiches das F inanzamt zuständ ig 
se i .  Die umgehende Weiterle i tung d ieses Antrages an das Finanzamt füh rte 
zu keinem fü r den Beschwerdeführer  günstigen Ergebnis ,  we i l  in der Zwi
schenzeit d ie  Frist zur  E inbr ingung des Jah res:lUsgle ichsantrages abgelau
fen war und aufgrund d ieser rechtl ichen S ituation der  Jahresausgleichsan
trag \'om fi nanzamt abgew'iesen werden muGte. Auch die Berufung des Be
schwerdeführers wurde  abgewiesen . 

Die VA stel lte fest, daß dem Beschwerdeführer durch d ie E inbringung des 
Jahresausgleichsant rages be i  der unzu stä nd igen Ste l le  ein Guthaben in  der 
Höhe von 8 030 S entgangen war. Aufgrund der besonderen Umstände d ie
ses Falles richtete die VA an den Bundesm in ister für Finanzen im Prüfungs-
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verfahren auch die Anfrage, ob dem Beschwerdefü hrer dieses Jahresaus
gleichsguthaben im Bi l l igkeitswege erstattet werden kann .  Weiters ersuchte 
d ie VA den Bundesmini ster fü r Finanzen zu  der a l lgemeinen Problematik, 
d ie  s ich aus diesem Beschv, erdefal l  ergibt, um eine Stel lungnahme. 

Der Bundesminister für Finanzen vertrat gegenüber  der VA die Ansicht,  
da !; der Gesetzgeber bei der E rlassung der Bestimmu ngen des E inkommen
steuergesetzes bewußt zwischen Prisenz- und Zivi ldienern u nterschieden 
habe. Dies ergebe sich beispie l sweise auch aus den unterschiedl ichen Be
s timmungen über d ie Steuerbefre iung der Bezüge dieser Personengruppen.  
Zum vorliegenden Bcschv, erdefal l  gab der Bundesminister für Finanzen be
kannt,  da!; e inem Nachsichtsansuchen des Beschwerdefüh rers stattgegeben 
würde .  

Die VA hat dazu erwogen : 

Nach dem Einkommensteuergesetz kann der Arbeitnehmer für e in Kalen
derjahr  bei seinem Arbe itgeber die Durchführung eines Jahresausgleiches 
beantragen,  wenn er i n  diesem Kalenderjahr ständig beschäftigt war und 
nur  von diesem Arbeitgeber Arbeits lohn erhalten hat. E in  solcher Antrag ist 
b is  längstens 3 1 .  März des folgenden Kalenderjahres beim Arbe itgeber e in
zubringen. Der Jahresausgleich ist für Arbeitnehmer auch dann vom Ar
beitgeber vorzunehmen,  wenn info lge Präsenzdienst le istung fü r bestimmte 
Lohnzahlungszeiträume kein Arbeits lohn ausbezahlt wurde. 

Für die Durchführung des Jahresausgleichsverfahrens für Zi\- i ld iener i s t  da
her grundsätzl ich das Finanzamt zuständig.  Bringt e in Zivild iener seinen 
Jahresausgleichsantrag nicht bis zum 3 1 .  März des jewei l igen Fo lgejahres 
bei seinem W·oh nsitzfinanzamt e in,  geht - \vie im vorliegenden Beschwer
defall - der Anspruch \"Crloren .  Die VA konnte daher der vorl iegenden 
Beschwerde keine Berechtigung zuerkennen,  weil s ich das Finanzamt ein
deutig auf die gegebene Rechts lage stützen konnte. 

Der vorl iegende Beschwerdefal l  ist aber für die VA Anlaß, auf die verschie
dene steuerliche Behand lung von Arbe itnehmern im Bereiche des Jahres
ausgleiches hinzuweisen, wenn diese einerseits den livi ldienst oder ande
rerseits den Präsenzdienst leisten. Die VA kann sich der Rech tsansicht des 
Bundesministers für Finanzen,  wonach diese Unterscheidung vom Gesetz
geber gewol l t  sei ,  nicht anschl ießen. Wenn der Bundesminister fü r Finan
zen zur Stützung dieser Rechtsansicht auf die Best immungen über die 
Steuerbefre iung der Bezüge der Wehrpfl ichtigen und der Zivi ldiener h in
weist, i s t  dem entgegenzuhalten, daß die spätere Einfügung der Steuerbe
fre iung der Bezüge nach dem Zivi ldienstgeset7 historisch bedingt war und 
überdies aus den Best imm ungen über die Steuerbefreiung der Bezüge der 
Wehrpfl ichtigen und Zivi ld iener eher eine Gleichste l lung als eine Differen
zierung abzu leiten wäre . 

Wenn auch im \·orl iegenden Fall der Beschwerdegrund durch das Prü
fu ngs\"Crfahren der VA behoben werden konnte, regt die VA dennoch, 
n icht  zu letzt im  Hinbl ick auf die dadurch ei ntretende Verwaltu ngsverei nfa
chu ng, eine Gleichste l lung von Präsenzdienern und li\· i ldienern auch im 
Bereiche des Jahresausgleichs\-erfahrens an. 
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1 . 7 Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen trotz Bescheidaufhebung 
durch das Bundesministerium für Finanzen 
VA I I S - FI I S 5  B M  Z I .  \�-:\P 60/ 8 5  

Die l\otariatsbnd idat in Dr. 1 .  M.  führte bei der VA Beschwerde darüber, 
daß die Finanzbehörde wiederholt gegen s ie  Vol l streckungs\'ersuche unter
nehme, obwohl der einen Abgabenrückstand aw, lösende Bescheid der Fi
nanz landesd i rektion fü r Oberösterre ich vom Bundesmini stcriu m  fü r Finan
zen im Wege des Aufs ichts rechtes von Amts wegen aufgehoben worden se i .  

Aufgrund dieser Beschwerde füh rte d ie  VA ein Prüfu ngsverfahren durch 
und stel lte nach Ei nholung einer Ste l lungnahme des Bundesmin i sters fü r Fi
nanzen folgendes fest : 

Der Finknmmensteuerbescheid für das Jahr 1 98 1  ergab fü r d ie  Beschwer
deführerin eine Gutschrift in der Höhe von 1 4  1 90 S .  Dieser Betrag w urde 
dem Abgaben konto der  Beschwerdeführerin gutgesch rieben und über An
trag tatsjchl ich ausbezahlt .  I n  der  Folge erl ieß d ie  hnanzlandesdi rektion 
fü r Oberösterreich am 4. August 1 9 8 3  einen Bescheid, mit dem jener Be
scheid,  der eine Gutschr ift für die Beschwerdeführerin ausgewiesen hatte , 
aufgehoben \verden sol lte .  Dieser Bescheid wurde jedoch erst nach Ablauf 
der gesetz l ich vorgesehenen Frist von einem Jahr der  Beschwerdefü hrerin 
zugestel l t  und war daher rechtswid rig .  D ie  Beschwerdefü hrerin erhob da
her Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, worauf der  Aufhebungs
bescheid durch das Bundesmin isteri u m  fü r Finanzen mit  Bescheid \ om 
1 2 . Jjnner 1 9 8 4  aufgehoben wurde .  

Dennoch hat das Finanzamt offenbar d ie erforderl ichen Buchungen auf 
dem Abgaben konto der  Beschwerdcführerin nicht \·orgenommen,  sod aE es 
zu den in  Beschwerde gezogenen Vol l s treckungslundl ungen kommen 
konnte. Das Abgabenkonw der Beschwerdeführerin wies njml ich  nach Fr
lassung des E inkommensteuerbescheides fü r das Jahr  1 9 8 1 ein Guthaben in 
der Höhe \'on 1 4  1 90 S aus. Durch die Rückzahlung d ieses Betrages war 
das /\bgabenkonto wieder ausgegl ichen .  Die :\ufhebung des Einkommen
steuerbescheides du rch d ie  Finanzlandesd i rektion für Oberösterreich ergab 
daher e inen :\bgabenrückstand von 1 4  1 90 S .  :\ufgrund des Aufhebungsbe
scheides des Bundesmin i steriums  fü r finanzen hjtte sich wieder- e in ausge
gl ichenes Konto ergeben m üssen,  weil dem Rückstand e ine  entsprechende 
Gutsch rift durch d ie  Aufhebung des den Rückstand auslösenden Beschei
des gegenüberstand.  Das F inanzamt hat aber d iese aufgrund des Bescheides 
des Bundesmin i steriu rns  fü r F inanzen e rforderl iche Buchung unterlassen . 
Dies auch trotz wiederholter E i nwendungen der Beschwcrdcfü hrer in ,  d ie  
s ich aufgrund der fortgesetzten Vol I streckungs\Trsuche des f inanzamtes 
ergaben. 

Frst nach Ein le itung des Prüfungs\'erfahrens der VA wurde e ine Ablich
tung des Aufhebungsbescheides des Bundesm in isteriums  fü r finanzen dem 
zust:ind igen Finanzamt zugeste l l t .  Durch d ie  Vornahme der  erforderl ichen 
G utschrift wurde das Abgaben konto wieder ausgegl ichen und so der Be
schwerdegrund behoben .  

Der  Bundesmin ister für Finanzen tei lte dazu der  VA mi t ,  daß  der  Aufhe
bungsbescheid seines Ressorts dem Finanzamt nicht zugegangen sei , sodaß 
es zu  den Voll streckungsmaßnahmen gekommen war. 
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Die VA hat dazu erwogen : 

Für jeden Abgabepflichtigen ist nach der Bundesabgabenordnung d ie Ge
barung der wiederkehrenden zu erhebenden Abgaben (Lastschriften, Zah
lungen und alle sonstigen ohne Rücksicht aus welchem Anlaß entstandenen 
Gutschriften) in  laufender Rechnung zusammengefaßt zu verbuchen. 

Im vorliegenden Fall hat die Abgabenbehörde die aufgrund des Bescheides 
des Bundesministeriums für Finanzen vom 12. Jänner 1 984  erforderliche 
Gutschrift nicht vorgenommen. Die Unterlassung der Zustellung des Auf
hebungsbescheides an das für die Vornahme der Buchungen zuständ ige Fi
nanzamt hat dazu geführt, daß zu Unrecht gegen d ie Beschwerdeführerin 
Vollstreckungsversuche unterno mmen wurden. Diese wiederholte Ertei
lung von Vollstreckungsaufträgen wiegt umso schwerer, als d ie Beschwer
deführerin wiederholt das Finanzamt auf die Aufhebung des Bescheides der 
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich durch das Bundesministerium für 
Finanzen h ingewiesen u nd das Finanzamt von weiteren Versuchen, die ver
meintliche Abgabenschu ld hereinzubringen, n icht Abstand genommen hat. 

Der Beschwerde wurde Berechtigung zuerkannt, weil einerseits das Ver
waltungsverfahren nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt, aber 
andererseits auch die Hinweise der Betroffenen auf die Bescheidaufhebung 
vom Finanzamt ignoriert worden waren. Erst durch das Prüfungsverfahren 
der VA erfo lgte eine Koord ination der zuständigen Stellen der Finanzver
waltung und die Behebung des Beschwerdegrundes. Es konnten daher wei
tere Maßnahmen der VA entfallen. 

1 .8 Besondere Härte im Bereich der Grunderwerbsteuer bei kinderreichen Fa
milien 
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VA 1 7 1  - FI/85  BM ZI . V-AP 77/85 

Die Eheleute P., wohnhaft i n  Zel l  am See, führten bei der VA Beschwerde 
über die Vorschreibung einer Grunderwerbsteuer, weil das errichtete Ei
genheim nach Ansicht der Finanzverwaltung um 1 0  m2 zu groß  ausgeführt 
sei. Die Beschwerdeführer erbl ickten in dieser Abgabenvorschreibung einen 
Mißstand in der öffentlichen Verwaltung, weil beim Hausbau nach ihrem 
Dafürhalten auch der Familienstand zu berücksichtigen sei und in ihrem 
Fall Wohnraum für sechs Personen (Ehepaar und vier Kinder) geschaffen 
werden mußte. Da bei der Wohnbauförderung dies berücksichtigt werde, 
seien sie der Meinung gewesen, daß das Grunderwerbsteuergesetz densel
ben Maßstab anlegt. 

Die VA führte aufgrund dieses Beschwerdevorbringens ein Prüfungsverfah
ren durch und stellte folgendes fest :  

Die Eheleute P. hatten mit Kaufvertrag vom 2 1 .  November 1 980  ein 
Gru ndstück erworben. Für diesen Grunderwerb wurde eine Gru nderwerb
steuerbefreiung wegen Errichtung einer Arbeiterwohnstätte beantragt. Das 
Finanzamt lehnte zunächst eine Grunderwerbsteuerbefreiung ab, weil es 
die Ansicht vertrat, daß für Grundstücke, die eine Fläche von mehr als 
650 m2 aufweisen, eine Grunderwerbsteuerbefreiung nicht gewährt werden 
könne. Aufgrund der dazu ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungs-
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gerichtshofes mußte aber der Berufung der Eheleute P. stattgegeben und 
d ie  Grunderwerbsteuer im Betrag von 34 395 S zurückbezahlt werden .  
Nach Fertigstel lung des Bauwerkes stel l te a l lerdings d i e  Finan zbehörde 
fest, daß die Wohnnutzfläche des errichteten Gebäudes mehr als 1 30 m2 be
trägt. Es erfolgte daher neuerl ich die Vorschreibung der Grunderwerb
steuer. Die gegen die Vorschreibung eingebrachte Berufung wurde von der 
Finanzbehörde mit  der Begründung abgelehnt, daß d ie  höchstzul äss ige 
Wohnnutzfläche e iner Arbe i terwohnstätte 1 30 m2 n icht  übersteigen darf. 

Die  VA konnte s ich i n  diesem Prüfungsverfahren nur  d arauf beschränken, 
den Beschwerdeführern m itzutei len,  daß nach dem Grunderwerbsteuerge
setz zwar der Erwerb von Grundstücken zum Zweck der Errichtung einer 
Arbeiterwohnstätte begünst igt ,  aber der Begriff "Arbeiterwohnstätte" i m  
Gesetz nicht umschrieben ist .  D i e  Auslegung dieses Begriffes h a t  s ich daher 
nach der dazu ergangenen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
zu richten .  Nach dieser Rechtsprechung ist unter e iner "Arbeiterwohn
stätte" eine Woh ns tätte zu  verstehen,  die nach i hrer Größe und Ausstat
tung so beschaffen se in  muß,  daß sie e inerseits geeignet ist, das Wohnbe
d ürfni s  e ines Durchschnittsarbeiters zu befriedigen und andererseits für 
i hre Erwerbung nur eine für e inen durchschnitt l ichen Erwerbstätigen er
schwingl ichen Kostenaufwand erfordert. Der Verwaltungsgerichtshof hat 
auch ausgesprochen, daß den  Abgabenbehörden n ich t  zur Last  ge legt wer
den könne, wenn sie s ich an der nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1 968  
für  d i e  Förderung von K le in - und  Mi ttelwohnungen  al lgemein geltenden 
Nutzflächengröße von höchstens 1 30 m2 orientierten, ohne die dort vom 
Durchschnitt bereits abweichenden Begünstigungen zu berücks i chtigen .  
N ach der Rechtsansicht des  Verwaltungsgerichtshofes kommt es a l le in  auf 
die Beschaffenheit  der Woh nung, n icht  aber auf subjektive in der Person 
des Erwerbers l iegende Voraussetzungen an,  weshalb auch nach Ansicht 
des  Gerichtshofes die Fami liengröße ohne rechtl iches Gewicht ist .  Diese 
Rechtsansicht brachte der Verwaltungsgerichtshof in einem Erkenntnis  
zum Ausdruck, in dem zu beu rte i len war,  ob e in  E infami lienhaus mit  mehr 
als 1 30 m2 als "Arbeiterwohnstätte" e iner Fami l i e  mit  fünf  Kindern angese
hen werden kann .  

D a  s i c h  d i e  F inanzverwaltung auch i n  diesen besonders gelagerten Fäl le n  
auf d i e  Rechtsprechung de s  Verwaltungsgerichtshofes stützen kann ,  ge
langte die VA zu dem Ergebni s ,  daß h ier e ine besondere H ärte vorl iegt ,  d ie  
aber  n ich t  a l s  Mißstand i m  Bereich der öffent l ichen Verwaltung bezeichnet 
werden kann. Die VA regt aufgrun d  d i eses Beschwerdefal les  sowie der 
zahlreichen gle ichgelagerten Fäl le dringend e ine Novel l ierung des Grun
derwerbsteuergesetzes oder zumindest e ine Legaldefin it ion des Begriffes 
"Arbeiterwohnstät�e" �n ,  be i  der .auch d i e  .Fami l iengröße berü�ksi�htigt 
WIrd. Dazu verweIst dIe VA auf dIe a l lgemeInen Ausführungen In dIesem 
Berichtsabschnitt sowie in den Vorberichten (zB Achter Bericht an den Na
t ionalrat, Seite 1 1 9 ) .  

1 5 1  
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1 .  9 Unrechtmäßige Nachversteuerung von Versicherungsprämien ;  Nichtbe
rücksichtigung einer wirtschaftlichen Notlage durch die Finanzverwaltung 

1 52 

VA 22 1 - FI/ 8 5  B M  Z l .  V-AP 92/85  

K. W. , Linz, fü hrte wegen de r  Nachversteuerung von Sonderausgaben Be
schwerde bei der VA. In  se iner Beschwerdeschrift führte W. aus, er habe ei
nen Versicherungsvertrag vor Ablauf der gesetzl ichen Bindungsfrist aufge
löst, weil er  eine Wohnung zugewiesen erhalten hatte , wod urch Investitio
nen erforderl ich waren und überdies zufolge der schweren Erkrankung ei
nes se iner Kinder se ine Ehegattin nicht in der Lage war, d urch eigene Er
werbstätigkeit zum fami l i ene inkommen beizutragen .  Da  unerwartete Ver
teueru ngen beim Wohnu ngsumbau e ingetreten se ien,  habe s ich der Be
schwerdeführer gezwungen gesehen, se ine be iden Lebensversicherungsver
träge vor Ablauf der steuerl ichen Bindungsfrist aufzu lösen.  Das F inanzamt 
Linz habe jedoch einen Bescheid er lassen,  m i t  dem es den Betrag von 
9 1 95 S vom Beschwerdefüh rer verlangte. 

Die VA hat zu d ieser Beschwerde ein Prüfungsverhhren e ingele i tet und 
zum Vorbringen des Beschwerdeführers den Bundesmin ister fü r Finanzen 
um eine Stel lungnahme ersucht. Dem Bundesmin ister für finanzen wurde 
dazu auch e ine Kopie der ausfüh rl ichen Beschwerdeschrift, aus der eine 
Darste l lung des Sachverhaltes aus der Sicht des Beschwerdeführers hervor
ging, übermittelt . Die Ste l l ungmhme des Bundesmin i sters für finanzen be
schränkte sich darauf, daß luch den vom finanzamt Linz vorgenommenen 
E rhebungen das Vorl iegen einer wirtschaft l ichen Notlage zum Zeitpunkt 
der Auflösung des Vers icherungsvertrages , bedingt durch den Wohnungs
wechsel ,  bej aht  werden könne .  Weiters te i l te der Bundesmin ister fü r Finan
zen der  VA mi t ,  daß der Widerruf- und Nachforderungsbescheid des fi
nanzamtes Linz,  m i t  dem 9 1 95 S vorgeschrieben worden waren,  ersatzlos 
aufgehoben wird. 

Der Beschwerdegru nd \\'ar damit zwar behoben ,  aber die erbetene Stel
l ungnahme, die eine Darste l l ung des Beschwerdehl les aus der Sicht des 
Bundesmin isteri ums für finanzen enthalten und damit d ie  Beu rte i l ung des 
fal l es ermögl ichen sol l te ,  wurde damit nicht abgegeben.  

Die VA hat dazu e rwogen : 

Nach dem E inkommensteuergesetz hat e ine Nachversteueru ng von Vers i
cherungsprämien,  d i e  d i e  Grund lage für d ie  Anerkennung erhöhter Son
derausgaben waren, zu erfolgen,  wenn die Ansprüche aus dem Vers iche
rungsvertrag vor Ablauf der im  Gesetz genannten Bindu ngsfrist ganz oder 
zum Teil rückgekauft werden .  Im Fal l  e ines Rückkaufes i s t  das Versiche
rungsunternehmen verpfl i chtet, d iesen Vorgang, der zu  einer N achver
steuerung füh ren kann,  dem finanzamt ohne amtl iche Aufforderung inner
halb e ines Monats mitzute i len .  E ine Nachversteuerung hat al lerdings nach 
dem Willen des Gesetzgebers zu unterble iben, \venn der Steuerpfl ichtige 
nachweist ,  daß der Nachforderungstatbestand (h ie r :  Rückkauf der Ansprü
che aus e inem Versicherungsvertrag) durch wirtschaftl iche Notlage verur
sacht wurde.  

Die VA geht davon aus ,  daß d ie  Fimnzbehörde im vor l iegenden fa l l  d ie 
Frage des V orl iegens einer wirtschaft l ichen Notlage zum leitpunkt der 
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\T ert ragsauflösung n icht ausreichend geprüft und dem Beschwerdefüh rer 
keine Gelegenheit geboten hat, die Verwendung der I\litte l ,  die er von dem 
Vers icherungsunternehmen erhalten hat, der Behörde darzu legen, woraus 
s ich die ei ngangs dargeste l l te w irtSchaftl iche Bedrängnis ei ndeutig ergeben 
hätte. Durch ein solches Ermittlungs\'erfahren wäre es zur Erlassung des 
Widerruf- und Nachforderungsbescheides vom 4. Oktober 1 9 S4  erst gar 
n icht gekommen .  

Die finanzbehörde hat damit  i h re Pfl icht zur  amtswegigen Ermittlung des  
Saclwerhaltes \"erletzt und damit  den Bescheid \'om 4 .  Oktober 1 98 4  mit in
halt l icher Rechtswidrigkeit belastet. 

Die Beschwerde erw ies  s ich  somit  als berechtigt. Da aufgrund des Prü
fungsverfahrens der VA d ieser rechtswidrige Bescheid behoben wurde,  
konnten in  diesem E inze lfal l  weitere Maßnahmen du rch die VA unterble i
ben .  

1 . 1 0  Unrechtmäßige Nachforderung des Alleinverdienerabsetzbetrages 
VA 2S3  - FI/ S S  B M  Z l .  V-AP 1 02 / S S  

J .  Sch . ,  Altmünster, fü hrte bei der V A  Beschwerde über die Rückforderung 
von Al le inverdienerabsetzbetrigen fü r d ie  Jah re 1 9 8 2  u nd 1 98 3 .  Dazu legte 
der Beschwerdefü hrer der VA den Nachforderungsbescheid des f inanzam
tes  G munden und zwei  Lohnzettel se ines  Arbe itgebers \·or. 

N ach Eins ichtnahme in  d iese Unterlagen gelangte d ie  VA zum Ergebnis ,  
daß im vorl iegenden Fal l  zwar der Arbe itgeber des Beschwerdeführers den 
Al le inverdienerabsetzbetrag nicht berücks ichtigt hat,  das F inanzamt aber 
dennoch e inen Nachforderungsbescheid erlassen und den Bescl1\';erdefü h
rer zu einer Zahlung von 7 1 00 S verpfl ichtet hat. Dazu ho lte die VA im 
Prüfungsverfahren auch e ine Stell ungnahme des Bu ndesm in isters fü r fi
nanzen ein. Zusammenfassend ergab sich fü r die VA fo lgender Sacll\'er
halt : 

Da d ie  Ehegattin des Beschwerdefü hrers über e igene E inkünfte  \Trfügte, 
die dem Finanzamt zur  E inkommensteuer erkl irt wurden, überprüfte das 
Finanzamt d ie  Voraussetzungen fü r d ie  Gewährung des Al le i nverdienerab
setzbetrages .  Dabei zog das F inanzamt nur die Vermerke in der Haushalts
l i ste heran, wonach der Al le inverdienerabsetzbetrag auf der Lohnsteuer
karte des Beschwerdeführers e ingetragen war. Ohne weite re Erhebungen 
g ing das Finanzamt G munden davon aus,  daß der Arbeitgeber des Be
schwerdeführers den Al le inverdienerabsetzbetrag zu Unrecht berücksich
tigt habe. Das Finanzamt erl ieß daher e inen Nach forderungsbescheid vom 
1 0 .  Jul i  1 98 4  fü r d ie  Jahre 1 9 8 2  und 1 9 S 3  sowie einen Bescheid vom 4. Ju l i  
1 9 8 5  für  d ie  Nachforderung des  Al le inverdienerabsetzbetrages, von  dem 
das Finanzamt annahm ,  daß er  auch im Jahre 1 9 84  zu  Unrecht berücksich
tigt wurde.  

Erst bei der Rückforderung des Alle inverdienerabsetzbetrages für das Jahr 
1 98 4  erkannte der Beschwerdefü hrer die unrichtige Vorgangsweise des Fi
nanzamtes, wei l  ja weder fü r das Jahr 1 9 8 4  noch für d ie  Jahre 1 98 2  und 
1 98 3  der Al le inverdienerabsetzbetrag auf  der Lohnsteuerkarte e ingetragen 

I S 3 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)154 von 213

www.parlament.gv.at



war und der Arbeitgeber auch beim Lohnsteuerabzug den :\l Ie inverd iener
absetzbetrag nicht berücksichtigt hatte. Der Berufung des Beschwerdefü h
rers gegen den Rückforderungsbescheid des F inanzamtes, der das Jahr 
1 9H 4  betrag, wurde zwar vol l in haltl ich s tattgegeben ,  doch war das Finanz
amt n icht bereit, von s ich aus  dem Beschwerdeführer e ine Erstattungsmög
l ichkeit wegen des zu Cnrecht eingehobenen Betrages von 7 1 00 S zu  eröff
nen.  Erst durch das Prüfungsverhhren der VA kon nte erreicht werden,  daG 
der zu v ie l  e inbez:thlte Betrag i m  B i l l igkei tsweg erstattet wurde. 

Die VA hat zu  d iesem Beschwerdefa l l  erwogen : 

Im vorl iegenden Beschwerdehl l  war n ie  strittig, daß dem Beschwerdefüh
rer der  Al le inverd ienerabsetzbetrag nicht zustand . Tatsache ist aber auch,  
daß d iese steuerrechtl iche Begünst igung bei  der Lohnauszah lung an den 
Beschwerdeführer aufgru nd der tatsäch l ichen E intragungen i n  der Lohn
steuerkarte n ie zum Tragen gekommen ist .  Es scheint schon zweifelhaft, ob 
das Fi nanzamt berechtigt war, ledig l ich aufgrund der E intragungen in  der 
Haushal ts l i ste des Beschwerdeführers ohne Eins ichtnahme in  d ie  Lohn
steuerkarte und ohne E i nholung einer Auskunft des Arbe itgebers des Be
schwerdeführers ei nen Rückforderungsbescheid zu erlassen. Besonders gra
v ierend i st  jedoch d ie Tatsache, daß das Finanzamt Gmunden \'on s ich aus 
n icht bereit war, den Beschwerdegrund von Amts wegen zu  beheben, ob
wohl es zu d iesem Zeitpunkt bereits wußte, daß die Bescheide zu  Unrecht 
erlassen worden waren .  Die VA vertritt dazu die Ansicht, daß e ine Wieder
aufnahme des Verfahrens von Amts wegen gerechtfertigt gewesen wäre, 
weil eine Tatsache, die dem Finanzamt b isher n icht bekannt war (Nichtbe
rücksichtigung des Al le inverd ienerabsetzbetrages beim Lohnsteuerabzug) ,  
neu hervorgekommen ist, d ie im Verhhren nicht geltend gemacht worden 
war und d ie Kenntnis d i eser Tatsache e inen im Spruch lautenden Bescheid 
herbe igeführt hätte. Das F inanzamt hat aber auch nicht dem Beschwerde
führer empfohlen,  ein Nachsichtsansuchen e inzubringen . Die VA hat daher 
der vorl iegenden Beschwerde vol l inhalt l ich Berechtigung zuerkannt .  

Die VA konnte zwar im Prüfu ngsverhhren erreichen, daß eine Erstattung 
der ei nbezah lten Rückforderungsbeträge im B i l l igkei tsweg möglich wurde, 
doch wird auch in d i esem Fal l  der Beschwerdeführer in die Rolle des Bi tt
stel lers gedrängt, sodaG er in Form ei nes N achsichtsansuc:hens das Finanz
amt bitten muG , den von I hm zu  VIe l  verlangten Betrag 1I1 der Höhe von 
7 1 00 S im Bi l l igkeitsweg zurückzuerhalten .  Die VA regt daher aufgrund 
d ieses Beschwerd cfal les neuerl ich an,  die Bestimmungen der Bundesabga
benordnung dahin gehend abzuändern ,  daß eine Behebung objektiv unrich
t iger Abgabenbescheide auch nach Ablauf e ines Kalenderjahres ermöglicht 
wird. 

1 . 1 1 Unbillige wirtschaftliche Belastung durch Vorschreibung von fünf Jahres
ausgleichsnachforderungen innerhalb eines kurzen Zeitraumes 

1 54 

VA 324  - FII85  B M  Z I .  V -AP 1 42 1 8 5  

Die 7 5jährige Pens ionist in M .  K.  wandte s ich an d i e  VA, w e i l  s i e  v o n  ihrem 
Finanzamt von Oktober bis Dezember 1 9 H 5  insgesamt 46 243 S im amtswe
g igen Jahresausgleichsverhhren vorgeschrieben erhalten hatte. Für sie 
stel le diese Nachforderung eine enorme Belastung dar, durch die s ie in 
wirtschaftl iche Bedrängnis geraten sei .  
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Im  Prüfungsverhhren hat d ie  VA nach Einholung e iner  Stel l u ngnahme des 
Bundesmin isters für F inanzen folgendes festgeste l l t :  

Im  Oktober 1 9 K 5  wurde der  Beschw erdeführerin d i e  N achforderung für 
den anmwegigen Jahresausgleich fü r da, Jahr 1 9 84  in der  Höhe von 
1 0  706 S vorgeschrieben .  Die Beschwerdcführer in bezahlte d iesen Betrag 
aufgrund der Vorschreibung  des Fin:\I1zamtes, wurde aber ku rz darauf 
auch zur Abgabe der Jahresausgle ichserkbrungen für die Jahre 1 98 0  bis 
1 9 8 3  aufgefordert. Es  ergingen daraufh in  Jahresausgleichsbescheide für die 
betreffen den Jahre, die d ie  Beschwerdeführerin mit e iner weiteren Nach
forderung von 3 5 537  S belasteten .  

Der Bundesmin i ster für Finanzen tei lte im Prüfungsverhhren der  VA dazu 
mit ,  daß d ie  Bearbeitung der  beim Finanzamt Wien-Umgebung e i ngelang
ten Kontro l lmitte i l ungen im Jinner 1 9 8 5  dazu geführt hat, daß die Be
sch\verdeführerin zum amtswegigen Jahresausgleich herangezogen wurde . 
Aufgrund der  bestehenden kumul ierten Abgabem'orsch reibung richtete die 
VA an den Bundesmini ster fü r Finanzen auch d ie  Anfrage ,  ob der Be
schwerdefü hrerin empfohlen werden könne,  be i  Erhalt der entsprechenden 
Abgabenbescheide e in  Nachsichtsansuchen e inzubringen ,  wei l  d ie  e rwihnte 
Abgabenvorsch re ibung eine besondere Belastung darste l l t .  Der Bundesmi
n i ster für F inanzen te i l te dazu der VA mit, daß simtl iche Abgabenvor
schreibungen an d ie  Beschwerdeführerin im Jahr 1 9 8 5  ergangen s ind und 
zweife l los eine wirtschaft l iche Belastung bedeuteten .  Unter Berücksichti
gung der wirtschaft l ichen Verhiltnisse könne d ies die Gnvihrung e iner zu 
mindest te i lweisen Nachsicht rechtfertigen. 

Die VA hat dazu erwogen :  

Aufgrund der  Rechts lage nach dem E inkommensteuergestz war d ie  finanz
behörde berechtigt, im vorl iegenden Fal l  Jahresausgleichsverhhren von 
Amts wegen durchzufü hren. Die  VA vertritt dazu aber auch d ie  Ansicht ,  
daß mi t  dem gesetz l ichen Auftrag zur Durchführung von Jahresausgle ichs
verfahren von Amts wegen auch d ie  Verpfl ichtung verbunden ist, den be
troffenen Steuerpfl ichtigen d ie  Jahresausgleichsbescheide i n  rege lmißiger, 
zumutbarer zeit l icher Folge zu  ü bermitte ln ,  sodaß die vom Gesetzgeber ge
wollte regelmißige Be lastung für den Betroffenen vorhersehhar ist und er 
s ich in  se iner \\ i rtschaftl ichen Situation auf die Nachforderungen e instel len 
kann.  Wenn nun in  den Fäl len e iner erstmal igen Erhssung zum amtswegi 
gen Jahres:lUsgleichswrfahren dem Betroffenen bis  zu sechs Jahresaus
g leichsbescheide m it Nachbelastungen zugeste l l t  werden, ste l l t  d ies e ine un
zumutbare Beeintricht igung der  wirtschaftl ichen Verhältnisse des Betroffe
nen dar, d ie  n icht a l le in  du rch die Gewihrung e iner Bewi l l igung zur  raten
weisen Abstattung des Rückstandes behoben werden kann .  Es erscheint da
her nach Ans icht der VA d ie  Gewährung e iner B i l l igkeitsmaßnahme in  
Form einer Te i lnachsicht geboten ,  we i l  i n  d iesen Fil len d ie  E inhebung des 
vol len Abgabenbetrages e ine Unbi l l igkeit darste l l en w ü rde .  

Die  VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Im Hinbl ick 
darauf, daß der Bundesm in ister für Finanzen auf Anregung der  VA e iner 
B i l l igkeitsmaßnahme i n  Form e i ner  N achsicht e ines Tei lbetrages der Ge
samtforderung zugestimmt  hat ,  konnten weitere Maßnahmen der  VA auf
grund d ieses Beschwerdefal les  unterbleiben. 
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Aus Anbg dieses Beschwerdebl Ies stel lt d ie  VA abermals fest, dag e ine Än
derung der Verwaltungspraxis  bei der Aubrbeitung von Erklärungen fü r 
das  amtswegige J ahresausgleichs\ erbhren dringend erforderl ich ' erschein t. 
Kumu l ierte Abgabemorschreibungen wie im  vorl iegenden Fal l  m ügten 
nach "-\nsicht der VA" \"ermieden werden .  Dazu verweist die VA auch auf 
die im  Al lgemeinen Te i l  d ieses Berichtsabschni ttes erfo lgten Festste l l ungen. 

1 . 1 2  Unrichtige Nachversteuerung von Überstundenzuschlägen 1 m  Lohnsteuer
prüfungsverfahren 

1 56 

VA 3 3 8  - FI/ 8 4  B M  21 .  V-AP 39/85  

An läßl ich eines Sprechtages füh rte j .  P . -Z . ,  Oberösterreich, Beschwerde 
über d ie  Nachbebstung \'on Lohnsteuerbeträgen .  Diese Nachbelastung sei 
\'Om"Arbeitgeber erfo lgt, weil das F inanzamt Wels eine Steuerbegünst igung 
fü r Uberstu ndenzusch läge nicht ane rkannt hatte . 

Aufgrund d ieser Beschwerde fü hrte d ie  VA e in  Prüfu ngsverbhren du rch, 
i n  dem s ie  in den Bericht des Lohnsteuerprüfers Eins icht nahm sowie eine 
Ste l lungnahme des Bundesmin i sters für Finanzen e inhol te und ste l l te fol 
gendes fest : 

Der Beschwerdeführer war als Augendienstmitarbeiter bei e inem Z iegel 
werk tätig. Nach e iner i m  Betrieb des Arbeitgebers des Beschwerdefüh rers 
du rchgefüh rten Lohnsteuerüberprüfung erging ein Haftu ngs- und  Zah
lungsbescheid an den Arbe itgeber, woraus s ich ergab, dag nach Ansicht des  
F inanzamtes für den  Beschwerdeführer  insgesamt 5 092 S an Lohnsteuer 
zuwenig e inbehalten worden war. Das F inanzamt ging im Lohnsteuerprü
(ungsverbhren davon aus ,  dag e ine steuerbegünstigte Behandlung der 
Uberstundenzuschläge des Beschwerdeführers nicht mögl ich sei , wei l  d i eser 
noch e ine wei tere "veranbgungspfl icht ige Tätigkeit" ausübe.  

Diese Festste l lungen des Lohnsteuerprüfers erwiesen s ich im  P rüfungs\'er
bhren der \-A als nicht den Tatsachen entsprechend.  Der Beschwerdefüh
rer ist zwar verpfl ichtet, aufgrund \ on Einkünften, d ie  dem E inkommen
steuergesetz unterl iegen, e ine  Steuererkl ärung abzugeben, doch handelt  es 
s ich dabei n icht um Einkünfte aus e iner "Tät igke it" (der Lohnsteuerprüfer  
unterstel l te möglicherweise e in  weiteres Provis ionse inkommen) ,  sondern es  
l.i.egen Einkünfte aus der Vermietung von Wohnräumen vor, sodag d ie  
Uberstundenzuschläge nach den dafür  geltenden gesetzl ichen Best immun
gen  zu behandeln waren .  

Die  VA hat zu d iesem Besch\\ erdebll  erwogen : 

l\;ach dem Einkommensteuergesetz s ind die Überstundenzuschläge nur  in 
soweit mit  e inem festen Steuersatz \"on 1 5% zu versteuer!l , a ls  s i e  insgesamt 
den Freibetrag von 5 070 S monatl ich überste igen.  Als Uberstunde g i lt da
bei jede über d ie  Normabrbeitszeit hinaus gele istete Arbeitsstunde. 

Da  im vorl iegenden Fal l  der Lohnsteuerprüfer a ls  ausschlaggebenden 
Grund  für die N ichtanerken nung d ieser Steuerbegünst igung ausführte, dag 
e ine weitere "veran lagungspfl ichtige Tätigkeit" ausgeübt werde, ist von der 
VA festzuste l len ,  dag d ie  Nachforderung des Finanzamtes aufgrund e ines 
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mangelhaften Verfahrens erfo lgt ist .  U nter Berücksichtigung der Sorgfalt, 
d ie  bei e iner ordnungsgemäßen Verwaltungstätigkeit anzuwenden wäre, 
hätte das Finanzamt bei  Durchsicht der hier maßgebl ichen Veranlagungs
akten zu dem Ergebnis kommen müssen, daß der Grund,  .den der Prüfer  
für die 0l'ichtanerkennung der Steuerbegünst igung fü r Uberstundenzu
schläge angab, mi t  dem tatsächl ichen Sachycrhalt in Widerspruch steht. 

Die VA hat daher der vorl iegenden Beschwerde Berechtigung zuerkannt.  
Da der Bundesminister für Finanzen noch im Zuge des Prüfungsverfahrens 
der VA die Wiederaufnahme des Verfahrens anordnete und damit der Be
schwerdegrund behoben war, konnte eine weitere Maßnahme der VA un
terb le iben.  

2 Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesmin i sters für Handel , Gewerbe und Indu
strie betreffend wurden im Berichtszeitraum 1 73 Beschwerden an d ie VA 
herangetragen .  Das bedeutet eine Zunahme gegenüber dem Vorj ahr  um  
etwa 25% .  M ehr  a l s  80% de r  Beschwerden betrafen wiederum Probleme 
mi t  Belästigungen d urch benachbarte Betriebsan l agen .  D ie  übrigen Be
schwerden bezogen s ich auf Angelegenheiten der Gewerbeberechtigung 
und des Vef\valtungsstrafrechtes sowie Probleme mit  den El ektriz i tätsver
sorgungsunternehmen.  In  d iesem Zusammenhang i s t  a l lerdings festzu hal
ten, daß der G roßte i l  jener Beschwerden, welchen e ine Ause inandersetzung 
mit  e inem Elektrizitätsversorgungsunternehmen zugrunde l i egt, unter der 
Geschäftszahl  des jewei l igen Bundes landes erfaßt wird und daher auch in 
den jeweil igen Berichten an d ie  Landtage se inen Niederschlag findet. Zwei 
E ingaben betrafen Angelegenheiten des Bergrechtes, wobei  den Ei nschrei
tern jewei l s  mit  der E rtei lung entsprechender Rechtsauskünfte geholfen 
werden konnte. 

Eine Betrachtung der Verte i lung jener Beschwerden,  d ie  im  Zusammen
hang mit benachbarten Betriebsan l agen erhoben wurden,  nach deren jewei
l igen Standorten in den e inzelnen Bu ndesländern ergibt e ine annähernd 
gleiche Be lastung für d ie  Bundesländer N iederösterreich und Überöster
re ich ,  gefolgt von Wien, Salzburg und Steiermark. 

Wie auch in  den Vorjahren wurde wieder d ie  l ange Dauer der Betriebsan la
geverfahren sowie d i e  unzureichenden Maßnahmen der Gewerbebehörde 
zur  Gewäh rle istu ng des ausreichenden Nachbarschaftsschutzes gerügt .  Die  
VA s ieht s ich bei der Durchführung ihrer  Prüfungsverfahren in d iesen Fä l 
len oft vor das Prob lem geste l lt , d ie  Beschwerde n icht  beurtei len und ke ine 
Maßnahmen zur  Beseitigung des Beschwerdegrundes setzen zu können ,  
wei l  d ie vom Bundesmin ister fü r Hande l ,  Gewerbe und Industrie zum Be
richt aufgeforderte Landesbehörde die Information nur mit großer Verzö
gerung beziehu ngsweise u nvol l ständig ertei lt .  So w i rd zum Beispie l  d ie  A�
frage der VA, ob und welche Maßnahmen zur  Herste l lung des rechtmäßI
gen Zustandes gegen e inen konsens losen Betrieb b i sher  ergriffen wurden, 
m itunter led ig lich damit beantwortet, daß auf e in  gespanntes priv:ltrecht l i -
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ches N achbarschaftsverhältn is  zwischen dem Beschwerdefüh rer  und dem 
Gewerbetreibenden h ingewiesen wird .  Die VA verkennt n icht,  daß in  Ein
zelfäl len durchaus p rivatrecht l iche Probleme zwisch en Nachbar u nd Ge
werbetre ibenden \·orl i egen können,  d i e  m i t  Beschwerdeursache s ind ,  doch 
entbi ndet dies d ie Gewerbebehörde nicht \"On i h rer  gesetzl ichen Verpfl ich
tung, für den ausre ichenden Schutz der  Nachbarn vor Belästigungen durch 
e ine  Betriebsanlage Sorge zu  tragen.  Jedenfa l l s  z iehen derartige Antworten 
notwend igerweise Ergänzu ngsaufträge nach s ich  und stel len somit  e ine ver
m eidbare Behinderung der  P rüfungstätigkeit  der VA dar .  

E in  we iteres Argument der  Bezi rks\·erwaltungsbehörde, das im Gesetz 
keine Deckung findet, wonach s ie  näml ich  das ge\verberecht l iche Betriebs
an lageverfahren bereits abgesch lossen hätte und das Verfahren nun bei der 
Oberinstanz anhängig se i ,  und s ie  damit al le Maßnahmen zur Herste l l ung 
des rechtmäßigen Zustandes ausgeschöpft h ätte, h at d i e  VA zu letzt i n  i h 
rem Achten Bericht behandelt .  Dennoch wurde auch in  d i esem Berichts
zeitraum von Gewerbebehörden die Auffassung vertreten ,  d ie Anhängigkeit 
ei nes Genehmigungsverfahrens entbinde sie von weiteren Maßnahmen. 

Die VA mu/he feststel len,  daß die Gewerbebehörden erster Instanz hä ufig  
auch aus  Gründen der wirtschaftl ichen I nteressen des Gewerbetreibenden 
\·on e inem gesetzmäßigen Vorgehen Abstand nehmen. So bringen die Be
z i rkshauptmannschaften gegenüber der VA häufig zum Ausdruck, daß d ie  
Herste l lung des rechtmäßigen Zustandes e ine gänz l iche Betriebse instel l ung  
und dami t  verbunden d i e  Freisetzung von Arbei tnehmern nach  s ich ziehen 
würde.  Dieses Spannungsverhältnis i st  im  E inzelfal l  s icherl ich gegeben, 
doch muß seine solche e inseit ige Betrachtung der I nteressen e ine Vernach
l äss igung des vom Gesetzgeber gesicherten Schutzes der  N achbarsch aft m it 
s ich br ingen.  Für e ine  Abwägung dieser I nteressenskol l i s ion hat al lerdings 
der Gesetzgeber keine Vorsorge getroffen und sie findet daher in der Ge
werbeordnung ke ine Deckung.  Im übrigen erscheint der VA auch der e in 
se it ige H inweis auf w i rtschaftl iche Interessen umso weniger z ielfü hrend, a l s  
das  Argument der  Wirtschaft l i chkeit auch  auf  der Seite des  Nachbarn ins  
Treffen gefüh rt "v erden kann .  Häufig s ieht  s ich  näml ich  d ieser ohneh in  e i 
ner Versch lechterung se iner Lebensqual ität durch e inen benachbarten Ge
werbebetrieb gegenüber. Die  Gewährleistung se ines ausreichenden Schut
zes vor unzumutbaren oder gesundhe i tsgefährdenden Beei nträcht igungen 
betrifft daher im Ergebn i s  sehr wohl auch wirtschaft l iche I nteressen der 
Anrainer. Der ausre ichenden und raschen Herste l l ung  des der Rechtsord
nung entsprechenden Zustandes kommt daher auch wegen des im Ergebn i s  
dami t  verbundenen wirtschaftl ichen Sch utzes des  Nachbarn vor  Nachte i len  
an se i ner Gesundhe i t  und Schäden an se inem Besitz a l lergrößte Bedeutung 
zu. Schon deshalb kann es n icht Sache der Behörde sein, aus subjektiven 
Überlegungen das Gesetz n icht zu vol lz iehen .  In e inem Fal l ,  wo d i e  Be
z i rkshauptmannschaft Wolfsberg w iederholt gegenüber der VA zum Aus
d ruck gebracht hat, daß die Herste l lung des rechtmäßigen Zustandes e ine 
gänzl iche Betriebse inste l l ung und damit  \·erbunden d i.t; Freisetzung \ on 
2 0  Arbe itnehmern nach s i ch  z iehen würde und diese Uberlegungen zum 
Anlaß genommen wurden, v om gesetzmäß igen Vorgehen abzuweichen,  hat 
der Bundesminister für Handel ,  Gewerbe und Industrie über Ei nschre iten 
der VA den Landeshauptmann von Kärnten von der oben ausgeführte n 
Rechtslage i n  Kenntnis gesetzt und davon, daß d ie  Abstandnahme von der 
Herste l lung des Rechtszustandes wegen Sicherstel l ung  von Arbeitsplätzen 
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i n  der Gewerbeordnung keine Deckung findet.  Der Landeshauptm:lI1n \ o n 

Kärnten wurde auch darauf h ingewiesen, daß bei Beurte i lung der Rechts
frage im Zusammenhang mit den Bestimmungen der §§ 360 und 366 Ge
werbeordnung das Vorl iegen ledigl ich der im Gesetz normierten Voraus
setzungen zu prüfen ist .  

In  vielen Fäl len muß d ie  VA be i  der Prüfu ng von Beschwerden über unzu
mutbare Beläst igungen durch e ine Betriebsanbge festste l len ,  daß s ich die 
geprüfte Behörde darauf besch rän kt, d ie E inhaltung der ertei lten Auflagen 
zu überwachen ohne deren Ausreichen zu beurte i l en .  So betraf zum Bei
spiel e ine Beschwerde Nachbarsch�.ftsbeläst igungen durch e in Alumin ium
schmelzwerk in  Niederösterre ich .  Uber Einschreiten der VA hat der  Bun
desmi nister fü r Handel ,  Gewerbe und Industrie den Landeshauptmann von 
Niederösterreich angewiesen,  zutreffendenfal l s  für Abhi lfe zu  sorgen.  Aus 
den vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung der VA vorge
legten Unterlagen war zunächst nur zu  entnehmen ,  daß s ich die Maßnah
men der Gewerbebehörde l ed ig l ich auf d ie  Festste l lung der  E inha ltung der 
Auflagen beschränkte, obwoh l  i h r  d ie  ständ igen Nachbarschaftsbeschwer
den bekannt waren .  Erst aufgrund eines ausdrückl ichen Hinweises der VA 
darauf, daß von der E inhaltung der Auflagen nicht zwingend auf d ie  E rH
behrl ichkeit der Erte i l ung zusätzl icher Auflagen zum Na.�hbarschaftsschutz 
geschlossen werden könne, wurde d ie  Vornahme einer Uberprüfu ng ange
kündigt, d ie  über die Notwendigkeit der Durchfüh ru ng e ines Verfahrens 
nach § 79 Gewerbeordnung  d i e  nötigen Aufsch lüsse geben sol lte .  

In  e inem anderen Fal l  hat das Amt der Wiener Landesregierung d ie  An
frage der VA, ob und welche Maßnahmen zur  Herste l lung des rechtmäßi
gen Zustandes gegen e inen konsenslos betriebenen Gastgewerbebetrieb er
griffen werden, zu nächst led ig l ich mit dem H inweis beantwortet, daß die 
Konsenswerberin zur  Ausübung des Gastgewerbes berechtigt und im vor
l i egenden Fall d ie Setzu ng von Zwangsmaßruhmen rechtl ich nicht gedeckt 
se i .  Auch in d iesem Fal l  hat der Bundesmin ister für Handel ,  Gewerbe und 
Industrie über  Veranlassung der VA d as Amt der Wiener Landesregierung 
auf d ie  Rechtslage h ingewiesen, zumal  d ie  Gewerbebehörde auch h ier  ihrer  
Verpfl ichtung zur  Setzung von Zwangsmaßruhmen n icht nachgekommen 
war. Der Min ister hat d ie  Behörde in  d iesem Zusammenhang aufgefordert ,  
d iese Rechtslage auch in  gleichgelagerten Fäl len zu  beachten .  

Schl ießl ich sei  noch auf den u nter 2 . 4  dargeste l lten E i nzelfal l  hi ngewiesen, 
welcher der  VA deshalb von besonderer Bedeutung erscheint, wei l  es s ich 
dabei  um  eine Feh l le i stung handelte, die e inen ungerechtfertigten E i ngriff 
in d i e  persönl iche fre ihe i t  des Beschwerdeführers aus löste. In  d iesem Fall 
war ein Ladu ngsbescheid mit anschl ießender Vorführung ergangen, um 
eine besti m mte Erledigung e ines Antrages zu erzwingen, der im aussch l ieß
l ichen,  privaten In teresse des Beschwerdefü hrers gelegen war. Die \-A ver
tritt dazu die Auffassung,  daß a l l e  E ingriffe in die Grundrechte des Staats
bü rgers e iner besonders sorgfält igen Prüfu�g auf ihre �e�htmäßigkeit be
d ü rfen und auch dann genau abzuwägen s lI1d , wenn e in  I m  Interesse des 
Betroffenen  gelegenes Z ie l  angestrebt wird .  
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Einzelfälle 

2 . 1  Unzumutbare Belästigung durch Sägewerksbetrieb ; Unterlassung der Her
stellung des rechtmäßigen Zustandes durch die Gewerbebehörde 

1 60 

VA Z 1 .  20 Z - 2/82  BM Z 1 .  3 0 1  5 1 313- I I I -3/84  

K .  J .  aus  Grn erhob bereits im  Jahre 1 9 82  a ls  Nachbar des  Sägewerksbe
triebes A. P. Ges .m .b .H .  bei der VA Beschv,erde \vegen Lärm- und Er
schütterungsbeeinträchtigungen.  Die betroffenen Anrainer seien seit 1 972 
ohne Erfo lg bemüht, zur  E inschränkung der  Bee inträchtigungen d ie Tätig
keit der Gewerbebehörde  in  Anspruch zu nehmen.  In  der Säumigkeit der  
Gewerbebehörde  be i  der  Herste l lung des rechtmäGigen Zustandes l iege e in  
Mißstand i m  Bere ich der Verwaltung. 

Das Prüfungsverfahren der  VA, i n  dem sowohl der  Bundesmin i ster fü r 
Handel ,  Gewerbe und Industrie als auch der  Landeshauptmann von Steier
mark wiederholt befaßt wurde,  gestaltete s ich auch deshalb besonders lang
wierig, weil die erbetenen Stel l ungnahmen nur mit  zum Tei l  wesentl ichen 
Verzögerungen vorgelegt wurden .  Schl ießl ich wurde folgender Sachverhalt 
festgeste llt : 

a) H ins icht l ich der Durchführung von Genehmigungsverfahren 

Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebu ng hatte als zuständige Ge
werbebehörde mit Bescheid vom 1 3 . Feber 1 975  die E rrichtung und den 
Betrieb e ines  Sägegatters unter  Ertei l ung  von Auflagen genehmigt .  Am 
1 1 .  Dezember 1 9 8 1  - also mehr als sechs Jahre später - brachte der 
Gewerbetreibende einen Antrag auf Entbi ndung zweier Auflagen d i eses 
Bescheides e in ,  d ie  mit der  Beschränkung des Stör!ärmes beziehungs
weise mit den Erschütterungen durch d ie Betriebsan lage im Zusammen
hang standen .  Am 1 5 . Oktober 1 98 2  entschied d ie  Gewerbebehörde er
ster Instanz d arüber, indem sie nur  d ie für den Stör!ärm maßgeb l iche 
Auflage neu formul ierte und d ie E inhaltung d ieser umformul ierten so
wie d ie E inhal tung e iner  weiteren Auflage auftrug, d ie  den Gewerbe
treibenden verpfl ichtete. die e ingesetzten Hubstapler mit Schal ldämpfer 
zu versehen.  Gegen d iese Entscheidung - die bereits nach E in le i tung 
des Prüfungsverfahrens d urch d ie  VA erging - hat der Beschwerdefüh
rer Rechtsmittel e ingebracht. 

Gegen einen weiteren Bescheid der Bezirkshauptmannschaft G raz-Um
gebung vom 2 8 .  Feber 1 98 3 ,  mit dem d ie Errichtung e iner neuen Gat
tersäge unter Vorbehalt  der  Betriebsbewi l l igung und u nter Anord nung 
e ines zwei monatigen Probebetriebes genehmigt und gle ichzeitig zusätz
l iche Auflagen vorgeschrieben wurden, hat der  Gewerbetreibende Beru
fung erhoben .  

Am 1 0 . Feber 1 98 4  sprach der  Landeshauptmann von Steiermark als Be
rufu ngsbehörde  über beide Rechtsmittel ab, gab d iesen keine Folge und 
bestätigte jewe i l s  den Erstbescheid .  E iner weiteren Berufung des Ein
schreiters gab das Bundesm in i ster ium für Handel ,  Gewerbe und Indu
strie mit  der Begründung ke ine Folge , daß s ich  das Berufungsvorbri n
gen des Einschreiters auf Erschütterungen beziehe, das Verfahren je
doch d ie  Absrandnahme e iner Auflage h i nsichtl ich der  Lä rmimmiss io
nen betreffe. 
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1 1  

D:tmit w:tren zw:tr d ie  Errichtungshewi l l igungen samt Auflagen rechts
kräftig, e ine Betriehsbewi l l igung fü r die neue Gattersäge lag j edoch 
nicht vor. 

b) Hinsicht l ich der Maßnahmen zur Herste l lung des rechtmäßigen Zu
standes 

Aufgrund der zah l re ichen Nachbarschaftsbeschwerden seit  dem Jahre 
1 972  hat d ie  Gewerbebehörde offenbar erst im Jahre 1 9 8 1  d ie  Durch
führung von Messu ngen veranbßt, d ie  die notwendigen Aufsch lüsse 
darüber gaben ,  ob d ie  Auflagen des Bescheides vom 1 3 . Feber 1 975 ,  d ie  
s ich :tuf d ie  Lärm- und Erschütterungsbeeinträchtigungen beziehen, er
fü l l t  wurden und e ingehalten werden .  H ins icht l i ch be ider  Immissionen 
erg:tben d ie Messungen, daß die entsprech�nden Vorschre ibungen nicht 
erfü l l t  waren .  Die Gewerbebehörde hat d iese Festste l lungen zwar zum 
An laß für die Verhängung e iner Verwaltungsstrafe genommen,  jedoch 
in  we iterer  Folge keinerlei  Maßnahmen zur  Herste l lung des rechtmäßi
gen Zustandes gesetzt. Sowoh l  gegen über dem Beschwerdeführer als 
auch gegenüber der  VA hat die Gewerbebehörde i h re U ntätigkeit dami t  
begrü ndet, daß es i h r  wegen der Vorlage des gesamten Aktes a!"! die Be
rufungsbehörde nicht möglich sei, die Betriebsanlage e iner Uberprü
fung zu u nterziehen und mit den notwendigen Maßnahmen zur Her
stel lung des rechtmäßigen Zustandes vorzugehen .  

Da der Bundesmin ister fü r Handel ,  Gewerbe und  Industrie zur  Anre
gung der VA betreffend Anlegung von Handakten d u rch d ie Gewerbe
behörde 1 .  Inst:tnz schon zu e inem früheren Zei tpunkt mitgete i lt hat, 
daß der :tktuel le Genehmigu ngsstand ohnehin j ederzeit mit  H i l fe der  
dem Arbeits i nspektorat oder  der  Baubehörde zugeste l l ten Bescheidaus
fertigungen rekonstru iert werden könnte ( die VA hat d ies  i n  ihrem Sie
benten Bericht ausführl ich dargeste l lt) , ist d ie  VA an den Bundesm in i 
s ter  für  H:tnde l ,  Gewerbe und I ndustrie herangetreten ,  um d ie  Ergrei
fung der notwendigen aufs ichtsbehörd l i chen Maßnahmen im Beschwer
defa l l  s icherzuste l len .  

Tatsäch l ich fand die gewerbebehörd l iche Cberprüfungsverhand lung im fe
bruar 1 9 8 6  st:ttt, zu e inem Zeitpunkt also, wo d as Bundesmin isterium für 
Handel ,  Gewerbe und Industrie das in seinem Ressort anhängige Verfah
ren berei ts abgesch lossen hatte und der  Betriebsanbgenakt somit wieder 
der  Gewerbebehörde 1 .  I nstanz zur Verfügung stand. An läßl ich d ieser Ver
handlung und e iner vorangegangenen Erschütterungsmessung wurde fest
gestel l t ,  daß d ie  d iesbezügl ichen Auflagen des Bescheides aus dem Jahre 
1 9 7 5  nicht erfü l l t  waren .  Bezüglich der i n  Beschwerde gezogenen Lärmbe
einträchtigungen wurde seitens des Amtssachverständigen festgeste l lt ,  daß 
die E inhaltung der Auflage des Spi tzengrenzwertes für den Gesamtbetrieb 
erst i n  der warmen Jahreszeit überprüft werden könne. Die Schneefä l l e  u nd 
d i e  im Winter verminderte Arbeit im Sägewerk l i eßen e ine Festste l l ung der 
Höchstlärmbelastung nicht zu .  Entsprechende Messungen wurden daher in 
der warmen Jahreszeit angekündigt. 

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung konnte daher noch keine absch l i e 
ßende Beurte i lung der  Beschwerde erfolgen und ist  das Prüfungsverfahren 
noch anhängig. Die Behebung des Beschwerdegrundes konnte b i sbng n icht 
erreicht werden .  

1 6 1  
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Die VA hat dazu erwogen :  

Gemäß § 74 Abs. 2 Ziffer 2 GewO dürfen gewerb l iche Betriebsanbgen nur 
mit  Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben werden, wenn s ie 
wegen der Verwendung von Masch inen und Geräten,  wegen e iner Be
triebsweise, wegen e iner AusstJ.ttung oder sonst geeignet s ind,  d ie  Nach
barn durch Geruch, L ärm, Rauch, Staub,  Erschütterung oder i n  anderer 
Weise zu �e1ästigen .  Unter diesen Voraussetzungen ist gemäß § 8 1  leg. cit. 
auch die Anderung e iner Anlage genehmigungspfl i chtig. Wer eine geneh
migungspfl ichtige Be�.riebsanlage ohne d ie  erforderl iche Genehmigung än
dert oder nach der Anderung betreibt, begeht ebenso eine Verwaltungs
übertretung wie derjen ige, der die rechtskräftigen Aufbgen ei nes Betriebs
an lagengenehmigungsbescheides n icht  e inhält .  

Im  vorl iegenden Fal l hat der Gewerbetreibende erst  sechs Jahre nach 
Rechtskraft des betreffenden Betriebsanbgenbescheides um Entbindung 
von der Notwendigkeit der E inha ltung bestimmter Auflagen angesucht, die 
er b i sher n icht erfü l l t  hatte. Im durchgeführten Verhhren wurde ledigl ich 
die Abweichung von einer Auflage für zu lässig erklärt, wobei n icht  e in völ
l iger Wegfal l  d ieser Vorsch re ibung,  sondern e ine Umformul ierung erfolgt 
ist .  Mit Ausnahme eines e inz igen Verwaltungsstrafverhhrens hat die Ge
werbebehörde es völ l ig  unterlassen,  von 1 975  bis zum Berichtszeitpunkt für 
die E inhaltung dieser Auflagen Sorge zu tragen .  H ins icht l ich der in  Be
schwerde gezogenen Lärmbeeinträchtigungen ist es der Gewerbebehörde in 
Ermange lung entsprechender amtl icher Messungen noch gar n icht  mögl ich ,  
Aussagen darüber zu treffen ,  ob d ie  bezughabenden Aufbgen e ingehal ten 
werden oder n icht .  

Eine Begründung für die Tatsache, daß d ie  VA der Beschwerde schon jetzt 
Berechtigung zuerkannt h at ,  scheint angesichts des dargestel lten Sachver
ha ltes und Zeitablaufes entbehrl i ch .  Obwohl das Verhhren in  der gegen
ständ l ichen Angelegenhe i t  noch n icht  abgesch lossen ist ,  hat die VA den Fal l  
dennoch i n  i h ren Bericht aufgenommen,  wei l  er e ine zwar außergewöhn l i 
che  Verhhrensdauer zeigt, aber dennoch exempbrisch fü r d ie  Vorg.�ngs
weise der Gewerbebehörden erster Instanz ist, was die amtswegige Uber
prüfung der Rechtmäßigkeit von Betriebsanbgen betrifft, d ie  Reaktion auf 
Beschwerden der Anrainer sowie d ie  Säumigkeit bei  der Herstel lung des 
rechtmäßigen Zustandes.  

2 . 2 .  Belästigung durch Gastgewerbebetrieb ; Säumigkeit der Gemeinde und Er
lassung eines rechtswidrigen Bescheides 

1 62 

VA Z1 .  1 5  - HGl/84  BM Z1 .  309  094/ 1 - I I I - 3 / 8 5  

A.  L .  sowie weitere betroffene Anrainer wa11Llten sich im Feber 1 9 8 4  an läß
l ich e ines Sprechtages in EisenstJ.dt mi t  fo lgender Beschwerde an d ie VA : 

I n  i h rer unmittelbaren Nachbarschaft sei e ine Discothek errichtet worden,  
d urch ��ren Betrieb s ie  unzumutbar be lästigt se ien .  Wiederholte Anzeigen 
wegen Ubertretungen der Sperrstunden hätten bisher keine wesentl iche An
derung der Verhältnisse bewirkt. I n  der Untätigkeit der Behörde behaupten 
d ie  Einschreiter e inen Mißstand i n  der Verwaltung. 
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Die VA le itete d:tr:t u fh in  e in Prüfungsverbhren im Bereich des Bundesmi
n i steriums für H :tndel ,  Gewerbe und Industrie e in und stellte ruch E i nho
lung mehrerer Ste l lungn:t h men  folgenden S:tchverh:t lt fest : 

Mit Bescheid der Bezirksh:tuptm:tnnscluft Neusiedl  vom 7 .  Dezember 1 9 82  
wurde  d i e  Errichtung der  Anbge de s  betreffenden G:tstgewerbebetriebes 
unter Vorschreibung von Aufbgen genehm igt. Am 1 2 . Ju l i  1 9 8 3  erging der 
Betriebsbe\\ i 1 l igungsbesche id .  Beide Ent scheidungen s ind i n  Rechtskr:tft er
\\ :tchsen .  D:t weder im  Konzessionserte i lu ngsbescheid noch im Betriebs:tn
l:tgengenehmigungsbescheid eine zeit l iche Beschrinkung der Ge\\crbe:tus
übung verfügt worden w:tr, h:ttte der Gewerbetre ibende gemäß der  Verord 
nung des L:tndesh:tuptnunnes von Burgenbnd d ie  Sprerrstu nde von 
4 .00 Uhr zu be:tchten .  

Aufgrund mehrerer be im Gemeinde:tmt  I l lmitz e ingel :t ngter Beschwerden 
\'on N:tchb:trn des G:tstgewerbebetriebes über die durch die Ausübung des 
G:tstgewerbes hervorgerufene ungebührl iche Li rmbelist igung schrieb der 
Bürgermeister der  Gemeinde I I Im itz mi t  Bescheid vom 2 .  August 1 9H 3  ge
miß § 1 9 8  :\bs .  5 Gewerbeord nung e ine frühere Sperrstunde von 2 .00 Uhr 
vor. Gegen diesen Bescheid erhob der Gewerbetreibende Berufung :tn den 
Gemeinder:tt. 

D:t e in  Absch luß d ieses Berufungsverhhrens n :tch den  der  VA vorgelegten 
ln form:ttionen n icht unmittelbar bevorst:tnd ,  wurde  d:ts Prüfungsverhhren 
zur Frage der Berechtigung der Verhhrensdauer durchgefü h rt .  Der Bun
desmin ister fü r H :tnde l , Gewerbe und  Industrie g:tb der \-A in  se iner ersten 
Ste l lungn:thme bebnnt,  d :tß im Zuge des beim Gemeinder:tt :tn hingigen 
Beru fu ngsverhhrens in  nichster Zeit :tn Ort und Ste l le  eine Geriuschpege l 
messung durchgefüh rt werden so l le .  Auf d ie  Anfr:tge der VA, wann die in 
Aussicht genommene Geriuschpege lmessung erfolgen sol l  bzw. mit v\ e l 
chem E rgebn i s  s ie bereits durchgefüh rt worden ist ,  berichtete d :ts  .-\mt der 
Burgenlind ischen bndesregierung der VA, daß d ie  Gemeinde I l l mitz zu
nichst :tm 1 b .  September 1 9 8 3  - also n:tch Erbssung des erstinst:tnz l ichen 
Bescheides im Verhhren zur  Vorverlegung der Sperrstunde  - ein  Ansu
chen an d :ts Amt der  Burgen länd ischen L:tndesregierung um Übersendung 
e iner  Kopie des Gut:tchtens über  d ie  Lirmmessung im R:thmen eines 
N:tchtlok:tbugenscheines im Zuge des Betriebs:tnbgeverhhrens gerichtet 
lube.  D iesem Ersuchen bm das Amt der Burgen lind i schen LlIldesregie
rung erst am 2. Mirz 1 9H 4  ruch. Obwohl die VA den L:tndesh:tuptm:tn n 
von Burgenbnd :tusd rückl ich u m  Bek:tnntgabe jener  G ründe ersuchte, d ie  
d iese zeit l iche Verzögerung verursacht h :tben, b l ieb  d iese Anfr:tge in  den 
nichsten be iden Ste l lu ngluhmen v öl l ig unbe:tntwortet. Erst n:tch wieder
holten Ersuchen wurde der VA nahezu e in J:thr  ruch der ersten d iesbezüg
l ichen schriftl ichen Anfr:tge vom Amt der Burgen lind ischen L:t ndesregie
rung bebnntgegeben,  (bß "Ursache für die Verzögerung der Übermitt
l ung  des gewerbetechnischen Gutachtens d ie h:t. Arbeitsüberlastung gewe
sen ist". 

N :tchdem der Gemeinde d ieses Gutachten \'O rbg, beschloß der Gemeinde
rat, e in neuerl iches gewerbetechnisches S:tclwerstind igengutachten e inzu
holen,  da dem zur  Verfügung geste l lten Gut:tchten e ine  Lärmmessung i n  
der  Zeit von 2 1  Uhr  b i s  22 . 30  Uhr  zugrunde bg. D:ts Gutachten über d ie  
Lirmmessungen bngte am 29 .  August  1 9H 4  bei der Gemeinde e in .  D:ts 

1 63 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)164 von 213

www.parlament.gv.at



1 64 

i rzd iche Sac!1\tTstind igengutachten wurde  im Februar I 9S S  erstattet und 
an d ie Gemeinde übermittelt .  D:lraus ging hervor, daß die Lirmi mis� i()nen 
geeignet s ind ,  die Gesundhe it der betroffenen Anr:l iner und Ruhe suchen
den Touristen zu gefährden hzw. zu schid igen.  

Obwohl der Gemeinde I I Im i tz somit seit hbru:l r  1 98 5  die fü r d ie Erbssung 
des Berufungsbescheides notwend igen Unterbgen vorlagen ,  erging d ie  Ent
scheidung erst aIl1 2 1 .  Mai I 9S S .  D:l Il1 i t  wurde der Bescheid des Bürgerrne i
sters - mit dem die Sperrstunde :luf  2 uhr  \()f\'erlegt wurde - :lufgeho
hen und fo lgende Auflagen e rte i lt : 

, , 1 .  Errichtung e iner  Lärmsch utze inrichtung :ln der  Südseite des Betriebs
grundstückes ( Urmschutzm:luer  und Bepfbnzung), Frist 30. Jun i  1 9 8 5 .  

2 .  Ein h :l l tung des Jugendschutzgesetzes (cbdurch werden :l l le  Tanzc:lfe
Besucher unter dem 1 8 . Lebensj ahr  ohne Begleitung durch E rwachsene 
bzw. Erziehungsberechtigte n:l ch  23  Uhr vom Besuch ausgeschlossen) .  
Der  Aussch:lnk von alkohol ischen Getr:tnken an den Personenkreis von 
Jugend I ichen ist ebenso verboten . 

3 .  D ie h inte re Ei ngangstür  i s t  richtig e inzuste l len .  
4 .  Plombieren der IVlus ikanbgen :luf  e i n  zum utbares Lärm:lusmaß." 

I n  der  Begründung d ieses Bescheides \\ ird ausgefüh rt, daß sich bei e iner 
Vorverlegung der  Sperrstunde der Betriebslärm und der  Lirm durch die 
zu- und abhh renden F:lh rzeuge :luf andere Betriebe \·erbgern würden, d ie 
berechtigt s ind,  bis 4 Chr  frü h offenzuh :l lten .  Darüber h inaus  wurde  festge
h :l l ten,  daß bei E inhaltung der im Spruch ertei lten Aufbgen durch den Be
triebs inhaber und Uberprüfung durch d i e  Bezirksverwaltu ngsbehörde zu 
erW:l rten se i ,  d :lß  der Lärm auf ein zumutb:l res Ausmaß reduziert werde. 
D iese Entscheid ung ist i n  Rechtskraft erw:lchsen. 

Die VA hat e ine .-\b l ichtu ng dieser Beru fu ngsentscheidung dem Bundesmi
n i ster fü r H :lndel ,  Gewerbe und Industrie zur Kenntn is  gebr:lcht und um 
Bebnntg:lbe ersucht ,  ob und welche :lufs ichtsbehörd l ichen Maßmhmen 
seitens seines Ressorts im  vorl iegenden Einze lhl l und  d:lrüber h imus in :l l l 
gemeiner H ins icht beabs ichtigt s ind ,  um ein rechtmäßiges Vorgehen der 
Gemeinde zu gewihrleisten .  Ebens o Int d i e  VA das gewerbetechnische 
Amtss:lchverstän d igen- bzw. d:ls  irztl iche S :lchverstind igengl!t:lchten, d ie 
erst Inch mehrhchen Crgenzen vom Amt der Burgenbnd ischen L:lndesre
gierung übersendet wurden ,  dem Bundesmin ister für H :lnde l ,  Gewerbe und 
Ind ustrie zur Kenntnis gebr:lcht und ihn U Il1 Ste l l ung luh ll1e ersucht,  ob 
bzw. W:lnn d ie Gewerbebehörde  im vorl iegenden Fal l  die Notwendigkeit 
zur Ertei l ung zusitzl i cher  Aufbgen zum N:lchb:lrschaftsschutz geprüft lut. 

D er Bundesmin i ster für Hande l ,  Gewe rbe und I n dustrie hat in der folge 
den Landesh:lupt ll1 :lnn \"on Burgenbnd :lngewiesen, unverzügl ich mi t  e i 
nem Verfahren luch § 79  GewO bzw. mit  ZW:lngsmaßnah rnen n :lch § 360 
leg. c i t .  für Abh i l fe zu sorgen .  

B is  zum Berichtszeitpun kt war e ine  Entscheidung n icht getroffen worden. 

Die VA h:lt d:lZU e rwogen : 

Gemiß § 1 98 Abs .  5 GewO ist d i e  Gemeinde zur  Vorschre ibung e iner spä
teren Aufsperrstunde oder e iner  frü heren Sperrstunde verpfl ichtet, wenn 
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die Nachbarschaft wiederholt d u rch d ie  Ausübung e ines Gastgewerbes un
gebührl ich bebst igt wurde oder wenn s icherheitspol ize i l i che Bedenken be
stehen .  Genliß � 337  leg .  c it .  i st  d iese Aufgabe der Gemeinde e ine solche 
des eigenen Wi t\ungsbere iches .  Der Gemeinde kommt in  d iesem Verfah
ren keine Mögl ichkeit zu, Aufbgen zu  ertei len bzw. w ie im vorliegenden 
Fall anstatt mit einer Vorvcrlegung der Sperrstunde mit  der Vorschre ibung 
\·on :\uflagen vorzugehen .  Der Bundesmin i ster fü r Handel ,  Gnverhe und 
Industr ie hat daher d ie  Rechtsansicht der  VA bestätigt, wonach d ie  Beru
fungsentsche idung des Gemeinderates der  Marktgemeinde [ l l mitz a ls  
rechts\\-id rig anzusehen ist .  Für dessen Beseitigung aus dem Rechu,bestand 
feh le  a l l erd ings die gesetz l iche G rund bge, wei l  d ie im Bundes-Gerneinde
aufs ichtsgesetz vorgesehenen Aufs ichts mittel e ine Ab::inderu ng oder Behe
bung des betreffenden Bescheides nicht ermögl ichen .  

Die  V:\ hat  daher  zun::ichst von e iner abschl ießenden Beurte i lung des  Be
schwerdefal Ies Abstand genommen und sofort nach Bekanntwerden der 
G utachten beim Bundesmin ister für Handel ,  Gewerbe und Industrie d ie Er
greifung entsprechender gewcrbebehörd l icher Maßnahmen zur Herste l 
lung des rechtm::ißigen Zustandes in  d ie  Wege gele itet. 

Ob\vohl  das Prüfungsverfahren zum Berichtszeitpunkt noch nicht abge
schlossen ist ,  erscheint eine Darste l lung der Angelegenhe it  an d ieser Ste l le  
dr ingend geboten,  weil es s ich nach den E rfahrungen der  VA um keinen 
Einzelfa l l  handelt. Der Bundesm in ister für Handel ,  Gewerbe und Ind ustrie 
hat zwar im vorl iegenden Fall den Landeshauptmann nlt1 Burgenbnd ein
gebden, der  Gemeinde I I Im itz d ie  Rechtsbge zur  Ken ntnis zu br ingen,  und 
d ieser g le ichzeit ig zu  empfeh len ,  i n  H inku nft be i  Vorl iegen einer d u rch die 
Ausübung e ines Gastgewerbes verursachten wiederholten ungebührl i chen 
Bebstigung der Nachbarschaft ohne u nnötigen Aufschub die dem Gesetz 
entsprechenden Maßnahmen,  n::im l ich d i e  Vorschreibung e iner sp::iteren 
:\u fsperrstunde oder e iner frü heren Sperrstunde,  zu treffen und das Pro 
blem bereits anbßl ich der  letzten Gewerbereferent entagung der  Bundeshn
der erörtert . Die \'A mug aufgrund der  Zah l  e insch bgiger Bescl1 \verden je
doch bezweifeln, daG d iese Magnahmen ausreichend geeignet s ind ,  d ie  Ge
meinden nicht nur  über d ie  Rechtslage i n  Kenntnis  7.U set7.en,  sondern s ie  
auch zu einern rechtm::iGigen Vorgehen zu  verhalten.  Die VA regt daher 
an,  geeignete Sch ritte - al lenfa l l s  auch i m  Wege der Gesetzgebung - zu 
setzen, um ein gcsetzm::ißiges Vorgehen der  Gemeinden zu gnv::i h rlc isten.  

2 . 3  Rechtswidriges Strafverfahren wegen Ausübung des Gastgewerbes ohne 
Konzession 
VA Z I .  47 - H G I / 8 4  BI\l 1': 1 .  308  0 2 S I 2 - I I l / S / � 4  

J .  0 , .  Tiro l ,  gibt bei d e r  VA a n ,  d;:tI� er  l13.ch d e m  Tod se iner konzessionsbe
rechtigten J\lutter am 1 1 . Dezember 1 9 8 1  den e l terl ichen Gastgewerbebe
trieb weitergefüh rt habe. Es se i  ihm an l3ß l ich einer Vorsprachc bei der  Ge
\\-erbebehörde wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter d ie  Auskunft er
tei lt worden, daß er bis zum Absch luG des Verbssenschaftsyerfahrens dazu 
berechtigt sei . Der Einschreiter füh rte bei der  VA darüber Beschwerde ,  dag 
er zwei Jahre sp3ter plötzl ich aufgefordert worden se i ,  den Betrieb 7.U 
sch l ießen, sowie daG über ihn e ine Verwaltungsstrafe i n  der  Höhe von 
4 000 S verl1 3ngt worden se i ,  da  er nach dem Tod se iner Mutter den Gast-
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gewerbebetrieb ohne die erforderl iche Konzess ion bis zum 25 .  November 
1 % 3 Jusgeübt hJbe.  DJS gerichtl iche VerbssenschJfm erhhren se i  jedoch 
noch n icht Jbgeschlmsen, weswegen die BestrJfung und die Aufforderung 
zur  Schl ießung im  Widerspruch zu  der mündl ich erte i l ten Auskunft stün
den. Er  h Jbe den Betr ieb unter dem NJmen und Juf Rechnung seiner ver
storbenen Mutter bis zum 25. November 1 98 3  geführt .  

Die VA lut Jufgrund der Ste l lungI1Jhmc des  Bundesm in isters fü r HJnde l ,  
Gewerbe und Industrie und nJch  Eins icht  in den  bezughJbenden VerwJI 
tungsstrJhkt und den Gewerbeakt folgendes festgeste l l t : 

Die !\lutter des Be�chwerdeführers WJS Konzess ions inhaberin und ist Jm 
1 1 .  Dezember 1 98 1  versto rben .  Der Beschwerdeführer  hat luch dem Tod 
se iner Mutter den GJstgev,erbebetrieb weitergefüh rt .  0ffenbJr im Zuge e i 
nes anhingigen Verwaltungsstrafverhhrens wegen Uberschreitung der 
Sperrstunde wurde dem Beschwerdeführer am 25 .  November 1 9 8 3  von e i 
nem Beamten des Gendarmeriepostens m itgete i l t, daß der GJsthJusbetrieb 
bis Juf weiteres e inzuste l len  sei ; dieser Aufforderung ist der E inschre i ter of
fenbJr noch Jm selben TJg nJchgekommen.  

Am 29 .  Nm'ember 1 9 S 3  - Jlso bereits nJch der tJtsich l ichen Schl ießung 
- richtete die BezirkshJuptmannschJft Lienz e in  formloses Schre iben Jn 
den Beschwerdeführer, worin diesem mitgete i l t  w ird, dJß Jufgru nd der 
SJch- und Rechtsbge derzeit  keine GJstgewerbekonzess ion vorl i ege und 
b i s  zur  rechtskriftigen Erte i l ung e iner neuen Konzess ion d ie  Ausübung des 
Gastgewerbes untersJgt i s t .  

Am 8 .  Dezember 1 9 83  hJt dJS GendJrmeriekommJndo S i l l i Jn  Jn d ie  Be
z i rkshJuptmannscluft Lienz Anzeige gegen den Beschwerdeführer  wegen 
unbefugter GewerbeJusübung erstattet, und mit 1 1 . Jinner 1 9 84  w i rd \'on 
der Bez irkshJuptmannscll3ft L ienz im GewerbeJkt die Festste l l ung getrof
fen ,  dJß das Gewerberecht der verstorbenen A, 0, erloschen se i ,  

Am 1 6 . Jinner 1 9 84  wurde J 0,  be i  de r  Bez i rksllJuptnl JnnschJft Lienz J is  
Beschu ld igter vernommen, u nd er verJntwortete s ich chmit,  dJf� er  d ie 
RechtsJuskunft von e inem BeJmten der  Gewerbebehörde erhJlten habe, 
dJß er b i s  zur  Beendigung des Verbssenschaftsverhhrens den Betrieb wei
terfü hren dürfe und d ieses se ines Wissens nach noch nicht abgesch lossen 
sei .  Mit  StrJferkenntnis vom 1 8 .  Jinner 1 9 84  der BezirkshJuptnl3nnschJft 
Lienz, wurde über ihn  gemiß § 366 Abs, 1 Z .  2 Gewerbeordnung e ine 
GeldstrJfe von 4 000  S mit  der Begründung verhingt, dJß er  I1Jch dem 
Tode der konzess ionsberechtigten Mutter das GJst- und Schankgewerbe 
im gle ichen StJndort b i s  zum 25 .  November 1 98 3  ohne die erforderliche 
Konzession bufend ausgeübt hat .  

DJgegen brJchte der Beschwerdeführer  Berufung e in ,  w iederholte dar in 
se ine Jngegebene Rechtfert igung und beJntrJgte d ie  HerJbsetzung der ver
hingten GeldstrJfe , 

Im  Zuge des Berufungsverhhrens wurde vom Amt der Tiro lcr  LJndesregie
rung Jn die Bezi rks ll 3uptmJnnschJft Lienz dJS Ersuchen um erginzende 
Erhebung gerichtet und ZWJr, ob der Berufungswerber J ls  Vertreter der 
Verbssenschaft 113ch der verstorbenen Mutter JnzLI sehc ll LI nd ob e in  Ver-
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l3.ssensch3.ftsfortbetrieb 3.ngezeigt worden sei .  Weiters wurde 3.ufgetr3.gen, 
den Berufungswerber zur Bebnntg3.be des N 3.mens des Referenten der Be
z irksl13.uptm3.nnsch3.ft zu  ver3.nbssen, der vom Einschreiter e rwähnt wurde, 
und diesen zu e iner Ste l lungn3.hme über d ie  dem Berufungswerber t3.tsäch 
l ich erte i lten Auskünfte e inzubden.  

Die  Bezi rksl13.uptm3.nnsch3.ft richtete zum ersten Tei l  des Ergänzungs3.uf
tr3.ges 3.n d3.S Gend3.rmeriekomm3.ndo S i l l i 3.n  das Ersuchen um Erhebung, 
"ob luch dem Tode von A. O .  e ine Verbssensch3.ft 3.bgeführt wurde u nd 
ob Ortner Josef 3.ls Vertreter der Verbssensch3.ft 3.nzusehen ist ." Dazu 
wurde mitgete i lt ,  d3.ß n3.ch dem Tode der Alois i3. Ortner 3.m 1 1 . Dezember 
1 98 1 keine  Verl3.ssenschafts3.bh3.ndlung durchgeführt wurde, d3. d iese n u r  
I nh3.berin d e r  G3.stgewerbekonzession und nicht Besitzeri n des H3.uses ge
wesen sei .  J .  O .  könne daher n ich t  a ls  Vertreter der Verbssenschaft angese
hen werden . 

Der Beschwerdeführer w iederholte bei  seiner neuer l ichen Einvernahme als 
Beschu ld igter seine b isherige Rechtfert igung, konnte j edoch den Namen 
der auskunftgebenden Person n icht nennen und gab neuerl ich an, daß ein 
Verlassenschaftsverhhren  n3.ch seiner Mutter b i sher nicht durchgeführt 
bzw. abgeschlossen worden se i .  

Mit Bescheid des L3.ndeshauptmannes von Tirol vom 3 .  Apri l  1 98 4  wurde 
die Berufung des Beschwerdefüh rers mit der Begründung abgewiesen, d3.ß 
er n icht sicher angeben könne,  ob er  überh3.upt be im Gewerbereferat vor
gesprochen und von wem er die Auskunft über die Möglichkeit des Verlas
senschaftsfortbetriebes e rhal ten hat. Woh l  habe er der Bezirkshauptmann
schaft L ienz den Tod se iner Mutter gemeldet, es widerspreche aber der  
vom zukünftigen Gewerbetreibenden zu erw3.rtenden Sorghitspfl icht, sich 
nicht h inreichend zu vergewissern, ob eine i n  einem Amt erte i l te Auskunft 
auch von e inem zuständigen Behördenorgan gegeben wird .  Der Berufungs
werber ver3.ntworte daher zumi ndest le ichte Fahrlässigkeit. 

Aus der vom Bundesministerium für H3.ndel ,  Gewerbe und I nd ustrie e inge
holten Stel l ungnahme geht hervor, daß es im Abl13.nd lungsverhhren des 
Bez irksgerichtes Lienz über den Nachlaß von A. O. zu ke iner E inantwor
tung gekommen ist ; der Nachbß wurde mit Besch luß  vom 27 .  September 
1 98 2  dem Ehegatten der Verstorbenen und Vater des Beschwerdeführers, 
A. 0 . ,  gemäß § 73 Abs. 1 Außerstreitgesetz an Zah lungs Statt überlassen. 

Die VA ging bei  Beurte i lung des Beschwerdeführers von folgenden Erwä
gungen 3.US : 

Gemäß § 4 1  Abs. 1 Z. 1 Gewerbeordnung steht das Recht, e inen Gewerbe
betrieb 3.ufgrund der von e iner anderen Person erstatteten Gewerbeanmel
dung oder der dieser erte i l ten Konzess ion fortzuführen,  der Verlassen
schaft nach dem Gewerbe inhaber zu .  Gemäß § 42 leg .  c i t .  entsteht das  Fort
betriebsrecht der Verlassenschaft ex l ege mit dem Ableben des Gewerbein
habers und endet unter anderem mit  der Überlassung des N3.chlasses an 
Zah lungs Statt .  § 42 Abs. 1 zwei ter Satz s ieht i n  Verb indung mit § 345  
Abs. 2 u nd Abs. 8 Z .  1 vor, daß  der  Vertreter der  Verlassenschaft den Fort
betrieb ohne u nnötigen Aufschub der Bezirksverwaltungsbehörde des 
Standortes anzuzeigen hat und d iese bei  Vorl iegen der jewei l s  geforderten 
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Voraussetzungen d i e  Anzeige m i t  Bescheid z u r  Kenntnis zu  nehmen hat. 
Ein Verstoß gegen d iese Anzeigepfl icht ist mit  einer Geldstrafe bis zu 
1 0  000 S zu ahnden.  

Für  d ie  rechr l iche Beurte i lung der dem Beschwerdeführer  zur Last gelegten 
Venvaltungsübertretung ist zunächst der Zeitraum vom Tod seiner konzes
sionsberechtigten Mutter am 1 1 . Dezember 1 98 1  bis zum Besch luß  des Be
z i rksgerichtes Lienz vom 27. September 1 9 8 2  zugrunde zu  legen, womit 
der Nachlaß dem Vater des Beschwerdefü hrers an Zahlungs Statt überlas
sen wurde. Für diesen Zeitraum hätte d ie  Gewerbebehörde die Bestimmun
gen des Fortbetriebsrechtes heranziehen und im Ermitt lungsverfahren d ie  
Frage kliren müssen, ob der Beschwerdeführer i n  d ieser Zeit als Vertreter 
der Verlassenschaft anzusehen war.  

Tatsäch l ich  hat sich die Berufu ngsbehörde zwar mit  der Frage des Fortbe
triebsrechtes auseinandergesetzt, aber i h re ergänzenden Erhebungen in 
Form von unzureichenden Fragen an die Unterbehörde durchgefüh rt .  Bei 
d iesen Erhebungen wurde - wie auch schon im erstinstanzl ichen Verfah
ren - jene Best immung der Gewerbeordnung �ußer  Acht gelassen, die e in  
Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft b i s  zur  Uberlassung des  Nachlasses 
an Zahl ungs Statt vorsieht .  Die Best immung des § 42 Abs. 2 Gewerbeord
nung zähl t  näml ich a l le  i n  Betracht kommenden Zei tpu nkte, i n  denen das 
Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft endet, auf. 

D ie  Antwort, daß keine Verlassenschafts:lbh:lndl ung durchgefüh rt worden 
\\':lr  und O. daher als Vertreter der Verbssensehaft angesehen werden 
könne, war daher nicht geeignet, zu r  Grundlage e iner gesetzmäßigen Ent
scheidung gem:lcht zu werden. 

Gemäß § 43  Abs. 1 Gewerbeordnung entsteh t  das Fortbetriebsrecht des 
überlebenden Eheg:ltten und der Kinder mi t  dem Zeitpunkt, in  dem d:ls 
Fortbetriebsrecht der Verbssenschaft endet. Der zugrunde zu legende Zeit
raum beginnt daher mit  dem Besch luß  des Bezirksgerichtes Lienz am 
27. September 1 9 82 .  Ein Fortbetriebsrecht des Beschwerdefü hrers während 
dieser Zeit war einerseits deswegen nicht mehr gegeben, da er  im 7eitpunkt 
der Endigung des fortbetriebsrech tes der Verlassenschaft das 24 .  Lebens
jahr bere i ts vo l lendet hatte (§ 4 1  Abs. 1 Z . } Gewerbeordnung) und ande
rerseits ,  \ve i l  mit  der gericht l ich verfügten Uberlassung des Nachbsses sei
ner verstorbenen Mutter an deren Ehegatten an Zah lungs Statt deren Ge
werbetr ieb zur  Gänze i n  den rechtl ichen Besitz sei nes Vaters übergegangen 
1st . 

Die angeführte festste l l ung der Bezirkshauptmannsch: tft Lienz vom 
1 1 . Jänner 1 984 ,  wonach das Gewerberecht der A. O .  erloschen sei ,  steht 
aber jedenfal l s  im  völ l igen Widerspruch zu den Bestimmungen der Gewer
beordnung, da dem Vater des Beschwerdefü hrers se it  Beginn des zweiten 
Zeitraumes nach wie vor das Fortbetriebsrecht zusteht. 

Im  Zuge des durchgefüh rten Verwal tu ngsstrafverfahrens hat s ich die Be
hörde auch n icht mit  den rechr l ichen Best immungen, d ie  auf den zweiten 
Zeitraum anzuwenden gewesen wären, auseinand ergesetzt, wenn d ies auch 
an der Strafbarkeit im E rgebnis nichts geändert hätte . 
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In  dem gegen den Beschwerdefü hrer durchgeführten Verw:lltu ngsstr:lh er 
bhren \\ urde weder i n  der  ersten I nsunz noch von der Berufungsbehörde 
die notwendige Trennung der beiden Zeiträume vorgenommen und beide 
\ o l lkommen untersch ied l i ch  zu be lundelnden Abschn itte :luch n icht der 
entsprechenden Rechtsbge un tergeord net. D:l d ie Behörde unter völl iger 
Vern:lchläss igung der Best immungen des Fortbetriebsrechtes vorgeg:lngen 
ist ,  befinden s ich weder im Verwaltungsstr:lbkt noch im Gewerbeakt Ang:l
ben über den Besch luß des Bezi rksgerichtes Lienz, womit der N:lchbß :ln 
den V:lter des Beschwerdeführers :ln Z :lh lungs St:ltt überbssen wurde. Die 
:lngeste l l ten Erhebungen, won:lch e in  V crbssensch:lftsverbhren n icht 
d u rchgeführt worden se i ,  s ind schon im H i nb l i ck :lu f  d ie  Best immung des 
§ 42 :\bs. 2 Gewerbeordnung, in dem al le  in Betr:lcht kommenden Mög
l ichkeiten :lufgezählt werden,  zu we lchem Zeitpunkt d:ls Fortbetriebsrecht 
der Verbssensch:lft endet,  absolut unzureichend.  

Bei .-\ufbr ingung der  notwendigen Sorghit und Be:lchtung der  ent spre
chenden gesetzl ichen Vorschriften fü r die be iden u ntersch iedl ich z u  beur
te i l enden Zeiträume hätten d ie  Ergebn isse des durchgeführten Str:lfve rhh
rens jedenhlls  zu e inem anderen Ergebn i s  fü hren können,  zumindest W :lS 
die Höhe der verhängten Verwaltungsstr:lfe :lnbngt. Dies vor :l l l e tn im 
H inbl ick auf den untersch ied l i chen Strafr:lhmen der :lnzuwenden ist, j e  
nachdem ob d ie  Meldepfl icht  verletzt oder d :ls Gewerbe unbefugt :lusgeübt 
wurde .  

Die VA hat  daher in der  mangelnden Sorgbit bei  der  Durchführu ng des  
Ermittlungsverfahrens und  i n  der  Nichtbeachtung der entsprechenden ge
setzlichen Vorschriften e inen Mißsund festgestel l t .  

A uch unter e inem anderen Gesichtswinkel h:lt d ie  VA Anbß, d ie  Vor
g:lngsweise der Behörde  i n  grundsätz l icher H insicht zu beanstanden.  

Wie i n  der Begründung angefüh rt wurde ,  s ieht d ie Gewerbeord nung tvlög
l ichkeiten \"or, einen Betrieb nach dem Tod des Gev;erbeberechtigten \vc i 
terzuführen. Im vorl iegenden F :l l l  i st  d ie Str:lfb:ukeit des  Beschwerdefüh
rers - wenn :luch nur  zum Tei l  - offenkundig,  doch hätte e ine entspre
chende Belehrung über die Best immu ngen des Fortbetriebsrechtes d:l '  st r:lf
b:lre Verh:llten und d i e  Sch l ießung überhaupt gänzl ich verh indern können.  
D ie  VA \·ertritt d ie Auffassung, daß es zur Aufg:lbe der Behörde gehört, 
den e inzelnen insbesondere dann aufzukl ären,  wenn er  s ich - wie der Be
schwerdeführer - persönl ich um H i l fe an die Behörde gewendet h :lt. 

2 . 4  Rechtswidrige Androhung sowie Anordnung emer zwangswelsen Vorfüh
rung durch die Gewerbebehörde 
VA Zl .  60 - HGI/gS  BM Z l .  30g 767/3- I I I /4/gS  

1.. F ,  Ebreichsdorf, fü hrte be i  der  VA wegen sei ner von  der  Gewerbebe
hörde ver:ln bßten zW:lngsweisen Vorführung Beschwerde .  Er  habe im No
vember 1 n4 bei  der Bezirkshauptmannschaft B :lden für seinen EDV -Be
tr ieb e in Gewerbe :lngemeldet und d ie  von der Kammer vorgeschriebene 
E i nverle ibungsgebühr entrichtet .  Im Jänner 1 9 8 5  sei ihm ein Lad ungsbe
scheid der Bezi rksbuptmannsch:lft Baden zugegangen, mit  dem er unter 
Androhung einer zwangsweisen Vorführung eingeladen wurde, zu dem 
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darin gerunnten Termin unter Mitnahme des Ladungsbescheides, der E in
verle ibungsgebührenqu ittung sowie 1 000 S Bargeld persön l ich be i  der Be
zi rkshauptmannschaft Baden zu erscheinen oder einen mit der Sachbge 
vertrauten und schrift l ich bevol lmächtigten e igenberechtigten Vertreter zu 
entsenden .  Nachdem er dieser Aufforderung n icht Folge geleistet habe, sei 
er Ende März um 6.00 Uhr frü h von der Gendarmerie abgeholt  worden, 
um ihn um H . OO  Uhr zur  Bezirkshauptmannschaft Baden vorzuführen .  Dort 
hätte er e iner Bediensteten die E inver le ibungsgebührenqu ittung vorgelegt 
und sich dann wieder entfernen können .  In der Folge habe er auch den ge
nannten Betrag \"on 1 000 S an die Behörde bezahlt ,  zum Zeitpunkt der 
Vorsprache bei der VA jedoch den Gewerbeschein noch n icht erhalten.  

Die VA ste l l te im Prüfungsverfahren nach E inholung meh rerer Stel l u ng
nahmen des Bundesmin isters für Handel ,  Gewerbe und Industrie sowie 
nach E ins ichtnahme in den betreffenden Verwaltungsakt fest, daß das Be
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach . Die Bezirkshauptmann
schaft Baden h atte den Beschwerdefüh rer e inzig zu  dem Zweck zwangs
weise vorführen lassen, e inen - ausschl ießl ich in  seinem Interesse gelege
nen - Gewerbeschein auszustel len .  Die Bezirkshauptmannschaft ging da
bei von der Annahme aus,  zu  der Vorfüh rung nach den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung berechtigt zu se in ,  da s ie sonst das vom Beschwerdefüh
rer i n  Gang gesetzte Verfahren nicht abschl ießen könne.  

Die VA hat erwogen :  

Gemäß § 340 Abs. 1 Gewerbeordnung hat  die Bezirksverwaltungsbehörde 
auf Grund der Anmeldung des Ge\verbes zu prü fen,  ob die gesetz l ichen 
Voraussetzungen für die Ausübung des angemeldeten Gewerbes durch den 
Anmelder am betreffenden Standort vorl iegen .  Entsprechend der Bestim
mung des § 340 Abs. 3 leg. cit .  ist vor Ausfertigung des Gewerbescheines 
der Behörde die Zah lung der E inverleibungsgebühr  nachzuweisen .  Der 
Abs. 4 der zit ierten Best immung rege l t  weiters ,  daß ein Gewerbeschein erst 
ausgeste l l t  werden darf, wenn der Nachweis der Zah lung der Ei nverlei
bungsgebühr beziehungsweise der Nachsicht h ievon erbracht worden ist .  
Wenn dieser geforderte Nachweis nicht vorge l egt wird, hat die Gewerbebe
hörde bei Vorliegen der gesetzl i c�en Voraussetzun�en fü r die Ausübung 
des angemeldeten Gewerbes statt emen Gewerbeschem auszustel len gemäß 
§ 340  Abs. 1 Gewerbeordnung einen entsprechenden festste l l ungsbescheid 
zu erlassen. 

Der Bundesmin ister für Hande l ,  Gewerbe und Industrie hat daher bereits 
in  seiner ersten Ste l l ungnahme der VA beigepfl ichtet, daß die Erlassung des 
Ladu ngsbescheides im vor l iegenden Fa l l  demnach n icht  erforder l ich war. 
Er gab a l l erdings auch seiner  Meinung Ausdruck, daß der E inschreiter an
dererseits die Ange legen heit  durch Beibringung des Geforderten - näm
l ich der Einverleibungsgebührenquittung - oder e in E rsuchen um Termin
verschiebung berein igen hätte können. Durch  die Nichtbeachtung des  La
dungsbescheides hätte der Beschwerdeführer  die Anwendung des rechts
wirksam angedrohten Zwangsmittels seiner Vorfüh rung in Kauf genom
men .  

Die VA vertritt demgegenüber d ie  Auffassung, daß im fa l l  e ines  rechtmäßi
gen Vorgehens der Gewerbebehörde die Androhung der zwangsweisen 
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\'orführung und :tnschl ießende Durchführung unterbleiben hätte müs,en . 
Wie schon ausgeführt ,  wäre e inem Abschluß des Verbhrens :tuch ohne 
l\litwi rkung des Beschwerdefüh rers nichts entgegengesunden, da st:ttt der 
A.usste l lung ei nes Gewerbeschei nes e in Festste l l ungsbescheid zu erl:tssen 
gewesen wäre .  Im Hinbl ick dar:tuf, d:tß die zw:tngsweise Vorführung einen 
gra\" ierenden Eingriff in das Recht :tuf persön l iche Fre iheit darste l l t ,  lut d ie 
VA der Beschwerde Berechtigung zuerbnnt und den Bundesmin ister fü r 
I-bndel ,  Gewerbe und Ind ustrie um Bebnntg:tbe der aufsichtsbehörd l ichen 
Maßluhmen seines Ressorts ersucht,  um in  H inku nft eine solche Unver
hä l tn i smäßigkeit der :tngewendeten Mittel ausschl ießen zu können.  Die 
Notwendigkeit, d ie Gewerbebehörde auf die Rech tsbge h inzuweisen, er
schien der VA umso dringender geboten ,  :t ls  die Bezirkshauptm:tnnschaft 
Baden i h re Maßnahme in  offens icht l icher Verkennung der Bestimmungen 
der Gewerbeordnung gesetzt h:ttte und die Aufhssung vertr:tt, daß die Be
hörde das Gewerbeanmeldungsverhhren - sofern keine Gewerbeuntersa
gu ngsgründe vorliegen - n:tch § 340 Abs. 4 Gewerbeordnung nur  durch 
Ausste l lung ei nes Gewerbescheines :tbzuschl ießen h:tbe.  

Der Bundesmin ister für Handel ,  Gewerbe u nd Industrie setzte darauf das 
Amt der Niederösterre ichischen Landesregierung, in  dessen Aufsichtsbe
reich der Anbßfal l aufgetreten war, von der Rechts:tufhssung der VA mit 
dem Auftr:tg in  Kenntnis ,  d ieser be i  ähn l ichen Fäl len Rechnung zu tragen. 
Darüber h in :tus wurde d:ts Problem i n  diesem Sinn in  die Tagesordnung 
der Jahrest:tgung der Gewerbereferenten aufgenommen.  

2 . 5  Rechtswidrige Schließung eines Gastgewerbebetriebes 
VA 2 1 .  89 - HGI/85  B M  2 1 .  308 4 83/4 - I l I /5/85  

M.  und  F .  P . ,  Ste irisch-T:tuchen, w:tndten s ich im Ju l i  1 98 5  an d ie  VA u nd 
gaben :tn, d:tß sie eine GeseI I scluft m .  b .  H .  gegründet und unter E in lul 
tung der  gewerbepol ize i l ichen Vorschriften e ine  gewerberechtl iche Ge
schäftsführerin beste l l t  und e in  Gasthaus in Pacht genommen hätten .  I n  der 
Folge sei die gewerberecht l iche Geschäftsführer in ausgeschieden und das 
Lokal von Ihnen wei tergeführt worden. Die E inschreiter beh:tupteten einen 
Mißstand in  der Verwaltung d:trin, daß die Gewerbebehörde bereits vor 
Ablauf der 2 Momte nach Ausscheiden der Geschäftsführerin die Schl ie
ßung des Betriebes veranlaßt hatte. 

Die VA ste l l te nach E inholung e iner ausführl ichen Stel l ungnahme des Bun
desministers für  Handel, Gewerbe und Industrie folgenden Sachverhalt  
fes t :  

M i t  Bescheid vom 7 .  Mai  war der  von den  Einschre itern gegründeten Ge
se l l schaft m .  b .  H .  die Konzession für e in G:tstgewerbe in  der Betriebsart 
Gasthaus im betreffenden Standort ver l iehen und die Bestel lung von Frau 
I. L. zum gewerberechtl ichen Geschäftsführer  genehmigt worden . Mit  
Schreiben vom 5 .  Jänner 1 9 8 5 ,  das genau 1 Monat später zur Post gegeben 
wurde und :tls  Betreff , ,2urücklegung der Beste l lung des gewerberecht l i 
chen Geschäftsfüh rers" anfü hrt, te i l te Frau I .  L. der Bezi rkshauptmann
schaft Hartberg mit, daß s ie :tus versch iedenen Gründen ab sofort nicht 
mehr bereit  sei ,  a l s  gewerberechtl icher Geschäftsfüh rer  für die P .  Gese l l 
sch:tft m. b .  H .  Iumhaft zu se in  und bat um Kenntnisnahme. 
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Mit  Schreinen \'om 8 .  februar 1 98 5  brachte die Bezirkshauptmannschaft 
Hanberg die E i ngabe von Frau L. der P. Gesel lschaft m .  b .  H .  m it dem Be
merken zur Kenntnis, daß daraus hervorgehe, daß Gastgewerbe sei von der 
P. Gesel l�chaft m .  b .  H .  b i sher ausgeübt worden, ohne daß e in  gewerbe
recht l icher Gesclüftsführer  neste l l t  gewesen sei. Bei der ursprüngl ichen Be
stel lung der Frau L.  zum gewerberecht l ichen Geschäftsfüh rer  hätte es s ich 
offensicht l ich um e ine Scheinbeste l l ung gehandelt ,  wie nun eindeutig fest
gestell t  worden se i .  Weite rs wurde in diesem Schreiben der Bezi rkshaupt
mannsch aft Hartnerg festgehalten , daß d ie  P .  Gesel lschaft m. b .  H. zur  
Ausübung des Gastgewerbes solange n icht  berechtigt se i ,  b is  e in  gewerbe
recht l icher Gesclüftsfü hrer  beste l l t  und diese Beste l lung von der Gewerbe
behörde rechtskräft ig geneh migt sei .  Die Gesel l schaft werde daher aufge
fordert, d ie Ausübung des Gastgewerbes e inzustel len .  

D ieses Schreiben erging auc�. an das  Gendarmeriepostenkommando Fried
berg mit  dem Auftrag zur Uberwachung der Einhal tung des derzeit igen 
Verbotes der Ausübung des Gastgewerbes durch d ie  P.  Gesel l 
schaft m .  b .  H .  

In  d e r  Folge kam e s  an mehreren Tagen im Februar und  März 1 9 85  zu  Be
anstandungen durch Organe der Gendarmerie,  u nd zwar jeweils mit der 
Begründung, daß Herr r. P. Gäste bewirte, ohne h iefür die erforderl iche 
Gewerbeberechtigung zu besitzen bzw. e inen gewerberechtl ichen Ge
schäftsführer beste l l t  zu haben. Dabei wurde auf das oben angeführte 
Schre iben der Bezirksh:l.Uptmannschaft Hartberg vom 8 .  Februar 1 98 5  h in 
gewiesen. Am 22 .  Februar 1 9 8 5  kam es  überdies zu e iner  vorübergehenden 
Festnahme von Herrn f. P. ,  d ie  in der Anzeige des Gendarmerieposten
kommandos Friedberg vom 1 .  M ärz an die Bez i rkshauptmannschaft Hart
berg damit  begründet wurde,  daß d ieser im dr ingenden Verdacht gestan
den sei , durch die unbefugte Gewerbeausübung eine Verv.:altungsübertre
tung begangen zu haben .  Obwohl er vor dem gegenständ lichen E inschrei
ten bereits mehrmals  auf die U n rechtmäßigkeit der Gewerbeausübung auf
merksam gemacht worden se i ,  hätte Herr F. P.  weiterh in Gäste bewirtet 
und sei n icht bereit gewesen ,  d iese Tätigkeit e inzustel l en .  Wegen der Fort
setzung der strafbaren Handlung habe man i hn  festgenommen und zum 
Gendarmerieposten F riedberg gebracht .  

M i t  E ingabe vom 8 .  M ärz 1 98 5  beantragte Frau M .  P .  für  d ie  P . -Gese l l 
schaft, d ie  i h r  zustehende zweimonatige Frist zur Bestel lung e ines neuen 
gewerberechtl ichen Geschäftsführers auf sechs Monate zu verlängern. Die 
Bezirkshauptmannschaft Hartberg entschied über d ieses Ansuchen negativ 
und entzog der P.  Gesel l sch aft m. b .  H. die Konzess ion .  Zum Berichtszeit
punkt war das Rechtsmi tte lverhhren anhängig. 

Die  Volksanwaltschaft ging bei  Beurte i lung des Beschwerdefal les \'on fol
genden Erwägungen aus : 

Entsprechend der Best immung des § 9 Abs. 2 GewO darf das Gewerbe 
nach Ausscheiden der Geschäftsführer oder der Pächter bis zur Bestel lung 
e ines neuen Geschäftsfüh rers oder Pächters, längstens jedoch während 
zweier Monate, weiter ausgeübt werden .  Die Beste l lung von Frau 1. L. zum 
gewerberechtl ichen Geschäftsfüh rer  hat durch d ie  gewerbebehörd l iche Ge
nehmigung Rechtswirksamkeit erlangt.  Während zweier Monate nach dem 
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" on i h r  erklärten Ausscheiden war daher d ie P. Gesel l schaft m .  b .  H .  a ls  
Konzess ions inhaberin zur  weiteren Ausübung des Gastgewerbes berechtigt .  
Die im  Schreiben der Bez i rkshauptmannschaft H artberg vom 8 .  Februar 
1 9 8 5  geäußerte Rechtsans icht, die P.  Gesel lschaft m. b .  H.  se i  dazu nicht 
berecht igt, war somit unricht ig .  Die  Aufforderung, d ie  Ausübul1g des Gast
gewerbes umgehend e inzuste l len,  wurde daher von der \'A in  Ubereins t im
mung mit dem Bundesm in i ster für H andel ,  Gewerbe und Ind ustrie a l s  
rechtl ich verfeh l t  betrachtet. Damit  entbehrte abt:r auch der Auftrag an das 
Gendarmeriepostenkommando Fr iedberg "zur Uberwachung der E inha l 
tung des derzeit igen Verbotes der  Ausübung des GastgC\vcrbes du rch d ie  P .  
Gesel l schaft m .  b .  H." der  recht l ichen Grund lage. Da  innerhalb der gesetz
l ich vorgesehenen Frist die Ausübung des Gewerbes n icht  rechtsw id rig  war, 
war auch eine Schl ießung des Betriebes nicht z uläss ig .  

Der Beschwerde war daher  von der  VA Berechtigung zuzuerkennen, umso
mehr a ls  die rechtswidrige Anord nung der Gewerbebehörde zu  einer unge
rechtfertigten Festnahme gefüh rt hat .  Die Prüfu ng der Rechtmäßigkeit des 
Konzess ionsentzuges mußte i m  H inb l ick auf das anhängige Berufungsver
fahren unterb le iben.  

Da der  Bundesmin ister für Handel ,  Gewerbe und I ndustrie in  der Folge der 
Bezirkshauptmannschaft Hartberg i m  Wege des Amtes der Steiermärki
sehen Landesregierung e ingebend die Rechts lage dargelegt und fIngewiesen 
hat, in H i n kunft i n  g le ichgelagerten Fällen d ieser Recbtsansicht gemäß vor
zugeben, konnten weitere M aßnahmen seitens der VA unterb le iben .  

3 Bundesministerium für Inneres 

Allgemeines 

I m  Berichtszeitraum wurden 20 1 Beschwerden, das Ressort des  Bundesmi
n isters für I nneres betreffend,  an d i e  VA herangetragen .  Dies bedeutet e in  
geringfügiges Anste igen gegenüber der  Anzahl  von Beschwerden im  wran
gegangenen Berichtszeitraum .  Wie b isher  wurden zah l reiche Beschwerden 
über ein behauptetes Fehlverhal ten von Wacheorganen geführt oder d ie  
VA auf Zeitungsmeldungen aufmerksam gemacht, i n  welchen über Über
gr iffe berichtet wurden.  D i e  VA hat daher auch e ine Reihe von amtswegi
gen Prüfungs" erfahren d u rchgefüh rt und s ich dabe i  vor  derselben Proble
mat ik  gesehen,  d ie  schon i n  b isherigen Berichten an den N ationalrat aufge
zeigt wurde .  Zumeist weichen näml ich  die Darste l lungen der  betroffenen 
Staatsbü rger und d ie  der betroffenen Beamten i n  den wesentl ichen Be
schwerdepunkten voneinander ab,  weshalb mangels unbetei l igter Zeugen 
e ine Obj ektivierung des Sachverha l tes nur selten mögl ich ist .  Wenn auch 
die VA davon ausgeht, daß gru ndsätz l ich j edem Staatsbü rger das gleiche 
Maß an G laubw ü rd igkeit zuzuerkennen ist ,  mußte s ie dennoch i n  den mei 
sten Fä l len von der Festste l l ung eines Mißstandes oder e iner Beanstandung 
Abstand nehmen,  we i l  d i e  vorgebrachten Vorwürfe n icht e indeut ig beweis-
bar waren .  

. 

D ie  VA hat i n  d iesem Zusam menhang e inen wesentl ichen Unterschied zwi
schen Beschwerden über  Gendarmeriebeamte und  so lche über  S icherheits-
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\\ acheorgane festgeste l l t ,  welcher s ich sowohl auf  d ie  Anzahl  der Be
schwerden als auch auf den Inha lt sO\v ie die daraufh i n  getroffenen d ienst
aufs ichtsbehörd l i chen !v1Jßnahmen bezieht .  Bei der VA ist d abe i  der E in 
druck entstanden, daß i m  Bere ich der  Gend armerie Übergriffe n icht nu r  
seltener vorkommen, sondern d i e  D ienstbehörde  auch bereit  i s t ,  i n  derarti 
gen Fä l len strenger zu reagieren .  Der VA sche int  d ie Schl ußfo lgerung zu
l äss ig ,  daß e ine Wechse lw irkung zwischen Verl13lten der  Beamten und  der 
Hand l13bung der  D ienstaufsicht besteht und  daß daher  d ie  ger inge Zahl  
der Beschwerde über  Gedarmeriebeamte e ine  folge der  stengeren D ienst
aufs icht ist .  In d iesem Zusammenhang sol l  auf  e inen Fal l  h i ngewiesen wer
den, den d ie  Volksanwaltschaft aufgrund eines Zeitungsart ike l s  amtswegig 
aufgegri ffen hat. E ine  Tageszeitung hat ber ichtet, d aß ein 1 6jähriger Bur
sche von e inem Gendarmeriebeamten abgefü h rt, geschiJgen und dabei  ver
letzt worden se i .  I\" ach e inem ärztl ichen Gutachten habe der Jugend l iche 
dabei eine Jochbe inpre l lung,  Schwel lungen der  l inken Gesichtshälfte sowie 
Schwe l l ungen und Rötungen der  l i nken Ohrmuschel  er l i tten. Ursache da
fü r s ie  gewesen, daß der  Jugend l iche spät abends i n  e inem Gasthaus rau
chend angetroffen worden se i  und auf  die Aufforderung, nach Hause zu 
gehen, frech reagiert habe.  Im Prüfungs\"erfahren der  VA wurde festge
ste l l t, daß das zuständige Bezi rksgendarmeriekommando unverzügl ich 
Strafanze ige be im Bez irksgericht gegen den Gendarmeriebeamten, der  s ich 
zum Tatzeitpunkt nicht im D ienst befunden hatte, wegen Körperverletzung 
erstattet habe.  Das daraufh i n  d u rchgeführte strafgericht l iche Verfahren 
wurde mm Bezirksgericht wegen mangelnder Strafwürd igkeit e ingestel l t .  
Dennoch wurde  gegen den Beamten von der  Di sz ip l i narkommi ss ion a ls  
Disz ip l inarstrafe e in  Verweis  ausgesprochen.  In e inem anderen amtswegig 
d u rchgeführten Prüfungsverfahren ,  welches unter 3 . 1 d argeste l l t  ist ,  stel lte 
die VA fest ,  d aß e in  S icherhe i tswachebeamter e inen Festgenommenen ge
schiJgen und getreten hatte, sodaß d ieser e inen Riß des l i nken Trommelfe l 
les er l i tt .  Der Beamte wurde  wegen schwerer Körperverletzung zu 1 8 0 Ta
gessätzen 3. 200 S \"om Landesgericht für S trafsachen Wien verurte i l t .  I n  
d iesem F a l l  wurde  nach den  Best immungen de s  Beamten-Dienstrechtsge
setzes von e iner Di sz ip l inarstrafe abgesehen,  weil die Disz ip l i narbehörde 
d ie Auffassu ng Yertrat, daß die st rafger icht l iche Verurte i l ung ausreiche,  um 
den Beamten \"on der  Begehung weiterer D ienstpfl ichtYerietzungen abzu
ha l ten .  Der Beamte wurde zwar auf se inen e igenen Wunsch an e inen ande
ren D ienstort versetzt - wobei der Bundesm in i ster fü r I nneres mi tte i l te ,  
daß d iese Versetzung  i n  ke inem Zusammenhang mi t  dem Vorfa l l  s tünde -
vers ieht aber h ier  i m  wesent l ichen den gle ichen Dienst, den er zum Tatzeit
punkt versehen hatte. 

Unbeschadet dessen, daß Übergriffe 111 e inem derart igen Ausmaß E inze l 
fäl l e  dars tel len ,  vertritt d ie  VA d ie  Auffassung, daß jedenfa l l s  dann,  wenn 
Mißhand lungen a ls  e rw iesen angesehen werden müssen, das D i sz ip l i nar
recht mit besonderer Strenge angewendet werden müßte . Keinesfa l l s  s i nn 
vol l erscheint es der VA, e inen Beamten i n  derselben D ienstverwendung zu 
be iJssen ,  d ie  er zur  Begehung e iner  Straftat ausgenützt hat .  Der VA sche int  
e ine  strenge D ienstaufs icht n icht nur  aus Gründen der  Spezia lprävent ion 
sondern vor a l lem im H inb l ick auf  e ine  Generalprävent ion d ringend gebo
ten .  Dies  schon desha lb ,  we i l  - wie unter  3 . 1  näher ausgeführt - oftmals  
Kol legen Zeugen \'on Mißhand lungen werd en, welchen der Cnrechtsgeha l t  
des d ienst l ichen Verhaltens nur  schwer begre i fl ich w i rd ,  wenn zwar e ine 
ger icht l iche Verurte i lung ausgesprochen,  aber in  der Folge ke ine d ienst-
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recht l iche M aßtuhme gesetzt w ird. Es könnte dabei  nu r  a l lzu  le icht der  
Eind ruck entstehen,  daß d i e  Verurte i l ung nur wegen der festgeste l l ten Ver
letzung ausgesprochen wurde , ohne d i e  s ichtbare Verletzung aber d i e  Vor
gangsweise von der D ienstbehörde  geduldet würde .  

I m  H i nbl ick auf  d ie  untersch ied l iche Beschwerdezahl  im Bere ich der Gen
darmerie und S icherheitswache hat s i ch  für die VA auch  der E indruck ver
stärkt, daß d i e  Voraussetzungen für e ine festnahme von Organen der Bun
despol ize i  anders interpretiert werden a l s  von  Organen der Gendarmerie .  
I n  den der VA vorl iegenden Fäl len war der  Festnah megrund zumeist  "Ver
h arren in der strafbaren Hand lung" der ungebührl ichen Lärmerregung 
oder Ordnungsstörung .  D ie  VA hat schon in  b i sherigen Berichten auf d ie  
Problemat ik d ieser Tatbestände h ingewiesen, da d ie  Tatbestandsmerkmale 
nur schwer objektiv ierbar  s ind.  In dem unter 3 .3 dargeste l l ten Einzelfal l  
wurde zum Beispiel d as Strafverfahren \vegen u ngestümen Benehmens von 
der  zuständ igen Bez irkshauptmannschaft e ingeste l l t ;  d i eser Tatbestand war 
jedoch als Grund für die Festnahme d u rch einen Pol iz isten i n  Wien ange
nommen worden und hatte i n  weiterer Folge zu einer zwölfstünd igen Haft 
geführt .  

Bezügl ich der  H aftdauer hat d i e  VA schon in  ihren b isherigen Berichten 
darauf h ingewiesen, daß d iese nach Auffassung der VA jedenfal ls in  Wien 
oftmals  e in unzumutbares Ausmaß erre icht .  Die  VA hat ",- iederholt darauf 
h i ngewiesen, daß d ie  Behörde nach den Best immu ngen des Verwaltungs
strafgesetzes verpfl ichtet i s t ,  den Festgenommenen sofort, spätestens aber 
b innen 24  Stunden zu vernehmen .  

I m  vergangenen Berichtszeitraum mußte festgeste l l t  werden ,  daß d ieser Ge
setzesauftrag vie lfach m ißachtet und d ie restgenommenen zu Unrecht b i s  
zu  1 2  Stunden i m  Arrest verbringen m u ßten.  Die VA konnte nunmehr  er
reichen, daß der Bundesmin ister für I n neres einen Erlaß angekündigt  hat, 
mit dem die den Zentraljournald ienst versehenden rechtskund igen Beamten 
nachdrückl ich angeha l ten werden sol len ,  auch während der ;\Iachtstu nden 
Vernehmungen durchzufü h ren .  Da  die Problemat ik insbesondere im Be
reich der Bundespol ize i  Wien auftr i tt ,  soll sich der angekündigte Erbß 
nach der M itte i lung des Bundesmin isters auf d iesen Wirkungsbereich be
schränken. Wenn auch nach den E rfahrungen der  VA dem Bundesm in ister 
für I nneres h ins icht l ich d ieses ört l ichen Schwerpunktes be igepfl ichtet wird,  
vertritt der VA dennoch d i e  Auffassung,  daß durch e ine bundesweite 
D ienstanwei sung ein gesetzmäßiges Vorgehen im Zusammenhang mit der  
Vernehmung von Festgenommenen gewährle istet ", erden müßte. 

Weitere Beschwerden wurden über eine mange lhafte Untersuchung oder 
unfreundl iche Behand l ung d u rch Amtsärzte gefü hrt .  Wenn auch nicht a l l e  
Vorwürfe Bestätigung fanden,  wobe i  auch h ier  d ie  Problemat ik der Beweis
barkeit  mange l s  Zeugen besteht ,  gestand doch e in  Amtsarzt se in Fehh-er
hal ten ein und entschu l digte sich be im Beschwerdefü hrer. 

Andere Beschwerden betrafen e ine mangelnde Serv icebereitschaft von Po
l ize i- und Gendarmeried ienststel l en ,  sowie die u nr icht ige beziehungsweise 
s innwidrige Ausfert igung von Ladu ngen.  Die erste Beschwerdegruppe hatte 
zwar keine gesetzwid rige Vorgangsweise zur Ursache, doch e rwies s ich  
manches Vorbr ingen a ls  s ubj ektiv berechtigt .  So war zum Beispie l  i n  e inem 
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f:tl l  d ie  E ing:tngsbestätigung für d ie  persönl iche Abg:tbe e iner Lenker:tu , 
kunft \Tnveigert worden .  In  e inem anderen F:tl l  wu rde Krit ik an der  Prnis 
des Fund:tmtes der  Wiener Pol izei  gefüh rt, welches den Finder m i ttels 
Postbrte  zur Abholung des Fundgegenst:tndes einbdt und d:tbe i  das  PoSt
brtenporto beim F inder e inheben bßt. H ins icht l ich der zweiten Beschwer
degruppe hat d ie  VA den Vorbringen Berechtigung zuerbnnt. I n  z :th l re i 
chen  L:td u ngen, i n  welchen das  persönl iche E rsch e inen gefordert wurde, 
war a ls  Gegenstand ledigl ich "Einvernahme" angegeben.  I n  einem Fal l  
wurde sogar e in  Lad ungsbescheid ausgefertigt, in welchem be i  ungerecht
fertigtem Ausbleiben d ie zwangsweise Vorfüh rung angedroht war. In ei
nem anderen Fall wurde  d i e  S i nnwidrigkeit der Gegenstandsbeze ichnung 
dadurch offenbar, d :tß d i e  Mögl ichkei t  e ingeräumt wurde,  entweder per
sön l ich zu erscheinen oder e inen "mit der Sachlage Vertrauten" und 
schr ift l ich bevol lmächt igten Vertreter zu  entsenden .  Da d ie  VA d ie  Auffas
sung \Trtrat, daß d iese Umschre ibung des Gegenstandes der Amtsh:tnd lung 
n icht den Erfordernissen des Al lgemeinen Venvaltungsverfahrensgesetzes 
entspricht, wandte sie s ich  an den Bundesminister  für Inneres,  welcher  im 
H i nb l ick auf  die Grundsätz l ichke i t  der  Prob lemat ik den Verfassungsdienst 
des Bundeskanzler:tm tes befaßte. D ieser fü h rte :tus ,  daß nach der e inschb
gigen Bestimmung des Al lgemeinen Verwa l tungsverfah rensgesetzes d i e  Be
zeichnung des Gegenstandes auch eine Angabe d:trüber verlange, welche 
Behe lfe und Beweism ittel m i tzubringen s ind .  Auch müßten e inem a l l fä l l i 
gen  Vertreter best immte Aufträge ertei l t  werden. Schon au s  d iesen Grün
den könne der  Gegenst:tnd "Einvernahme" nicht den gesetz l ichen Erfor
dernissen entsprechen.  Da s ich der Bundesmini ster für Inneres d ieser 
Rechtsauffassung anschloß, ertei l te er an a l l e  S icherheitsd i rektionen und 
Bundespo l ize id i rektionen d i e  Anwei sung, i n  Ladungsbescheiden künftig 
e ine entsprechende Präz i s ierung des Verhandlungsgegenstandes :tufzuneh
men.  

Immer wieder w i rd d ie  VA mit  Beschwerden behßt,  d ie  das gewaltsame 
Eind ringen der  Polizei i n  versperrte Wohnungen zum Gegenstand haben. 
D ie VA \'erkennt dabe i  nicht das Bestehen einer möglichen Gefahr im Ver
zug und d ie Prob lemat ik des Abwägens der  zu schützenden Güter. D ie  ge
genwärtige S i tuat ion, wonach für Schäden an einer gewaltsam geöffneten 
Tür der Wohnungs inhaber se lbst aufzukommen hat, wenn sich d ie Amts
handl ung zwar a l s  unnotwend ig,  aber nicht rechtswidri g  herausste l l t ,  stößt 
jedoch bei den Betroffenen kaum auf Verständn i s .  

Schl ieß l ich waren Beschwerden in  d ienstrecht l i chen Angelegenheiten sowie 
im Bereich des Zi\' i ld ienstes Gegenstand von Prüfungsverfahren .  Dabei 
wurde e ine untersch ied l i che Behandlung \'On Zi \ i l - und Präsenzd ienern 
d u rch den Gesetzgeber festgeste l l t ,  wenn s ich e ine u rsprüngl iche Feststel 
lung d e r  Taugl ichkeit  a ls  falsch herausgeste l l t  oder nach der Ste l l ung e ine  
Versch lechterung des Gesundhei tszustandes e intritt .  Während der  Wehr
p fl ichtige n:tch den Bestimmungen des Wehrgesetzes sowoh l  berecht igt ist ,  
e inen Antr:tg :tuf  neuerl iche S te l lung e inzubr ingen :t l s  :tu ch :tm tswegig e i 
ner solchen neuerl ichen Ste l lung u nterzogen werden bnn ,  i s t  der Z iv i l 
d i en stpfl i chtige m i t  Rechtskr:tft des  Bescheides,  mit  dem er  :t l s  Z iv i ld iener 
:tnerbnnt wird ,  von der  Wehrpfl icht befre i t ,  wesh:t lb  d ie  erwähnten Be
st imm ungen auf ihn keine Anwendung finden .  Im f:t l le  des .zweife l s  :tn der 
körperl ichen Eignung eines Z iv i ldienstpfl ichtigen ist  zwar e in :tmtsärzt l i 
ches Gutachten e inzuholen ,  doch hat der  Betroffe ne kein d iesbezügl iches 
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Antragsrecht. Die VA regt daher eine Än derung der gesetz l ichen, Bestim
mungen an, um diese Ungle ichbehandl u ng zu vermeiden.  

Einzelfälle 

3 . 1  Mißhandlung durch Sicherheitswacheorgan 
VA Zl .  1 3 5  - I / 8 4  BM Z l .  5 1  1 931230- I I I2/85  

1 2  

I m  September 1 98 4  wurde d i e  VA auf  e inen Zeitungsarti ke l  h ingewiesen, i n  
welchem über e in  Strafverfahren gegen e inen jungen Sicherheitswachebe
amten  berichtet wurde, welcher einen Festgenommenen i n  d ie  Ze l le  getre
te� und  geohrfeigt habe, sodaß dem Betroffenen das Trommelfe l l  gerissen 
seI. 

Die VA führte daraufh i n  ein amtswegiges Prüfungsverfahren durch ,  holte 
e ine Ste l lungnahme des Bundesministers für I nneres e in ,  nahm E insicht i n  
d i e  bezughabenden Verwaltungsstraf- und Gerichtsakten und stellte fol 
gendes fest : 

Im Ju l i  1 98 2  war H .  L. wegen Ordnungsstörung und u ngebührl ich�r Lärm
erregung festgenommen und i n  den Arrest abgegeben worden .  Uber die 
weitere Vorgangsweise gingen die Angaben der Sicherheitswacheorgane 
und des Festgenommenen auseinander. Fest steht j edenfal ls ,  daß der Fest
genommene e inen Riß des l i nken Trommelfe l les sowie e ine Pre l lung der 
l in ken  Jochbeingegend erl itten hatte , als er den Arrest verl ieß .  Als Ursache 
gab H. L. an,  vom Sicherheitswachebeamten A. S .  geschlagen und getreten 
worden zu sein .  Der Mißhandlung sei vorausgegangen, daß er seine Gold
kette nicht gle ich habe abnehmen wol len ,  worauf s ie  ihm der S icherheits
wachebeamte vom Hals gerissen habe.  Er habe daraufh in  den Beamten be
schimpft, worauf dieser beim Abführen  i n  den Arrest mit Sch lägen und 
Tritten reagiert h abe. H .  L. h abe d ie  Verletzung sofort wahrgenommen, 
zumal er geblutet habe.  Dennoch habe s ich niemand um seine Verletzung 
gekümmert, sodaß er s ich sch l ieß l ich d ie  Pu lsadern aufgeschnitten habe, 
u m  auf s ich aufmerksam zu machen. Erst dann sei  die Rettung verständigt 
und  er ins  Krankenhaus gebracht worden .  

Demgegenüber gab der Wachebeamte A. S .  in  se iner  Meldung an,  daß 
H. L. einen Fluchtversuch u nternommen habe, den er vereiteln konnte. 
H. L. habe sich jedoch weiter renitent verhalten und habe daher unter An
wendu ng von Körpergewalt in die Ze l le  verbracht werden müssen.  Dabei 
seien zwei weitere Sicherheitswachebeamte anwesend gewesen .  In der Mel
dung findet s ich weder ein H inweis auf e ine Verletzung noch auf die Mög
l ichke it, daß eine solche entstanden sein könnte .  In e iner späteren Verneh
m u ng des Wachebeamten vor dem Sicherheitsbüro gab dieser abweichend 
von seiner Meldung an,  daß der Fluchtversuch mit  e iner "Rangelei" geen
det habe,  bei der beide Personen am Boden zu l iegen gekommen se ien .  Da
bei  hätte möglicherweise e ine Verletzung entstehen können.  Er stel lte je
doch i n  Abrede, den Festgenommenen geschlagen zu haben. Auch i n  e inem 
später durchgeführten Vorverfahren stellte der Sicherheitswachebeamte 
noch in Abrede, e inen Schl ag gegen den Festgenommenen geführt zu ha
ben. 
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Aufgrund e ines Gutachtens des Instituts für gericht l iche Medizin der Uni
versität Wien wurde festgestel l t : "Bei Trommelfe l lperforationen handelt es 
s ich um Verletzungen, die häufig durch einen Sch lag mit der flachen Hand 
auf  das Ohr entstehen,  n icht jedoch aber durch e in  stumpfes Schädeltrauma 
schlechthin, wie zum Beispiel e inem Ansch lagen des Kopfes an einen harten 
Gegenstand oder d urch einen Schlag auf die ]ochbeingegend." 

Die Staatsanwaltschaft Wien brachte daraufh i n  die Anklage gegen  den Si
cherheitswachebeamten e in ,  indem sie ihm zur Last legte, er habe u nter 
Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit als Arrestantenposten gebo
tenen Gelegenheit H. L. d urch Versetzen einer wuchtigen O hrfeige und 
von Faustsch lägen vorsätzl ich am Körper verletzt, wobei  die Tat e ine an 
s ich schwere Verletzung, näml ich eine Perforation des l inken Trommelfel 
les und e ine Pre l l ung der ]ochbeingegend l inks ,  zur  Folge hatte . A. S .  h abe 
dadurch das Vergehen der schweren Körperverletzung begangen. Die 
Staatsanwaltschaft füh rte i n  der Begründung der Anklageschrift weiter aus,  
daß der Beschu ld igte H .  L. von h inten e inen wuchtigen Sch lag mit der f la
chen Hand gegen die l i nke Gesichtshälfte versetzt habe. H .  L. habe s ich 
darauf mit den Händen abgeduckt und auf die Pritsche i n  der Ze l le  ge legt, 
worauf ihm der Beschu ldigte noch weitere Sch läge mit der flachen  Hand 
und mit der Faust sowie Fußtritte versetzt habe. 

Das Gericht nahm sch l ießl ich diesen Sachverhalt a l s  e rwiesen an und 
sprach den Wachebeamten der schweren Körperverletzung schuldig.  Auch 
das Gericht wies darauf hin, daß der Beschu ldigte i n  seinen bisherigen Ver
antwortungen einen anderen Sachverhalt dargestel l t  habe und die a ls  Zeu
gen vernommenen Sicherheitswachebeamten mit ihrer Aussage offensicht
l ich  dem Angeklagten h el fen wol lten : "Beide versuchten offensicht l ich be
wußt, d urch Herumreden keine genauen Angaben zu machen ." Das Ge
richt kam zu dem Ergebnis ,  daß der Angeklagte mit dem Vorsatz zu  miß
handeln gegen H .  L .  geschlagen habe.  Durc h  die Sch läge gegen das Ge
sicht se i  für den Angeklagten i nsbesondere als Sicherheitswachebeamter die 
Mögl ichke it, daß L. schwer verletzt werde, e rkennbar gewesen .  Weiters 
h abe A. S .  die Tat als Beamter u nter Ausnützung der i hm durch seine Amts
tätigkeit gebotenen Gelegenheit begangen .  Der Beamte wurde darauf zu ei
ner Geldstrafe i n  der Höhe von 1 80 Tagessätzen i 200 S ,  für den Fall  der 
Uneinbring l ichkeit  zu 90  Tagen Freiheitsstrafe verurtei l t .  Dieses Urtei l  
wurde sowoh l  durch das Oberlandesgericht Wien als auch  durch  den  Ober
sten Gerichtshof bestätigt. 

In einer ersten Ste l l ungnahme tei l te der Bundesmin ister für I nneres mit, 
daß gegen den S i cherheitswachebeamten D isziplinaranzeige erstattet wor
den sei und vorläufig der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet 
werde. Zugleich tei l te er mit, daß der Revierinspektor von Wien nach Graz 
versetzt worden sei, wo er Rayons- und Funkstreifendienst versehe .  Da aus 
dieser Feststel l ung  n icht h ervorging, welches die Ursachen für die Verset
zung gewesen waren,  und der Beamte zu e inem im wesentl ichen gle icharti
gen Dienste insatz e ingetei l t  war, richtete die VA eine neuerl iche Anfrage 
an den Bundesminister für I nneres, worauf sich herausste llte, daß die Ver
setzung in  ke inem Zusammenhang mit dem gerichtsgegenständl ichen Vor
fall gestanden, sondern vie lmehr auf e inen Antrag des Beamten zurückzu
füh ren war. 
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Sch l ie f�l ich te i lte der Bundesm in i ster für  Inneres mit ,  daß das über den Be
amten am 1 2 .  Ivlirz 1 9 8 4  gefä l l te Urte i l  se it  1 8 . November 1 98 5  rechtskräf
tig s e i .  Das seinerzeit u nterbrochene Disz ip l inarverfahren sei daher am 
1 3 . Feber 1 9 K6  wiederaufgenommen worden ; vom Ausspruch e iner Strafe 
gegen den Wachebeamten se i  jedoch i m  S inne des § 95 Abs. 3 Beamten
Dienstrechtsgesetz abgesehen worden, da  anzunehmen se i ,  d aß d ie gericht
l iche V erurtei I ung a l l e in  ausre ichend und eine zusätz l i che Disz ip l inarstrafe 
n ich t  erforder l ich se i ,  u m  den Beamten von der  Begehung weiterer straf
oder d i sz ip l i narrecht l ich zu ahndender Taten abzuha lten . 

E ine  Beurtei l un g der Tat des  S icherheitswachebeamten durch d i e  VA kann 
im H i nbl ick auf  d ie  festste l lungen des Gerichtes und  d i e  darauf erfolgte 
Verurte i lung unterbleiben .  D ie  Tatsache, daß d ie Di sz ip l inarbehörde vom 
Ausspruch e iner Strafe abgesehen hat, sche int  der VA jedoch von schwer
wiegender Bedeutung zu  se in .  Außer Stre i t  s teht, daß nach § 95 Abs. 3 Be
amten-Dienstrechtsgesetz be i  e iner strafgericht l ichen Verurte i l ung,  die s ich 
auf  denselben Sachverhalt bezieht,  e ine Disz ip l inarstrafe nur auszusprechen 
ist ,  wenn und soweit d i es zusätzl ich erforder l ich ist ,  um den Beamten von 
der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhal ten .  Außer Streit 
steht weiters, daß die Di sz ip l inarbehörde an  die den Spruch e ines rechts
kräftigen Urte i l s  zugrunde gelegte Tatsachenfeststel lung e ines Strafgerich
tes gebunden ist .  Für  die VA erhebt s ich die Frage, wann die Bestimmungen 
des § 95 Abs. 3 zum Tragen kommen könnten, wenn nicht bei der Festste l 
lung e ines derart schwerwiegenden De l i kts wie das  der schweren  Körper
verletzung. Dazu kom mt, daß d i e  Dienstbehörde nach Kenntnis  des be
haupteten Sachverhaltes ke iner le i  vorbeugende Maßnahmen gesetzt hat, 
um den beschu ld igten S icherheitswachebeamten n icht  e iner ähn l ichen S i 
tuat ion w ieder  auszusetzen .  D ie  VA verkennt dabe i  n icht, daß das schu ld ig  
sprechende Urte i l  erst zweie inha lb  Jahre nach  dem Vorfa l l  rechtskräftig ge
worden ist .  Dennoch erhebt sich die Frage, i nwiewei t  nicht schon vorher 
vorbeugende Sofortmaßnahmen ergr iffen hätten werden müssen .  Späte
stens ab Rechtskraft des Urte i l e s  sche int  es der VA jedoch unter dem Ge
s ichtswinkel  der Dienstaufs icht n icht s innvol l ,  den S icherhe i tswachebeam
ten i n  derse lben Verwendung zu  belassen,  i n  welcher er  d ie  strafbare Hand
lung gesetzt hat .  Die VA geht dabei n icht  nur  von spezi alpräventiven Über
legungen aus ,  sondern vor al lem vom Aspekt der  Generalpräwnt ion .  I\ach 
Auffassung der VA kann näm l ich M ißständen i m  Bereich der S icherhe its
wachebeamten, wie sie i mmer wieder behauptet und nur in den seltensten 
Fäl len bewiesen werdC:!l können, nur dadurch begegnet werden,  daß in je
nen Fäl len,  wo der Ubergr iff tatsäch l ich bewiesen ist ,  im Rahmen der 
Dienstaufs icht entsprechend h art und konsequent reagiert w ird . 

3 . 2  Ungerechtfertigte Festnahme ; unzumutbare Haftdauer ; Mißhandlung 
durch Polizeiorgan 
VA 3 - I / 8 5  B M  Z l .  5 1  1 93/ 1 9 1 - I I / 2 1 8 5  

A .  B .  a u s  Wien beschwerte s i c h  b e i  d e r  VA, w e i l  e r  a u s  nicht igem Anlaß 
von der Pol ize i  festgenommen und i n  weiterer Folge m ißhandelt  worden 
sei .  Nach über zehnstünd iger  Haft sei  er  erst unter  der Voraussetzung ent
lassen worden,  daß er einen S trafbescheid unter g le ichzeit igem Rechtsmit
telverz icht unterschreibe .  I n  we iterer Folge sei e ine  ordnungsgemäße Un
tersuchung h in s ichtl i ch  der  von ihm erhobenen Mißhand lungsvorwürfe 
n icht erfolgt. 

1 79 
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1 8 0 

Die  V A holte e ine Stel l ungnahme des Bundesmini sters für Inneres e in  und 
nahm E insicht i n  d i e  bezughabenden Gerichts- und Verwaltungsstrafakten 
sowie die Akten der Strafverfo lgungsbehörde. Daraus ergab sich folgender 
entscheid ungswesent l icher Sachverhalt : 

. 

Kurz nach Mi tternacht hatte der Beschwerdeführer E in laß i n  das Männer
he im Wien-Brig i ttenau begehrt, wo er se ine Unterkunft hatte . Da  er wußte, 
daß das Tor um diese I.eit  gesch lossen se in  würde,  hatte er se in Kommen 
te lefonisch angekünd igt. Er war le icht a l kohol i s iert. Als  i h m  nicht geöffnet 
wurde, warf er se inen Sch lüsse lbund gegen eine Fensterscheibe,  worauf 
d iese zu  Bruch ging.  Kurz darau f  schritt d i e  Pol ize i  e in ,  d i e  den Beschwer
deführer  nach e inem kurzen Wortwechsel  festnahm und auf das Kommis
saria t  abfü hrte, wo ihm Hand- und Fußf�sse ln .angelegt u n d  er .e l f  Stun�en 
l ang festgehal ten wurde .  Sodann wurde I h m  e1l1 Straferkenntms m ü nd lich 
verkündet, wonach er  mit  i nsgesamt 1 500  S bestraft wurde,  wei l  er  d u rch 
Schreien und Sch impfen den Anstand verletzt, störenden Lärm erregt und 
die Ordnung an e inem öffent l ichen Ort gestört habe,  E r  u nterzeichnete e i 
nen Rechts mittelverzicht und wurde auf  freien Fuß gesetzt. Darauf suchte 
der  Beschwerdefü h rer d i e  Un ivers i tätsk l in ik  für Unfal l ch i rurgie auf, wo 
eine P latzwunde am rechten Auge konstatiert wurde .  

In weiterer Folge wurde gegen den Beschwerdefü hrer  Strafantrag wegen 
der Vergehen der Sachbeschädigung sowie des \'ersuchten Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt  geste l l t ,  doch zog der  S taatsanwalt  in der Hauptver
hand lung nach Vernehmung des Beschu ld igten und \'on Zeugen den An
trag zurück, worauf  der  Beschwerdeführer von beiden De l i kten fre igespro
chen wurde .  

Bere i ts zum Anlaß des Pol ize ie insatzes wurden im Prüfungsverfahren der 
V A verschiedene Darste l l ungen festgeste l l t .  Während in  der  Anzeige und 
Meldungslegung d�r Pol ize i  festgeh::dten ist ,  der Stre i fend iens� se i  "wegen 
e1l1es Obdach losen zum Männerhelm beordert worden, wobei a l s  Auffor
derer der  Unterkunftsaufseher genannt i s t, gab demgegenüber der  Be
schwerdefü hrer an,  d ie  Pol ize i  se lbst  gerufen z u  haben, was auch vom an
gebl ichen Aufforderer bestätigt wurde .  D ie  Anzeige ste ll te s ich somit  be
re i ts  in d iesem Punkt a ls  u nricht ig heraus .  

:\uch über d ie  wei teren Vorgänge gehen die Angaben ause inander. Wäh
rend d ie  Pol iz isten angeben,  der  Beschwerdeführer  habe s ie lauts tark he
sch impft und trotz Abmahnung i n  der strafbaren Handlung \'erharrt, sodaß 
er festgenom men habe werden m üssen, bestrei tet d ies der  Beschwerdefüh
rer  und hat auch der gericht l ich e im'ernommene Zeuge ,  der Unterkunfts
aufseher, keine derartige Wahrnehmung gemacht. 

Was die Verletzung betrifft, so i s t  den Pol izeiberichten sowie der  Ste l l ung
nahme des Bundesm in is ters fü r Inneres zu  entnehmen, daß der  Beschwer 
defü hrer i m  Arrestvorraum abs icht l ich m i t  der  rechten Ges ichtshä l fte gegen 
die Türstockverk le idung gestoßen sei  und sich dabei  eine Hautabschü rfung 
sowie e ine Schwel lung des Jochbeins z ugezogen habe. Dem Beschwerde
führer hätten darauf Hand- und Fußfessel n  angel egt werden müssen .  Der 
um  Bericht ers uchte Amtsarzt s te l l te fest, er  h abe den  Beschwerdefüh rer 
zwar auf De l iktfäh igkeit  u ntersucht, doch habe d ieser ke ine E rwähnung 
von e iner Verletzung  gemacht .  Er selbst habe bei  der  Untersuchung keine 
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\ erletzung festgestel lt , doch sei  es mögl ich ,  d :J.f� s ich derartige Anzeichen, 
w ie  Blauverhrbung und Schwel lung, e rst später ausgeprägt hätten.  D ie  VA 
\ er z i chtet auf e ine Beurte i lung d ieser ä rzt l ichen Au ssage. Festgehalten sei 
led ig l ich ,  daß im Bericht des Krankenhauses eine Platzwunde am rechten 
Auge konstatiert \vu rde .  Wie die Verletzung zustande gekommen ist, läßt 
s ich durch die VA. heute n icht  mehr  objektiv festste l len,  doch kann die VA 
der  Meinung des zuständ igen Stadthauptl113.nnes n icht beipfl ichten, daß der  
Besch\wrde "keinerle i  G laubwürd igkeit" be izumessen sei . V ie lmehr  schei
nen d i e  U ngereimtheiten i n  den  Pol ize iberichten geeignet, der Beschwerde 
jedenfa l l s  in  Tei lbereichen Berechtigung zuzuerkennen.  Die VA verkennt 
dabei  n icht, daf� der Beschwerdefü h re r  ein problematisches Persön l ichkeits 
b i ld zeigt, doch müßte gerade in  e inem solchen Fa l l  d as Verha l ten der S i 
cherheitsorgane \'on Beherrschung und Korrektheit gekennzeichnet se in .  

In  d iesem Zusammenhang scheint es der  VA bezeichnend, daß der  Staats
anwalt i n  der Hauptwrhand lung seinen Strafantrag wegen Widerstandes 
gegen d ie  Staatsgewalt z u rückgezogen hat und der Beschwerdefüh rer  da 
her von  d iesem Del i kt freigesprochen wurde .  Se ine  Angabe, von  e i nem be
st i mmten Beamten verletzt worden zu  sein, den e r  bei der Hauptwrhand
lung e indeut ig ident ifi z i e rte, wurde zwar an d i e  Staatsanwaltschaft weiter
gele itet, doch legte d iese - ohne ein Gericht zu  befassen - die Anzeige 
mi t  der Begründung zu r�ck, daß keine e indeutigen Anhaltspu nkte vorlä
gen,  u m  e ine e indeutige Uberfüh rung  zu ermögl ichen .  Die .'\nze ige se i  da
her "zum indest i m  Zweifel" zu rückzu legen .  D ie  VA kann d iesen Ausfü h
rungen n icht fo lgen, sondern \'ertritt v i e lmehr  d ie Auffassung, daß es Auf
gabe des Gerichtes i s t ,  d i e  Schuld des Betroffenen zu beurte i l en .  Auch im  
Fal le  de s  Beschwerdefüh rers hatte s ich herau sgeste l l t ,  d aß e i n e  Überfü h 
rung nicht mögl ich war,  dennoch war d ie Staatsar1\\ altschaft m i t  Strafan
trag vorgegangen . Dazu kommt, daß sie d iesen von sich aus auf \'erdacht 
des Widerstandes gegen die Staatsgewalt ausgC\\C itet hatte, da die Anzeige 
der Pol ize i  s ich led ig l ich auf die Sachbeschäd igung bezogen hatte. 

Auch h i ns icht l ich des abgegebenen Rechtsmitte lverz ichtes im Vef\\ a ltungs
strah'erfahren hegt die VA Zweife l  an der  Fre i\\ i l l igkeit .  Die \'A hat \\ ie
derholt darauf  h ingewiesen,  daß in Ansehung des Fre i heitsent zuges von ei
nem freiw i l l igen Verzicht wohl kaum gesprochen werden könne und d ie 
zah lre ichen inhal tsgle ichen Angaben in anderen Beschwerden ,  d ie  Fre i l as 
sung se i  \'on der Cnterschr i ft abhängig gemacht \'- orden, jedenfa l l s  d ie  
G laubwürdigkeit d ieser Darste l lung stä rken .  

Schl ießl ich se i  auf d ie  Dauer der Haft e ingegangen .  N ach den Best immun
gen  des Verwaltungsstrafgesetz�s i s t  jeder  Festgenommene sofort, späte
stens aber 24  Stunden nach der Ubernahme zu \ernehmen.  Im gegenständ 
l ichen F a l l  w ird d i e  Haftd auer untersch ied l ich m i t  7 ehn  bz\\ .  e l f  Stunden 
angegeben, wobei kein G rund entnommen werden kann,  w a rum eine sofor
tige E invernahme unterbl ieben ist .  N ach dem amtsärztl ichen Gutachten 
war der Beschwerdefüh rer  zwar leicht a lkohol i s ie rt ,  ze igte jedoch keine 
Koord inat ionsstörungen, war vol l  or ient iert, bei k larem Bewufhsein ,  hatte 
e ine  prompte Pupi l l en reaktion und e in \'o l l kommenes Er innerungsvermö
gen an die V orfä l le ,  d i e  z u r  Anhaltung gefü hrt hatten .  Auch der Bundesmi
n ister für In neres führte keine G ründe für d ie  Dauer Jer Haft an .  D ie  VA 
hat daher auch der d iesbezügl ichen Beschwerde Berecht igung zuerkannt .  

I H I 
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Zus:unmenhssend stel l te s ich somit d ie  Beschwerde, soweit s ie  objektiviert 
werden konnte, :\ 15 berechtigt her:\us .  H in s ichtl ich der  Gesetzmäßigkeit der 
Festn:\hme konnte zw:\r d :\s s tr:\fb:\re Verh:\ l ten,  d:\s zur  Festn:\hme geführt 
h :\tte, von der  VA n icht  \'e rifi z iert werden,  wenn m :\n  d :\von :\bs ieht ,  d:\ß 
der  Beschwerdefü hrer - :\us  dem Arrest vorgeführt - e in  Geständn i s  s:\mt 
Rechtsmittelverzicht unterze ichnet hat .  Die  VA hegt jedoch Zweife l  :\n  der 
Verh:i 1tn i smäßigkeit des e ingesetzten IVl itte ls ,  zum:\1 e in  vom Gericht ver
nommener Zeuge :\usges:\gt lntte, der Beschwerdeführer habe s ich vor der 
Mi trnhme zum Kommissari :\t weder but noch renitent \'erhalten .  Für  die 
VA steht  somit fest, d :\ß  d ie Festnahme zur Verh inderung e iner a l l fä l l igen 
Fortsetzung einer Verwa!tungsübertretung nicht notwendig gewesen wäre. 

3 . 3  Ungerechtfertigte Festnahme ; unzumutbare Haftdauer 

1 8 2 

VA 1' 1 .  50 - l ! � 5  BM Z I .  5 1  1 93/23� - I l ! 2185  

H .  B . ,  N iederösterre ich,  fü hrte be i  de r  VA Beschwerde übe r  e i ne  u nge
rechtfertigte Festnahme und :\t1S ch l ießende überlange H aftdauer sowie d ie  
Be lnndlung durch d ie Wiener  Po l ize i .  Er  sei  Unteroffiz ier  des Bundeshee
res und h :\be mi t  seinen beiden Brüdern, von welchen e iner Gend:\rm sei ,  
und zwei Bebnnten ein Fußbal l sp ie l  besucht,  wobei i h re Gruppe zu den 
letzten Zuschauern gehört lube,  d ie  d :\s Sudion verl ießen.  S ie  hätten s ich 
ü ber  den Sieg ihrer Mannschaft u nterh:\lten,  und er  habe noch e in ige Spie
ler  :\uf  dem Spie l fe ld beob:\chtet .  Da sei  p lötzl ich ein j unger Pol iz ist mit  
den Worten "Haut 's  euch über d ie  Häuser " :\uf ihn  zugetreten ,  wor:\u f  er 
geantwortet h :\be,  "das schau ich mir an" . Der Pol iz is t  lube ihn d:\r:\ufhin 
am l inken Ober:\rm gepackt und geantwortet "dann sch:\u'n wi r's uns :\n ,  
gemma" .  Er h:\be  zw:\r  den Pol i z isten :\u fgefordert, i hn  nicht anzugre i fen ,  
sei  :\ber ohne Widerstand  zu  le isten m itgegangen.  D :\bei h abe er jedoch 
keinen Augenbl ick d:\r:\n gedacht,  festgenommen zu se in .  D ies h :\be er  erst 
im W:\chz immer erhhren, wo er s ich an d i e  Wand ste l len habe müssen.  Da .. 
be i  sei  er sowohl  gegen d ie Hand (wei l  er s ie  i n  die Hosentasche gesteckt 
habe) a ls  :\uch gegen d ie Schienbeine getreten worden ,  :\n welchen vom 
Arzt am nächsten Tag Schwe l lungen konsutiert worden seien . Bei se iner 
Durchsuchung hätte ihm e in  W:\chebe:\mter se in  Taschenmesser, das er mit  
e iner  Schnur :\n se iner Hosenschbufe befestigt habe,  samt der Schbufe her
untergerissen,  obwohl es le icht herunterzunehmen gewesen wäre . Sodann 
sei  er :\u f  das Kommissar i :\t überste l l t  und - nachdem ihm sämtl iche Ge
genstände e i nschl ießl ich se iner Uhr abgenommen worden se ien - nahezu 
zwölf  Stunden e ingesperrt worden .  Erst Stunden n :\ch seiner Anhaltung 
habe er erfahren ,  d :\(S er wegen ungestümen Benehmens festgenommen 
worden w:\r, we lches  Del ikt er jedoch bestritt ,  beg:\ ngen zu h :\ben .  In  der 
gesamten behörd l ichen Vorg:\ngsweise, fü r d ie er  zum Tei l  se inen Bruder 
a l s  7eugen fü hrte, insbesondere i n  der  Festnahme und überbngen Haft 
l iege e in Mißst:\nd .  

D ie  VA holte im Prüfungs\'erhhren  e ine Stel l u ngmhme des  Bundesmin i 
sters für  I nneres sowie e ine  schri ft l iche Darstel l ung  des  Bruders des  Be
schwerdefü h rers, e ines Gend:umeriebe:\mten,  a l s  Zeugen e in .  

Danach ste l l ten s i ch  d ie  E re ign i sse aus der S i ch t  der  Betroffenen jewei l s  an
ders dar.  Während der Bundesminister fü r I n neres in  seiner Ste l l ungnahme 
ausführte, der Beschwerdefü hrer habe der  Aufforderung, d:\s Stad ion zu  
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verbssen, ke ine Folge ge le i stet, sondern vie lmehr  den Be:lmten beschimpft 
und wi ld gestiku l iert ,  sodaß er, da er trotz Abm:lhnung nicht da\'l)n :lb l i eß ,  
festgenommen v;urde,  ste l l te sO\vohl der  Beschwerdefü hrer a ls  :l uch der  
Zeuge d i e  S i tuat ion :lnders d:l r. Der Zeuge \\ :l r zwar etW:l d re i  Meter vom 
Beschwerdefü hrer entfernt gest:lnden,  "l i eß :lbcr ke inen B l ick mehr  \'on 
den beiden" und bCleugte im großen und g:lnzen die Ausführu ngen des 
Beschwerdeführers ,  i nsbesondere d :lß weder e ine A.bm:lhnung noch eine 
Fesunhme e rkennbar gewesen sei . Fr  se i  se inem Bruder und dem Be:lmten 
sodann :luf  die W:lchstube gefolgt, \\'0 er  d ie Sache :lufkliren wol lte ,  doch 
sei e r  \ on den Be:lmten höchst unfreund l ich und unqu:l l if iz iert beh:lndelt  
worden .  Obwohl e r  s ich  a ls  Gendarmeriebe:lmtcr  :luswies ,  se i  ihm led ig l ich 
m i tgete i l t  worden, (hf� se in  Bruder auf  d :l S  Kommiss :lr i:lt überste l l t  \verde ,  
wor:luf er  aus dem W:lchz immer  gedrängt \\ orden se i  und das  Stad ion \er
l :lssen lube müssen .  

Was sod:lnn d ie  Vorgänge :lm Kommiss:lr i:lt betri fft, tei lte der  Bundesm in i 
ster fü r Inneres m i t, daß der  Beschwerdefü hrer weder verletzt noch Kle i 
du ngsstücke beschäd igt worden se ien .  Am vorge legten 0.1csser habe s ich 
ZW:l r  e ine :lbgerissene H osenschbufe befunden,  doch sei d i e  Urs:lche der 
Beschäd igung nicht mehr  eru ierb:l r  gewesen .  Wenn somit  d ie  E reignisse 
auch nicht mehr ver i f iz ierbar  waren,  scheinen der  VA d ie d iesbezügl ichen 
Ausfü h rungen des Beschwerdefüh rers durchaus gbubwü rdig .  

W:lS sch l ieß l ich d ie  Dauer der  An ln ltung \ on Il :lhezu I \\ ö l f  Stunden betr:lL 
stel lte der  Bundesmin i ster fü r Inneres fest, " daß Vernehmungen in der 
�:lcht grundsätz l ich nur  dann vorgenommen \verden,  wenn zu besorgen 
ist ,  d :lß andernhl l s  die Aufklärung e iner gerichtl ichen Str:lft:lt e rhebl ich er
schwert werden könnte .  E i ne  Abstr:lfung durch e inen rechtskund igen Be
:lmten hätte i m  \ orl i egenden fal l  frü hestens erst gegen M i tternacht e rfol 
g en  können.  Mangels Vor l iegen der  Voraussetz ung f ü r  e i n e  Amtsh:lnd lung 
i n  den N:lchtstunden wurde  d ie  Vernehmung und Abstrafung des Be
schwerdefü h rers :lm I lächsten Morgen du rchgefüh rt und Herr B .  d:lr:luf  
u m  9 .00  Uhr des 2 1 .  März 1 9 8 5  ent lassen" . 

H in s icht l ich des \ ' c rwaltungsstr:lh erbhrens wegen ungestümen Beneh
mens ste l l te d ie VA fest ,  daß 'e in Ermitt l ungsvcrbhren vor der  zuständigen 
Behörde :lm Wohns itz des Bescl1\verclefü h rcr'i e rgeben hatte, dar; kein 
st r:l flnres Yerhalten \ 'orbg, weshalb das Str:lh erbh ren ei ngeste l l t  wurde .  

D ie  VA hatte bei Beu rte i lung des Beschwerdefa l les  lb\()11 :l uszugehen, (b(; 
j edem Bürger grundsätz l i ch  das  g le iche Maß :l n Gl aubwürd igke i t  be izu
messen i s t ,  wobei  den Ang:lben e ines  Beamten im H i nb l i ck auf  se ine  beson
dere Ste l lung an s ich erhöhte Bedeutung z u kommt.  Die  Organeigenscluft 
:l I le in  begrü ndet :l l i erd i ngs ke ineshl l s  e inen ausre ichenden Beweis ,  v ie l 
mehr  bnn d i e  Beurte i l ung des i nneren  W:lhrhcitsgelulw, dazu füh ren,  d:l(; 
e inern sch lüss igen P:lrte ienvorbringen mehr  G buben geschenkt w i rd ,  a ls  
dem eines nicht a ls  leugen vernommenen W:lcheorg:lm.  Im \'or l iegenden 
Fa l l  Intte die YA keinen Anlaß,  an den  :\usfüh rungen des Besch\"\erd efüh
rers zu z\"\e i fe ln ,  er  h:lbe weder d :ls strafbare Verluften des ungestümen Be
nehmens gesetzt, noch se i  i hm gegenüber d ie festn:lhme, geschweige denn 
e ine  vorherige Abm:lhnung in  erkennbarer Weise ausgesprochen worden .  
Dazu kommt, daß se in  B ruder  a ls  Gendarmeriebeamter d ie  Vorgänge in  
e iner  sch rift l ichen Ste l lungmhme annähe rnd gle ich gesch i ldert hat ,  sodaß 
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\ on der \ ':\, n icht nu r  das Vorl iegen e ines Festn:.hmegru ndes sondern :1Uch 
eine ko rrekte Fewuhme bezweifelt werden muß ,  Im übrigen wird i n  d ie
sem Zusammenhang darau f  h ingewiesen, daß auch die Bezirkshauptmann
schaft, an d ie  das \' erwaltu ngsstrafverfahren zuständ igkeitshalber abgetre
ten worden \var, ein strafba res Verhalten des Beschwerdefü hrers n icht als 
erwiesen angesehen hat welches aber V oraussetzung  für eine zu l ässige 
Festnahme hätte sein m üssen,  Die  VA hat daher der  Beschwerde Berechti
gung zuerkannt. 

Was d ie  Behand l ung des Besclnverdefüh rers nach seiner Festnahme betr ifft, 
so mu ßte d ie V:\ auf  e ine Beu rte i lung \ e rz ichten, da e i nander untersch ied
l iche Angaben gegenüberstanden und ke ine Aussage e iner  unbetei l i gten 
Person vorlag, 

Die Dauer der H aft gibt der VA jedoch An laß zu grund sätz l ichen Bemer
kungen : 

D ie  VA hat bereits i n  früheren Berichten an  den Nationa lrat darauf h i nge
w iesen, daß die Behörden i hrem gesetz l ichen Auftrag, einen festgenomme
nen sofort zu  vernehmen,  v ie lfach mit  der  Begrü ndung n icht  nachkommt, 
das Gesetz sehe e ine Vernehmungspfl icht \'on 24  Stunden vor.  Aufgru nd 
der  i n  d iesem Beschwerdefa l l  ergangenen Stel l u ngnahme des Bundesmin i 
sters fü r I nneres mu fhe d ie  VA davon ausgehen, daß d iese unrichtige Ge
setzesinterpretation ,  d i e  e ine  rechtswidrige Prax is zur  Folge hat ,  ke inen 
E inze lfal l ,  sondern d ie genere l le  Vorgangsweise darstel l t .  D ie  VA ist daher 
neuer l ich an den Bundesm in i ster fü r Inneres herangetreten ,  welcher 
sch l ießl ich m itte i l te ,  daß derzeit  im  Bereich der Bundespol ize id i rektion 
\X/ien ,  die besonders mit d ieser Prob lematik konfront iert se i ,  e ine Diens tan
weisung in  Au sarbe i tung se i ,  m i t  der d i e  den Zentra l journa ld ienst  versehen
den rechtskund igen Beamten nachdrückl ich angeha lten werden so l len ,  
auch während der  N achtstunden Vernehmungen du rchzuführen ,  Der  Er
laß  lag zum leitpu n kt der Berichterste I l ung  noch n icht vor ,  doch scheint 
der  \7 4,. i m  H i nb l i ck  auf den Wert des zu  schützenden Gutes der  persön l i 
chen  Freiheit  und d ie  offens icht l iche b i sherige Feh l i n terpretat ion der e in 
sch l ägigen Bestimmu ngen des Verwaltungsstrafgesetzes e ine bu ndesweite 
D ienstanweisung des Bundesmin i sters fü r I n neres notwendig ,  

3 . 4  Unsachgemäße Aufbewahrung sichergestellter Fahrzeuge im Freien 
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VA 7 1 .  65  - U R 5  B M  Z l .  5 1  1 931286 - I l /2185  

A, S t .  au s  Wien brachte be i  der  VA d ie  Beschwerde vor, daß  s e i n  nach e i 
nem Verkehrsunfa l l  po l ize i l ich s ichergeste l lter PKW derart unsachgemäß 
aufbewahrt worden se i ,  d aß n icht nur Witte rungseinf lüsse den im freien 
abgeste l l ten PK\'Q erheb l i ch  beschädigt hitten ,  sondern daß überd ies das 
Fahrzeug ausgepl ü ndert worden sei ,  In sbesondere se i  die Batterie gewalt
sam entfernt (Batteriekabel du rchgezwickt),  e ine Stereo-An lage ausgebaut 
und Nebelscheinwerfer entfernt worden ,  Sowohl im unt erlassenen Schutz 
vor Witterungse inf lüssen a l s  auch i n  der  ungenügenden E infried ung und 
Bewachung des Abste l lpl atzes l iege nach Meinung des BeschwerdefGhrers 
e in  M ißstand i n  der öffent l ichen Verwaltung \'Or. 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 185 von 213

www.parlament.gv.at



I m  Prüfungsverhhren stel l te d ie  VA fest, dag A. St. am 1 2 . feber 1 9 � 5  e i 
nen \"erkeh rsunhl l  mi t  Personenschaden verursacht und in  we iterer folge 
Fahrerflucht begangen hatte. Im Z uge der Unhl lserhebungen wurde der 
PKW im besclüdigten Zust3.nd aufgefunden,  über Auftrag des Journa l 
st3.atsanwaltes s ichergeste l l t  und auf  dem Gelände der  Rennweg- Kaserne 
abgeste l l t .  

Der zum Beschwerdevorbr ingen um Ste l l ungnahme ersuchte Bundesmin i 
ster fü r Inneres ste l l te  fest, dag d i e  Aufbewahru ng s ichergeste l lter Fahr
zeuge auch dann i m  freien e rfolge, wenn zum Beispiel  d ie  Auto\Trglasung 
beschäd igt ist .  I n  derartigen Fäl len werde keine Magnahme zum Schutz des 
Fahrzeuges vor Witterungseinf lüssen getroffen .  Darüber h inaus  könnten 
auch D iebsülle n icht vol l kommen ausgeschlossen werden, da die Pol ize i  
über  keine geeigneten Abste l lfbchen verfüge, von den Gerichten aber  auch  
keine zur  Verfügung geste l l t  w ü rden .  Im Beschwerdefa l l  se i  überd ies  dazu
gekommen, dag z u  d iesem Zeitpunkt Bauarbeiten s tattgefu nden hätten und 
es daher  mögl ich gewesen se i ,  d as Kasernenareal ungehindert zu betreten .  
Die  Täter, d ie  das Auto beschädigt und gep l ündert haben, hätten n icht  aus
geforscht werden können,  doch stehe es dem Beschwerdefüh rer  frei ,  se ine 
Ansprüche im Wege e ines Amtshaftungsverhhrens geltend zu machen.  

Obwohl das Prüfungsverfahren in  d iesem Einze lhl l  noch nicht abgeschlos
sen ist ,  s ieht  s ich d ie  VA schon zu d iesem Zeitpunkt zu grund legenden Be
merku ngen veranl agt. 

Zum einen ist  aufgrund des Beschwerdefa l les  zu  Tage getreten ,  dag es s ich 
um e in  grund sätzl iches Problem handelt, das zudem schon seit bngerer 
Zeit  besteht und behörd l i cherse its bekannt ist .  Wäh rend die Aufbewahrung  
der  i m  D ienste der Straf j ust iz s ichergeste l l ten Gegenstände d urch d ie S i 
cherheitsbehörden i m  Regelh l l  nu r  kurzfristigen und vorübergehenden 
Charakter hat  und die we i tere Aufbewahrung und Ausfolgung den gericht
l i chen Stel len zukommt, besteht i nsbesondere im Wiener Bereich eine ab
weichende praxi s  bei der  Verwahrung \ ·on Kraftfahrzeugen. D ie  Gerichte 
lehnen d ie  Ubernahme von i m  D ienste der  Straf j ust iz s ichergeste l l ten Fah r
zeuge mit  dem H inweis ab, über keine geeigneten Aufbewahrungsmögl ich
keiten zu verfügen.  I nnerhalb der B undespol ize id i rektion W'ien w ird daher 
p rovisorisch auf d ie  vorhandenen Mög l i chkei ten zurückgegriffen,  wofü r 
s ich i n  erster Linie das Areal der  Rennweg-Kaserne anb ietet. Al lerd ings be
stehen hier keine überdachten Abste l lpl ätze,  sodag Schäden d u rch  Witte
rungseinflüsse n icht auszusch l iegen s ind .  Gegenwärtig ist zwar eine E in 
friedung vorh:l.I1den, j edoch ist  für  e ine vol l kommen w irksame Bewachung 
der  Fahrzeuge n icht vorgesorgt. 

Die VA hat daher auch mit dem Bundesmin ister fü r Just iz Kontakt aufge
nommen, doch lag zum Berichtszeitpunkt noch ke ine Stel l ungnahme vor .  
Es scheint der VA j edoch bedenkl ich ,  wenn die Prob lemat ik - wie der 
B u ndesmin ister für  I nneres m ittei lt - bereits se i t  Apri l  1 9 8 4  Gegenstand 
von Gesprächen mit dem Bundesmin ister fü r Bauten und Technik und seit 
O ktober 1 98 5  auch mit dem Bundesmin ister für Justiz ist und bis zum ge
genwärtigen Zeitpunkt keine Veran lassung getroffen werden konnte, u m  
derartige M igstinde h intanzuhalten.  I n  d iesem Zusammenhang ersche int es 
der VA besonders unb i l l ig, den Beschwerdefüh rer  e inhch auf den Weg der  
Amtshaftu ng zu verweisen,  ohne vorher e ine Schadensgutmachung anzu
b ieten .  
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3 . 5  Schaden durch mangelhafte Paßausstellung 
VA Zl .  74 - I I S S  B M  1 I .  2 9 5  008/3- I I I I 4 / S S  

1 86 

R .  1 . ,  Obergrafendorf, fü h rte be i  der  VA Beschwerde darüber, daß i h m  in 
fo lge e iner  mangelhaften Ausste l lung se ines Reisepasses der Grenzübertritt 
nach Ungarn verwehrt worden war. Nachdem er s ich daraufh in  an se ine 
Bezirkshauptmannsch aft, welche den Paß ausgeste l l t  h abe, gewendet habe, 
sei von den dortigen Beamten n icht nur  die Ausste l l ung  bestr itten, sondern 
sogar ihm unterste l l t  worden,  am Paß man ipu l ie rt zu  haben. Sowohl  in  der 
m:mgel haften Ausste l l ung des Dokuments a ls  auch i n  der  darauffolgenden 
Reaktion der Behörde se i  e in M ißstand gelegen. 

Die VA stel lte du rch Prü fung des Passes fest, d aß es offens ichtl ich bei der 
Ausste l lung des Doku mentes d u rch d ie  Behörde zu e iner  Unregelmäßigkeit 
gekom men war .  Der Reisepaß wies e in äußerst zerkn i ttertes Bi ld des Paß
inhabers auf, wobei d i eses Lichtb i ld  und auch das Papier  des Reisepasses 
mehrere untersch ied l iche Stempelprägungen trugen .  Diese Prägestempel 
waren zum Teil nur auf dem Photo, andererseits w ieder nur zum Tei l  auf 
dem Papier des Reisepasses ers ichtl ich, sodaß bei n icht al lzu e ingehender 
Prüfung  der  E indruck gewonnen werden konnte, daß insbesondere e in be
st immter auf dem B i l d  befind l icher Trockenstempe labdruck seine entspre
chende Fortsetzung n icht auf dem Papier des  Reisepasses finde .  

Der Beschwerdeführer gab h iezu erläuternd an,  daß d ie ausstel lende Be
hörde ,  d ie Bezirkshauptmannschaft Sr. Pölten ,  zunächst e in  anderes,  k le i
neres B i ld  des Paßinhabers angebracht habe ; d ieses Bi ld se i  mit  e inem Trok
kenstempelabdruck \'ersehen worden .  Bei  Bekanntwerden der  Tatsache, 
daß der Paßwerber kein zweites g le ichartiges B i l d  für die Aktenunterlagen 
bei der Paßbehörde zur Verfügung habe, wurde vom Beamten in wei terer 
Folge e in  anderes ,  wesent l ich größeres Lichtbi ld des  Paßwerbers d arüber
geklebt, d a  er  nur von d iesem zwei  Exemplare zur  Verfügung hatte. Da
d u rch entstand der E ind ruck der  Manipu lat ion,  d i e  jedoch - wie d i e  VA 
festgeste l l t  hat - nur  durch jene S te l l e  stattgefunden haben konnte, welche 
den Trockenstempel  angebracht hatte. 

Auch der Bundesmin i ster für Inneres stellte nach Eins icht i n  das Re isedo
kument fest, daß es sich um  eine mange lhafte Pafbusste l l ung gehandelt  
hatte und ver:ll1 1 aßte d i e  umgehende, gebührenfreie Neuausste l l ung des 
Reisepasses .  

Die Beschwerde  hatte s ich somit a l s  berechtigt erw iesen .  Die  Vorgangs
we i se i st  aber von der  VA nicht nur wegen der Feh l le istung bei der  Paßaus
ste l lung zu beanstanden, sondern auch deshalb, wei l  die Behörde, a l s  s ie auf 
i h ren Feh ler aufmerksam gemacht wurde,  statt d u rch Prüfu ng zur E insicht 
zu  ge langen und der  Feh ler  gutzumachen,  jede Schu l d  von s ich wies und 
sogar dem Betroffenen se lbs t  Manipu lat ion unterste l l te .  Da jedoch durch 
d i e  Weisung des Bundesmin i sters fü r Inneres der Beschwerdegrund beho
ben war, erübrigte s i ch  e ine  wei tere Veranlassung der  VA. 
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3 . 6  Finanzieller Schaden durch mangelhafte Beweissicherung durch die Gendar-
mene 
VA i' l .  1 27 - I / 8 S  BM Z l .  3705/70- I I / 4 / S S  

G .  W . ,  Götz i s ,  füh rte bei d e r  V A  unter anderem darüber Beschwerde,  in e i 
nem strafgericht l i chen Verfahren nach e inem Verkehrsunbl l  deshalb er
hebl iche Mehrkosten gehabt zu  haben, wei l  d i e  Gendarmerie es unterlassen 
habe, d ie  Tachographenscheibe des Unfa l lgegners s icherzuste l len,  sodaE 
die Bestel l u ng e ines Sachvers tändigen auf  i h re Kosten notwendig gewesen 
se i . In der mangelnden Beweiss icherung sei ein M iEstand gelegen. 

Die VA stel lte im Prüfungsverfahren fest,  d aE das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. Die Gendarmerie hatte es bei  der Au fnahme e i 
nes Verkehrsunfal les  mi t  Personenschaden unter lassen, d i e  Tachographen
sche ibe s icherzuste l len,  aus  der  u nter anderem Fahrgeschwind igkeit ,  Zeit
punkt des Bremsbeginns  und Stärke der Bremswrzögerung ersichtl ich s ind .  
Nachdem d ie  Scheibe i m  Auftrag der  Strafverfo lgungsbehörde im N ach
h ine in  s ichergestel l t  wu rde ,  tauchte e ine zweite Tachographenscheibe auf, 
sodaE der beste l l te Sachverständ ige nunmehr  zwei Scheiben auszuwerten 
hatte, um festzuste l len ,  welche der Scheiben zum Unfa l lzeitpunkt in  Ver
wendung gestanden war. Wäre d i e  Gendarmerie i h rer  Verpfl ichtung zur  
S icherste l lung sogle ich nachgekommen, hätte s ich der  Umfang der  Sach
verständ igentätigkeit erhebl ich verringert und dami t  Mehrkosten vermie
den werden können. 

Der um  Ste l lungnahme ersuchte Bundesm in ister für  Inneres gestand zu ,  
dag d ie  Gendarmeriebeamten d ie  S icherste l lung verabsäumt hätten .  Wenn 
auch keine besondere Dienstanweisung über d ie  Vorgangsweise bestehe ,  
e rgebe s ich e ine derartige Pfl icht aus der a l lgeme i n  gesetz l ich vorgesehenen 
Beweiss icherung i m  S inne  der S trafprozegordnung .  Der Bunde,min i ste r für 
I nneres erklärte s ich daher aus prozegökonomischen Uberlegungen bereit ,  
d ie  aufgelaufenen Mehrkosten abzugelten. 

Die VA hat der Beschwerde Berecht igung zuerkannt .  Im E inze lfa l l  erüb
r igte s ich i m  Hinb l ick auf  die Klaglosste l l ung der Beschwerdefü hrer in e ine 
we itere Veran lassung.  Da  d ie  VA i n  i hrem Schriftwechsel mit  dem Bundes
m in ister für Inneres darü ber  h i naus  angeregt hat ,  i n  d ie  verwendeten 
Drucksorten eine Rubr ik aufzu nehmen, aus welcher die S icherste l lung der  
Beweismitte l ,  wie zum Be i sp ie l  Tachographenscheibe, hen orgeht, und  der 
Bundesminister für Inneres dagegen keine Bedenken hat ,  ist zu hoffen,  dag 
durch d ieses H i l fsmi ttel derartige Feh l le istungen in Zukunft wrm ieden 
werden.  

4 Bundesministerium für Justiz 

Allgemeines 

I m  Berichtszeitraum w urden 764 Beschwerden und  sonstige E ingaben, das 
Ressort des  Bundesmin i sters für Just iz betreffend,  an d ie  VA herangetra
gen. Dies s te l lt zwar gegenüber dem vorherigen Ber ichtsjahr  eine erhebl i 
che Steigerung dar  (658 ) ,  doch  bedeutet es n i ch t  zugle ich auch  e in  ebensol-
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ches Ansteigen jener bl le ,  d i e  der  Just izverwaltung zuzuordnen waren. 
Die VA hat schon in i h ren  b isherigen Berichten darau f  h i ngewiesen,  daß 
auch a l l  jene E ingaben, d i e  e in  Ersuchen um Rechtsauskunft i n  z iv i l - oder 
strafrechtl i chen Angelegenhe i ten be inha lten,  kanzle imäßig dem Ressort 
B undesm in i steri um  fü r Just iz zugeordnet werden .  Dazu kommen Be
schwerden über richterl iche Entsche idungen oder d ie  B i tte um Erklärung 
d ieser sowie E rs uchen um  Unterstütz ung in  anhängigen Gerichtsverfah ren. 
In  al l d iesen Fäl len,  i n  welchen s ich d i e  VA für unzuständig erklären muß,  
versucht s ie  j edoch wie b i sher  durch e i nfache Rechtsaufkläru ngen weiter
zuhel fen oder an die zuständ igen Stel len und E i nrichtungen zu  verweisen .  

Der Schwerpunkt  jener Beschwerden,  fü r deren Prüfung d i e  VA zuständig 
ist ,  lag w ie i n  den vorangegangenen Berichtszeiträumen in  der  Dauer der 
Verfahren. Die VA ste l l te auch i n  anderen Ressorts fest, daß d ie Staatsbür
ger zuneh mend von der  Zuständigkeit  der  VA Kenntnis  er langen, sowohl 
die Dauer von Verwaltungs- a ls  auch Gerichtsverfahren (e insch l ießl ich der 
Dauer der Urtei l sausfert igu ng) zu  überprüfen,  und daher auch zunehmend 
von d ieser Mögl ichke i t  Gebrauch machen .  Dabei i s t  auch e in Ansteigen der  
Beschwerdeführung durch Berufsvertreter, wie  Rechtsanwälte, festzuste l 
len .  Als  e ine der  Hauptursachen für d i e  oft überlange Dauer von Gerichts
verfahren w urde  auch i n  d iesem Berichtszeitraum w ieder d ie  Tätigkeit von 
Sachverständigen und die Dauer der Gutachtensers te l l ung festgeste l l t .  I n  
e inem F a l l  h atte s ich sogar e i n  Richter an d ie  VA gewendet, da trotz wie
derholter Urgenzen das Gutachten n icht fristgerecht erste l l t  wurde .  Da d ie  
Bestel l ung eines anderen Sach\"(:rständigen erfah rungsgemäß annähernd 
gle ich zeitaufwend ig  ist wie das Abwarten der Erfü l l ung des ers ten Auftra
ges beziehungsweise i n  manchen Bere ichen wegen der begrenzten Zahl der  
Sachverständ igen kaum mögl ich ist, muß d ringend e ine  andere Lösung ge
schaffen werden.  Die VA vertritt daher die Auffassung,  daß ehestens orga
n isatorische Maßnahmen ergriffen werden  m üßten,  um  d i ese Feh lentwick
lung abzuste l len .  

Oftmals  w ird von Beschwerd efüh rern e ine Verfahrensverzögerung dar in 
behauptet, d aß d ie  Verfahrensschritte vom R ichter n icht  z ie l füh rend und 
zweckmäßig gesetzt werden .  Im Hinbl ick auf d i e  Unabhängigkeit  der 
Rechtsprechung steht der VA eine derartige Beurte i lung n icht zu .  In d ie 
sem Zusammenhang sche in t  es der  VA j edoch von Bedeutung, auf  e inen 
E i nzel fa l l  h i nzuweisen,  der  im  Achten Bericht an den Nat ionalrat unter 4 . 7  
(Se i te 1 8 4/ 1 8 5) behandelt  wurde .  Dazu hatte der Bundesmini ster fü r Just iz 
m i tgete i l t, daß das Verfahren nicht nur verzögert, sondern auch nicht m i t  
der  notwendigen Z ie l streb igkeit  geführt word en se i  und das Verha l ten der 
Richter vom Disz ip l inar- bez iehungsweise Dienstgericht überprüft werde. 
Wie die VA nunmehr  fes tgeste l l t  hat, wurde  ein R ichter mit E rkenntnis  des 
Oberlandesgerichtes Linz a ls  Disz ip l inargericht für Richter auch aufgrund 
des gegenständ l ichen Anlaßfa l les  e ines Dienstvergehens schu ld ig  erkannt 
und über ihn die Disz ip l inarstrafe des Verweises verhängt. Der andere 
Richter, gegen den  wegen vermuteter Dienstunfäh igkeit  e in  Dienstgerichts
verfahren  e ingele i tet worden war, hat vor Durchführung einer münd l i chen 
Verhandlung vor dem Dienstgericht se i nen Austritt aus dem Dienstverhält
nis gemäß § 1 00 des Richterd ienstgesetzes erklärt .  

I n  e inem anderen F a l l  traten i n  de r  Bearbeitung eines Besuchsrechtsantra
ges verschiedene Verzögeru ngen ein, die gegenüber der Volksanwaltsch aft 
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mit der Überforderung des zuständigen Be:tmten crklirt wurden,  der in der  
/\\' i schenzeit wegen d:tuernder Dienstunfähigkeit in  den Ruhest:tnd ver
setzt worden ist .  

In ei nem Verhhren vor dem Sch iedsgericht der  Sozi:tl versicherung fu r 
S :t lzburg wurde e ine m i t  3 1 .  Ju l i  1 98 5  d3tierte L:tdung der kbgenden P3rtei 
- worin die K liger in :tusdrückl ich zum persönl ichen Erscheinen :tufgefor
den worden ist - für den 6, August 1 98 5  erst 3m 5, ;\ugust 1 98 5  h int erlegt 
und von der E i nschre i ter in  e inen T:tg spiter behoben, wobei zu d iesem 
leitpunkt der Verl13nd l ungstermin jedoch bereits H'fstrichen W3f. Der Be
schwerde wurde Berechtigu ng zuerk:tnnt. D:t der F in schreiterin :tus der 
Vcrsiumung der gegenständ l ichen Verh:tnd lu ng, veru rs:tcht durch die ver
spätete Zuste l lung der Gerichts ladung,  j edoch kein Rechtsn:tchtei l  env:tch
sen ist ,  we i l  d iese T3gs3tzung zu  i h rer  neuerl ichen L:tdung erstreckt wurde,  
konnte von e iner  weiteren Ver3nbssung der  VA A.bst:tnd genommen wer
den ,  

Z:thl reiche E ing3ben betr:tfen den Exekutionsvol lzug,  wobei w iederholt 
d :trüber Beschwerde gefüh rt w urde, d :tG  d ie Exekution :tn einer hlschen 
Adresse, näml ich be im N i chtverpflichteten,  gefü h rt \\ ur de (s iehe 4 . 1 . ) U rs:t
ehe s i nd d3bei d ie  e insch lägigen Bestimmungen der Exekutionsordnung .  So 
ist über  e inen Exekut ionsantr:tg ohne Anhöru ng der Gegense i te zu ent
scheiden, wie überhaupt eine Kont:tktn3hme mit  der  verpfl ichteten P:trtei 
vor dem Exekutionsvo l lzug verboten ist. Wenn nun  d ie betre ibende P:trtei 
in i h rem Exekutionsan trag - oft aufgrund e iner N :tmensverwechs lung -
eine hlsche Adresse 3ngibt, kom mt es dennoch LU e inem Exekutionsvo l l 
zug ,  d :t d as Exekutionsgericht n icht  verpfl ichtet ist ,  bei der Bewi l l igung e i 
nes Exekut ionsantrages und  vor dem Vol lzug zu prüfen,  ob der Verpfl ich
tete tatsäch l ich  an der im Antr3g angegebenen Ansch rift wohnt .  Sog:tr e ine 
womögl ich i n  e i ner  anderen  Exekutionss:tche vorl iegende Mitte i lung ,  d :tg 
der  Verpf l ichtete an e iner  :tnderen Anschrift :t l s  im Exekutions:tntrag :tnge
geben, wohnt, begründet keine Pfl icht zu E rhebungen,  wei l  im E in le i tungs
verfahren rei ner  Parte ienbetrieb herrscht und :tmtswegige Erhebungen d3-
her n icht vorgeschrieben s ind .  In  e inem F:t l l  \\:tr der  Beschwerdefüh rer, :t l s  
e ines  Morgens an  se inem Wohnort bere i s  unter  Be iz iehung e i nes Sch lossers 
e in  Exekutionsvo l lzug vorgenommen werden sol l te, zubl l ig  noch :tnwe
send und konnte den  Sachverh:t l t  :tufkliren ,  I n  d iesem bl l iag n icht e inm:tl 
eine )hmensgleichhe i t  vor,  sondern led ig l ich d ie  hlsche ,  im Exekutions :tn
tr3g angegebene Adresse.  

D ie  angeführten Rege l ungen stammen :t l l e  :tus e iner Zeit ,  in  der i n  der Re
gel  ständig jemand im Hausha l t  3nwesend w:tr und I rrtUmer beim Exeku
t ionsvol lzug dadurch noch rechtzeit ig :tu fgeklärt werden kon nten. Im  Hin 
b l i ck  3uf  d ie  heutigen Gegeben heiten, wo häufig :t l le  Bewohner e iner  Woh
n u ng berufstätig s ind,  ersche in t  es  der  VA :tus der Erhhrung der  z3h lreich 
e in l3ngenden d i esbezüg l ichen Beschwerden notwendig,  eine Mögl ichkeit  
zu  sc l13ffen,  d3G vor einem Exekutionsvol lzug i n  Abwesenhe i t  doch geprüft 
w i rd ,  ob d i eser Exekutionsvol lzug :tn der  richtigen Adresse be im w irkl ichen 
Verpfl ichteten vorgenommen wird . Aufgrund e iner  d iesbezügl ichen An re
gung h3t der  Bundesmin ister für Just iz der VA mitgete i lt ,  d:tß ZW3r d ie  E in
holung e iner  Meldeauskun ft d u rch d3s Gericht - :tbgesehen vom Verw:t l 
tungsaufwand - auch  keine 3bso lute Sicherheit b ieten würde ,  wenn  s ich 
zum Beispie l  der Verpfl ichtete n icht 3bgemeldet Int, d :tG 3ber e ine Melde-
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anfrage an ein ADV-Melderegister ohne Verfahrensverzögeru ng tech ni sch 
le icht mögl ich wJ.re und daß d iesbezüg l ich  auch e ine Prü fung yorgenom
mcn werde. 

E in anderes Prob lem im Zusammenhang mit der Exekut ionsordnung trat 
bei der Prüfung folgender  Beschwerde zutage : Der Beschwerdeführer  
brachte vor ,  daß er  bereits des öfteren i n  e inem gegen eine bestimmte Per
scm gerichteten Exekutionsverfah ren als Dr ittschu ldner  genannt worden 
sei, weil die betreffende Person ständig behaupte , bei ihm angeste l l t  zu se in .  
Obwohl der Beschwerdefüh rer  dem zuständ igen Exekutionsgericht bereits 
mehrmals bekanntgegeben habe, daß der betreffende Verpfl ichtete n iemals  
bei i hm angeste l l t  gewesen se i ,  scheine er trotzdem immer wieder i n  den 
Exekut ionsbew i l l igu ngen gegen die betreffende Person a ls  D ri ttsch u ldner 
auf, wodurch er  jedesmal  gezwungen sei ,  den Sachverhalt be im Exeku
tionsgericht Wien aufz u kl ären .  Dort werde ihm jedesmal  m i tgetei lt ,  d aß er  
automatisch a ls  Drittschu ldner  ge l te ,  solange der  Verpfl ichtete immer w ie
der sage,  er  se i  be im Beschwerdefüh rer  beschäftigt. Obwohl es s ich  bei d ie
sem Problem u m eine Angelegenheit  der  unabhängigen Gerichtsbarkeit 
handelt, i s t  d ie VA dennoch auch aufg ru nd  ähn l icher  Beschwerden an den 
Bundesminister für J ust iz herangetreten. 

Auch d iesem Fal l  l i egt die Rechts l age zugrunde, daß vom Gericht der An
trag auf  Exekut ionsbewi l l igung nur dann  abzuweisen ist ,  wenn s ich aus 
dem Exekutionsantrag oder den Akten des Gerichtes se lbst ergibt, daß der 
Verpflichtete nicht Gläub iger se in kann .  Aus früheren D rittSchu ldneräuße
rungen könne dieser Scl:.Iuß j edoch nicht gezogen werden .  Wenn dem Ge
ricin aus e iner frü heren Außerung des D rittschu ldners bekannt i st ,  daß zum 
damal igen Zeitpunkt der  Verpfl ichtete be im Drittschu ldner  n icht beschäf
tigt war, so bedeute d ies  keineswegs, daß zum Zeitpunkt der neuer l ichen 
Antragste I lung der Verpflichtete beim D ri ttschu l d ner  n icht beschäft igt ist .  
Der Drittschu ldner  müsse daher bei  jeder Forderungsexekution e ine neue 
Erklärung abgeben. Im gegenständ l ichen Fa l l  kommt noch h inzu ,  daß die 
verpfl ichtete Partei zum Zeitpunkt des l etzten Exekutionsant rages s ich in  
Haft befunden hat ,  a lso gar n icht beim Beschwerdefü hrer zu  d iesem Zei t
punkt beschäftigt se in  konnte. 

Im Zusammen hang m it dem Exekut ionsvol lzug wurden bei der VA aber 
auch Beschwerden aus der Sicht der betreibenden Partei  geführt .  In  e inem 
Fa l l  wandte sich e ine Beschwerd eführerin an  d ie  VA, we i l  sämtl iche Vol l 
z ugsversuche am Wohnort der  verpfl ichteten Partei  ergebn i slos \·er laufen 
waren und von der  Beschwerdefüh rer in a ls  betre ibender Partei immer wie
der  Vol lzugs- und Wegegebühren vorgestreckt werden m ußten .  Hier ergab 
s ich die Frage der  Zweckmäßigkeit des Exekutionsvol lzuges am Wohnort 
und es wurde der  Beschwerdeführerin geraten , da sowoh l  der  Arbeitgeber 
als auch die Wohn adresse der verpfl ichteten Partei bekannt war, eine an
dere Exekutionsart, wie etwa e ine  Geha!tsexekut ion, beim zuständigen Ex
ekutionsgericht zu beantragen .  

Aufgrund e ines Beschwerdefa l les  wurde  festgeste l lt ,  d aß e ine  Verordnung 
des Bundesministers fü r J ustiz n icht mehr den heutigen Gegebenheiten ent
spricht :  Anläßlich e ines D iebstah les im  Bereich e ines Freizeitzentrums  
wurde e inem Beschwerdefü hrer gemäß der  gesetzl ichen Haftung  von  de r  
Versicherung ledig l ich e i n  E rsatzbetrag von  3 000  S angeboten .  Obwohl 
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der tatsäch l ich erl ittene Schaden d iesen Betrag um ein V ie lfaches überstieg, 
habe er "zur Kennt n is nehmen m üssen,  daß d ieser Betrag aufgrund e iner 
Verordnung des Bundesmin i sters fü r Just iz aus dem Jahre 1 95 1  b i s  auf wei
teres a ls  Höchstbetrag für d i e  den Gastw i rten und Badeanstaltbesitzern 
auferlegte Haftung festge legt ist ." 

Die VA wandte s ich d arauf an den Bundesmin i ster fü r Just iz mit der Frage, 
ob an eine Verordnungsänderung gedacht sei bez iehungsweise was d ieser 
entgegenstehe. Dabei wurde festgestel l t ,  daß die H aftungsgrenzen von 
3 000 S (bez iehu ngsweise 1 500 S für Kostbarkeiten) tatsäch l ich seit 1 95 1  
U 1werändert gebl ieben s ind .  Der  Bundesm in i ster fü r Just iz schloß s ich dabei  
der  Meinung der VA an,  daß d iese Beträge im  H inb l i ck  auf die E ntw ick
l ung des Geldwertes heute n icht mehr ausreichend s ind.  Bere i ts i n  der 1 2 . 
und  der 1 3 . Gesetzgebungsperiode se i  daher e ine Regierungsvorlage e ines 
Bundesgesetzes über die N�.uordnung der Gastw i rtehaftung, das die Ratif i
z ierung des E u ropäischen Ubere inkom mens vom 1 7 . Dezember 1 962 über 
d i e  Haf�ung der Gastwirte für d i e  von i h ren Gästen e ingebrachten Sachen 
du rch Osterre ich i m  Wege e iner  Nove l l i erung der e insch lägigen Best im
m ungen des Al lgemeinen B ü rgerl ichen Gesetzbuches ermög l ichen sol lte, 
vorge legen.  Das Zustandekommen e ines entsprechenden Gesetzesbesch lus
ses se i  aber am b i sher igen Widerstand der  Wirtschaft gesche itert .  Vom 
Bun desmini ster für  Just iz  werde j edoch e ine  entsprechende Gesetzesände
rung weiterh in  befürwortet. 

Die VA vertritt dazu d i e  Auffassung, daß die Wertgrenzen aus dem Jahre 
1 9 5 1  keinesfa l l s  mehr der  heutigen S i tuat ion entsprechen können und da
m i t  d ie  vom Gesetzgeber  gewollte H aftu ng :lUsgehöhlt  und bedeutungslos 
gemacht wurde .  Der VA sche i nt daher e ine Neuregelung geboten. 

Auch in  d i esem Berichtszeitraum wurden zah l re iche Beschwerden darüber 
vorgebracht, daß von den Staatsanwaltschaften Anzeigen ohne ausre i 
chende Erm itt lungen zurückgelegt und damit  d i e  Angelegenheit e inem or
dent l ichen Gerichtsverfahren entzogen würde .  Da auf d iese Zurücklegung 
zumeist e in  r ichter l icher Besch luß unm itte lbar folgt ,  ist  der VA eine Veran
l as sung auch dann n icht  mögl ich,  wenn sich d i e  Besclnverde als berechtigt 
herausstel lt. In  einem Fal l  waren einem Beschwerdefü hrer zwei wertvo l le  
H u nde gestoh len worden, d ie er wenige Tage später aufgrund  e ines Anru
fes in e inem Tierhe im wiedergefu nden habe. Der nament l ich bekannte An
rufer  habe von e inem organis ierten D iebstah l  gesprochen und den Be
schwerdefüh rer in  die Lage versetzt, konkrete Anzeigen zu  erstatten. Ob
\voh l  d ie  VA dem Tagebuch der  Staatsanwaltschaft tatsächl ich sch\verwie
gende Verdachtsmomente entnehmen konnte, h atte s ich die Staatsanwalt
schaft mit der Verantwortung der Angezeigten, zum Tatzeitpun kt an ihrem 
Arbe i tsplatz gewesen zu  se in ,  zufr ieden gegeben sowie damit ,  daß s icherge
stel lte Reifenspuren n icht  mit jenen Reifen übere insti mmten, die am Auto 
der Verdächtigen montiert waren .  Dabei \vu rde a l lerd ings n icht  bedacht, 
daß d ie  Reifenspuren \-on Winterreifen stammen konnten, d ie  i n  der Zwi
schenzeit gewechselt worden waren .  Die VA hatte d ieser Beschv, erde Be
recht igung zuerkannt, konnte j edoch im  H inb l i ck  auf e inen ergangenen 
richterl ichen Beschl uß, mit  dem der  Zurücklegung der Anzeige du rch d ie 
Staatsanwaltschaft gefolgt  wurde, ke ine Maßnahme setzen .  Nach Auffas
sung der VA waren aber in diesem fall die Ermitt lungen Zur Sachverhalts
feststel lung keineswegs ausre ichend , um  die Entsche idung treffen zu kön
nen, daß ke ine Anklage z u  erheben sei .  
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In anderen Fil len \\-urde , wie auch schon im yorangegangenen Berichtszeit
raum,  festgestel l t ,  daß Anzeigen gegen Wacheorgane  ohne rühere Ermit t
lung zu rückge legt werden ,  wobei auch h ie r  der VA im H inb l ick auf darauf
fo lgende Gerichtsbesch lüsse ke ine Mögl ichke i t  offensteht ,  M aßnahmen zu 
erg re i fen .  

für  d ie VA entsteht jedoch manchmal  der E i nd ruck, daß d i e  Staatsanwalts
chaft e inen untersch ied l ichen Maßstab an legt, j e  nachdem ob s ie im ange
ze igten Sachverha l t  das Verhalten des Wacheorgans oder das des  betroffe
nen Staatsbürgers beurte i l t .  H ie r  kan n - w ie im Bericht zum Ressort " In
neres" dargeste l l t  - dazu führen ,  daß d i e  Staatsanwaltschaft d i e  Anze ige 
der Po l i ze i  gegen eine best immte Person sogar um Tatbestandsmerkmale 
e rweitert und an d as Ger icht weiterl e i tet, Anschu ld igungen gegen Wache
beamte jedoch ohne nihere Ermitt lungen selbst beurtei l t  und d ie Anzeige 
sodann " im Zweife l" zu rücklegt. Der VA scheint  es vor a l lem deshalb we
sent l ich auf d iese Tendenz h i nzuweisen, we i l  das Unterlassen d ienstauf
s ichtsbehörd l icher M aßnahmen der  S icherhe i tsbehörden hiufig  dami t  be
gründet w i rd ,  daß auch der Staatsanwalt n icht genügend G ründe für eine 
Anklage gefunden habe. Unbeschadet dessen, daß die VA d iese Begrün 
dung schon im S .  Ber icht an den  Nationa l rat für n i c h t  z i e l fü h rend e rachtet 
hat, ze igt d ies doch,  \ve lche Bedeutung dem Handeln der Staatsanwalts 
chaften über i h ren e igent l i chen Aufgabenbereich h inaus  zukommt,  was e ine 
besondere Sorgfa l t  und  Verantwortung bei der  Erfü l l ung i hrer Aufgaben 
e rforderl ich macht .  

Sch l ie f� l i ch wurde auch noch Beschwerde  darüber geführt, daß Betroffene 
von der Zurücklegung e iner  Anzeige du rch d ie Staatsanwal tschaft n icht  
verstind igt w ü rden .  D ie  VA mu ßte dabei  festste l l en ,  daß trotz vorn Bun
desmin ister für Just iz  e rgangener zah l re icher Frlisse, wonach der  Adressa
tenkre i s  für d ie Verstind igung von der Zu rücklegung von Strafanzeigen 
du rch die Staatsanwaltschaft sehr weitre ichend auszulegen ist ,  die betref
fenden Versündigungen in v ie len E inze l fi l len n icht vorgenommen werden .  
E rst  aufgrund des  E in schreitens  der  VA in  solchen Fä l l en  w i rd dann  d i e  
Verstind igung nachgeholt .  Im  Hinb l ick auf  d ie b i sher gemachten E rfah
rungen vertritt die VA daher d i e  Auffassung,  daß den bezughabenden E r
l issen des Bundesmin i s ters für  Just iz  von den  S taatsanwaltschaften größere 
Beachtung ge\y idmet werden so l l te .  

Einzelfälle 

4 . 1  Gerichtliche Feststellung, daß zwei verschiedene Personen miteinander iden
tisch sind 

1 92 

VA 2 1 .  1 36 '/  - 4 / S 3  B M  2 1 .  37  2671 2 -Pr 3 / S 3  

Dip l . - Ing .  G .  T., K. ,  Niederösterre ich,  gab gegenüber d e r  VA an ,  d a ß  e r  
m it 7ahlu ngsauftrag des  Bezi rksgerichtes (bas ierend auf  e iner  Exekut ions
angelegenhe i t ,  betre ibende Parte i  Niederösterreich ische Gebietskranken
kasse, \Trpfl ichtete Partei G .  T. ,  KF2-Reparaturwerkstätte, K . )  zu r  Bezah
lung e iner  Schuld von 320 S verhalten worden se i ,  obwohl e r  m i t  dem ge
genüber der Niederösterre ich ischen Geb ietskran kenkasse verpfl i chteten 
G .  T. nicht ident isch sei .  Trotz zah l re icher Versuche, die Gerichtsbehörden 
darauf hi nzuweisen,  sei  se inem Ber icht igungsantrag m i t  Bescheid des Präs i-
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denten des Landesgerichtes für Z iv i l rechtssachen Wien u nter anderem mit 
der Begründung ke ine folge gegeben worden, daß erhoben worden se i ,  
daß der Verpflich tete G .  T mit dem Berichtigu ngswerber Dip l . - Ing .  G .  T. 
i dent isch se i .  Dies  stel le e inen M i ßstand i m  Bereich der Verwal tung dar. 

Die  VA stel l te nach E inho lung e iner  Ste l l ungnahme des Bundesmin isters 
fü r Just iz sowie du rch Aktene ins icht fo lgenden Sachverhalt fes t :  

M it Besch luß  des  Bez irksgerichtes K.  wurde gegen "G.  T ,  Kraftfahrzeugs
reparaturwerkstätte, Betr ieb K. ,  Donaustraße" d ie  Fahrn isexekution bewi l 
l igt .  Der  an  läßl ich e ines Exekutionsvo l lzuges angefertigte Bericht sagt aus,  
daß die Pfändung deshalb n icht vo l lzogen wurde, "wei l  der Verpfl i chtete 
an der angegebenen Adresse n icht \vohnhaft ist" . 

Mit  Zahlungsauftrag des Bezi rksgerichtes K. wurde  dem Einschre ier  dar
aufh in  - noch ohne Nennung se ines akademischen Titels - eine E inhe
bungsgbühr  von 20  S beziehungsweise e ine Eingabengebühr von 320 S,  so
mit  e in  Betrag von insgesamt 340 S ,  zur Bezah lung vorgeschr ieben.  Dieser 
lahlungsauftrag wurde dem E insch re iter an se iner Adresse K. ,  Donau
straße , zugestel l t .  

Dara ufh i n  r ichtete der  E inschre i ter  unverzügl ich e in  Schreiben an d i e  zu
ständ ige E i nbringungsstel le be im Oberlandesgericht Wien ,  i n  dem er  den 
Sachverhalt  aufk lä rte, erklärte, daß er mit  der verpfl ichteten Parte i  n icht 
ident isch se i  und daß die verpfl i chtete Partei höchstwahrsche i n l ich die 
F irma G. T-M.  P. K . ,  B-Straße se i ,  an der  er weder betei l igt se i  noch in  i r
gendeinem Rechtsverhä l tn i s  dazu  stehe .  Daraufh i n  erging e in  Bescheid des 
Bezi rksgerichtes K.  des  Inha lts, daß aufgrund des " Berichtigungsantrages 
der verpfl ichteten Partei" d i e  Einbr ingung des Betrages \ on 340 S bis zur  
Entsche idung über  den Ber ichtigu ngsantrag aufgeschoben werde. H ievon 
wurde ebenfa l l s  d ie E inbri ngungsste l l e  be im Oberlandesgericht Wien ver
ständigt. 

M i t  Schreiben an das Bez irksgericht K. a ls  d ie den oben genannten Be
scheid ausstel lende Stel l e  gab der E i nschreiter d iesem als  Exekuti onsgericht 
w iederum ebenso wie bere i ts vorher der E inbringungsste l le  beim Oberlan
desgericht Wien bekannt, daß er mit  dem Verpfl i chteten G. T Kraftfahr
zeugreparaturwerkstätte, n icht  identisch se i .  

Aufgrund des seinerze i tigen Schre ibens an d ie  E inbringungsste l le  be im 
Oberlandesgericht Wien,  welches a l s  Bericht igungsantrag gewertet worden 
war, wurde  d ie Identität des  Verpfl i chteten G .  T. mit  dem Bericht igungs
werber Dip l . - Ing .  G. T i n  der  Weise überprüft, daß der Gerichtsvo l lz ieher  
des  Bezirksgerichtes K.  festste l lte, daß  "G .  T. n icht  in  der Donaustraße 
wohnhaft sei, sondern sein Büro in Wien betre ibe .  Die M utter des Ver
pfl ichteten (G. T oder D ip l . - I ng.  G. T. ?) habe bestätigt, d aß G. T m it dem 
Berichtigungswerber D ip l . - Ing.  G .  T. ident isch se i ,  jedoch d i e  Wohnadresse 
i h res Sohnes nicht bekanntgegeben" . 

In  der  Folge wurde de r  E inschreiter Dip l - Ing .  G .  T m i t  Ladu ngsbesche id 
der  Stadtgemeinde K.  i n  Angelegenhei t  Soz ia lvers icherungsbei träge, An
frage der  Niederösterre ich i schen Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestel lte geladen.  

1 93 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)194 von 213

www.parlament.gv.at



1 94 

Bei der  Stadtgemeinde e rfo lgte e ine münd l i che Aufkl ärung über E inkom
men und  mangelnde Ident ität des Verpfl ichteten G .  T. m i t  dem Einschre i 
ter D ip l . - Ing .  G .  T. Dabei wurde festgehalten, daß Dip l . - Ing .  G .  T. se in 
Büro i n  \X1ien habe, daher kein Zusammenhang m it der  N iederästerre ich i 
sehen Gebietskrankenkasse und auch kein Zusammenhang m it der  Werk
stätte G. T. i n  K .  bestehe. In  der Ladung der S tadtgemeinde K. wurde der 
E inschre i ter erstmals mit seinem akademischen Titel angesprochen . 

E in  Monat später  erging der  angefochtene Bescheid des Präs identen des 
Landesgerichtes fü r Z iv i l rechtssachen Wien, mit welchem dem "Bericht i
gungsantrag" des E inschrei ters keine Folge gegeben wurde .  In  der  Begrün
d u ng d ieses Besche ides w i rd unter anderem ausgefüh rt, daß es s ich be i  der 
gebü h renbegründ enden E i ngabe um den von der  N ied erösterre ich ischen 
Gebietskrankenkasse aufgrund des vol lstreckbaren Rückstandsausweises 
gegen G. T., KFZ- Reparaturwerkstitte, Betrieb K., Donaustraße, gerichte
ten Antrag auf Fahrnisexekut ion hand le .  D ieser sei  antragsgemäß bewi l l igt 
und \'on der verpfl i chteten Partei auch n icht  angefochten worden .  D ie 
Wirkungen des § 75 Exekutionsordnung, wonach d i e  Gebühren dem Gläu
b iger  zur  Last fal len ,  würden n icht  von selbst e intreten ,  sondern bedürfe es  
dazu e ines Beschl usses des  Exekutionsgerichtes, womit  der  betreibenden 
Partei d ie  Kosten aberkannt werden. Ein solcher Besch luß sei  aber b i s  da
hin n icht ergangen und habe mange l s  e ines  dah in  z ie lenden Antrages der 
verpfl i ch teten Pa�tei auch .gar n icht  ergehen können.  Bezüg l ich der  Identi � 
tit des nunmehngen Benchugungswerbers mi t  der  verpfl tchteten ParteI 
h ätten Erhebungen e rgeben ,  daß der Verpfl ichtete G. T.  KFZ-Betrieb m i t  
dem Bericht igungswerber Dip l . - I ng. G .  T. identisch se i .  

D ieser Bescheid wurde  e in  Monat nach Erlassung abgefertigt. Zwe i  Tage 
später wurde er dem Beschwerdeführer  D ip l . - Ing .  G. T. zugeste l l t  und von 
se inem Vater übernommen.  Bereits sechs Tage später erg ing e ine Mahnung 
zur  E i nzah lung der  Gebühren .  

Erst nachdem s ich der  Beschwerdefü h rer aufgrund  d ieser Sachlage an d ie 
VA gewendet hatte, hat der  Präs ident des  Landesgerichtes fü r Ziv i l rechts
sachen Wien e ine neuerl iche Identitätsprüfu ng durch den Vorsteher des Be
z i rksgerichtes K .  veranlaGt ,  welche endl ich z ie lführend d u rch geführt \v urd e  
u nd  d e n  Sachverhalt ergab, d e r  vom E inschreiter bere i ts mehrmals  vorher 
bekanntgegeben worden war. 

Die VA hat dazu  erwogen :  

D e r  Beschwerde des E inschreiters gegen den Bescheid des Präs identen des 
Landesgerichtes für Ziv i l rechtssachen Wien,  m i t  welchem dem Bericht i
gungsantrag keine Folge gegeben worden war, wurde  Berechtigung zuer
kannt ; i nsbesondere was d ie  a l s  Begründu ng fü r d iesen Bescheid angeführ
ten Erhebungen zur Identität des Verpfl ichteten betrifft. 

Es steht fest, daß d ie  N iederösterre ichische Gebietskrankenkasse in i h rem 
Exekutionsantrag zwar  richtig G .  T., KFZ-Reparaturwerkstätte, angegeben 
hat, a l lerd ings n icht  d ie richtige Adresse K., B-Straße, sondern eine falsche 
Adresse K. ,  Donaustraße. Es ist  auch weiter r icht ig ,  daß  das Bezirksge
richt K.  a ls  Exekutionsger icht aufgrund der e insch lägigen gesetzl ichen Be
s t immungen n icht verpfl ichtet war, bei  der  Bewi l l igung des Exekut ionsan-
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trages u nd vor dem Vollzug der Exekution zu prüfen ,  ob der Verpfl ichtete 
tatsächl ich an der im Antrag angegebenen Anschrift se ine KFZ-Werkstätte 
hat. Auch ist über den Exekutionsantrag ohne Anhöru ng der verpflichteten 
Partei zu entscheiden, wie überhaupt e ine Kontaktaufnahme mit dem Ver
pflichteten vor dem Exekutionsvol lzug verboten ist. Der Exekutionsvo l lzug 
selbst konnte aber schon deshalb nicht durchgeführt werden, wei l  nach der 
Festste l lung des Gerichtsvol lz iehers der Verpfl ichtete an der angegebenen 
Adresse, Donaustraße, nicht wohnt. Dennoch erging der oben genannte 
Zahlungsauftrag, der - wie sich erst nachträgl ich herausgestel l t  hat -
fälschl icherweise an Dip1 . - Ing .  G .  T, den Beschwerdeführer, gerichtet war. 
Nunmehr erfo lgte, wie die VA feststel l en  mußte, e ine Kette von Fehl le i 
stungen der zuständigen Gerichtsbehörden,  da,  wie s ich auch aus dem Ak
ten i n ha lt klar ergibt, der Einschre i ter, der in kei ner Phase des Verfahrens 
von den zuständigen  Behörden darüber aufgeklärt wurde, daß er sich d i
rekt an die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse als betreibende Par
tei wenden müsse, sämtliche i hm zur Verfügung stehenden Schritte zur 
Aufklärung des Sachverha l tes gesetzt hat, was aber von den zuständigen 
Gerichtsbehörden offenbar n icht zur Kenntnis genommen wurde. 

Vielmehr wurde eine absolut  unzureichende Identitätsprüfung durchge
führt, welche auch bei  geringster Sorgfalt dazu hätte führen müssen, daß 
die Versch iedenheit des Beschwerdeführers D ip1 . - lng. G .  T zum tatsäch
l ich Verpfli chteten G .  T, KFZ-Reparturwerkstätte, festgestel l t  worden 
wäre . Schon e in  B lick in  das amtl iche Telefonbuch der Stadt K. ,  worin so
wohl  Dip1 . - lng. G. T mit Adresse Donaustraße als auch G. T, KFZ-Repa
raturwerkstätte mit Adresse B-Straße angeführt waren ,  hätte genügen müs
sen, um  den Sachverhalt aufzuklären. Bei weniger Konzentration auf die 
formal j uristischen Vorgänge und mehr Beachtung des sich abzeichnenden 
Sachverhaltes hätte vom Gericht erkannt werden müssen , daß die Erhebun
gen zur Identität des  Verpfl ichteten unzureichend waren u nd den tatsächl i 
chen Gegebenheiten i n  der Folge auch nicht standgehalten haben.  Der Be
schwerdegrund konnte erst behoben werden,  a l s  im Zuge des Prüfungsver
fahrens der VA eine neuerl iche Identitätsprüfung e ine genaue Darste l l ung 
des Sachverhal tes mit genauen Namen, Adressen und Geburtsdaten der Be
tei l igten ergeben hat. 

4 .2 Nichtentschädigung einer halbjährigen Untersuchungshaft. 
VA Z1 .  307 - J/84  BM Z1 .  40  6 1 1 7 1 -Pr 3/84  

F.  G . ,  Ranshofen,  führte be i  der  VA Beschwerde darüber, zu Unrecht we
gen zweier bewaffneter Banküberfä l l e  verhaftet worden zu se in .  Er habe 
daraufhin über ein ha lbes Jahr in Untersuchungshaft zubringen müssen, bis 
der wahre Täter ermittelt worden sei und ein Geständnis abgelegt habe. 
Dazu komme, daß seine Mutter, die e in  kleines Handarbeitsgeschäft be
treibe, d urch diesen falschen Verdacht e inen schweren Schaden erlitten 
habe, weil ihr Ruf durch eine Hausdurchsuch u ng im Geschäft geschädigt 
worden war. Obwohl  ihm daher seiner Meinung nach e ine Entschädigung 
zustünde, h abe er keine solche erhalten. 

Die VA stel lte im Prüfungsverfahren nach Einholung einer Ste l l ungnahme 
des Bundesministers für Justiz folgendes fest : 
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F. G . ,  der an Schizophrenie le idet, befand s ich in der Zeit vom 25 .  Novem
ber 1 98 1  bis 22. Juni 1 98 2  wegen des Verdachtes, zwei bewaffnete Bank
überfä l l e  begangen zu haben, in  Untersuchungshaft im Gefangenenhaus 
Ried . Mit  Urtei l  des Geschworenengerichtes am Sitze des Kreisgerichtes 
Ried im Innkreis vom 22 .  Juni 1 98 2, wurde der Antrag auf Unterbringung 
des F.  G .  i n  einer Anstalt  für geistig abnorme Rechtsbrecher abgewiesen. 
Diese Entscheidung ist i n  Rechtskraft e rwachsen .  Noch am selben Tag 
wurde der Beschwerdeführer  enthaftet. 

In der Fol ge wurde der tatsäch liche Täter ermittel t, we lcher auch ein Ge
ständnis abgelegt hat .  

Auf Grund eines En tschädigungsantrages des Beschwerdeführers ste ll te das 
Kreisgericht Ried im Innkreis mit Besch luß vom 4 .  Juli 1 983  fest, daß die 
Anspruchsvoraussetzungen auf Zuerkennung einer Entschädigung für d ie 
in Untersuchungshaft verbrachte Zeit nach dem Strafrechtlichen Entschädi
gungsgesetz gegeben seien. Tatsäch lich wurde aber nichts ausbezahlt, weil 
der Beschwerdeführer  seine Rente weiterbezahl t  erhalten hatte und anson
sten keinen Vermögensnachte i l  nachweisen konnte. 

Die VA mußte bei der Beurte i lung des Fa lles davon ausgehen, daß gemäß 
§ 2 Abs. 1 l i t .  b Strafrechtliches E ntschädigungsgesetz ein Ersatzanspruch 
dann besteht, wenn der Geschädigte wegen des Verdachtes einer im In l and 
zu  verfol genden strafbaren Handlung von einem in ländischen Gericht in 
vorläufige Verwahrung oder Untersuchungshaft genommen und in der 
Folge in Ansehung d ieser H andlung freigesprochen oder sonst außer Ver
fo�gung gesetzt worden ist und  der Verdacht, daß der Geschädigte diese 
Handlung begangen habe, entkräftet oder die Verfolgung aus anderen 
Gründen ausgeschlossen ist, sofern d iese schon zur Zeit der  Anhaltung be
standen haben .  Gemäß § 1 leg. cit. sind jedoch nur vermögensrechtliche 
Nachteile zu ersetzen .  

D a  de r  Beschwerdeführer während seiner Anhaltung seine Pension weiter 
ausbezahlt erhalten h atte, war ihm kein vermögensrechtl icher Nachtei l  ent
standen und konnte daher trotz Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen 
keine E ntschäd igung geleistet v.:er�en. �uch d ie von der Mutter �el tend ge
machten Schäden mußten, da sie Sich mcht um vermögensrechthche Nach
teile des Angehaltenen handeln, abgelehnt werden.  

Immaterie l le  Schäden könnten a l lenfa l l s  nach Art .  5 der Menschenrechts
konvention entschädigt werden.  In  diesem Fa l l  wäre aber V or:lUssetzung, 
daß eine rechtswidrige und damit konventionswidrige Festnahme oder 
�aft vorl iegt. Ein d.e rartiger Schadenersatz ist aber ausgesc�lossen, wenn 
die Haft gesetzmäßig verhängt oder vo l lzogen wurde und Sich erst nach
trägl ich die Schu ld los igkeit des Betroffenen herausste l l t .  Im gegenständl i
chen Fal l  war daher für den Beschwerdeführer auch aus der Menschen
rechtskonvention nichts zu  gewinnen. 

Die VA vertritt die Auffass ung, daß die gegenwärtige Regelung, wie gerade 
der Beschwerdefa l l  zeigt, Härten in sich b irgt, die nur  durch eine Maß
nahme des Gesetzgebers vermieden werden können. 
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4.3 Nichterledigung eines Antrages durch das Gericht 

1 4  

\"A Z I .  1 4 1  - J/ 8 5  BM L I .  42 1 69/ I -Pr 3 / 8 5  

F.  L .  Niederösterreich,  füh rte Ende Feber 1 98 5  b e i  d e r  V A  Beschwerde 
darüber, daß vom Bezirksgericht Baden über e inen Antrag vom Mai  1 98 4  
n icht entsch ieden werde .  Er  habe bei e iner a n  d iesem Tag stattgefundenen 
Verhandlung den Antrag gestel lt ,  die Akten an die Staatsanwaltschaft zu 
überm itte ln , · da eine Zeugin falsch ausgesagt habe. B i s  zu  seiner Be
schwerde an die VA se i  keine  Veran lassung getroffen worden, worin e i n  
Mißstand l iege. 

D ie  VA stel lte im Prüfungsverfahren fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach .  Vor Sch luß  der  Verhand lung vom 1 0 . Mai 1 98 4  
im Verfahren vor d e m  Bez irksger icht Baden,  b e i  d e r  dieses Verfah ren ge
schlossen und die Entsche idung der schrift l ichen Ausfertigung vorbehalten 
wurde,  hatte der  Rechtsvertreter des  E i nschreiters tatsttch l ich im Hinbl ick 
auf e ine angebl ich  falsche Aussage der  Zeugin d i e  Aktenübersendung an 
d ie  Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt beant ragt. I n  der  Folge wurde  von 
der  Verhand lungsrichter in  das  Urtei l  des Bez i rksgerichtes Baden mit  Da
tum \'Dm 1 3 . Jul i  1 98 4  schr ift l ich verfaßt, d ie  Urte i l surschr ift wurde  am 
1 6 . Ju l i  1 98 4  der  Geschttftsabte i lung zur  Ausfert igung übergeben .  Der Akt 
wurde zum Abwarten der Rechtskraft m i t  2 5 .  September 1 9 84  kalend iert. 
E ine Entsche idung über den Antrag des Beschwerdeführers wurde b i s  da
h i n  n icht  getroffen.  

Auch in weiterer Folge u nterb l ieb d ie beantragte Aktenübersendung, wei l  
d ie se inerzeit ige Verhand lungsrichterin mi t  I .  August  1 9 84  zu e inem ande
ren Gericht versetzt wurde und der  nachfo lgende Richter keinen Anlaß 
sah,  den jedenfal l s  u rte i l smäßig abgeschlossenen Akt zu lesen.  

Ers t  nach Eröffnung des Prüfungsverfahrens der VA sowie nach e iner Vor
sprache des Einschre iters bei der Staatsanwa ltschaft Wiener Neustadt ver
an laßte diese beim Bezi rksgericht Baden die Vorlage des betreffenden Ak
tes .  In der Folge kam es zur  Durchfü hrung e ines Strafverfahrens ,  das m i t  
Urte i l  \'Dm 2 .  Ju l i  1 98 5  beendet wurde .  

Der Beschwerde  des E inschreiters wegen der N ichtvorlage se ines Antrages 
an d i e  Staatsanwa l tschaft Wiener Neustadt d urch das Bez irksgericht Baden 
wurde Berecht igung zuerkannt .  Die Ursache der Feh l le i stung, die offenbar 
auch in  einem R ichterwechsel und einem I rrtum der beiden zuständ igen 
R ichter gelegen war, kann wohl  eine Erklärung, n icht aber eine Rechtferti
gung darste l len .  Vie lmehr wäre es d ie  Pfl icht der beiden befaßten Richter 
gewesen, sich zu  vergewissern,  ob der betreffende Akt tatsichl ich abgelegt 
werden konnte. 

Da der Beschwerdegrund  im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA behoben 
wurde, erübrigte sich eine we i tere Veranlassung.  
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4.4 Antrag auf Unterhaltserhöhung; Verfahrensverzögerung 

1 98 

VA Z 1 .  433 - j / 8 5  BM Z 1 .  4 2  424/3- Pr 3 / 8 5  

Fr:lu M .  G . ,  Wien, wendete s ich  a m  1 5 . Ju l i  1 98 5  :ln d i e  VA. S i e  h:lbe be
reits :lm 1 1 . April 1 9 8 3  beim Bez irksgericht H ietz ing e inen Antrag auf  Er
höhung des Unterh altes für i h re ehe l iche Tochter Nicole e ingebr:lcht ,  über 
welchen Antrag trotz zah lre icher telephonischer Urgenzen nicht entsch ie
den \vorden sei . 

I m  daraufhin durchgefüh rten Prüfungsverfahren der VA wurde  nach E in 
ho lung einer Ste l l ungnahme des Bundesm in i s ters fü r  just iz  festgeste l lt, daß 
d i e  über Gebühr lange Dauer  des Verfahrens über den  Antrag der  E in 
schreiterin auf  e inen Zuständ i gkeitsstreit zwischen dem Bezirksgericht In 
nere Stadt Wien und dem Bez i rksger icht H ietzing zurückzuführen war. So 
verfügte das Bezir.�sgericht I nnere Stadt  Wien m it Besch l uß  vom 1 8 . No
vember 1 98 3  d ie  Ubersendung des gegenständ l ichen Pflegschafts:lktes an 
das  Bez irksgericht H i etz ing zur  Weiterfü h rung .  D ie  Akten des Bezi rksge
r ichtes I nnere Stadt Wien langten jedoch erst am 1 6 . Ju l i  1 98 4  be im Be
z i rksgericht H ietzing e in .  Am 1 7 . Ju l i  1 98 4  wurde  d i�. Zuste l lung des am 
1 0 . Apri l  1 98 3  (vor Erlassung des Besch l usses über die Ubertragung der  Zu
ständigkeit an das Bezirksgeri cht Hietz ing) be im Bez irksgericht Innere 
Stadt Wien e ingelangten U nterhaltserhöhungsantrages sowie d i e  Übersen
dung des Aktes an das Bez i rksjugendamt zur Bekanntgabe der Lebensver
häl tn isse der Mutter verfügt. Danach wurde  d i e  neuerl iche Zustel lung des 
Antrages an den Kindesvater angeordnet. N achdem d ie  Ste l lungnahme des 
Vertreters des  Kindesvaters be im Bez irksgericht H ietzing e ingelangt war, 
verfügte der Rechtspfleger des Bezirksgerichtes Hietz ing am 24. September 
1 98 4  die Rücksendung des Aktes an das Bez i rksgericht Innere Stadt Wien 
mit dem Bemerken , daß d ieser Akt zur Weite rführung  n icht übernommen 
werde .  Am 1 0 . Jänner 1 98 5  erklärte s ich w iederum das Bez irksgericht I n 
nere St:ldt Wien für unzuständ ig  und überwies d i e  Akten dem Bezirksge
richt H ietz ing ,  das d ie  Akten dem Bezi rksgericht Innere Stadt wiederum 
zur Bericht igung des Vornamens der  Minderjährigen (von Nicol  auf  N i 
cole) übermi ttelte. Nach Vorlage der Geburtsurkunde und Bericht igung 
des Vornamens der  Minderjäh rigen l angte d ie Pflegschaftssache wiederum 
beim Bezi rksgericht H ietz ing e in ,  wo d ie K indesmutter und Beschwerd e
führerin im ju l i  1 98 5  geladen und  bei e iner  Vorsprache am 6.  August 1 9 8 5  
ü be r  den  ständ igen Wohns i tz ,  d en  Bedarf der  Minderjährigen sowie über 
E inkommens- und Vermögensverhältn isse gehört wurde .  Am selben Tag 
erging d i e  Anfrage an d i e  Wiener u nd N iederösterre ich i sche Gebietskran
kenkasse für Arbeiter und Angeste l l te zur  Bekanntgabe des Dienstgebers 
des  unterhaltspfl icht igen Vaters. Sch l ieß l ich erging am 1 8 . Oktober 1 9 85  
der  Besch luß des  Bez irksgerichtes H ietzing, m i t  dem über  den gegenständ
l ichen Unterhaltsantrag entschieden wurde .  Dieser Besch luß  ist am 2 1 .  Ok
tober 1 98 5  an d i e  Bete i l igten abgefertigt worden .  

D i e  VA hat der  Beschwerde Berecht igung zuerkannt .  Abgesehen davon, 
daß eine durch e inen Zuständigkeitsstre i t  der Gerichte verursachte Verfah
rensdauer von zweie inha lb  Jahren sch lechthin unzumutbar ist ,  kommt der 
Raschhe i t  der  Entscheid u ng im Unterhaltsverfahren besondere Bedeutung 
zu .  Zum einen handel t  es s ich oft u m  e ine  Existenzfrage des Antragste l l ers, 
zum anderen wird d i e  Entsche idung stets mit Wirkung ab Antragste l lung 
getroffen,  so daß s ich be i  l ängerer  Verfahrensdauer oft hohe N achzah-

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 199 von 213

www.parlament.gv.at



l u ngshetrige ergehen, deren H ere i nbr ing l ichkeit mi tunter n icht mögl ich i � t .  
Die \ ' A  vertritt daher d ie  :\uffassung,  daß d u rch d ien staufs ichtsbehördl i( \1t>  
M aßnahmen e ine zumutbare Verfahrensdauer gewihrle istet se in müßte. 

Im gegenstind l ichen bll te i l te der Bundesmin ister für just iz im Prüfungs
\erfah ren der VA mit, daß d ie Säum igkeit im Unterha ltsverfah ren vom Pri
s identen des Oberlandesgerichtes Wien im  Rahmen der Dienstaufs icht zum 
An laß  e iner  Rüge genommen wurde .  Da  der  Beschwerdegrund noch  im 
Z uge des Prüfu ngsverfahrens  behoben wurde,  erübrigte s ich damit  e ine 
weitere M aEna hme der  VA. 

4 . 5  Unzumutbare Dauer eines Zivilgerichtsverfahrens 
ZI .  VA 557  - j/85  Bi\1 Z I .  42 57012 -Pr 3 / 85  

Anläßl ich e ines Sprechtages der  VA im  September 1 <;1 8 5  in  Kitzbühcl  fü hrte 
D ip l . - I ng.  G. A. ,  Schi rd ing ,  a ls  Sprecher e iner Wohngemeinschaft Be
sch\\'e rde über d ie  Dauer e ines Schadenersatzprozesses der seit 1 975  an 
h ingig s e i .  Im Mai  1 97 5  hitten 52  Wohnungseigentümer e i ne  Woh nbauge
nossenschaft auf Schadenersatz geklagt wei l  s ich kurz nach Einzug i n  die 
neu errichteten Wohnungen derart gravierende Baumingel ergeben hatten ,  
daß,  um d ie Wohnan lage n icht  sperren zu  müssen ,  d ie Schiden auf Kosten 
der E igentümer vorliufig  repariert werden lassen mufhen . Bis zur Vorspra
ehe bei  der VA l i ege keine rechtskriftige Entsche idung in  d iesem Schaden
ersatzprozeß vor ;  d ie  b i s lang zehn jihrige Dauer des Verfah rens ste l l e  soh in  
e inen M ißstand dar .  

D i e  VA ste l l te i m  Prüfungsverfahren fest, d aE das Beschwerdevorhringen 
den Tatsachen entsprach .  N achdem im  Mai  1 975  d ie  Kl age be im Bez i rks
gericht Kitzbühe l  e ingelangt war, fan d  d ie  e rste Tagsatzung im ju l i  1 975  
statt. Weitere Verhand lungen waren fü r jinner, Jun i  und Ju l i  1 976 anbe
raumt.  Im Oktober 1 976 wurde der  Akt an e inen Sach\'erstind igen zur  
G utachtenserstel l ung  überm ittelt, welches im Ma i  1 977 e in l angte. Im Sep
tember 1 977 wurde  eine Gutachtenserginzung aufgetragen,  welche im Ma i  
1 97 8  z ugeste l l t  wurde .  I m  August 1 97 8  wurde  e in  Antrag auf  weitere Er
ginzung des Gutachtens gestel l t .  Dem e ingeholten Bericht des  Priside nten 
des Oberl andesgerichtes Innsbruck war zu entnehmen,  daG e ine  Entschei
dung darüber offenbar e rst im juni  1 979 getroffen \\ u rde .  

I m  Apr i l  und  Mai 1 979 hatten dazw ischen Tagsatzu ngen stattgefunden .  

I m  September 1 979 l angte d ie  E rginzung des Gutachtens e in ,  \\ elches 
schl ieEl ich i m  Feber 1 9 80  auf  Grund des Ant rages des  K lags\'ertreters \'om 
O ktober 1 979 e rörtert wurde .  I n  d ieser Tagsatzung wurde auch  d ie  Ver
hand lung gemiG § 1 93 Abs .  3 ZPO gesch lossen .  

B i s  zu  d iesem Zeitpunkt hatte das Verfahren  bere i ts n ahezu fünf jahre in 
Anspruch genommen. 

Im Mirz,  Apri l  und Juni  1 98 0  fanden weitere Bevv ei stagsatzungen i n  Wien 
und Telfs statt ,  bis der Akt im September 1 98 0  beim Bezi rksger icht Kitzb ü
he l  rücklangte. Nachdem e in  Richterwechscl  stattgefunden h atte, wurde  
für November 1 98 0  e ine  neuer l iche Tagsatzu ng anberaumt  und im Dezem-

1 99 

III-137 der Beilagen XVI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)200 von 213

www.parlament.gv.at



200 

ber 1 980 schließlich das Urteil gefällt, das im März 1 9 8 1 den Parteien zu
gestellt wurde. 

Das erstinstanzliche Verfahren hatte somit genau sechs Jahre gedauert, wo
bei erst im letzten halben Jahr vor Abschluß des Verfahrens ein Richter
wechsel stattgefunden hat. 

Im Juni 1 9 8 1 langten beim Rechtsmittelgericht Rekurse und Berufungen 
ein, die zur Verbesserung zurückgestel lt  wurden und im September 1 98 1 
verbessert vorgelegt wurden. Mit Berufungsentscheidung vom 26. Mai 
1 982 wurde das Urteil des Bezirksgerichtes Kitzbühel aufgehoben und die 
Sache an das Erstgericht zurückverwiesen. Erst im Mai 1 98 3  wurde eine 
Tagsatzung anberaumt und ein Auftrag zur Gutachtenserstellung gegeben. 
Im März 1 984 wurde das ergänzende Gutachten übermittelt. Dem Bericht 
des Oberlandesgerichtspräsidenten war allerdings zu entnehmen, daß der 
Akt im Oktober 1 984 an den Sachverständigen übermittelt und im Jänner 
1 98 5  urgiert wurde. Nach Einlangen des Gutachtens wurde im Mai 1 985  
der Antrag auf  Gutachtenserörterung gestellt und dafür im Oktober 1 98 5  
eine Tagsatzung anberaumt. Diese wurde schließlich auf unbestimmte Zeit 
erstreckt. Bereits im Juni 1 98 5  teilte der Präsident des Oberlandesgerichtes 
der VA mit, daß noch das Gutachten eines Bauphysikers erforderlich sein 
werde. Eine diesbezügliche Veranlassung war jedoch dem Bericht nicht zu 
entnehmen. 

Im Jänner 1 986 teilte der Beschwerdeführer der VA mit, daß für Feber eine 
Tagsatzung anberaumt worden sei und bedankte sich für die Intervention 
der VA. 

Der Bundesminister für Justiz stellte fest, daß die Dauer des Verfahrens vor 
allem durch den häufigen Richterwechsel und das umfangreiche Parteien
vorbringen bedingt sei. Nunmehr sei jedenfalls der Auftrag zu einer viertel 
jährlichen Berichterstattung über den Verfahrensfortgang erteilt worden. 
Die VA konnte dem gleichzeitig vorgelegten Bericht über den Verfahrens
ablauf lediglich einen einzigen Richterwechsel entnehmen, der, wie schon 
oben ausgeführt, im letzten halben Jahr des insgesamt sechs Jahre dauern
den erstinstanzlichen Verfahrens stattgefunden hatte. 

Das Berufungsverfahren hatte etwa ein Jahr in Anspruch genommen. Seit 
der Aufhebung des Urteiles im Mai 1 982 ist das Verfahren nunmehr wieder 
über vier Jahre beim Bezirksgericht Kitzbühel anhängig und nach dem der
zeitigen Informationsstand der VA noch nicht abgeschlossen. Einen Rich
terwechsel oder besondere Parteienanträge sind dem Bericht nicht zu ent
nehmen. Tatsächlich ist al lerdings die Dauer vor allem durch die Gutach
tenserstellung bzw. durch die notwendigen Ergänzungen bedingt. Inwie
weit die Ergänzungen durch unvollständige Aufträge des Gerichtes not
wendig geworden sind, vermag die VA weder zu beurteilen noch steht ihr 
dies im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit zu. Es ist der 
VA daher auch nicht möglich, insgesamt die Zweckmäßigkeit der Verfah
rensführung zu prüfen oder zu beurteilen. Die Dauer des Verfahrens ist je
doch nach Auffassung der VA für die Betroffenen unzumutbar, sodaß der 
Beschwerde Berechtigung zuerkannt wurde. Im Hinblick darauf, daß der 
Verfahrensfortgang nunmehr vom Bundesminister für Justiz im Wege der 
Dienstaufsicht überwacht und der VA darüber laufend berichtet wird, 
mußte eine weitere Maßnahme entfallen. 
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4.6 Finanzieller Schaden durch mangelnde Rechtsbelehrung 
VA Z I .  6 1 3  - J / � S  13 M / 1 .  4 2  668 /2-Pr 3 / 86  

T .  M . ,  V i lbch,  fü h rte  i n  i hrer Beschwerde gegen über de r  VA au s ,  s i e  habe 
se inerzeit gemeinsam m i t i h rem Ehemann e inen M iet\'ertrag un terschrie
ben,  worauf d ie Eheleute zu  U nrecht zur Bezah l ung der :-\otariatskosten 
herangezogen worden "e i en .  In erster ln s tanl  se ien  s ie zur  Zah lung verur
te i l t  worden ,  doch lütten s ie dagegen Beruiung e i ngebracht und um Ver
fah rensh i l fe angesucht .  Dies se i  7 \\'ar ab\\ e i , l i ch  eIltsch ieden worden ,  doch 
b.be e ine Berufu ng dagegen E rfolg gehabt, und i hrem Gatten sei  e in  Ver
fahrenshelfer be igegeben \vorden .  Dieser habe sch l ieß l ich im Berufungsweg 
erre icht ,  daß d i e  Kbge des Notars gegen i h ren Mann  wegen Bezah lung der  
Vertrags kosten abgewiesen wurde. Be i  ihr  aber  werde nun  wegen desselben 
Betrages Exekut ion gefü hrt, was s ie  aufgrund des Urte i l s  n icht verstehen 
könne .  Da i h r  n iemand e ine  Erklärung geben könne ,  wandte s ie sich an d i e  
\'A um I I i lfe .  

Obwohl d ie  \':\ zur  Behand lung des  Anl iegens n i ch t  zuständ ig  war, nahm 
s ie E in s icht i n  d i e  \ orge legten Unterbgen, um  T. M. d ie notwend ige .\uf
klärung geben zu kön nen .  Dabei wurde  fo lgendes festgeste l l t : 

M it L rtei l  des  Bezi rksgerichtes Herrll agor \'om  Jun i  1 98 4  wurde  d ie  Be
schwerdcfü hrer in u nd ihr  Mann verurte i l t ,  d ie  Kosten für d ie  Err ichtung 
e ines M iet\Trtrages i n  der Höhe von 4 8 3 4  S samt Anhang zur  ungetei l ten 
Hand zu bezah len .  Dagegen brachte das E hepaar Berufung ein und bean
tragte d ie  Beiste l lung e ines  Rechtsanwaltes a l s  Verfahrensh i l fe zur  E i nbri n 
gung d ieser. Dieser Antrag wurde m i t  Besch luß v o m  J u l i  1 9� 4  abgelehnt .  
Gegen d iesen Besch luß  wurde  wieder Reku rs ei ngelegt, der  aber n u n mehr  
nu r  noch  vom Ehegatten der  Beschwerdcfü hrcr in unt e rschrieben war .  Dem 
Rekurs wu rd e stattgegeben und d ie  Sache  zur  Ergänzung und neuer l ichen 
Entsche idung zurückverw iesen .  E ine  Abänder u ng des Beschl usses war des
ha lb  n icht  mögl ich ,  wei l  dem Antrag ke in  Vermögensbekenntn is  beigelegt 
gewesen war. M i t  Besch luß vom November 1 98 4  wurden sch l ießl ich dem 
G atten der Beschwer deführerin d ie  V erfah rensh i l fe bewi l l igt und e in 
Rechtsanwalt  he igegeben . 

D ieser brachte sod ann  d ie Berufung gegen da, L rte i l  zu r  Bezah l u ng der  
Yertragskmten \\ egen unr icht iger recht l icher Beurte i l ung e i n  und obsiegte . 
M i t  Urte i l  des Landesger ichtes Klagenfurt \ om feber I n s  v.urde festge
stel l t ,  daß e ine d ritte Person den Auftrag zur \ 'ertragserste l l ung gegeben 
habe und daher  das K lagsbegehren gegen den Ehemann der  Beschwerde
führer in abzuweisen war. Soweit al ler d ings die Beschwerdelüh rer in selbst 
zur  Bezah lung der  Kos ten bere i ts veru rte i l t  war, bl ieb der  Urtei l sspruch un 
verändert ,  wei l  d i e  letzten e ingebrachten Rechtsm i ttel nur  \'on  i h re m  Gat
ten un terschrieben gewesen und das Urte i l  gegen d ie Beschwerdefü h rer in 
somi t  in  Rechtskraft erwachsen war. Die  gegen s ie  i nzwischen durchge
füh rten E xekut ionen has ierten somit auf d iesem rechtskräft igen Rechtst i te l .  

Aufgrund d ieses Sach\ erhaltes scheint das Umerständn i s  und die Yen\ i r 
rung der Beschwerdcfüh rer in nur  a l l zu  \erständ l i ch .  Selbst für e ine  rechts
kund ige Person kann es auf den erste ll B l i ck  n icht  e in leuchtend se in ,  daß 
der  Gatte von der Bezah lung der Kosten befre i t  w i rd ,  wei l  e ine  dr itte, 
fremde Person a l s  Auftraggeber festgeste l l t  w i rd ,  die Gattin aber bezahlen 
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muE. Dazu kommt, daß der  Formfehler  der  fe hlenden Unterschrift auf  dem 
Antrag offenbar auch dem Gericht n icht g le ich aufgefa l len ist, wei l  es beide 
Eheleute zu r  Abgabe e iner Vermögenserklärung aufgefordert hat .  Diese 
Maßnahme wurde  später vom damit  bdaGten Bundesministeri u m  für Just iz 
a ls  Versehen bezeichnet .  D ie  VA vertritt jedenfal l s  d ie A uffassung,  daß es 
der Manuduktionspfl i cht des Gerichtes entsprochen hätte, die Beschwerde
führerin auf i h ren Fehler aufmerksam zu  machen, wei l  es bei e iner  Verur
te i lung zu r  ungete i lten Hand und dem Inhal t  des Vorbri ngens gar n icht 
e i ns icht ig se in konnte, d aß nur e in Bekl agter den Instanzenweg beschreiten 
\\ o l l te. 

Die \ 'A mußte sich in ihre r  Er ledigung darauf beschränken,  die Beschwer
deführerin über den Sach\'Crhalt  aufzukl ären und i h r  die Unzuständ igkeit 
der VA m itzute i len .  Gle ichzeit ig aber brachte d ie VA den Fal l  dem Bundes
m in i ster fü r Just iz zur  Kenntni s .  

Obwohl auch  d iesem ke ine  Z uständigkeit i n  Angelegenhe iten der Recht
sprechung zukommt,  konnte vom Bundesmin i steri u m  beim Rechtsvertrete r 
des Klägers erre icht werden, daG d ie  Exekut ion gegen d ie  Beschwerdefü h
re rin e i ngeste l l t  wurde .  

I n  d iesem fal l  konnte somit  d u rch das unbürokrati sche und menschl iche 
Yorgehen der Verwaltu ngsbehörde der Beschwerdegrund behoben werden .  
Der fal l  ze igt aber deut l ich ,  \\'ekhes Gewicht  der Rechtsbelehrung und 
Rechtsaufklärung du rch d ie  Behörden und  Gerichte zukommt, und zu wel
chen Ergebn i ssen e ine sorglose Handhabung d ieser Pfl icht füh ren kann .  

4 . 7  Nichtauszahlung einer Zeugengebühr 
VA 1:1 .  659 - J/S 5 BM Z I .  42 7 1 3/3 -Pr 3/86  

202  

A .  Sch "  Niederösterre ich , füh rte im  November 1 9 8 5  be i  der  VA Be
scl l\verde darüber, daß i hm fü r e ine am 2 1 .  Ma i  1 98 5  be im Kre isgericht 
Krems stattgefundene Verhand lung,  bei  der e r  a ls  Zeuge geladen war, t rotz 
sch rift l icher U rgenz im September, noch keine Zeugengebühr  angewiesen 
worden sei . Er  se i  Mindestrentner, habe e ine lange Fah rt auf s ich nehmen 
müssen und se i  fünf Stunden unterwegs ge\\ esen.  Die Gebüh r  stel le für ihn  
j edenfa l l s  e inen  u nverz ichtbaren Betrag dar .  

D ie  VA ste l l te i m  Prüfungs\'erhhren fest, daG das \"orb ringen den Tatsa
chen entsprach , Am 2 1 ,  Mai 1 9 8 5  hatte A. Sch. i n  einer Hauptverhand lung 
be im Kreisgericht Krems  a l s  Zeuge ausgesagt, doch befand s ich ke ine 
schr ift l iche Lad ung i m  Gerichtsakt. Auch e ine sch rift l iche U rgenz , d ie  Ge
bühren anzuweisen,  se i  be im Gericht n icht e ingelangt. Fest  s tand jedoch, 
daß d ie  Gebühren weder festgesetzt noch angewiesen \vorden waren.  E rst 
aufgrund des Prüfungsyerfahrens der VA wurde d ies u mgehend veran laGt, 
sodaG der Besch\verdegrund  behoben war. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt . Ob d ie  U rgenz des 
Beschwerdefü h rers be i  Gericht e ingelangt war, konnte n icht verifiz iert wer
den ,  obwohl der Beschwerdefüh rer  eine D u rchschri ft seines Schreibens an 
das Gericht bei der  VA vorlegte . Da jedoch der  Besch\ve rdegrund behoben 
wurde,  konnte eine weitere MaGnahme entfa l len ,  
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4.8 .  Nichtbeantwortung einer Eingabe durch das Oberlandesgericht 
2 1 .  VA 720  - j / 8 5  B M  1 1 .  42  8 0012 -Pr 3 / 86  

F P . ,  Sp itt3. 1 3.n de r  Dr3.u ,  führte be i  der  VA im  Dezember J 9 8 5  d3.rüber 
Besch\\'erde,  d3.ß er  im Dezember J 983 gegen die Abweisung se ines Antr3.
ges 3.uf Wieder3.ufD3.hme e i nes Verhhrens be im L3.ndesgericht Kl3.genfurt 
e in  Rechtsm ittel e ingebr3.cht h3.be und über d ieses trotz e iner U rgenz beim 
Oberl3.ndesgericht Gr3.Z vom 25.  Feber J 985 noch n icht entschieden wor
den  sei .  

D ie  VA ste l l te im Prüfungsverbhren D3.ch E inho lung e iner Ste l l ungnahme 
desBundesmi ni sters fü r just iz  fo lgendes fest : 

Am 6 .  Apri l 1 98 3  h3.tte F. P. be im Landesgericht Kl3.genfurt e inen Antrag 
3.uf WiederaufD3.hme e ines Str3.fverfahrens ei ngebr3.cht, welcher m i t  Be
sch luß  des L3.ndesgerichtes Klagenfurt vom 25 .  November 1 98 3  3.bgewie
sen wurde. Gegen d iesen Besch luß erhob F. P .  fristgerecht Beschwerde, 
welche am J 3 .  Dezember 1 9 8 3  beim L3.ndesgericht Kl3.genfu rt e in langte . 
Wie 3.US e inem Bericht des Präsidenten des Oberl3.ndesgerichtes G raz her
vorging,  behnd sich 3.uf der  Vorderseite d ieses Rechtsm i ttels l ed ig l ich eine 
Verfügung vom 1 4 . Dezember 1 984 ,  d3.ß der Akt der St3.3.ts3.nw3.1tsch3.ft 
zur  S tellu ngnahme übermi ttelt werden so l l .  T3.tsäch l ich :tber wurde  der  Akt 
weder der Staats3.nw3.1tsch:tft noch dem Rechtsm ittelgericht \'orgelegt und  
:tuch sonst keinerlei Ver3.n l3.ssung d3.r in  getroffen .  

N3.chdem s ich F .  P .  m i t E i ng3.be v o m  2 5 .  Feber 1 9 8 5  3. n  d:ts Oberl 3.ndesge
r icht  Gr:tz a ls  Rechtsm ittelgericht gewendet h:ttte, wurde  d ieses Geschäfts
stück beim gen3.nnten Gericht blend iert, d:t  - wie der Präs ident des 
Oberlandesgerichtes G r3.Z i n  se inem Bericht 3.usführte - es erhhrungsge
mäß öfter vorkommt, d3.ß Verzögerungen in  der Vorbge von Rechtsmit 
te ln  d urch d ie  E rstgerichte e intreten .  Es wurde d:ther mit  wiederholten Ka
lend ierungen die Beschwerdevorl:tge 3.bge\\ :trtet, :tber keine l'vbßn:thme 
getroffen ,  um d :ts Erstgericht zur  Rechtsmitteh·orl3.ge zu ver:tn l3.ssen .  Mi t  
Ende des  jahres 1 9 8 5  wurde der Akt  sch l ieß l ich ohne  weitere Ver:tn l3.ssung 
:tbgestrichen .  

Die VA ging bei  der Beurte i lung des Beschwerdebl Ies d3.\ on :tus ,  daß bei  
der Besorgung staat l icher Aufg3.ben, i nsbesondere im just izbereich, e ine  be
sondere Sorgfal t  geboten ist, d3.  h ier  feh l le istungen m i t  schwerwiegenden 
Folgen für den  einzelnen verbunden se in können .  Wenn 3.uch der Be
schwerdeführer  durch d i e  verspätete Vorlage sei nes Rechtsmittels ke inen 
unm i ttelbaren recht l ichen N3.chte i l  er l i tten h3.t ,  so ist doch d ie Dauer von 
zwei Jahren, in  welchen keine Verfügung getroffen wurde, 3. 1 s  unzumutbar 
:tnzusehen.  Dazu kommt, d 3.ß :tuch 3.ufgrund  der E ing:tbe des Beschwerde
führers beim Oberl3.ndesgericht Gr3.Z von d iesem Gericht keine Veran las
sung getroffen wurde, um d3.s L3.ndesgericht Kl3.genfurt zu e inem rechtmä
ß igen  Vorgehen zu  verh:t l ten.  

Die VA hat daher i n  der  so zutage getretenen Verletzung der  SorgbIts
pfl icht einen Mißst3.nd festgeste l l t .  Da aufgrund des Prüfungsverhhrens 
der VA \'om Präsidenten des Oberl3.ndesgerichtes Gr3.Z d ie  unverzügl ich 
ordnungsmäßige Behand lung der Beschwerde 3.ngeordnet wurde,  konnte 
eine Empfeh lung enthl len .  
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5 Bundesministerium für Landesverteidigung 

204 

Allgemeines 

I m  Berichtszeitraum wurden 60 Beschwerden,  d ie  das  Ressort des Bundes
m in i sters fü r Landesverte id igung betrafen,  an  die VA herangetragen. Damit 
war e in  le ichtes Ansteigen der  Beschwerdetätigkeit im Vergle ich zum vori
gen Berichtszeitraum (47) fes tste l lbar. Wie auch bisher I 3g e in Schwerpunkt 
bei d ienstrecht l ichen Problemen oder standen d ie  Vorbringen im  Zusam
menhang mit der  Ableistung des ordent l ichen bzw. außerordentl ichen Prä
senzdienstes . Auch die Art und der Umfang der ärzt l ichen Versorgung der  
Präsenzdiener war mehrfach Beschwerdegegenstand .  

Der VA sche int der  u nter 5 . 1  d argeste l l te Fa l l  von besonderer Bedeutung, 
da  h ier  n icht nur d ie  Fehl le istung im E inzelfa l l  zu beanstanden war, son
dern auch e ine grundsätz l iche Prob lemat ik  zu tage getreten ist .  Nach den 
Bestimmungen des H eeresversorgungsgesetzes i st  e ine Gesund heitsschädi
gung eines Präsenzdieners dann unverzüg l ich dem Landes inval idenamt an
zuzeigen, wenn diese zumindest mi t  Wahrsche in l ichkeit  m i t  der Able i stung 
des Präsenzdienstes i n  ursäch l ichem Zusammenhang steht .  Das Heeresver
sorgungsgesetz sagt dabei n ichts über den Grad der Schädigung aus und er
k lärt damit  jede Gesundheitsschädigung (beim Vorl iegen der übrigen Vor
aussetzungen) für anzeigepfl icht ig .  I m  dargestel lten Fa l l  hatte der  Be
schwerdeführer neben anderen Verletzungen auch e inen Bruch des l i nken 
Unterschenkels erl itten. Dennoch enthielten zwei h intere inander e rstel l te 
m i l i tärärztl iche Meldu ngen den Vermerk "ohne wahrsche in l iche  Gesund
he i tsschäd igung" . Der Bundesmin ister für Landesverteid igung tei l te im  
Pr�fu ngsverfah ren de r  VA m it, d aß  vom zuständige r: Sachbearbeiter im  
Mdnärkommando angenommen werden mußte, daß d ie  Verletzu ng keme 
b le ibende Gesundheitsschäd igung nach s ich z ieht  und  "somit die Voraus
setzungen fü r e ine Anzeige an das Landesi nva l idenamt nicht gegeben 
s ind" .  Abgesehen davon, daß für d i e  VA der m i l itärärzt l iche Vermerk n icht 
nachvol lz iehbar ist ,  scheint der VA der Schluß, der  vom Bundesmin ister ium 
für Landesverte id igung daraus gezogen wird, mi t  den Best immungen des 
H eeresversorgungsgesetzes n icht  im  E inklang zu stehen und war deshalb 
z u  beanstanden, we i l  es  s ich offenbar n icht  nur  um d ie  Vorgangsweise im 
E inzelfa l l  handelte, sondern dabei e ine unrichtige Praxis z utage trat. Wäh
rend näml ich - wie schon ausgefü hrt - das Heeresversorgungsgesetz jede 
Gesund heitsschädigung anzeigepfl icht ig erk lärt, werden d iese Vorausset
zungen von den Mi l i tärbehörden nur dann  als gegeben erachtet, wenn eine 
bleibende Gesundheitsschädigung zu e rwarten ist .  Nachdem die VA ihre 
Rechtsauffassung dem Bundesmin ister f�r Landesverte id igung zur  Kennt
n i s  gebracht hatte, künd igte d ieser e ine Uberarbeitung des bezughabenden 
Erlasses an .  Da d ieser zum Zeitpunkt der  Berichterstattung noch nicht vor
lag, kann derze it noch n icht  beurtei l t  werden,  ob e r  geeignet ist ,  Feh l le i 
stungen der beschriebenen oder ähn l ichen Art  für d ie  Zukunft auszuschal
ten.  

In e inem Beschwerdefa l l  trat e in  Problem zutage, das i n  e iner unte rsch ied l i 
chen Formu l ierung scheinbar gle icher Bedingungen im  Wehrgesetz begrün
det i s t .  E in Beschwerdeführer hatte e inen Mißstand dar in behauptet, nach 
Vol lendung des 35 .  Lebensjahres zum Präsenzd ienst e inberu fen worden zu 
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se in .  Im Prüfungs\"erhhren s te l l te s ich  her:tus,  d:tß der Beschwerdefü hrer  
seinerzeit :tus gesundheit l ichen Gründen :tus dem Präsenzdienst entbssen 
u nd nun zur Ab le istung des rest l ichen Präsenzd i enstes e inberufen worden 
war. Während aber gemäß § 2 8  des Wehrgesetzes zum Grundwehrd ienst 
al le Wehrpfl icht igen verpfl ichtet s ind ,  die das 35. Lebensj ahr noch n icht 
vo l lendet haben, kann der  Wehrpfl icht ige gemäß § 40 leg.  c it .  nach emer 
vorzeitigen Entlassung für die Restdienstzeit bis zum Abbuf des Kalender
j :th res e inberufen werden,  in dem er das 3 5 .  Lebens jahr  vol lendet .  Im  Be
schwerdefa l l  stand somit  d ie E inberufung im E inkbng mit den gesetz l i chen 
Bestimmungen.  Weder für den Beschwerdefüh rer noch für d ie  VA ist j e 
doch  d iese ' untersch ied l iche Rege lung der  Altersgrenze e ins icht ig,  sodaß 
angeregt w i rd ,  legist ische Maßnahmen zu  e iner Berein igung zu ergre i fen .  

Auch bei  der unter  5 .2  dargestel lten Beschwerde hande l t  es s ich  nach Auf
fassung der VA um e in  Problem von grundsätzl icher Bedeutung. Der VA 
ist bekannt, daß vie le D ienststel l en  D ienstzeugnisse i n  der Art ausstel len, 
daß h i ns icht l ich der Art der  zu besche in igenden Tätigkeit led ig l ich :tu f  die 
Ent lohnungsgruppe verwiesen wird, ohne e ine Aussage über d ie tatsäch l i 
che Dienstverwendung zu  treffen .  

Der S i nn e ines Dienstzeugnisses l iegt nach Auffassung der  VA dar in,  dem 
nachfolgenden D ienstgeber Aufsch luß darüber zu  geben ,  auf  we lchem Ge
b iet der Bewerber se ine E rfah ru ngen gesammel t  h at. Werden - wie im 
dargestel l ten E inze lhl l  - led ig l ich d ie  Ze i tdauer des Dienstverhältnisses 
u nd beso ldungsrechtl iche Merkmale im D ienstzeugnis ausgewiesen und 
\vird zum berechtigten Wunsch des ausscheidenden Bed iensteten auf  Be
schre ibung der  geleisteten Tätigkei t  eine ablehnende H :t ltung e ingenom
men,  so ist d iese Vorgangsweise - wenn auch n icht gesetzwidrig - nicht 
m i t  dem Grundsatz der  bürgernahen Verwaltung i n  E ink lang z u  br ingen.  

Sch l ießl ich se i  noch auf  d ie  Beschwerde e ines Heeresbediensteten über d ie  
Verzögeru ng von etwa e inem Jahr be i  der  Anweisung e iner  Jub i läumszu
wendung h i ngewiesen. Als Hauptursache stel lte s ich  d:tbei d i e  verspätete 
Antragste I l ung durch den Standeskörper heraus, \\ obei die Verantwort l i 
chen aufgrund des Prüfu ngsverfahrens der  VA e ingehend belehrt w u rden .  
Da der dem Beschwerdefü hrer zustehende Betrag noch im  luge des Prü
fungsverhhrens :tngewiesen wurde,  konnte e ine weitere J'ybßn:thme enthl
len .  

Einzelfälle 

5 . 1  Finanzieller Schaden durch rechtswidrige Vorgangsweise der Militärbehörde 
VA 29 - LV/ 8 5  BM Z l .  1 2 070/95- 1 . 5 / 8 5  

F .  F .  a u s  Mörtschach, Kärnten ,  führte be i  d e r  VA Beschwerde d :trüber, d:tß 
er i m  Zusammenhang m i t  se iner Beschäd igtenrente e inen schweren f imn
z ie l l en  Nachte i l  durch das Verschu lden der  M i l itärbehörden er le ide,  we i l  
d iese nach e inem von ihm während des Präsenzdienstes er l i ttenen Unfal l  
weder i h rer gesetz l ichen Be lehru ngspfl i cht  noch der  Anzeigepfl icht  an das 
Landesim :tl idenamt nachgekommen se i .  
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Die  VA füh rte sowohl im Bereich des Bundesm in ister iums für sozi:-tlc Ver
w:-tltu ng a ls  :-tuch des Bundesmi n is ter iums fü r L:-tndesverte id igung e in Prü 
fu ngsverhhren du rch und stel lte fo lgendes fest : 

Der Beschwerdefüh rer  w:-tr :-tm 1 .  Apri l  1 9 H 2  zur  Able istung des ordent l i 
chen Präsenzd ienstes e ingerückt.  Als  e r  s ich :-tm 1 3 . November 1 9 H2  ge
meins:-tm mit  anderen K:-tmer:-tden am Weg zur  Kaserne befand,  wurde  er 
beim Anschieben e ines fah runfäh ig gewordenen Fahrzeuges von e inem 
Auto n iedergestoßen,  wobei er neben anderen  Verletzungen auch e inen 
B ruch des l inken Un terschenkels er l i t t .  E r  wurde  d :-tr:-tufh in zu r  stationären 
Behandlung in  e in  z iv i les  Kr:-tnkenh:-tus e ingel iefert, wo er  auch die verb le i 
bende Zeit  se ines  Präsenzdienstes verbrachte. Von der M i l itärbehörde 
wu rde anläß l i ch  des Unhl ies weder e ine Anzeige an das Landes inv:-tl iden
amt für Kärnten erstattet noch der  Beschwerdeführer  über se ine Ansprüche 
Inch dem Heeresversorgu ngsgesetz belehrt .  Anläßl ich se iner Entbssung 
:-tus  dem Präsenzdienst am 30 .  Nove mber 1 9 82  wurde weder e ine Ent las
sungsuntersuchung d u rchgeführt noch e ine Belehrung  über a l l fä l l ige  An
srrüche aus der Heeresversorgung vorgenommen.  f. F. befand s ich zu  die
sem Zei tpunkt noch im (z iv i l en) Spita l .  

A l s  der Beschwerdefü hrer e ine  Reihe von Nachuntersuchungen u nd -ore
r:-tt ionen über s ich ergehen bssen mußte und d ie Wiederherste l lung sei nes 
Gesund heitszustandes fr:-tgl ich w:-tr, erh ie l t  er von rrivater Seite den Rat
schbg, s ich an  das Landesim:-t l idenamt zu  wenden.  Eine d i esbezügl iche ,  am 
6 .  Jun i  1 9 83  beim Landes inva l idenamt fü r Kärnten e ingebngte E i ng:-tbe 
\vu rde  a ls  Antrag auf V ersorgu ng nach dem Heeresversorgungsgesetz ge
wertet und e in  entsprechendes Verhhren e in ge le i tet. Der Unhll wurde  zu
nächst a ls  "Wegunhl l"  :-tnerkannt und sch l ieß l ich  e ine Vorschuß auf  d ie  zu 
e rw:-trtende Beschäd igten rente gele istet. D ie  D:-tuer des Verhhrens vor dem 
L:-tndes inv:-tl idenamt w:-tr e inem gesonderten Prüfu n gsverfähren d u rch d ie 
VA \ orbeha l ten .  Im Zuge der  Erhebungen des Landes inval iden:-tmtes 
wurde festgestel lt, daß d ie  m i l itärischen D ienstste l l en  weder an läßl ich des 
Unhlies e ine Anzeige :-tn d :-ts L:-tndes im:-tl idenamt e rst:-tttet noch :-tn läß l ich 
der Ent l:-tssung des Beschwerdeführers :-tus dem Präsenzdienst eine Nieder
sch rift aufgenommen h:-ttten ,  welche :-tls Antr:-tg n:-tch dem Heeresversor
gungsgesetz gewertet werden hätte können .  D:-ts L:-tndes inv:-tl iden:-tmt 
konnte daher e ine Beschädigtenrente erst ab Jun i  1 9 H3 ,  dem Momt des 
E inbringens der E i ng:-tbe des Beschwerdeführers, gewähren. Der Beschwer
deführer, dem d ie  Beschäd igtenrente bei rechtzeit iger Antr:-tgste l lung ab 
dem Unhl lzeitpun kt zugestanden wäre, hnte somit  du rch d ie  Schuld der  
M i l i tärbehörden se inen Renten:-tnspruch fü r sechs Monne verloren .  

Die VA hat dazu e rwogen : 

Gemäß § 5 Abs .  4 Heeresversorgu ngsgesetz s ind Gesundhei tsschädigungen 
\'on Wehrpfl ichtigen,  die den Präsenzd ienst :-tbleisten, von der zu r  ä rztl i 
chen Betreuung beru fenen Mi l itärdienststeI l e  unverzüg l i ch  dem Landes in 
v:-t l idenamt anzuzeigen ,  wenn d ie  festgeste l l ten Gesundhe i tsschädigungen 
zum indest m i t  Wahrsche in l i chke i t  mi t  der  Able istung des Präsenzdienstes 
in ursäch l ichem Zusammen fnng stehen. 

Gemäß § 1 Abs. 1 leg .  c i t .  g i l t  e ine Gesundheitsschädigung unter :-tnderem 
d:-tnn :-t ls  Dienstbeschädigung,  wenn sie der Weh rrfl i cht ige bei e inem Aus-
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gang auf den H inweg oder Rückweg zwischen der  Wohnung und  Ort der  
m il itärischen Dienstleistung  erlitten hat. 

Gemäß § 83 Abs. 2 Heeresversorgungsgesetz (HVG) s ind  die Wehrpflichti
gen anläßl ich der E ntlassungsuntersuchung d urch die m il itärischen D ienst
stellen über d ie  ihnen be i  Vorliegen e i ner  D ienstbeschädigung zustehenden 
Versorgungsansprüche zu  belehren u n d  über e ine allfällige Geltendma
chung von Ansprüchen eine N iederschr ift aufzunehmen .  D iese Anmeldun
gen und Niederschriften s i nd  u nverzügl ich an das Landes inval idenamt wei
terzuleiten. 

Im gegenständl ichen Fall wurde der Beschwerdefü hrer in einem z ivi len Spi
tal behandelt u n d  dort von e i ne m  Angehörigen der M i litärbehörde aufge
s ucht. Der Beschwerdefüh rer  gibt glaubhaft an, anläßl ich dieses Gespräches 
nicht über allfäll ige Versorg ungs ansprüche belehrt worden zu  se in .  E ine  
Anzeige an  das  Landesinval idenamt von der  M il itärbehörde wurde, wie der  
B undesminister für Landesverte id igung  der  Volks anwaltschaft m ittei lte, 
deshalb n i cht erstattet, weil d i e  m i litärärztliche Meldung den Vermerk 
"ohne wahrschein l iche Gesundheitsschädigung" getragen habe, sodaß der 
zuständige Sachbearbeiter im Mi l itärkommando angenommen habe, daß 
die Verletz ung keine ble ibende Gesundhe itssch äd igung nach  s ich  ziehe u n d  
somit d i e  Voraussetzungen f ü r  e ine Anzeige a n  das Landes inval idenamt 
nicht gegeben  seien. 

Unabhängig davon,  daß für  die VA nicht nachvollz iehbar i st, wie bei e inem 
Bruch des l i nken Unterschenkels e in  Meldungsvermerk "ohne wahrschein
l iche Gesundheitsschäd igung" zustande kommen kann ,  war der Mi l itärbe
hörde jedenfalls der Unfall m i t  darauffolgendem Spitalsaufenthalt bekannt. 
Die M il itärbehörde h ätte daher entsprechend der zwingenden Vorschrift 
des  § 5 Abs. 4 HVG d i e  Gesundhe itsschädigung u nverzügl ich dem Landes
i nvalidenamt anzuzeigen gehabt, welches sodann geeignete Maßnahmen 
zur  Versorgung des Verunfallten h ätte setzen können.  D ie  Mi l itärbehörde 
i st  aber auch i hrer Belehrungspfl icht anläßl ich der  E ntlassung des Wehr
pfl ichtigen aus dem ordentl ichen Präsenzdienst nicht nachgekommen.  Der 
um Stellungnahme ersuchte Bundesmin i ster für Landesvertei d igung be
gründete d ies damit, daß e ine Entlassungsuntersuchung deshalb n icht 
durchfü h rbar gewesen se i ,  wei l  s ich  der  Wehrmann zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Präsdenzdienstes in e i ne m  z ivilen Spita l  befunden habe .  Im 
H i nbl ick darauf, daß e in  z u  d iesem Zeitpunkt vorliegendes m i litärärztliches 
"Gutachten"  neuerl ich "ohne wahrscheinl iche Gesundheitsschädigung" 
aufwies, se i  e ine Belehrung über  d ie  Rechte des Verunglückten und die 
Aufnahme e iner N iederschrift u nterb l ieben.  

Der  Beschwerdefüh re r  hat aufgrun d  dieser Fehlleistungen der  m i l itärischen 
D ienststellen se inen Anspruch auf Beschädi gtenrente i nfolge Unwissenhe it 
n icht gelten d  gemacht u n d  dadurch  e inen schweren f inanziel len Nachteil 
erlitten .  Unbeschadet dessen, daß d iese Fehlleistungen einen Verstoß gegen 
die zwingenden Vorschriften des Heeresversorgungsgesetzes darstellten ,  
h at d i e  Volks anwaltschaft i n  d ieser Unterlassung auch  deshalb e inen Miß
stand festgestellt, weil der  M i litärbehörde e ine besondere F ürsorgepfl icht i n  
diesem Bereich z ukommt. D ie Bestim m ungen des Heeresversorgungsgeset-
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zes sollen gewährleisten, daß Wehrpfl ichtige, die i m  Z usammenhang mit  
i hrem Präsenzdienst e inen Gesundheitsschaden erlitten haben, jedenfalls 
versorgt werden, sei es durch Maßnahmen e iner Rehabil itation, sei  es durch 
Gewährung einer Rente oder Z ul age. Da die Kenntni s  der gesetzlichen Be
st immungen dem e inzelnen n icht  zumutbar ist, jede Leistu ng aber nur auf 
Antrag gewährt wird,  hat der Gesetzgeber e ine besondere I nformations
pfl icht der M i litärbehörden normiert, um die Betroffenen vor weiterem 
Schaden zu bewahren .  Der Beachtung der e inschlägigen Bestim mungen 
d urch d ie  Behörde kommt vor al lem deshalb e inschneidende Bedeutung zu, 
wei l  der e inzelne oft erst durch die Information in die Lage versetzt wird, 
die ihm zustehenden Ansprüche gelten d  zu machen.  

D a  das Bundesmini steriu m  für Landesverte id igung nach einer Diskussion 
in der Fernsehsendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" e ine Schadener
satzforderung des Beschwerdefüh rers anerkannte und den Betrag u mge
hend zur Anweisung brachte, war eine Empfehlung auf Behebung des fest
gestellten Mißstandes entbehrl ich .  

5.2  Mangelhafte Ausstellung eines Dienstzeugnisses 

208  

V A 46 - LV  1 8 5  B M  Zl.  1 2 070/84- 1 .4 / 8 5  

P .  S .  aus St. Johann / Pongau, Salzburg, führte b e i  d e r  VA Beschwerde dar
über, anläßlich der Beendigung seiner Tätigkeit als Vertrags bediensteter i m  
Ressort Landesverteid igun g  e i n  D ienstzeugnis erhalten z u  haben, daß zwar 
die Dauer seines D ien stverhältnisses enthält, aber in bezug auf die Art der 
Tätigkeit ledigl ich die Festste l lung der Entlohnu ngsgruppe . Da dieses 
D ienstzeugnis seiner Mein u ng nach n icht  den Bestimmungen des Vertrags
bedienstetengesetzes entsprach, habe er es nicht angenommen. Trotz wie
derholter mündlich und schriftl ich vorgetragener Ersuchen auf Ausste l lung 
e ines neuen Dienstzeugnisses habe er kein solches erhalten .  I n  der mangel
haften Ausstel lung des Zeugn isses sowie in der Verwei gerung  e iner N eu
ausstel l ung l iege e in  Mißstand i m  Bereich der Bundesverwaltung.  

Die  VA stellte i m  Prüfungsverfahren nach Einholung e iner Ste l l ungnahme 
des B u ndesministers für Landesverteidigung fest, daß das Vorbringen den 
Tatsachen entsprach. Nach Ausscheiden aus dem Vertragsbedienstetenver
hältni s  wurde dem Beschwerdeführer ein Dienstzeugnis ausgestellt, i n  wel 
chem i hm lediglich bescheinigt wurde, daß er vom 22 .  November 1 98 2  b is 
2 1 .  Mai  1 98 5  als VB I 1b be im (Dienststelle) beschäftigt gewesen war. Der 
Bundesminister für Landesverte id igung vertrat dazu die Auffassung, daß 
dieses Zeugnis den Bestimmungen des § 3 1  des Vertragsbedienstetengeset
zes 1 94 8  (VBG) entsprach .  

Die  VA hat dazu  erwogen : 

Gemäß § 3 1  VBG 1 94 8  i s t  be im Ausscheiden aus dem Dienstverhältni s  dem 
Vertragsbediensteten e in  schriftl iches Zeugnis über d ie  Dauer und d ie  Art 
seiner D ienstleistung auszustellen .  Die VA vertritt dazu die Auffassun g, 
daß der S inn u nter anderem darin gelegen i st, daß be i  e iner Neuanstel lung 
für den Dienstgeber d ie  b isher  geleistete Art der Tätigkeit des Anstel lungs
werbers erkennbar ist .  Wenn auch be i  e iner Verwaltungsdienststelle der 
H inweis auf die Entlohnungsgruppe gewissen Aufschluß über d ie  Tätigkeit 
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geben kann, so steht wohl  auger Frage, daß e in solches Zeugnis im  Bereich 
der Privatwirtschaft so gut wie unverständ l ich und damit für den ehemal i 
gen Vertragsbediensteten z ieml ich bedeutungslos i s t .  

Bereits 1 952 hat das Bundeskanzleramt in e inem Rundschreiben d ie  Auffas
sung vertreten, daß gegen die Praxis  versch iedener Dienstste l len ,  b loß d ie  
Begri ffe des  § 1 0  VBG 1 948  (Ent lohnungsgruppen des Ent lohnungssche
mas) zu  verwenden, vom rechtl ichen Standpunkt zwar keine E inwendun
gen  geltend gemacht werden könnten ; es bestünden aber andererseits auch 
keine Bedenken, auf  �Tunsch des Bediensteten nähere Angaben über d ie  
Art  der  Dienst le istung zu machen.  Solche Angaben würden dann zweckmä
ßigerweise darin bestehen ,  daß in Dienstzeugn issen auf den in  der Verwen
dung des ehemal igen Vertragsbed iensteten entsprechenden Dienstzweig 
der D ienstzweige\'erordnung h ingewiesen wird,  etwa durch die Bezeich
nung "Vertragsbediensteter i m  höheren technischen Dienst" usw. Bemer
kungen über das Wohlverhalten oder d ie Leistung des Bediensteten hätten 
a l lerd ings zu entfa l len .  

D ie  VA vertritt dazu d i e  Auffassung, daß dem S inn e ines D ienstzeugnisses 
entsprechend den Ausfü h ru ngen des Bu ndeskanz leramtes besondere Be
achtung zukommen sol l te .  Abgesehen davon, daß d ie  Anführung der  Ent
lohnungsgruppe . - ,,:,ie schon aus�eführt .- fü r d i� Privatwirtschaft wenig 
Aufsch lug gIbt, 1 s t  s I e  aber  auch 1m BereIch der  v erwaltung nur  u ngenü
gend geeignet, d ie  tatsäch l iche Art der  D ienstwrrichtung zu  beschreiben. 
Es schiene der  VA d aher zweckmäßig, erlagmäßig s icherzuste l len ,  daß 
D ienstzeugni sse i n  Zukunft i n  e iner Form ausgeste l lt werden ,  daß d ie  Art 
der Dienstleistung in sch lüss iger Weise umschrieben wird .  

Aufgrund des Prüfungsverfahrens de r  VA veran l aßte der  Bundesmin ister 
fü r Landesverte id igung die Neu ausstel l ung e ines D ienstzeugnisses,  i n  wei 
chem die genaue D ienstverwendung (Offiz iersfu n ktion be im Flugme idere
g iment bzw. S tationstechn iker  und technischer Offiz ier  bei  der  Luftraum 
überwachung) angefü hrt w ird . 

Dami t  war der  G rund  der  nach Auffassung der VA berechtigten Be
schwerde behoben, und es erübrigte s ich e ine weitere Maßnahme im E in 
ze lfa l l .  

5 . 3  Ungerechtfertigte Aufhebung eines Einberufungsbefehles 
VA 2 1 .  40 - LV/ 8 5  BM 2 1 .  1 2 070/9 1 - 1 .4 / 85  

Dip l . - Ing.  A .  S . ,  Sa lzburg,  gab  i n  se iner an  d ie  VA gerichteten Beschwerde 
an ,  er se). u rsprüngl ich ägyptischer Staatsangehöriger gewesen und habe 
auch in  Agypten M i l i tä rd ienst geleistet. N ach Verle ihung der österreich i 
schen Staatsbü rgerschaft an ihn habe er  s i ch m i t  den Mi l i tärbehörden ins  
E invernehmen gesetzt, wobei  ihm zugesichert worden se i ,  d ieser aus länd i 
sche  Wehrd ienst werde auf  d ie  abzule i stende Präsenzd ienstzeit i n  Öster
re ich angerechnet .  Er  h abe an einer Reserveroffiz iers laufbahn I nteresse ge
zeigt und s ich aus d iesem G rund zu e iner  fre iw i l l igen Waffenübung gemel
det. Ein offenbar aufg rund d i eser Meldung ergangener E inberufu ngsbefeh l  
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2 1 0  

se i  jedoch wenige Tage vor dem Einberufungsterm in aus nicht rüher be
zeichneten m i l i tärischen Rücks ichten aufgehoben \\'ordeR ;  i T l  weiterer  
folge habe er  entgegen a l l en b i sherigen Erkl ärungen e inen E inberufungs
befehl zur Ableistung des Grundwehrdienstes erhalten ,  

Durch d ie  E rte i lung unr icht iger oder  unvol l ständiger Auskünfte sowie 
durch Aufhebung eines Einberu fungsbefeh les nur wenige Tage vor dem tat
säch l i chen E inberufu ngstermin  se i  der Beschwerdeführer  berufl i ch vor 
große Probleme geste l l t  worden, und er \'ermute i n  der beschriebenen Vor
gangsweise der M i l itärd ienststeI l en  das  Vorl iegen e ines Mißstandes in der 
Verwaltung,  

In dem von der VA du rchgeführten Prüfungsverbhren stel lte s ich der  zeit
l iche Ablauf der  e inzel nen Vorgänge geringfügig anders dar, und es wurde  
der  nachstehende Sachverha l t  festgestel l t : 

Be i  der am 2 1 .  Feber 1 9 8 5  erfo lgten Ste l l ung war der Beschwerdefüh rer  für 
tauglich befunden worden,  und es war am 30 ,  Apri l  1 98 5  e in Einberufungs
befehl zur Able istung des G rundwehrd ienstes für den 1 ,  Oktober 1 98 5  er
gangen. Nach Erhalt  d ieses E inberufungsbefehles l egte der Beschwerdefü h
rer dar, daß er bere i ts in seinem früheren He imatstaat Wehrdienst gele i stet 
habe, wesha lb d ieser E inberufungsbefehl aufgehoben wurde ,  Dem geäufkr
ten In teresse des  Beschwerdeführers entsprechend wurde ihm mit  E rlaß 
vom 2 .  Mai 1 98 5  d ie Mögl ichkeit der Ableistu ng fre iwi l l iger Waffen übun
gen und die Ausbi l dungsbed ingungen für e ine  Reserveunteroffiz iers -Nach
ho l laufbahn bekanntgegeben .  E ine derartige Meldung l ag bere i ts  vor, so
daß e ine Einberufung zur  Able istung e iner  fre iwi l l igen Waffenübung in  der 
Ze i t  vom 24 .  Jun i  b i s  20 .  Ju l i  1 9 8 5  erfolgte. 

Obwohl bereits vor dem erwähnten Erlaß vom 2 .  Mai 1 9 8 5  das H eeres
Nachrichtenamt befaßt gewesen war und kein E inwände gegen e ine Lauf
bahn zum Reserveunteroffiz ier  erhoben wurden,  wurden nach Erlassung 
d ieses E inberufungsbefeh les  zur  Abl eistu ng e iner  fre iwi l l igen Waffenübung 
von  Heeres-Nachrichtenamt plötz l ich Bedenken geäußert. Der Einberu
fungsbefeh l  wurde  daraufhi n  "aus m i l i tär ischen R ücksichten" aufgehoben ; 
d iesen Aufheb ungsbescheid bekämpfte der  Beschwerdefü hrer mit dem 
Rechtsmittel der Berufung.  Mi t  Besche id des Bundesmin isters für Landes
verte id igung vom 1 8 . Oktober 1 98 5  wurde der  Berufung st:tttgegeben, 5 0 -

d aß der  den E inberufungsbefeh l  aufhebende Bescheid n icht mehr dem 
Rechtsbestand angehörte , 

Für den Beschwerdeführer hat s ich dadurch d i e  kuriose S ituat ion ergeben, 
daß er  im Oktober 1 98 5  rechtsverb ind l ich bestät igt bekam, daß er  für Jun i !  
Ju l i  1 9 8 5  gü l t ig  zu  e iner  freiw i l l igen Waffenübung ei nberufen gewesen war. 

Der B undesmin i ster fü r Landesverte id igung nahm zu d ieser Problematik 
n icht Stel lung, sondern s te l l te led ig l ich in Auss icht,  d ie Ergänzu ngsabtei
l ung  des Mi l i.�ärkom m andos Sa lzburg werde h ins icht l ich der  künftigen Ab
le i s tung von Ubungen mit dem Beschwerdeführer  Verb indung aufnehmen ,  

Die VA hat i n  d iesem Prüfungsverbhren mehrfach Anlaß zu gru ndsätz l i 
chen Bemerkungen gefunden ,  
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Zunächst ist festzustellen, daß offenbar von Anbeginn an versäumt worden 
war, die Situation einer umfassenden und eindeutigen Klärung zuzuführen. 
Wie aus den Zeitangaben zu erkennen ist, hat der Beschwerdeführer unmit
telbar nach Bekanntwerden der Möglichkeit der Anrechnung des ausländi
schen Wehrdienstes die Absicht geäußert, die Reserveunteroffizierslauf
bahn einzuschlagen. Durch die offenbar mangelhafte Koordination ver
schiedener militärischer Dienststellen und die offenbar unzureichende In
f,?rma�ion d�s Beschwerd�führers entstan� schließlich die oben dargestellte 
SltuaUon, die aufgrund Ihrer RechtsunsIcherheIt den Beschwerdeführer 
auch vor berufliche Probleme stellte. In diesem Zusammenhang muß eine 
gravierende Fehlleistung darin erblickt werden, daß der Heeresnachrich
tendienst, obwohl er bereits vor Erlassung des Einberufungsbefehles befaßt 
war und dabei keine Bedenken geäußert hat, nach Rechtskraft des ergange
nen Einberufungsbefehles derartige Bedenken erhob, daß der Einberu
fungsbefehl aufgehoben wurde. Abgesehen davon, daß sich diese Bedenken 
offenbar als nicht stichhältig erwiesen, weil einer dagegen . ein�ebrachte.n 
Berufung des Beschwerdeführers stattgegeben wurde, vertntt die VA die 
Auffassung, daß gerade auf dem Gebiet der militärischen Sicherheit beson
dere Sorgfalt geboten ist, die nicht nur in der Genauigkeit der Erhebungen, 
sondern von allem auch in ihrer Rechtzeitigkeit zu liegen hat. 

Eine weitere Mangelhaftigkeit des Verfahrens ist nach Auffassung des VA 
im Fehlen einer rechtmäßigen Begründung des Aufhebungsbescheides gele
gen. Die VA hat schon in  früheren Berichten, insbesondere zum Ressort 
Landesverteidigung, darauf hingewiesen, daß sich nach der ständigen Judi
katur des Verwaltungsgerichtshofes die Begründung eines Bescheides im 
Sinne der Vorschriften des A VG nicht in der Wiedergabe des Gesetzes
wortlautes erschöpfen darf. Der b loße Hinweis auf gesetzliche Bestimmun
gen genügt keinesfalls der gesetzlichen Begründungspflicht; vielmehr muß 
die Anwendbarkeit der herangezogenen Bestimmungen aus dem angenom
menen Sachverhalt abgeleitet werden. Andernfalls handelt es sich um eine 
Scheinbegründung, die als Mangelhaftigkeit des Verfahrens schon für sich 
allein einen Grund zur Anfechtung des Bescheides bildet. Dem vorliegen
d�n Bes�heid waren. weder der festgestellte Sachve�halt noch Beweise noch 
die Art Ihrer Würdigung zu entnehmen, sodaß mcht erkennbar war, aus 
welchem. Gru�d der Einberufung.sb�fehl �uf�e�oben worden war. Statt des
sen enthielt die Begründung lediglich die Zluerung des § 68 Abs.  2 AVG, 
wonach Bescheide von Amts wegen aufgehoben werden können und die 
Feststellung, daß dem Beschwerdeführer aus dem Einberufungsbefehl kein 
Recht erwachsen sei. Der Beschwerdeführer war somit kaum in die Lage 
versetzt, einen begründeten Berufungsantrag einzubringen, da über das Zu
standekommen des Bescheides keine einzige Aussage getroffen worden 
war. 

Der Bescheid, mit dem der Einberufungsbefehl zur Ableistung der Waffen
übung aufgehoben wurde, weist aber nach Auffassung der VA einen weite
ren Mangel auf. Gemäß § 64 AVG haben rechtzeitig eingebrachte Berufun
gen aufschiebende Wirkung. Diese kann aber ausgeschlossen werden, wenn 
die vorzeitige Vollstreckung im Interesse einer Partei oder des öffentlichen 
Wohles wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist. Ein solcher Aus
spruch ist nach der zitierten Gesetzesstelle "tunlichst schon in den über die 
Hauptsache ergehenden Bescheid aufzunehmen" . 

2 1 1 
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2 1 2  

Im vorliegenden Fall war der Einberufungsbefehl zur Ableistung einer Waf
fenübung vom 24. Juni bis 20. Juli 1 98 5  mit seiner Zustellung an den Be
schwerdeführer rechtskräftig geworden.  Mit Bescheid vom 20. Juni 1 985  
wurde dieser Einberufungsbefehl aufgehoben, doch wurde dieser Bescheid 
nicht rechtskräftig, weil der Beschwerdeführer dagegen Berufung einlegte. 
Da keine anderslautende Entscheidung getroffen wurde, hatte diese Beru
fung aufschiebende Wirkung, .sodaß der aufhebende Bescheid nicht vol lzo
gen werden durfte. Tatsächlich wäre daher der Beschwerdeführer ver
pflichtet gewesen, dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten. Daß eine sol
che Vorgangsweise nicht im Sinne der Militärbehörden gelegen sein 
konnte, bedarf wohl keiner Erläuterung. Um so schwerer aber wiegt nach 
Auffassung der VA die mangelnde Sorgfalt bei Bescheiderlassung, durch 
die verabsäumt w:urde, einer allfälligen Berufung die aufschiebende Wir
kung abzuerkennen. Nur dadurch, daß der Beschwerdeführer sich offenbar 
in Rechtsunkenntnis befand und dem Einberufungsbefehl nicht Folge lei
stete - wodurch er sich formaljuristisch sogar strafbar machte -, konnten 
weitere Komplikationen vermieden werden. 

Die VA hat daher der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Da der Be
schwerdegrund noch im Zuge des Prüfungsverfahrens behoben wurde, 
konnte eine weitere Maßnahme entfallen. 

1 4' 
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